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Die allgemeine Ausstellung deutscher Industrie- und Gewerbj« 
Erzeugnisse zu München im Jahre 1854 tetr.

Im Namen
Seiner Majestät des Königs.

Mit Bezugnahme auf die im KreiS-Jntelligenz- 
Blatte Nro. 86 veröffentlichte höchste Bekannt
machung und Vollzugs-Instruktion im rubricirten 
Betreffe, dann mit Beziehung auf nachfolgende Be
kanntmachung der für den Regierungsbezirk von 
Schwaben und Neuburg niedergesetzten Prüfungs- 
Commisston werden sammtliche k. Distrikts-Polizei
behörden, Stadtmagistrate, Polytechnische- und Ge- 
werbS-Schulcn, Handelskammer, Handels-Gewer
be, und Fabrikrathe, und alle sonstigen zur Beför
derung gewerblicher Zwecke bestehenden Vereine im 
Regierungsbezirke Schwaben und Neuburg aufge- 
fordert, das Dirken der gedachten Commission zur 
Erreichung des erhabenen und hochwichtigen Zweckes 
der Ausstellung deutscher Industrie- und Gewerbs- 
Erzeugnisse zu München auf jede nur mögliche Weise 
zu unterstützen und zu fördern.

Augsburg, den ig. November 1853.
König!. Negierung von Schwaben und 

Neuburg,
K a m m e r des Innern.

Frhr. v. Melden, kgl. Regicrungö - Präsident. 
Stubenbeck, coli.

Abdruck.

Bekanntmachung.
Die kgl. Commission, welche nach Maßgabe 

der Bekanntmachung des k. Staats-Ministeriumö 
deö Handels und der öffentlichen Arbeiten vom 3ten 
v. Mts. zur Prüfung der zur allgemeinen Ausstel
lung deutscher Industrie- und Gewerböerzeugnisse zu 
München im Jahre 1854 einzusendenden Gegen
stände für den Regierungsbezirk von Schwaben und 
Neuburg ernannt worden ist, hat heute ihre Thätig- 
feit begonnen.

Dieß zur öffentlichen Kenntnißnahme bringend, 
ladet dieselbe alle JudstrieUen und Gewerbtreibenden 
des Kreises ein, durch entsprechende allgemeine Be

theiligung eifrigst mitzuwirken, daß die Industrie vva 
Schwaben und Neuburg in allen bedeutenden Zwei
gen derselben eine würdige Vertretung finde.

Die Prüfungö-Commisfion glaubt mit dieser Ein
ladung die sichere Hoffnung aussprechen zu dürfen, 
daß, nachdem bereits die vorjährige provinzielle Aus
stellung für den diesseitigen Regierungsbezirk inAugö- 
burg durch die allseitige rege Theilnahme des Fabnk- 
und Gewerbe-Standes in einem sehr erfreulichen 
Maße beurkundet hat, auf welcher hohen Stufe die 
Industrie in demselben sich befindet, dieß in einem 
noch erhöhteren Grade bei der gegenwärtigen, für 
die gesammte deutsche und insbesondere auch für die 
bayerische Industrie hochwichtigen Ausstellung der 
Fall sein wird.

Zugleich wird an sammtliche Behörden, an Li- 
Handelskammer, Handels-Gewerbs- und Fabrik - 
Rathe, sowie an sammtliche Gewerbvereine deSKrei- 
seS das dringende Ersuchen gestellt, ihrerSeitS gleich
falls mit allem Eifer, durch Belehrung und Aufmun
terung dahin zu wirken, daß die Theilnahme deSFab: 
rik-und Gewerbstandeö möglichst angeregt und be
fördert werde.

Gerne ist die Commission bereit, auf an dieselbe 
portofrei gerichtete Anfragen alle erforderlichen Auf
schlüsse zu ertheilen.

Gegenwärtig aber schon sieht sie sich veranlaßt, be
züglich der Produkte, welche sich zu der vom 15. Juli 
bis 15. Oktober 1854 in München stat:findendcn 
Ausstellung eignen, und für solche wünschenSwerch 
erscheinen, auf die Ziffer 2 und 3 obiger höchster Be
kanntmachung und Ziffer 2 der hiezu ergangenen 
Vollzugs-Instruktion vom 3. v. Mts. (veröffentlicht 
in dem bei jederGemeinde-Vcrwaltung einzusehende« 
dießjährigfM Kreis-InteUigenzblatt Nr. 8Ü. S. 585 
u. flgd.) zu verweisen, nach welcher

1) zuläßig sind,
a) alle Erzeugnisse vom Rohstoffe bis zum fertigen 

Fabrikate, welche nach ihrer Beschaffenheit Len der- 
maligen Stand der Produktion Larzustellen geeignet 
sind, und durch Neuheit deö Verfahrens und Les an; 
gewendeten Stoffes, durch Schönheit und Ligen-
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Hümlichkeit der Form, durch Güte und Vollendung 
der Arbeit, durch Verbesserungen in der Methode der 
Erzeugung, durch den Gebrauch neuer oder verbesser
ter Werkzeuge und Maschinen, durch die Masse, in 
welcher sie erzeugt werden, oder durch verhaltnißmäs- 
slge Wohlfeilheit sich auözeichnen ;

b) zu Kunstwerken gesteigerte Gewerbs-Erzeug- 
Nisse und Proben besondererGeschicklichkeit undSorg- 
falt ebensowenig ausgeschlossen sind, als gewöhnliche 
Handwerks-Arbeiten, welche, obwohl im Gebrauche 
allgemein verbreitet, doch im Verhältnisse zum Preise 
vorzüglich gut hergestellt sind;

c) aus dem Bereiche der bildenden Künste, 
Werke der Plastik, andere nur in so weit sie durch 
Neuheit des Stoffes oder des technischen Verfah
rens besondere Beachtung verdienen;

2) ausgeschlossen sind
a) feuergefährliche und explodirende Produkte;
b) Gegenstände, welche während der Aus

stellung dem Verderben ausgesetzt sind;
c) Produkte, welche in denselben Exemplaren 

schon auf frühern allgemeinen Ausstellungen 
gewesen sind.

Schlüßlich werden sammtliche Polizeibehörden 
des Regierungs - Bezirkes ersucht, gefälligst dafür 
Sorge zu tragen, daß gegenwärtige Bekannt
machung durch Aufnahme in den Lokal - Intelli
genz- und Tagblättern dem Industrie - und Ge- 
werbstande zur möglichst allgemeinen Kenntniß- 
nahme gebracht werde.

Augsburg, den ighm November 1853.

Die für den Regierungsbezirk von Schwaben und 
Neuburg bestellte Prüfungs - Kommission zur 
Ausstellung deutscher Industrie- und Gewerbs-

Erzeugnisse in München.

Der kgl. Regierungs-Präsident: 
Frhr. v. Weiden.

V.Buchner, kgl. Reg.-Rath als stellvertretender Vorstand. 
Dr. Emil Din gl er, Privatier Ernst Forster, Gerant, 
Gustav Frowin el, Maschinensabrikant Reichenbach, 

Kaufmann C a s e ll a, Professor Walther.

Bekanntmachung.
Die Arbeiten der Zinngiesser ausserhalb ihres Wohnortes betr.

Gemäß hoher Entschliessung der kgl. Regierung 
von Schwaben und Neuburg vom 15J25. d. MtS. 
ist daS Zinngiessergewerbe weder seiner Natur nach, 
noch gemäß irgend eineörechtlichen Herkommens ein 

solches, welches auf dem Land? als wanderen- 
deö Gewerbe ganz oder thejlweis getrieben 
werden darf, was zur Darchachtung^mit dem Bei
fügen bekannt gemacht wird, daß dagegen handeln
de Zinngiessermeister oder Gesellen strenge Ahndung 
zu erwarten hätten und die kgl. Gendarmerie requi- 
rirt ist, herumziehcnde Zrnngieffer sammt bei sich 
führenden Handwerkszeugs anher einzuliefern.

Ottobeuren, am 28. Dezember 1853.

Königlich Bayerisches Landgericht.
Graf, Landrichter.

Die Besetzung der Hebamendistrlkte betr.

Vom
Königlichen Landgericht Ottobeuren.

Wird hiemit bekannt gemacht, daß nunmehr 
auch die erledigte Hebamendistrikte Frechenrieden 
und Buxheim besetzt sind, und zwar Ersterer mit 
der Söldnersehefrau Scholastika Menhild in Fre
chenrieden, und Letzter» mit der Oekonomieknechts- 
ehefran Christina Roth von Buxheim, von denen 
jede von der kgl. Direktion der Hebamenschule die 
Apprvbationsnoten: ausgezeichnet erhielt.

Am 4ten Jänner 1854.
Graf, Landrichter.

Fleifch-Tare für dm Monat Jänner 1854 betr.

F l e i s ch s a tz.
Die hiesigen Metzger haben für den Monat

Januar folgende Fleischpreise angegeben:

Mastochfenfleisch per Pfund 11 Fr. 4 hl.
Rindfleisch „ „ 10 „ — „
Kalbfleisch „ „ 11 „ — „
Schweinfleisch ,, „ 16 „ — „

Obige Taxen sind lediglich als Maximalpreise an
zusehen, so daß daS Fleisch auch um geringere Preise 
unter der Voraussetzung verkauft werden darf, daß 

1.) dasselbe von ganz guter Qualität ist; und 

2.) die Anzeige des geringem Preises rechtzeitig der
Lokalpolizeibbhörde gemacht wird, welche hie
rüber je nach Umständen der Distriktspolizei- 
Behörde zu beachten ist.

Die Gemeinde-Dorsteher werden beauftragt, 
obigen Fleischsatz bei den Metzgern ihres Bezirkes
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anschreiben zu lassen, und dessen genaueste Ein
hüllung zu überwachen.

Ottobeuren, den 2ten Jänner 1854.
königliches Landgericht.

G ras, Landrichert.

Die Hundebeschau pro Ite Semester 1854. 
Bekanntmachung. 

An säm mtliche Gemeinde ° Vorsteher.
Die Hundevisitation für daS erste Semster 1854, in je

der Gemeinde wird in nachstehender Ordnung vorgenommen: 
1.) Am 7ten Jänner Vormittags 9 Uhr für Egg an der 

GÜNZ, beim Wirth in Lauben, um 10 Uhr für Fricken
hausen beim Wirth in Lauben, um 12 Uhr Mittags 
für Lauben beim Wirth daselbst; Nachmittags 2 Uhr 
fürGün; und Rumeirohausen beim Wirth in Ru- 
meltshausen.

2 .) Am 9ten Jänner Vormittags 8 Uhr für Amendingen 
beim Wirth; um 9 Uhr für Ersenburg und Lrun, 
kclöberg beim Wirth in Amendingen; um 11 Uhr Mit
tags für Sleinbeim beim Wirth; Nachmittags 1 Uhr 
für Buxheim beim Wirth.

3 .) Am Uten Jänner Vormittags 9 Uhr für Beningen 
beim Wirth, um 11 Uhr Mittags für Nlemminger» 
berg beim Wirth, Nachmittags 1 Uhr für Schrveig- 
bausen und Holzgünz beim Wirth in Holzgünz, 
um 2 Uhr für westerhetm beim Wirth in Holzgünz.

4 .) Am 13ten Jänner Vormittags 9 Uhr für Lachen 
beim Wirth; Nachmittags 1 Uhr für Ungerh ausen 
und Hawangen beim Wirth in Hawangen.

5 .) Am 1 fiten Jänner Vormittags 9 Uhr für Erkheim 
beim Posthalter, um 11 Uhr Mittags für Daxberg 
beim Posthalter in Erkheim, Nachmittags 1 Uhr für 
Schlegeleberg und Arlesried beim Posthalter in 
Erkheim.

6 .) Am 18tcn Jänner Vormittags 9 Uhr für Frechen- 
rieben beim Wirth, um 11 Uhr Mittags für Sont
heim beim Wirth, Nachmittags 2 Uhr für Alten
hausen beim Wirth.

7 .) Am 20ten Jänner Vormittags 9 Uhr für Unter- und 
Hberegg beim Wirth in Oberegg; Nachmittags 
1 Uhr für Gottenau und Windeberg beim Adlerwirth 
in Rettenbach; um 2 Uhr Nachmittags für Rettenbach 
beim Adlerwirth.

8 .) Am 23ten Jänner Vormittags 8 Uhr für Betzisried 
beim Straßwirth in Eheim; um 10 Uhr für Enget- 
ried und wieneden beim Wirch in Engetried; 
Nachmittags 2 Uhr für Ollcrrzried beim Wirth.

9 .) Am 27ten Jänner Vormittags 9 Uhr für Böhen 
beim Wirth, um 12 Uhr Mittags für Wolfertschwen
den beim Posthalter; Nachmittags 2 Uhr für Nieder, 
dorfund Dielradried beim Wirth inNiederdorf,

10 .) Am 30ten Jänner Vormittags 8 Uhr für Leupolz, 
um 10 Uhr für Lan genberg beim Kronemwirth dahier; 

NachmiitagS 1 Uhr für den Markt Ottobeuren beim 
Kronenwirth dahier.

Ottobeuren, am 28. Dezember 1853. 
königliches Landgericht.

Graf, Landrichter.

Curatel über den Haldenmüller Johann Rody von Reich- 
olzried betr.

Bekannt m a ch u n g.
Der vormalige Haldenmüller Johannes Rody 

von Reicholzried hat sich freiwillig der Curatel 
unterstellt, und eS kann daher derselbe ohne Zu
stimmung seiner verpflichteten Curatvren Joseph 
Anton Meggle, und Willebold Maier von dort 
keinerlei lästige Rechtsgeschäfte gültig eingehen.

Grünenbach, am 28. Dezember 1853.

Königliches Landgericht.
Steiner, Landrichter.

Die Curatelüber den Bauern GeorgLang von Remelsberg betr.

Bekanntmachung.
Georg Lang, Bauer von RemelSberg, hat sich 

freiwillig der Curatel unterworfen.
Alle demselben lästigen Rechtsgeschäfte, welche 

Georg Lang ohne Genehmigung seines gerichtlich 
ausgestellten Curaters Johann Baptist Waldmann, 
Borsteher von UnteraSried vornimmt, sind daher 
ungültig.

Obergünzburg, am 27. Dezember 1853.

Königlich Bayerisches Landgericht.
S t ö g e r, k. Landrichter.'

Bekanntmachung.
Für das Ziel Lichtmeß 1854 können bey der 

Spar-Cassa-Anstalt Ottobeuren Freitag, den Zten 
und Samstag, den 4ten Februar l, Jrs. Einla
gen bey den unterzeichneten Cassiren in dem Hause 
des WeinwirlhS Lerner gewacht werden, was mit 
dem Bemerken, daß nur kassamäßigen Münzen 
angenommen und für die.frühern Einlagen oom 
Ziele Lichtmeß die Jahreszmse erhoben werden 
können, zur Kenntniß bringen.

Ottobeuren, den 4ten Jänner 1854.
In!). Nalierer. 
Mar Lerner.
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wegen Holzverkauf.
Mittwoch, den Ilten Jänner 1854 wird in dem 

königl. Forstrevier Ottobeuren Walddistrikten Unger- 
Hauserwald und Fürsthalde folgendes Holzmaterial 
öffentlich versteigert:

1 Stück Eichen Abschnitt
120 » Fichten Sägbaume

15 » » Bauhölzer
125 » » Zaunstangen
168 Klafter Fichten - Scheitholz

61 » » Prügclholz
42 » weiche Stecken

152 Haufen Daaö
14 » Reisig

Kaufslustige, welche dieses Material vorher ein; 
sehen wollen haben sich deßhalb an Len königl.Forst; 
wart zu Ungerhausen zu wenden, und überigens 
am obigen Tage in Hawangen beim Wirth Früh 
bis g Uhr zu erscheinen, wo mit dem Verkaufe 
angefangen wird.

Königliches Forstamt Ottobeuren.
Ganghofer, k. Forstmeister.

Nachtrag
folgender Personen, welche sich gegen eine Gebühr zum Lokäl-Armenfzmd der Neujahrs-Gratulationen entbunden haben.

Dr. Wittwe Kneusel. ' Wagenhäuser, Gerichtsdiener. Mar Durocher. Johann Weishaupt. Joh. NepomuckStiegeler. Lader 
'Herz. Rauh Sattler. Anton Rothärmel. Katharina Holzte. Georg Beni. Sales Eichele^ Engelbert Maier. Joseph Lieb. Kasi
mir Maier.

Bekanntmachung 
wegen H o l z v e r k a u f.

Dienstag, den löten Januar 1854. Morgens 
10 Uhr wird im AdlerwirlhShause zu Rettenbach 
daS in der Fürst!. Fugger. Waldung Holzerwald 
aufgerarbeiteteHolzmaterral öffentlich versteigert, als:

142 Stück Fichten und Weißtannene Sägklötze
88 Klafter Fichten Scheitholz

1 lj2 » Buchen Steckenholz
18 » Fichtene Stecken,

crica 50 Stück unaufgemachte Wellen, und 26 
Haufen Daasstreu.

Kaufslustige werden hiezu mit dem Bemerken 
eingeladen, daß ihnen dieses Holzmaterial auf Ver
langen von dem Fürst!. Revierförster Remmler in 
Rettenbach vvrgezeigt werden wird.

Babenhausen, den 2gten Dezember 1855.

Fürstlich Fugger'sches Rentamt.
Kuh n, Rentbeamter.

Lotto.
In der Nürnberger-Ziehung wurden gezogen:

WS" 63. 2N. G. OV. ÄS'

Ottobeurer Schranne vom 5. Jänner 1854.
6** 
K e r n

--------- -
höchster 55 fl. 8 kr. mittlerer 52 fl. 2 5 kr. niederster 51 fl. "19 kr.

R o g g e n höchster 25 fl. 24 kr. mittlerer 24 fl. 55 kr. niederster 24 fl. 10 kr.
G erst e n höchster 24 fl. — kr. mittlerer 25 fl- 58 kr. niederster 22 fl. 54 fr.
H a b e r höchster 10 fl. 15 kr. mittlerer 9 fl- 45 kr. niederster 9 fl. 2 kr.

Nach d em Mitt e r P reißt
Aufschlag: Kern 1 fl. 4 kr. Roggen - fl- - kr. G»rsten 1 fl. 58 kr. Haber — fl. 38 kr.
Abschlag: Kern - fl. - fr. Roggen — fl. 50 kr. Gersten - fl- - kr. Hab er — fl. — kr.

Prodtaren, v o m äU. Wezemver Ms 5. Immer.

Gedruckt und verlegt dcy Joh. Bapr, Gtmftr. verantwortlicher Redakteur: Rarl Ganser.

Semmelbrod 
vom Auszug
mehl.

Oroinäres 
Semmelbrod 
v. Kernmehlt

Halbweißbrod. Rogge nbrod.

zu 2 kr. 1 zu 2 kr. z« 2 ,Fn | zu 4 kr. s zu 8 kr. zu 2 kr. I zu 4 kr. l zu 8 kr.
Pf. i Lotb.
— ! 4 3U

I Pi. j Loth.
! — 1 7 i

Pf. Loth. Psi i Loth. j Psi Loth.
— 9 718 -- । 19 718 ! 1 7 6J8

| Pf- ! Loth. ! Pf. Loth. I Psi 1 Loth. 
— Hl 1J8 ! — 22 114 ! 1 !121j
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angelegt sinh, ober geschärft.

Die Register über t>ie HeiMthsbcrechtigten betr.

An sämnuliche Gemeinde-Vorsteher.
Bei den seitherigen Gemeindevisitationen hat man 

sich überzeugt, daß die Register über die HeimathS- 
Lerechtigten entweder gar nicht 
nicht richtig geführt wurden.

Da dieselben aber in vorschriftmäßiger Form vor
handen sein müssen, so ergeht zu deren Anfertigung 
nachstehende Instruktion.

Die Heimathöbcrechtigten in jeder Gemeinde Hei
len sich:

1) in wirkliche Gemeindeglieder, welche entweder 
auf Grundbesitz oder Gewerbe ansässig sind,

2) sogenannte Beisassen, welche aus einem andern 
Titel die Ansässigkeit in der Gemeinde er
worben haben; hieher gehören : Schullehrer, 
öffentliche Diener, welche die VerehelichungS- 
Bewilligung erhalten haben, Lohnerwerber, 
Taglöhner,

3) bloße Heimathsangehörige ohne Ansässigkeit 
z. B. Näherinnen, Pfründner, sonstige ledige 
selbstständige Perjvnen.

HauS - Nummer ....
Einriech nungsbogen

Da die Urwahllisten ohnehin schon sämmtlich, 
wirkliche Gemeindeglieder enthalten, so ist ein Re
gister hierüber nicht nothwendig, eS wird aber de
ren Evidenthaltung den Gemeinde-Dorstehern ein-

Für die Beisassen und Heimathöangehörigen 
folgt das Formular sub Nro. I. und 11.

Endlich ist auch für die Miethleute, d. h. solche 
Individuen, welche andern Gemeinden angehören, 
jedoch sich vorübergehend ip der Gemeinde auf
halten, ein Verzeichniß nothwendig, welches eben
falls sub Nro. 111. der Formulare folgt.

Sämmtliche Gemeinde-Vorsteher erhalten den 
Auftrag, diese Register binnen eines Vierteljahres 
anzufertigen und solche ferner im effektiv Stand zu 
halten.

Beigefügt wird, daß für jede Familje und des
sen Individuen eine Seite zu verwenden ist.

Am Öttn Jänner 1854.
Königliches Landgericht Ottobeuren.

Gras, Landrichter.
Formular 1.

den In- und Beisassen  
in der Landgemeinde

f ü r

Dor- 

und 

Zuname.

Reli

gion.

Zier 
der 

Geburt.

Geburtsort. Naturalisation 
des 

Eingewanderten.

Art der An- 
säßigkett luder 
Gemeinve und 
Zeit der Auf

nahme als Ju- 
oder Beisasse.

Familien- 
Etsuer- 
Anlage.

Be
m

er
ku

ng
en

.

In Bayern Im Ausland.

Ja
hr

M
on

at

Kreis । Gericht Land Gericht Zeit Art. fl. | kr.

Haus «Nummer . » . . ZorMttlar 11,
Einzeichnungsbogen

für
den Heimathsangehörigen ohne Anstißigkeit
in dxr Landgemeinde .....

Lor- 
UNS 

Zuname.

Wohnung 
(Haus- 
Numer).

Name 
und Stand 

der 
Eltern.

Heimaths-

titel.
Erwerbsart.

Vormerkung des 
zeitlichen Wohnorts 
bei anwesendeuHei- 
mathsberechtigten.

Familien- 
Steuer- 
Anlage.

Bemerkungen.

st. | kr!
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Daus • Nummer

den Mieth. und Inwohner 
in der Landgemeinde . . ,

Einzeichungsbogen
f ü r

Formular IIL

Die Eindaltnng des Winterbiersatzes betr.

An sämmtliche Gemeinde-Vorsteher.

Vor- 
und 

Zuname.

Wohnung 
(Haus- 
Nummer).

Stanv 
und 

Erwerb.
Familienstand

Heimathsort 
mit

Anführung der 
Certificate.

Familien- 
S teuer- 
Anlage.

fl. fr.

Bemerkungen.

Es ist zur Anzeige gekommen, daß einige Braue 
er den definitiven Winterbiersatz mit 6 kr. 2 pf. 
per Maaß nicht einhalten, und bas Bier um 6 kr. 
per Maaß ausschenken.

Da die Verleitgabe des Biers unter dem Satze 
ohne hohe Regierungsgenehmigung nicht geschehen 
darf, so werden sämmtliche Gemeindevorsteher be
auftragt, die in ihren Bezirken befindlichen Bräuer 
mit dem Beifügen hievon in Kcnntniß zu setzen, 
baß die Dawiederhandelndcn unnachfichtlich zur 
Strafe gezogen würden.

Am g. Jänner 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Die Gemelndedisttationeu betr.

An sämmtliche Gemeinde-Vorsteher, 
Stistungs- und Gemeindepsieger.

Bei der jüngsten Ouartalversammlung wurden 
die Gemeindevorsteher von der neuen Instruktion 
über Vorname der Gemeinbevisitativnen zur ge
eigneten Darnachachtung verständigt.

Einen Hauptbestandtheil dieser Verhandlung bil
det das Kassa- und Rechnungswesen der Gemein
den und Stiftungen. Um nun auch die Pfleger 
über den Umfang der in ihren Geschäftskreis ein
schlagenden Visitation nicht in Ungewißheit zu 
lassen, folgt unten ein Extrakt zur vorläufigen 
Kenntnißname, und geeigneten Darnachachtunq, 
^»ooei besonders auf die genaue Haltung der Tag- 
bücher, deren Uibereinstimmung mit den Kassabe- 
fkemvcn, und auf die Anfertigung des Derzeich- 
Risses über die vorhandenen Obligationen aufmerk
sam gemacht wird.

Nachdem nunmehr die Rechnungen pro'i852)53 
größtentheilS eingesendet sind, so wird demnächst 
mit den Gemeindevisitationen nach dem neuen 
Schema begonnen, und eS werden die Gemeinde- 
Dorsteher hiemit ein für allemal beauftragt, so
bald ihnen zur Gemeinbevisitation eingesagt wird:
1) den betreffenden Herrn Pfarrer als Vorstand 

der Kirchenverwaltung und der Localarmen- 
pflegen hiezu einzuladen,

2) sämmtliche Mitglieder der Gemeinde- und 
Kirchenverwaltung, sowie den Gemeindeschr-i- 
ber, endlich noch

3) den Gcmeinbediener, Wald- und Fluraufseher 
sodann Nachtwächter hiezu vorzuladen.

Beigefügt wird, daß mit dem Sturze der Ge
meinde- und StifkungS-Kassen jedesmal begonnen, 
sodann die Feuerspritzen probirt und hierauf zur 
Gemeindevisitalion selbst in der Wohnnng deS 
Gemeinde-Vorstehers geschritten wird.

Nachdem sich bei den bisherigen Gemeindevisi
tation ergeben hat, daß bei einigen Lokalarmen- 
pstegen und die Hrn. Vorstände, die Verwaltung 
des ArmenfondeS ,und der Kassa besorgen, was 
sich mit ihrer Stellung nicht verträgt, so ergeht 
die Weisung, binnen. 4 Wochen Kassa- und Tag
buch an die Armenpflegen zu übergeben, und sich 
fortan nur mit der Aufsicht und Uiderwachung der 
Verwaltung zu befassen.

Am 5ten Jänner 1854.
Königliches Landgericht Ottobeuren.

Graf, Landrichter. 

Extrakt aus dem Schema über die Ge- 
meindevisitationen.

§ . 5.
Kassa-und Rechnungswesen, Führung vorschrifts

mäßiger Kassabücher bei den Gemeinde- und Skjf. 
tungSkaffen, rechtzeitigeBerbuchung der Einnahme»
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und Ausgaben, — vollständige Sammlung der Be
lege. Art und Ort der Aufbewahrung der Gemeinde- 
und Stiftungökaffen — der Gelder und geldwerthen 
Papiere — Resultat der Kasse — Bücher — Ab
schlusses und des Kassasturzes bei der Visitation — 
öftere Vornahme des Kassasturzes durch die Gemein
de- und Stiftungs- Verwaltungen — Stand der 
Rechnungslegung — Erledigung der RechnungSrescr- 
vate von den Vorjahren —Führung und Evident
haltung deS summarischrn Verzeichnisses über die 
Aktiv-Obligationen und die sonstigen, das Vermö
gen der Gemeinde oder Stiftung betreffenden Doku
mente — Einhaltung Les Grund - Etats, — deS 
Schuldenkilgangs - Planes ungeschmälerte Erhal
tung des Vermögens und sinöbesondere der Aktiv- 
e ipitalen der Gemeinden und Stiftungen.

Die Handhabung der Sittenpolizei) betr.
An sammtliche Gemeinde-Vorsteher.
Viele Gemeindevorsteher haben auf die in Nro.

des Wochenblattes 1853 ergangenen Aufforderung 
Dom 18. Novbr. s. JrS. sich darauf beschränkt 
lediglich ein Verzejchniß der ledigen Weibsperso
nen, welche unehelich geboren haben, einzusenden, 
ohne beizufügen, ob sie müssig daheim oder im 
Stüble sitzen, und in einen Dienst tretten könnten. 
Ebenso istbei den meistenAnzeigen nicht zu entnehmen, 
ob die Weibspersonen schon mehrmals geboren 
haben, daher sich zum Verboth des WirthöhauS 
und Tanzbodenobcfuches eignen.

Die in diesen Beziehungen mangelhaften An
zeigen wurden heute zur Vervollständigung zurück 
geschlossen, und erhallen die betreffende Gemeinde
vorsteher hiemitden Auftrag dieselbe längstens binnen 
8 Tagen wieder anher einzusenden.

Am g. Jänner 1854.
Königliches Landgericht Ottobeuren.

Graf, Landrichter.

Die Eröfnung des Bcschälgeschästes im Jahre 1854 betr. 
An sammtliche Gemeinde - Vorsteher 
Nach einer hohen Regierungsausschreibung vom 

2tz. Dezember«. I. Nro. 1. des Kreisamts-Blattes 
wird das Beschälgeschäft bei dem köngl. Landgestüte 
auf der Station Memmigen mit 2 Hengsten zu 
Anfang März l. Jrö. eröfnet, waö die Gemeinde
vorsteher ungesäumt öffentlich bekannt zu machen 
haben. Am 7. Jänner 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Die Anzeigen der Todtenbeschauer und Hebamen betr.
An sammtliche Todtenbeschauer und He- 

bamen.
Da bei der jüngsten Quartalversammlung von den 
GemeindevorstehernBeschwerden vorgebracht wurde, 
daß die Todtenbeschauer und Hebamen sehr läßig 
mit denen ihren obliegenden Anzeigen sind, so er
geht an dieselben hiemic der Auftrag, diese Anzei
gen jedesmal sogleich bey Vermeidung unnachsicht
licher Einschreitung der betreffenden Gemeindevor
steher zu stellen.

Die Gemeindevorsteher haben Sorge zu tragen, 
daß vorstehender Auftrag an Todtenbeschauer und 
Hebamen ihres Bezirkes bekannt wird.

Am 7. Jänner 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter

Debitwesen des Wirthschafrspächters Wilhelm Kücherer vor
mals zu Rummeltshansen betr.

Gläubiger Convocation.
Der vormalige WirthschaftSpächler, Wilhelm 

Kücherer in RummelrShauscn ist in der Nacht vom 
iOtcn auf den iZten November v. JrS. flüchtig 
geworden, und hivterließ an Mobilien nur einen 
Werth von 12g fl. 10 fr., dagegen bedeutende 
Schulden. Es ergeht daher an dessen bekannte 
und unbekannte Gläubiger die Aufforderung ihre 
Ansprüche gegen denselben

Knmslag, den 21trn d. Mis. Vormittags

9 Uhr
um so gewißer hierorts anzumelden und nachzu
weisen, als außerdem über obige Mobilien ohne 
weitere Rücksicht auf die unbekannten Gläubiger 
verfügt werden würde.

Ottobeuren, den 4ten Januar 1854.
Königliches Landgericht.

Graf, Landrichter.

Die Kuratelbestellung über Johann Glöggler von Rettenbach 
betr.

Bekanntmachung.
Laut gerichtlicher Uebereinkunst vom 27ten d. 

Mts. haben die Johann und Franziska Glöggle- 
rischen Gürtlers Eheleute von Rettenbach die von 
ihnen im Ehevertrag vom 23ten Juni c. Jrö.



stipulirte Gütergemeinschaft freiwillig wieder auf
gehoben, was hiemit öffentlich bekannt gemacht 
wird.

Ottobeuren, am 30ten Dezember 1853.

Königliches Landgericht.
Graf, Landrichter.

Voruntersuchung wegen Diebstahlsvergehen zum Schadendes 
Söldners Martin Schmid von Schlegelsberg betr.

Bekanntmachung.
Am Anfang des vorigen Monats wurde dem 

Bauren Martin Schmid in Schlegelsberg eines 
seiner schönsten Schafe (vierzahnig, dreijährig, von 
deutscher, rauher Wolle, auf oem Rücken mit ei
nem rvthen Ringe gemerkt, von weißer Farbe, 
am rechten Ohre war ein Gäbelchen auSgezwickt) 
entwendet.

Es wird ersucht, allenfallsige Aufschlüsse über 
daS gestohlene Schaf und über den Dieb schleu
nigst dem unterfertigten Gerichte mitzutheilen.

Am 4ten Jänner 1854.
Königliches Landgericht Ottobeuren.

Graf, Landrichter.

Gant des Brauerei-Besitzers Ludwig Friederich aus Günzach 
betr.

Vom
Königlichen Landgericht Obergünzburg.

Nach nunmehr eingetretenem destnitivcn Ver
kauf der Gantrealitäten werden die zur Gant
maße dcS BräuereibesitzerS Ludwig Friederich zu 
Günzach gehörigen Mobilien der öffentlichen Ver
steigerung an den Meistbietenden gegen Baarzah
lung unterstellt werden.

<£> t tobeurer Schranne

Zum Verkaufe kommen:
Gahrgeschirre, Lager- und Ausfüll-Faßer, Kieferei- 
und Steinbruch - Werkzeug; Chaisen, Wagen, 
Schlitten, Pflüge, Kiefer- Bau- und Brennholz, 
Winden, Ketten, Sacke, Pfcrdgcschirre, Hopfen, 
Malz, Stroh, Heu, Ohmat, altes Eisen, Hirsch? 
geweihe, Hauö- und Küchen-Einrichkung rc rc.

Die Verkaufsverhandlungen beginnen am
Montag, den tüten Januar 1851. Nach

mittags I Uhr
im Vräuhause zu Günzach, und werden an den 
darauf folgenden Tagen, der Donnerstage und 
Montag den 23ten Januar ausgenommen, fort
gesetzt werden.

Mit Feilbietung des Faßzeugeö, welchem die 
übrigen Gegenstände in vorstehender Reihe folgen, 
wird man den Anfang machen, dabei aber auch 
die Wünsche der jewcil anwesenden Kaufsliebhabcr 
welche für Erwerbung einzelner Objekte besonde
res Interesse haben, nach Billigkeit berücksichtigen.

Obergünzburg, am 2ten I muar 1854.
Der Königliche Landrichter: 

Stöger.

Holz - Verstegerung
vom Heu- Weiher: und Atrenhauserwald und 

zwar 123 Säg- und Bau- Stücke, 31 Deichel, 
112 Klafter Scheitholz, 34 Klafter Stecken und 
55 Normal Haufen Daas.
Samstag, den 21. d. Mts. «Früh 9 JJ2 Uhr
beim Wirth in Frechenrieden.

DaS Uebrige ist bekannt.
Ottobeuren am 11. Jänner 1854.

Königliches Forstamt.
G a n g h v f e r, Forstmeister, 

vom 13ten <3 a n n e r
Kern höchster 32 fl. 27 fr. mittlerer 31 fl. 55 kr. niederster 31 fl. 3 kr.
Roggen höchster 25 fl. 45 kr. mittlerer 24 fl. 55 kr. niederster 23 fl. 40 kr.
Gersten höchster 23 fl. — kr. mittlerer 23 fl. — kr. niederster 22 fl. — kr.
Haber höchster 10 ff. 1 kr. mittlerer t) fl. 31 kr. niederster 8 fl. 55 kr.

r 0 £> l n $ e 11, r> 0 rn lä. ins» 19. Jänner.

Semmelbrod Ordinäres
.f vom Auszug- Semmelbrod 

mehl. v. Kermnchl.

zu 2 kr. | zu 2 kr.

Halbweißbrod.

zu 2 kr. | zu 4 kr. | zu 8 kr.

Roggenbrod.

| zu 2 kr. I zu 4 kr. | zu 8 kr.
Pf. i Leib. Pf. Lvth. s Pf. Loth. Pf. 1 Loth. | Pf. Loth' j
— 1 4 1.12 — 6112; — 9 518 — 1193181 1 63.14 {

Pf. i Lorb. i Pf. i Lotb. Pf. 1 Loth.'
— 1 10 7jS 1 — 1 21 3.14 1 yil 112

«ceruett unO vev JoS- tSanyie. verantworctichex Bedakleur r 24art (Sanier.



Ottsbeurer - Wochenblatt.
Donnerstag X 3. dm 19. Jänncr 1854

Wie's nun ist auf Erden
Allso sollt's nicht sehn: 
Laßt uns besser werden, 
Gleich wird's besser feyn.

, ■ OverbuS.
—.------------------ -  - ------:----------- ■------------- niWir—'

Den Vollzug des Jagd-Gesetzes betr.

Im Namen
Seiner Majestät des Königs.

Das kgl. Staatsministerium des Innern hat 
Wahrgenommen, daß Die bezüglich der Ausübung der 
Jagd und namentlich hinsichtlich der Jagdkarten be
stehenden Gesetze und VollzugSvorschristen von vielen 
Behörden nicht vollständig und strenge genug ge
handhabt werden, und deßhalb den Auftrag ertheilt, 
die Bestimmungen deS Jagdgesetzes vom 30. Marz 
1850 sammt den nachgefolgten VollzugSvorschristen 
zur genauesten Nachachtung in Erinnerung zu brin
gen, hierbei insbesondere die strengste Prüfung bei 
Gesuchen um Ausstellung von Jagdkarten einzu
schärfen, und gegen Uebertretungen die entsprechende 
Einschreitung zu veranlassen. —

Es werden daher:

1) das Gesetz vom 30. Marz 1850 über die Aus
übung der Jagd (im Kr.-Bl. 1850 Nr. 31. 
S. 241 — 246);

2) die VollzugSvorschristen hiezu vom 2. April 1850 
(imKr.-Bl. 1850Nr. 33 S. 265 — 270);

3) das Ausschreiben vom 10. Junius 1852 die all
gemeine Jagdordnung betr. (im Kr.-Bl. 1852 
Nr. 48. S. 426)

Wiederholt in Erinnerung gebracht.

Ferner werden die Distrikts-Polizeibehörden an
gewiesen, zur Ermittlung der ohne Jagdkarte Ja
genden nicht nur die kgl. Gendarmerie zu reguiriren, 
und das GerichtSdiener-Personal anzuweisen, sondern 
auch die Gemeindevorsteher hiezu aufzufordern, und 
L-tztern bemerklich zu machen, wie eine Vernachläs

sigung dieser Obliegenheiten strenge Strafen nach 
sich ziehen müsse.

Augsburg, den 19. Dezember 1853.

Königliche Regierung von Schwaben 
und Neuburg, 

Kammer -es Innern.
Frhr. v. Weiden, kgl. Regierungs-Präsident.

Stubenbeck, coli.

Die Ausübung der Jagd betr.
An sämmtliche Gemeinde - Vorsteher 

des Bezirks.
Nach hohem Regierungs-Auöfchreiben vom 2Fte« 

Oktobers. JrS. ist in Verpachtung von Gemeinde- 
Jagden an Mitglieder der betreffenden Gemeinde
verwaltung vderderenDerwandte in auf- u.absteigen
der Linie, dann Seitenverwandte, oder Verschwä
gerte im ersten Grade die Curalel-Genehmigung er
forderlich, indem die $$. 123, 103 und 128. deS 
revidirten Gemeinde-Edikts durch Art. 7. des Jagd
gesetzes in keiner Weise modisicirt worden ist.

Es ergeht daher an sämmtliche Gemeinde - Vor
steher der Auftrag, binnen 8 Tagen die Verhand
lungen über die Jagdverpachtung zur Einsicht vorzu
legen und im Einsendungsberichte genau anzugeben, 
ob die Jagdpächter etwa Mitglieder der Gemeinde- 
Verwaltung seien oder Verwandte unter Len Ge
meindeverwaltungs-Mitgliedern — und in welchem 
Grade — haben.

Zugleich werden die Gemeinde - Vorsteher unter 
Hinweisung auf die hohe Regierungs-Ausschreibung 
vom 19. v. MlS. (Jntell.-Blatt Nro. 106. Seite 
782) angewiesen, bei Vermeidung strenger Strafen 
die ohne Jagdkarte Jagenden, oder die allein d. fe.
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Ähne Begleitung ded wirklichen JagdpächtLrs Ja
genden so viel möglich zu ermitteln und dieselben 
wie die Jagdfrevler selbst hiehcr anzuzeigen.

Ottobeuren, den löten Jänner 1854.
Königliches Landgericht.

Graf, Landrichter.

An sämmtliche Gemeinde-Vorsteher.
Da das Verboth dcS Befahrens und Vieh- 

-treibenS auf dem Feldwege von Schwaighausen 
nach Trunkelsberg zur Winterszeit seit kurzem 
wieder häufig übertretten wird, so werden die 
Gemeinde-Dorsteher der umliegenden Gemeinden 
hiemit beauftragt, ungesäumt bekannt zu machen, 
daß jeder Uibertrctter desselben, um 1 st. 30 fr. 
gestraft wird.

Am löten Jänner 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Die Stolgebühren Ordnung 6etr.

An sämmtliche Gemeinde - Vorsteher 
kath. Gemeinden.

Zur Vermeidung von Exzessen und fernem Be
schwerden, welche schon gegen die Ansätze einiger 
«Thorregenten für Kirchenmusicken vorgekommen sind, 
hat die königl. Regierung mittelst hohen RescripteS 
uotn 24. Dezember v. JrS. verfügt, daß künftig 
jeder Chorregent von den Pflichtigen vorher sich 
genau angeben lasse, wie viele Musiker dieselben 
bei abzuhaltenden Hochzeits: oder Leichengotteö- 
Liensten verwendet haben wollen.

Die Gemeinde - Vorsteher werden beauftragt, 
ihre Gemeindeglieder von dieser Anordnung sofort 
durch öffentlichen Verruf in Kenntniß zu setzen.

Am 15tcn Jänner 1854.
Königliches Landgericht Ottobeuren.

Graf, Landrichter.

Den Verkauf eines Armenhauses in s Amendingen betr.

Bekanntmachung.
Die Gemeinde Amendingen hat ein Hauö an; 

gekauft, welches zu einem Armenhaus umgeschaf- 
fen werden soll.

Der Kostenveranschlag hierüber beläuft sich auf 
452 fl. 42 fr.

Zur Derakkordinmg dieser Bauunternehmnng 
hat man auf Montag den öten Februar l. JrS. 
Vormittags tg Uhr hierorts Tagsfahrt angefetzt 
und werden hiezu Lusttragende Zimmer-und Mau
rermeister mit dem Beifügen eingeladen, Laß der 
Zuschlag von der Ratisikation der Gemeindever
waltung Amendingen und hoher Regierungsgeneh- 
migung abhängig sey und bis dahin Plan, Kosten- 
Voranschlag und Bcdingnißheft dahier eingesehen 
werden können.

Ottobeuren, am 10ten Jänner 1854.

Königliches Landgericht.
Graf, Landrichter.

Aufforderung.
Die beiden Brüder Jakob und Joseph Zeberle 

von Wineden d. G , ersterer geb. am 2Öten Juli 
1780 und letzterer am gten Februar 1782, wer
den schon seit vielen Jahren vermißt und ergeht 
daher an dieselben oder deren etwaige eheliche DeS: 
cendenj die Aufforderung sich binnen ö Monaten 
a dato um so gewißer hierorts zu melden, als 
außerdem ihr in circa 51 fl. bestehendes Vermö
gen ohne Caution an deren Jntestat-Erben würde 
verabfolgt werden.

Ottobeuren, am 14ten Jänner 1854.

Königliches Landgericht.
Graf, Landrichter.

Gläubiger Convocation. ■
Am 3ten Dezember v. Jrs. starb der Bauer 

und Güterhändler Joh. Michael Maier von Egg 
a/Günz und sind daher etwaige dessen Wittwe 
unbekannte Forderungen an denselben bis ober am 
Dienstag, den 7ten Februar d. Irs. Vormit

tags 9 Uhr

unter dem Rechtsnachtheile der Nichtberücksichti- 
gung bei Auseinandersetzung der Mai-rschen Ver- 
laffenschaft hierorts anzumelden und nachzuweisem

Ottobeuren, am gten Jänner 1854.

Königliches Landgericht.
Graf, Landrichter.



Die Auffindung einer Leiche km W'alddlstrikte Keffelborn betr. 

V o tn
Königlichen Landgericht Ottobeuren.
Werden sammtUche Gemeinde-Vorsteher beauf

tragt, nach der Herkunft der in dem Walddistrikte 
Kesselborn unweit Wiesbaden aufgefundenen männ
lichen Leiche, deren Signalement in der hohen 
Regierungsausschreibung vom ig. Dezember v. 
Jrs. (Kreis-Blatt Nro. 105. S. 777) ent
halten ist, ungesäumt genaue Nachforschungen an- 
zustellen, und ein aUenfallsigeö Ergebniß bis zum 
28ten d. Mts. anher anzuzeigen.

Am 12ten Jänner 1854«
Graf, Landrichter.

Untersuchung wegen Schafviebstahls zum RachtlM des Anton 
Letterer von Wicneden betr.

Bekanntmachung.
Am Montag den 23ten d. Mtö. Vormittags 

10 Uhr werden im Straßwirthshause zu Oeheim 
11 Stück von der Egelkrankheit befallene, zum 
Schlachten noch geeignete Schafe öffentlich gegen 
Baarzahlung an den Meistbietenden verkauft, wo
zu Kaufsliebhaber eingeladcn sind.

Ottobeuren, am löten Jänner 1854.

Königliches Landgericht.
Graf, Landrchert..

Gantproklama.
Mit Beschluß vom 7ten November 1853 wurde 

auf Eröffnung der Gant über das Rechenmachec 
Franz Lein'sche Immobiliarvermögen zu Probstried 
erkannt.

Es wird wegen Unbedeutendheit der Maßa 
nur ein einziger Ediktstag nemlich auf 
Mfttwoch, den 8ten Februar I. Irs. Vormit- 

lags 8 Uhr
bey hiesigem Gerichte und zwar zur Anmeldung 
der Forderungen und deren gehörige Nachwei
sungen Vormittags zur Vorbringung der Einreden 
und den Schlußverhandlungen Nachmittags mit 
dem Bemerken angesetzt, daß die am genannten 
Vormittage nicht Erscheinenden den Ausschluß von 
der Maßa und die Nachmittags Wegbleibenden 
die Präklusion mit der betreffenden Handlung zu 
gewärtigen haben.

Das Gontgut besteht aus einem halben Hause 

zu Probstried HauS-Nro. 2, Plannumer 14. per 
0,04 Dezim, und einem dabey befindlichenGärtr 
chen Plan-Nr. i 1/2 per 0,01 Dezim,,, Ersteres 
8"lchtlich auf 300 fl., Letzteres auf 4 fl. 40 fr. 
eingewerthet, mit 629 fl. z. Z. bekannten Schul
den und zwey Wohnungsrechten belastet.

Zum öffentlichen Verkaufe desselben ist Taas- 
fahrt auf
Montag, den 30tm Jänner d. Jrs. Vor

mittags i 1 Uhr
in loco Probstried anberaumt.

Wer von dem Gemcinschuldner etwas in Hän
den hat, darf dieses bey Vermeidung des nochma
ligen Ersatzes nur bey Gericht übergeben.

Am 7ten Jänner 1854.

Königliches Landgericht Grönenbach.
Der Königliche Landrichter:

Steiner.

Holzversteigerung
vom Bannhvlz und Hoferwald Montag, den 

23fen d. MtS. Früh halb 10 Uhr auf der Post 
dahier : 6 Bauhölzer, 43 Sägbäume, 33 Klafter 
Fichtenscheitholz und 14 Klafter Stecken.

Das Uebrige ist bekannt
Ottobeuren, am 17ten Jänner 1854.

Königliches Forstamt.
Ganghofer.

Anempfehlung.
Der Unterzeichnete bringt hiermit dem verehr- 

lichen hiesigen und auswärtigen Publikum zur ge
ziemendsten Anzeige, baß er die Concession als 
Glaser-Meister in Ottobeuren erhalten habe; und 
wirb sich bestreben in allen Arbeiten, die in sein 
Fach sich eignen, jeden Auftrag, pünktlich, und billig 
auszuführen.

Ottobeuren, den löten Jänner 1854.
I 0 h. Baur, Glasser-Meister.

Ein ordentlicher junger Mensch kann bei einem 
Schuhmacher-Meister sogleich in die Lehre tretten. 
Nähere Auskunft hierüber ertheilt Verleger dieses 
Blattes.



2ZO Stiftungs-Kapital
700, 300 und 200 fl. Vormundschaftskapital 

zu 4 ojO verzinslich find gegen doppelte Ver
sicherung auszuleihen. Wo, sagt Verleger dieses 
Blattes.

Zu verkaufen ist: e
ein im guten Zustande befindlicher «Dchäferkarren. 
Wo, sagt Verleger dieses Blattes.

Verloren wurden:
vor 4 Wochen von Wolfertschwenden bis in's 

Brandholz 2 Maltersäcke, auf welchen der Name Jo
seph Zettler in Schellenberg ^befindlich. — Man 
ersucht um Zurückgabe.

Don Günz bis nach Ungerhausen: 
Eine schwarz sammetne Tasche Larinn zwey weiße 
Taschentücher und ein seidenes Halstuch. Abzuge
ben bei der Redaction dieses Blattes. Der Finder 
erhalt ein angemessenes Geschenk.

Bauers von Langenberg. — Den 4., Franz Xaver, Kind des 
Alexander Kofler, Mühlartztgefell von Ottobeuren. — Den 
9., Johann v. Kreuz, Kind des Joseph Dolp, Taglöhners 
von Ottobeuren. -— Den 17., Joseph, d. V.: KonravWeiß, 
Schmid von Eheim. — Den 19., Anna, unehelich, von 
Ottobeuren. — Den 23., Maximilian, d. 83.: Joseph Sch«7 
ber, Hutmacher von Ottobeuren. — Den 27', Maria Anna, 
d. 33.: Joseph Wegmann, Glasermeister von Ottobeuren. —- 
Den 27., Maria, Josepha, d. 23.: Theodor Hvlzle, Söldner 
von Brüchlins.

Gestorben: Den 3., Maria Anna Eichele, geb. Huit, 
Bäckersgattin von Ottobeuren, 68 Jahre alt, an Lungen und 
Wassersucht. — Den 4., Joh. Georg Jnunerz.Pfründner von 
Stephansried, 84 Jähre alt, an Altersschwäche. — Den 5., 
Jgfr. Maria Anna Deniffel von Guggenbcrg, 64 Jahre alt, 
an Folge von Verblutung. — Den 9., Wilibald Schmidutz, 
verw'ttw. Söldner von Leupolz, 71 Jahre alt, anKatahrficber. 
— Den 18 , Franz Dengel, Oehlmüller von Ottobeuren, 
70 Jahre alt, an Lungenlähmung. — Den 19., Joh. 
von Kreuz, Kind des Taglöhners Joseph. Dolp von Otto
beuren, 9 Tage alt, an Gichtern. — Den 24., Franz Luitz, 
Mich., Kind des Franz Sales Zink, Bauers von Böglins, 
25 Wochen alt, an Gichter.

Geburts-, Sterb- und Trauungs- 
Anzeigen

in der Pfarrei Ottobeuren 
im Monat Dezember 1853» 

Geboren: Den 2., Lader, Kind des Michael Schneider;

Lotto.
In der Münchener - Ziehung wurden gezogen:

SS* 79- I« 34. 69. 3

Ottobeurer Schranne vomiy. Jänner 1854.
Kern höchster 51 ft. 42 fr. mittlerer 31 fl. 16 fr. niederster 30 fl. 2g fr.
Roggen höchster 25 fL — fr. mittlerer 24 fl. 30 fr. niederster 24 fl« 15 fr.
Gersten höchster 25 fl. 15 fr. mittlerer 22 fl. 23 fr. niederster 22 fl. 11 fr.
Haber höchster Q fl. 44 fr. mittlerer g fl. 15 fr. niederster g fl. — fr.

Nack dem Mitt er Peets:
Aufschlag: Kern — fl. —• fr. Roggen — fl. — fr. Gersten — fl. — fr. Haber — fl. — fr.
Abschlag: Kern — fl. 3g fr. Roggen — fl. 25 fr. Gersten — fl. 35 fr. Haber — fl. 16 fr.

Drodtaren« vom 20. bis 26. Jänner. ___
Semmclbrod 
vom Auszug
mehl.

Ordinäres 
Semmelbrvd 
v. Kermnehl.

Halbweißbrod. Roggenbrod.

ju 2 fr.___ ! zu 2 fr. 1 zu 2 fr. | zu 4 fr. | zu 8 fr. | zu 2 fr. | zu 4 fr. | . zu 8 kr.

Pf. i Loch.
1 4 314

j Pf. i
— 1

Loth.
7 ।

Pf. Loth. 1 Pf. Loth. Pf. Loth. 1
— 9 7J8 1 — 19 314 1 71j2 f

Pf. i Loth. ! Pf. Loth. Pf. 1 Loth."
— fit 1141 — 22 1J2 1 | 13 •

Gedruckt und verleg bey Isl?. Bapt. Senser, perantw-rtttcher Redakteur r Rarl Ganser



Sttoheurer - Wochenblatt.
Donnerstag JW. 4. Sw 26. Jänner 1354.

Motto!
Sprech der Mensch doch nie von Freiheit/ als könnt er sich selber regieren, 
LosgebnnÄn erscheint, sobald die Schranken hi-nwM sind 
Alles Böse — das tief das Gesetz in die Winkel zurück triejb

Auszug aus dem Kgl. Bayer. Kreis-Amts'Blatt von Schwaben und Neuburg 1851.
Nro. 1.

Inhalt: Königlich Allerhöchste.Verordnung,,die Anwendung des Zollstrafgcsetzes vom 17 November 1837 auf die lieber- 
tretungen der kaiserlich österreichischen Züllgesetze bbtr. — Königlich allerhöchste Verordnung/ di'e Bestrafung ver'FäkschüÜg der 
österreichischen CredivPapiere 6m. — 'Anszgg aus dem-Finanz-Gesetz vom 28. Dezember 1831. — Feuergefährliche Anlagen 
in Gebäuden. — Die Aufstellung von Flußmeisterw. — Di« Eröffnung des Beschälgeschäftes4«r Jahre 1854. — Die Erledi
gung der katy. Pfarrei Straß, kgl. Landgerichts Neu-Ulm. — Die Erledigung-des Frühmeß-Beneffziums, zu Jll«xtiffen, königl. 
Landgerichts gleichen NamenS. — Das landwirthschafiliche Kreis-Stipendium für das Schuljahr 1853j54. — Die'Erledi
gung der Pfarrei Mosbach, Dekanats Feuchtwaugen. — Tie Erledigung der Pfarrei Colmberg,. Dekanats Leutershausen. — 
Untersuchung gegen A. Volkhart, Redakteur des Augsburger Anzeigeblattes, wegen Preßvergehensi.Kreis - Nontzen. — 
Beilage.

Nro. 2.
Inhalt: Der Verkehr mit den Ländern der k. k. öfter. Alonarchie — Straßen-Polizei. — Dir Prüfung der Kan

didaten für Stadt- und Marktschreiberstellen. —Kollekte für die durch Hochwasser Beschädigten. — Die Wiederbesetzunl) 
der an der Landwirthschasts- und Gewerbsschule in Ansbach sich erleditgen Lehrstelle für Mathematik und Physik'/— Zehn» 
1er Rechnungs-Abschluß des Versicherungs-Vereins gegen Schaden an Pferden und Rindern für das Königreich>-Bayern:

Nro* 3.
pnbalt: Das landwirthschastliche Kreis-Siipendium für das Schuljahr 1853jö4; -*t Uebersicht der Frücht- Normal- 

Preise der sämintlichen k. Rentämter des Regierungö-GozMes von Schwaben-und NeUburg für das Jahr 1853J54. — Die 
Prüfung der Steinhauer, Maurer- Zimmerleute und Mühlärzte wegen Erlangung des MelstePrechtes. — Die Erledigung 
M Curat-Benefiziums zu Aach, k. Landgerichts.Jmmenstadt.

Zählung deS Viehstandes im Königreiche betr.

An sammtliche Gemeinde - Vorsteher.
Seit dem Jahre 1844 ist im Königreiche keine Aufname des Viehstandes mehr erfolgt, deffe« 

Kenntniß doch einen der wichtigsten und sichersten Anhaltspunkt zur Beurtheilung der Entwicklung 
der Landwirthschaft und des Wohlstandes der Landbevölkerung darbiethet.

DaS unterfertigte Landgericht wurde daher durch hohes RegierungSauöschreiben beauftragt in 
der letzten Woche des gegenwärtigen Monats Januar eiue genaue Zahlung 
des Viehstandes, bann der Bienenstöcke in allen Gemeinden vornehmen zu lassen.

Dem zu Folge ergeht an sämmtliche Gemeinde-Vorsteher der Auftrag, diese Zählung am Freitag 
den 27ten d. Mts. von Besitzer zu Besitzer mit der größte« Genauigkeit vorzunehmen, das Ergeb- 
niß in ein Verzeichniß nach unken folgendem Formulare einzutrageft, und dasselbe längstens bis zum 
löten Februar l. Jrö. anher einzusenven.

Am 22ten Jänner 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.
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Bem rlung. Die Angabe deS Geschlechtes der 3 Jahre und darüber zählenden Pferde bezieht sich aus die zur Arbeit und zu« 
2 und 3 gleich ist der Summa der drei Spalten 4. 5. und 6.

Todesscheiue von in Frankreich und Algier verstorbenen an
geblich bayerischen Uurerehanen betr.

Vom
Königlichen Landgericht Ottobeuren»

Werden sammtlich« Gemeinde-Vorsteher beauf
tragt, über die Heimath der in der hohen Regie- 
rungSanSschreibnng vom 5ten d. Mts in Nro. 5 
des KreiS-BlatteS bezeichneten in Frankreich und 
Algier verstorbenen angeblich bayerischen Unter- 
thanen schleunigst genaue Nachforschungen anzu- 
Kellen, und «iu allenfallsigeS Ergebniß bis zum 
§gten Februar 1. Zrö. anzuzeigen.

Am 22«n Jänner 1854.
Graf, Landrichter.

E b i k t s l l a d u n g.
Der BauerSfohn Michael Waibl geboren den 

L2ten August 1772 zu MaggmannShofen lies sich 
im Jahre 1789 >n preußische Militärdienste wer
den, seit welcher Zeit keine Nachrichten über daS 
Leben desselben vorliegen.

Da nun das Vermögen eines gleichfalls ver
mißten Bruders des Michael Waibl nemlich des 
Taver Waibl unter des Letztem Geschwisterte und 
Geschwisterkinder zu vertheilen ist, so wird Michael 
Waibl, wenn er noch leben sollte, und dessen al- 
lenfallsige legitime Deöcendenz hiemit aufgefor
dert, sich hinnen d.rey Monaten bey unterfertigtem 
Gerichte zu melden, widrigenfalls der treffende 
Grbtheil der übrigen Geschwistern und deren K>nr 

dem würbe ausgefolgt werden.
Am ifftey Januar 1854.

Königliches Landgericht Grönenbach.
S t e i n < r, Landrichter.

cholzversteigerung.
Mittwoch, den iten Februar l. Jrs. Früh 

halb 10 Uhr loco Hawangen aus dem Unger- 
Hauserwald: 113 Stück Fichten Sag- und Bau
holz, 2 1)2 Klafter Buchen Scheiter, 76 Klafter 
Fichten Scheit- und Prügelholz rc. rc.

DaS Uebrige ist bekannt.
Ottobeuren, den 2Üten Jänner 1854.

Königliches Forstamt.
Ganghofer.

Bekanntmachung.
Vorbehaltlich der Ratifikation werden am Montag 

den 13. Februar d. Jrs. Morgens 9 Ui?r int 
Bräuhause dahier, gegen baare Bezahlung öffent
lich versteigert:

circa 29 Schaff guter Winterroggen
» 2 1J2 » schwacher »
» 11 1)2 » guter Sommerroggen
» 1)2 » schwacher »
» 11 1)2 » gute Veesen,
» 1 1)2 » schwache »
» 32 Schober 250 Buscheln Winterroggenstroh, 
» — » 84 » Sommerroggenstroh
» 7 » 41 » Veesenllroh und
» — » 380 Buscheln Haberstroh.

Hiezu werden Kaufsliebhaber, geziemend ein-
geladen.

Babenhausen, am 21ten Januar 1854.

FürMch Fugger'sches Rentamt.
Kuhn, Rentbeam ter.



15

önlichen Gebrauch gehaltenen Pferde zusammengenommen, ss daß nie Summa der Zahlen in den zwei Spalten

Schafe. Schweine.

O
 Zie

ge
n.

" B
ie

ne
ns

tö
ck

e.

iltz halbveredelte feinwollige langwollige

£ S
um

m
«.

g 
M

ut
te

rs
ch

w
ei

ne

Ls
26

M
as

ts
ch

w
ei

ne

g Z
un

ge
- S

ch
w

ei
ne

g S
 u 

m
 m 

a.

M
8
8

17 £ A
lt 

- V
ie

h

2 L
äm

m
er

g A
lt 

- V
ie

h

S
CM

21 L A
lt 

- V
ie

h

g L
äm

m
er

Lotto.
In der Regensburger-Ziehung wurden gezogen: 
w* 33- 28. 23. 63. 26

Einladung zum Abonnement auf das 
Bayerische Volksblatt.

Mit dem Beginne eines neuen Jahres und Ouar- 
rgalea laben wir zu zahlreichem Abonnement auf bad 
»Bayerische Volksblatt« geziemend ein. Seit fünf 
Jahren ist eö dieses BlarteS Bestreben, die conserva- 
tiven Interessen der Kirche und des Staates zu ver

treten. Bon diesem Standpunkte aus wird das 
-»Bayerische Volksblakt«, entsprechende Leitartikel 

der Spitze, möglichst Vieles aus den wichtigsten 
Begebenheiten der Gegenwart kurz und schnell brin
gen und so den geehrten Lesern ein vollständiges 
Bild der Zeit und ihrerZustände geben. Da» sonn
tägliche Unterhaltungsblatt wird neben Unterhalten
dem auch Belehrendes aus dem Gebiete der Religion, 
Wissenschaft und Kunst, der Belletristik, der Technik 
«nd Oekonomie bieten. Bei dem weiten Leserkreise, 
in welchen das »Bayerische Volksblatt« mit dem 
kommenden Jahre eintritt, ist dasselbe namentlich 
für entsprechende Inserate jeder Art zu empfehlen 
«nd werden dieselben billig sdie dreispaltige Petit- 
|tile oder deren Raum zu 2 fr.] und schnell durch 
den dazu eigenö aufgestellten Expeditor besorgt. 
Daö Bayerische Volksblakt mit dem Unterhaltungs- 
blatte kostet vierteljährig nur 1 fl. und nehmen aus
wärtige Bestellungen alle kgl. Postämter und Pöst- 
sxpeditionen an.

Regensburg, den 28ten Dezember 1853.
Priester Frredr. Honoral Krüll, 

De-acteur des „Paiienschm VolKsblaltts."

Zu verkaufen find:
2 Tagwerk 1 Dezimal Wiese mit Acker im 

Kretten. — Q3 Dezimalen Wiese beim FröhlinS. 
" 83 Dezimalen Wiese auf den untern^ Wiesen.

Nähere Auskunft hierüber erlheilt Verleger 
dieses Blatte».

Kapital -Verleihunngen.
850 fl. — und 100 fl. Vormundschaftsgelder, 

300 fl. Privatgeld sind gegen genügende Versiche
rung zu 4 0J0 auszuleihen. Don Wem 3 sagt 
Verleger dieses Blattes.

Bei der Kirchenstiftung Dickenreishausen sind 
100 fl. Stiftungs-Kapital gegen genügende Ver
sicherung auözuleihen.

Verloren wurden:
den loten d. MtS. von Ottobeuren bis nach 

Rettenbach ein Steuer - Register. — Von Otto
beuren bis in Alenberg eine Ackerzugkette. Der 
redliche Finder wird ersucht, diese Gegenstände ge
gen Belohnung beim Verleger dieses Blattes ab
zugeben.

Mittel gegen Feldmäuse
Bel der großen Menge von Feldmäusen, welche sich gegen

wärtig in vielen Feldmarkuugen unserer Gegend zeigen und 
mitunter an den Saaten für die kommende Ernte schon sehr 
bedeutenden Schaden ungerichtet haben, sehe ich mich veran
laßt folgendes zuverlässige Mittel deren Vertilgung zur allge, 
meinen Kenntniß zu bringen.

Man fangt Mäuse, je mehr je besser, faßt sie beim Genickt 
und zieht sie einige Mal durch dünne mit Fischlhran ver-



mengte Wagenschmiere und läßt sie wieder laufen. Der Ge
ruch hiervon ist- ihnen unerträglich, sie, bnrfen sich zu Tode 
und die andern^ Mäuse fliehen alle One, wo diese den Ge
ruch verbreitet haben. — An 2 bis" 3 Tagen fleht man auf 
weit und breit keine lebenden, wohl aber viele lobte Mäuse, 
die sich zu lodts gelaufen haben. — Wenn die mit obiger 
Flüssiigkeit beschmierten Mäuse einige! Stunden durch die 
Gänge gefaufeg sind, fo, kommen alle agiere aufs die Ober
fläche und, laufen wie toll herum, wo viele leicht mit einem 
Brett oder Besen getötet werden können. — Wer dieses 
Mittel in der Welle, so lange er noch Mäuse in der Gegend 
bemerkt und fangen kann, 2 bis 3 mal- auf feigen Feldern 
anwendet, wirh sich wundern, wie schnell Liesest Ungeziefer 
spurlos-verschwunden ist: — Gleiche Wirkung haben Kbnigs- 
kerzen (Verbascum Thapsus); mit Blüthen und Wurzel 
dahin gelegt, wo Mäuse find. Sie flihen diese Pflanze 
außdrordentlich, laufen davon und kehren nie mehr an den 
Ort zurück, wo die Königskerze lag oder liegt. — Bei 
Bäckern und Müller, auf Fruchlböden, in Scheunen zwischen 
die Garben gelegt, hat die Königskerze die beste Wirkung- 
und man sollte diese Pflanze zu diesem Gebrauche beson
ders anbauen. Gleiche Wirkung hat das Heidekraut (Frica 
vulgaris), indem die Mäuse - sobald- sie in die Mhe dieses 
Krautes kommen von einer L-mfwuth befallen, werdrn, deren 
Folge gewöhnlich der Tod' ich.

(Aus Allg.Zeitg. für deutsche Forst- und Lagdwirthe.)

S ch r an n en

Abhanderr gekommen:
Verwichens Nacht auf der Sagmühle in Eheim 

eine lange Baumkette, vor dem Ankaufs dieser Kette 
wird Jedermann-gewamst»

C b a v a d e.
(Dre'shlbig.)

Der ersten S y l b' entströmen Wein und Lieder, 
lsnd was du einsamjdenkst macht sie bekannt, 
Oft geht sie mit dem Zwang auch. Hand in Hand 
Schlägt selbst in Fesseln deine freien Glieder!
Doch gibt das zweite P a a r vir Hoffnung wieder, 
Sein Feuerathem weht von-Land zu Land, 
Sprengt deines Kerkers festgethürmte Wand 
Wirft deine Häscher, deine Fesseln nieder.
Scheint zwei mit eins sich nimmer zu vertragen, 
So. ist d.as.Ganze doch ei,u hohes Wort, 
Woran man mitten Widerspruch getadelt, 
Doch hat sein Widerspruch manch großen Geist geadelt, 
Fürwahr! es starb des hetzten letzter Hort, 
Mär! es: gestorben smigst in unfern Tagen.

(Auflösung folgt.)

-Anzeige.
—.1 l !

G etreid - 

Gat tu ng.

O t t 0 b e, u r e n, 

deck 26. I'änner 1854.

1.
. M e mm i n

den 24. Sännet

8 e n, 

1854.

Kempten, 

den 18. Jänner 1854.

höchster mitterer niederster ' höchster mitterer | : niederster - höchster mittetet niederster

st- fr. st- Fr, st- fr." ; fl. fr. fl. h fr. ft. fr. fl- fr. st. fr. fl. fr.
K - r n. 32 — 31 26 30 42 30 44 30- 11 29 14 32 14 31 35 30 55
R 0 8 gen. 24 52 24 24 23. 50 25 2 24 36 23 54 25 49 24 23 23 28
G e r st e. 23 5~ 22 40 22 36 23 34 22 47 22 16 24 36 23 31 21 57
H a der. 10 2 9 38 8 51 9 ,3,6 1 9 17 9 4 10 12 9 42 9 12"

Nach dem Mitte r p v e t 5:
Aufschlag: Kern — fl. 10 fr. Roggen — fl. — fr. Gersten — fl. 17 fr. Haber — fl. 23 fr. 
Abschlag: Kern — fl. — fr. Roggen — fl. G fr, Gersten fl. — fr. Haber — fl. — fr.

Wrodtaren, vom 27. Jänner bis 2. /e >mar.
Semmelbrod 
vorn Auszug
mehl.

Ordinäres 
Semmelbrod 
v. Kernmehl.

Halbweißbrod.

- ' >"■ ......... .. ' ............. .

Roggenbrod.

;u 2 fr. | zu 2 fr. | zu 2 fr. | zu 4 fr. | zu 8 fr. | zu 2 fr. | zu 4 fr. | zu 8 fr.'
Pf. i Lotb.
— f 4 3M

Pf. Loth. } Pf.
7 1 -

Loth. 
9 3)4

Pf. Loth. 
195)8

.Pf.
1

Loth 
7 1)4 j

» 3” * 1 (T
Pf. j Loth. 1 Pf. 
— 1 11 1)8 I —,

Loth.
22 1)4

1 3*

Pf.
1

Loth.
„12 1J2

medteu^r und verleSt bey -Job. Dapt. Ganser. Verantwortlicher Redaktenrr Rarl Ganser*



DttobevM t Wochenblatt.
Freitag M 5. den 3. Februar 1854.

I Motto!
Der Mensch gleicht einer Münze, Freund!
Ist er von gutem Korn und scheint
Dir ächt sein Schlag, und ist noch scharf sein Rand
-Dann reich ihm unverweilt kle Hand.
Griff aber schon die Welt ihn zn sehr atz
So inlnvert vas den Werth, den die Natur ihm gab, 
Doch hat ihn gar die Runft beschnitten, 
Dann Freund magst du vor ihm dich hüten.

Auszugaus dem Kgl. Bayer. Kreis-Amts-Blatt von Schwaben und Neuburg 1S51.
Nro. 4.

Inhalt : Die mathemat. Lehrbücher des Professor Or. Ohm in Berlin. — Aufnahme arnler Kranken in das chirurgisch«' 
und Augenranken-Klinilum der Universität Erlangen. — Die Erledigung der Pfarrei Dotienheim, Dekanats Reustadt a. A. — 
Untersuchung gegen den quieSc. k. Landgerichts-Assessor Dr. b. Neider wegen Preßvergehens. — Untersuchung wegen Preß der» 
gehens durch Verbreitung der Schrift ,,Rastatter Kasematteiterzählungen re. re." im Jahre 1853. — Kreis-Roiizen.

Nro. 5.
, Inhalt: _ Die Zulassung auswärtiger Mobiliar-Fellerversicherungs-Gesellschasteu in Bayern. — TodeSscheine der in Frank' 

reich und Algier verstorbenen bayerischen lliiterthaneii. — Der Bedarf an Formularien zu den Echulvifitations-Prokokotten uno 
Schulnachwet sungen. — Die Verloosung der älter» k. k. vsterr. Staatsschuld, — Die Distriktskaffa-Rechnung der Distrikts 
Gemeinde Kempten pro 1852J53. — Kreis-Noiizen.

Die allgemeine Industrie-Ausstellung zu München im Jahre 
1854 betr.

An sämmtliche Gemeinde-Vorsteher.
Auf die von der Industrie-Ausstellungs - Prü

fungs-Kommission für Schwaben und Neuburg an 
die königl. MilnsteriaI-Inbustrie-2suöstelluNgS^Com- 
Mission in München wegen nicht ganz klarer Fas
sung der Ziffer 2 1 und 22, der höchsten Bekannt
machung vom 3len Oktober v. Jiö. im Gegen- 
halt« zu Ziffer 11 der höchsten Vollzugs-Instruk
tion vom gleichen Tage, dann Ziffer 16 der höch
sten Bekanntmachung und Ziffer g der Vollzugs- 
tnstruktion, gestellte Anfrage, ob die ausgestellten 

rodukte aus eigene Kosten und Gefahr der Ein
sender oder der Ausstellungs-Commission nach be
endigter Ausstellung in den Wohnort jener zu- 
rückgesendel werden, dann ob von Seite der be
nannten Commission bei den ausgestellten Gegen
ständen auch gegen Entwendung gehaftet wird? 
wurde von derselben folgendes erwiedert :

»Die k. Industrie-AuSstellungs-Commission hat 
sich mit her Versendung der AuösteUungö-Legen

stände nicht selbst zu befassen. Nach Ziffer 11 der 
Vollzugs-Instruktion ddo. 3ten Oktober v. Zrs. 
ist daher, wie die Einsendung durch die Prüfungs- 
Commission erfolgt, die Rücksendung der Gegen
stände durch die Aussteller oder die von ihnen aufs 
zustellenden Bevollmächtigten zu besorgen.
Für diese Rücksendung ist aber, wenn die Gegen

stände von den Ausstellern oder ihren Bevollmäch
tigten innerhalb des iLtägigen TermineS, vom 
Schlüße der Ausstellung an gerechnet, zurückges 
nommen werden und ohne daß sie verkauft sind 
oder sonstige Disposition darüber getroffen ist, 
wieder direkt an den Aussteller zurückgehen, nach 
der Bestimmung in Ziffer 21 der Bekanntma
chung vom 3ten Oktober v. IrS. die gebührenfreie 
Beförderung ausdrücklich eingeräumt.

Eine Ausnahme bezüglich der gebührenfreien 
Rückbeförderung besteht sohin nach Ziffer 21 der 
Bekanntmachung und Ziffer 11. Abs. 3. der In
struktion nur für jene Gegenstände, welche wegen 
Verkaufs oder wegen sonstiger über sie getroffenen 
Disposition nicht direkt an den Aussteller zurück-



ZHen welche weqen nicht rechtzeitig erfolgter 
Zurücknahme einem Spediteur zur Uebersenbung 
an den Aussteller auf dessen Kosten übergeben 
werden müßen.«

Bezüglich der Anfrage, sb die Industrie - AuS- 
steUungs-Commifflon für die Rücksendung dcrAuS- 
stellUngö-Gegenstände eine Haftung übernimmt, 
wurde Ziffer tz. Abf. 3 der LollzugSinstruktion 
Hingewiesen, nach welcher eine weitere Haftung, 
als in Ziffer 15 und 16 der Bekanntmachung aus
drücklich zugestanden ist, von Seite dieser Gönn 
Niisston nicht übernommen werden kann.
Auf die weitere Anfrage, ob von Seite der kgl. 

AuSiiellungS - Commission bei den ausgestellten 
Produkten auch gegen Entwendung die Hastungs- 
Derbindlichkeit übernommen Wird, wurde erwie- 
dert, daß die Bestimmung der Ziffer 16. der Be
kanntmachung allerdings auch die Haftung gegen 
Entwendung von Ausstellungsgegenständen wäh
rend der Ausstellung und bis zu der nach Ziffer 
11 der Instruktion innerhalb 14 Tagen, vom 
Schluffe der Ausstellung a« gerechnet, zu erfol
gende« Rückgabe derselben an den Aussteller ober 
seinen Bevollmächtigten in sich schließe.«

Die Gemeinde - Vorsteher werden beauftragt, 
Vorstehendes ungesäumt zur Kenntniß derGewcrb, 
treibenden ihres Bezirkes zu bringen, und dieselbe« 
wiederholll zur Lieferung von Erzeugnissen ihres 
Gewerbs-Fleißes aufzumuntern.

Am Iten Februar Ist54.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
G r a f, Landrichter.

B e k a n n t m a ch u n g.
Am Ästonlage, den 23ten d. Mts. Abends 

-»«a dem Bauren Georg Kühle von Holzgünz der 
Linken näher beschriebene Hund abhanden.

Allenfallsige Aufschlüsse über diesen Hund oder 
über die Person deS Dieses wollen schleunigst dem 
rittterfertigten Gerichte mitgetheilt werden.

Ottobeuren, den LOten Jänner 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
G r 6 f, Landrichter.

Besch r i e b.
Der Hund war beiläüstg Z Jahre alt, geschnitr 

Len, ca. 2 Schuh in her Höhe, von grauer Farbe, 
sn den Fi'ssfen, Ohren und am ganzen Leibe

18 —
schwarz gefleckt, die Nase war weißlicht, und eben
so das Ende deS Wedels. Der Hund folgt auf 
den NameN »Tiger.«

Er war versehen mit einem glatten, messinge
nen Halsbande, woran ein Ring und ein Mark- 
schloß befestiget waren und waren in das Hals
band die Buchstaben : I. G. K. eingeschlagen.

kNeisch-Tare für den Monat Februar belr.

F l e L s ch s a tz.
Die hiesigen Metzger haben für den Monat 

Februar folgende Fleischpreise angegeben!
Mastochscnfleisch per Pfund 11 fr. 4 hl.
Rind fleisch „ ,, 10 „ — „
Kalbfleisch „ „ 11 „ — „
Schweinfleisch „ „ 16 „ — „

Obige Taxen sind lediglich als Maximalpreise 
anzusehen, so das daß Fleisch auch um geringere 
Preise unter der Voraussetzung verkauft werden 
darf, daß
1.) dasselbe von ganz guter Qualität ist, und
2.) die Anzeige deö geringern Preises rechtzeitig der 

Lokalpolizeibehörde gemacht wird, welche hie
rüber je nach Umständen der Di strikt öpolizeir 
Behörden zu beachten ist.

Die Gemeinde-Dorsteher werden beauftragt, 
obigen Fleischsatz bei den Metzgern ihres Bezirkes 
anschreiben zu lassen, und dessen genaueste Ein
haltung zu überwache«.

Am iten Februar 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Die Handhabung der Viktuallenpollzey bet'-.

An sämmtltche Gemeinde-Vorsteher.
Da die monatlichen Anzeigen über die vorge

gangene Visitation der Viktualien des Maaßes 
und Gewichter von mehreren Gemeinde-Vorstehern 
nicht regelmässig eingesendet werden, so wird hie
rin mit dem Anhänge erinnert, baß gegen Säu
mige strafend eingeschritten werben mußte.

Am 2ten Februar 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.



Die Auswanderung des Ignatz -Hummel von Obergünz- 
bürg nach Nordamerika bett.

Vom
Königlichen Landgerichte Obergünzburg.

Dec ledige Zimmergeselle Ignatz Hummel voll 
Obergünzburg will nach Nordamerika auSwandcr«.

ÄUenfallsiqe Forderungen gegen denselben sind 
binnen 14 Tagen a dato bei Vermeidung des 
Ausschluss s hierorts anzumelden.

Am 28fcn Jänner 1854.
Königliches Landgericht Obergünzburg.

Der Königliche Landrichter: 
Stöger.

Die Auswanderung des Martiu Mlttomayr tu Dbergünz- 
burg nach Nordamerika bett.

Vom
Königlichen Landgerichte Obergünzburg.

Der ledige Metzgergeselle Marlin Mittomayr 
in Obergünzburg will nach Nordamerika auSwan- 
dern.

Allenfallsige Forderungen gegen denselben sind 
binnen 14 Tagen a dato bei Vermeidung deS 
Ausschlusses hierorts anzumelden.

Am 28ten Jänner 1854.
Königliches Landgericht Obergünzburg.

Der Königliche Landrichter: 
Stöger.

Vom
Königlichen Landgerichte Mindelheim.

Betreff:
Die Verlassenschastssache der SöldnerSeheleuke Stephan und 

Maria Kirchmaier von Eutenhausen.
Unlängst starben zu Eutenhausen kurz nachein

ander die Söldnerseheleute Stephan und Maria 
Kirchmaier.

Sie hinterlißen g minderjährige Kinder.
Alle diejenigen, welche an ihre Derlassenschaft 

Forderungen machen zu können glauben, werden 
sufgefordert, sie am Mittwoch den löten Februar 
dß. 3'S. dahier anzumelden und nachzuweisen, 
Widrigenfalls bey der Vertheilung der Erbschast 
sine weitere Rücksicht nicht mehr genommen werden 
Würde.

Mindelheim, den 23ten Januar 1854.
DerKönigliche Landrichter:
B u t t n t r.

Waldbodenverkauf»
Der Grund und Boden der abgeholzken 

Staats Waldparzelle das Schullerlochholz genannt 
mit 42 Tagwerk, 12 Dezimalen zwischen Grönen- 
bach, Zell und Wolfertschwenden gelegen, mit 
Aecker und Wiesen umgeben, wird sammt den 
vielen darinn bcsindlichen Stöcken Servitukenfrey 
auSnahmlich der gewöhnlichen Lasten aus freyec 
Hand verkauft und Kaufsliebhaber hiezu ladet ein 

Memmingen, am 23tcn Jänner 1854.
I oh. Georg Vogler.

Zur Beachtung.
Bei dem Unterzeichneten sind Gebet- und Er- 

bauungS-Bücher vorzüglicher Auswahl uuo zu den 
billigsten Preisen zu haben, da ihm durch die Ver
mittlung deS Hrn. Pfarrers Joh. B. C h r i ö t l 
der Vertrieb von Büchern aus dem kath. Bücher- 
Verein anvertraut worden ist.

Obergünzburg, am 18ten Januar 1854.
Lorenz Posch, !

Buchbinder.

Lotto.
Zn der Nürenberger-Ziehung wurden gezogen:

KT 84- 74. 6 41. S2.
Die neue MünchnerZeitung enthält folgenden 

bemerkenswerthen Artikel.
Bayern. — f München, 30,. Januar. Wir 

haben bereits in unserm gestrigen Blatte berichtet, 
daß Seine Majestät der König am 28ten 
l. MtS. die e r st e V e r sa m m l u n g d e r K a - 
pitelsmitglieder des St. Johannis- 
Vereins in Allerhöchster Person zu er
öffnen geruht haben.

Allerhvchstdieselben eröffneten di« Ver
sammlung mit nachstehenden Worten :

»Der Zweck des St. JohanniövereinS ist in 
»seinen Satzungen ausgesprochen : Möglichst um- 
»fassende Pflege der Wohlthätigkeit, ohne Ber 
»schränkung der Wirksamkeit dec schon bcstehen- 
»den Vereine; dann Vorbeugen künftigen Noch- 
»standeS. Glücklich würde Ich mich schätzen, 
»gelange es unserem gemeinschaftlichen vereinten 
»Bemühen, eS dahin zu bringen, daß in Bsy- 
»ern sich Niemand fände, der nicht sein genü- 
vgendes Auskommen hatte.
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»Das Glück des Volkes ist das seines Für- 

»sten, eines so trefflichen Volkes, wie das Uns- 
»rige! — Zch zahle auf Ihre kräftige Mitwir- 
»kung; der Segen des Herrn wird nicht auö- 
»bleiben.«
Alle Anwesenden waren tief durchdrungen von 

diesen neuen Aeusserungen landesväterlicher Huld. 
Das ganze Land hat Anspruch darauf, diese ächt 
königlichen Worte zu vernehmen, und wir preisen 
uns glücklich, das Organ zur Mittheilung dersel
ben zu sein.

Verlieren Beifall und Gewicht;

Und bald am Himmel zeigen sich 

Bald auch im Hause wunderlich.
Und dann nehmt noch ein Silbenpaar, 

Das ist nun eine Sprache gar, 
Die spricht zwar keine Million, 

Doch hört sie ost der Säugling schon.

Und wenn er sie dann fort nicht spricht: 

So ist's die Schulv des Lehrers nicht. 

Das Ganze ist ein garst'ges Ding,

Es wird ein junger Mensch vou ordentlichen 
Eltern zur Erlernung der Hafner - Profession in 
die Lehre aufzunehmen gesucht. Wo, sagt Verle
ger dieses Blattes.

CH a r a d r.

Es gehl darin im steten Ring

Bald gut, bald bös, bald kalt, bald warnt. 

Bald heiß, bald lau, bald reich, bald arm. 
Der Mensch, von dem das Wort man sagt, 

Dem redlichen wohl nicht behagt.
Den Frauen gibt man es meist Schuld,

Zwei Silben biet' ich Euch jetzt an, 

Die es nie Jemand recht gethan, 

Die jeder anders haben will,

Dann prüfen sie wohl die Geduld ;
Doch wär' der Mann stets Sonnenschein, 

Die Frauen würden's uimmer sein.

Und selten schweigt bei ihnen still. '
Die stets besprochen, dennoch nicht (Auslösung der Charade in Nro. 4.. Preßfreiheit.)

S ch r a n n e n - A n z e i g e.

G e treid - 

Gattung.

O t t o b e u

—------------
Gemmingen, Mindelheim, 

den 28. Jänner 1854.
re n, N

den 3. Februar 1854. den 31. Jänner 1854.

höchster mitterer | niederster höchster | mitterer niederster Höck ster mitterer 1 nieverster.

fl. er. fl. kr. fl. kr fl. kr. fl. kr. fi kr. fl- kr. fl. kr. fl. fr.

Kern. 32 46 3’ 8 31 30 31 42 31 3 30 9 29 58 29 18 28 24

R o g g e n. 25 45 25 40 24 — 25 10 24 48 24 9 24 7 23 — 21 17

Gerste. — ' » — _—- —. —— 24 1 23 12 22 23 22 52 22 — 20 17

Haber. 10 35 10 1 9 9 9 30 9 13 8 55 9 1 8 35 8 17

n x ch d e ii Miete l P reise I
Ausschlag: Kern — fl. 42 Fr. Roggen 1 fl. 16 kr. Gersten — fl. — kr. Haber — fl. 23 kr.
Abschlag: Kern — fl . — Fr. Roggen -- fl. — kr. Ger len — fl. — r. Haber — fl. — fr.

D r o d t a r e n, o o m 2 bis 9. ^lebrnar.
Semmelbrod 
vom Lluszug- 
mehl.

Oroinares 
Semmelbrod 
v. Kernmehl.

Halbw eißb rod. Roggenbrod.

zu 2 Fr. zu 2 Fr. zu 2 kr. f zu 4 kr. | zu 8 kr. | zu 2 kr. | zu 4 kr. | zu 8 fn

Pf. i Lotb.
- 1 4 112 j

Pt. । Lotb. i
— 1 6 1/2j

Pf, i Loth. 1 Pf. ! Loth. 
— j 9 3/4 | — 1 19 5/8

Pf.' Loth ! 
1 71J 4 {

Pf. ! Loth. i Pf, Loth. Pf. 1 Loth.
— I 11 1/8 f — 22 1/4 1 \ 12 1/2

bedruckt und verlegt bev Jod. Bapt. Ganser, verantwortlicher Redakteur: Rar! Ganser.



Donnerstag M 6 dm y. Februar 1854*
Wenig fan» das Glück uns geben, 
Denn ein Traum ist altes Lebe»' 
Und die Traume selbst ein Traum,

Die Herstellung eines Ernotekatasters betr.

An sammtliche Gemeinde-Borsteher.
„Die königl. Regierung von Schwaden undNeu- 

burg hat unterm 22tcn vor. MtS. prass. 2ten d. 
Mts. folgende Ausschreibung erlassen:

Die gegenwärtigen hohen Getreidpreise und die 
mit der Zunahme der Bevölkerung steigende Wichtig
keit des GetreidehandelS machen es in hohem Grade 
rvünschenöwerth, ja nothwendig, eine genaue Nach
weisung der Ergebniße der Erndte an Kernfrüchten, 
an Viehfutter für die Fleisch- und die Milchproduk
tion, sodann über die Brache und den Anbau der 
Handelsgewächse zu erlangen.

Frühere, im Jahr 1833 und 183g angeordnete 
Recherchen dieser Art haben zu einem genügend ver- 
läßigen Resultate nicht geführt, namentlich weil in 
einzelnen LandeStheilen noch die Vermessung dcS 
Grundbesitzes mangelte. Nachdem diese gegenwärtig 
Vollendet ist, darf die angedeuteke, in einem Korn- 
auSführenden Lands doppelt nothwendige Erhebung 
nicht mehr langer verschoben werden. Dabei bietet 
sich Gelegenheit, ohne erhebliche Vermehrung der 
Arbeit einige, dem Besitzstand, die Stückelung des 
Bodens und den Lohn der Arbeiter betreffende Auf
schlüffe den Ergebnißen der Bodenbenützung anzur 
schließen, die über die Resultate der Lanvwirthschaft 
sehr schätzbare Winke gewähren können.

Die unterzeichnete Distriktöpolizeibehörde em- 
pfangt daher im Vollzüge einer höchsten Entschließung 
aus dem königl. Staatö-Ministerium des Handels 
und der öffentlichen Arbeiten vom 2ten und löten d. 
MtS. anbei das Formular, nach welchem die Erhe
bungen über die Benützung des Bodens im König
reiche vvrzutragcn sind, mit folgenden Weisungen:

1) Jede Gemeinde hat ein eigenes Kataster der 
Bodenbenützung nach diesem Formulare anzulegen, 
in dem ersten Spalte di« Ortschaften, welche die Ge
meinde enthalt, in alphabetischer Ordnung und in 
jeder Ortschaft sodann jeder Besitzer nach der HauS

Nummer namentlich aufgeführt und dessen Besitz und 
Anbau auf einer eigenen Linie durch alle Rubriken 
vorgetragen wird bis zu der Spalte: „Dauer Le» 
iandwirkhschaftlich benützten Areals" von da an wer
den sodann die übrigen Spalten für die ganze Ger 
meindeflur auSgefüUt. Hiebei ist besondere Sorgfalt 
auf den richtigen Anschlag des durchschnittlichen Tag- 
lohneS (wobei der Geldwerth der etwa üblichen Na
turalverpflegung genau einzubegreifen ist) sowie dir 
Geldkosten der Gesindhaltung zu wenden,
2) Bezüglich des Feldbaues wird bemerkt, daß 

— wenn eine Frucht, wie es zuweilen bei Rü
ben der Fall -- als Nach frucht gebaut wird, die 
Tagwerke, sowie der Ertrag unter den Zahlet; 
vorzutragen ist, welche dem ausschließlichen Anbau 
entsprechen. Wären z. B. Rüden auf 20 Tag
werk mit 3000 Zentner Ertrag als einzige Frucht 
gebaut, so zählten diese 20 Tagwerk in der Haupts 
summe d-S Anbaues an Fuller; käme Dabei auf 
20 Tagwerk Rüben als Nachfrucht mit 1200 Zenks 
ner Ertrag vor, so wären diese 20 Tagwerk, wie 
der Ertrag von 1200 Zentner gesondert unter 
den ersten Zahlen einzustellen, aber in der Quer
summe deS mit Futter angebauten Areals nicht 
einzurechnen.
3) Auf die richtige Angabe des Areals, sowie 

der Parzellirung deS Besitzes ist besondere Sorg
falt zu wenden, da jdie Größe des Grundbesitzes 
und feine Stückelung Den wichtigsten Einfluß auf 
den Landbau äuffern.

Z«) Die Verwendung des BodenS wird nach dem 
Stande des JahreS 1853 vorgetragcn. Die Ein
stellung der Aussaat und der Ergebnisse dcsLartd- 
baueS erfolgt aber nach der in der Gemeinde sich 
darbietenden Erfahrung von Mitkeijahren« 
Unter die hiedurch gegewonnene Summe des Er
trages in Milteljahren wird aber das Ergebniß Ser 
Erndte deS ZahreS 1855, das jetzt vollständig be
kannt ist, in einer gesonderten Linie vorgetragen, Vs--
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Mit 'dessen Abweichung von der Mittelarndte deut
lich hervortrete.

In späkern Jahren wird sodann auf Grund des 
einmal durchgeführten ErndtekatasterS durch diese 
summarischen Erhebungen in jeder Gemeinde der 
Stand der wirklichen Erndte leicht und mit der erfor- 
derlichenBeschleunigung angegeben werden können."

Es wird ein Abdruck dieses Formulares jedem 
Gemeinde - Vorsteher zugescndet, um diese wichtige 
Erhebung ohne allen Verzug zu bewerkstelligen, 
und daS Ergebniß durch die Gemeindeschreiber in 
die Tabelle eintragen zu lassen, welche richtig 
conkrollirt und summirt, und bey Vermeidung eines 
Wartbothens längstens bis zum 15ten März 'l. 
JrS. anher eingesendet werben müssen. Es ist 
Vorsorge getroffen, daß Focmularien zu diesen 
Tabellen auf Staatskosten angefertigt werden; 
es ist daher der Bedarf schleunigst anzuzeigen. 
Bemerkt wird hiebei, daß nachdem der Ein
trag der Aussaat und der Erndte sowohl nach den' 
Mitteljahren, als auch nach dem Ergebnisse deS Jah
res 1853 geschehen muß, nicht wohl mehr als 12 
Zeilen auf eine Seite und resp. Bogen gebracht 
werden können, und dann jeder Grundbesitzer eine 
eigene Zeile braucht, so kann hiernach der Bedarf 
leicht berechnet werden.

Bei der Wichtigkeit dieses Gegenstandes versieht 
man sich, daß die Gemeinde-Vorsteher mit der gehö
rigen Aufmerksamkeit und Gründlichkeit zu Werke 
gehen, und ein verlässiges und brauchbares Elaborat 
innerhalb deS vorgesetzten TermineS lifern werden, 
widrigenfalls eö aufihreKvsten wieder zurückgegeben 
werden müßte.

Am 5ten Februar 1854.
Königliches Landgericht Ottobeuren.

Graf, Landrichter.

Die Herstellung eines Erndtckatasters betr.

An sämmtliche Gemeinde-Vorsteher.
Die heute eingetroffene hohe Regierungs - Aus

schreibung vom 2gten v. Mts. wird untenstehend mit 
dem Auftrage beigesügt, die hierin enthaltenen An
leitungen bei Anfertigung des ErndtekatasterS ge- 
nauest zu befolgen.

Am 6ten Februar 1854.
Königliches Landgericht Ottobeuren.

Graf, Landrichter.
Um etwaigen Anstanden bei Herstellung der mit 

autographirker Regierungs-Entschließung vom 22kM 
dieö Monats Nro. 16c)Z6 angeordneten Erndte-Kar 
taster zu begegnen, wird im Vollzüge einer weiterer» 
Entschließung aus^em k. Staats - Ministerium des 
Handels und der öffentlichen Arbeiten vom 2Zten d. 
Mts. der unten genannten Behörde Folgendes er
öffnet.

1) Der Anbau und Ertrag einer Nachfrucht eig
net sich nicht zur Einstellung in die Rubriken, welche 
für die Hauptfrucht bestimmt sind, sondern sowohl 
das benützte Areal, als dessen Ertrag,wird in dec 
Nach frucht bestimmten Rubriken unter die 
Zahlen gestellt, welche dem ausschließlichen Anbau 
derselben Früchte entsprechen. Wird also nach Win
terroggen das Feld in demselben Sommer noch mit 
Rüben bestellt, so kommt dieser Anbau und Rüben« 
ertrag nicht in die Rubriken 8 — 12, da diese für 
den Roggenbaubestimmt sind, sondern in die Rub
riken 63 mit seinem Areal und 64 mit seinem Er
trage, und zwar unter die dem ausschließlichen Rü
benbau entsprechenden Zahlen. Würde in ähnlicher 
Weise Buchwaizen als Nachfrucht vorkommen, so 
wäre Areal-Aussaat und Ertrag in die Spalten 36, 
37 und 38 auch unterdie Zahlen zu setzen, welche 
dem Hauptanbau entsprechen, und ähnlich in andere« 
Fällen.

Die Angabe der Rübenerndte muß in Zentner ap
proximativ stattfinden, wo gewöhnlich andere Maße 
gebraucht werden, da ausserdem gar keine Zusammen
fassung des Resultates des Rübenbaues möglich wäre.

Bezüglich der Mitwirkung der königl. Rentämter 
ist bereits von der höchsten Stelle die entsprechende 
Verfügung getroffen.

Das Ergebniß der Mittelerndte zu erlangen, wür
de die Hauptabsicht des ErndtekatasterS sein, dieö Er« 
gebniß ist daher bei jedem Besitzer einzustellen.

Unter die Summe, welche sich hieraus in jeder 
Gemeinde ergäbe, würde dann auf einer ganz 
durchlaufenden Linie der Ertrag in jeder Frucht ein
gestellt, welchen das Jahr 1853 wirklich geliefert 
hat. Der Ertrag des Jahres 1853 wäre daher nur 
gemeindeweise vvrzutragen.

Worin WirthjchaftSplan bei Waldungen besteht, 
wird deren Ertrag zweckmäßig nach diesem, wo nicht, 
der Holzertrag nach dem wirklichen Anfälle der letz
ten Jahre emzustellen sein.

Die Rubrik 85 umfaßt das ganze angebauke 
und anderweitigbenützte, sowie daS unbenützteAreal.
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Die unterfertigte k.Regierung erwartet die genaueste 
Beachtung Ler hiemit gegebenen Direktiven.

Augsburg, Len 2gken Januar 1854.

Königliche Regierung von Schwaben 
und Neuburg, 

Kammer Les Innern.
Melden.

Ad Num. 18271. pra?s. 2]2 54.

An sämmtlicve Distrikts-Polizei-Behör
den von Schwaben und Neuburg.

Den Vollzug tt3 Art. 2. letzten Absatzes ves Gesetzes vom 
23. Juli 1850 über die Cinquartirungs- Vorspannslasten 
in Friedenszeiten bett.)

Im Namen Seiner Majestät des Rönigs.
Nach Art. 2 Les Gesetzes vom 23. Juli 1850 

„die Einquartierungö- und Vorspannslasten in Frie- 
Lenzesten betr." betragt die Vergütung

a) für die volle Verpflegung per Mann und 
Tag 24 kr.

b) für die Fourage und zwar:
für die schwere Ration 25 kr., die Ration für 
die schwere Cavalleri 22 kr., die leichte Ra
tion 18 kr.

so lang, als der Normalpreis des SchäffelS Korn 
nicht über 12 ft. und deö SchäffelS Haber nicht 
Über 6 fl steigt.

Diese Normalpreise find nach der im KreiS- 
AmtödlatteNro. 5 S-35 —38 enthaltenen Bekannt
machung im ganzen Regierungsbezirke weit über
schritten. Die Dergülungösätze für die Kost-Por
tionen werden daher für daS Jahr 1854 in nach
folgender Weise festgesetzt:
1) 'für die volle Kost per Tag . 33 kr. 3 pf.
2) für die MittagSkost . . . 1g kr. 2 pf.
3) für die Abend kost ... 8 kr. 3 pf.
4) für die Morgenkost ... 5 kr. 2 pf.
5) für die verstärkte MittagSkost, wenn
statt der Mittags- und Abendportion 
das Essen auf einmal genommen wer, 
den kann.................................................. 28 kr 1 pf.

Hiezu kommt noch die Vergütung für daS Quartier 
vnd Liegerstatt, Beheizung und Beleuchtung zu 
4 kr., wenn die Einqartirung über Nacht erfolgt.

Die Fouragevergütung beträgt:
2) an der schweren Rationen für die 

Zugpferde der Artillerie und deS 
Armee-FuhrwesenS .... 31 kr.

2) an der Ration der schweren Car 
vallerie . . ...... ...................27 kr.

3) an der leichten ...... 22 kr. 
Dieß wird hiemit bekannt gemacht.
Augsburg, den 28. Januar 1854.

königliche Regierung von Schwaben und ] 
rieuburg, 

Kammer des Innern.
Frhr. v. Melden, kgl. Regierungs-Präflvent.

Stubenbeck coli:

Die Erstattung von Todesanzeige von Minderjährigen betr.

An sammtliche Gemeindevorsteher.
Häufig wird beim Todesfälle eines Minder

jährigen von Len Gemeindevorstehern nur eine An
zeige nach den hierüber vorgeschriebenen Formu
lare erstattet.

Wenn aber ein Solcher ein eigenes Vermögen 
besitzt, so ist auch nebstdem noch ein förmlicher 
Todtenbericht nothwendig, damit die erforderliche 
Verlassenschaftsverhandlung gepflogen werden kann.

Die Gemeindevorsteher werden beauftragt, sich 
sich hienach in vorkommcnden Fällen genauest zu 
achten.

Am 7. Febr. 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Die Derleitgabe deS MereS unter dem Satze betr. j
Vom

König!. Landgericht Ottobeuren.
Wird hiemit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, 

daß die Köngl. Regierung von Schwaben re. in 
hohem Rescripte vom 26. v. preL 6. d. MtS. 
sämmtlichenBräuern gestattet hat,ihr selbst erzeugtes 
Bier um den Gantersatz, also um 6 kr. per. Maaß 
verleit zu geben, wenn mit dem Bräuhause nicht 
eine Wirthschaft verbunden ist, welche in einem 
besondern von jenen Raumen getrenntem Locale 
auSgeübt wird, in welchem das aus der Bräu
gerechtsame fliessende Ausschenkrecht ausgeübt wird.

Die Gemeindevorsteher werden beauftragt, die 
iu ihren Bezirken befindlichen Bräuer hierauf auf
merksam zu machen, und eintrettenden Falls den 
veränderten Bierpreis geeignet anzuschreiben.

Am 6. Febr. 1854. »
Graf, Landrichter.
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'Das Ableben deS Mar Laur betr.

An sämmtliche Gemeinde - Vorsteher.
Das höchste Staats-Ministerium des k. Hau

ses und des Aeußern hat den Todesschein deö am 
4ten Dezember 1848 in einem Alter von 24 
Jahren zu Algier verstorbenen Sattlers Mathias 
Laux angeblich aus Kemiöheim in Bayern zuge- 

' schickt erhalten. Da ein Ort dieses Namens in 
Bayern nicht existirt, und sohin der Geburtsort 
deö Matthias Laux unrichtig bezeichnet sein muß; 

^dieser Familien Namen aber im Bezirke deö kgl. 
Landgerichts Ottobeuren Vorkommen soll, so hat 
dasselbe mittelst hoher N-gi-rungs - Entschliessung 
vom 28ten präs. 6ten d. Mts den Auftrag er
halten hierwegcn genaue Nachforschungen anzu- 
stellen.

Sämmtliche Gemeinde-Vorsteher erhalten daher 
den Auftrag, ungesäumt sorgfältige Recheache zu 
pflegen, ob dieser Sattler Matthias Laux nicht ihrem 
Bezirke angehörk habe, und ein allenfallstgeö Er- 
gebniß längstens bis zum 25ten d. Mlö. anher au- 
zuzeigen.

2lm 6ten Februar 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Gras, Landrichter.

Bekanntmachung.
Wer an dem Bauernsohn Johann Fischer von 

Benningen, welcher nach Nordamerika auSwandern 
will, was immer für Ansprüche zu machen hat, 
wird hiemit ausgcfordert, selbe binnen 14 Tagen 
a dato bey Vermeidung der Nichtberücksichtigung 
hierorts anzudringen.

Ottobeuren am 7. Febr. 1854.

Königliches Landgericht.
Graf, Landrichter.

Bekanntmachung.
Betreff:

Voruntersuchung wegen Diebstahls zum Schaden des ledigen 
Bauerssoheu Joh. Georg Schedelvon Günz.

Am SamStag, den 28ken Jänner d. Jrö. Abends 
zwischen 8 und y Uhr wurden durch Einschleichen in 
die Behausung und in eine ober- Kammer folgende 
dem Joh. Georg Schedel, Sohn des Bauren und 
Gemeinde-DorstehMö von Günz, gehörige Gegen
stände entwendet:

1 .) eine silberne kurze Uhrkette, welche oberhalb 
zweifach, unterhalb vierfach war.

An derselben befanden sich in Form von Schlüs
seln ein Zwölfer, ein Vier- und Zwanziger, ein sag. 
N-unbätzner, zwei halbeGuldcnstücke, welche sämmt- 
lich mit Verzierungen versehen waren, ferner ein sil
berner Uhrschlüssel, in dessen Mitte ein vergoldetes 
Pferd angebracht ist, dann zwei silberne Uhrschlüssel, 
welche Mühlräder vorstellen, Las eine Rad wird von 
zwei Löwen gehalten; endlich ein silbernes glattes 
Petfchier-Stöckel.

2 .) eine silberne circa 5 Ellen lange sog. Erbsen- 
Kekte;

3 .) zwei goldene Ringe, beide mit Platten, ohne 
besondere Kennzeichen;

4 .) zwei silberne Ringe, der eine Reiflein, der an
dere mit einer Platte, aus welcher die Buchstaben G. 
Sch. eingcavirt sind;

5 ) an baarem Gelde 12 fl-, bestehend in 2 Kro- 
nenthalern, 5 Guldenstücken, 3 halbe Gulden und 
1 Sechser.

Es wird vor dem Ankäufe obiger Gegenstands 
gewarnet und ersucht, allenfaUsige Aufschlüsse über 
dieselben oder über den Di-b schleunigst dem un
terfertigten Gerichte mitzutheilen. « .

Ottobeuren, am 4ten Februar 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Anzeige.
* 4

Der Unterzeichnete verkauft mit polizeiliches 
neuerfundene, als zweckmäßig erprobte 

Düngersteine, welches »in jaud verschiedenen chemi
schen Produkten verfertigtes Düngmittel ist, und 
sich seit seiner 7jährigen Anwendung nicht nur als 
vortrefflicher Dünger für Wiesen, Aeckcr und 
Gärten bewährte, sondern auch die für den Feld
bau höchst schätzbar» Eigenschaft der Vertilgung 
des Ungeziefers besitzt. Dort wo mit diesem Mit
tel gedüngt wird, werden sich weder Engerlinge, 
Erdkrebse (Werten), noch Ameisen, Würmer oder 
Feldmäuse aufhalten, und j-de Frucht wird 
beßtenS gedeihen. —■

Besonders erprobt, bey GraswuchS, Getreide 
beym Flachs wegen Vertilgung der Erdflöhe; eine 
besondere LehandlungSwejse ist erforderlich für 
Kraut, Kollraben und Rüden, beym Eintritt des 
Unterbaues. — .
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Dieß wird bestätiget durch Zeugniße solcher 

Oekonomen, welche dieses Düngminel schon seit 
mehreren Jahren gebrauchten, sowie von dem Co- 
mits des k. bayer. landwirthschaftlichen Bezirks Ost- 
cllgäu, und dem Comitö für die Industrie-Ausstel
lung des rgl. bayer. Regierungsbezirks Schwaden 
und Neuburg in Augsburg.

Die Niederlage dieser Düngersteine nebst Be
lehrung der Verwendung derselben ist zu haben bei 
Preiß per Pfund 10 fr.

„ Zentner fl. 15 fl.
Carl August Schuler

zum Eichbaum in Memmingen.
Ignaz Ciiench, 

Düngersteinsabrikant in Sonthofen.

Anzeige.
Endesunterzeichneter macht hiemit bekannt, daß 

am künftigen Sonntage den 12ten Februar in sei
nem Gasthause gut besetzte Tanzmusick gehalten 
wird, und ladet hiezu die Herren Honoratioren, 
sowie daö verehrliche Publikum höflichst ein; ver
sichernd, daß er sich bestreben werde, Jedermann 
prompt und billig zu bedienen.

Ottobeuren, den gten Februar 1854.
Heinrich Hobel, 

Gastgeber zum Engel.

Bekanntmachung.
Montag, den 13ten d. Mts. Früh g Uhr wer

den im Hause des Joh» Lauber zu Frechenrieden 
5 Kühe, ein Wagen, 1 Pflug, mehrere Zentner 
Heu, dann verschiedene Hauögerathschasken gegen 
haare Bezahlung öffentlich versteigert; wozu Kaufs
lustige hiemit eingeladen werden.

Die Gemeinde-Vorsteherwerden ersucht, dieses 
zu veröffentlichen.

1500 fl. werden auf erste doppelte Versicherung 
ZU 4 Prozent verzinslich aufzunehmen gesucht, 
von Wem, sagt Verleger dieses Blattes.

Kircheustlftungs-Kapiial
sind zu 4 Procent verzinslich auf gute Ver

sicherung auszuleihen. Wo, sagt Verleger dieses 
Blattes.

i ‘ ?
■ (w l
■ M ।

■ Dank sagniig. i
» Für die herzliche Theilnahme unserer I 

'J geliebten dahin geschiedenen Gattin, f 
I Schwester, Mutter, Schwieger- und Groß- i 
I mutter J

| Franziska Maurus, i 

Seilers - Gattin dahier,

I sagen wir Allen unfern verbindlichsten k 
’ Dank, für dir vielen Besuche während '

ihrem langjährigen Leiden, so wie für die | 
i Begleitung der L-ichr, und Änwobnung der £ 
. TrauergvtteSdienft,, und verbinden zu- . 
® gleich die Bitte, der Verblichenen im ' 
I frommen Gebete zu gedenken, und empseh- I 
I len unö dem fernrrrn Wohlwollen. k 
x Ottobeuren, den 8. Februar 1854.
k Pie Hinterbliebene. f

Zn derAlbr. V olf bartffchen Buchdruckerei ist er
schienen und durch alle königl. bayerischen Poftcrpeditionen, so 
wie durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Wugsburges • FZ «»ra.
Ein Matt für Unterhaltung und Mlehrung, 
DierzehnterJahrgang. 4. mit Umschlag 1 fl. 12 kr.

Inhalt:
Erzählungen, Novellen und Schilderungen. 
Onkel Tom. — Zwei Angedenken aus den Meeressluthen. — 
Martini. — Der Goldschmied aus Worms. —Abenteuer eines 
Schwimmers. — John Bodger. — Petersburg und das russi
sche Militär. — Der Sclaveumarkt in New-Orleans — Das 
Wettrcucn aüfSchlittschuhen.— Der Prinz von Porto-'Plata. 
— Der Nachzügler am Strande. — DieKokctte. — Eine ver- 
hängnißvolle Seereise. — Die Kirche zum Becher kalten. Was
sers.— Trina. >— Ein Blockhaus der Chasseurs d^Mgür:— 
Die Ermordung des Marschalls Brun. — Die DtKxiuerl. :— 
Wierlands-Herzen. — Eppelein von Gailingen.-« DetOatlft 
Flor. —- Die Nonnen von Santa-Fe. — Die wekße Rose. — 
Erinnerungen eines Londoner Advokaten. — Die Blumenhänd
lerin. -— Ein nächtlicher Ueberfall. — Der Sergeant als Ge
neral. —- Das feindliche Schiff. — Abbas Mirza. — Der Han
sa Ende.— Eine Fahrt an Bord eines Sclavenhändlers.— Zur 
Charakteristik der Franzosen. — DerOhio. —Die Zukünftige. 
— Der Haushalt deö Sultans, —- Der Blasebalgfliker vost
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Ayon. — Wirkungen eines Mäßigkeits-Vereins. — Loofts 
Volk bei den Völkern. — Myladh's Hund.

Gedichte. Der Kirchhof. — Zur heiligen Woche. — 
Die weißen Schwäne des Schlachtfeldes von Culm. Ab
schied eines deutschen Auswanderers von der Heimath im Früh
ling 1853. — Klage und Trost. —- Die Zither und derMcn- 
schenfeind. — Ich trinke,nicht. -—Liebes-Glück.— Anbetung. 
— Frühlings-Ankunft. —Maienglöckchen.— Frühlingslebcn. 
— Das Mädchen am See.— Des Müller's Gang — Das 
sterbende Veilchen. —Schönster Tod. — Mein Wunsch. —Die 
Mühle an der Lauterach: — Seifenblasen. — Wendbetrach-- 
tuug im Juli. — Das Brieflein. — s'Engala. — Wander
lust. — Der Untergang der Welt. — Am Runenstein. —Kai
ser Friedlich Barbarossa. — Prolog bei Eröffnung der Augs
burger Bühne (1853). — Gutes und Böses. — Ein Künstler- 
Herz. — Bei einem Gewitter im Gebirge. — Mustkwirkung.— 
Kuno von Falkenberg. — An Mathilde — Der Balsambaum. 
— Soll ich lieben? Graf Eberstein. — DieFarbe der Treue. 
— Vokkssagen vönt Chiemsee. — Wann? — Aus den Liedern 
des Mirza Schafft). — Verzage nicht. — Der suchende Geist 
des untreuen Dieners. — Kleinigkeiten. Charaden. Räthsel rc.

Ein Lehrer, welcher seine Schüler in der Naturgeschichte 

> eramiiürte, fragte einen Knaben: Wozu lieber Ernst, gehört 
der Häring? — Zu den Kartoffeln, war die Äntwort.

Ein Schulmeister, der bemerkte, daß während der Stunde 

einige Schüler fehlten, rief ärgerlich aus: „Dort auf der 

dritten Bank sehe ich wieder, zwei Schlingel, die gar nicht 

da sind."

Haben 'n mal eine Menge Schulbuben, so schwer es verbo

ten, Nachts zusammen Taback geraucht, als plötzlich ihr Lehrer 

eintritt. „Was ! sagt er zum ersten, wie unterstehst Du Dich, 

zu rauchen?" „Kopsweh hab' ich!", der andere hatte Zahn

schmerzen, Kolik, Husten; der letzte sagte dem Lehrer kläglich, 

aber ernsthaft: „Herr Doktor! ich rauche für Hühneraugen!

Logogrip b.
1 — 8. Ein Land ist's, einem Garten zu vergleichen;
1 — 7. Zweig eines Stamms', der kräftig ist wie Eichen.
4-8. Ein fein Gefäß, gefüllt mit Süßigkeiten.
4. 5. 2. 3. 1. Der'Stoff aus den Insekten es bereiten.
4. 5.1.7.6. Ein weiches Bett ist nur der Frühling da.
3. 5. 1. 7. Schlaf ich drin, so isider Tod mir nah.
6- 5. 2. 3. Ein richtig Bild der schnell verschwunv'nen Zeit;
5.2.3- Ein Klagewort, wenn dich derMißbrauch reut.

(Auflösung der Charade in Äro. 5.: Wetterwindisch.)

S ch r a n n e n - An z e i g e.
Getreib;

Gattung.

Ottobeuren, 
den 9. Februar 1854.

Memmingen, 
den 7. Februar 1854.

Mindelheim, 
den 4. Februar 1854.

höchster | mitterer | niederster höchster 1 initterrer ) niederster höchster | mitterer | niederster.

i ft-
Kern. | 32 
R o g g e n.ß 25
Gerste.^ 23

a b e r. g 10

Aufschlag: Kern - 
Abschlag: Kern -

kr.
30
15
15
15

- fl
- fl-

fl.
32 
2/4 
23

9

6

kr.
2 

45

56 
V 

kr. 
kr.

fl.
31
24
22

9 
Tat

Rog 
Rogc

kr.
9

30
31

b d 
gen - 
zen —

fl-
31
25
24

9 
e m 
- fl- 
- fl-

kr. 
45 
42 
23 
35 
M

55

fl.
31
25 
23

9 
i r 
kr. 
kr.

kr.
15
13
25
37
e i 

Gers 
Gerst

fl.
30 
24 
22

9 
p V 
len
en —

kr.

31
43
35

3 
e t f 
- fl- 
- fl-

fl- 
30
24 
22

8
e :
— k
— kr

kr.
27
15
15
59

r. H
•

fl- 
29 
23 
21

8

aber 
)aber

kr.
47
19
34
31

fl-
28
21
20

8

fl. -
fl- 5

kr.
52
52

6
14

- kr. 
kr.

D r o - t a r e u, v o m kO bis 17. Februar.

Semmelbros Sroinäres 
vom Auszug- Semmelbrod 
nrehl. v. Kernmehl.

Halbw eißhrod. Noggenbrod.

zu 2 kr. | zu 2 kr. zu 2 kr. | zu 4 kr. ! zu 8 kr. 1 zu 2 kr. | zu 4 kr. | zu 8 kr.
Pf. i Lokb. , Pf. j Lorh.
— | 4 1)2 j — 1 6 1J2 j

Pf. Loth. M. < Loth. 1
— 9 5)8 — j 19 3)8 j

Pf. | Loth 
1 f 6 3)4

Pf. i Loth. ! Pf. । Loth. ! Pf. Loth.
— | 10 7)8 I — j 21 3)4 \ 1 11 1)2

EeösuÄt und verlegt bev Jod. Bapt. Ganzer. Verantwortlicher Redakteur: Rarl Ganser.
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Amtliche Bekanntmachungen.
Ad Num. 17/46:5. praes. 28J1 54.

(Die Auswanderung nach Aigi'er tetr.)
Im Namen Seiner Majestät des Rönigs.

Gemäß höchster Entschließung des kgl. Staats- 
Ministeriums des Innern vom 22. d. Mts. sind 
nach einer Mittheilung der kaiserlich französischen 
Gesandtschaft in München schon oftmals nach Algier 
ouSwandernde Deutsche von allen Geldmitteln ent
blößt, in Marseille angekommen, von welchen die 

-Einen in ihre frühere Heimat durch die fran
zösische Administration zurückgesendet wurden, wäh
rend die Andren der letzterer zur Last sielen.

Die französische Regierung hat deshalb, um für 
die Folge diesem Uebelstande abzuhelfen, folgende 
Maßregeln getroffen.

Erlaubnißscheine für unentgeltliche Ueberfahrt 
nach Algier sollen denjenigen Fremden ertheilk wer
den, die sich >n dem Besitze eines Zeugnisses ihrer 
heimatlichen Behörde über di« ihnen zu Gebote 
stehenden Mittel befinden, diese Erlaubnißscheine 
dürfen aber von den Militärbehörden zu Cette und 
Marseille erst dann beachtet werden, wenn sich deren 
Inhaber über den wirklichen Besitz von Geldsum
men werden ausgewiesen haben, deren Minimum 
folgendermaßen festgesetzt worden ist:

a) bei Auswanderern, für welche Ländereien Vor
behalten wurden 2000 Fr. [g30 fl.J,

b) bei verheiratheten Arbeitern 400 Fr, [186 fl.J
(d bei ledigen Arbeitern 100 Fr. (47 fl.)

Jedem Arbeiter aber, welcher zu Cette oder 
Marseille die für die Kategorie, zu welcher er ge
hört, geforderte Summe baar aufzuweifen nicht ver
mag, soll sowohl die Einschiffung, als auch jede 
Unterstützung, zum Zwecke der Rückreise in feine alte 
Heimat verweigert werden.

Obige Anordnungen der französischen Regierung 
Werden hiemit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Augsburg, den 26. Januar 1854.
Rgl. Regierung von Schwaben und Neuburg, 

Rammer des Innern.
Frhr. v. Melden, kgl, Regierungs-Präsident.

Stubevbeck, colch

Ad Num. 587g. praes. 10j2 54»

(Den Kartenstempel bett.)
Im Namen Seiner Majestät des Rönigs.

Gemäß höchster Entschließung deö kgl. Staats- 
Ministeriums der Finanzen vom 2 5. Zauner l. ^S. 
(Nro. 1104) ist im Einverständnisse mit dem kgl. 
Staatsministerium des Innern beschloffeN-worden, 
künftig zur Kartenstemplung eine blaue Farbe zu 

verwenden.
Behufs der Durchführung dieser Anordnung wer

den folgende Vorschriften zur allgemeinen Kennt
niß gebracht:

1) Vom. 1. Marz d. Js.an wird zur Stempelung 
der Karten nur eine blaue Farbe angewcndet.

2) Voni 1. Junid. Jö. an dürfen die noch vor
handenen mitder schwarzen Farbe gestempelten Kar
ten nicht mehr gebraucht werden.

Sollte daher deren fernere Verwendung noch 
beabsichtig werden, so müssen die gestempelten Blät
ter längstens bis zum letzten Mai ds. IS. au das
jenige Stempelamt, welches den Schwarzstempel 
aufgedrückt hat, zur Umstempelung mit der blauen 
Farbe eingesendet fein. Diefe Umstempelung wird 
unentgeltlich und mit der möglichsten Beschleunigung 
vorgenommen werden.

5) Es wird besonders darauf aufmerksam gemacht 
daß der Gebrauch von Karten, welche mit der 
schwarzen Farbe gestempelt sind, nachdem letztem 
Mai d. Js diejenigen Strafen zur Folge hat, 
welche für den Gebrauch ungestemp elter Karten 
in der Stempel-Ordnung vom 18. Dezember 181? 
festgesetzt sind.

Augsburg, den 8. Februar 1854.
Rgl. Regierung von Schwaben und Neuburg, 

Rammer des Innern.
«rhk. r>. Melden, kgl. Regicrtmgs-Präflrmt.

Pachmayr, Direktor.
Siudenbtck, ce$f,
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Die Instrulmng der Gesuche um die Erlaubniß zur Aus

wanderung nach Nordamerika betr.

An sämmtliche Gemeinde-Vorsteher.
Nachdem in Nordamerika die Naturalisation von 

Ausländern im günstigen Falle erst nach fünfjähri
gem Aufenthalte daselbst zulässig ist, somit sbie Aus
wanderer für diesen Zeitraum noch als Unterthanen 
ihres ursprünglichen Vaterlandes anzusehen sind, so 
hatdaökgl. Staatsministerium des Innern mittelst 
allerhöchster Entschließung vom 22ten v. MtS. aus
gesprochen, daß die bisher übliche Lehandlungsweise 
der Auswanderungsgesuche nach Nordamerika nicht 
mehr für angemessen erachtet werden könne, weil 
solche AuSwanderten wenn sie während dieser Zeit 
nach Bayern zurückkehren, ihrer vormaligen Hei- 
makhgemeinde zur Last fallen.

Um nun die Erfüllung der Vorbedingungen zur 
Auswanderung nach Nordamerika künftig möglich zu 
machen, und zugleich das Interesse des bayer. Sta
ates wegen der Erfüllung der Militärpflicht, und der 
betheiligten Gemeinden wegen ihrer eventuellen Ver
pflichtung zur Alimentation solcher innerhalb 5 Zäh
ren zurückkehrenden AuSwanderen zu wahren, wurde 
folgendes angeordnct:

1) Wenn eine Gemeinde von Angehörigen der
selben, welche nach Nordamerika auSwandern wol
len, besorgen zu müssen glaubt, daß sie ihr im Falle 
dar Rückkehr vor erlangter Naturalisation zur Last 
fallen werden, so kann sie die Stellung einer ange
messenen Kaution beantragen, deren Freigebung erst 
rrach erbrachtem Nachweise über die erlangte Natura
lisation in Nordamerika gestattet werden muß.

Von nun an haben also die Gemeinde - Verwal
tungen in ihren für AuSwanderungslustige auszu- 
stellenden Zeugnissen jedeSmal sogleich beizufügen, 
cb und welche Kaution sie für, den Fall der Wieder
kehr auS Nordamerika verlangen.

2) Jünglinge, welche bereits in dem Alterder 
Kvnscriptions- oder Militärpflichtigkeit stehen, haben 
nach den Bestimmungen des $. 6?. des HeereS- 
ErganzungSgesetzes einen Ersatzmann zu stellen.

5) Jünglinge, welche allein oder mit ihren El
tern vor dem Eintritte in das Konscripkionspflich- 
tigkeitöalter nach Nordamerika auszuwandern beab
sichtigen, und noch innerhalb der nächsten 5 Jahre 
hiezu stehen, Haden wegen Erfüllung der Militär
pflicht angemessene Sicherheit zu leisten.

Sämmtliche Gemeinde-Vorsteher werden beauf
tragt, diese neuerlichen allerhöchsten Anordnungen 
bezüglich der Auswanderungen nach Nordamerika 
ungesäumt öffentlich zu verkünden, und haben alle 
Ellern und Vormünder zu warnen, ihre auöwande- 
rungölustigen Kindern oder Pfleglingen vor erfolgter 
Auöwanderungsbewilligung etwas von ihrem Ver
mögen zu verabfolgen, indem sie nicht nur hiefüc 
haftbar gemacht, sondern nach Umstanden gemäß $. 
72 des Heercö-Erganzungsgesetzeö auch zur Verant
wortung und Strafe gezogen werden können.

Am töten Februar 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Das Offenhalten der Strassen und Wege betr.

An sämmtliche Gemeindevorsteher.
Nach eingekommener Anzeige sind die Straffen 

und Wege an vielen Stellen ganz verschneit, und 
dadurch die Passage gehemmt.

Die Gemeinde-Vorsteher werden beauftragt, für 
stetes Offenhalten der Straffen und Wege und or
dentliche Schneezeichen bei Vermeidung ernster Ein- 
schreitung Sorge zu tragen.

Am i2ten Februar 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Die Herstellung eints Erndtckatasters betr.

An sämmtliche Gemeinde-Vorsteher.
Nachträglich zu den dießseitigen Ausschreibun

gen vom 5ken d. MtS. wird bemerkt, daß jeder 
Gemeinde-Vorsteher auch von j-nen Grundstücken 
in seiner Flur Erndtertragnisse erheben muß, welche 
Auswärtigen angehören, und in der Rubrik ,,Zahl 
der Parzellen" die Anzahl der Plan Nummern deS 
BesitzlhumS angegeben werden muß.

Äm löten Februar 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Die Ausstellung eines Agenten für den Hagelversicherung?.
Verein betr.

Vom
Königlichen Landgericht Ottobeuren.

Werden diejenigen Grundbesitzer, welche Lust
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haben, die Agentte des HagelversicherungS-VereinS 
zu übernehmen, sich am
Donnerstag, den 23ten d. Mts. Vormittags

9 W
sich hierorts zu melden, da der bisherige Agent
Fromme! in Westerheim entlassen wurde.

Am löten Februar 1854.
Graf, Landrichte.r

Bekanntmachung.
Der ledigeSöldnerSsvhn Leonh.Fehnle v. Oberhub, 

Gemeinde Altusried will nach Nordamerika auS- 
wandern, und diejenigen, welche irgendwie An
sprüche an denselben zu haben glauben, werden 
aufgesordert, solche hierorts

binnen 14 Tagen a dato
bei Vermeidung der Nichtberücksichtigung anzu
melden.

Am 8ten Februar 1854.

Königliches Landgericht Grönenbach.
Stein er, Landrichter.

Vom
Königlichen Landgerichte Mindelheim. 

Bekanntmachung.
Die Pfävder-Versteigeruug des hiesigen Leihhauses Bett.

Montag, den j 3. Marz I. Js., früh g Uhr 
angefangen und von Nachmittags 2 Uhr bis Abends 
6 Uhr werden im Gasthause zum Hecht
dahier die verfallenen Pfander des hiesigen Leihhauses 
aus der zweiten Jahreshälfte 1852 und der ersten 
1855, bezeichnet auf den rothen und gelben Pfand
scheinen, gegen baare Bezahlung öffentlich verkauft.

Auf Ansuchen des Leiyhausbesitzers werden an- 
mit die Gemeinde-Vorsteher beauftragt, vorstehende 
Bekanntgabe in ihren Gemeinden zu veröffentlichen.

Mindelheim, den g. Februar 1854.
Königliches Land gercht.

Büttner.

Bekanntmachung 
wegen Holzverkauf.

Mittwoch, den 22ten Februar 1854Morgens 
9 tlhr wird im Wirthshause zum Pflug in Ba
benhausen daö in der Fürst!. Fugger. Waldung

Chaag aufgearbeitete Holzmaterial« öffentlich ver
steigert, als:

339 Eichenstämme von 11 bis 40 Fuß Lange und
11 bis 34" Durchmeßer.

1027 Eichen Säulen von 7 Fuß Lange und 6 bis 
10" Durchmeßer.

23 Linden Stamm von 14 bis 38 Fuß Lange und
13 bis 18" Durchmeßer.

82 Ficht. Schneidbäum von 15 bis 21 Fuß 
Länge und 12 bis 28" Durchmeßer.

17 Fichten Deil Holz von 12' Länge und g bis 
10" Zoll Durchmeßer.

Kaufslustige werden hiezu mit dem Bemerken 
eingeladen, daß ihnen dieses Holzmateriale auf 
Verlangen von dem Fürstl. Reviergchilfen Stumm- 
voll in Babenhausen vorgezeigt werden wird.

Babenhausen, den 10ten Februar 1854.

Fürstlich Fugger'sches Rentamt.
Kuhn, Rentbeamter.

Bekanntmachung.
Freitag, den 24ten d. Mts. Früh 10 Uhr 

werden vom Unterzeichneten von dem inhabenden 
erkauften Besitzthuw, HauS-Nro. 2 zu Unterholz- 
günz 35 Schober Beesen- und 15 Schober Rog- 
gcnstroh; 300 Beesen- 700 Haberbuscheln, 250 
Zentner Heu und 150 Zentner Ohmad an denMeistr 
bietenden öffentlich versteigert; wozu Kauföliebhaber 
eingeladen werden. \

Die Gemeinde Vorsteher werden ersucht, Vor
stehendes in ihren Gemeinden zu veröffentlichen.

Unterholzgünz, den 15ten Februar 1854.
Jakob Häfele.

Anzeige.
Der Unterzeichnete verkauft mit polizeilicher 

Bewilligung neuerfundene, als zweckmäßig erprobte 
Düngersteine, welches ein aus verschiedenen chemi
schen Produkten verfertigtes Düngmittel ist, und 
sich seil seiner 7jährigen Anwendung nicht nur als 
vortrefflicher Dünger für Wiesen, Aecker und 
Gärten bewährte, sondern auch die für den Feld
bau höchst schätzbare Eigenschaft der Vertilgung 
deS Ungeziefers besitzt. Dort wo mit diesem Mit
tel gedüngt wird, werden sich weder Engerlinge, 
Erdkrebse (Werlen), noch Ameisen, Würmer oder 
Feldmäuse aufhalten, und jede Frucht wird 
beßtenö gedeihen. —
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Besonders erprobt, bey Graswuchs, Getreide 

beym Flachs wegen Vertilgung der Erdflöhe,- eine 
besondere Behandlungsweise ist erforderlich für 
Kraut, Kollraben und Rüben, beym Eintritt des 
Unterbaues. —

Dieß wird bestätiget durch Zeugniße solcher 
Oekonomen, welche dieses Düngmittel schon seit 
mehreren Jahren gebrauchten, sowie von dem Co- 
itiite des k. bayer. landwirkhschaftlichen Bezirks Ost
allgäu, und dem Comite für die Industrie-Ausstel
lung des kgl. bayer. Regierungsbezirks Schwaben 
und Neuburg in Augsburg.

Die Niederlage dieser Düngsrsteine nebst Be
lehrung der Verwendung derselben ist zu haben bei 
Preiß per Pfund 10 fr.

„ Zentner st. 15 st.
Carl August Schuler

zum Eichbaum in Memmingen.
Ignaz Elterich, 

Düngersteinfabrikant in Sonthofen.

Bekanntmachung.
Montag, Len 20ten Februar d. Jrs. werden 

circa ßö bis go Zentner Heu und 20 bis 30 
Zentner Ohmad beim Engelbert Höck, Wirth in 
Lachen öffentlich versteigert. Kaufslustige werden 
hiezu höflichst eingeladen.

Anze i g e.
Zur Theilnahme an dem am

II Sonntag, den igten L. Mts. Mit-
tags 12 Uhr bei guter Witterung 
stallflndenden madkil ten Scheiben

schiessen werden alle Schützen- und Maskenfreund» 
eingeladen.

Ottobeuren, den löten Februar 1854.
M i e S ch ü tz e n - D i r e k i i o n.

Eine vollständig eingerichtete Bakstcin - Käserey 
sammt Käs - Kessel, welcher 350 MaaS halt, ist 
zu verkaufen. Wo 3 sagt Verleaer dieses Bialkes-

24I ft Stiflnugü-Dupital
sind zu 4 Prvceut verzinslich auf gute Versiche

rung auSzulerhen. Wo 3 sagt Verleger dieses Blattes:

Lotto.
In der Münchener-Ziehung wurden gezogen:

76- 86- 16- 46. 42.

(Auflösung des Logogriphs in Nro 6.: Schwaben.)

Ottobcurer Schranne vom 16. Februar 1854.
Ker n höchster 32 fl. 2 fr. mittlerer 31 fl. 29 fr. niederster 30 fl. 54 fr.
R o g gen höchster 25 fl. 30 fr. mittlerer 25 fl. — fr. niederster 25 fl. — fr.
Ger st e n höchster — fl. — fr. mittlerer - fl- — fr. niederster — fl. — fr.

e r höchster 10 fl. 6 fr. mittlerer 0 fl. 51 fr. niederster 0 fl. 25 fr.

Nach 0 e m iHitteip reife:
Aufschlag: Kern — st. — fr. Roggen — fl. 15 fr. Gersten — fl. — fr. Haber fi. — kr. 
Abschlag: Kern — fl. 33 fr. Roggen — fl. — fr. Gersten — fl. — fr. Haber — fl. 5 fr. 
WUL ! --------- ---- _ I I — J - _—l.L-■ l'TT-"- r__.... "t1 ■WB8SWM

Drodtaren,vsmI7. bis 23. Februar.

Semmelbrod OroinäreS 
vom Auszug- Semmelbrod 
wehl._____ v. Kernmehl.

Halbweißbrod, Roggenbr od»

ZU 2 fr. | zu 2 fr.
Pf. I Loch. Pf. । Loth, 
— I 4 1)2 1 — | 7

«gedruckt und perlest

| zu 2 fr. | zu 4 fr. } zu 8 fr. j zu 2 fr. | zu 4 fr. | zu 8 fr»
Pf. i Loth. Pf. Loth. I Pf. Loth | Pf. ! Lotb. i Pf. Loth. Pf. 1 L othff'
— 1 9314 — 195.18 ; 1 7 1)2 s — j 11 j — 22 1)4 1 } 12 l)g

vev Jod. Äapr, Gernier, Verantwocruchcr rieoukreuer 14acl Ganser»



Ottobeurer * Wochenblatt.
Donnerstag S. den 23. Februar 1854-

tllottoi
Dem Feinde die Stirne, dem Freunde die Brust 
So lebet der Weife so lebt sichs mit Lust.

Bekanntmachung.
2ln fammtliche Gemeinde. Vorsteher-.

Bon dem in rubr. Betreffe unterm 26 v. Präs. 1 d. Mts. 
ergangenen hohen Erlasse der Kgl. Regierung, folgt unten
stehend einAbdruck an'Eröfftingsstatt mit dem Beifügen, daß 
hiegegen binnen 14 Tagen eine Berufung an das allerhöchste 
Staatsministerium frehstehe welche hierorts eingebracht wer
den muß.

Am lOten Febru ar 1854.
Rönrgb. Landgericht Ottobeuren.

Gra s, Landrichter.

Im Namen Seiner Majestät des V-önigs 
von Bayern.

Die vom Kassier Mahler, gestellte, vom Disiriktsrathe un
beanstandet gelassene Distrikts - Kassa-Nebenrechnung über 
die Instandsetzung der Distriktsstrasse von Memmingen über 
Ottobeuren nach Obergünzburg pro 1852.153 schließt ab 
mit einer

Einnahme von . . 537 st' 11 fr. — hl.
Ausgabe . . . 61 „ 48 „ 2 „

Aktiv-Bestand 475 fi. 12 kr. 6 hl.
Die gleichfalls vom Distriktsrath unbeanstandet gelassene 

Distriktskassa-Hauptrechnung pro 1852J53 schließt mit einer 
Einnahme vvn . . . 223 st. 52 fr. 4 hl.
Ausgabe , . . . 89 „ 19 „ 5 „

Aktiv - Bestaub von 134 st. 32 fr. 1 hl.

Aktive- Aussenstand von 23 st. 30 fr.
Unter den Ausgaben befinden sich — st. 41 kr 4 hl» 

Eonkurrenzbeitrag des k. 2Ut.tr zur Distrikts - Umlage für 
Bestreitung ver Transportkosten für Vaganten, welche das 
k Landgericht mit Schreiben vom loten Oktober ö. Jrs. 
ohne Beachtung des lithoßraphirt'en Aüsschreibens vom 14ten 
Juli ej. e. distriktive Bedürfnisse in spc. die Baganten- 
Transpvrtkosten 6etr: an das f. Rentamt zurückgeschickt hat.

Durch Benehmen mit demselben hat das k. Landgericht als
bald die Refundirung dieses Betrags zu erwirken.

Das Zeugniß über den Betrag des ärarialischen Zuschusses 
zu Bestreitung des Vaganten-Transports muß vom k. Rent-- 
amte ausgestellt fein, die Bescheinigung des Vekturanten ge
nügt nicht; die pos: 1 Titl, IX der Einnahmen in der 

Rechnung über 22 st, 37 kr. 4 hl. muß daher nach ge
hörig belegt werden.

Der Betrag der Vaganten-Transportkosten muß zur Rech
nung amtlich bescheinigt sein.

Bis zur Erledigung dieser Punkte hleibt Vorbehalt.
Für die Folge sind die Belege der Rechnung gehörig 

zu heften.
Der vom Distriktsrathe berathene Etat der distriktiven

Bedürfnisse pro 1853J54 wird dahin genehmigt:
1 für die Erweiterung Und Instandsetzung der Distrikts

straffen von Aiemntingen über Ottobeuren nach Obergünzburg
2) für Werkzeuge der Wegmacher . . 20 st.
2) auf Grnnderwerb, Arbeiten und Fuhren, 

Beischaffung des Kieses rc. . . 1400 fl.
3) Brücken und Durchlässe . . . 300 si»
4) auf Erwerb von Kiesgruben . . 250 fl.
5) Löhnung von 2 Wegemacher . . 360 fl-
6) Hilsarbeiter ..... 200 fl.
7) Nachsicht » . » . . 84 fl.

in Summa: 2614 fl.

Als Deckungsmittkl sind gegeben:

3) der Aktiv - Rest aus dem Jahre
pro 1852J53 . . 475 fl. 12 -6jS kr.

4) Ersatzposten zu dieser Rechnung 16 „ — „
5) ein KreisfondZ - Zuschuß von 200 „ — ,,

welcher hiemit bewilligt wird,

in Summa: 691 st. 12 6s8 fr»

Mit dem oben bemerkten Bedarf ver
glichen ergiebt sich ein Defizit von 1922 fl. 47 2j8 kr. 

welches aus der Distrikts - Hauptkassa zu deken ist.
Dir Vertheilung der Posten für die Erweiterung und 

Zurstellung der Distriktsstrasse auf diesen Etat und jenen der 
Distrikts-HaUpkasse ist nicht geeignet.

Des Offenhalten der Passage auf der Strasse durch Räu
men der Schneewehen; als im polizeilichen Interesse noth- 
wendig, ist mitRecht von den anliegendcnGemeinden gefedert, 
es wird dadurch die Eigenschaft der Strasse als Disttiksstraffe 
durchaus nicht alterirt;

cf: Verordnung vom 27ten Dezember 1788 
Ausschreiben vom 22ten Dezember 1803 
Münst: Resr. vom Iten Feber. 1821 ju

(in Döliinger's Verord: Sammlung Band Xlll S. 810 ff.)
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W versteht sich' von selbst, daß 6ct diesen Schnneräumen 

die aufgestellten Wegmacher mit Thätigkeit sein müssen, und 
daß es dem k. Landgerichte anheim gegeben sein muß, in 
ausserordentlichen Fallen auch benachbarte Gemeinde zur 
Räumung beizuziehen.

Die Forderung des Distriktsraths von den 5 an der 
Strasse anliegenden Gemeinden, alles für die Strasse nöthige 
Kies unenkgeldlich zu liefern, kann bei dem Widerspruch der 
Vertreter derselben nicht genehmigt werden. Die Kosten sind 
vielmehr in den durch Conkurrenz aufzubriiigenden Bedarf 
einzurechnen.

Im Hinblick auf die Bestimmung des Art: 32 des Di- 
stnktsrath Gesetzes bleibt es dann, vorbehaltlich der Ge
nehmigung der unterfertigten Stelle dem Distriktsrathe un
benommen, für die Folge die Beitragsguoteder treffenden Ge
meinden für diese Strasse angemessen zu erhöhen, 

11. Bedarf der Distrikts Hauplkasse.
1) auf Rechnng des Distrikts der Kassa 

für Erweiterung und Instandsetzung
der DistriktSstrasse

2) auf Vaganten - Transport
3) auf Verwaltung, und zwar'

a) Gebühren der Ausschußmitglieder
b) Perzeptionsgebühren res Kas- 

sters zu 1 OjO von 200 ft. aus 
Kreisfonds - Zuschuß - 2 fl. und 
2 OJO von Ca.2000 ft. übrige 
Einnahmen 40

c) Schreibmaterialien ,
d) eiserne Geldkassa -

4) auf . Reserve

1922 ft. 47 2J8 fr.
100 „ — „

42 „ •— „
5 „ ■ u
4 „ ii

50 „ — „

Summa des Bedarfs. 2138 ft. 47 2)8 fr.

Als Deckungsmittel sind vorhanden;
Aktivbestand de Hauptkaffa aus dem

Jabre 1852J53 , , ? 134 fl. 32 1J8 fr.
Ersatzposten . , ♦ — «41 4J8 „
Ausftnstand vom ärariat: Zuschuß zu

d,en Paganten-Transportkosten . 23 „ 30 „
gu erwartenden regulat: Zuschuß des

k. Aerars zu den Vagatm-Trans-
portkostdn Ls, , . • 40 „ — „

in Summa: 108 ft. 44 3J8 fr.

Wird diese Summe mit demBedarf zu 2138 ff. 47 2)8 fi. 
Äergliechen, so stellt sich ein Defizit von 1940 ff. 2 1J8 fr. 
heraus, weches durch eine Distrikts - Umlage zu decken ist, 
die in Gemäßheit des Art: 31 des Gesetzes nach 
dem Gesammtbetrage aller im Distrikte zur Erhebung 
kommenden,—und was das Aerar betrifft, in Wermerkung 
geführten —direckten ©teuren, ausschließlich der Einkommen- 
Steuer, und was sich von selbst versteht, der Wittweir- und 
Waisenfpndes- Beiträge zu vertheilm ist.

Der von der Stadrgemeinde Memmingen bewilligte Zu
schuß für die Instandsetzung der Distrikts.-Straffe von Wem- 
Kiingen über Ottobeuren nach Obergünzburg muß, seiner an

fänglichen Bestimmung gemäß, für den bedeutenden Mehr
aufwand die neuen Anlage der Sttaffe im Landgerichtsbezirk. 
Obergünzburg Vorbehalten bleiben.

Dem vom Distriktsrathe gestellten Anträge 200 fl. von 
diesem Zuschüsse dem Distrikte Ottobeuren zuzuweisen, fnnx 
nicht willfahrt werden.

Die Gründe, mit welchen der Distriktsrath die Errichtung 
eines Distrikts-Getreide-Mazazins und einer Distrikts-Hilfs
kasse abgelchut hat, können als genügend nicht erachtet wer
den. Durch alljährl, Einstellung einer bestimmten Summe für 
diese Zwecke in deir Etat kann ohne starke Belästigung deS 
Distrikts in kurzer Zeit ein Kapital gesammelt werden, mit 
welchem diese wohlthäiigen Anstalten ins Leben gerufen wer
den könnten. Unter Hinweisung auf die ergangenen Aus- 
schreiben wird das k. Landgericht beauftragt, den Gegenstand 
in der nächsten Versammlung des Distrikts-Raths wieder 
in Anregung zu bringen. Auf einem Beitrag aus der Ge
winnshälfte defMünchner-Aachner Mobiliar - Fenerversiche- 
rungsgesellschaft kann keine Rechnung gemacht werden.

Das k. Landgericht hat nunmehr den Inhalt dieser 
Entschließung nach Art. 23 des Gesetzes den Betheiligteit 
bekannt zu geben, und im Hinblick auf Art. 38 loc. eit. 
den Tag der Eröffnung gehörig zu konstatiren.

Die Repartition der Distrikts-Umlage, welche nach 21 rt. 
16 lit. f. und Art. 11 lit, b. des Gesetzes den vom k. 
Landgerichte eingesandten Verhandlungen hätte beiliegen sollen, 
ist nunmehr nach oben gegebenen Bestimmungen unve»- 
Weilt im Distrikts. Ausschüsse vorzunehmen.

Wegen Einhaltung des festgesetzten Etats wird auf di» 
Vorschrift in Art. 21 Abs. 5 und 6 hingewieseu.

lieber die aus der Distriktskassa angeschafften Werkzeuge, 
Geldkaffe, muß ein Inventar angefertigt und evident ge
halten, und dasselbe der Rechnung bei ihrer.Einsendung bei- 
gelegt werden.

Die Beilagen der landgerichil. Berichte v. 22ten Oktober 
v. Jrö. und 12ten d, Dits. bezeichneten Betreffs folge« in 

der Anlage zurück,
Augsburg, den 26ten Jänner 1854.

2xonigl Regierung von ©cbrvabrn und Nleubuvg, 

Rümmer des Innern,
v. Weiden.

Die Herstellung eines Erntekatasters betr.

An sammtliche Gemeinde - Vorsteher.
Nachträglich zur dießeitigm Ausschreibung vvm 

15. d. in Nro. 7. deS Wochenblattes wird ver
fügt, daß nachdem di- Forensen sich nicht wohl 
zu den Vorstehern deS auswärtigen Bezirkes, in 
welchem sie einzelne Grundstücke besitzen, zur Ab
gabe ihrer Erklärungen begeben können, die Ge
meinde-Vorsteher ihres Wohnortes ihre deßfallsi- 
gen Angaben aufzunehmen, und den betreffenden 
GeWUNdc-VorstehemohneVerzug zuzusenden haben.



Ferners wird noch darauf aufmerksam gemacht, 
daß nur für Besitz und Anbau alle Rubri- 
zen eines Grundbesitzers ausgefüllt werben müssen, 
für den Ertrag aber ganze Ortschaften zusammen 
genommen werden dürfen.

Am 22ten Februar 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Den Kartenstempel betr.

An sämmtliche Gemeinde - Vorsteher.
Die in rubricirtem Betreffe unterm 8. d. MtS. 

ergangene hohe RegierungS - Ausschreibung wurde 
in Nro. 7 des Wochenblattes zur öffentlichen 
Kenntniß gebracht, und eS erhalten nun sämmtr 
liche Gemeinde - Vorsteher den Auftrag, dieselbe 
besonders noch den in ihren Bezirken bestndlichen 
Handelsleuten, Krümmern und Wirthen zur geeig
neten Darnachachtung zu eröffnen.

Am 2vten Februar 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Dar Reisen der Kleinhändler mit Kindern Betr.

An sämmtliche Gemeinde-Vorsteher.
Es sind schon mehrmals Falle vorgekommen in 

welchen Kleinhändler, und ähnliche irgend einen Er- 
werbszweig herumziehend ausübenden Leute ihre Kin
der, die im Alter der Schulpflicht stehen, oder noch 
nicht einmal in dasselbe eingetreten sind, mit sich füh
ren, ohne daß diese in den Pässen benannt, und bei 
Erholung der amtlichen VisaS mit zur Behörde ge
bracht wordett waren.

Um nun diesen Unfug zu beseitigen, hat die königl. 
Regierung mittelst hoher Ausschreibung vom 2Zten 
v. MtS. angeordnet, daß an den Orten, wo solche 
Leute übernachten, von den betreffenden Gemeinde- 
Vorstehern ein Zeugniß darüber ausgestellt werden 
muß, ob dieselben Kinder bei sich geführt haben, 
damit es bei der nächsten Paßbehörde produzirt 
Werben kann.

Sämmtliche Gemeinde-Vorsteher haben sich auf 
das genaueste hiernach zu achten.

Am 20ten Februar 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Gras, Landrichter.

3! —»
Die Verakkordlrung bet KieSbrifuhr auf die Ottobeum« 

Obergünzburger Distriktsftrasse betr.

Bekanntmachung.
Am Montag, den 6ten März Vormittags yUhr 

wird in der Landgerichtskanzlei bie Kieöbeifuhr aus 
den Kiesgruben von Benningen, Ottobeuren und 
Rechbcrg auf die Ottobeurcr - Obergünzburger 
Distriktsstraße, sowie die Förderung des Kieses auS 
den Kiesgruben von Benningen und Rechberg an 
die Wenigstnehmenden versteigert, wozu Steige
rungslustige mit dem Anhänge vorgeladen werben, 
daß diejenigen, welche keine Realkaution leisten 
können, einen tüchtigen Bürgen aufzubringen ha
ben, widrigenfalls sie zur Steigerung nicht zuge
lassen würden.

Die Gemeinde-Vorsteher haben dieß sogleich 
in ihren Bezirken zu verkünden.

Am 20tcn Februar 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Dle Anfertigung von Bauplänen betr.

An sammtticheMaurer- u.Zimmermeister.
Auf Antrag des Brandversicherungö-JnspektorS 

wird hiemit verfügt, daß jedem Bauplane künfttg 
der Durchschnitt beigefügt werden muß, widrigen
falls derselbe auf Kosten des Verfertigers zurück- 
gesendet würden.

Die Gemeinde - Vorsteher werden beauftragt, 
diese Anordnung zur Kenntniß der in ihrem Be
zirke befindlichen Maurer- und Zimmermeister zu 
bringen.

Am 20ten Februar 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
G r a f, Landrichter-

Voruntersuchung wegen Diebstahlsverbrechen zum Schaden 
Les Bauten Johannes Rauh in Holzgünz betr.

Bekanntmachung.
In der Nacht vom 6ten auf den ?ten dS. 

MtS. wurden mittelst Einbruches in die Behau
sung des Bauren Johannes Rauh in Holzgünz 
entwendet:

a) aus der untern Wohnstube:
i) rin Paar nicht mehr neue, wohl aber Neu
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Vorgeschuht- Halbstiefel, oberhalb <auS Kalb- 
Leder, nnlerhysb gus Rinpleder gemacht, mit 
Nageln beschlagen, werth 2 fl-,

2) ein roth kattunener Unterrock, abgenäht und 
gefüttert mit schwarzbraun wollenem Zeuge, 
werth 3 fl.

3) ein Paar Winterschuhe, mit Flanell gefüt
tert, ledernen Sohlen, von blauem Tuche, 
an der Seite zuzuschnüren, werth 2 fl.,

4. ) der Schlüssel zu einem Kleiderkasten, werth
15 kr.,

5) eine grüntuchene Winterkappe besetzt mit 
schwarzem Pelze, werth 30 kr.

6) ein Paar gestrikte, blau grauwollene Hand
schuhe ohne Finger, werth 36 kr.,

7) ein Paar baumwollene Strümpfe, werth 36 kr. 
b) aus der Küche-:

8) eine kupferne, noch gute Pfanne, werth
5 fl. 42 kr.

g) ein kupferner Seiher (Durchschlag), fast neu, 
werth 2 fl. 24 kr,

10) zehn Pfund Schweinfleisch, geräuchert, ä
15 kr. 2 fl. 30 kr., 

c) aus der Speisekammer:
11) 3 Pfund Oel a 20 kr. 1 fl.
12) Sechs Laibe Weißbrod ä 8 kr. 48 kr.

Es wird ersucht, allensallsige Aufschlüsse über 
die gestohlenen Gegenstände oder über die Person 
deS Diebes (der Diebe) schleunigst dem unterfer
tigten Gerichte mitzutheilen.

Ottobeuren, am löten Februar 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter«

 
0 b 11 i a e * f u e r V e r ft d) ß c ihi g 0 ß »fl 11 

der bayerischen Hypotheken- und Wechsel - Dank.

Geschäftsabschluß pro 1853.
Das VerflchevungS-Rapitat der Anstalt laut Ausweis des vorjährigen Rechenschafts

berichtes am Schluffe des Jahres 1852 in -Kraft mit . ° . st- 180,447,335.
erhielt am Jahre 1853 «ne» reinen Zugang von ....  ft, 2,557,555, 

btrug somit ultiim« Dezember 1853 ......... ........ . st-' 183,005,300.

-Für Brand-lLnräschdtgungen wurden an 262 Beschädigte verausgabt . . ...... fl. 193,619. 
und seit dem Bestehen der Anstalt 2,306,639.

Dem Reservefond wurde am Schlüße des Jahres 1853 die Summe von fl. 57,000.
zugewiesen, wonach derselbe sich erhöht auf ....

In diesem -dann» dem Uebertrag an Prämien von ..... 
und dem ursprünglichen baar eingezahlten Garantie-Kapital von .

727,000-
173,144-

3,000,000.

fl. 3,900,144.
bestehen die Deckungomittel, 'welche die Bank ihren Versicherten giebt.

Die -große Theitnahme, welche die FeuerverficherungöK-nstalr der b«yertstben'^ypStheken- u. Mecbfel« 
Bank findet , ist ein lebendiger Beweis des vom Publikum dieser Anstalt zugeweudeten Vertrauens, sowie der größer» 
Berbreitug der Einsicht,, daß die Sicherung des bewegliche» Besitzes für Jedermann eine Nothwendigkeit und deren Aus- 
serachtlassen eine Vernachläsfigung der wichtigsten materiellen Jniressen ist. Niemand kann seine Habe gegen die verheerende 
Macht des Feuer sicher glauben: keine menschliche Berechnung, und nicht die besten Lösch- und Rettungsmannschaften 
könne« Megegen schützen-; — das haben auch im vergangenen Jahre die Brande so vieler bestgebauten Gebäude, Kir
chen rc. insbesondere der Brand des überaus massiv gebauten Ursulinerinnen - Klosters in Landshut gezeigr. Man er
laubt sich daher zur Theiluahme an der Versicherung gegen Zusage der niedrigst möglichen Prämien und schnellster 
!En-tschädigu-n-g «nz-u laden.

Zur Annahme und Besorgung von Versicherungs * Anträge erbietet seine Dienste.

Mindelheim, de» 8-ten Febr. 1854»
I. Rothenfelder, Bankagenk.



Gant des BrSucreibcsttzerS. HMvk- .KWrZch aus Günzach 
l'vtr. * ■" ' ' '
Bekannt n^ a ch u n g.

Johann Michael Gabler, Taliterer und Schmalz
händler zu Obergünzburg hat sammtlichs zur Gant
maße des Bräuereibrsitzers Ludwig Friederich von 
Günzach gehörigen AuSfüllsäßer sowie der Getrei- 
desacks fduftid; an sich gebracht.

Dem Anträge des nunmehrigen Eigenthümer, 
entsprechend werden alle diejenigen, in deren Hän
den sich gegenwärtig noch solche Fäßer und Säcke 
besinden, aufgefordert, dieselben innerhalb 14 Ta
gen in das Bräuhaus zu Günzach um so gewießer 
abzuliefern, als sie sonst gerichtliche Einschreitung, 
insbesondere Abholung der Gegenstände auf ihre 
Kosten zu gewärtigen hatten-

Die Gemeinde-Vorsteher haben gegenwärtigen 
Erlaß in ihren Gemeinden öffentlich bekannt zu 
machen.

Obergünzburg, 17ten Februar 1854.
Königliches Landgerch t.

Stöger, k. Landrichter

Bekannt m a ch u n g.
Der Schreinergeselle Johann Georg Schröck 

von Dießenbach will nach Nordamerika auSwandern.
Allensailsige Forderungen gegen denselben 

binnen 14 Tagen a dato 
bei Vermeidung der Nichkberücksichtigung hierorts 
anzumelden.

Grünenbach, am loten Februar 1854.
Königliches Landgericht.

Steiner, Landrichter.

B e k a n n t m a ch u n g.
Der ledige Dienstknecht Joseph Anton Lingg 

von Kochs ist Willens, nach Nordamerika auSzu- 
wandern.

Wer ikqmcr gegen denselben rechtliche Forde
rungen hat, wird ausgefordert, sie

. binnen 14 Tagen 
hierorts bei Dermeid-ung- der Nichtberücksichtigung 
geltend zu machen.

Am 3Ofen Februar 1854.
Königliches Landgericht Grönenbach.

Steiner, Landrichter.

Versteigerung.
Montag, den 6ten Marz Vormittags g Uhr 

werden in der Wohnung des Andreas SaitE m 
Rettenbach

250 Stücke Schaafe und Lämmer 
öffentlich an den Meistbietenden aus freiet 
gegen baare Bezahlung versteigert. Kaufslustige 
werden hiezu eingeladen.

Rettenbach, den 20ten Februar 1854. .
A n t o n E h M a tt

Anzeige.
Nachdem am ig. d. Mts. wegen zu schlechter 

Witterung das im Wochenblatts Nro. ?. ausge
schriebene Scheibenschicssen nicht abgehalten wer
den konnte, so weiden hiemit alle Schützen und 
Maskenfreunde zur Theilnahme an demselben auf 
Sonntag Mittags 12 1)2 Uhr ejngeladen.

Ottobeuren, den 23. Februar 1854.
Dir Schützen - Direktion.

Danksagung.
Für allseitige Theilnahme, welche uns bei dem 

Leichenbegängnisse und Beiwohnung der Trauer- 
gottesdienste unseres verstorbenen innigst geliebte» 
Vaters

Andreas B e ck,
Metzgermeister,

zu Tbeil wurde, sagen wir unfern gerührtesten und 
herzlichsten Dank, mit der Bitte des Verblichenen im 
Gebete zu gedenken, und empfehlen uns dem ferne
ren Wohlwollen.

Ottobeuren, den 4fen Februar 1854»
Die Hinterbliebenen.

^Danksagung.
Allen Freunden und Bekannten, welche die ir

dische Hülle meines verstorbenen innigst geliebten 
Mannes

Franz Anton Hafner 
zu Grabs begleiteten und für die Beiwohnung bei den 
Trauergotkesdienstsn sage ich hiemit den herzlichsten 
Dank und empfehle den Verblichenen in ihr Gebet.

Ottobeuren, den 20tsn Februar 1854.
Maria Anna Hafner, Gattin.
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Lotto.
In der Regensburger Ziehung wurden gezogen : 

8^ 71. 61- 86- 40. SS.

Warnung an Mädchen.
Nur ein Weilchen blüht der Mai, 
Und dann hüpft er schnell vorbei- 
Mädchen merke, was ich sage: 
Flügel haben unsre Tage.
Endlich welken Blum und Strauch, 
Und der Schönheit Blüthen auch. 
Seht Zhr dort die Alt« geh'n?'

Ehemals war sie lieb und schön! 
Doch, jetzt häslich wie ein Igel 
Flieht sie weit vor jedem Spiegel; 
Sie, die manches Körbchen gab, 
Wackelt einsam nun am Stab. 
Blüht Ihr noch der Rose gleich 
Holde Mädchen! hütet Euch: 
Wenn euch edle Männer lieben, 
Stolz den Trauring wegzuschieben, 
Sonst hält Euch dafür die Zeit 
Auch ein Stäbchen schon bereit.

Schrannen -Anzeige.

Wrsdtaren,vom21 Februar bis 2. März.

G etreid- 

Gattung.

t t o b e u 

en 23. Februar
r e

1854
n, Memmingen, 

den 21. Februar 1854.

M i n d e l h 

den 18. Februar
e i

1854.
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Äedracks und.»erUgs bev Jod. Bapt Ganser. Veeanrrvoruicher Rssakteue r xzarl Ganser.



Ottobeurer - Wochenblatt.
Donnerstag M Q. den 2. Marz 1854.

Amt»iche Bekauntmach$s 11 gen. 
Die Instruktion zum Vollzug der gesetzlichen Grundbestim- 

mungen für das Gewerbswesen betr.

vom königlichen Landgericht Ottobeuren.
Nachdem die neue Instruktion zum Vollzug der 

gesetzlichen Grundbestimmungen für das Gewerbs- 
wesen vom 17ten Dezember v. Irö. (Nro. 73 
des Regierungs-Blattes 1853) manche von der 
bisherigen Gewerbsinstrvktion abweichende Anord
nungen enthält, so findet man für Nothwendig die 
hauptsächlichsten Abweichungen und wichtigsten Be
stimmungen nachstehend zur Kenntniß der Bethei
ligten zu bringen.

1. Von der Lehre.
1) Die Lehre kann in der Regel nur bei einem 

Gewcrbsmeistcr des Jnnlandes bestanden werden; 
wer die Lehre im Auslande bestehen will, hat hiezu 
die Bewilligung der Distrittspolizeybehörde seines 
HeimakhSortes einzuhollen.
2) Die Dauer der Lehre betragt 2 — 5Jahre, und 

wird für die Gewerbe eines jeden GewerbövereineS 
durch die Satzungen desselben festgesetzt.

3) Der Lehrvertrag, welcher entweder schriftlich 
oder mündlich abgeschlossen werden kann, tritt mit 
dem Tage des Abschlusses in Wirksamkeit, jedoch in 
der Art, daß die ersten sechs Wochen nur als Probe
zeit anzusehen sind, während welcher sowohl die Ver- 
tretter des Lehrlings, oder auch dem Lehrmeister die 
einseitige Wiederauflösung des Vertrages zusteht. 
. 4) Jede Aufnahme eines Lehrlings muß binnen 
14 Tagen der zuständigen Gewerbs-Polizeybehörde 
und wenn für das Gewerbe ein Verein besteht, dem 
Vorstande desselben angezeigk werden.

Mit der Anzeige bei der Gewerbspolizeybehörde 
find vorzulegen :
a) Geburtszeugniß,
b) Impfschein,
c) Schulenllassungöschein,
d) Heimathschein, soferne der Lehrling nicht der

selben Gemeinde angehört.
4) Die allenfallsige Wiederaufhebung desLehr- 

vertrages während der Probezeit muß in gleicher 
Weise ;ur Anzeige gebracht werden.^

5) Der Lehrmeister hat dem Vorsteher des Ge
werbövereineS, und wenn ein solcher nicht besteht, der 
zuständigen Gewerbspolizeybehörde alljährlich am 
Schluffe des Jahres ein Zeugniß über das Verhal
ten und die Fortschritte des Lehrlings vorzulegen.

6) Die Freisagung des Lehrlings ist durch den 
Nachweis eines entsprechenden Benehmens und seiner 
Befähigung durch eine Gesellenprobe bedingt.

7) Jene Lehrlinge, welche die Prüfung mit Erfolg 
bestanden haben, erhalten von der DistriktSpolizey- 
behorde ein Arbeitsbuch, in welches das Ergebniß 
der bestandenen Prüfung eingetragen wird, welcher 
Eintrag die Stelle des Lehrbriefes v-rtrit.

11 .) Vom Gesellcnstand.
8) Mit dem Tage der Zustellung deS Arbeits

buches beginnt der Gesellenstand deS bisherigen Lehr
lings, und dessen Pflicht zum gesellenwcisen Betrieb 
deS erlernten Gewerbes.

g) Der gesellenweise Betrieb des Gewerbes ist 
sowohl am Lehrorte als auswärts im Inn- und Aus
lande zulaßig, so daß die Verpflichtung zur Wander
schaft nunmehr wegfallet.

10) Jeder Meister, bei welchem ein Geselle in 
Arbeit tritt, ist verbunden, hievon der O rtspolizey- 
behörde unterVorlage des Arbeitsbuches binnen 24 
Stunden Anzeige zu machen.

11) DaS Feyern der sogenannten blauen Mon
tage, und daS Arbeiten für eigene Rechnung bleibt 
den Gesellen durchaus verbothen. Gegen Meister, 
welche dieß dulden, wird mit Strafe eingeschrittsn.

12) Das Dienstverhältniß zwischen den Meistern 
und Gesellen in Beziehung auf die Dauer der Ver
dingung, auf Lohn und Beköstigung ist Gegenstand 
freier Uibereinkunst — Gesellenverlrag.— Die Auf
hebung desselben kann in Ermanglung vertragsmäs
siger Bestimmung hierüber von jedem der beiden 
Theile innerhalb der ersten 14 Tage, welche als Pro
bezeit gelten, nach Ablauf dieser Frist jedoch» erst nach 
8tägiger Aufkündigung verlangt werden.

13) Bei dem Austritte ist dem Gesellen einZeug- 
niß über die Art und Dauer der Beschäftigung, sowie 
über die Befähigung und daS sittliche Verhalten des
selben mittelst Eintragung in das Arbeitsbuch aus-
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zustellen.'

Der Aussteller unrichtiger Zeugnisse unterliegt 
der Bestrafung.

14) Die Dauer des Gesellenstandes als Vorbe
dingung zur Erstehung der Fahigkeitsprobe wird auf 
5 Jahre festgesetzt, von denen der Geselle mindestens 
5 Jahre bei einem Gewerbömeister oder in einer Fab
rik in wirklicher Arbeit zugebracht haben muß.

Ausnahmsweise genügt nur 3jährige Gesellenzeit, 
wenn der Geselle

a) wenigstens 2 Jahre bei einem Gewerbömei
ster, oder meiner Fabrik in Arbeit gestanden ist, 
und wenn er zugleich

b) entweder diese 2jährige Arbeit an Orten des 
Inn- oder Auslandes wo daö betreffende Gewerbe 
besonders schwunghaft betrieben wird, oder wenn der 
Geselle einen erfolgreichen Besuch technischer Lehran
stalten nachzuweisen vermag. Dieser Ausnahmsfall 
muß durch einen in daö Arbeitsbuch eingetragenen 
Beschluß der betreffenden DiftriktSpolizeybehörde fest
gestellt sein.

14) Daö Gesuch um Zulassung zur Meisterprü
fung muß bei dem dem Heimathsorte vorgesetzten 
DistriktSpolizeybehörde eingereicht, und mit folgenden 
Nachweisen belegt werden:

a) über Besuch der Werktags- und Feyertags- 
fchulen, und allenfalls von Zeichnungsschulen,

b) über guten Leumund und Wohlverhalten wah
rend der ganzen Lehr- und Gesellenzeit.

c) über die bestandene Lehre,
d) über die vorschriftsmäßig vollendeteGesellenzeit. 

Die sub b L und d aufgeführten Nachweise können 
nur durch daö Arbeitsbuch geliefert werden.

16) Eine Dispensation von der Prüfung sowie 
von der Lehr und Gesellenzeit istnurindem ein
zigen Falle statthaft, wenn ein bereits ansässi
ger Gewerbsmeister zu einem technisch nahe verwand
tem Gewerbe übertretten will.

17) In allen Fällen, wo eine stellverkrtende 
Ausübung des Gewerbes durch befähigte Werkführer 
zuläßig ist, haben sich dieselben in Beziehung auf vor
gängige Nachweisung der erforderlichen Befähigung 
®Wer Vorschriften zu unterwerfen, welche nach derBe- 
fchaGenheit des Gewerbes für den Bewerber um eine 
GewerbS-Eonzessson gegeben sind, zur stellvertretten- 
den Ausübung eines Handwerksgewerbeö kann aber 
eine Dispensation von der Prüfung unter keiner 
Voraussetzung ertheilt werden.

Die Gemeinde-Dorsteherwerden beauftragt, vor
stehende Bestimmungen ungejäumt öffentlich bekannt 
zu machen, und noch besonders den Gewerbtreibenden 
ihres Bezirkes zu eröffnen.

Am 20ten Februar 1854.
Graf, Landrichter.

Die Militär-Konscriptlon der Altersklasse 1832, hier die 
Ergänzung des Heeres für 1853.

Im Namen Seiner Majestät desRönigs.
Da nach §. 38. deö Heer - ErganzungSgesetzeS 

die Aushebung der Konscribirten am 1. März zu 
beginnen hat, so werden hiefür nachfolgende Tage 
bestimmt: rc. rc.

Am Mittwoch den 8. März: 
für die Landgerichte Höchstädt, Dillingen und 

Ottobeuren, rc. rc.
Die Sitzungen des obersten Rekrutirung sratheS 

für Schwaben und Neuburg werden im Saa le der 
kgl. Residenz dahier abgehalten und beginnen jedes
mal um g Uhr Vormittags.

Die oberärztliche Visitation findet gleichfalls iu 
der kgl. Residenz für jeden KonscriptionSbezirk au 
dem unmittelbar der Aushebung vorangehenden 
Tage statt.

Augsburg, den 14- Februar 1854.
Ägl. oberster Rekrucirungsrath von Schwaben 

und Vteu bürg.
Frhr. v. Melden, kgl. Regierungs-Präsident.

Stubenbeck, coli.

Den Vollzug des Gesetzes über die gewerbsmässigen Güter» 
zertrümerungen betr.

2ln sämmtliche Gemeindevorsteher.
In Folge neuerlicher Regierungsverordnung er

halten sämmtliche Gemeindevorsteher den Auftrag, 
jeden nun neuvorkommendenFall einerGüterzertrüm- 
merung sogleich anher anzuzeigen, und ausdrück
lich hiebei zu bemerken, wer hiebei als Hauptunter- 
nehmer und wer als Gehilfe betheiligt ist.

Am 28. Februar 1854.
königliches Landgericht Ottobeuren.

Graf, Landrichter

Der Schneidermister Michael RabuS von Lau
ben will mir Ehefrau und 4 Kindern nach Nord
amerika auswandern.
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Allenfallsige Forderungen an denselben sind bin

nen 14 Tagen acZaro bey Vermeidung der Nicht
berücksichtigung hierorts anzumelden.

Ottobeuren am 26. Februar 1854.
Königliches Landgericht.

Graf, Landrichter.
Fleisch - Taxe für den Monat März betr.

Die hiesigen Metzger haben für den Monat März folgende 
Fleischpreise angegeben:

Mastochsenfleisch Per Pfuüd . . 12 kr
Rindfleisch ..... 10 kr.
Kalbfleisch....................................................... 11 kr.
Schweinfleisch . . . . 16 kr.

Ottobeuren Iten März 1854.

RöniglichesLandge richt.
Graf, Landrichter.

Die Htimathserniittlung einer int k. Landgerichte Donauwörth 
aufgegriffenen taubstummen Mannsperson betr.

vom königlichen Landgericht Ottobeuren.
Werden die Gemeindevorsteher beauftragt, wegen der in 

Buchdorf k. Landgerichts Donauwörth am 25. November v. 
Jrs. aufgegriffenen in der hohen Regierungsausschreibung vom 
13 d. MlS. in Nro. 14 des Kreisamtüblattes S. 166 signa- 
lisirte Mannsperson ungesäumt Nachforschungen anzusiellen, 
ob derselbe nicht ihrem Bezirke angehvrt und ein allenfallsiges 
Ergebuiß bis zum 15. März 1.3. anher anzuzeigen.

Am 28ten Februar 1854.
Graf, Landrichter.

Die Herstellung eines Erndtekatasters betr.

An sammtliche Gemeinde - Vorsteher.
Jene Gemeinde-Vorsteher, welche ihren Bedarf an Formu- 

larien zum Erndtekataster noch nicht angezeigt haben, wer
den beauftragt, diese Anzeige binnen 3 Tagen zuverläßig zu 
erstatten.

Am 1-te'n März 1854.
königliches Lan dgericht.

Graf, Landrichter.

Einladung.
Den St. Iohanuis,Verein betr.

Der erhabenste WohlthätigkeitSsinn unsers aller- 
gnädigsten Königs, nicht zufrieden, dem menschli
chen Elende in einzelnen Unglücksfällen abzuhelfen, 
hat den hochherzigen Entschluß gefaßt, der zuneh
menden Armuth und Noch überhaupt mit hilf
reicher That entgegen zu wirken, vor Allem 
einem künftigen Proletariate vorzubeugen, und zu 
diesem Zwecke unter Seinem erlauchtesten Pro

tektorate einen Zentral Verein für wohlthakige 
Zwecke unter dem Namen :

Sanet Johannis Verein 
ins Leben gerufen, wurde aus Allerhöchst Seiner 
Kabinetskasfe die Summe von 30,000 st. huld
reichst bestimmt wurde.

Die Grundbestimmungen dieses Vereines sind 
in der Anlage enthalten.

Nachdem der unterfertigte Amtsvorstand zur 
Verbreitung dieses fegenvollen Vereines im Gei 
richtsbezirke beauftragt ist, so wendet er sich ver
trauensvoll an den schon bei so vielen Gelegen
heiten erprobten WohlthätigkeitSsinn der AmtSge- 
hörigen, und ladet dieselben ein, seine Bemühun
gen um Zustandebringung von Zweigvereinen zu 
einem und dem unter den in §. 18. der GrunS- 
bestimmungen bezeichnete Zwecke kräftig zu unter
stützen, oder selbst solche inS lieben zu rufen, je
denfalls aber sich als Mitglied des Zentralkapitels 
mit einem' jährlichen Minimalbetrage von 1 st. 
12 kr. zu betheiligen, und dadurch den aus dem 
eigensten und innersten^ Antriebe Sr. Majestät des 
Königs hervorgegangene herrliche und mensch- 
enfrendliche Schöpfung mitbegründen zu helfen.

Die Gemeinde-Vorsteher sind beauftragt Sub- 
scriptionslisten aufzulegen, in welche sich zur Lei
stung obiger Jahresbeiträge eingezeichnet werden 
den kann; Vorschläge zur Gründung von Zweig
vereinen aber sind unmittelbar an den AmtSvor- 
vorstand einzusenden, welcher denselben die förder
liche Achtsamkeit schenken, und ausserordentliche 
Leistungen zu höherer Kenntniß bringen wird.

Am Löten Februar 1854.
Königliches Landgericht Ottobeuren.

Graf, Landrichter»

An sämmtliche Gemeinde-Vorsteher.
Den St. Johannis Verein betr.

Unter Bezugnahme auf obige Einladung er
geht der Auftrag:

1) Die in der Beilage enthaltenen Grundbe
stimmungen des Set: Johannis Vereins in ihren 
Gemeinden ungesäumt öffentlich bekannt zu wachen, 
und überhaupt für deren möglichste Verbreitung 
zu sorgen,

2) zur Bildung von Zweigvereinen, oder wenig
stens zum Anschluß an daö Zentralkapitel mit einen
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Jahresbeitrags von i fl. 12 kr. aufzumuntern, und 

zu diesem Zwecke SubscriplionSlisten bei sich aufzu- 
legen, welche zur nächsten Quartalversammlung mit
zubringen sind.

Am 2öten Februar 1854.
Königliches Landgericht Ottobeuren.

Graf, Landrichter.

Srundbestimmrrngen.
Z w e ck und Wirksamkeit.

§ . 1. Der Zweck des St. Johannis - Vereins besteht in der 
Begründung und Verbreitung einer geregelten freiwilligen 
Pflege und Vorsorge für die Arniuth nach deren verschiedenen 
Abstufungen, sowie in Ermittlung von Fonds hiefür und deren 
zweckgemäßer Verwendung; jedoch unbeschadet der—den ge- 
setzlichenArmempstegen znkommenden Rechte und Verpsiichtun- 
gen.

§ . 2. Der St. Jo^gnnis-Verein wird daher mit bereits 
bestehenden oder neu entstehenden Einzel-Vereinen fürWohl- 
thätigkeit in Wechelbeziehung zu treten suchen, ohne jedoch 
deren selbstständige Stellung und freie Bewegung in Ent
faltung ihrer segensreichen Früchte nach den lokalen Bedürf
nissen zu beseitigen oder auch nur zu schwächen.

§ . 3. Der fct. Johannis-Verein nimmt seinem Mittel
punkt in der Stadt Münch en und erstreckt durch zu bilven- 
de Zweig-Vereine seine Wirksamkeit über alle Theile des 
Königreichs.

§ . 4. Die Verbindung des Ceuterums mit seinen Ver
zweigungen, sowie mit den freiwillig beitretenden, für beson
dere Aruienzwecke bestehenden Vereinen wird hergestellt:

5) durch periodische Mütheilungen über den Stand der 
Armuth aus jedem Theile des Königreichs an das Central- 
Organ ;

b) durch gegenseitige freiwillige oder von dem Central- 
vrgane ausgehende besondere Unterstützungen;

c) durch Kundgabe solcher neuen Einrichtungen und Unter* 
Nkhmungen und durch deren-Verbreitung von Seite des Cent

ral -OrganS, welche dazu bienenkönnen, die Ursachen der Ar
muth zu entfernen, oder in ihren üblen Folgen zu heben oder 
zu mildern, oder drohender Verarmung vorzubeugen.

§. 5. Seine Majestät der König haben aus Ihrer 
Cabinetskassa die Summa von 30,000 st. für die Zwecke 
des Vereins bestimmt, nnd.beabsichtigen eine besondere Stiftung 
daraus zu bilden.

§. 6. Die Mittel für seine Wirksamkeit schöpft der Verirr 
innerhalb seiner allgemeinen Assoziiation

1) aus dem Fundationskapiiale, innerhalb der von dem 
Allcihöchsten Stifter zu bestimmenden Grenzen.

2) aus den Beiträgeu der Vereins - Mitglieder,
3) aus besondern Liebesspenden von Wohthätern mch 

Anstalten,
4) aus anfallenden Vermächtnissen und sonstigen Zuflüssen.
§ . 7. Wo ein Zweig-Verein gegründet ist, wird der in die 

Vereins-Kasse zu zahlende Beitrag seiner Mitglieder durch die 
besondern Satzungen dieses Vereins bestimmt, ui»d ist darauf 
zusehen, daß der Beitrag nicht zu hoch angesetzt wird, damit 
der Beitritt um so zahlreicher werden könne.

Jedes einem Zweig - Vereine nicht angehörige Vereins- 
Mitglied aber verpflichtet fich zur Entrichtung eines an die 
Capitals-Kasse im Voraus zu leistenden jährlichen Minimal« 
Beitrags von 1 st. 12 kr., und empfängt hierüber eine Ouit- 
tung, welche auf die Dauer der bescheinigten Leistung zu
gleich als Legitimation über den Beitritt zu dem St. Johannis- 
Verein dient.

Auch können für wohlthätige Zwecke'vom Vereine ver
anlaßte oder angenommene Leistungen ohne Entrichtung eineS 
Beitrages die Mitgliedschaft gewähren.

§ . 8. Der St. Johannis-Verein genießt unter der ober
sten Aufsicht des Staates die Rechte öffentlicher Corporationm.

§ . 9. Stiftungen,.welche dem St. Johannis-Vereine für 
einzelne Wohlthätigkeits- oder seine allgemeinen Zwecke an- 
vertraut werden, sollen heilig gehalten werden.

(Fortsetzung folgt.)

Lorro.
In der Nürenberger - Ziehung wurden gezogen:

ES 58. TO- «« öl. 90.

Ottobcurer Schranne vom 2. Marz 1854.

Brodtare : Semmelbrod zu 2 kr. 4 3)4 Lrh. — Halbwcißb^od zu 2 fr. 9 718 Lth. — Roggenbrot, um 2 kr. 11 1J4 Lth.

Kern 
Roggen 
Gersten 
Haber

höchster 
höchster 
höchster 
höchster

32 fl. 3
25 fl. 49
24 fl. —
10 fl. 24

kr. 
kr. 
kr. 
kr.

mittlerer 
mittlerer 
mittlerer 
mittlerer

31 fl.
25 fl.
23 fl.
10 fl.

26 fr.
25 kr.
40 fr.

6 fr.

niederster 
niederster 
niederster 
niederster

30 fl.
24 fl.
22 fl.

28 fr.
29 kr.
40 fr.
33 kr.9 fl.

Aufschlag: Kern — fl. —
Nach 

kr. Roggen
dem
-fl.

M i r
4 fr.

c e 1 p 
Gersten

reife:
1 fl. 10 fr. Haber ■MOB fl. 2 kr.

Abschlag: Kern — fl. 22 kr. Roggen — fl- — kr. Gersten - fl- - kr. Haber —■ fl.— fr.

Goeerrckr uns verlegt bev 3ob. Bapr. Gansep, verantwortlicher Nedakreur: Karl Ganser.



Ottobeurer - Wochenblatt.
Donnerstag • M 10. den 9. März 1854.

Bekanntmachung.
Ad Num. 20405. prte?. tgj2 54.

An sffmmtliche Distrikts - Polizeibehörden 
von Schwaben und Neuburg.

(Das Verbot der Vermögens-Aushändigung an Unteroffiziere 
und Soldaten während ihrer Dienstzeit betr.

Im Namen Seiner Majestät des Rönigs.
In neuerer Zeit mehren sich dis Fälle, daß aus 

gänzlicher Unkenntniß des Gesetzes vom 15. April 
1840 (die Ausdehnung keS Verbotes der Vermö
gens-Aushändigung an Unterofsiziere und Soldaten 
betreffend) an Soldaten wahrend ihrer Dienstzeit 
von Verwandten, Vormündern und von Schuld
nern das Vermögen derselben ganz oder teilweise 
verabfolgt wird.

Da die Erfüllung der hieraus entspringenden 
Verpflichtung des nochmaligen Ersatzes der geleiste
ten Zahlung, welche namentlich im Falle der De
sertion solcher Soldaten bei verhängter Constskation 
ihres Vermögens geltend gemacht werden muß, den 
Betbeiligten gewöhnlich sehr schwer fällt Und einen 
empfindlichen Vermögens Entging verursacht, so 
wirdim Vollzüge eineS höchsten Reskriptes aus dem 
kgl. Staatoministerium des Innern vom 12. d. 
Mtö. ein Abdruck deS Gesetzes vom 15. April 
1840 und der allerhöchsten Verordnung vom 21. 
August 1807 nachstehend beigefügt, zu dessen mög
lichst allgemeiner Kundgabe die sammtlichen Distrikts- 
Polizei-Behörden von Schwaben und Neuburg daS 
Geeignete, insbesondere durch Aufnahme in die Lo
kal-Blätter zu verfügen haben. Diese Bekanntma
chung des Gesetzes Dom 15. April 1840 wird perio
disch wiederholt werden.

Augsburg, den 14. Februar 1854.
Rönigl.Regicrung von Schwaben und Nsubuxg, 

Rammex des Innekn.
Frhr v, Melden, kgl, Regierungs-Präsident»

Stubenbeck, coli,

Abdruck.
Ludwig,

von Gottes Gnaden Ronig von Bauern, 
Pfalzgraf bei Rbein, Herzog von Bauern, Lran- 

ken und in Schwaben rc. re.
Wir haben nach Vernehmung Unseres Staatsraths 

und mit Beirath und Zustimmung Unserer Lieben und 
Getreuen, der Stände M. Reiches, in Beziehung auf die 
Behandlung des Vermögens der Unteroffiziere und Soldaten 
beschlossen und verordnen, was folgt:

Art. I.
Die Verordnung vom 21. August 1807—-das Verbot, 

der Verabfolgung des Vermögens der Unteroffiziere und Sol
daten während ihrer Dienstzeit betreffend. (Regierungsblatt 
1807 S. 139-1 u. 1395) — soll mit dem Tage der Be
kanntmachung des gegenwärtigen Gesetzes auch in allen jenen 
Gebietstheilen, welche erst Nach dem 21. -Oktober 1813 mit 
dem Königreiche Bayern vereiniget worden sind, in gesetz
liche Kraft und Wirksamkeit treten.

Art. II.
Von eben demselben Tage an werden alle in den oben 

erwähnten Gebietstheilen noch bestehenden besonderen Ver
ordnungen über den nämlichen Gegenstand aus er Kraft und 
Gültigkeit gefetzt ,

'Die Ministerin der Justiz, deS Innern und das Kne§s- 
ministerium find mit dem Vollzüge res gegenwärtigen Ge

setzes beauftragt. , .
"Gegeben München am 15. April uh Jahr eintausend 

achthundert und vierzig.
Ludwig.

Frhr. 9. Gise, Frhr. v. Schrenk, v. Abel.
Frhr. 9. GumpPenberg.
Nach Königlichem Allerhöchstem Befehl: 

der erpedirende geheime Sekretär,
P. Her am er.

Die Erneuerung des Verbotes der Auszahlung des Vermögens 
eines Soldaten während seiner Kriegsdienste bew. .

w i V Maximilian Joseph, 
von Gottes Gnaden L>önig von Bauern.

Wir sind durch Unseren Kriegs-Oekonomie-Rath in 
Kenntniß gesetzt worden, daß dem schon längst bestehenden 
Verbote, keinem Soldaten während seines Mrlitärstandes von 
seinem Vermögen, außer den davon fälligen Zinsen, und zwar 
bei Strafe des nochmaligen Ersatzes, das Geringste ohne Un
sere hiezu ausdrücklich ertheilte Erlaubniß zu verabfolgen, hur 
und wieder noch immer entgegen gehandelt wird, UnsereGe-
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mral-Landes-Kommiffarrate haben bähet sZmmillche Landge
richte und Aemter üonSieuem aus dieses Verbot aufmerksam, und 
dasselbe öffentlich bekannt zu machen, damit sich Jedermann vor 
der angedrohten Strafe des nochmaligen Ersatzes zu hüten wisse, 
die jeder Uebertretungsfall unnachstchtlich nach sich ziehen wird.

München, den 21. August 1807.

M a x Joseph.
Frhr. von Hompesch.

Aus kgl. allerhöchsten Befehl: G. G e i g e r.

Ad Num. 18914. praes. 15J2 54.
An sämmtliche Distrikts - Polizeibehörden

von Schwaben und Neuburg.
(Die Ertheilung der Tanzmusik-Bewilligung an Kirchweihen 

betr.)

Im Namen Seiner Majestät des Rönigs.
Im Interesse des materiellen Wohles der Kreisbewohner 

und der Sittlichkeit wird son der unterfertigten kgl. Stelle 
kraft der ihr durch Höchsts Entschließung des kgl. Staats
ministeriums des Innern vom 17. August v. Js. zugewie- 

ssenen Ermächtigung die weltliche Feier der Kirchweihen im 
Regierungsbezirke Schwaben und Neuburg aus den dritten 
Sonntag im Oktober verlegt.

Äusser dem Kirchweihsonntage kann nach dem Ermessen der 
zuständigen Polizeibehörden auch am Kirchweihmontage, so
mit an zwei Tagen Tanzmusikbewilligung ertheilt werden.

Eine weitere Ausdehnung der Kirchweihfeier ist aber durch
aus unzulässig.

Augsburg, den 9. Februar 1854.

Ngl. Regierung von Schwaben und Neuburg, 
Rammer des Innern.

Frhr. v. Melden, kgl. Regierungs-Präsident.
Stubenbeck, coli.

Ad Nurn. 20552. praes. 19)2 54.
(Den Verkauf thierärztlicher Arznei- u. Geheimmiitel betr.)

Im Namen Seiner Majestät des Königs.
Es ist die Wahrnehmung gemacht worden, daß die Vor

schriften, welche in der allerhöchsten Verordnung vom 17. 
August 1834 — den Gift- und Arzneiwaaren - Verkauf betr. 
«—dann in. der Apothker-Ordnung vom 27. Januar 1842 
über den Handel mit Gift- und Arznei-Maaren, dann mit 
eigentlichen Arzneien und pharmazeutischen Präparaten, ferner 
über den Handverkauf ohne schriftliche Ordination und über 
medizinische Geheimmittel vyrgezeichnet sind, in Ansehung 
jener giftigen und arzneilichen Stoffe und Mittel, welche in 
der Veterinär-Heilkunde Anwendung finden, nicht allenthal- 
hen beobachtet werden.

Im Vollzüge einer höchsten Entschließung des kgl. Staats- 
ministeriumS des Innern v. 9. l. Mts. werden die erwähn
ten Bestimmungen hindurch zur pünktlichen Nachachtung ein* 
tzeschärich wie folgt:

I. Nur diejenigen, welche nach der allerhöchsten Vorord
nung vom 17. August 1834 zum Handel mit Arzneiwaaren 
berechtigt sind, dürfe,z auch die in der Veterinär-Heilkunde 
vorkommenden Arzneiwaaren abgeben.

II. Sie haben sich hiebei genau an die über den Arznei
waaren-Verkauf überhaupt in der erwähnten allerhöchsten 
Verordnung erlassenen Vorschriften zu halten, und dürfen auch 
vetermäräztliche Arzneiwaaren nur an die dort benannten In
dividuen und unter den vorgezeichneten Bestimmungen abgeben.

III. Die Abgabe solcher Maaren an Waasenmeister, 
Schmiede, Hirten und andere in der allerhöchsten Verordnung 
vom 17. August 1834 nicht aüsdrücklich benannte Indi
viduen oder ohne Beachtung der dabei anzuwendenden Vor
sichtsmaßregeln ist unbedingt untersagt.

IV. Auch die Apotheker baben in Ansehung dec in der 
Veterinär-Heilkunde gebräuchlichen Arzneistoffe und Mittel 
sich genau an die Vorschriften der allerhöchsten Verordnung 
vom 17, August 1834 und der Apotheker-Ordnung 27. 
Januar 1852, dann des Ministerial-Ausschreibens vom 10.

1846 den Arzneiwaaren-Verkaufdurch Apotheker betr. 
zu halten.

V . Die Abgabe von Giften oder drastisch wirkenden Sub. 
stanzen darf daher ohne Ordination und ohne Beachtung 
der Vorschriften vom 17. August 1834 niemals erfolgen.

Bei dem sonstigen Handverkaufs haben die Apotheker die in 
Z,ff. 4 erwähnten Vorschriften pünktlichst zu beobachten und 
alles >L>elbstdispensirens, auch bezüglich der veterinäräztlichen 
Arzneimittel sich zu enthalten.

V 1. Unbedingt verboten ist der Verkauf von s. g. thierärzt
lichen Geheimmitteln, wie dieselben immer Namen haben 
mögen. Als solche werden insbesondere bezeichnet

1) für die Pferde:
a) das Salzburgergetränkchen,
b) das Drufentränkchen,
c) das Kehltränkcheir
d) das Gelbsucht- und
e) das Pferdepulver überhaupt;

2) für das Rindvieh:

a) das Hornviehtränkchen, 
b) das Lungenseuchetränkchen und 
c) das Milchpulver;

3) für andere Hausthiere:

a) das Schweine- und
b) Hundepulver rc.
Sämmtliche Distrikts -Polizeibehörden werden angewiesen 

hiernach das Weitere zu verfügen, und die genaue Einhal
tung vorstehender Bestimmung strenge zu überwachen.

Augsburg, den 15. Februar 1854.

Rgl. Regierung von Schw.rben und Neuburg, 
Rammcr des Inneren.

Frhr. v. Melden, kgl. Regierungs-Präsident.
Stubenbeck, coli.
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Die Berichtigung und Ergänzung der Geschwornen-Liste betr.

An sammtliche Gemeinde - Vorsteher.
Nach Artikel 86 deS Gesetzes vom lOten Novem

ber 1848 muß in jeder Gemeinde jährlich die Berich
tigung und Ergänzung der Urliste der zum Geschwor- 
uenamte befähigten Personen vorgenommen, daher 
alle Diejenigen herauSgestrichen werden, welche wäh
rend des abgewichenen Jahres mit Tod abgegangen 
sind, oder ihre Befähigung zum Geschwornenamte 
verloren haben; in gleicher Weise aber Diejenigen 
nun hinzugesetzt werden, welche seither diese Befäyi-
gung erlangt haben.

In Folge hohen RegierungS-AuSschreibens vom 
22ten vor. präs. Zten d. Mts. werden sämmtliche 
Gemeide-Vvrsteher beauftragt:

1) unter Beiziehung zweier Mitglieder des Ge- 
meindeauSschusseö die Urliste über die in der Ge
meinde wohnhaften, zu den Verrichtungen eines Ge- 
schwornen befähigtenJndividuen, welche untermHeu- 
tigen mittelst Umschlag jedem Gemeinde-Vorsteher 
zugeschlossen wurde, einer sorgfältigen Prüfung zu 
unterwerfen, und aus derselben alle Diejenigen zu 
streichen, welche während deö vergangenen Jahres 
mit Tod avgegangen sind, oder die zum Geschwornen 
erforderliche Befähigung verloren haben, endlich in 
gleicher Weise Diejenigen der Urliste beizufügen, wel
che diese Befähigung nach Artikel 76 erlangt haben. 
Befinden sich in der Urliste Männer, welche das 60te 
Lebensjahr bereits zurückgelegt haben, so sind die
selben zu Protokoll einzuvernehmen, ob sie von dem 
ihnen gesetzlich zustehenden Ablehnungsrechte Ge
brauch machen wollen, oder nicht, und bei Jenen, 
welche neu in die Urliste ausgenommen worden, ist 
das Datum ihres Geburtstages beizufüqen.

2) Die auf solche Weise ergänzte Urliste ist sodann 
14 Tage lang im Gemeindelvkale zu Jedermanns 
Einsicht aufzulegen, und daß dieses gesche
hen, mit dem Beifügen bekannt zu machen, daß 
jeder volljährige Staatsbürger berechtigt sey, inner
halb 14 Tagen gegen die Urliste wegen Uebergehen 
befähigter, oder Eintragung unbefähigter Personen 
Einsprache zu thun.

Wird eine solche erhoben, so muß darüber in vol
ler Versammlung deS GemeindeauöschusscS in öffent
licher Sitzung entschieden werden. Gegen diese Ent
scheidung steht den Betheiligten daS Recht der Be
rufung binnen 8 Tagen von der Eröffnung an zur 
dießseitigen DistriktSpolizcybehörde offen.

3) Bis zum 3 l ten d. Mts. muß die auf vorste
hende Weise berichtigte Urliste mit beigefügter Ber 
stattigung:

daß dieselbe geprüft, und 14 Tage 
im Gemeindelokale zu Jeder manns 
Einsichtaufgelegtworden seysammt 
den Protokollar - Erklärungen der 

das 6vte Lebensjahr überschrittenen in der Urliste ein
getragenen Personen zuverläßig eingesendel werden.

Am 6ten März 1854.
Königliches Landgericht Ottobeuren.

Graf, Landrichter.

Den Sommerbiersatz pro 1834 betr.

V e k a n n t m a ch u n g.
Mittelst hohen Regierungs - Ausschreibens vom 

23ten Jänner l. Jrs. in Nro. 7. des Kreis.-Amts- 
Blattes wurde der Preis der Maas braunen BiereS 
vom Ganter aus für den Ilten Distrikt, zu welchem 
der Landgerichtsbezirk Ottobeuren gehört, auf

sieben Kreuzer 
festgesetzt, so daß sich der Verleitgabe durch die Wir- 
the der Schenkpreis durch Beischlag von 2 Pfenning 
per Maas zu

7 kr. 2 pf. 
bildet.

Den Brauern alö solchen, d. h. wenn sie keine 
Schenkgerechtsame besitzen, ist auf den.Grund der 
allerhöchsten Entschliessung vom 18ten Dezbr. 1847 
nur gestattet, von jenem selbsterzeugten Biere den 
SckenkpreiS zu erheben, welches sie an die ihre Zech- 
und WirthschaftSlokalitäten besuchenden Gäste in 
niinuto.abgeben, nicht aber auch von Jenem, wel
ches sie über die Gasse verleit geben.

Die Gemeinde - Vorsteher werden beauftragt, 
diesen Sommerbiersatz bis zum Iten May l. Jrs., 
als dem gesetzlichen Anfang desselben in gllenSchenk- 
lokalitäten ihres Bezirkes anzuschlagen, und die Ein
haltung desselben, sowie Vcrleitgabe gesunden und 
tarifmäßigen Sommerbieres strenge zu wachen.

Diejenigen Bräuer, deren Wirthschaft in demsel
ben Lokale, in welcher sich die Bräuerey besindet auö- 
geübt wird, und welche von der ihnen zustehendcn Be- 
fugniß der Erhebung des SchenkpreiseS bei dem Mi- 
nuto-Verschleisse desSommerbiereS keinen Gebrauch 
machen wollen, haben hievon längstens bis zum i ten
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April Mtweder hierorts oder bei ihrem Gemeinde- 
Wvrsteher Anzeige zu machen.

Am 6ten Marz 1 854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landricher.

Die Handhabung der Sittenpolizeh betr.

Vom
Königlichen Landgericht Ottobeuren.

werden sammtliche Gemeinde - Vorsteher beauf
tragt, binnen 8 Tagen diejenigen Individuen, welche 
in Folge der dießseitigen 'Ausschreibung vom I8ten 
November ». Irs. in Nro. 4t). deö vorjährigen Wo
chenblattes wegen müssigen Daheimsitzen angezeigt, 
und ungeachtet ste von djeßseitiger k. Distriktspoli- 
zeybehörde bis Lichtmeßziel unter strenger Strafan
drohung in einen Dienst geschaft wurden, noch immer 
dienstlos Daheim oder im Slüble sitzen, anzuzeigen.

Am 7ten Marz 1854.
Graf, Landrichter.

Bekanntmachung.
Das unterfertigte k. Landgericht bringt hiemit 

öffentlich zur Kenntniß, daß die kgl. Beschalstakion 
zu Memmingen bereits mit zwei vorzüglich guten 
Beschälern besetzt worden sey.

Es werden insbesondere die Gemeinde-Vorste
her deö Amtsbezirkes hierauf aufmerksam gemacht, 
und beauftragt, hievon ohne Verzug sammtliche 
Pferdebesitzer und Pferdezüchter ihrer Gemeinden 
hievon in Kenntniß zu setzen.

Zugleich wird das Beschälen durch unpakenti- 
strte Beschäler bei Strafe verboten.

Ottobeuren, den tzten März 1854.

Königliches Landgericht.
Graf, Landrichter.

Das Curflren falscher Münzen betr.

Vom
Königlichen Landgericht Ottobeuren
wird vor Annahme nachbeschriebener falscher 

Münze gewarnet.
Am 6ten Marz 1854°

Graf, Landrichter.

Bel dem kgl. Landgerichte Mindelheim wurde ein falsches 
Halbguldenstück württemberg'schen GeprägS eingenommen, 
welches aus einer werthlofen Metallmischung besteht, mit 
eigens gravirten falschen Stimpeln gcprägr, ebenso mittelst 
einer eigenen mechanischen Vorrichtung gerändert ist und da
her nur durch Hilfe mehrerer komplizirter Apparate und un
ter Mitwirkung mehrerer Mitschuldigen «»gefertigt werden 
konnte.

Dasselbe unterscheidet sich von den.ächten Münzen auffall
end durch die schlechte und unähnliche Gravirung des Kopfes 
und durch die an den erhabenen Stellen des Gepräges durch
scheinende röthliche Farbe.

Gant des Franz Wilhelm von Ulm betr.

Realitäten - Versteigerung.
Am Montag, den 27ten d. MtS. Nachmit

tags 2 Uhr werden im Wirthshause zu Hawangen 
folgende dem Blumenscheinwirth Franz Wilhelm 
von Ulm gehörige Realitäten nämlich:

1) Plan-Nro, 686 — 2,50 Dezim. Baitzenacker.
2) „ u 77Q — 0,80 „ Bergwegacker,
3) „ „ 1209 — 1/20 ,, beim rothen

Kreuz,
4) „ „ 575 1)5 a^—0,37 Dezim.- in der
5) „ „ 573 lj5 b - 0,31 „ ) Höll.
6) ein Klafter Forstrechtholz auS der Gemeinde- 

Waldung,
zusammengeschätzt zu 645 fl. geg n Baarzahlung 
zur öffentlichen Versteigerung gebracht werden, wo
zu an Kaufölitbhaber die Einladung mit dem Be
merken ergeht, daß der Zuschlag erfolgen wird, 
sobald der Schätzungswerts) erreicht ist.

Ottobeuren, am 6ten Marz 1854.

Königliches Landgericht.
Graf, Landrichter»

Bekanntmachung.
Schuldenweserr des Ludwig Laminet in Ronsberg betr.

Ludwig Laminet, Krämer in Ronsberg hat sich 
für zahlungsunfähig erklärt, und unter Einreichung 
eines Frist- und Nachlaßgesuches um Zusammen- 
Berufung seiner Gläubiger zur gütlichen Beilegung 
der Sache gebeten.

Dieser Bitte entsprechend, werden hiemit sammt
liche Gläubiger des Ludwig Laminet zur verlaus 
stgen Anmeldung ihrer Forderungen, Verhandlung 
des eingereichken Frist- und Nachlaßgesuches, und 
Faßung von Beschlüßen auf
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Mettslng, den 2!ten März 1854. Vormit» 
tage i 0 Ahr

anher »or^Haötn, unter dem PrUnkz^, Laß bie 
Nichterscheinend'-en a!S den Befchluff/n der Mehr
heit der gleich oder minder berechtigten Erschiene
nem beistimmend erachtet werden»

öbergünpurg, den 2 l tetr Februar 1854.
Königliches LWg^richt Obergünzburg.

<S9 t ö j] i r , k. Landrichter.

Bekanntmachung wegen Molzverkauf.
Mittwochs den 15>en Ma>z 1 854 Vormittags 

10 Uhr wird im Wiclhshaufe zum Pflug dahier 
Las in der Fürst!. Fugz ersehen Waldung Ghaag 
aufgearbeitete Holzmateriale öffentlich versteigert, 
als:

iy2 Eichen Nutzholz Stämme,
120 ,, Säulen,

1- Hainbuchen Nutzholz Stamm, 
18 Linden Nutzholz Stämme.

Kaufslustige werden hiezu mit dem Bemerken 
eingeladen, Laß ihnen dieses Holzmaterial auf Ver
langen von bem Fürstlichen Forstgehilfen Stu-m- 
vvU in Babenhaufen vorgezkigt werden wird.

Babenhausen, den hten März 1854.
Fürst lich Fugger sch es Rentamt.

K u h n , 91entbeamtet.

Gant «er. Zztratz und Karolina. Ehruluiuischeu, OelmüllerS-- 
Dleute zu Üebcvbach bete.

B e k a 11 11 t m q ch u u g.
Zufolge rechtskräftigen Beschlusses vorn 1 Oten 

Dezember 1353 wird das den Ignatz, und der 
Karolina Ehrinannifchen Eheleuten gehörige Oel: 
schlaganwelen bei Mherchach, "bestehend aus :'

1) Wohnhaus,' Oelmü.hle, und Stadel- Cat.
Litt.. A.
Plan-Nro. 221, zu 0,08 Dezilm. Hs. Nr». 
1-4.

2) Wurzgarth Plan-R.ro. 223. M 0,0'4 Dezim.
3) Hausreint Plan-Nro. 224. 3Ul lA?. Dezim, 
4), Acker bei der Kühle Plan-Nro 2st5» 3,39

Dezim.
5) Wiese hinher der Mühle Plan-Rrch» 222. H» 

0,28 Dezim.
6) Acker am Ueberbachev Wege zu 3,51 Dezim. 

mit tzem realen. Gewexdsrech'te, — gerichtlich auf

3948. ff. eingewerthet, und mit 5K5 K ff«, FRk Zeit 
bekannten Schulden und einem.£eioßepilnge, bela
stet, dein Verkaufe' öffentlich unterjirUf, und hieM 
Tags fahrt auf
Manimg, den [Oten April 1851. Vormittag»

II Ahr ?>
im Orte Ueberbach im Wirthshause daselbst an
beraumt. —

Der Verkauf richtet sich nach §. 64. deS Hy
pothekengesetzes und §.K. 98 — 101. deS Prö- 
zeß-GesetzeS vom 17ten November 1837 und wer
den dem Gerichte unbekannte Steigerer ohne lega
len Vermögens- und LeumuiiHS - Zeug,mffen nichlc 
zugelassen. ;

Gleichzeitig werden die gesetzlichen Edikts tage' 
ausgeschrieben, und zum Llmnelden der Forderun
gen und deren gehörigen Nachweis Tagsfahrt da
hier auf
Samstag, den Iten April d. As. Vormittags-

9 Ahr.
Zur Dorbringung der Einreden gegen Sie ki- 

q-uidlrtew Forderungen auf
Mtllwoch, den 26teii April d. As. Vsrmit^

tags 9 Ahr
Zu den Schlußhandlungen auf

Samstag, den- täten Mini d. As-. Vor mitt wg»
9 Ahr

mit dem Bemerken an-g-efetzk, daß. Sitzes, am ersten» 
Edikts tage nicht erscheinenden- vvw der Gsantmassa 
ausgeschlossen, und , die von- Ben; andern Edikt-Sta
gen Weg-bseibenden mit. Sen betreffenden Hand
lungen ausgeschlossen werden. —

W,er von den Gemsinschuidnern etwas' in Hän
den hat, darf dieses bei Vermeidung doppelten Er
satzes Niemand andern als- an daS- Gericht ysr^. 
auSgeb en. —

Das Gantgut und. dse darauf ruhenden Lasten 
können täglich und. am Verst-igerungstago einge
sehen werden- bei dem Gdmeinschuldner oder beim 
Amte.

Am 24k»n Februar 1854.-
KönMcheS Landgericht Grönmbach.

S t e inet, Land richtevi.

E d t f t a l ladun A
Karl Höd-l, Bau-erSsohn von Grei'ch> GeimmL«
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Jllerbeuren dieß Gerichts hat sich im Jahre 1804 
als Schreinergeselle nach Ungarn begeben, von 
Wo aus er im Jahre 1805 die letzte Nachricht 
von sich gegeben hat.

Xa nun das Vermögen des bereits unterm 
13ten -Oktober v. Jrs. als verschollen erklärten 
slonrad Höbe! eines Bruders drS obigen Karl 
Hobel, unter des Erstem Seitenverwandten zu- 
vertheilen ist, so wird dieser und im Falle seines 
bereits erfolgten TodeS desien gesetzliche DeSdeu: 
denz hiemit aufgeso.derk, sich binnen Z Monaten 
3 dato bey dem unterfertigten Gerichte zu melden, 
widrigenfalls bey der Vertheilung deS Vermögens 
des Konrad Hübel i- eer auf ihn noch auf eine 
allenfallsige legitime ch escendenz desselben Rt'ick: 
sicht genommen wurde.

Am 22ten Februar 1854.

Königliches Landgericht Grönmbach.
S feiner, Landrichter.

-<x Sonffdgunn,
hM Allen Verwandten und Bekannte».

danken die unterzeichneten für die Liebe, 
Kap Wun& nn6' Freundschaft, welche uns-

rer verewigten Schwester
—MS. Iafr. Rosina Her;, 

Säcklerstochter inOttobeuren,(geboren den 9. April 
1797,. gestorben den 20. Februar 18541 durch heil
same Tröstungen während ihres Krankenlagers, wie 
auch durch einen so zahlreichen Besuch bei dem Lei
chenbegängnisse und Trauergottesdiensten derselben 
zu Theil geworden, und empfehlen die Verblichene- 
in ihr Gebet.

Lltobeureu, den 2'llten Februar 1854, 
'^ou'pch Her;, Br iw er. 
13 i. Anna Her;, 
Benedikta Herz, 
waldnrgaHcrz,

Schwestern.

9

n n t m a ch un g.
ledige Taglühneröt-ochtsr Monika 

Greif von Probsiried um die Bewilligung zur AuS^ 
Wanderung nach Nordamer-iku nachgesuchl hat,, so 
werden 
fordert.

Nachdem die

deren allenfallsige Gläubiger eie mit ausge- 
ihre Ansprüche bis zum

loten Mn») 1„ Jis.
anzumelden, widrigenfalls auf dieselben 
nachges uchte« Auswanderung 6 b ewi Iligun g,

Hierorts 
bet der 
Line Rücksicht genommen werden könnte.

Grünenbach, am 2'6'ten Februar rS54'.

Königliches Landgericht.
©feiner, Landrichter'.

Künftigen Mittwoch, den 15rm d. Ms. Vormittags 10 Uhr' 
wird dwArbeirvon neuen Kirchenstühlew in die Pfarrkirche zu 
Nachen Vormittags 10-Uhr im-WirchShause daselbst an de» 
Wenigsti,ehmcnden versteigert. Die Bedingungen- wersrn ani- 
Steigerungstage bekannt gemacht werden.

(Qr” Mehrere Bienen - Stöcke sind zu 
laufen'. 'Ißo, sagt Verleger dieses Statte 6.

vet>

Ein junger Mensch vmi orden-tlicheiiEltcriiuvird xur'Erlermmg; 
der Wagner-Prosession in die Lehre anszunehinen gesucht. Der' 
Ciittriirkau» gleich erfolgen. Wo, sagt Berlegrr di'efeö* BlatteK

Man sucht einen Mitleser zur neuen Münchner' Zeitung oder 
zur Augsburger Abend Zeitmig nn-v zu Reuestr Nachrichten, 
TaL llebr.200 und ZG 33uriiUiniischafiö-finp!tal

sind zu 4 Prozent verzinslich auf gute Versiche
rung auszuleihen. Wo, sagt Verleger dieses BlatteS.

Verlorcn-wurde von ber'Hammerschmiote von Vmniugr» bls- 
nach B cwuiigen ein- weißer gestrikter Unterspenser

Halbweißbroo zu 2 Ec. 9 *1'2 Lch.

Öttobeurer v oM Men M ä r$ 38KU-
K e r n höchster IS st. 3-Z kr. mittlerer 31 fl. 57 fr. niederster 54 fl. 17 kr.

p ß g e w höchster 26 ft. 4 kr. mittlerer 25 fl. 3'7 fr. niederster 24 fl. 2(J kr.
G erste n höchster 23 ft 2’4 kr. mittlerer 23 fl. 6 kr. niederster 23 fl. — kr.
H aber höchster 10' st. 51 kr. mittlerer 10 fl. 11 kr. niederster g, fl, 40 kr. j

Aufschlag: Kern — fl. 51 kr. Roggen — fl. 12 fr. Gersten fl. — kr. Haber — fll. 5 kr.
Abschlag: Kern — fl. — kr'. Roggen — fl. — kr. Gersten fl. — kr. Haber fl.— kr.

Brod t et V c: ■ (scnnneM'rab zu 2 k'k. 4H2 Lth. — Weißbrod r, Kern - Mehl zu 2 fr-, 8 lj2 Loth.
Raggeirbrod um 2 fr. 10 5jS Lch.

druckt und vertegr bey 'Isb. Bapr- Ganser, veranrworrlicher ÄeoaEtem:r Aart Ganser
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Das Abräumen der Straffen vom Schnee betr.
An sämmtliche Gemeinde - Vorsteher.

Nachdem durch den auf den Wtrassen und 
Verbindungswegen häufig noch liegenden Schnee 
die Passage sehr erschwert wird, so erhalten sämmt
liche Gemeinde-Vorsteher den Auftrag, denselben 
alsogleich abräumen zu lassen, und bald möglich 
mit dem Kiesen der Strassen zu beginnen, wobei 
die Wegmacher besonders anzuweisen find, nur 
reines Kieö zu verwenden, und die großen Steine 
zu zerschlagen.

Am iZken Marz 1854.
Königliches Landgericht Ottobeuren.

G r af, Landrichter.

Die Unterhaltung der Alleebäume betr.
An sämmtliche Gemeindevorsteher.
Nachdem nunmehr günstige Frühlingswitterung 

eingetretten ist, so werden die Gemeinde-Vorsteher 
beauftragt, für zweckmässige Unterhaltung der Stras
sen Alleen Sorge zu tragen, insbesondere:
1) Die fehlenden Alleebäume und Pfähle schleu

nigst nachzusctzm,
2) die durch Winterstürme losgewvröenen Bäum

chen anzubinden,
3) die Baume wo cö nothwendig ist, zu beschneiden 

und zu reinigen,
4) den Wurzeln, sofern fie von Erdreich entblößt 

worden, hiemit zu versehen.
Bei den Gemeindevifitationen wird man sich 

von dem Vollzugs dieser Anordnungen überzeugen, 
und die laßig befundenen Gemeinde - Vorsteher zur 
Verantwortung ziehen

Am 14‘en März 1854.
Königliches Landgericht Ottobeuren.

Graf, Landricher.

Die Revision der jüdischen Hausier-Patente pro 1854,
An sämmtliche Gemeinde-Vorsteher.
Nach loh r Regierungs-Ausschreibung vom igten 

v. Mts. in Nro. 17. des Kreis - Amts - Llalteö sind 

nachstehende Juden zum Hausierhandel im hiesigen 
Amtsbezirks für das laufende Jahr befugt.

Die Gemeinde-Vorsteher erhalten den Auftrag, 
auf den Hausierhandel der Juden ein wachsames 
Auge zu richten, und wenn andere jüdische Hausier
händler als die im Bezirke Berechtigten, oder nicht 
gestattete Stellvertrctter derselben betretten würden, 
solche zu arretiren und einzuliefern.

Am 15ten März 1854.
Königliches Landgericht Ottobeuren.

Graf, Landrichter.
V e r z e i ch n i ß

der im hiesigen Amtsbezirke berechtigten jüdische» 
Hausierhändler:

1) Einstein Gabriel von Fellheim zum Handel mit 
Ellenwaaren und Häuten mit Ausnahme der 
Markte.

2) Henle Heinrich von Fellheim zum Handel mit 
Ellenwaaren und Häuten mit Ausnahme der 
Märkte.

3) Heuman Heinrich von Fellheim zum Handel mit 
Wolle und Ellenwaaren mit Ausnahme der 
Märkte.

4) Macron Joseph von Fellheim zum Handel mit 
Ellenwaaren, rohen und gearbeiteten Häuten 
mit Ausnahme der Markte.

5} Heilbronner Moses Liebermann von Fellheim zUM 
Handel mit rohen und gearbeiteten Häuten,

Den Preis des Kalbfleisches betr»
An sämmtliche Gemeinde-Vorsteher.

Da nach hoher RegierungS - Ausschreibung vom 
7ten d.Mts. der Preis des Kalbfleisches in Augs
burg 11 kr. beträgt, so normirt sich derselbe für den 
hiesigen Bezirk auf

10 kr. 2 pf. per Pfund.
Die Gemeinde - Vorsteher haben denselben bei ... 

den Metzgern ihres Bezirkes anzuschreiben und dessen 
genaue Einhaltung zu überwachen.

Am löten Marz 1854.
Königliches Landgericht Ottobeuren.

Graf, Landrichter.
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Di- Zmpftmz Prs 1854. Mf,
An sämmtliche königl. Pfarrämter.

Auf Antrag dks kgl. LandgcrichtsarzteS Dr. 
Forster ergeht an sämmtliche kgl. Pfarrämter hiemit 
das Ansuchen, ihre dießjährigen Jmpf-Conscriptivns- 
listen bald möglichst an denselben einzusendcn.

Am töten März 1854.
Königliches Landgericht Ottobeuren.

Graf, Landrichter.

Das Aufsintzen eines weiblichen Leichnams am Malne bey 
Schweinfurt betr.

Vom
Königlichen Landgericht Ottobeuren.
Werden sämmtliche Gemeinde - Vorsteher beauf

tragt, wegen deS am 25ten April v. JrS. in der 
Nahe der Stadt Schweinfurt im Mainflusse ge
fundenen weiblichen Leichnams, dessen Signalement 
in der hohen Regierungs-Ausschreibung vom 28ten 
v. MtS. in Nro. 20. des Kreis - AmtsBlattes ent
halten ist, ungesäumt nachzuforschen, ob in ihren Be
zirken nicht eine Person vermißt wird, auf welche diese 
Beschreibung paßt, und ein erwaigeS Ergebniß bis 
Zum Sijten d. MtS. anzuzeigen.

Am löten März 1854.
Der Königliche Landrichter:

Graf.

Bekanntmachung.
Nachdem die Schreinerstochter Maria Josepha 

Oberweiler von Reicholzried für sich und ihr Kind 
3ca»er die Bewilligung zur Auswanderung nach 
Nordamerika nachgesucht hat, so werden Diejeni
gen, welche rechtliche Ansprüche gegen die genann
ten Personen haben, hiemit aufgeforderl, dieselben 
bis zum

20ten März l. Iro.
bei der unterfertigten Behörde anzumelden, wid
rigenfalls dieselben bei der Verbescheidung deö ge- 
stelltenWesuchS nicht berücksichtigt werden könnten.

Grönenbach, am 4ten März 1854.

Königliches Landgericht.
Steiner, Landrichter.

Ediktalladung.
Nachdem der Aufentbalt deS seit Monat Au- 

Wst 1 bäi abcheseuden OelmüllerSsohneS Daniel 

Bichkeler von Ewlsmühle dies Gerichts unbekannt 
ist und bey dem am 2Zten Jänner I. JrS. erfolg
ten Tode seines Vaters von seinen beyden Ge- 
schwisterten auf Auseinandersetzung der elterlichen 
Verlassenschast mittelst Anwesensübergabe an den 
Bruder Joseph gedrungen wird, so wird Daniel 
Bichteler hiemit aufgeforderk, binnen 2 Monaten 
um so gewißer zu obigem Zwecke sich dahier per
sönlich oder durch einen Bevollmächtigten zu mel
den, als sonst die bezeichnete VerlassenschaftSver- 
handlung vorgenemmen und zu seiner Vertretung 
hiebey ein Curator aufgestellt wird.

Am Zten März 1854.

Königliches Landgericht Grönenbach.
Steiner, Landrichter.

Vom
Königlichen Landgericht Grönenbach.

Da der BauerSsohn 'Roman Albrecht von 
Graben nach Nordamerika auszuwandern gedenkt, 
so werden diejenigen, welche rechtliche Ansprüche an 
denselben zu haben glauben, aufgefordert, diesel
ben biö zum 20ten l. MtS. bey der unterfertig
ten Behörde anzumelden, widrigenfalls auf die
selben bey der Verbescheidung deS AuöwanderungS- 
Gesuchö keine Rücksicht genommen werten könnte.

Am 4ten März 1854.

Königliches Landgericht Grönenbach.
Steiner, Landrichter.

Vom
Königlichen Landgericht Obergünzburg.

Die Auswanderung nach Nordamerika betr.
Die ledigen Schwestern Marianna, Kreszenz 

und Justina Reichhard von Oberthingau und Bar
bara Neuhauser von dort wollen nach Nordamerika 
auSwandern.

AUenfallsige Forderungen gegen dieselben sind 
binnen zehn Tagen a dato bei Vermeidung der 
Nichtberücksichtigung hierorts anzumelden.

Am 6tcn Marz 1854.

Königliches Landgericht Obergünzburg. 
Der Königliche Landrichter: 

Stöger.
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Vom

Königlichen Landgericht Qbergünzburg.
Die Auswanderung des Thomas Fischer von Reinhardsried 

nach Nordamerika bett.
Thomas Fischer lediger Fabrikarbeiter von Rein- 

hardörred will nach Nordamerika auöwandcrn. Al- 
lenfaUslge Forderungen gegen denselben sind binnen 
zehn Tagen a dato bei Vermeidung der Nichlbe- 
rücksichtigung hierorts anzumelden.

Am loten Marz 1854.
Königliches Landgericht Obergünzburg.

Der Königliche Landrichter: 
Stöger.

(Verwendung der Riesenmöhre zum Vrodbacken betr.)
Der äußerst günstige Ertrag und der große Vortheil des An

baues der Riesenmöhre als hauptsächlichen Ersatzes fürdleKar- 
toffel wurde bereits durch den kgl. Polijei-Kommissärund Vor
stand der Strafanstalt zu Kaisheim, Herrn Tloßmarm, im 
Centralblatte des landwirthschaftlichen Vereins für den Monat 
Januar 1853 S. 4. in klarer und überzeugender Weise be
schrieben, und dargethan, wie sich die Rüben als Gemüse u.dgl. 
namentlich in Verbindung mit andern Nahrungsmitteln vortreff
lich eignen.

In jüngster Zeit hat nun der gräflich von Nr c o 'sche Oeko- 
nomie-Jnspektor Herr Staiger zu Tagmersheim durch seine 
eifrigen Versuche mit den Riesenmöhyn drs wichtige Resul
tat erreicht, daß die geriebenen Ricsenmöhren mit Mehl vermengt 
nicht nur zu allerlei Mehlspeisen, als Nudeln, Eiergerstere. ver- 
ivcnt>et werden können, sondern daß sich aus denselben in Ver
bindung mit Noggenmehl auch gutes und schmackhaftes Haus- 
brod bereiten läßt.

Nach Mittheilung desselben erhält man aus 1 Metzen (30 
Pfund) Roggenmehl mit 15 Pfund Zusatz vorher geriebener 
Riesenmöhre, wenn der Teig nicht zu fest, gut gearbeitet, und der 
Ofen ziemlich stark geheizt wird, 48 bis 50 Pfund Brod, wel
ches nicht nur vollkommen genießbar, sondern wirklich schmak- 
haft, locker und von ganz schönem Aussehen ist, sich feucht hält, 
und selbsif ür den verwöhnten Gaumen nicht unangenehm sein 
dürfte, da der Rüben-Zusatz sich kaum durch den Geschmack er
kennen läßt, und keineufalls una ngenehm sich bemerkbar macht, 
wie es bei manchen Zusätzen B. von Gerste der Fall ist.

Das unterfertigte Kreis-Comite hat das kgl. Polizei-Kom
missariat in Kaisheim zu ähnlichen Versuchen ermuntert, von 
dort die Probe von einem Brode erhalten, welches aus 6 Pfund 
Roggenmehl, 3 Pfund abgesottenen und dann fein geriebenen 
Riesen-Möhren bereitet war, swas 10 3)4Pfund Brod lieferte), 
und hat sich selbst vonder oben erwähnten Güte und Schmack
haftigkeit des in bezeichneter Weise gebackenen Brodes voll
kommen überzeugt.

Mögen nun diese wichtigen und erfreulichen Wahrnehmun
gen, die an ihrem Werthe durch die jetzigen hohen Getreide- 
Preise noch mehr gewinnen, zu fleißigem Anbau der Riesen- 
n öhre aufmuntern.

Wir glauben auf Erfüllung dieses Wunsches um so mehr 

rechnen zu dürfen, als die Rielen- Möhre keinen besonder? 
guten Boden beansprucht, und wir mit Vergnügen bereit sind, 
nicht nur diegewünschten Samen-Quantitäten zu vermitteln^ 
sondern auch die Auslagen an Fracht und Spesen bis hie«, 
her aus unfern Mittel zu bestreiten.

Augsburg, den 4. März 1854.

Rreis-Tomitö des lcrndnnrthschaflichen Vereins, 
Der I. Vereins-Vorstand:

Frhr. v. Meld en, kgl. Regierungs-Präsident.
Gebhardt, 1. Pereins-Sekr.

Berichtigung.
Der zur Anmeldung von Forderungen gegen 

Monika Greif von Probstried in der Bekannt
machung vom 28ten v. Mls (Ottobeurer Wochen
blatt Nro. 10. soll statt löten Mai „15tctt 
Marz" heißen.

Am löten Marz 1854.
Königliches Landgericht Grönenbach.

S keiner, Landrichter..

(Einladung.
Am Sonntage, den igten d. MtS. Abends 5 Uhr 

wird der hiesige Gesangverein im Gasthause zur Post 
dahier unter gefälliger Mitwirkung dcS Herrn Mu
sikdirektors SchügenS, sowie dcö Herrn Chorregenten 
Mettenieiter und dessen Gattin aus Memmingen eine 
musikalische Produktion zum Beßten des Schul- 
Hilfs-Vereins zu Ottobeuren veranstalten, wozu an 
alle Musikfreunde von Ottobeuren und der Umge
gend die geziemende Einladung ergeht.

Ottobeuren, am 15ten Marz 1854.

P er Ansschu ß.

In einem Pfarrdorfe im Landgerichtsbezirke Ot- 
i, (tobeuren ist ein massiv gebautes Wohnhaus sammt 

WM^Mdabei stehendem Stadel, mit Platten gedeckt, und 
15 1)2 Jauchert Grundstücke, Gemeindegerechtigkeit, dann 
jährlicher Bezug von 1 1)2 Klafter Holz aus der Gemeinde- 
Waldung aus freier Hand täglich zu verkaufen, mit oder 
ohne Haus- und Baumannsfahrnisse. Nähere Auskunft hie
rüber ettheilt Verleger dieses Blaettes.

Im Landgerichts - Bezirke Ottobeuren ist ein 
gemauertes, mit Platten gebektes Wohn- 

BMB®ih)a.uä sammt Stallung und Tennen unter einem 
Dache, und 17 Jauchert, 62 Dezimalen Grundstücke aus 
freier Hand täglich zu verkaufen, mit oder ohne Haus- und 
Baumanns fahrnisse. Nähere Auskunft hierüber ettheilt Ver
leger dieses Blattes.



680 «nd f[. Stiftungs-Kapital
sind zu 4 Procent verzinslich auf gute Ver

sicherung auszuleihen. Wo, sagt Verleger dieses 
Blattes.

Verloren wurde im Monat Jänner d. Js. von Bö
hen bis nach Biebelsberg eine doppelt gehäusige Sackuhr mit 
einer filbernen und stühlenen Kette, zwei Schiüßeln aufwel- 
chen ein silbernes Pflügchen und Rößchen befindlich.

Geburts-, Sterb- und Trauungs- 
Anzeigen

in der Pfarrei Ottobeuren 
tut Monat Jänner 1854.

Geborenr Den 3., Genvvefa, unehelich/— Den 3., Jo
seph, b. V.: Joseph Wölsie, Söldner von Betzisried. — Den 
11., Franz Anton, d. V.: Joh. Georg Maier, Söldner von Ot
tobeuren. —- Den 19., Alohfia, unehelich.

Gestorben : Den 8., Joh. Georg, Kind des Söldners An
ton Birkle in Hofs, 3j4 Jahr alt, an Gichtern,—• Den 9.,Mi
chael, Kind des Söldners Anton Kutter in Höfs, lj2 Jahr alt, 
an Gichtern.— Den 11., Franziska Eberle, Jgfr. d. h., 58 

-Jahre alt, an Unterleibskrampf, gestorben in Oberdorf. — Den 
12., Jungfrau M. Anna Berchrold von Reute im Tyrol, 79 

..Jahre ult, an Altersschwäche. — Den 22., Ulrich Herberger, 
lediger Diensiknecht in Dennenberg, 54 Jahre alt, an Lungen- 

: lähmung.— Den 26., Franziska Maurus, Sailersgattin v h., 
72 Jähre alt, an Altersschwäche. — Den 28., Andreas Beck, 
nerw itiw.Metzgermeister in Ottobeuren, 66 Jahre alt, an Lun
genlähmung.

Getraut: Den 9., Herr JuliusFrimmer, k. Revierförster 
mit demFteifräulein Mathilde von Reichlin-Waldegg zu Fell
heim; getraut in Fellheim.

G r u ii d b e st i m tu un g e n. 
Zweck u u d Wirksamkeit.

(Fortsetzung.)
Organisation.

§. 10. An der Spitze des St. Johannis-VereinS steht ein 

3 t i o b e ii r e r S lh r a » u e v o nr ZGten M ä e z R8AH.
Kern höchster 51 fl. i8 fr. mittlerer 30 fl. 35 fr. niederster 28 st. 5 fr.
Roggen höchster 24 fl. 30 fr. mittlerer 24 st. — fr. niederster 23 st. 30 fr,
Gersten höchster 23 st. — fr. mittlerer 22 fl. 40 fr. niederster 22 fl. 40 fr.
Haber höchster 10 st. ig fr. mittlerer g fl. 52 fr. niederster g fl, 18 fr,
Aufschlag: Kern — fl. — fr. Roggen — fl. — fr. Gersten — st. — fr. Haber — fl. — fr. 
Abschlag: Kern 1 fl. 22 fr. Roggen 1 fl. 37 fr. Gersten— fl. 26 fr. Haber — fl. ig fr»

Central-Capitel, welches von Seiner Majestät dem K5» 
lllge zusammengesetzt wird.

Dasselbe nimmt seinen Sitz in M ünch en und ist zugleich 
leitendes und selbstwirkendes Organ.

§ . 11. Als leitendem Organe liegt ihm ob :
a) die Verbindung des Centtums mit den Zweig- und Ein- 

zelvercinen auf dem im §. 4. vorgezeichneten Wege aufrecht zu 
erhalten, die Jahresberichte dieser Vereine über ihre Wirksam
keitentgegenzunehmen, und die Ergebniße der Thätigkeit des 
Eesamintvereins in gedrängter Darlegung an Seine Maje» 
sicht den König alljährlich in Vorlage zu bringen,

b) um den Kreis der Erfahrungen durch allseitige Kenntniß 
der Erfolge in dem Gebiete der Armen-Vorsorge zu erweitern,, 
mit den Armen-Organen des Auslandes in Verkehr zu treten, 
und auf diesem Wege sich fortwährend von de>i dort bestehendem 
wirksamsten Anstalten, sowie von neu.enEinrichtungen für wohl» 
hätigeZwecke zu unterrichten:

c) Vorschläge über die zu ergreifenden Maßregeln in den be
sonders wirksamen Arten der Wohlthätigkeit zu machen, und 
möglichst zu verbreiten;

d) die Vermehrung der Zweigöereine und die Erweiterung 
der Central- Fonds des Vereins anzustreben;

e) diejenigen Personen Seiner Nlajestät dem Könige 
zu benennen, welche durch Gründuug von Zweig-Vereinen und 
durch sonstige hervorragende Thätigkeit für vie Zwecke des St, 
Johannis-Vereins sich ausgezeichnet haben.

f) 12. Dem Central-Capitel als selbstwirkenden Organe 
kommt zu:

g) die Verwaltung des von Seiner Majestät demKö- 
nige angewiesenen Fundations-Kapitals nach den Bestimmun
gen des Allerhöchsten Stifters, und der anfallenden FondSmeh- 
rungen;

h) die Einhebung der Renten hievon, sowie der Beiträge 
derjenigen Vereinsmitglieder, welche dieselben nach §. 7. Abs. 
2. in die Capitelskasia entrichten, dann die Verwaltung der 
dieser Kassa zufliessenden Geschenke undLiebesspenden von Wohl- 
thätern und Anstalten, die Kasseführung und öffentliche Rech
nungs-Ablage hierüber;

i) die zweckgemäße Verwendung der Vereinskünfte, insbe« 
sondere durch Gewährung thätigerAushilfe unv besonderer Un

terstützung an Zweigvereine, wo diese Roth thut, infoweit die 
Mittel hiezu in der Central-Kasse gegeben sind. (Schuß folgt.)

Brodtare: Semmelbrod zu 2 fr. 7 Lkh. — Weißbrod v. Kern - Mehl zu 2 fr. 8 lj2 Loth, 
Halbweißbrod zu2 kr. 9 3,l4 Lth. — Roggenbrod zu 2 fr. 10 7j8 Lth.

Gedruckt und verlegt bev Jod. Bapr. Ganser. Verantwortlicher Redakteur: Rarl Ganser.



Ottsbeurer * Wochenblatt.
Donnerstag JW. 12. de» 25. Marz 1854.

Die Menschen sind bestkmM einander zu ergänzen. 
Für sich vollkom-men feyn liegt außer unfern Gränzen.

Die Herstellung des Erndtekatasters betr.
An sammsiiche Gemeinde - Vorsteher.

Nachdem der für Einsendung der Erndtekataster 
Vorgesetzte Termin verfassen ist, so werden die hie: 
mit noch rückständigen Gemeinde-Vorsteher aufge^ 
fordert ihre Kataster längstens bis zum Slten K, 
Mts. bey Vermeidung eines WartbothenS zuverläf- 
flg anhex em zusend en.

Am 21 ten März 1854.
Königliches Landgericht Ottobeuren.

Graf, Landrichter.

Die Herstellung der Verzeichn iße über feuergefährliche Ank
lagen betr.

An sämmtliche Gemeinde - Vorsteher und 
Brau dver sich er nngS - Ausschüße.

Seit der Aufzeichnung der feuergefährlichen An
lagen von Seite der Brandverßcheru-ngS-AuSschüsse 
ist bereits ein Jahr verflossen und es dürfte daher m 
mancher Gemeinde m Folge von Neubauten wieder 
eine neue feuergefährliche Anlage entstanden sey-n.

Unter Bezugnahme auf die kandgerichkliche AuS- 
fchreibung vom Zten Jänner 1855, Wochenblatt 
Nro. 1., in welcher die Grade der Feuergefährliche 
keilen genau angegeben sind, ergeht der Auftrag, die 
seit obiger Zeit allenfalls weiterA entstandenen feuer
gefährlichen Anlagen sogleich klassenweise in ein Ver- 
zeichniß zu bringen, und dasselbe oder eine Fehlan
zeige bis zur nächsten Ouaikalversammlung, den 5tew 
April 1. ZrS. anher einzusenden.

Ottobeuren, Sen 204? ti März 1854»
Königltches Landgericht.

G r a f, Landrichter.

L«« -KmiKten Wendelin Kienberger von Oberzell bM..

Vom
Königlichen Landgericht Ottobeuren.

Wenden sämmtliche Gemeinde - Vorsteher beaufs' 
kragt, wegen des geisteskranken Wendelien Mender-- 

ger von Oberzell, welcher sich am 22ten v. Mts. vcw 
feiuem Aufenthaltsorte entfernt hat, und dessen Sig- 
nalennnt in der hohen Regierungs - Ausschreibung- 
vom Ilten d. MtS. Nro. 21. des Kreis - AMS- 
BlatteS enthalten ist, Nachforschungen anzustellen, 
und denselben im Betrettungsfalle sofort anher lier- 
fern zu lassen.

Am Llten März 1854.
Graf, Landrichter.

Stn- Vollzug- des Artikels 9. des Brand a fsekuranzgesetzes vom- 
28,en Atay 1852 betr.

An die Gemeinde-Vorsteher und Braud- 
Versicherungs-Ausschüße der untenge- 
nannten Gemeinden.
Dieselben erhalten unter Bezugnahme auf Lew 

landgerichtlichen Auftrag vom laten Oktober 1853. 
Wochenblatt Nro. 42. den Auftrag, die in ihr-en Ge
meindebezirken vorhandenen Gebäude, deren Mit-' 
eigenthum verschiedenen Personen angehört und folg-' 
lich sich unter Einem Dache bestub-en, mit' An-' 
gabe der Haus-Nummern und BrantverficherungS- 
Summen,-dann der Namen der GebäuLe-Pejitzer iw 
Verzeichniße zu bringen, und dieselben oder FehlM-- 
Keigen unfehlbar bis zum alten dß. MtS. hieher eins- 
zufenden.

Ottobeuren, den 20ten Marz 1854.

Königliches LandgexichF.
G r a f, Landnchex.

1) Arlesried, 2) Frickenhausen, 3) Lauben, 4) Erkheim, 
§) Gonthelm, R) Lachen, 7): Ollarzvied, ;8) Mederdorf, 9); 
Betzisried, 10) Guggenberg, 11) Rttt'enLaG. !1>2)- Kannea-- 
berg, 13) Wlnneden, 14) Gottenau) W) <W.nz, 16)-We- 
sterheini, 17) Burheim, 18) Unteregg, 19) Ober-egg, 20) 
Echwaighauftn, 21) Steinh.eim, 22) Dietratxied, 23W^ 
ökkg, 24) Egg. ....................

KMwefen Le- Äntvn- MleM in’ Bühl

Anwesens - Verkauf.
Arn Völlige eines- kechtskräskigen' GeriAtsöU-
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-fchlusseS vom 2! ten v. Mts. wird auf 2lndringen 
Zinrs Hypothek Gläubigers ßm

Moniag, dm l.itm Mai d. Irs. Machmrk- 
liags 2 Ahr

das Anwesen des Söldners Anton Riepp in Bühl 
der Gemeinde Lachen in loco Bühl Lurch eine 
Gerichts - Commission im Wege der öffentlichen 
Versteigerung veräußert werden, wozu an Kaufs
liebhaber die Einladung mit dem Bemerken ergeht. 
Laß das Anwesen tin dem Wohnungötheil HauS- 
Nro° 28- a vom frühern Bühlbauernhof, 4 De
zimalen Wurzgärkchen und 38 Tagwerk 38 De
zimalen Acker, Wiesen und Waldungen nebst Ge
meinderecht bestehe, zusammen aus 3270 fl. ge^ 
schätzt sei, ferner daß sich der Hinschlag nach 
64 deS HypoLheken-Gejetzes resp. $.$. ()8— 101 
der Prozeß Novelle vom 17ten November 1837 
richte, sohin erfolge, sobald der Schatzungswerth 
erreicht ist, daß in diesem Falle auch kein Einlö
sungsrecht statlfinde, und daß sich dem Gericht un
bekannte Kaufsliebhaber über entsprechendes Ver
mögen auszuweisen haben.

Die nähere Beschreibung und Belastung des 
Unwesens kann inzwischen hierorts eingesehen werden.

lOttobeuren, am Ilten Marz 1854.

Königliches Landgericht.
Graf, Landrichter.

'Die landwirthschastliche Sitzungen betr.
Bekanntmachung.

Am Mittwoch, den 5ten April l. Jrs. Nachmit
tags 1 Uhr findet im Gasthause zur hiesigen Post 
wieder eine landwirthschastliche Sitzung statt, bei 
welcher der Ite Vorstand einen Vortrag über die so 
nothwendige Korrektion des Günzflußes halten wird.

Sammtliche Mitglieder des landwirthschaftlichen 
Vereines, sowie alle Freunde der Landwirthschaft 
werden hiezu eingeladen, und die Gemeinde-Vorsteher 
ersucht, diese Einladung in ihren Bezirken bekannt zu 
machen.

Am 2lten Marz 1854.
Die Vorstände des landwirthschaftlichen 

Bezirkes Westgünz.
Bekanntmachung.

Der iDchuhmachergeselle Andreas Rauh von 
Grönenbach will nach Nordamerika auSwandern, 

und es werden diejenigen, Kelche Forderungssn- 
spräche an denselben zu haben vermeinen, «ufge- 
fordert, solche hierorts bis

Ende dieses Monats 
bei Vermeidung der Nichtberücksichtigung artzu- 
melden.

Am 15tsn März 1854.
Königliches Landgericht

Steiner, Landrichter.

Bekanntmachung.
Die Söldnerskochter Genovefa Hailer von 

Weitenau Ließ Gerichts will nach Nordamerika 
auswandern, weßhalb diejenigen, welche Fordee 
rungsansprüche an dieselbe zu haben vermeinen, 
hiemit aufgefordert werden, solche bei Vermeidung 
der Nichtberücksichtigung bis

Gude dieses MsrMs 
hierorts anzumelden.

Grönenbach, am 15tm Marz 1854.
Königliches Landgericht.

S t e i n e r, Landrichter.

Bekanntmachung.
Nachdem die Baucrstochker Rosina Füßinger 

von Hart dieß Gerichts um die Bewilligung zur 
Auswanderung nach Len vereinigten Staaten Nord
amerikas nachgesucht hak, so werden diejenigen, 
welche rechtliche Ansprüche an dieselbe haben, hie
mit aufgefordert, dieselben bis

Ende dieses Manats
bei Vermeidung der Nichtberückfichtigung hierorts 
anzumelden.

Grönenbach, am löten Mar; 1854.
Königliches Landgericht.

Stein e r, Landrichter.

Bekanntmachung.
Der Söldnerssohn Mathias Hörberg von 

Kronburg will nach Nordamerika auswandern, 
weßhalb Diejenigen, welche rechtliche Ansprüche an 
denselben zu haben vermeinen, hiemit aufgefordert 
werden, solche bis zum Schluffe des laufenden 
Monats bei Vermeidung der Nichtberücksichtigung 
anzumelden.

Grönenbach, am löten Marz 1854.
Königliches Landgericht.

Stein er, Landrichter.
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Bekanntmachung.
Der v-rrvittibte Joseph Kapitel, vormaliger 

Söldner von Schnall, Gemeinde Lautrach hat sich 
ftemillig der Kuratel unterstellt, und es können 
dcher mit demselben ohne Zustimmung d-S für 
ihn ausgestellten Curators Johannes Stahl, Gast- 
Wirthcb zu Lautrach keins Rechtsgeschäfte gütig 
gepflogen werden.

Grünenbach, sm Ilten März 1854.
Königliches Landgericht.

St insr, Landrichter.

Versteigerung.
Vsntag, den 2?ten d. Mts. Nachmittags 1 

Uhr werden in dem Rothärmlischen Bauernguts zu 
StcphsnSried gegen sogleich baare Bezahlung an 
den Meistbisthenden versteigert:

ZOO bis 400 Zentner Heu und
50 Zentner Ohmat, 

Wozu Kaufsliebhaber einladet
Egg K- d. G ü n z, den 20. Marz 1854.

Michael Mayer», Wittwe.

Anzeige.
Bei Verleger dieses Blattes sind zu haben: 

Einzeichnungsbogen für den In- unv Beisassen.
„ „ „ Heimathsberechtigten ohne

Ansäßigkeit.
„ „ „ Mieth- und Inwohner.

Zir kaufen werden gesucht alte Geigen. DonWem, 
sagt Verleger dieses Blattes.

■ Gefunden wurde ein Pers. Verleger dieses BlatteS 
sagt, wo selber abgeholt werden kann.

Verloren wurde: Donnerstag, den 9ten März von 
Mommeltshausen bis nach Holzgünz 1 ft. 14 fr. in einem 
ledernen Geldbeutel befindlich. Man ersucht umZurückgabe.

... . । '■■™3
Srundbestim m u n g e n, 

Zweck u n d w r r k s a m k e i t.
(S ch l u ß.)

§ . 13. Jedem Zweigvereine ist gestattet:
1) im Einklänge mit gegenwärtigen Grundbestimmungen 

nach Maßgabe der örtlichen Verhältnisse und Bedürfnisse 
Satzungen festzustellen.

2) sich innerhalb seiner satungsmäßigen Grenzen frei zu be
wegen, sein Vermögen ausschließend zu verwalten und die Ein
künfte nach den lokalen Bedürfnissen verwenden, sowie

3) aus seiner Mitte die Ve reinsorgane zu wählen.

$. 14. Den Letzteren liegt ob:
1) die innere Organisation und Leitung der Thätigkest des 

Zweigvereines für die Gesammtheit der WohltlMigkells-Zwecke 
in der den örtlichen Verhältnissen entsprechendsten Weise;

2) die Verwaltung des besonderen Vereinsvermögens, die 
Vereinnahmung und Verwendung der Vereinseinkünste für die 
Armenzwecke, die Kasse- und Rechnungsführung hierüber;

3) alljährlich einen Bericht überdie Ergebnisse der Vereins- 
thätigkeit an das Central-Capitel zu erstatten, und auch außer
dem von Zeitzu Zeil Nachricht von dem Stande derArmuth an 
dasselbe gelangen zu lassen, damit dieses immer in Kenntniß der 
Verhältnisse bleibe, welche seine Fürsorge zu umfassen hat.

§. 15. Im Falle des Bedarfes haben dieZweig-Vereine den 
Rath und die Unterstützung des Central-Capitels nachzusucheu.

§. 16. Eine der wesentlichsten Bedingungen für rechtzeitige 
und angemessene Hilfe ist die stete Kenntniß der vorhaneenm 
Hilfsbedürftigen und der Ursachen ihrer Armuth oder zunehmen
den Verarmung.

Die Vereins-Organe haben daher für Bildung kleinerer Pfleg- 
bezirke und Aufstellung von Pstegern zu sorgen, welche selbst und 
unterstützt von andern menschenfreundlich genstnnten Vereins- 
Mitgliedern die Armen in ihren Wohnungen aufsuchen, und durch 
den persönlichen Verkehr mit selben nicht nur die wahren Zu
stände und die bemessensten Mittel der Linderung oder Beseiti
gung der Noth erforschen, sondern auch durch Wort und That 
moraliichen Einstuß und Beistand üben, wobei insbesondere sich 
der lhätigsten Mitwirkung der Geistlichen zu versichern ist.

ES versteht sich vonselbst, daß, wo schon solche Einrichtungen 
von Pflege-Bezirken bestehen, diese in in ihrer Wirksamkeit nicht 
nicht zu stören, sondern nur] in die Organisation des Gesammt- 
Vereins mit aufzunehmen sind und das sörderndste und sreund- 
ltchste Verhältniß mit ihnen zu unterhalten ist.

§. 17. Auch haben die Vereins-Organe mit den öffentllche» 
Armenpflegen in möglichst vertrautes Benehmen zu treten, die
sen die gemachten Erfahrungen und gewährten Unterstützungen 
mikzutheilen, und ihre Mitwirkung erforderlichen Falles in An
spruch zu nehmen.

§. 18. DieThätigkeit des St. Johannis - Vereines umfaßt 
zwar alle Zweige und Institute der Privat-Wohlthätigkeit; der 
besondern Sorgfalt und Aufmerksamkeit der Zweigvereine wer
den jedoch, je nachdem sich hierin örtliche Bedürfnisse kund ge
ben, empfohlen:

Hebung und Befestigung des Familienlebens der Armen und 
Anleitung zu zweckmäßigen wirthschaftlichen Einrichtungen, —

Anregung und Pflege des Ordnungssinnes, der Reinlichkeit, 
Sparsamkeit der Arm^n im Hause, —
Mitwirkung zur Beseitigung des Bettels, —
die Einrichtung von Kosttischen und Suppen-Anstalten, von 
Wärmestuben und Kleiderspenden, —
die Förderung des ordentlichen Schulbesuchs der armen Kiu- 
der, die Herstellung von Beschäftigungs-Schulen, für solche, 
von Rettungshäusern für verwahrloste Kinder, von Land- 
wirthschaftsschulen für arme Knaben,
Unterbringung von armen Waisen bei gesitteten Familien und 
der Knaben bei tüchtigen Gewerbsmeistern, —
Kleinkinder - Bewahranftalten, Vorsorge für Blinde und 
Taubstumme, —
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Mirrlchtmrg von Armen - Wohnung««,,— rik-A,rbefter und DeWe«, —=
Krauken-Vereine,— feie ,Kiefeke'sche War-Veretne, HilG-Kassen,
fek Gründung vonSparlafeen, Unterstützungskassen fürFab- ——————

Renten - Anstalt, Lebens- pnd Leibrenten-Verstcherunge»
feer

bayerischen HypalhcKen- und Wechsel - Dank.
Da feie IX. Iah,pesge fe Usch »ft feer Renfeen-Anstalt feie zur Eonstitirung erforderliche Zahl von Mitglieder» 

Wi Laufe von 1953 nicht erreicht hak, fo werden.feie Einzahlungen für dieselbe das ganze Jahr 1854 hindurch fortgesetzt 
und es erhalten die im ersten Semester Keitretenfeen eine kleine Zinsvergütung in der Art, daß bei Einlagen, welche im Feb» 
ruar erfolgen, ft. 2. 3.0 fr,, int M ärH ist. 2. —, im April st. 1. 30 fr., im Man ft. 1. — und int 3uni 30 fr, 
qn sed.ein Hundert der Einlagssumme in Abzug, gebracht .werden dürfen. Die Nachzahlungen in die älteren Gesellschaften, 
welche der stattstudenden Abrechnung.wegen erst vorn Monat August an wieder vorgenommen werden können, find von dieser 
Vergütung ausgeschlossen.

Die Erben feer im Jahre 1853 herßorbenen Mitglieder werden ersucht, die Anzeige- sobald wie möglich bei dein betreffenden 
Agenten zu machen und dabei den Tofetenschein vorznlegen.

Die Lebensverstcherunys - 21 n ft alt feer Bank bietet allen denen ihre Dietzste an, welche durch Ersparung aus dem 
laufenden Einkoimuen, fei es zur Versorgung ihrer Angehörigen oder zu »Adern Zwecken ein nach dem Tode verfügbares Kapital 
pon einer bestimmten Größe anfamiuekn wollen. Nähere Auskunft über die Vorbedinguitgen wird von den Agenten ertheilt, 
Kelche auch die Ver.stcherungs-Anmelvniigcn entgegen nehmen und ohne Kosten an die Dank einbefördern.

Die Ä.eibven ten verficberungen können mit Recht denen empfohlen werden, welche sich feer Sorge der eigenen Ver
mögens-Verwaltung üb,erheb en mtd zugleich einen möglichst hohen Rentengenust erziele« möchten-, Anträge zu Leibrenten - 93er» 
flcherungeu können initdem zunr Erwerb hex Leibrente .bestimmten Kapital gleich direkt au feie Bank gesandt werde»;, auf frefim» 
feeres Verlangen übernehme» jedoch auch die Agenten.die Besorgung.

Die Grundbestinuuungen der drei erwähnten Anstalten der Batik können sowohl tzau feieser selbst, als von de» an allen fee» 
deutendern O.rt.en in Bayern aufgestMem Agenten gratis bezogen werden,

111 uneben, 30. Januar 1854.
Die Admlnlstratton der baye-rlschen Hypotheken- ynd Wechsel-DE.

Efec. P r a t.t l.e r, Dirigklch • 1
Mindelheim, feen 20ten Februar 1854, 5. M o th en sekfeer, Vänkagent,

Seine .MasestKt Mtfär allergnadigster König hat aufdie I, I. M. M. der König und feie Königin, stets bereit 
Nachricht, daß in feer Genreinde Kontwig,Landkommi'ssariats Wohlthaten überall zu üben, wo menschliches Elend, Linderung! 
Zweibrücken, viele Fant-ilien iAFolgefeerdießfährigenTheuerungs- unfe Abhilfe erheischt, habens auch der Ppmewund Nothleidenfee» 
Verhältnisse in bittersterNoth leheru undvon.epide,nischen.Krank- zu Pirmafenz. und der Umgegend in der Pfalz, nicht vergessen, 
beiten bedrohtstnd, feen Betrag von 400 st., aus Seiner Kabi- und denielben einen Beweis werkthätiger Theilnahme zusiiessen- 
netskassa. für feiefelben angewiesen- und S,K, Hoheitder Prinz, lassen, indem Allerhöchstste aus- Ihrer Kabinetsfassa Seine Ma« 
Luitpold feem dortigen fach,Pfarrer die Absendung eines Zerrt« -j-estät der KönigdseSmnmevvn 500 st.. JhreMaststüt die Kö» 
Ners Reis für feie Amren da fei bst arrkünrigen lassen, nigin jene von 150 fL. zufeessen Zwecke anzuweifen geruht haben»

ßOQ fL zu 4 Prozent verzinslich stnst auf gute Versicherung auszuleisten. DaS Lebe.

Dttobeuese - Schran »eupreise vom März I§8-M.

B r o d t » t e : Semurelbrod zu 2 fr, 7 Lth, — MeWofe KtM Mh.l M 2 fr, .9 LM. 
Halbweißbrod zu 2 kr. 10 1 j8 Lth.— Roggenbrofe zu 2 fr» 11 lj4 Lth.

K e r n höchster 34 st. 6 kr, Mittlerer 30 st. 8 ihr. niederster 2Q ft". 10 kr.
R o g g e n höchster 24 st. 30 kr. mittlerer 25 st. 36 kr, niederster st2 ff. 53 kr.
G e r ft e i, höchsten 23 ft. — kr. mittlerer 22 st. 30 kr. niederster 20 st. 30 kr.
H a b e r höchster 10 st. 2'9 kr, mittlerer 10 st. — kr. niederster 9; st. M fr.
Aufschlag ü Kerw - (L - kr, Roggen — st. — kr. Gersten --- st. — kr. Haber — st. 8 kr.
Abschlag:: Kern — st. 27 kr, Roggen -- ft. 24 Br. Gerste» — st. 10 kr. Haber — st. — kr.

^«svuckt uns vsvlezr bey -Isb. Dapt. Gans«r. Pexpmhtvoetlich.ek Redaktem:: K<wl Ganser



Ottobeurer * Wochenblatt.
Donnerstag JW, 13 den so. März 1854.

Das Schlachten unreifer Kälber hetx.

An sämmtliche Gemeinde »Vorsteher,
Durch hohe Regftrungsyerfügung vom Zten 

Dezember 1828 (Kreis - Blatt S, 12Ö7.) und 
vom 2Zten November 183,8 (Kreis - Blait D, 
1225) wurde bestimmt, daß ' iu der Regel kein 
Kalb unter einem Alter von 4 Wochen zu j.chlqch- 
ten sey, uud daß nur ausnahmsweise das Schlach
ten von Kälbern zwischen drey und vier Wochen 
dann gestattet werden darf, wenn selbe der Vieh
beschau unterworfen, und von dieser als reif er
kannt worden sind.

In Folge eines hohen Regierungs- Ausschrei- 
bens vom 13ten d. Mts. wird diese Bestimmung 
hiemif in Erinnerung gebracht, und ergeht an 
sämmtliche Gemeinde - Vorsteher der Auftrag die
selbe ungesäumt wieder öffentlich bekannt zu machen, 
und die Fleischbeschauer ihrer Bezirken zu deren 
genauesten Aufrechthaltung anzuwejftn.

Bcigefügt wird, daß gegen di« Kontravenienten 
mit der festgesetzten Strafe unnachsichklich einger 
schritten würde.

Am 28ten März 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
' Graf, Landrichter.

Die Geschwornenlisten Bete,

An sämmtliche Gemeinde-Vorsteher.
In Folge eines hohen RegierungSmonitpriumS 

werden die Gemeinde-Vorsteher erinnert, ihre Ur
liste der Geschwornen längstens bis Samötgg den 
Iten April l. Zrs. um fv gewisser anher einzgseqr 
den, als die fehlenden mittelst Wartbothen abger 
hollt werden müßten.

Am rgten Marz 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Die Anwendung schädlicher Stoffe ;uat Bemale« der Stzikl- 
waaren und zur Anfertigung von Malerkasten betr.

Vom
Königlichen Landgericht Ottobeuren

U wsrdeu in Folg« hohen Regierurrgs t Ausschrei- 

benö vom 21ten d, Mts. nachstehend jene Farbestoffe 
bekannt gemacht, welche zum Färben von Kondito- 
reiwaaren unbedingt erlaubt, sowie jene, welche bey- 
eßbaren Konditprei-Waaren zwar verbothen, aber zu 
Kinperspiclzeug verwendet werden dürfen, endlich 
ftne, deren Verwendung auch für den letzteren Zweck, 
somit unbedingt verhokhen sind, bekannt gemacht,

Am 28ten März 1854.

Graf, Landrichter.

Als unbedingt erlaubte Farben werden bezeichnet:

1. Ao t he Farben,
Die Farbhölzer: als Fernambuck, Brafillenholz, Campeche» 

oder Blauholz, Sandelholz, Cochenille, Earnu'n, Saflorrorh, 
(CarthamiusLärberröthe oper Krapp, Neuroth, OrseiUe, Al- 
kanna, die Safte von Klatschrosen, Runkelrüben, Joüannisbee- 
re», Kirschen, Heimbeeren, Berberitzen/

2. Gelbe Farben,
Gelbholz, Quercitronenrinde, Saflor, Safran, Ringelhlu^ 

men, Scharfe, Färbegnister, Eurcumma, Hrlean, achter Gold- 
schäum.

3. Blaue 5avben.
Indigo, Neublau und Waschblau aus Jnrigv und Stärk- 

mehl, Lakmus, VeUchenblumen, Kornblunun, ch'lalpenblunien, 
Heidelbeeren.

4. Grüne Serben
SprnaMätttr, Kaffegrün, ein Gemepg Mkg^tMvWv- 

cumina, Schafgarben, Grünkohl.

5. Weiße Farben.
Starkmehl, Gewaschene Kreide, Aechter Sllberschaum.

6. B r a p n e F a xb e n.
Bärnzucker oder Lakritzensaft,

H 7. Schwarze Fache. 
AlksgtgWter Kiemußj Kaminruß.

B.
Farben, welche bei eßbaren K 0 nv itore iwaaren verbot kN, aber' 

bei Kinderspielfachen zu gestatten sind;

1. Aorhe Farben.
Kugellack, Krapplack, Wienerlack, Offenheimerroth, Eiftn-- 

oriv (Coleothar, Englischrsth oder englische Erde), gebrannttr 
Oker.

2. Gelb? Farben.
Avignon-Korner, Oker, Satinobep, gelber Lack, Schüttgelb,, 

Lemnische Erde, Berberitzenwurzel.

3. Grüne Farben.
Saftgrün, Veroneser-Erde.
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4. Weiße Färb en.

Gewaschener Gyps, geschlämmte Pseifenerde, Alabaster, gr- 
schlämmte Kreive.

3. Braune Farben.
Kölnische Erde, Asphalt, Wallnußschaalenbraun, Ambra, 

Kessklbraun, Terra de Sienna.

6. Schwa;e Farben.
Gebranntes Elfenbein, Frankfurter Schwarz.

C.
Farben, welche auch zum Färben von Kinderspielzeug von 

Holz und Blech, sowie von Konditoreiwaaren wegen ihrer 
Schädlichkeit für die Gesundheit nicht gebraucht werden dürfen 
nnd daher dem polizeilichen Verbote unbedingt unterliegen:

1. Rotbe Farben.
Z innober oder Vermillon (Schwefelquecksilber.)
Realgar, Arsenikrubin, rother Schwefel (rothes Schwefels 

arsenik.)
Csh r o m r o t h (Chromsaures Quecksilber-Orhdul.)
Rothes Jsdquecksilber.

2. Ge lbe Farben.
Auripigment, Operment, Rauschgelb, Königsgelb (gelbes

Schwefelarsenik.)
B le igel b, Massikot, euglisch gelb (gelbes Blel-Oryd.) 
Mineralgel b, Caffelcrgelb, chcmischgelb, Parisergelb,Neu- 

gelb, Patentgelb, Montpelliergelb (basisches salzsaureS Blei- 
oryd.)

Chromgelb, Schweinfurter-Gelb (ChromfauresBleioryd.) 
G ummig utt k.

3. Blaue Farben.
B ergblau, Mineralblau, Bremerblau, englisch Blau, Neu- 

wiederblau, Kalkblau (Kupfer-Orhdhydrat oder Kvhlensau- 
res Kupfer-Oryd mit oder ohne Kalkgehali.)

Berliner blau, Pariserblau, Preußischblau (Eifencyanör-— 
Cyanid.)

Kobalrblau, Azurblau, Smaleteblau, Thenardsblau, Kai
serblau, Königsblau (Kobaltoryd mit Thonerde.)

And igs in nicht neutralisirter Schwefelsäure.
4. Grüne Farben.

Grünspan, Vr«unschweigergrün (Kupfer-Orydhtzdrath mit 
Weinsteinsäure.)

Berg grün, Malachit, Bremcrgrün, Oelgrün, Vrirenergrün, 
Eisleöergrün, Culmbachergrün, Mineralgrün, (kohlensaures 
Kupfer-Oryd, theils mit Kalk, theils mit Weinsteinsäure.)

Schweinfurtergrün, Scheelgrün, Schwedischgrün, Pa» 
pageygrüu, Wienergrün, Mittisgrün. Kmsergrün, Kirchber- 
gergrüu, («rseniksaures Kupfer zum Theil mit Essigsäure.

Grüner Zinnober (Chromsaures Bleioryd mit Berliner
blau.)

5. weiße Farben.
P l e i w e i ß, Kremserweiß, Schieferweiß, Verlinerweiß, (koh- 

Lensaures Bleioryd.)
Per lw eiß, Wismuthweiß, Spanischweiß, weiße Schminke 

(basisches salpetersaures Wismuthorhd,)

6. m e t K r r g l K n x.
Unächter Go ld schäum (Kupfer mit Zinn oder Zink.)
Musivgold (Schwefelzinn.)
Unächter Silberschaum. (Zinn-) Broncr-Pulver.

Untersuchung gegen Johann Dodel, Bräuer und Posthalter 
und gegen Georg Wagner, Müllermeister in Wolfert
schwenden wegen Annahme verbotwivrigen Malzes.

B e k a n n t m a ch u n g.
Zur Verhandlung der Sache rubricirten Be

treffes ist öffentliche Sitzung in hierortiger Ger 
richtökanzlej auf
Mittwoch, den 5tcn April d, Irs. Vormit

tags 10 Uhr
anberaumt, was hiemit bekannt gemacht wird.

Ottobeuren, am 28ten Marz 1854.
Königliches Landgericht.

Graf, Landrichter.'

Bekanntmachung.
Anton und Josepha Mayer von Weirenau dieß 

Gerichts gedenken nach Nordamerika auszuwan
dern; es werden deßhalb Diejenigen, welche an 
eine dieser Personen einen rechtlichen Anspruch 
haben, aufgefordert, denselben

bis zum Schluffe dieses Monats 
bei Vermeidung der Nichtberücksichligung hierorts 
anzumelden.

Grünenbach, am 22ten Marz 1854.
Königliches Landgericht.

Steiner, Landrichter.
Dirr.

Bekannrmachun g.
Die Söldnerseheleute Joseph und Christina 

Bummele von Bräunlings d. Gerichts wollen mit 
ihren zwei noch unmündigen Kindern Joachim und 
Veronika Bummele nach Nordamerika auöwanr 
dern. —

Etwaige Ansprüche gegen dieselben sind biszUM 
4ti?n Aprr! I. Irs.

dahier bei Vermeidung der Nichtberücksichtigung 
geltend zu machen.

Am 22ten März 1854.
Königliches Landgericht Grönenbach.

Steiner, Landrichter.



Bekanntmachung.
Di- Dienstmagd Amalie Berchtold von Altus- 

ried will nach Nordamerika auswandern; allenfalls 
sige Ansprüche gegen dieselbe sind

bis 3»m Sten April 1, Ars.
bei Vermeidung der Nichtberücksichtigung hierorts 
anzumelden.

Am rrken Marz 1854.
Königliches Landgericht Grönenbach.

ES t e i n e r, Landrichter.

Bekanntmachung.
Der ledige SchreinerSsohn Dvnat Konrad vott 

KimrathShofen will nach Nordamerika auöwandern. 
Etwaige Ansprüche gegen denselben sind bis 

zum iten April l. Ars.
dahier bei Vermeidung der Nichtberücksichtigung 
anzumelden.

Grönenbach, sm 17ten März 1854.
Königliches Landgericht.

Steiner, Landrichter.

Bekanntmachung.
Die ledige Bauerötochter Anna Barbara Ho

nold von Buxach will nach Nordamerika auSwan- 
dern.

Etwaige Ansprüche gegen dieselbe sind biSzum 
2ten April 1. Zrs.

hierorts bei Vermeidung der Nichtberücksichtigung 
«nzumelden. '

Am löten Marz 1854.
Königliches Landgericht Grönenbach.

Steiner, Landrichter.
Dirr.

Bekanntmachung.
Die ledige ZimmermannStochter Anna Barbara 

Eggart von Buxach will nach Nordamerika aus- 
wande-n. —

Allenfallsige Ansprüche gegen dieselbe sind bis 
2ten April t. Ars.

bei Vermeidung der Nichtberücksichtigung hierorts 
anzumelden.

Am löten Marz 1854.
Königliches Landgericht Grönenbach.

Steiner, Landrichter.
Dirr.

Gant der Ignatz und Karolina Ehrmannschm Eheleute do» 
Ukbcrbach betr.

Bekanntmachung.
Die am 24ten Februar l. Irö. zur öffentlichen 

Kenntniß gebrachten EoiktStage in rubricirker Gant, 
sowie der auf Montag, den loten April l. Jröe- 
anberaumt gewesene Zwangö-Verkauf des gemein- 
schuldnerschen Anwesens finden nicht statt.

Am igten Marz 1854.

Königliches Landgericht Grönenbach.
Steiner, Landrichter.

Holzversteigerung.
Domievstag, den (jtcn Upril I. 

JrS. Nachmittags L Uhr wird auf 
der Post dahier nachstehendes Holz Material ver
steigert:

AU Stuck. Wichen- Werkholz, 10 Eschen- 
Stangen, 2 Buchen-, 2 Erlen-, und 3 Eichen- 
Weckholz - Stamme, 5 Fichten Sagbäume; 57 
Klafter Sche.it- und Prügelholz, 23 Klafter weiche 
Stecken, 10 Fuder DaaS.

Dieses Material befindet sich im Bannholz, 
Hoferwald, Stüblinß, Schweinwald, Sprensereute 
und Allenberg.

Die Vorsteher haben dieses in der Gemeinde 
zu publiziren.

Ottobeuren, den 2gten Marz 1854.
Königliches Forstamt.

Gan g Hofer, k. Forstmeister.

Einladung.
Die statutenmäßige General-Versammlung des 

hiesigen Verschönerungs-Vereins findet am Don
nerstag, den 6ten k. Mtö. Abends halb 8 Uhr 
im Brauhaufe dahier statt. —

Hiezu werden nicht bloß sammtliche verehrliche 
Vereins -Mitglieder, sondern auch die dem Vereine 
z. Z. noch nicht beygetretenen Herren Bürger mit 
dem Ersuchen höflichst eingeladen, bei der ander 
räumten Versammlung recht zahlreich sich zu der 
theiligen.

Ottobeuren, am 28ten Marz 1854.
Das Vereins - Ko mite.

G a n g h o f c t\,
k. Forstmeister z. Z. Vereins-Vorstand.
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Bekanntmachung.

Für das Ziel Georgii 1854 kennen bey der 
Spar-Casse-Anstalt Ottobeuren, Montag den 2Ziten 
und PiZnstag den 25ün A-pul lr Zrö. WnlggM 
b/y den unterzeichneten Cassirren in dem Hause 
de? WeichwirthS Lerner gemacht xverben, was mit 
Dem Bem,Mn, daß nur kaffamaßigen Münzengn- 
flenommen und für die frühery Einlagen vom Ziele 
Geprgii Hie Jahres-Zinse «usbezahlt werden, jur 
Kenntniß bringen.

Ottobeuren, den 30len Marz 1854.
Ioh, Matterer. 
Mar Fern ex.

IIS fL Armenfliftangs- und 
Ä4H f[. Schulstiftuiigs-Kapitsi

sind zu 4 Prozent verzinslich auf gute Persiche- 
mng auszuleihen. Wo, sagt Verleger dieses Blattes.

Lotto.
Zn der Regensburger - Ziehung wurden gezogen:

86c- »8 32- IS. 37. 2-
?u verkaufen sind: 42 Zentner gutesPferdheu,Wo, 

Kgt Bepleger dieses Blattes.

Verloren wurder Sonptag, hzn 26se» d, Mts. vom 
Gerichtsdiener bis zum HirfchUirth circa 2 si, in einem 
grünledernen Geldbeutel befindlich. Verleger dieses Blattes 
sagt, an wen selber gegen Belohnung abzugeben ist.

Gehurts«, Sterb- und Trauungs- 
Anzeigen

in der Pfgrrei Ottobeuren 
im Moyat Februar.

Geboren»; Den S., Joseph, unehelich von Rettenbach. 
Den 14., ein todtgebornes Kinv. — Den 20 , Rosina, d. B.: 
Mathias Martin, Söldner von Vetzisriev.— Den2l., Mag
dalena upd Sabina, Zwillinge, d. V.: Joh. Streicher, Drechs
ler von Ottobeuren. — Den 27 , Hugo, v. V : Franz Laver 
Vögele, Hafnermeister von Ottobeuren.

Gestorben: Den 1 , Mar Hermann, Kind des kgl. Hrn. 
Postevpeditors Mar Wittwer von Ottobeuren, lj2 Jahr alt, 
an Keuchhusten und Gichtern. — Den sIFpa-uz AtiropHaf- 
ner, ehema.l. Müller vonHopferbach, 58 Jahre alt, au Mggen- 
verhärkuiig. — Den 13., Cxesrentia, Kirw des Bäckermeisters 
Michael Eichele von Ottobeuren, 8 Mon.ate alt, an Gichtern. — 
Den 18., Andreas, Kind des Taglöhners Joseph Angstwurm von 
Ottobeuren, 1 Jahr, 7 Monate alt, an Abzehrung. — Den 
27., Jgfr. Rosina Herz, Näherin von Ottobeuren, 57 Jahre 
alt, an Wassersucht.

Ge.czmrix: Dgn 2y,,herledtge Joseph Ripstl, Faßmaler 
znitder ler,tAen Carpliya Herz, Nagelschmiedstochter von Otto
beuren.— Den 20., der ledige Benedikt Filgis, Söldner von 
Ottobeuren mit der ledigen Theresia Wagner, Bauerstochter von 
Guth. — Den 20., der ehr- usto tugpudsame Jüngling Cle- 
Mns Gxambühser, Bauerssohn von Erkheim und angehender 
Bäckermeister d.ahiex mit her ehr- und tugendsamen Jungfrau 
Josepha Schieß, Müllelstochter von Rauhenstein, der Pfarrer 
Miggensbach, Logr. Kempten. — Dur 27 , der ledige Joh«in 
Baptist Geromiüer, Bauer in Oberhaslach mit der ehr- und 
tugendsamen Jungfrau.Crescentia Bpster, Bauerstochler von der 
Wies, Pfarrei B.öhen, — Den 27 , her ledige Joh. Pächter, 
Taglöhner in Reute mit der ledigen Anna Maria Baumann, 
Süldnerstochter von Oberwarsins, Pfarrei Böhen.

Qttobeurer - Schrannenpreise vom 30tm März

B p y d st u r e: Semmel broh W 2 kr, 7 Äh. 
________ Halbweißbrod z»2 kr. 9 HH.

Ker«
—

höchster 31 st. 47 kr. mittlerer 31 fl. 8 fr. niederster 30
R o H g e n höchster 24 st. 30 fr. mittlerer 24 fl. — kr. niederster 23
G e r st e ri höchster 22 st. 15 fr. mittlerer 22 fl. 15 fr. niederster 22
Habe r höchster 10 fl. 14 fr. mittlerer fl fi. 41 kr. niederster g
Aufschlag;: Kern 1 fl. - kr. Roggen — fl. 24 fr. Gersten—fl. — kr. Haber —
Abschlag: Kern - fl- - fr. Roggen — fl. fr. G,ersten— fl. 15 fr. Haber —

13
23
15
11st, 

fi
- fi-19

fr. 
kr. 
kr. 

kr.

kr. 
fr.

Schmalz daS Künd 
Butter 
Seife 
Kerzen

P r e i f e der n i d? f
. . 25 fr. — hl.

- . . 22 kr. - hl.
fr . . 19 kr. — hl.
.Gegossene 27fr. gezog. 2fi kr. — Hk.

— Weißbrod v. Kern - MM M 2 kx. 8 lj2 Loth.
- -- Rcggenb,rod zu 2 fr. 11 lz8 Lrh.

«jrirtrn Viktualien,
10 Stück Eier . . , . , , 8 fr. — hl.
Der Blerlchg Kartoffeln , . . , . SO fr. — hl.
Der Zentner gutes Heu . »».Ist, 6 kr. hl.
Der Zentner Werd-Heu . . . -- fl.. 42 kr. — hl.

t

<LevruEc und oerlezt bey Iov. Bapt. GanM. Verantwortlicher Redakteur: Rarl Ganser,



Ottobeurer • Wochenblatt:
DomerötG JW. 14. den 6. April 1854.

mott o.
Wir sollen eben nie in Ruhe Vleibert
Gleich wird uns, wenn wir zu genießen denken«
Zür Hebung unsrer Tapferkeit ein Feind, »
Zur Uebung der Huld ein Freund gegeben. Goth kl

Das Fisajen zNr Laichzeit betr.

An sämmtliche Gemeinde-Vorsteher.
ES ist bei der k. Regierung zur Anzeige gekom

men^ daß für den Bedarf ausländischer Anstalten 
zur künstlichen Fischzucht sehr beträchtliche Quantitä
tenbefruchteten Fischlaiches durch fremde Commissio- 
näre angekauft, und daß namentlich hiedurch häufige 
Uebertrekungen des bezüglich beö Fischens zur Laich
zeit bestehenden Verbotes herbeigeführt werden sollen.

Im Vollzüge einer hohen RegierungS-Ausschreis 
bung vom 17)24ten v. Mts. ergeht an alle Ge
meinde-Vorsteher der Auftrage diesem Gegenstands 
ihre besondere Aufmerksamkeit zuzuwendcn> bei dem 
bevorstehendem Wiederbeginne der Laichzeit mehrerer 
edlen Fischgattungen durch die Flurschützen genau' 
darüber wachen zu lassen, daß der Fischlaich nicht ge
stört, oder gar ausgehoben und weggeführt, oder daß 
zur Laichzeit gefischt werde-, und sind allenfalls,ge 
Dawiderhandlungen schleunigst anher anzuzsigen.

Am Ziten April 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
G raf,'Landrichter.

Dis- Berti'lguug der Feldmäuse Bettil

An sämmtliche Gemeinde - Vorsteher.
. Die Feldmäuse scheinen durch die Strenge des 

Winters nur wenig gelitten zu haben, und drohen 
in einigen Gegenden die' Aussicht auf eine gute 
Erndte, die allenthalben so dringend gewünscht wird, 
zu trüben.

In Folge einer hohen Regierungs-Ausschreibung » 
»om 24ten v. Mts, werden sämmtliche Gemeinde- 
Dorsteher unter Hinweisung auf die hohe Regierungs- 
Ausschreibung vom 1 btenSeptember v. Zö. imKreis- 
BlM Nrv. 7-5,- Seite 551 hiemit aufge fordert. 

im Falle in ihren Bezirken die Feldmäuse wieder 
überhand nehmen, ungesäumt gemeinsame Maaß- 
regeln zu deren Vertilgung zu treffen, allenfalls säu
mige Gemeindeglieder aber schleunigst zur Anzeige zu 
bringen, damit gegen dieselben Mit CpekutionSmaaß- 
regeln verfahren werden kann.

Am 4ten April 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
■ Graf, Landrichterl-

Sie Beschälstatlon zu- Memmliigett 6etr7

An sämmtliche Gemeindevorsteher.
Nach einer Mittheilnng des Stadtmagistrats« 

Memmingen-vom Ziten v'. Mts. ist die dortige Be- 
fchälstation nunmehr Mit einem dritten Beschälheng-- 
ste, und zwar nach dem Wunsche der Pferdezüchter' 
von etwas leichterem- Schlage als die bereits Vor
handenen besetzt worden, was die Gemeinde-Vorste- 
her sogleich in ihren Bezirken- bekannt zu machen« 
haben.

Am 4ten April 1-85'4.-

Königliches Landgericht Ottobeuren..
G r a f, Landrichter..

Die Vewirthschaftung der Gemeinde- und' Milttmgswal-- 
düngen betr.

An sämmtliche Gemeinde - Vorstehern
Nach einem hohen Regierungs-AuSschreiben vonv 

2j2gten‘ t>. Mts. sind die inspizirenden kgl. Forstbe." 
amten beauftragt, ein besonderes' Augenmerk auch 
darauf zu richten, ob die gesetzlichen Bestimmungen« 
über die Behandlung der Gemeinde- und Stiftungs- 
Waldungen allenthalben in Vollzug gesetzt sind, und« 
ihrem- aarizen Umfange beachtet werdens



5 4
Indem die Gemeinde-Dorstcher hievon in Kennt- 

niß gesetzt werden, ergeht der Auftrag, das ausge
stellte Schutzpersonal ihres Bezirkes anzuweifcn, der 
allenfalls gestellten Requisition dieser kgl. Forstbe- 
amten schleunigst und vollständig zu entsprechen.

Am 4ten April 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
G raf, Landrichter.

Die Mberverficherung von Gebäuden beh der Feuerversiche
rungsanstalt betr.

An sämmtliche Gemeinde - Vorsteher.
Nach hohem Rcgierungsschreiben vom 20ten v. 

Mts. hat sich bei mehrern, in neuerer Zeit vorge
kommenen Bränden ergeben, daß die abgebrannten, 
oder durch Brand beschädigtenGebäude überihrenwah- 
ren Werth versichert waren, wodurch derFeucrversiche- 
rungS-Anstalt nicht unwesentliche Nachtheile zuge
gangen sind. Diese Nachkheile würden größtentheilS 
vermieden worden sein, wenn die Brandversicherungs- 
AuSschüsse der ihnen nach Artikel 10Q. Ziffer 3. deS 
Gesetzes vom 28ken Marz 1852 obliegenden Ver
pflichtung nachgekommen wären und begründete oder 
auch nur vermuthete Uiberversicherungcn vorschrift
smäßig angezeigt hätten.

ES werden daher sämmtliche Gemeinde-Dorsteher 
in Folge obigen hohen Erlaffes beauftragt, nicht nur 
die Brandversicherungs - Ausschüsse ihres Bezirkes 
über deren Pflichten nach Artikel 1OQ deS Gesetzes, 
die Feuerversicherungsanstalt für Gebäude betr. zu 
belehren, sondern auch selbst gründliche Erhebungen 
über bestehende oder auch nur vermuthete Uiberver- 
sicherungen anGebauden zu pflegen,und wo sich solche 
bezeigen, ungesäumt hieher anzuzeigen.

Hiebei wird besonders aufmerksam gemacht, daß 
die Versicherung niemals den gegenwärtigen wahren 
Werth deS Gebäudes übersteigen darf.

Am 4ten April 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Das Aufsind en eines männlichen Leichnams in der Donau 
bei Mariavrt betr.

Vom
Königlichen Landgericht Ottobeuren.

Werden sämmtliche Gemeinde-Vorsteher beauf
tragt, wegen des in der Donau bei Mariaort, kgl.

Landgerichts Kelheim am 2ken Februar l. Irs. auf
gefangenen männlichen Leichnams, welcher in dem 
hohen RegierungS-Ausschreiben vom 24ten v. Mtö. 
(Kreis-Amts-Blatt Nro. 25. S. 324) näher be
schrieben ist, ungesäumt Nachforschungen anzustellen, 
ob derselbe nicht in ihrem Bezirke vermißt wird, und 
ein aUenfallsiges Ergebniß längstens bis zum 24ten 
d. Mts. anher anzuzcigen.

Am 4ten April 1854.
G ras, Landrichter.

Das Neujahrschiessen betr.
Bekanntmachung.

Das längst bestehende Verbot des Neujahrschies
sens war in dießjähriger Neujahrsnacht in einigen 
Gemeinden des Gerichtöbezirkes übertreten, insbe
sondere im Dorfe Lauben. — In Holzgünz wurde 
der ledige DienstknechtIoh. Georg Scholl (Kuhfuß) 
aus Memmingen ein Opfer seines verbotwidrigen 
Handelns— er starb am loten Jänner d. Zrö. in 
Folge eigener Verletzung seiner linken Hand durch 
Schiessen in der Neujahrsnacht— nach hinzugetre
tenem Starrkrampfe.

Dieses warnende Beispiel wird hiemit zur Verhü
tung von ähnlichem Unglücke, der Übertretung wohl
gemeinter Anordnungen und der durch solche verwirk
ten Strafen bekannt gemacht.

Ottobeuren, am 2siten Marz 1854-

Königliches Landgericht.
G r a f, Landrichter.

Voruntersuchung wegen Diebstahlsvergehens zum Schaden 
des Söldners Johann Häring von Frikenhausen betr.

B e k a n n t m a ch u n g.
Am Mittwoch, den täten Marz ds. Jahrs 

in der Zeit von Mittags 12 bis Abends 5 Uhr 
wurden dem Söldner Johann Häring in Friken
hausen durch Einschleichen in dessen Behausung 
entwendet :

1) ein neu gegerbtes Kalbfell,
2) zwölf silberne (Zwölfer) Knöpfe mit Haften,
3) eine silberbeschlagene Tabackpfeife mit hölzer

nem Kopfe und breitem silbernem Deckel,
4) eine silberne Hutschnalle, viereckig, innerhalb 

mit einem vergoldeten, etwas ausgestochenen 
Blättchen versehen,

5) ein goldener Fingerring ohne Blättchen,
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(j) an baarem Gelds circa 5 ft* in 1 Gulden
stück, Lägern und kleinerer Münze.

Eö wird ersucht, allenfallsige Aufschlüsse bezüg
lich der entwendeten Gegenstände oder des Diebes 
schleunigst dem unterfertigten Gerichte mitzutheilen.

Ottobeuren, am lten April 1854.

Königliches Landgericht.
Graf, Landrichter.

Die Fleischtare für den Monat April beir.

F l e i s ch s a tz.
Die hiesigen Metzger Haden fürden Monat April 

folgende Fleischpreise angegeben:
Mastochsenfleisch per Pfund . . 12 — hl.
Rindfleisch ,, ,, . . 10 — /,
Kalbfleisch ,, ,, • • 10 4 ,,
Schweinsleisch ,, „ . * 16 — „
Obige Taxen sind lediglich als Maximalpreise 

anzusehen, so das daß Fleisch auch um geringere 
Preise unter der Voraussetzung verkauft werben 
darf, daß
1 .) dasselbe von ganz guter Oualitat ist, und
2 .) die Anzeige des geringem Preises rechtzeitig der 

Lokalpolizeibehvrde gemacht wird, welche hie
rüber je nach Umständen der DistriktSpolizei
Behörben zu beachten ist.

Die Gemeinde-Vorsteher werden beauftragt, 
obigen Fleischfatz bei den Matzgern ihres Bezirkes 
anschreiben zu lassen, und dessen genaueste Ein
haltung zu üoerwachen.

Am Heu April* 1854. «

Gewerbsvereine nach Maaßgabe der 104. 105. 
und 106. zu sorgen, uno das Resultat dem Vereins- 
Commisssär in Vorlage zn bringen.

Ottobeuren, am 30ten April 1854.

Königliches Landgericht.
Graf, Landrichter.

A. Bildung der Vewerbsvereine.
§. 103 Gemäß Art. 7. der gesetzlichen Grundbestimmungen 

für das Gewerbswesen vom 11. September 1825 ist ein ®e« 
werbsvereln (Innung) eine unter obrigkeitlicher Aufsicht, 
Leitung und Schutz stehende Vereinigung der Genossen eines 
oder mehrerer verwandter Gewerbe, welche sich früher in einem 
Jnnungsverbaude befunden haben, und zwar zu nachstehen
den Zwecken:

1) zur Verbreitung nützlicher Kenntnisse unter den Vereins
glieder ;

2) zur Erleichterung der Ausbildung in den Gewerben;
3) zur entsprechenden Aufsicht auf Lehrlinge, Gesellen und 

Gehilfen;
4) zur geordneten Verwaltung und nützlichen Verwendung 

des gemeinsamen Vereinsvermögens;
5) zur Unterstützung dürftiger Vereinsangehöriger.

Diese Vereine sind verpflichtet, die genannten Zwecke 
auf alle mögliche Weise zu fördern und den in gegenwärtiger 
Instruction bezeichneten Obliegenheiten genau nachzukommen.

§. 104. Die Genossen der ehemals zünftigen betriebenen 
und nickt freigegebenen Gewerbe sind zur Bildung von Ge- 
werbsvereine verpflichtet.

Dagegen ist den Genossen der bisher nicht in einem Innungs- 
Verband gestandenen Gewerbe eine solche Vereinigung zwar 
nicht geboten, jedoch, infoferne nicht polizeiliche Rücksichten 
entgegenstehen, gestattet.

§. 105. Zur Bildung eines Gewerbevereines wird eine Zahl 
von wenigstens 12, zur Fortsetzung eines bestehenden Vereins 
aber eine Zahl von wenigstens 8 concessionirten Gewerbsmeister

Königliches Landgericht.
Graf, Landrichter.

Die Gewerbsvereine betr.

Bekanntmachung.
Indem nachfolgend die in der allerhöchsten Voll- 

zugöinstruktion vom 17ten Dezember 1853 die gesetz
lichen Grundbestimmungen des Gewerbsgesetzes be
treffend über die Bildung der Gewerbsvereine, Auf
sicht auf selbe, deren Vorsteher, Versammlungen und 
Vermögen enthaltenen §.§. 103. — 132. inet, ver
öffentlicht werden, ergeht insbesondere an die Ver- 
einSvorstehcr der bisherigen Gewerbsvereine Fri- 
ken Hausen und Rettenbach der Auftrag, bis 
zum nächsten Vereinöjahrtage für die Bildung der

erfordert.
Nur den Vereinen, welcheschonfrüher als zünftige Innungen 

bestanden haben, darf die Fortsetzung ihrer Vereinigung mit 
einer geringeren Anzahl von Mitgleidern gestattet werden., 
wenn sie nicht vorziehen, einem andern Vereine beizutreten.

§. 106. Ein Gewerbsverein soll in der Regel nur Genossen 
eines und desselben Gewerbes umfassen.

Ausnahmsweise bleibt es jedoch verwandten Gewerben frei
gestellt, mit Zustimmung der vorgesetzten Districtspolizetbe- 
hörde sich zu einem gemeinsamen Verein zu verbinden.

Diese Vereinigung muß stattfinden, wenn die im Vereins- 
bezirke ansässigen Meister eines und desselben Gewerbes die 
Normalzahl nicht erreichen, es wäre denn der in Absatz 2 des 
§. 105 gegebene Fall vorhanden.

§. 107. Die Vereinssprengel sollen in der Regel mit dem 
Bezirke der Districtspolizeibehörde zusammentreffen, doch können. 
r>) mehrere kleine Districtspolizeibezirke in ein en Vereins

sprengel zusammen gezogen und unter ganz besondern Um
stünden, z, B. Buchdruckergewerbe selbst die Ausdehnung
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dtS Dereins-fprengelS- bis auf einen ganzen Regierungsbe
zirk gestattet Werren, auch dürfen

B) nicht allein die bisher etwa vorhandendenen mebreren 
Vereine eines und desselben Gewerbes in einem nnd 
demselben Polizeibezirke sortbestehenden, sondern es können 
auch

c) für ein Gewerbe desselben Polizeidistrictes solche mehrere 
Vereine erst neu gebildet werden, wenn das betreffende 
Gewerbe eine solche Ausdehnung erreicht hat, daß, die 
Trennung des Vereins in mehrere durch das Interesse 
desselben geboten ist.

108. Der Sitz des Gewerbssereins befindet sich in der 
Regel am Sitze der Difirielspolizeibehörde.

Für Vereine welche sich über mehere Distrietspolizeibe- 
zirke erstrecken und bei Trennung eines Vereins in mehrere, 
wird der Sitz der betheiligten Verein jedesmal besonders be
stimmt.

Die ausnahmsweise in einem Polizeibezirke fortbestehenden 
Vereine eines und desselben Gewerbes können den hergebrach
ten Vereinssitz beibehalten, wenn sie nicht die Verlegung des
selben an den Sitz der Aufsichtsbehörde vorziehen.

§ . 109. Dem Vereine müssen alle im Vereinsbezirke an
sässigen Meister des betreffenden Gewerbes und ebenso die 
Pächter von. Gewerbsrechten beirretten.

Der Betrieb mehrerer Gewerbe verpflichtet zur Theilnahme 
an den Vereinen eines jeden dieser Gewerbe.

Der Verlust der Concession zieht den Austritt aus- dem 
Vereine nach sich..

Gewerbsberechtigte, welchen die stellvertretende Ausübung 
des betreffenden Gewerbes gesetzlich gestattet ist, können sich 
auch bei den Gewerbsvereinen durch ihre Werkführung ver- 
tretten lassen.

§ . HO. Löst sich ein Gewerbsverein in mehrere auf, so 
wird das Actio- oder Passivvermögen, soweit nicht durch be- 
pniere Rechlstitel ein anderes begründet ist, jedem der neu
en Vereine nach der Kopfzahl der ihm zufallenl en Mitglieder 
zugeschieden..

§ , 111. Bei Vereinigung früher getrennter Vereine ist in 
Ermanglung, gütlicher Uebereinkunft das Vermögen und Ein- 
kommen eines, jeden dieser Vereine, gesondert zu verwalten,.

(Fortsetzung folgt.)

Mterricht für -Hufbeschlagschmiede'betw.

B e k a n n £ m a ch u n ff.
Die unterfertigte Direktion macht hiemit 

kannt, daß der vorgeschriebene Unterricht für die 
H U fbe.sch lagsch miede-

am 1. Julius untr
mir 2. November l. Js-, sodanw
am 2V Januar und
am 1. April künftigen Jahres

dahier wieder eröffnet werden wird.
Diejenigen, welche der gesetzlich vorgeschriebenew 

Prüfung, und. Approbation henöthigt sind,, haben- 

sich hiernach zu richten, indem nach bereits- eröff
netem Unterricht keine Aufnahme mehr stattsinden 
kann, und später Ankommende auf den nächstfoln 
genden Lehrcurö verwiesen werden müssen.

München, den 21ten März 1854.

Direktion der k. b. Central-ThierarZneis 
Schule.

Gant, des Blumenschein.es- Wirth Franz Wilhelm in 
Ulm betr.

Bekanntmachung.
Nachdem bei der im hiesigen Wochen'olatte vom 

lOten d. Mts. Nro. 19. ausgeschriebenen und am 
27ten ds. stattgehabten Versteigerung des dem 
Wirthe Franz Wilhelm in Ulm gehörigen ^Reali
täten in der Gemeindeflur Hawangen der Wchätz- 
ungswerth nicht erzielt worden ist, so werden Liefe 
Realitäten am

Montag, den 24tm April d. Zr§. Nachmit
tags 2 Nhr

im Wirths Hause zu Hawangen wiederholt zur öf
fentlichen Versteigerung gebracht werden, wozu die 
Einladung mit dem Bemerken ergeht, daß nun
mehr der Zuschlag ohne Rücksicht auf den Schä^ 

tzungswerth erfolgen werde.
Ottobeuren, den Ziten März 1854.

Königliches Landgericht.
G r a f, Landrichter.

B e k a n n t m a ch u n g.
Die Bauerswittwe Anna Maria Epple von 

Sandbühk wurde wegen ihrer unhaushalterischen 
Vermögens - Verwaltung mit. ihrer Zustimmung 
heute unter die Curatel des Johannes Schindele 
von Ueberbach gestellt,, was mit dem Bemerken 
bekannt gemacht wird, daß dieselbe fortan ohne 
Zustimmung ihres Kurators von ihrem Vermögen 
nichts mehr veräußern oder verausgaben fann;

Grünenbach, am 2g,ten März. 1854. ’

Königliches Landgericht Grönenbach.
Steiner,. Landrichter.



Conkurs des Seilers Da d er Metz zu Kraftisried tetr..

Bekannt m a ch u n g.
Der Seiler Xaver Metz von Kraftisried hat- 

sich insolvent erklärt und ist sein Vermögen über
schuldet.

Zur Liquidirung und Nachweisung ihrer For
derungen werden alle Gläubiger desselben bei Mel
dung des Ausschlusses auf
Dienstag, den 9len Mai laufenden Jahres

Vormittags 8 Ahr 
anher vorgeladen.

An diesem Tage sind auch die Exzeptionen und 
Schlußerinnerungen bei Ausschluß vorzubringen. 
Ilm Donnerstag, den Ilten Mai 1, Irs, 

Vormittags 9 bis II Ahr 

wird in loco KraMrreL.d-O MMseP dssMau- 
tirers, bestehend in einem Wohnhaufe, Hofraum 
Wnrzgärtchen per 0 Tagw. og. Dezimalen, ge
wertet auf 540 st. versteigert, und geschieht der 
Hinschlag nach §. 64. des Hypothekengesetzes.

Dieses Anwesen wäre zur Ansässigmachung für 
einen Schneider sehr geeignet, weil ein solcher in 
der Gemeinde nicht ist.

Am 27ten März 1854.

Königliches Landgericht Obergünzburg.
Der Königliche Landrichter:

Stöger.

Renten-Anstalt, Lebens- und Leibrenten- Beestchernuge»
d e r

bayerischen Hypotheken- und Wechsel-Dank.

Da die IX. Iahresaesellschaft der Renten-Anstalt die zur Constüirung, erforderliche Zahl von Mitgliedern 
im Laufe von 1853'nicht erreicht hat, so werden die Einzahlungen für dieselbe das ganze Fahr 1854 hindurch fortgesetzt 
und es erhalten die im ersten Semester Beitretenden eine kleine Zinsvergütung, iw der Art, daß bei Einlagen, welche km Feb
ruar erfolgen, fl. 2. 30 fr., im März st. 2. —, im April st. 1. 30 fr., im Mai st. 1. — und im Juni 30 fr. 
an jedem Hundert der EinlagSsumme in Abzug, gebracht werden dürfen. — Die Nachzahlungen in die älteren Gesellschaften, 
welche der stattfindendeu Abrechnung wegen erst vom.Monat August an wieder vorgenommen werden können, sind von dieser 
Vergütung ausgeschlossen.

Die Erben der im Jahre 1853 verstorbenen Mitglieder werden ersucht, die Anzeige sobald wie möglich bei dem betreffendem 
Agenten zu machen und daher den Todterrfchein vorzulegen.

Die Lodencvci sicberungs - Anstalt der Bank bietet allen denen ihre Dienste an, welche durch Ersparung aus beut 
laufenden Einkommen, fei es zur Versorgung ihrer Angehörigen oder zu andern Zwecken- ein nach dem Tode verfügbares Kapital 
von einer bestimmten Größe ansammeln wollen. Nähere Auskunft über die Vorbedingungen wird von den Agenten ertheilt, 
welche auch die Bersicherungs-Anineldnngcn entgegen nehmen und ohne Kosten au die Bank eiübefördern.

Die Lerbrentenversickevungen können mit R^cht denen empfohlen werden, welche sich der Sorge der eigenen Ver
mögens-Verwaltung überheben und zugleich einen möglichst hohen Rentengeuuß erzielen möchten. Anträge zu Leibrenten - Ver-- 
flcheruugeu können mit dem zum Erwerb der Leibrente bestimmten Kapital gleich direkt an die Bank gesandt werden; auf besvn-- 
deres Verlangen übernehmen jedoch auch die Agenten die Besorgung.

■ Die Giundbestimmuugea der drei erwähnten Anstalten der Bank können sowohl von dieser selbst, als von den- an allen, br- 
deutendem Orten in Bayern aufgestellten Agentew^rritis bezogen werden.

München, 30. Januar 1854.

Die Administration der bayerischen Hypotheken- und Wechsel-Bank.
Ed. Brattler, Dirigent.

Mindelheim, den 2'0teil Februar 1854. K. Roth e n seid e r, Bankagenl.

Abhaltung des Geiverbs-Jahrtag.es betr.

Bekannt machun g.
Dienötag, den 18ten April d. Jrs. wird der 

2ah.reß.rag.d.er Säckler, Hutmacher, Färber, Satler, 
Sailer,S.tricke,Seifensieder,Weißgärber,Ainngießrr 

und Lodweber im Gasthause zur Eichel abgehalten, 
wobei sich alle Vereins - Mitglieder einzusinden 
haben, jene Vereins-Meister, welche nicht erschei
nen, werden unnachsichtlich um 1 ff. 30 fr. ge
straft werden. Jene VereinS-Meister,. die noch die- 
Auflage ppm vorigen Jahre restiren, haben, solche

Jahrtag.es
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Mor troch z« entrichten bei Vermeidung doppelter 
obenerwähnter Strafe.

Die Gemeinde - Vorsteher werden ersucht, den 
betheiligten Vereins - Mitgliedern in ihren Bezirken 
dieses zu eröffnen.

Ottobeuren, den 6ten April 1854.
Müller, Ilter Assessor, Vereins - Kommissär.

Benedikt Leonhardt, ( Vereins- 
Joseph Sch aber, I Vorsteher.

Anwesens-Verkauf.
WWMD In der Pfarrer Engetried im Orte 
Grießlhal ist ein massiv gemauertes Anwesen mit 
Stall und Tennen sammt Oehlmühle und voll? 
ständiger Einrichtung, wie auch vollständige Ein
richtung zum Knocheustamps; zwei Jauchert Acker- 
felt, 5 Jauchert Zmädige Wiesen, Garten beim 
Haus mit Obstbäumen beseht, sammt Haus- und 
Baumannsfahrnisfen täglich aus freier Hand zu 
verkaufen.

Grießthal, den iten April 1854.
Ivhanes Oste rrreder, Oehlmüller.

Kalk-Verkauf.
Vorsteher Einsiedler von Probstried liefert Kalk, 

und empffehlt ihn zu geneigter Abnahme, per Faß, 
je nach Ouantitat desselben für,' 2 fl. 18 fr. 
bis 2 st. 86 kr. und ist derselbe auf Bestellung 
hier in Ottobeuren im Gasthaus zum Lamm zu 
haben.

Für die Güte des KalkeS wird garantirt.
Ottobeuren, am 3ten April 1854.

Memmingen.
Bey herannahender Bauzeit empfehle wem beßt a s- 

sortirtes Lager in Schlößern aller Art, Thür- 

und Ladenbändern, Lensterbeschlägen, Drath- 
stiften, Schneid- und Handwerkzeuge rc. rc. sowie 

Metallbuchstaben zu Firmen, versichere, bey festge

setzten Preisen, die billigste Bedienung.
w i l h e l m F u g g s 

am Weinmarkt.

W e m m i n g e «♦
Mein Lager, für die Sommer Saison wieder nach dm 

neuesten Mustern mit allen Sorten Knöpfen m 

Seid?, Lastings, perlennrutter, Metall, Bein, 
Horn, assortirt, sichere bey gefälliger Abnahme, zu fest

gesetzten Preisen, die billigste Bedienung zu.
w i l h c l ni F u g g s 

am Weinmarkt.

Me m m in g e n.
Wachstuch in Barchent a Monfel n, zu Zlltar^ 

Tisch- unv Kastendecken geeignet, empfehle in p r ach ttz o l- 
len Mustern zu den billigsten festgesetzten Preisen.

XV i t i? e 1 m 8 ti g g & 
am Wein markt.

Lotto.
In der Nürnberger - Ziehung wurden gezogen:

SO. 2. ZI. 11. SS.
Gefunden wurde r Ein Messer. Verleger dieses 

Blattes sagt, wo selbes abgeholt werden kann.

^2> 11 0 1teurer - Schrann enp reise vom Wen April L8ZU-
Kern höchster 31 fL g kr. mittlerer 30 fl. 14 fr. niederster 2Q fl. 20 kr.
Rogge IT höchster 24 fl. 24 kr. mittlerer 24 fl. 5 fr. niederster 23 fl. 40 kr.
G e. r st e IT höchster — fl. — kr. mittlerer — fl. — fr. niederster — fl. — kr.
Haber höchster 10 fl. 43 kr. mittlerer 10 fl. — kr. niederster H fl. 10 kr.

Aufschlag: Kern fl. — kr. Roggen — fl. 5 kr. Gersten — fl. — fr. Haber — fl. ig kr.
Abschlag: Kern — fl. 54 kr. Roggen — fl. — kr. Gersten — fl. — kr. Haber — fl. — kr.

Brod ta r e : Semmelbrod zu 2 kr. 7 Liss. —
Halbweißbrod zu 2 kr. 9 7j8. Lth. —

Weißbrod v. Kern - Mehl zu 2 kr. 8 3jl Loch. 
Roggenbrov zu 2 kr. 11 1J8 Lth.

rrZedxuekt und vevleZk bev Job- Bapt. Ganser, verantwortlicher Redakteur: Rael Ganser



Sttoöesrer - Wschenblatte
Donnerstag VW. 15. den 13. April 1854-

»Amtliche WskaünLWachuMe«.

Den Rekurs der Gemeinden Ottobeuren, Böhen und Hmtzen 
wegen Offenhaltens der DistriktSffrasse betr.

An sämmtliche Gemeinde-Vorsteher.
Auf die von Len Gemeinden Ottobeuren, Lor 

hen und Haitzen in rubrizirtem Betreffe ergriffene 
Berufung ist unterm Ziten v. Präs. 6ten d. Mts. 
eine allerhöchsteEntschliessung erfolgt, welche in nach
stehendem Abdrucke zur öffentlichen Kenntuiß 
sammtlicher übrigen Gemeinden gebracht wird.

Am 7ten April 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Num. 26,835. Augsburg, am Siten Marz4854.

Im Namen
Seiner Majestät des Königs von Bayern.

Die Protokollarbeschwerde der Gemeinden Otto
beuren, Böhen und Hachen vom 7ken und gten 
d. Mts. bezeichneten Betreffs wurde fammt den 
einschlägigen Akten allerhöchsten urtfr vorgelegt 
und eS ist hierauf aus dem königlichen Stäatsmi- 
sterium deS Innern am 3<)ten d. MtS. nachste
hende, höchste Entschließung ergangen: 
,,den Gemeinden Ottobeuren, Böhen und Hachen 
ist auf ihre Beschwerden vom 7ten und yten März 
lfd. Irs. gegen die RegierungsrEntlschliessung vom 
26ten Januar l. Irs. die Abweisung eröffnen zu 
lassen, nachdem ihnen mit den weiteren Gemeinden 
Benningen und Ollarzried daS Offenhalten der Di- 
striktsstraße von Memmingen über Ottobeuren nach 
Obergünzburg von Schneewehen, soweit nicht eine 
weitere Behülfe in Anspruch genommen werden 
muß, um den freien Verkehr zu sichern, lediglich 
als eine Präeipualleistung wegen ihres größeren 
Vortheilcs von fraglicher Straße zugewiesen, ein 
solches Verfahren durch den Artikel 32. des Ge
setzes vom 28ten Mai 1852 vollkommen gerecht
fertigt ist und den Verhältnissen der Reeurrentm 
durch Abnahme der weiteren Pracipual - Leistung 

durch unentgeldliche Lieferung des StraßenkießsS 
genügend Rechnung getragen wurde."

Von dem Inhalte dieser höchsten EntschließunK 
hat daS kgl. Landgericht die Betheiligten in Kennt- 
viß zu setzen und das weiter Geeignete zu ver
fügen.

Die mit Bericht vom 12ten d. Mts. ringer 
sendeten Produkte folgen zurück.

Königliche Regierung von Schwaben 
und Neuburg,

K a m m e r des Inner r.
Weiden.

Verleitung zur heimlichen Auswanderung betr.

An sämmtliche Gemeinde - Vorsteher.
Nach einem hohen Regierungs - AuSschrecheir 

vom Ziten v. MtS. sollen schon seit einiger Zeit 
die heimlichenAusWanderungen von in der Schweiz 
beffndlichen Agenten durch mehrere nach Bayerw 
abgeschickte Emmissare in auffallender Weise be
günstigt werden.

Der Thätigkeit der Gendarmerie ist eS gelungen, 
in Kempten eures solchen Emmissars in der Per
son des Schweizers Auton Geser von Waldkirchs 
Kantons St, Gallen habhaft zu werden, und ein 
anderer Kommissar NamenS Vogel von Rhein eck 
soll sich im Regierungsbezirke noch immer herum- 
treiben, und als Agent für die heimlichen Aus
wanderungen thätig sein.

Die Gemeinde - Vorsteher werden auf decket 
Agenten, insbesondere auf dresen Vogel von Rhein
eck mit dem Auftrage aufmerksam gemacht, solche 
Individuen im BetrettungSfalle ohne weiterS ar res 
liren und anher liefern zu lasten.

Am Ilten April 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter'



Me -allm-hü'che Kultiblxung und bessere wirtschaftlich« 
Benutzung der Gemeindegründe betr.

An snmmttlche Gemeinve- Vorsteher.
Ein großer Theil der Gemeindegründe ist der Kul

tur, oder einer bessern Benützung fähig, und biethet 
Gelegenheit, die arbeitslosen Angehörigen der Ge
meinden zu beschäftigen, durch lliberlassung einzel
ner Parzellen in zeitliche Nutzniesung an besitzlose 
Familien diesen die Möglichkeit zu gewähren, die 
nothwendrgsten Nahrungsmitteln selbst zu erzeugen, 
und ausserdem die Einnahmen der Gemeindckasse 
allmählig zu erhöhen, und hiedurch die Bestreitung 
der Gemeindebedürfnisse zu erleichtern.

Zn Folge einer hohen RegierungS - Ausschreibung 
vom 16j25teti v. MtS. werden sammtliche Gemein
de - Vorsteher beauftragt, binnen 4 Wochen anzu- 
Zk'gen:

1) wie viele Gemeindegründe vorhanden sind,wo«- 
Lei dieselben nach Umfang, Plan-Nro. und Bonität 
Lnzngeben sind,

2) auf welche Weise dieselben bisher benützt
Wurden,

3) wie viel hievon auch fortan als gemeindliche 
Hut- und Viehtummelplätze, oder für sonstige ge
meindliche Bedürfnisse, z. B. Las Hvlzlegen oderZim- 
Merplätze, unumgänglich nvthwendig sind;

4) auf welche Weise Las hienach noch verbleibende 
Areale zur Kultur, und zwar entweder zu Acker- 
Wies- oder Baumland, oder auch zur Waldkultur 
Verwendet werden könnte.

Hiebei ist besonders zu erwägen, ob selbst denjen;- 
Zen Oedungen und Auen, welche keinem besondern 
Kuliurzwecke zugewendct werben können, nicht durch 
Bepflanzen mit Weiden, Erlen und dergleichen,oder 
auf sonstige Weise eine Nutzbarkeit abzugewinnen ist.

Am 11 ten April 1854.
Königliches Landgericht Ottobeuren.

Graf, Landrichter.

Bekanntmachung.
Der vormalige Gastwirth Johann Georg Strobel 

von Erkheim will mit seiner Eehefrau und 5 Kin
dern Ilker Ehr nach Nord-Amerika auSwandern.

Allenfallsige Forderungen an denselben sind bin: 
ncn 14 Tagen von heute an bey Vermeidung der 
NichtberricljlchNzung hierorts anzumelden.

Am 5ten April 1854.
Königliches Landgericht Ottobeuren.

Graf, Landrichter.

58 —
Gant des KrämmerS Ludwig Saminn in Ronsberg Setr.

B e k a n n t m a ch u n g.
Gläubiger des Ludwig Laminet haben dem 

von demselben eingereichten Fristen- und Nachlaß
gesuch nicht beigestimmt, sondern auf Einleitung 
des allgemeinen ConcurS-Verfahrens Antrag ge
stellt, welchem Verfahren sich sodann Ludwig Lar 
minet freiwillig unterwarf.

Dem zufolge werden nunmehr dis EdiktStagß 
festgesetzt, wie felgt:

1. Zur Anmeldung der Forderungen, Begrün
dung derselben, und deren Vorzugsrechte, 
Mittwoch, Ser 3tc Mai l„ Irs.

II« Zum Vorbringen der Einreden gegen di« li- 
quidirten Forderungen, und beanspruchter 
Vorzugsrechte,
Mittwoch, Ser 24ke Mai l. Irs.

HL Zur Abgabe der Gegen- und Schluß-Srin- 
nerungen,

Mittwoch, Ser 7te Juni l. Jrs.
Mit den einzelnen Handlungen wird jedesmal 

Vormittags g Uhr begonnen werden.
An den festgesetzten Tagen haben sämmtliche 

Gläubiger deS Ludwig Laminet zu erscheinen, und 
zwar am ersten EdiktSkage bei Vermeidung deS 
Ausschlußes mit ihren Forderungen auS gegen
wärtiger Gantmaße, an den übrigen bei Vermei
dung des Ausschlußes mit den je treffenden Hand
lungen.

Das Vermögen des Schuldners beträgt nach 
dessen Angabe, und nach unter gerichtlicher Lei
tung angenommenen Schätzung, und gerichtlicher 
Inventarisation 3253 fl. 18 kr., wahrend sich die 
bis jetzt bekannten Schulden aus 78(j6 fl. 21 kr. 
belaufen, worunter 45g l fl. Hypothcfschuldcn.

Alle diejenigen, welche an Ludwig Laminet 
etwaö schulden, werden aufgefordert, ihre schuldi
gen Beträge bei Vermeidung nochmaligen Zahlung 
nur bei Gericht zu erlegen, sowie diejenigen, wel
che Gegenstände des Gemeinschuldners im Besitze 
haben, aufgefordert werden, dieselben, jedoch vor
behaltlich ihrer Rechte, bis zum Iten Ediktötage 
an den Masse-Curator Franz Joseph Schindele in 
Ronsberg abzuliefern.

Der Verkauf des schuldnerischen AnwesenS, 
bestehend aus Plan-Nro. 53 a., Wohnhaus, Ne
bengebäude und Hofraum, einer realen Rothger- 
herg?rechlsame, Plan-Nro. 54, GraS-Garteu 36



D-zimalen, Plan.-Nro. 5Z b. Wurzgarten 4 De
zimalen, Plan-Nro. 348 Langwiese i Tagwerk45 
Dezimalen, Gemeinderecht zu einem ganzen Nutz
antheil an den unvertheiltcn Gemeindegründen zu
sammen geschätzt auf 2Ö4g fl. wird
Dienstag, den 2lm Mai I. Irs. Rachmil- 

tags 2 Uhr
durch eine Gerichkskommission im Orte Ronsberg 
vorgcnommen werden.

Das Wohnhaus zweistöckig, mit Platten ge
deckt, b-sindet sich wie das Nebengebäude im beßtr 
baulichen Zustande.

Die Kaufsbedingungen werden an der Der- 
kaufshanblung bekannt gegeben werden, der Zu
schlag wird von der Genehmigung der Gläubiger 
abhängig gemacht.

Obergünzburg, 1 fen April 1854»
Königliches Landgericht,

Stöger, Landrichter«

Dr. Barth, L Advokat in Kaufbeuren ca. Maier Joseph 
Pfründner zu Lippenhalden wegen Forderung betr.

Bekanntmachung.
Am Samstag, Len 20k« Mai l. Irs.
Vormittags 9 — II Rhr

wird zu Lippenhalden das dortige Leerhaus des 
Joseph Maier an den Meistbietenden versteigert, 
und geschieht der Hinschlag nach $. Q2. deS Pro
zeßgesetzes vom 17tm November 1837.

Dasselbe ist im guten baulichen Zustande, auf 
250 fl- geschätzt, und der Brandassekuranz ein; 
verleibt.

Am 4ten April 1854.
Königliches Landgericht Obergünzburg.

Der Königliche Landrichter:

Stöger.

Bekanntmachung.
Mit Genehmigung der kgl. Regierung von 

Schwaben und Neuburg wird der bisher jedesmal 
am Pfingstmontage abgehaltene Krammerjahrmarkt 
in Grönenbach für die Zukunft auf den Donners
tag der Pfingstwoche und zwar bas ersteMal auf

Donnerstag, den 8k» Juni l. Irs.
und mit dem Viehmarkte verbunden.

Grönenbach, am 30ten Marz 1854.

Königliches Landgericht.
Steiner, Landrichter.

59 —
Anzeige und Empfehlung.

Nachdem der Unterzeichnete von dem königl.' 
Landgericht auch eine Spängler-Konzession erhalten 
hat, so empfiehlt er sich einem hiesigen, wie auch 
auswärtigen Publikum, mit allen in dieses Fach ein; 
schlagenden Artikeln, mit der Versicherung solider 
und billiger Arbeit.

Ottobeuren, den roten April 1854.
Martin Frith, 

Kupferschmid und Spänglermeister.

Versteigerung.
Donnerstag den 20kn d. Mts. Vormittags 10 

Uhr werden im Gasthaus zum Lamm in Ottobeuren 
200 Stück Tannen- und 27 Stück Buchen-Bäume 
nebst mehreren Klaftern Tannen- und Buchen- 
Scheitholz und Arsten an den Meistbietenden ge
gen baare Bezahlung öffentlich versteigert. DaS 
Abführen des gekauften Holzes wird am Versteige- 
rungStag bekannt gegeben, wie auch die Ratificatioa 
Vorbehalten. Das Holz selbst kann durch Vermitt
lung des Rottmeist-rS Achilles in Reutte täglich 
tingesehen werden.

Joseph Prack
als Bevollmächtigter des Gutsbesitzers Rabus in Memmingen.

Zur Untersuchung der Blitzableiter und Reperatur derselbe» 

so wie zur Aufstellung Neuer empfiehlt sich Unterzeichneter

Heinrich Rattere r, 

geprüfter Blitzableitersetzer in Memmingen.

Liegen geblieben; Am Faßnacht Dienstag eine schwarze 

seidene Mantille. Wo, sagt Verleger dieses Blattes.

Lachen, k. Landg. Ottobeuren. Die am Sonntagden26. 
Marz hierauf die Welt gekommenen Drillinge befinden sich 
seither sehr wohl, die Mutter derselben ist aber leider 
seitdem gestorben. Wie arm diese Familie, die nun noch aus 
dem Vater und 10 unmündigen Kindern besteht ist, mag daraus 
klar werden, daß nach der Geburt obiger Drillinge nicht so viel 
Mehl im Hause war, um der Wöchnerin eine Suppe kochen zu 
können, weßhalb die dringende Bitte an die Mildthätigkeit guiep 
Menschen «m Hülfe gewiß hier am Platze sein wird.
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GOO fl. Vormundfchafts-Rapital

find auf gute Versicherung zu 4 Procent verzinslich aus- 
zulechen. Wo, sagt Verleger dieses Blattes.

Neuen heurigen Kle-famen für 
Lessen Aechtheit ich garantire, empfiehlt 
insbesondere zur geneigten Abnahme

Obergünzburg, den sie» April 1854, 
Georg Drü chle, 

gegenüber der Kirche.

?u verkaufen ist im Markt Ottobeuren ein massiv ge
bautes Wohnhaus bestehens inStube, Küche, 3Kämern, Stall, 
Tennen und 59 Dezimalen Acker. Das Uebr.

Lotto.
Z» der Münchener Ziehung wurden gezogen:

5^* 44. GM 12. IN, IS.

Zn gewohnter Milde und Herzensgüte haben 
Se. Mas. dec König Max nach kaum vernommener 
Kunde von dein grossen Brandunglück in Nürn
berg sofort 500 fl. und I. Mas. die Königin 
Maria 150 fl. zur Unterstützung der Hartbetrvffe- 
nen dahin abgesendet.

A. Witdung der Gewerdsvereine.
Fortsetzung.

r §. 112. Die Bildung und Abänderung rer Gewerbsvcreine 
und ihrer Bezirke, sowie die Bestimmung der VereinSsitze, inw- 
frne sie nicht an den Sitz der Distriktspolizeibehörde kommen 
sollen, ferner die Feststellung der Veremssatzungen nnterligen der 
Genehmigung der vorgesetzten k.Regierung Kammer des Innern.

Die ausnahmsweiseAuStschnung eines Vereines über einen 
ganzen Regierungsbezirk nebst der Bestimmung des Vereins-

Ott o b e u r e r

sitzes und Festsetzung der Satzungen unterliegt überdicß noch der 
Bestättigung des k. Staatsministeriums Les Handels und der 
öffentlichen -Arbeiten.

, Erst nach erfolgter Genehmigung der Satzungen ist der Ver
ein constiluirt.

B. 21 u f ft cb t au f die Gewetovere ine.
§. 113. DieGewerbstzereiue sindder -Aufsicht und Leitung 

der Distriktspolizeibehörde, und wenn ein Vereinsbezirk mehrere 
Polizeioisirikte umfaßt, der Distriktspolizeibehörde, in deren Be
zirk der Verein seinen Sitz hat, dann den dieser Distriktspolizei- 
behörde vorgesetzten höheren Stellen untergeben.

§ . 114. Als äußeres Organ der-Aufftchisbehörden wird je- 
deul Gewerbsvereine ein obrigkeitlicher Commissär unmittelbar 
vorgesetzt.

Die Aufstellung desselben erfolgt durch die DistriktSpolizci- 
behörde aus ihrer Mstre. Die k. Landgerichte find jcpoch er
mächtiget, für die in den untergeordneten Stadien und Märkten 
mit magistratischerVertnssuiig außer dem'Amtssitze bestehenden 
Gewerbvereine auch Conimissäre aus den am Orte befindlichen 
Magtstratsmitgliedern, insoferne sich unterdenselben dazu geeig
nete Zndividueu hestuden, stdoch nur mit Genehmigung der k. 
Regierung-, Kammer des Innern, zu ernennen.

Zn keinem Falle darf der obrigkeitliche Commissär selbstMit- 
glicd des Gewcrbsvercines sein.

Die Conrmiffäre versehen ihre Funktionen unentgeltlich ; den- 
aus derMitte ver Distriktspolizeibehörde aufgesiellten Comnris- 
fären ist jedoch für jene Fälle-wo der BereiuSsitz nicht aniSitze 
der Distriktspolizeibehörde ist, die Aufrechnung der regulativ- 
mäßigen Diäten gestattet, deren Betrag nach Prüfung uno Fest
setzung durch die Distriktspolizeibehörde von den betreffenden 
Vereinskafsen zu zahlen ist.

§ . 115. Dem Vereiuskommissär liegt insbesondere ob:
1) die genaue Erfüllung der dem Vereine obliegendeuVerpflich- 

tungen zu überwachen und hieraufthätig einzrurirken;
2) die Dereinsmiiglieder auf die Mittel zur Verbreitung nütz

licher Gewerbskenntnisse archncrksam zu machen, sowie
3) für die Benützung der technischen Lehranstalten von Seite 

der Lehrlinge und Gesellen Sorge zu tragen;
4) bei allen Gewerbsstreitigkeiten unter den Mitgliedern deZ 

Vereines eine Vermittlung zu versuchen;
Fortsetzung folgt.)

Schrannen preise vom LIien April L8TL-

Kern höchster 51 fl. 5 fr. mittlerer 30 fl. 11 fr. niederster 2l) st. 24 fr.~

Roggen höchster 25 fl. — fr. mittlerer 24 st. 30 fr. niederster 24 fl. 15 fr.
Gersten höchster 22 ft. 30 fr. mittlerer 2.1 st. 45 fr. niederster 20 fl. 30 fr.
Haber höchster 10 fl. 37 fr. mittlerer 9 fl- 54 fr. niederster fl. 19 fr.

Aufschlag: Kern - ft. - fr. Roggen — fl. 25 fr. Gersten — fl. — fr. Haber — fl. — fr.
Abschlag: Kern — fl- 3 fr. Roggen — fl. — fr. Gersten st. — fr. Haber — fl. 6 fr.

Brodtare: Senunelbrod zu 2 fr. 7 Lth. — Weißbrod v. Kern - Mehl zu 2 fr. 8 1)2 Loth.,
Halbweißbrod zu2 fr. 9 7)8 Lth.— Roggenbrod zu 2 fr. 11 1)4 Lth.

Gedruckt und vertezr bey Jod. Bapt. Ganser. Verantwortlicher Redakteur r Rael Genfer.



Ottobeurer * Wochenblatt.
Donnerstag M 16. dm 20. April 1854-

Den St. Johannis-Verein betr.

An sammtliche kgl. Pfarrvorftände.
Da auf Die dießseitige Ausschreibung vom 12ten 

Februar l. Zrs. bisher nur sehr wenig Anzeigen der 
königl. Pfarrvorstände über die Ergebnisse ihrer Be
mühungen zur Gründung eines Zwejgvereines, oder 
Gewinnung von Mitgliedern für das Zentralkavitel 
eingelaufen sind, so wird das Ansuchen gestellt, die
selben baldmöglichst einzusenden, um hierüber an dis 
höchste Stelle Bericht erstatten zu können.

Am röten April 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren»
Graf, Landrichter.

Die Aufrechthaltung der baupolizeilichen Vorschriften betr.

An sämmtliche Gemeinde ® Vorsteher.
Auf das Gutachtendes kgl. Brandversicherungsr 

Inspektors werden einige außer Acht gekommene bau
polizeiliche Vorschriften und Anordnungen zur genau
sten Beachtung nachstehend in Erinnerung gebracht:

1) Keän Kamin darfschwacher «IS von 5 Zoll brei
ten, liegenden Guckeiseln hergestellt werden.

Die Ziegelejvesitzer deS Landgerichtsbezirkes sind 
angewiesen, insoferne sie keine Guckeiseln fabrizirm 
sollten, solche in ihren Ziegeleien zum Verkaufe eins 
zuführen.

2) Kein Rauch von Heitzungen darf auf der Seite 
einer Umfassungswand hinauSgeleitct werden. Im 
Falle sich nicht ein Kamin in der Nähe derHeitzungS- 
snlage befindet, so muß in Werkstätten von Gewer
ben, weiche leicht entzündliche Materialien verarbei
ten, ein eigendS hiezu bestimmter Kamin mit einem 
Ofenhäuschen gebaukwerden, und dieser Kamin 2 — 
3 Schuh über das Dach hervorragen.

3) Von nun an dürfen keine brettern», sondern 
nur steinerne Kaminkutten gemacht werden-

4) Hausbesitzer und Miethbewohner, welche ohne 
Zuziehung sachverständiger Meister durch sogenannte 
Hausmaurer, oder unter gar keiner Aufsicht stehenden 
Gesellen Abänderungen oderVersetzungenvon Kami

ne^ überhaupt am Feuerwerk vornehmen lassen, per? 

fallen nach der allerhöchsten Verordnung vom 1 3t<n 
Februar 1807 in eine Geldstrafe von 10 Reichsthaler, 
und die hiebei v.rwendeten Arbeiterin eine solche No« 
5 Reichsthaler oder angemessenen Arrest.

5) Zimmer- und Maurer-Meister haben für dis 
unter ihrer Leitung hergestellten baupolizeiwidrigsn 
Bauten zu haften, und die auf den Abbruch undWie- 
deraufbau derselben erlaufenden Kosten zu tragen.

Die Gemeinde-Vorsteher werben beauftragt, vor
stehende baupolizeiliche Bestimmungen ungesäumt iin 
ihren Gemeinden zu verlautbaren, und den Maurer- 
und Zimmer-Meistern, sowie den Maurern und Zim
merleuten mit dem Anhänge noch besonders zu eröffn 
nen, daß jede Uibertrettung, und besonders jede» sie 
genmächtige Arbeiknehmen der Letzkern strenge be
straft würbe.

Am löten April 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Den Hagel'Verstchmmzs--Verein fier das Königreich 'ämwm 
Lett.

Im Namen
Seiner Majestät des Königs.

Die Distrikts-Polizeibehörden deS Regierung^ 
Bezirkes sind bereits durch das diesseitige AuSschrri- 
ben vom 18. Juni 1840. (Kr.-Jnt.-Bl. S° 499) 
darauf aufmerksam gemacht worden, daß Seine 
Majestät der König nach der allerhöchsten Ent-, 
schließung vom 15° April 1840 (Kr.-Znt.-Bl. S. 
32Ö) künftig die Gesuche um Koliekten-DewilligMK 
wegen Hagelschadens in der Regel bei keinem Bitt
steller zu berücksichtigen gedenken, welcher nicht be
reits v 0 r der erlittenen Beschädigung demHagel-Vsre 
sicherungs-Vereine für Bayern beigetreten ist, indem 
Durch die in den Dereinssatzungen schon damals ein
getretenen Verbesserungen die Voraussetzungen ge
geben'erschienen, um dem Vereine eine allgemeine 
Theilnahme Der Landeigenkhümer zuzuwenden.

Zn Folge höchster Entschließung des Staats-Mi-
Kistermms des Znrmn yom 16. d. Mts. wird dftft
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allerhöchste Bestimmung durch das Kreis-Amts-Blatt 
wiederholt öffentlich begannt gemacht, und den kgl. 
Distrikts-Polizeibehörden die im obigen Auöschreiben 
enthaltene Anordnung, nach welcher mehrerwähnte 
allerhöchste Bestimmung v i e rt e lj a h r i g in den 
Gemeinden durch Einrückung in die Lokalblätter oder 
in sonst geeigneter Weise besonders zu verkünden ist, 
zur genauenDarnachachtung in Erinnerung gebracht.

Zugleich werden die sammtlichen StiftungS -Ver 
Wallungen und Curatel-Lehörden auf die Verfügung 
8ubl>sro. til. der allerhöchsten Entschließung vom 
15. April 1.840, daß bei Bewilligung von Darlehen 
aus Gemeinde- und Stistungökassen an Landeigen- 
Ihümer im Falle der gleichzeitigen B e wel
ch u n g von mehrern Kapitalösuchern, unter sonst 
gleichen U m fta n d en der Sicherheit, jenem der 
Vorzug einzuraumen sei, welcher mit seinen dazu ge
eigneten Besitzungen dem Hagel-Versicherungö-Ver- 
-eine für das Königreich beigetreten ist, wiederholt 
aufmerksam gemacht, und angewiesen, hierauf genaue 
Rücksicht zu nehmen, sowie in den Anlehens-Tabellen 
und Konspekten stets anzugeben, ob der Bewerbermit 
seinem dazu geeigneten Besitzthume dem Hagel-Ver- 
HcherungS-Vereine bcigetreten ist, oder nicht.

Augsburg, den ig. Mai 1855.
Rgl Regierung von Schwaben und Neuburg, 

Rammer des Innern,
Frhr. ö. Melden, kgl. Regrerungs-Präsidenk.

Die Aufsicht auf die in Pflege gegebenen Kinder betr.

An sämmtliche Armenpflegschastsräthe 
und Gemeinde-Verwaltungen.

Von dem unterm 5ten d. Mts. im Kreis-Amts- 
Blatt Nrv. 30. ergangenen hohen RegierungS-Aus- 
schreiben rubricirten Betreffs folgt ein Abdruck zur 
Notiznahme und mit der Weisung, die Befugnisse 
derjenigen, welche in ihren Bezirken dermal Kinder 
in Pflege haben, einer genauen Prüfung unterzustel
len,dieselben auf ihrePflichten aufmerksam zu machen, 
Die Verzeichnisse über solche Pflegekinder sofort anzur 
legen, und evident zu halten.

Gelegenhertlich der Gemeindevrfltation wird ffch 
der unterfertigte Amtsvorstand von dem Vollzüge 
K-untniß verschaffen.

Arn ! 8ten April 1854.

.Mmgllch.eS Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Die Aufsicht auf die in Pflege gegebenen Kinder tetr.

Im Narnen
Seiner Majestät des Königs.

Die stete Aufmerksamkeit auf die Verhältnisse der 
in Pflege gegebenen Kinder ist bereits durch aller
höchste Anordnungen den kgl. Polizei - .Behörden zur 
besondern Pflicht gemacht.

Zum gleichmäßigen Vollzüge der'dießfallS ergan
genen Vorschriften sieht sich die unterfertigte k.Slelle 
zu nachfolgenden Anordnungen veranlaßt:

1. 1. Niemand darf Kinder in Pflege übernehmen, 
der nicht eine schrjftlicheErlaubniß hiezu von dem kgl. 
Landgerichte nachgesucht und erhalten hat. Zuwider. 
Handlungen werden mitGeld- oder Arresistrafen be- 
ahndek, mit welchen nach Umständen die zeitliche oder 
gänzliche Verweigerung der Erlaubniß zur Annahme 
von Kostkindern verbunden werden kann.,

$. 2. Zu dem bei dem kgl. Landgerichte zu Proto
koll zu gebenden Gesuche um die Bewilligung zurAn- 
nahme von Pflegkindern ist

3. die Einwilligung der Eltern resp. der Mutter 
und deS VormünderS, dann der Vormundschafts- 
Behörde,

4. der Nachweis über dieBestreitung deö erforder
lichen Kostgeldes,

5. wenn das Kind nicht in seiner Heimatsgemeinte 
in Pflege gegeben wird, ein vorschriflmäßig auSgefer- 
tigter Heimalschein zu übergeben.

$. 3. lieber das Gesuch haben sodann die genann
ten Polizei-Behörden daS Gutachtendes betreffenden 
ArmenpflegschaftsratheS einzuholen, ob dem Nach
suchenden die Verpflegung von Kindern anvertraut 
werden kann.

Personen, welche bescholtenen RufeS sind, viele 
eigene oder schon mehrere Pflegkinder haben, wegen 
übler Behandlung solcher Kinder schon zur Anzeige 
kamen, selbst mit der Armuth kämpfen, und über
haupt diejenigen, von welchen man sich eine gehörige 
Wartung und Beaufsichtigung der Kinder nicht ver
sehen kann, ist die Annahme derselben nicht zu 
gestatten.

4. Findet aber ein Bedenken nicht statt, so 
erhalt der Gesuchsteller auf den Grund eines Be
schlusses einen Erlaubnißschein, und ist zugleich hie
von dem DiftriktSarzte, Pfarrer, dem betreffenden 
OrtSvvrsteher, gegebenen Falls unter Mittheilung 
des Heimatsscheineö, dem Distriktövorsteher, Nach
richt zu geben,

Mmgllch.eS


§. 5. Dem durch polizeilichen Erlaubnißschein 
berechtigten Pfleggeber liegt ob, von der Aufnahme 
jeden Kindes, von Wohnungöveränderungen, binnen 
24 Stunden der Orts-Polizeibehörde und dem Orts- 
Pfarrer Anzeige zu erstatten. Eine gleiche Verbind
lichkeit zur Abmeldung sindet statt, sobald ein Pfleg
kind verstirbt, oder auS der Pflege zurückgenommen 
wird. Zuwiderhandlungen werden nach Maßgabe 
des $. 1. Abs. 2 beahndet.

6 Die Gemeindebehörden haben über alle 
Pflegkinder ihres Bezirkes ein alphabetisches Ver- 
zeichniß zu führen, und stets, evident zu halten, die 
Heimatsscheine der auswärtigen Kinder gut aufzu
bewahren, und von jedem Abgänge eines solchen 
Kindeö derHeimatSbehörde Nachricht zugeben, resp. 
deren Verständigung durch die vorgesetzte Polizei
behörde zu veranlassen. $

$ . 7. Die Pflegeltern sind schuldig, für daS 
körperliche und geistige Wohl der ihnen antvertrau- 
ten Kinder gleich den leiblichen Eltern Sorge zu 
tragen, und gehalten, bei Krankheiten von Pfleg- 
kindern sich der Hilfe eines Arztes zu bedienen.

§ . 8. Die Pfleglinge sind von den Gemeinde- 
und DistriktSvorftehern zufolge ihres polizeilichen 
Wirkungskreises, von den Ortspfarrern sowohl in 
ihrer Eigenschaft als Vorstände der Armenpflegen, 
alö auch zunächst betheiligt bei dem sittlich-religiösen 
Wohl derselben und von den Gerichtsärzten in Bezug 
auf den physischen Zustand fortwährend sorgsam 
im Auge zu behalten.
c Wenn dieselben eine Vernachläßigung in Wart 
und Pflege wahrnehmen, oder bemerken sollten, daß 
den Pflegeltern nach ihren Erwerbs- und Ver- 
mögenSverhältnissen oder nach den Wohnungsräumen 
die Erfüllung der Verbindlichkeiten einer angemes
senen Aufziehung unmöglich wird, so haben sie der 
betreffenden Polizeibehörde sogleich Anzeige zu er
statten.

Gleiche Anzeige an den Gerichtöarzt liegt den 
praktischen Aerzten ob, wenn sie eine Gefährdung 
der Gesundheit oder des Lebens solcher Kinder wahr- 
nehmen.

§ . g. Die Polizei-Behörden haben auf derlei An
zeigen oder eigene Wahrnehmungen nicht nur unge
säumt die polizeiliche oder strafrechtliche Untersuchung 
einzuleiten oder zu veranlassen, und den Eltern resp. 
den Müttern oder Vormündern der Kinder Nachricht 
zukommen zu lassen^ sondern auch nach Lage der 
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Verhältnisse die erforderlichen 'fürsorglichen Vor- 
kchrungeu alöbald zu treffen.

A u g s b u r g, den 5. April. 1854.

Lgl. Regierung von Schwaben und Neuburg, 
Kammer des Innern.

Frhr. von W e l r e n.

Die Verleitgabe des Sommerbieres nm den Gantersatz betr.

Vom
Königlichen Landgericht Ottobeuren.
Wird hiemit bekannt gemacht, daß nachstehende 

Bräuer sich erklärt haben, ihr seldstgebräuteö Som
merbier um den Ganterpreis, also um 1 kr. per 
Maaß verleit zu geben, nemlich:

1) Florian Geiger von hier.
2) Jakob Hölzle von hier.
3) Herrschaftliches Bräuhaus in Buxheim.
4) Herr von Schütz von Günz.
5) Alois Hatzelmann von Frechenrieden.

Am rglen April 1854.
Gra f , Landrichter.

Acker - Verpachtung.
Montag, den 24ten d. Mts. werden zwischen 

OelbrechtS und dem Kgl. Hoferwald nachstehende 
Aecker zur diesjährigen Ansaat mit Haber an den 
Meistbietenden verpachtet:
Pachttheil Nro. 1. Kleefeld mit circa 1 1J2 Tgw.

,, ,, II. Acker .,, „ 0,8ö ,, y
n h Hl» n rf ee 2 1 j4 ,,
,, ,, IV. ,, „ „ 1,86 „
n m V. „ „ ,, 2 1J4 ff

Zusammenkunft Früh 8 Uhr an Ort und Stells 
wobei die nähern Bedingungen bekannt gegeben 
werden.

Ottobeuren, den 18ten April 1854.

Königliches Forst amt.
Ganghofe r^, kgl. Forstmeister.

Bekanntmachung.
Vermöge hoher Entschliessung des kgl. Staats- 

Ministeriums des Handels und der öffentlichen 
Arbeiten vom Zten vor. Mts. haben Seine Maje
stät der König allerhöchst zu genehmigen geruht, daß 
die vorläusig für das Jahr 1854 genehmigten Watz
ungen des Hagel - VersicherungS - Vereins für das
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Königreich Bayern auch für daö Jahr 1854 in 
Wirksamkeit bestehen soll. (Regierungö.'Blatt vom 
Zahr 1854. Nro. 11. Seite 183.

Es muß demnach das ganze VersichrrungSgeschast 
pro 1854 nach den Satzungen vom Jahre 1853 be
gonnen und vollendet werben, sonach hat jeder Bei- 
tretende sich bei dem unterzeichneten Agenten deS 
Gerichtsbezirkes Ottobeuren zu meiden, und bei 
Anfertigung der Fassionen das Kataster beizubringen. 
Am l Sten Juni b. Jrs. wird der Beitrit geschloffen.

Zur Bekheiligung Lieser sehr wohlthätigen An? 
ßaik ladet em

Guggenberg, dm löten April 1854.
Georg H ö l z l e, 

Agent.

VersisLgeruNg.
'Montag, den Täten d. MtS. werden in der 

Wohnung des Johann Lauber in Frechenrieden 
folgende Gegenstände gegen gleich baare Lezah- 
luRg versteigert: 1 Wagen, 2 Kleiderkästen, 2 
Latstatten und mehrere andere Haus- und Bau- 
MannSsahrniße.

Mechenmsden, den löten April 1854°
Joseph Laubs r.

Zur Untersuchung der Blitzableiter und Reperatur derselben, 
so wie zur Aufstellung Neuer empfiehlt sich Unterzeichneter

Iosspv Lied, 
geprüfter Blitzableiterfttzer in Otioöeuren-

V e r st e i g e V u K Z.
Montag, den 24tm d- Mts. AbendS 7 Uhr 

Werden im Gasthause zum Engel dahier aus freier 
Hand folgende Grundstücks Versteigert:

Qttobeurer Schrünneypreise vom AOre» April

Plan-Nro. 1779. Acker unter der Sandgrube, 
61 Dezimalen.

„ „ 1650. Acker im Krclten, 1 Jauchert
9 Dezimalen.

Die näheren Bedingungen werden am Steige- 
rungstage bekannt gegeben und Kauföiiebhaber ein
geladen. 

Im Markte Ottobeuren ist ein massivger 
baukcö Wohnhaus bestehend in Stube^ 
Küche, Kamer und Stall nebst 5 Jauchest 

54 Dezimalen Felder aus freier Hand täglich zu 
verkaufen. Nähere Auskunft hierüber erkhnlr Ver
leger dieses BlattsZ.

15011.100 fl.Sttfttmgs- und 500 fl.Vormundschaftss 

V,Kpiral sind zu 4 Prozent auf gute Versicherung auszu« 

leihen, Wo, sagt Verleger dieses BlatteS.

Sm Markte Ottobeuren ist ein massiv germm« 
^W^Mfertes zweistöckiges Wohnhaus bestehend in Stube, 
RIsskWKücke. 3 Kamern und Wurzgatten beim Hause 

zu verkaufen.
Der Verkauf kann täglich geschehen. Nähere Auskunft er» 
theilt Verleger dieses Blattes,

§ h a r a d §.
Das Erste macht fröhlich, verscheuet das Leid,

Und gilbt auch oft Anlaß zu Händel und Streit.

DaSZweyte macht reich uns, beliebt und geehrt;

Doch lebet am besten, wer gern es entbehrt.

Das Ganze gleichet manchem hochtrabendem Wicht;

Es machet viel Aufsehen; doch Werth hat eS nicht.

(Auflösung folgt.)

Brsdtaps: Semmelbrod zu 2 fr, 7 Lrh. ■— Weißbrod v. Kern - Mehl zu 2 fr. 8 lj2 Loth.
Halbweißbrod zu2 kr. 9 3J4 Lth. — Roggenbrod zu 2 fr. li lj8 Lth.

K e r n höchster 31 fl. 53 kr. mittlerer 31 fl. 20 fr,, niederster 30 fL 40 kr«
Roggen höchster 25 fl. 8 kr. mittlerer 24 fl. 54 kr. niederster 24 fl° 15 ?r.
Gersten höchster - fl- kr. mittlerer ™ fl. — kr. niederster — fl. — kr.
Haber höchster 10 fl. 33 fr. mittlerer 9 fl- 59 kr. niederster § fl, 20 kr.
Aufschlag: Kern 1 fl. 9 kr. Roggen — fl. 24 kr. Gersten —— fl. — kr. Haber — si. 5 ?r.
Abschlag: Kern - ft- - kr. Roggen — fl. — kr. Gersten — fl. — kr. Haber — fl. — fre

Gedruckt »nd pßssleZt hex Bltpt, GMsex- yepMtwyrttichep KedMerrk z Raxl GMftp.



OttvbemM - Wochenblatt.
Donnerstag M M den 27. April 1854.

=.........—
Motto:

Thöricht wähnst du, o Mensch! als flechte der Weltenregierer 
In das Gewebe der Zeit, deinen phantastischen Wunsch.

....... .......................................  i i«^ff»Man»!itl«lliiii im iumüi»M—K»—™i»ü—liililiiliniggl

Auszug aus dem königl. bayer. Kreis-Amtsblatt von Schwaben und Neuburg 1854*
Nro. 15.

'Inhalt: Das Verbot der VermögensAushändigung gn,Unteroffiziere und Solvaten während ihrer Dienstzeit. — Den Ver
kauf ch,strärztlich er Arznei- und Geheimmittel. — Erledigung der Stelle eines praktischen Arztes in Kriegshaber k. Landg. Gög
gingen,— Die Erledigung der kath. Pfarrei Dorschhausen, k. Landg. Mindelheim. — Kreis-Notizen.

Nro. 16.
Inhalt : Das Cursiren falscher Münzen. — Die Regulirung der Uhren dew k. Verkehrsanstalteu nach Münchner mittle- 

lerer Zeit. — Die Erledigung der kath. Pfarrei Reimlingen, k. Landg. Nördlingen. — Die Versendung ungestempelter Spiel
karten in das Ausland. — Kreis-Notizen.

Nro. 17.
Inhalt: Bekanntmachung, die I.Verloosung des rb. SubstripijonSanlehens a 5 pCt, von 1850. — Die Gründung einer 

allgemeinen Pfleganstall für kranke und altersgebrechliche Priester im Kloster der barmherzigen Brüder zu Neuburg a. D. — Die 
Erledigung des ärztlichen Distrikts Nesselwangs k. Landg. Füssen. — Die Revision der jüdischen Haufirpaleiite' pro 1854. — 
Agenturen der Mobiliar-Feuerversicherungsanstalt der bayer. Hypotheken- und Wechselbank.— Die Gewährung einer außeror
dentlichen Unterstützung für das. Personal der Schul- und Studien-Anstalten. — Die Zurückstellung der Forstkandivaren zu 
Aschaffenburg nach §. 40 des Heer-Ergänzungsgesetzes. — Erledigung der Curatie Oy in der Pfarrei Spitelberg, — Unter- 
suchung gegen Friedrich Pustet scn., Buchhändler und Fabrikbesitzer von Regensburg und Compl. wegen PreßvergehenS und 
Preßpolizei-Uebertretnng. — Untersuchung wider Johann Tiefel von Nürnberg und Compl., wegen Hochverraths. — Die För
derung der Wiesen-Verbesselung der Drainage und der Arrondirungen. — Kreis-Rolizen.

---- । " " 7 ....... r------ -  »->«H

Amtliche jBekanntmachuttgen.
Die Wiederhvlmig der Schutzpockenimpfung betr.

An sämmtliche Gemeiphe ? Vorsteher.
In Folge hohen Regierungsauftrages vom 

14j24Un d. MtS. folgt untenstehend ein Abdruck 
der hohen Ausschreibung vom Z>ten April 1850 
mit dem Auftrage an sämmtliche Gemeinde-Vor
steher dieselbe ungesäumt öffentlich zu verkün
den, und eifrigst dahin zu wirken, daß besonders 
die Feiertagsschulpflichtige Fügend sich revacciniren 
läßt.

Am 25ten April 1854.
Kömgliches Landgericht Ottobeuren^

Graf, Landrichter.

Im Namen
Seiner Majestät des Königs von Bayern.

Schon seit mehrer^ Monaten haben sowohl die 
ächten, als die modiflzirten Blattern, (Voriolideu) 
eisie so ungewöhnliche Ausdehnung gewonnen, hsiß

..... ........... ' ---- --- ----- -
sich dis unterzeichnete kgl. Regierung in die Noth- 
wendigkeit versetzt gefunden hat, die strengsten po- 
lizeylichcn Vorkehrungen gegen diese Seuche an
zuordnen..

Da aber nur in Wiederhollung der 
Impfung (Revaccination) daö sich
erste Schutzmittel gegen die Blat
ternkrankheit erkannt werden kann, 
wie die Erfahrung aller Aerzte unlaugbar Nach
weisen, so wird dieselbe dem Publikum im Allge
meinen, und besonders der die Feyertagsschule be
suchenden Jugend hicmit d r i n g e n d st empfoh
len^ und dazu bemerkt, baß durch vielseitige Theil- 
nahme an der Revaccination nicht nur Menschen
leben gerettet, und schwere Erkrankungen verhütet, 
sondern auch lästige, wenn gleich nothwendige po- 
lizeyliche Maaßregeln vermieden werden können.

Sämmtliche Polizeybehyrden, Seelsorger, Aerzte, 
Schullehrer und Gemeinde-Vorsteher erhalten hie- 
rnit den Auftrag, nach allen Kräften diesem be- 
yätzttm SchuWittok möglichst Wßgebreiteten Eins
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,gang zu verschaffen, und durch Vorstellung der 
Vortheile desselben, sowie Her durch dessen Unter
lassung zu gewärtigenden Nachtheile -eine günstige 
Trimmung dafür zu gewinnen, oder ungegründete 
Vvrurtheile zu beseitigen.

Zu diesem Behufs sind die bestimmten Zmpf- 
und Kontrolltage, an welchen Letzteren gewöhnlich 
die Revaccination für Schüler und Erwachsene 
vorgenommen zu werden pflegt, nicht nur den 
Eltern der impfpflichtigen Kinder, sondern in der 
Gemeinde überhaupt bekannt zu machen.

Augsburg, am 4ten April 1854.

Königliche Regierung von Schwaben 
und Neuburg,

Kammer des Innern.
Frhr. v, Melden, k. Regierungs-Präsident.

Die Einrückung amtlicher Bekanntmachungen in öffentlichen 
Blättern betr.

An sämmtliche Kirchen- und Stistuvgs- 
Verwalrungen.

Gemäß höchster Ausschreibung des kgl. Staats 
Ministeriums des Innern für Kirchen- und Schul- 
Angelegenheiten vom 4ten d. Mts. wurde mit 
dem Eigenthümer der allgemeinen Zeitung Frei
herr von Cotta über die Einrückung amtlicher 
Bekanntmachungen in diese Zeitung eine Ueber- 
Kinkunft in der Art geschlossen, daß
1) für die Znseration aller jener Bekanntmach

ungen, bei welchen dem Staate die Kosten
tragung überbürdet wird, eine Gebührener
mäßigung auf 0 fr. für den Raum einer 
Drittelspaltzeils eintritt, und

2) Znserationen in Armensachen unentgeldlich 
wie bisher aufgenommen werden.

Am 23tcn April 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren

wird bekannt gemacht, daß nachstehende Bräuer 
ihr selbstgebrauleS Sommerbier um den Ganter
preis, also um 7 fr. per Maaß verleit geben, 
nemlich:

1) Posthalter Wittwer von Ottobeuren.
2) Posthalter Maier von Erkheim.
3) Brauerswittwe Fesenmaier von Rettenbach.
4) Brauerswittwe Schorer von Rettenbach.
,5) Bräuer Fickler von Ungerhausen.
6) Bräuerswittwe Weisserchorn von Gottenau.

Am Löten April 1854°
Graf, Landrichter.

Die Impfung pro 1854 betr.

Vom
Königlichen Landgericht Ottobeuren.
Wird unten stehend der vom kgl. Landgerichts

arzt Dr. Forster übergebene Zmpfplan mit dem 
Auftrage an sämmtliche Gemeinde - Vorsteher zur 
öffentlichen Kenntniß gebracht, denselben unge
säumt in ihren Bezirken zu verlautbaren, die El
tern impfpflichtiger Kinder unter Erinnerung an 
die Ungehorsamöstrafen besonders zu laden, und der 
Verhandlung zur Aufrechthaltung der Ruhe und 
Ordnung selbst beizuwohnen.

Beigefügt wird, daß die Kontrolltage zur Re- 
«accination vonSchulkindern und allen Denjenigen, 
welche hievon Gebrauch machen wollen, bestimmt 
sind, und der kgl. Gerichlsafzt zur festgesetzten Zeit 
präzis eintreffen wird, daher die Gemeinde - Vor
steher Sorge zu tragen haben, daß sie mit den 
Zmpfpsiichtigen bereits anwesend sind.

Am Löten April 1854.
G r a f, Landrichter.

Z M p f st a t i o n Ottobeuren.
Ottobeuren den Sten Mai Nachmittags 3 Uhr; 
Controlle den lyten Mai Vormittags g Uhr; 
Versammlungsort beim Mohrenwirlh in Ottobeuren. 

Betzisried, Guggenbcrg, Haizen, Böhen, OUarz- 
ried, Hawangen den toten Mai Vormittags y 
Uhr; Cvntrolle den i7ten Mai Vormittags 10 
Uhr ; VesammlungSort beim Mohrenwirlh in Ot
tobeuren.

Wolfertschwenden, Niederdorf, Dietradned den 
17ten Mai Vormittags 10 Uhr; Cvntrolle den 
24ten Mai Vormittags g Uhr; Versammlungs
ort beim Mohrenwirth in Ottobeuren.

Zmpfstation Rettenba ch.
Rettenbach, Gottenau, Lannenberg, Wieneden, 
Engetried, Ober- und Unteregg, Rappen den i?ten
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Mai Nachmittags 3 Uhr; Controlle den 24ten 
Mai Vormittags 11 Uhr; Versammlungsort beim 
Dollenwirth in Rettenbach.

Z m p f st a t i o n Attenh a u s e n. 
Attenhausen, Frechenrieden, Sontheimr den 24ten 
Mai Nachmittags 3 Uhr; Controlle den 31ten 
Mai Vormittags 10 Uhr ; Versammlungsort beim 
Wirth Hayelmann in Attenhausen.

Impfstation Erkheim.
Erkheim, Arlesried, Daxberg, Schlegelöberg den 
3NenMai Nachmittags 3 Uhr; Controlle Lenkten 
Juni Vormittags 10 Uhr; Versammlungsort beim 
Kronenwirth in Erkheim.

Impfstation Lauben.
Lauben, Egg a. d. Günz, Frickenhausen den 7ken 
Juni Nachmittags 3 Uhr; Controlle den 14ten 
Juni Vormittags 11 Uhr; Versammlungsort beim 
Wirth in Lauben.

Impfst atio n H o lz günz. 

Holzgünz, Günz, Schwaighaufen, Ungerhausen, 
Westerheim den i4ten Juni Nachmittags 3 Uhr; 
Controlle den 2/Üen Juni Vormittags 1Ä Uhr; 
Versammlungsort beim Wirth in Holzgünz. /

Jmpfstastion Amendingen. 
Amendingen, Buxheim, Eisenburg, Steinheim, 
Trunkelsberg den, 2,1 hen Juni Nachmittags 3 Uhr; 
^Controlle den 2vten Juni Vormittags 1 f Uhr; 
Versammlungsort beim Wirth in Amendingen.

I m p f st g t i o n B e n i n g e n.
Beningen, Herbishofen, Künersberg, Lachen,Mem
mingerberg den 28ten Juni Nachmittags 3 Uhr; 
Controlle den \ten Juli Nachmittags 3 Uhr; beim 
Wirth in Beningen, 

i-i--------------------

Die Todeserklärung des vermißten Soldaten Philipp Schil
ling von Heißen bett.

C d i k t a l - L a d u n g.
Der ledige Vauerösohn Philipp Schilling von 

Heißen, geboren am litten April 1788, welcher 
als Soldat beim k. 3ten Infanterie Regiments 
(Prinz Carl) den russischen Feldzug mitmachte, 
wird feit dem 5ten Dezember 1812 vermißt.

Auf Antrag seiner nächsten Verwandten wird 
derselbe, oder seine allenfallsige eheliche DeScen- 
denz hiemit aufgefordert, sich binnen drei Monaten
a dato bei dem unterfertigten Gerichte zu melden 
oder Nachricht von dessen Aufenthalt zu geben, 
widrigenfalls Philipp Schilling nach den Bestim
mungen des hierorts geltenden Kempter-Statutar- 
rechtes für todt erklärt, und das auf dem Anwe
sen seines Bruders Joseph Schilling in Heißen 
versicherte Elterngut mit 450 fl. im Hypotheken
buche gelöscht werde.

Am 17ten April 1854.

Königliches Landgericht Obergünzbmg.
Der Königliche Landrichter:

Stöger.

Bekanntmachung.
Mit hoher Genehmigung werden r

Freitag, den 5ten Mai tfd. Irs.
Vormittags 10 Uhr

bei dem unterfertigten Amte circa 4 Zentner 
werthlose Akten und Register zum Einstampfen an 
den Mcistbiethenden öffentlich versteigert und hie
zu Kaufsliebhaber eingeladen.

Memmingen, den 22ten April 1854.

Königliches Rentamt Memmingen.
Pornsch aft, Rentbeamter.

Einer hohen Entschließung des k. Qberpost- und 
Bahnamt's für Schwaben und Neuburg zufolge, 
geht vom Iten Mai d. I. der Postomnibus Früh 
9 1)4 Uhr in Memmingen ab, weßhalb Briefe 
und Geldpakete zur Route Lindau - Augsburg und 
Augöburg-Lindau schon Morgens 9 1)2 Uhr, zur 
Route Memmingen aber Abends 5 1)2 Uhr, hier
zur Post gebracht sein müßen um rechtzeitig expedirt 
werden zu können.

Es wird dieß hiemit mit dem Bemerken bekannt 
gemacht, daß nur Poststücke zu obiger Zeit aufge
geben, mit diesen Courfen abgehen können.
Ottobeuren, den 27ten April 1854.

' Königliche Posterpeditwn 
Wittwer, Posterxed.
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Der Unterzeichnete macht hiemit bekannt, daß 

bei ihm Heuer wieder Kleesaamen zu haben ist, 
Und verspricht ächte und unverfälschte Waare 

Erhard Herz, 
Seifensieder in Rettenbach.

Geburts-/ Sterb- und Trauungs- 
Anzeigen

in der Pfarrei Ottobeuren 
im Monat März.

Geboren : Den 3., Friederike, Sophie, d. V.tPaul Munk, 
Rentamtsbote von Ottobeuren. — Den 20., Joseph und Ma
ria Walburga, Zwillinge; uneheliche Kinder der ledigen Vik
toria Lieb, Schlvsserstochter von Ottobeuren.— Den 21., Ul
rich, d. V.: Florian Karrer, Bauer von Ebeim. — Den 22., 
Josepha; d. 23.: Jvh. Georg Kugelmann, Weguiacher von Ot
tobeuren. — Den 29., Viktoria, unehelich von Ottobeuren.

Gestorben: Den 2., Maria Lohr, Söldnerin von Leu
polz, 82 Jahre alt, an Entkräftung: — Ten 3., Franz Sales, 
Kind der Söldners WittweHainz von Ottobeuren, 3 n2 Jahr 
alt, an Gichtern. — Den 12., Joh. Schieß, Pfründner von 
Ottobeuren, 77 Jahre alt, an Altersschwäche Den 13., Fran
ziska Dellenmaier, Schuhmachersgattin vouOttobmiren, 77 

Jahre alt, an Altersschwäche. — Den 17., Mvtr Stuhle,Bau
ers so hu von Betzisried ; 27 Jahre alt.— Den 20., unehelich, 

von Rettenbach, 6 Wochen alt, an Blattern. — Den 23., Jo
sepha, Kind des Bauers Martin Müller von Guggenberg, 17 
Wochen alt, an Gichtern. — Den 27., Ursula Seisele, Mül- 
lcrswittwe von hier, 74 Jahre alt, an Wassersucht.— Den 31., 
Franz Borgius Zängerlc, Sägmüller von Eldern, 88 l^LJahr 
alt, an.Altersschwäche.

Charade.
Wie. friedlich doch in frommer Stille,

Ruht endlich hier die große Schaar,
Die vormals, bei belebter Hülle,

So oft in Kampf und Fehde war!
Das erste Paar gibt sanften Sinn
Selbst der erbosten Nachbarin.
Hier denkt man nicht mehr an die Tritte/ 

Nicht an ihr leichtes Lvftgewand,
Nicht an den schnellen Flug der Schritte, 

Dem selbst der Sturm nicht widerstand, 
Denn hier flieht Reigen und sein Gang, 
Weil man das. Höhere errang.
Dieß Höhere wirst du einst preisen, 

Schaust du hier oft das Ganze an.
Und da in seinem tausend Weisen

Den fchlarrkld Feind des Lebens nahm;
Kannst dufes nicht bei Holbein seh'n. 
So magst du hin nach Erfurt geh'n.

(Auflösung der Charade in Nro. 16,: Rauschgold.)

S cd r a n n e n - A n z e i g e.
Getreid-

Gattung.

I .Ottobeuren, 

den 24. April 1854.

Memmingen, 
den 25. Arril 1854.

Kempten, 

den 19. April 1854.

[ höchster | mitterer | niederster höchster | mitterrer |. niederster höchster | mitterer I niederster.

ft- kr. ft. fr. ft- kr. fl. kr. fl. kr. fl. kr. fl- kr. fl. kr. fl. kr.
K e r n. 32 36 32 —- 31 9 31 31 30 5Q 30 10 32 — 31 14- 31 1
R o g g e n. 25 9 25 — 24 30 25 51 25 26 24 54 25 43 25 1(J 24 39
G erst e. 23 —. 22 45 22 — 22 55 22 29 21 50 21 11 20 7 KJ 37
H a b e r. 10 36 10 3 9 44 10 33 10 9 9 52 11 ; 1 10 27 9 48

n x ch dem M i t t e r p r t 0
Aufschlag : Kern --ll 40 kr. Roggen --ft. 6 kr. Gersten --fl. — k -. Haber - I. 4 kr.
Abschlag: Kern -- ft. — kr. Roggen - - fl. —— fr. Gersten —- fl- — kr. Haber — fl.-- kr.

Brodtare: Seminelbrod zu 2 fr. 6 lf2 Lrh. — Weißbrod v. Kern - Mehl zu 2 fr. 8 1]2 Loth.
Halbweißbrod zu2 kr. 9M5jS Lth.— Roggenbrod zu 2 fr. 10 7s8 Lth.

preise der nicht
Schmalz das Pfund . . 23 kr. — hl.
Butler „ „ . . 22 kr. — hl.
Seife „ „ . . 19 kr. — Hk.
Kerzen „ „ Gegossene 27kr. gezog.26 kr. — hl.

taxirten v i k t u a l i e n.
10 Stück Eier . . ...» 8 kr. —" hl.
Der Vierling Kartoffeln. . .... 30 kr. — hl.
Der Zentner gutes Heu . /. . . 1 ss. — kr. — hl.
Der Zentner Pferd-Heu . . . — fl.. 42 kr. — hl.

Gedruckt und verlezr bey Joh. Bapt. Ganser, verantwortlicher Redakteur r Rarl Sanse^



Berlage
5 u Hro. 17, des <£>t tob eurer* w och enb latte s den 2'Ziett 2lp r t l 1854'.

Dildung der Gewerbsv er eine.
(S ch t u ß.)

5) über die Erhaltung der gesetzlichen Ordnung bei den Ge- 
werbsvereinen zu überwachen;

6) DenVereinsversammsungen entweder selbst oder durch einen, 
mit Genehmigung derDistriktspolizeibehörde abzuorduenden 
Stellvertreter beizuwohnen;

7) über die Verwaltung und entsprechende Verwendung des 
Vereiusvermögens Auffichtzn führen;

8) unvorhergesehene, im Jahrcsetat nicht enthaltene oder die 
betreffende Position überschreitende Ausgaben bei Nachwei
sung ihres unabweiSlichen Bedürfnisses zu bewilligen.

, ■ C. 1? e v e i n 9 v o rft e h e r.
§ . 116. In allen nicht dem Beschlüsse der Vereisversamm

lung selbst vorbehaltenen Angelegenheiten wird der Gewerbs- 
Verein durch zwei an seiner Spitze bestehende Vorsteher vertreten.

§ . 117. Die Vereinsvorsteher werden von dem Vereine 
selbst aus den Mitglied«« desselben auf 2 Jahre gewählt und 
von dem Vereinscommissär vcrpstichtet.

Die Wahl erfolgt am Vereinsjahrtage.
Abgclehnt kann die Wahl nur aus denselben Gründen 

werden, wie die Wahl zu Gemeindeämter
Stimmberechtigt sind alle in der Versammlung anwesenden 

Gewerbsmeister,, stellvertretenden. Werksührer und Pächter von 
Gewerbsrechten.

Wählbar sind nur die dem Vereine angehörigen Gewerbs- 
rneistcr. Ausgeschlossen sind jedoch jene, welche wegen tincS- 
Verbrechens oder Vergehens rechtskräftig verurtheilt worden 
sind, oder der Untersuchung unterliegen, letzeren Falls, so 
lange das Verfahren nicht eingestellt oder dar Beschuldigte 
nicht freigesprochen wird..

Uebertragung von Stimmen von Seite der Abwesenden 
stndet nicht statt..

Die Abstimmung geschieht durch Wahlzettel oder mündlich 
zu Protokoll oder durch Acclamativii.

Zur Entscheidung genüge die relative Stimmenmehrheit, 
bei Gleichheit der Stimmen, entscheidet das Loos.

Jeder Austrctter ist wieder wählbar, jedoch kann die. Wie
derwahl abgclehnt werden..

In gleicher Weise werden 2 Ersatzmänner aus die Dauer 
von je 2 Jahren gewählt,, welche in Verhinderungs-oder 
Erledigungsfüllen, an die Stelle des Vorstehers treten.

§• 118. Die erste Wahl findet unmittelbar nach erfolgter 
Bildung des Vereines statt uns erstreckt sich aus beide Vor» 
steher in getrennten Wahlakten.

Nach Ablauf eines Jahres tritt der eine Vorsteher durch» 
das Loos aus und es findet eine' Ersatzwahl statt; von da 
an greift jährlich eine periodische Erneuerung, in der Art 
Platz, daß jederzeit, der sein zweites Dienstjahr vollendete Vor-» 
steher abzutretten hat.

Dem vereinsvorsteb-er liegt ob:
§• llll. 1) für die genaue Erfüllung der Vereinszwecke 

chätig. mitzuwirken und namentlich die Verbreitung.nutz.»

2)

3)
4)

5)

6)

7)
8)

9)

sicher Gewerbskenntnisse, den Gewerbssteiß und die Ver
vollkommnung der Gewerbs-Erzeugnisse durch Belehrung 
und Beispiel möglichst zu befördern, endlich auf die Er
leichterung des Absatzes der Gewerbserzeugnisse — nam
entlich durch Errichtung von Gewerbshallen—möglichst 
hinzuwirken;
olle obrigkeiilichen Verfügungen, scwie die Anordnung»« 
des Vcreinseommissärs zu «ollzeihen;
die Vercinsvcrsammlungen anzusetzen;
in den Versammlungen die BerathungSgegenstände vor- 
zutragen;
für den Vollzug der VereinSbeschlüffe zu sorgen.
efortlaufende Verzeichnisse zu führen über alle zu dem Ber«- 
ine gehörigen Meister, Gewerbspächter, Werksührer, Ge

hilfen, Gesellen und Lehilinge;
die Lehrlinge zur Lehre ein- und auszuschreiben;»

die Aussicht auf die. Gehilfen, Gesellen uns Lehrlinge zw 
führen, über ihre Sittlichkeit und geordnetes Betragen,, 
sowie über die Behandlung, der Levrlinge durch die Mei- 
ster und Gewerbspächter zu wachen, hiebei wahrgenom
mene Mißbräuche und Unordnungen der Aufsichts-Be
hörde anzuzeigen, Streitigkeiten zwischen den» Meistern, 
Gewerbspächtercn,. Gesellen, Gehilfen oder Lehrlingen zu» 
vermittelw;
über die Befolgungen der Vorschricften der, allgrmeie« 
und besonderen Geweibsordnung, zu wachen:

10) die Jntresscn. des Vereins zu wahren,, seine Rechte M-- 
gen äußere Eingriffe zu vertreten;

11) das Vermögen und die Einkünfte des Vereins- unter' 
doppelter Eassensperre M verwalten;.

12) die Erhebungen der Umlage«' auf die. Mitglieder des 
Gewerbsvereiiics zu- besorgen;

13) . die Un.evstützungsverelne. der Gesellen: dm wo solche b»- 
stehen zu- leiten, uns endlich.

14) aus Anordnung der Behörden: ein- sachverständiges Gut
achten abzugeben.

§ . 120. Alle Vereinsgeuvssen sind den Vorsteher bei' Ver-- 
richtung ihres Amtes Achtung und Gchorsam» schuldig. Gegen« 
jede von Letztereri angezeigtr Verletzung dieses Ikntrrvpdnüngs.» 
Verhältnisses hat. dir geeignete Bestrafung; durch? dir Aus-- 
fichtsbchörde einzutreten.

§ . 121. Die Vereiusvvrsteher eryaltew keine stehend». 
Belohnung-; dagegen haben» sie für Berrichrung außerhalb 
ihres Wohnortes und für ihre Versäumnisse eine angemessen» 
Entschädigung anzusprechen;. welche' der Voreinsronmufsär zü« 
bestimmen« hat..

Die Aufsichtsbehörden» habe« S»M zch tdaMh dass hier
bei kein llebermaß eintrete.

§ . 122. Die Entlassung, der VereiuSvorstchernwegen? Un-» 
brauchbarkeit »der Dienstesverfehlungen? hat die Aufsichtsbe
hörde,, vorbehaltlich des Rekurses an», die vorgesetzte f.. Regi»-» 
ryttg, Kamnm des Lnmriss ausptsprechMp



D. Vereinsversammlungen.
$ ■ 123, Die Versammlung bildet sich aus den in den 

betreffenden Gewdrbsvereinen begriffenen Mitgliedern und ihren 
nach §. 109 gestatteten Stellvertretern,

Dieselbe wird am Sitze des Vereines ordentlicher Weise 
alljährlich an dem Jahrestage des Vereines gehalten, kann 
aber auch in der Zwischenzeit, so ost es die llinstände er
fordern, nach rechtzeitiger vorgängiger Anzeige bei dem Ver- 
einscommiffär berufen werden. Eine Vertretung von Abwe
senden findet nicht statt.

§ . 124. Der Vorsitz gebührt dem Vereinscvmmssär oder 
dessen Stellvertreter.

Derselbe wacht darüber, daß nichts Ungehöriges vorge
tragen oder verhandelt werde.

Gegen Störungen, sowie bei unentschuldigtem Ausbleiben 
schreitet er mit Geldbußen von höchstens 1 ft. 30 kr. oder 
mit Aufhebung der Versammlung ein, vorbehaltlich der Be
strafung der Schuldigen durch die Aufsichtsbehörde.

Die in den Vercinsversämmlungen ausgesprochenen Geld
strafen fließen in die Vereinscassa,

§ . 125. Die Abstimmung erfolgt mündlich, die Beschluß
fassung nach relativer Stimmenmehrheit.

Zur Giltigkeit des Beschlusses wird nicht nur die richtige 
Vorladung der Vereinsmitglieder, nicht aber eine bestimmte 
Anzahl der Stimmenden erfordert. Der Beschluß wird kurz 
protokollirt, von den Vereinsvorstehern unterzeichnet und in 
den Fällen ves §. 126 Ziff. 1 — 4 der Genehmigung der 
Aufsichtsbehörde unterstellt.

Derselbe bindet, insoweit er innerhalb der Zuständigkeit der 
Vereinsversanimlung erlassen ist, auch jene Mittlerer des 
Vereines, welche an der Versammlung nicht Theil genommen 
haben.

Dem Vorsitzenden steht es zu, den Vollzug von Vercius- 
beschlüffen vorbehaltlich der Befchwerdeführuug bei der D st- 
riktspolizeibehörde und weiteren Berufung zu ststiren.

§ . 126. Die Vereinsversammlung kann im allgemeinen 
nur über diejenigen Gegenstände in Beratbung treteteu, welche 
sich auf die im §. 103 angebeuteten Zwecke des Vereins 
beziehen.

Ihrer besonderen Berathung und Beschlußfassung bleibt 
ferner unterstellt:
1) die Festsetzung des Jahresetats über Einnahmen. und 

Ausgaben;
2) die Genehmigung aller im §. 129 nicht aufgeführten 

Ausgaben;
3) die Feststellung der Deckungsmillel der Ausgaben,'
4) jede Veräußerung und Verpfändung des Vereinsvermögen;
5) die Wahl der Vorsteher:
£>) die Ab hör der Vereinsrechnungen.

1) ! 27. Verhandlungen um Korrespondenzen mit anderen 
Vereinen findet-nur mit Vorwissen des Vereinscommissärs 
statt. E. Vereinsvermögen.

§’ . 128. Zahlungen ans der Vereinscassa für den im Etat 
«ufgenommenen. Zwecke, soferne die betreffenden Etatspofltivn 
richt überschritten werden, bedürfen ' keiner kesondern Ge- 
^Hmigüng.

Dagegen füllt jede in dem Eta! nicht vorgesehene oder die 
betrefseude Etatsposition überfchreitteuen Zahlung den Vereins- 
Vorstehern zum Ersätze anheim, wenn sie hiezu nicht nach 
§• Ziffer 8 erforderliche Zustimmung des Vereinscom
missärs erhalten haben.

§' .129. Als VereinauSgaben werden schon durch gegen
wärtige Verordnung anerkannt:

4) Kosten der Unterhaltung her einem Vereine zur gemein
sten Benützung zuständigen Gebäude, Werke, Maschinen, 
Anlagen und sonstigen Jnventarstücke,

5) die Verzinsung und allmählige Tilgung der auf gütige 
Weile contrahirten Schulden;

6) Unterstützung von Vereinsgetiossen, deren Wittwen und 
Kinder;

7) Unterstützung und Beköstigung dürftiger, auf der Wander
schaft befindlicher Gesellen;

8) Beiträge zur Verpflegung kranker Gesellen und Lehrlinge;
6) Amchaffüng voit nützlichen Büchern,Zeitschriften für.Mu

sterzeichnungen, Modell und Maschinen zum gemeinsamen 
Gebrauche;

7) die Kosten zur Haltung des Gottesdienstes an demJahres- 
tage und andern obrigkeitlich gebilligten kirchlichen Feier
lichkeiten ;

8) die Kosten der das Vereinsvermögen betreffenden Rechts
streite;

9) die Entschädigungder Vereinsvorsteher und des Rechnungs
führers ;

10) die Diäten der Commissäre und deren Stellvertreter, inso
weit sie überhaupt statthaft find;

11) derAntheil an den Kostendes Gewerbrathes, wo ein solcher 
besteht.

§ . 130. Die Einnahmen des Vereins bestehen :
1) in Zinsen und Renten aus dem Vereinsbermögen;
2) in den Eintrittsgebühren neuer Mitglieder;
3) in den ordentlichen Beiträgen der Vereins-Mitglieder;
4) in Geldbußen;
5) in den regelmäßigen periodischen Beiträgen der Gesellen zrr 

den im §’. 129. Ziffer 4 und 5. aufgeführten Ausgaben;
6) in freiwilligen Geschenken und Vermächtnissen;
7) in außerordentlichen Beiträgen der Vereinsmitglreder.

Das Regulativ über die ordentlichen Beiträge und Wie Ein- 
trittsgebühren der Mitglieder, über die Geselleubeiträge undGeld- 
bußen muß der Genehmigung der Distriktspolizeibehörde unter
stellt werden.

4 131. Zur Verwaltung deö Vereinsvermögens kann, wenn 
dasselbe bedeutend ist, ein besonderer Rechnmrgsführer aufge
stellt werden, für dessen Geschäftsführung die Vereinsvorsteher 
verantwortlich sind.

§'. 132. Jede Jahresrechnung wird der ordentlicher Jahres
versammlung vorgelegt, nach den bei dem Vortrage gemachten 
Erinnerungen mrdBeschlüssensogleich berichtiget, sofortdurchdie 
Unterschrift des Vorsitzenden Vereinskommtssärs bestätiget und 
von diesem dem Vereine zmückgegeben.



Qttsbeurer - Wochenblatt.
Donnerstag M IS. den 4. Mai 1854.

Hell dir lächlender Mae,
Blummschöpfer, 
Herzeusftßler, 

Wecker des Vergnügens, 
Heil dir, lächelnder BlüthenmonL.

Auszug ausdem kömgl. bayer. Kreis-Amtsblatt von Schwaben und Neuburg 1854;
Nro. 18-

Inhalt: Die Ausstellung von HaNdelsvorweiftn durch Fabrikanten, resp. Gewerbtrcibende. — Die Rechnung der Di- 
strikts-Genreinde Obergünzburg pro 1S52J33. — Die Abhaltung einer Prüfung für Kanditatinuen zum deutschen Schul
amte und für Schulamts-Erspektantinen. — Die Verwaltung des kgl, Oberaufschlag- und Stenipelverlag-Amtes Augs
burg. —- Bekanntmachung, den steuerpflichtigen Uebergangs-Verkehr nut dem Königreiche Hanover, dem Herzoglhum Ol
denburg und dem Fürsteuthumc Schaumburg-Lippe. — Erledigung der zweiten Pfarrstelle zu Uffenheim, Dekanats da
selbst. — Untersuchung wegen Preßvergehens durch die Schrift: ,,Eniladüngsschr»st an die Auswanderer re."— Die Un
tersuchung gegen Friedrich Krüll, Redakteur des bayerischen BölkSblaites zu Regensburg, wegen Preßvergehens. — Un
tersuchung gegen den Redakteur Cantor von Nürnberg, wegen Preßvergehens. — Kreis-Notizen.

Nro. 1g.
Inhalt: Bekanntmachung, die zweite Verlovsung des zweiten Subskriptions-Aulebens a 5 pCt. —1 Die Instand

setzung der Distrikt-straffen und Gemeindeverbindungswege. — Untersuchung gegenIoseph Feser in Kisstugm Wegen Ue- 
bertretung Les Preßgesetzes.— Verwendung der Riesenmöhre zum Brodbacken.— Kreis-Notizen.

Nro. 20.
Inhalt: Das Auffinden eines weiblichen Leichnams im Maine bei Schweinfurt.— Das Ergebnis der Kollekte am 1., 

Adventsonntage 185Z zur Bildung eines Unterstützungsfondes für arme Geisteskranke von Schwaben und Neuburg.— Die Er
ledigung von Freiplätzen in dem Institute für krüppelhafte Kinder in München. — Das Ableben res k. Cantous-Arztes Dr. 6. 
Besnard in Otterberg.— Gesuch des Handelshauses C. Pokrantz und Comp. in Bremen um dieGenehmigung zur Uebertragung 
der bisher» von dem Kaufmann Demmler-Melder in Nürnberg ausgeubten Hauptagentur an den Kaufmann F. N. Weber 
in Bamberg. — Untersuchung gegen den Buchhändler Korn von Nürnberg u. Eompl. wegen Preßvergehens. — Kreis- 
Notizen.

Nro. 21.
Inhalt: Der vermißte Wendelin Kienberger von Oberzell. — Die Distriklskassa-Nechnung der Distrikts - Geimiudr 

Neuburg pro 185L52. — Die Erledigung der kathol. Pfarrei Bubesheim, k. Ldg. Günzburg. — Erledigung dcrPfarrei 
Burk. — Kreis.Notizen.

Amtliche Bekanntmachungen.
Wachsamkeit zur Vermeidung von Waldbränden Bet?.

An sämmtliche Gemeinde-Vorsteher.
Die fast täglichen Nachrichten von Waldbränden, 

welche bei gegenwärtiger Jahreszeit durch eine an
haltende Dürre und starke Ostwinde so leicht ent
stehen, und das Eigenthum gefährdend sich verbreiten 
können, fordern zur größten Wachsamkeit auf.

In der Regel entstehen, diese Waldbrände nur 
aus Unvorsichtigkeit, oder Unüberlegtheit, durch Feu

eraufmachen, Wegwerfen brennender Cigarren m 
Waldungen oder in der Nähe derselben.
Es ergeht daher der Auftrag an sämmtliche Ge

meindevorsteher ungesäumt bekannt zu machen,daß das 
Feuermachen in oder bcyWaldungen, das sogenannte 
Brennen auf Feldern, Wiesen und in Waldungen 
wodurch nach Umstände, oft ganze Ortschaften in Ge
fahr gerathen bey Vermeidung der in Art. des 
ForstgesetzeS festgesetzen Strafe bis auf Weiteres ver
boten, und daß daS Waldfchutzperfonal zur schleunig
sten Anzeige' der Uebertreter strengstens augewiefer; 
ist; auch haberr die Gemeindevorsteher bei dieser
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Gelegenheit zur erhöhtenWachsamkeit mit brennenden 
Eigneren unD Zündhölzchen aufzusordern, und den 
Dollzug biö zum IQ Mai anzuzeigen.

Am 1. Mai 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Den Gelreidhandel, hier den Verkauf des Getreides auf dem 
Halme, oder der Wurzel betr.

An sämmtliche Gemeinde - Vorsteher.
Nach Wahrnehmungen des königlichen Saats- 

ministeriumS des Innern mehren sich in neuster 
Zeit die Kontraventionen gegen die allerhöchsten 
Verordnungen vom 13 Juni 1817 den Verkauf 
des Getreides auf dem Halme oder der Wurzel 
bcteffend woraus abzunehmen ist, daß dieses Ver- 
doth nicht genügend bekannt sey, daher eine wieder
holte Bekanntmachung in entsprechender Weise als 
liothwendig erscheint.

In Folge hohen Regierungsausschreibens vom 
15 d.MtS. ergeht nun an sämmtliche Gemeindevor
steher derAuflrag diese allerhöchste Verordnung wo
von ein Abdruck in Nro. 33 des Kreisamtsblattes 
Seite 4i(j enthalten ist, schleunigst in ihren Be
zirken öffentlich bekannt zu machen, und den Voll
zug bis zum 15 Mai l. Z. anher anzuzeigen.

Am 30. April 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Den Festungs-und Eistnbahnbau in Ulm betreffend.

An sämmtliche Gemeinde - Vorsteher.
Bei dem Festungs - und Eisenbahnbau in Ulm 

können nach einem hohen RegierungSauSschreiben 
vom 14ten d. M. keine weitern Arbeiter verwen
det,^ und nur noch diejenigen Maurer angenom
men werden, welche sich ihre Plätze bereits gesi
chert haben. Die Gemeindevorsteher werden beauf
tragt, dieses ungesäumt öffentlich bekannt zu machen.

Am 30ten April 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Das Aufstnben eines mänlichen Leichnams im Mainstuße un
terhalb Gädheim betr.

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren
werden sämmtliche Gemeinde-Vorsteher beauf

tragt, wegen des in dem hohen NegierungöauS- 
schreibenvom 18ten d. Mtö. in Nro. 33 des Kreis- 
intelligenz-Blattes S.425 beschriebenenmännlichen 
Leichnams ungesäumt Nachforschungen anzustellen, 
ob in ihrem Bezirke nicht eine Person, auf welche 
diese Beschreibung jpaßt, vermißt wird, und ein 
allenfallsigeS Ergebniß bis zum 15ten Mai anher 
anzuzeigen.

Am 30ten April 1854.
Graf, Landrichter.

Ein gefundenes Geldstück betreffend.

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren.

Wird hiemit bekannt gemacht, daß am Mon
tag den Iten d. M. Vormittags g Uhr auf dem 
Fußwege nach Hofs ein Geldstück gefunden wurde, 
welches dem sich hiezu legitimirenden Eigenthümer 
dießseitS verabfolgt werden wird.

Am Sten Mai 1854.
Graf, Landrichter.

Die Verleitgabe des Sommerbieces uni den Gantersatz betr

Vom
Königlichen Landgericht Ottobeuren. 

i^Wird bekannt gemacht, daß nachstehende Bräuer 
ihr selbst gebrautes Sommerbier um den Ganter- 
pris, also um 1 kr. per Maaß verleit geben, nem- 
lich:
1) Max Durocher von Ottobeuren.
2) M. Zettler, von DaukleSried.
3) Jvh. Bögle, von Erkheim.
4) Laubheimcr, von RommeltShausen.
5) Xaver Hutzelmann in Attenhausen.
6) Dodel, Posthalter in Wolfertschwenden.

Am 3. Mai 1854.
Graf, Landrichter.

Die Reparirung der Kirchhofmauer zu Rettenbach betr.

Bekanntmachung.
Nach Beschluß der Marktsgemeinde Rettenbach
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soll die Reperalur der dortigen sehr baufälligen 
Kirchhofmauer an den Wenigstnehmenden in Ak
kord gegeben werden.

Zur Aufnahme der deßfallsigen Angebote wird 
hiemit Tagsfahrt auf Montag den 22ten d.MtS. 
Vormittags 9 Uhr in hiesiger Gerichtskanzlei an- 
gesetzt, wozu befähigte Werkmeister mit dem An
hänge eingeladen werden, daß die Ratifikation der 
Marktsgemeinde - Verwaltung Vorbehalten bleibt, 
und Plan und Kostenveranschlag bis dahin hier
orts eingesehen werden können.

Am iten Mai 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Fleisch - Taxe für den Monat Mai betr.

Fleischsatz.
Die hiesigen Metzger haben für 'den Monat 

Mai folgende Fleischpreise angegeben:
Mastochsenfleisch per Pfund 
Rindfleisch „ „ .
Kalbfleisch „ „ .
Schweinfleisch ,, .
Obige Taxen sind lediglich als

12 fr. — hl.
10 w n
10,, 4 „
16 „ — ,r

Maximalpreise
anzuschen, so, daß daS Fleisch auch um geringere 
Preise unter der Voraussetzung verkauft werden 
darf, daß
1.) dasselbe von ganz guter Qualität ist, und
2.) die Anzeige deö geringem Preises rechtzeitig der 

Lokalpolizeibehörde gemacht wird, welche hie
rüber je nach Umständen der DistriktSpolizei- 
Behörden zu beachten ist.

Die Gemeinde-Vorsteher werden beauftragt, 
obigen Fleischsatz bei den Metzgern ihres Bezirkes 
anschreiben zu lassen, und dessen genaueste Ein
haltung zu überwachen.

Am 1 ten April 1854.

Königliches Landgericht.
G r a f, Landrichter.

Freitag, dm 26tm Mai d. Irs. Vormittags 
9 Ahr

im 'Wirthshaufe zu Trunkelsberg das LeerhauS 
Nro. 2g. a. mit Hofraum des TaglöhnerS Jakob 
Frick daselbst geschätzt zu 200 ft. durch eine Ge- 
richtS-Commission zur öffentlichen Versteigerung ge
bracht werden, wozu an die Gläubiger und an 
Kaufsliebhaber die Einladung mit dem Bemerken 
ergeht, daß sich der Zuschlag nach $. 64 des 
Hypotheken Gesetzes mit Rücksicht auf die §.§. 
98 — 101 des Prozeßgcsetzes vom Ilten Novem
ber 1857 richte, daß die nähern Kaufsbedingun
gen am Steigerungötage werden bekannt gegeben 
werden, und daß dem Gerichte unbekannte Käufer 
sich über entsprechendes Vermögen auSzuweisen
haben.

Zugleich werden die dem Gerichte nicht bekann
ten Gläubiger des Zakvb Frick aufgefordert ihre 
Forderungen am
Samstag, den 27ten Mai d. Irs. Vormit

tags 9 Uhr
um so gewisser hierorts anzumelden, als ausserdem 
der Erlös aus dem Frick'schen Anwesen sofort an 
die bekannten Gläubiger würde ausbezahlt werden.

Am 25ten April 1854»

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Cröffnung -er hiesigen 
Schießftätte.

Sonntag den 7ten Mai werden die dießjahri- 
gen Schießübungen mit einem kleinen Schießen 
eröffnet, worüber der Anschlag das Nähere be
zeichnet.

Die Mitglieder der Schützengesellschaft werden 
hiezu mit dem Bemerken eingeladen, sich praciö 1 Uhr 
im Gafthause zur Post einzufinden, um sich dem 
von da aus abgehenden Schützenzuge zur Schieß
stätte anschließen zu können.

Debitweftn des Jakob Frlck von Trunkelsberg betr.

Anwesens - Verkauf.
Auf Andringen eines Hypotheken Gläubigers 

und in Folge Gerichtsbeschlußes vom 3ten d. Mts. 
wird am

Zugleich werden auch Freunde des Bachuswer- 
fens eingeladen, da derselbe ausgestellt, und von 
der Schützengesellschaft ein Bestes gegeben wird.

Ottobeuren den Z. Mai 1854.'

Die Schützen - Direktion.
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Bekanntmachung.

Der untengenannte Agent des Hagelversiche
rungs-Vereins bringt auf die vom Illten April d. 
Irs. gepflogene Bekanntmachung, nachträglich zur 
Wissenschaft, daß nach den neuesten Statuten der 
Hagel-Versicherung nicht mehr wie früher die Faden
ten ihre Versicherungs-Prämie nach der mehr oder 
weniger Beschauerung zu entrichten haben, fordern 
für die erste Klasse wozu alle Getreidgattungen, Kar
toffeln, Stroh, Futterpflanzen gehören per Tag
werk 10 kr. Für die zweite Klasse wozu Taback, 
vom Hanf und Flachs der Stengel, dann Feldbohnen 
und andere Hülsenfrüchten gehören perTagw. 20 Er» 
Für die dritte Klasse wozu Reps, Hanf und Lein- 
saamen, Moor und alle Oelgewächse dann Trauben, 
Obst und Küchengewächse gehören per Tagw. Lvkr. 
zu bezahlen hat.

Die Versicherungsbeiträge müssen sogleich bei 
Empfang der Erndtefassion bezahlt werden.

Die Zahlungen der Beschauerten folgen unverzö
gert auf den iten November jeden ZahreS, Nach
zahlungen 'fine keine zu befürchten.

Guggenberg, den 3ten Mai 1854.
Georg Hölzke, Agent.

S a a m e n em P fe h k n n g.
Um aufzuräumen verkaufe ich rheini

schen und russischen Saatlein wie auch 
mehrere Gattungen Grasfaamen zu 
herabgesetzten Preisen.

K e r t e r,
Sailermcister in der Dorstadt in Memmingen-

Ottobeurer - Schrannenpreise vom Lt-n Mai L8.M.

Bekanntmachung.
Da die Brüder Ignatz und Johann Nepomuck 

Doservon Weyhers dieß Gerichts nach den vereinig
ten Staaten Nordamerikas auszuwandern gedenken, 
so werden diejenigen, welche rechtliche Ansprüche an 
dieselben haben, hiemit aufgefordert, feie (eiben bis 
L»m

Sten Mai I. Irs.
hierorts bey Vermeidung der Nichtberücksichtigurrg 
anzumelden. । ,

Am 2öten April 1854.
Königliches Landgericht Grönmbach.

Steiner, Landrichter.

Lotto.
In der Nürnberger Ziehung wmden'gezogm:

LL» 3 1. 38. 3S SO-

Gefunden wurden:
Ein Augenglas mit neusilbernem Gestell und roth- 

ledernem Futteral!. — Ein großer und ein kleiner 
frantzöflscherSchlüffel. Verleger dieses Blattes sagt, 
wo diese Gegenstände abzuholen sind.

Sr. Maj. der König haben in Allerhochstihrer 
landeSväterlichen Fürsorge den Betrag von 2000 
fl., und Ihre Maj. die Königin eine Summe von 
300 fl. zur augenblicklichen Unterstützung der hülfö- 
bedürftigen Abgebrannten von Hammel bürg ange
wiesen, damit sogleich den dringensten Bedüfnisserr 
der vom Unglück so schwer Betroffenen die so nöthige 
Abhülfe gereicht werden könne. Beide allerhöchsten 
Gnadenspenden sind bereits an das zu Hammelburg 
gebildete HülfSkomitks abgegangen.

(Anstösmiss der Charade lu Nro. 17.: Todtentairz.)

Kern höchster 32 st. 2 kr. mittlerer 31 fl. 27 kr. niederster 30 fl. 3 kr.
Roggen höchster 26 fl. 10 kr. mittlerer 25 fl. 25 kr. niederster 24 fl. 40 kr.
Gersten höchster 21 fl. — kr. mittlerer 20 fl. — kr. niederster 20 fl. — kr.
Haber höchster 10 fl. 31 kr. mittlerer 10 fl. 4 kr. niederster 9 st. 7 kr.

Aufschlag: Kern fl. — kr. Roggen — fl. 25 kr. Gersten — fl. — kr. Haber — fl. 1 kr- 
Abschlag: Kern — fl. 33 kr. Roggen -- fl. — kr. Gersten 2 fl. 45 kr. Haber — fl.— kr.

ScoÖtAVe: Semmelbrod zu 2 kr. 6 lf2 Lrh. — Weißbrod v. Kern - Mehl zu 2 kr. 8- lj2 Lsth. 
Hulbweißbrod zu2kc. 9 1)2 Lth,— Roggmbrod zu L2 kr. 10 1)2 Lth.

Gedrvckc und vepjlezr bey Bgpr, GMtsep. verMM-Michssk Rssdaktkrrkr



Ottobeurer»Wochenblatts
Donnerstag M 19. denn. Mai 1854.

Um glücklich zu fern, braucht man nicht die neue Welt, nur kräftige Arme und einen festen Willen. 
Das reinste Gold liegt in des Menschen Brust, und das sei dein ■— R al ivSVN ie n.

Auszug aus dem königl bayer. Kreis-Amtsblatt von Schwaben und Neuburg 1854.
Nro. 23.

Inhalt: Die revidirteOrdnung der latekn.Schulen und der Gymnasien des Königreiches.— Den vermißten Wende'ick 
Kienberger von Oberzell, kgl. Lanrger. Kaufbeuren, domizilirend in Ebenhofeii. — Das Schlachten unreifer Kälber.— Die Er
ledigung des Frühmeß» und KaplaneiBenefiziums zu Großaitingen, kgl. Ldg. Schwabmünchen. — Die Aufsicht auf die Versen
dung, Aufbewahrung und den Verkauf und Gebrauch von Reibfeuerzeugen. — Die zweite öffentliche Schwurgerichtssitzung. — 
Zwei Erkenntnisse in Untersuchungen wegen Mißbrauchs der Presse. — Kreis-Notizen.

Nro. 24.
Inhalt : Die Versammlung derLrndräthe fürdasJahr 1854J55.— Die Aenderrmg der Firmades Ezpedienten-Hauses Chry- 

stie, Heinrich und Comp. in Havre. — DieDistriktskassa-Rechnung der Distrikts-Gemeinde Sonthofen pro 1852J53. — Die An
wendung schädlicher Stoffe zum Bemalen der Spielwaaren und zur Anfertigung von Malerkasten.— Die Aufstellung des Kauf
manns C. I. Mebold in Nördlingen, als Unteragenten deS General-Agenten und Stellvertreters des Schiffs-Rheders Styrie und 
Comp. in Harburg, Kaufmannes Z. Ar Löhe in Fürth. — Aenberungin den Gränzen des Regicrungs - Bezirkes von Schwaben 
und Neuburg. — Die Verloosung der altern k. k. österreichischen Staatsschuld. — Zulassung auswärtiger Mobiliar-Feuer-Ver- 
ficherungs-Gesellschaften in Bayern, — Die Erledigung der Pfarrei Ergersheim, Dekanats Windsheim. — Zwei Erkenntnisse in 
Untersuchungen wegen Preßvergehens. — Kreis-Notizen.

Amtliche Bekanntmachungen.

Die Hauskollekte fürdie Abgebrannten vonHammelburg betr.

An sämmtliche Gemeinde - Vorsteher.
Don dem Aufrufe der kgl. Regierung zur Veran

staltung der von Sr. Majestät dem Könige geneh
migte HauökoUekte folgt in Abschrift ein Auftrag an 
sammtliche Gemeinde - Vorsteher, diese Sammlung 
mildthatiger Gaben schleunigst zu veranstalten, und 
das Ergebniß bis Ende dieses Monats anher einzu- 
senden.

Nachdem der Wohlthätigkeitssinn der Gerichtsanr 
gehörigen Ottobeurens sich bisher auch bei minder 
traurigen Veranlassungen immer glänzend gezeigt 
hat, so giebt sich der unterfertigte Amtövorstand der 
tröstlichen Hoffnung hin, daß derselbe bei diesem aus
serordentlichen UnglücköfaUe, wodurch eine ganze 
Stadt an den Bettelstab gebracht wurde, wieder 
recht werkthätig hervortreten werde.

Besonders angemessen würde es sein, wenn in ein 
oder der andern Gemeinde (ißene HW - CmitsS 

bilden würden, welche sich mit Einsammlung der Bei
träge selbst befassen würden.

Am gten Mai 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Im Namen Seiner Majestät des Königs.
Ein am 25. v. MtS. gegen 11 Uhr Vormittags 

in Hammelburg ausgebrochener Brand hat durch 
einen heftigen Nordwestwind ,und durch daö Zu
sammentreffen mehrerer unglücklicher Umstände eine 
so rasche Verbreitung gefunden, daß binnen weni
gen Stunden an drei Viertel der Stadt, insbeson
dere der innere Theil derselben in eine Ruine ver
wandelt war.

Daß bei dieser Raschheit des Feuers der größte 
Theil der Einwohner von seiner Habe Nichts zu 
retten vermochte, bedarf keiner Erwähnung.

Es sind nunmehr an 2000 Menschen ohne Ob
dach, ohne Kleidung und sonstige Utensilien, ohne 
Dorrathe für die Lebsucht und dieß in einer Zeit, 
in welcher rchnehin die Preise der Lebensmittel
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aMithalb aüß-rordentllch hsch stehen und Sie Ernd- 
te noch auf mehrere Monats fern liegt;— dann 
in einer Gegend- in der wegen der Seltenheit der 
guten Weinjahre ohnehin ein großer Theil der Bes 
völkerung nur ein ärmliches Fortkommen hat.

Seine Majestät der König haben in 
allerhuldvollster Erwägung dieser Verhältnisse zur 
Hilfeleistung für Lie unglücklichen Hammewurger 
die Vornahme einer Hsuskolleßte allerhöchst Zu ge
statten geruht- ,

Es bedarf Wohl nur der Hinweisung auf die 
,Größe Les Unglücks, auf Lis besondere Ungunst 
der Verhältnisse und auf dis landeßvaterliche Lheil- 
nahme ©einer Majestät LZS Königs, um 
allenthalben den in Bayern stets so glänzend be
währten WohtthatiMlssinn auch Zur Leistung Von 
Beitragen für die Abbrändler ’m Kammelburg an-

DaS in Hammelburg gebildete Hilfs - KomitL 
Wird alle Gaben in Empfang nehmen, ihre gewissen- 
Hafte und umsichtige Verwendung für die Verun
glückten auSführen und hierüber öffentlich Rechnung

■ legen.
An den obengenannten Amtsvorstanden ist es 

NUN, in ihren Amtsbezirken Lie allerhöchst bewil
ligte Hauskollekts und b,ie Versendung der Gaben 
in Vollzug zu setzen.

Wenn eS ihnen gelingt, wohlwollende, und düs 
Vertrauen genießende Private zu reger Theilnahme 

vemniassen, so wird zuverlässig ein ersprießliches
Wrgebmß erzielt werden.

Dis Bildung Von Hilfs $ Komitsen, deren Mit- . 
Zliedex stlbstthätig die Ausführung der Sammlung 
Ze. in Lie Hand nehmen, erscheint hiefür als besonr 
LerS angemessen.

Die unkergefertigkL kgl. Stelle vertraut zu dem 
Eifer und der Umsicht sammtlicher Amtsvorstände, 
daß sie für dir Ausführung dieser Aufgabe eifrigst 
Sorge tragen werden, und sieht der seinerzeitigen 
Hesonbexm Anzeigen deß SammlunZS-Ergebnisses 
Mtgegenz

Augsburg, den ifett Mai 1854.

Königliche Regierung von SchwaVm 
und Neuburg-

Kammer Les Innern.
Frhr. v. Weiden- kZl. Regierungs-Präsident.

Stubenbeck, coli»

Die Uebrrhanduahme bsn Feuersbrünsten betr.

An süMMtliche Gemeinde-Vorsteher.
Die in neuester Zeit in bedenklicher Weise sich 

Wehrenden Brandfalle lassen nicht ohne Grund ver- 
Muthen, daß die Feuerpolizeylichen Berordnungen, 
namentlich das Verboth Seg BetrettenS von Scheu
nen, Stallen und Heuböden mit offenem Lichte, bren
nenden Cigarren oder Tabackspfeiseu ic. rc. vielfach 
unbeschtet gelassen und üdsrtretten wurden.

In Folge eines Hohen RegrerrmgS - Ansschre'rbens- 
Som Löten v. Mts. ergeht an sammtiiche Gemeinde- 
Vorsteher der Auftrag, dieses Verboth sogleich jetzt, 
And auch sm Anfangs Oktobers mit dem Beifügen 
bekannt zu machen, daß jeder Zuwiderhandelnde Lie 
strengste und unoächsichtliche Strafe zu geMartigen 
haben.

Am gtm Msi 1854.

Königliches Landgericht Ottsbeurm.
Graf, Landrichter.

Anschaffung bsn Siegelapperaten betr.

M smvmtliche GeMnde-VorjWer.
Dem L° Fr. Dürr von Kempten ist es durch 

jshrlange Bemühungen gelungen, dem schon so 
lange gefühlten Bedürfnisse entgegen zu kommen, 
Siegelfarben, welche schöne und reine Abdrücke 
liefern, und dabei das Siegel in immerwährendem 
reinlichen Zustande erhalten, herzuftellen, und Leß- 
halb sowohl zu erhabenen, als vertieften Gravir- 
ungen gngewendet werden können.

Zur Serfifttgung dieser Siegelfarben ist L. Fr. 
Dürr vom Sradtmagistrat Kempten konzessionirt.

Da nun dieselben sich allseitigen Beifalls er
freuen, so werden die Gemeinde - Verwaltungen 
Hiemitszu deren Anschaffung ermächtigt, und wird bei- 
gefügt, daß ein vollständiger Siegelapparat (ohne 
Siegel) mit schwarzer Farbe und Bürsschen auf 1 fl. 
4L fr, in blauer Farbe auf 1 fl. 24 fr., und in rother 
Farbe auf 1 fl. 30 fr. zu stehen kommt.

Das Töpfchen schwarzer Farbe ohne Apparat 
kostet 18 fr-

Diejenigen Gemeinde - Vorsteher, welche einen 
solchen Apparat snzuschaffen wünschen, haben dieß 
Lis zum Ende dieses Monates gnZuzeigen, uud
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fonnen von dem beim Landgerichte hinterlegten 
Muftereremplare Einsicht nehmen.

Am gten Mm 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
G r a f, Landrichter.

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren

Wird hiemit bekannt gemacht, daß auch nachste
hende Dräuer ihr selbst gebrautes Sommerbier 
AM den Gantersatz zu 7 fr. per Maaß ausschen
ken Wollen:
1) Anna Mana Levnhart von Beningens
2) Fikier von Egg «. d. Günz.
T) Silvest Brenner von Unteregg.
4) Anna Maria Brenner von Oberegg.

Am gten Mai 1854.
Graf, Landrichter.

Norumersuchung wegenDicbstahls zum Schaden der Wirths- 
»ittive Ann» Maria Levnhart in Beningen.

B e k a u t m a ch u n n g.
In der Zeit vom Freitag den 5ten 66. Mts. 

Abends bis Sonntag, den 7ten 6s. Früh wurden 
die iß Sen Sommerkeller der Wirthswittwe Anna 
Maria Levnhart führenden Thüren gewaltsam er- 
hrochen und folgende auf der obern Kellerstiege 
befindlich gewesene Gegenstände gestohlen :

1) ein braunwollener Spenser mit schwarz- 
beinernen Knöpfen in einer Reihe vorne, 
ohne Taschen, an den Ellenbogen mit gelbem 
Leder besetzt, werth 50 fr.}

2) ein ziemlich neuer, weisser wirkener Schn r z, 
mit einer Brustlätze; im obern rechten Ecke 
des Schurzes sind die Buchstaben N. L. 
(Nepomuck Levnhart) eingemerkt, werth 15 fr.;

3) eine zinnerne Maaßkanne mit zinnernem 
Deckel; die Kanne ist glatt, vorne mit einem 
Schnabel, rückwärts mit einer Handhebe ver
sehen. Auf dem glatten Deckel ist ein run
des glattes Blättchen im Durchmesser von 
einem Zoll, auf welchem Blättchen rin ch 
(in Kreutzesform) und L. eingezeichnet ist, 
werth 30 fr;

4) ein Beil, Lessen Eisen circa L" breit ist, 
Merth 36 fr.; Ser Stiel des BsilS wurde 6b- 
Zeschlsgsn vsrgesunden.

ES wird ersucht, MenfaMgs Aufschlüsse bezüg
lich dieser Gegenstände oder über Sie Person des 
Diebes schleunigst dem unterfertigten Gerichts mit, 
zutheilen.

Ottobeuren, am tzten Mai 1854.
.Königliches Landgericht.

Grsf, Landrichter^

Vomnterfuchuug zum Schaden der ledigen Dlmsimagd The
resia Petrich in Betzisried.

Bekanntmachung.
Zn der Zeit vom 18ten bis F0tm April ds. 

Zks. wurden der ledigen Dienstmagd Theresia 
Petrich in Betzisried mittelst Einschleichen in Seren 
Kammer entwendet:

1) an baarem Gelds 18 fl.;
2) Zwei neue Hemden ohne Zeichen ;
3) «in Stück Leinwand zu 14 Ellen;
4) zwei Stück flachsens Leinwand ä 14 Ellen.

Es wird ersucht, allenfallsige Ausschlüsse über 
diese entwenöeten Gegenstände oder über den Dieb 
schleunigst dem unterfertigten Gerichte mitzutheilm.

Ottobeuren, am yten Mai 1854.

Königliches Landgericht.
G r s f, Landrichter,

Berlaffenschaft der Wittwe Theresia Aicher von Legau ketr.

Ediktalladung.
Behufs der Auseinandersetzung der Verlassen

schaft der Theresia Aicher werden diejenigen, welche 
auf diese Verlasscnschaft irgend einen Anspruch er
heben, auf

Dienstag, den 6kir Juny d. Irs.
zur Liquidation ihrer Ansprüche unter Sem Pra- 
judize der Nichtbsrücksichtigung °bey der Verther- 
lung der VerlassenschaftSmaßa zu dem unterfertig
ten Gerichts hiemit vorgelsden.

Am 4ten Mai 1854.

Königliches Landgericht Grünenbach.
Steiner, Landrichter,

500 st.
find zu 4 Procent verzinslich auf gute Versichk- 

rung «uszuleihen. Wo, sagt Verleger dieses Blattes.



76
1400 fL Vormundschafts-Kapital
400 fL Vormundschafts-Kapital

sind zu 4 Procent verzinslich auf gute Versiche
rung auözuleihen. Wo, sagt Verleger dieses Blattes.

. Im Markte Ottobeuren ist ein massiv 
M^MigebauteS Wohnhaus bestehend in Stube, 

Küche. 3 Kammern, Stall, Tennen und 
6g Dezimalen Acker zu verkaufen. Der Verkauf 
kann täglich geschehen. Nähere Auskunft hierüber 
ertheilt Verleger dieses Blattes.

Lotto.
In der Münchener Ziehung wurden gezogen:

E^IO- 24. 58. 08 14.
?u verkaufen sind 3 Klafter alte Dachlanderri in 

Haus-Nro. 11. in Beningen.

Gefunden wurde:
Ein Waqeser. Verleger dieses Blattes sagt, 

wo selber abgehollt werden kann.

Geburts-/ Sterb- und Trauungs- 
Anzeigen

in der Pfarrei Ottobeuren
im Monat April.

Geboren: Den 1., April, Maria Barbara, d.V.: Joseph
Rorhach, Dauer von Hessen. — Den 2., Anna, Maria, d.V.: 

Wilhelm Streng, Maler von Ottobeureir. — Den 4., Michael, 
d. V.: Michael Trautwein, Weber von Ottobeuren. — Den 7., 
Franz Sales, unehelich. — Den 8., Regina, d.V: Alois 
Suiter, Bauer und Gemeinde-Vorsteher in Betzisried.— Den 
13., Creszcnlia, d. V.: Xaver Herz, Bürstenmacher oonOtto- 
6euren. Den 25., Johann Evangelist Mark. d. V.: Lconarv 
Weber, Bauer von Betzisried. — Den 28., Sebastian, d. V.: 
Joseph Mayr, Söldner in Guggenberg.

Gestorb en: Den 4 , Franz Sales Schmalholz, Maurer 
von Ottobeuren, 71 Jahre alt, an Schlagfluß. — Den 5., Mar
tin, Kind des Söldners Alois Marrervon Langenberg, llMo- 
nate alt, an Gichtern.— Den8., Maria Karrer, Bänrin von 
Eheim, 40 Jahre alt, an Lungentzündung. — Den 14., Cres
centia, unehelich, 1 314 Jahr alr, anstrophnlöser Abzehrung. — 
Den 16., Josepha, Kind des Wegmachers Joh. Georg Kugel- 
manu, 24 Tage alt, an Schwäche. — Den 20., Regina,Kind 
des Bauers Alois Suiter von Vetzisried, 12 Tage alt, an 
Schwäche. — Den 27., Theresia, Kind des Söldners Benedikt 
Schmölz von Unterhaslach, 10 Monate alt, an Gichter.

Charade.
Zwey Silben nur. Die Erste schafft 

Uns Sicherheit vor Sturm und Regen; 

Die Zweite hemmt der Füße Kraft, 

Sich weiter vorwärts zu bewegen. 

Das Ganze sieht man in der Welt, 

Nur allzuoft den Krebsgang gehen, 

Und — wo's die Weiber nicht verstehen. 

Da ist's gar jämmerlich bestellt.

Getreid- 

Gattung.

Ottobeuren, 

dm 11. Mai 1854.

Memmingen, 

den 9. Mai 1854.

Kempten, 

den 3. Mai 1854.

höchster I mitterer | niederster höchster | mitterrer | niederster höchster I mitterer 1 niederster.

fL kr. fl. fr st. kr. fl. kr. fl. kr. fl- kr. fl. kr. st. kr. fl. kr.
Kern. 32 23 31 3A 30 33 31 9 30 40 2g 57 32 12 31 32 30 37
Roggen. 26 15 25 49 24 55 26 5 25 39 24 53 26 30 25 54 24 34
Gerste. 22 — 21 — 21 23 16 22 43 21 36 21 44 20 13 19 23
Haber. 10 49 IC 10 9 39 10 34 10 4 9 42 11 10 17 9 21

Nach d e tn Mil t e r r> r c i s:
Aufschlag: Kern fl- 7 kr. Roggen -fl 24 kr. Gersten 1 fl- — 'r. Haber — fl. 6 kr.
Abschlag: Kern - ft. - Roggen - fl- kr. Gersten —> fl. r. Habe fl--tr» -- - — r — — fr.

Brodtar«: Semmelbrod zu 2 fr. 7 —Llh. — Weißbrod v. Kern - Mehl zu 2 fr. 8 1)2 Loch. 
Halbweißbrod zu2 kr. 9 1.12 Lth.— Roggenbrot» zu 2 fr. 10 5)8 Lth.

L Gedruckt und verlegt bey Jc»h. Bapr, Ssinsep, Verankworklicher Rrdsikttvr; ÄMl Ssiyfts-



Ottsbesrer«Wochenblatt.
Donnerstag ,M 20. den 18. Mai 1854.

Im Glück nicht jubeln, und im Sturm mcht zage«, Das Rechte thmi, a» Schönen sich erfreuen,
Tas Unvermewlrche mit Wuroe tragen, Das Leben lieben, rmd den Tod nicht scheuen.

6~~'Tnr iiir ■  ........gwsBBBS« ! ———" ...........—

Auszug aus dem königl.bayer. Kreis-Amtsblatt von Schwaben und Neuburg 1854.
Nro. 25.

3nbftlt: Der Verein gegen Thierguälcrei.— Tie Vertilgung der Feldmäuse.— Das Auffinden eines männlichen Leich
nams in der Donau bei Mariaort. — Unterricht fürHufbeschlagschmiebe. Der in Erledigung gekommene ärztliche Distrikt 
Heimenkirch, tgl. Landg. Weiler.— Erledigung der Pfarrei Kornburg, Dekanats Schwabach. — Der Bollzrrg des Artikels 8. 
des österreichischen Zoll, und Handelsvertrags, hier die Wiedereröffnung der Straße über Kleiii-Philippüreuch für den Transitver
kehr.— Die Behandlung, sreierLerkehrsgüter bei der Durchfuhr durch Bremen nur Hamburg in ras Vereinsgebiet. — Kreis- 
Nonnen.

Nro. 26.
Inhalt: Tie Kosten der Arbeitsbücher für arme Handwerks-Lehrlinge. — Die Aufnahme der Hebammen - Kandida

tinnen. — Erledigung eines Freipkatzes aus dem adeligen Würzburger Semmarfoude in dem Studien - Seminar zu Sieu- 
burz a. D. — Die Einziehung der kgl. preusi. Kaffemurweisungeu «in Jahre 1853 uno Darleheus-Kassen-Schcine vom 
Jahr 1848. — Kreis-Notiz.

Nro. 27.
Inhalt: Auszug aus den» FinanMsetz vom 28r Dezember 1831. — Fortsetzung des 4 IjLproeentiaen und Lpro- 

centtgen. Eisenbahu-Aul,ehens. — Die. Heeresergänzung für 1854 aus den Conscribirten der Altersklasse 1832, hier die 
Nachsttlung. — Untersuchung gegen den Redakteur der Neuen Siou, Dr. (Hart Hags in Augsburg, wegeuPrcßvergrhcnS.

Amtliche Bekanntmach»ngen.

Die Sammlung für den Bau einer katholischen Kirche in 
Haidhausen betr.

An sämmtltche Gemeinde-Vorsteher.
Seine Majestät der König haben in 

widerruflicher Weise Allerhöchst zu bewilligen ge
ruht, daß der Pfarrer Jr. Johann Georg Walser 
von Haidhausen für den dortigen Bau einer neuen 
katholischen Pfarrkirche während der Dauer dieses 
Baues Beiträge bei den Katholiken im Königreiche 
persönlich oder auf schriftlichem Wege zu sammlen.

Dieß wird sämmtlichcn Gemeinde-Vorstehern 
mit dem Auftrag eröffnet, Anwendung zu treffen, 
damit dieser Allerhöchst angeordneten Sammlung 
kein Hinderniß in den Weg gelegt werde.

Am 17hm Mai 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
G raf, Landrichter..

Den Verkauf von Auszügen aus den Lairdtagsverhandluirge« 
vom Jahre 1851p2 durch den prüf Korporal Noe von 
DrtelslNgen.

Vom
Königlichen LandAerichte Ottobeuren.

Werden diejenigen Gemeinde - Verwaltungen, 
welche allenfalls von dem pens. Korporal Noe 
München den Abdruck des Forftgesetzes, dann der 
Gesetze über die Benützung des Wassers' und der 
Ausübung des Weiderechtes gekauft haben, aufger 
fordert, bis zum Ziten d. MtS. anzuzeigen:

1) wie viele Exemplare hievon gekauft wurden, 
2) um welche Preise, und
5) unter welchem Vorwande der Verkäufer sie 

adgesetzt hat.
Zugleich werden sämmtliche Gemeinde-Verwal

tungen vor dem Ankauf dieser ganz unbrauchbaren 
Druckschrift gewarnet.

Am Uten Mai 1854.
Graf, Landrichter.
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Die Verleltgabe des Sommerbieres um den Gantersatz betr.

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren.

Wird hiemit bekannt gemacht, daß nachstehende 
Brauer ihr selbst gebrautes Sommerbier um den 
Ganterpreis, also um 7 fr. per Maaß verleit geben.

1) Johann Hampp von Sontheim,
2) Michael Bram von Holzgünz.
Ottobeuren, den I2ten Mai 1854.

Graf, Landrichter.

Die Versteigerung von Fuhrwerk zur Erweiterung der Di- 
striklsstrasse bett.

Bekanntmachung.
Am Mittwoch, den 31ten d. MtS. wird daS 

Fuhrwerk zur Beiführung des Materials zur Er
weiterung der Distriktsstrasse im 4ten Achtel der 3ten 
Stunde zwischen Beningen und Ottobeuren zu 
ungefähr 400 Fuhren an die Wenigstnehmenden 
versteigert, wozu Steigerungsliebhaber hiemit ein; 
geladen werden.

Am 17ten Mai 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Kuratel Bestellung über Kreszenz Müller von Unteregg btr.

Curatel Bestellung.
Die Schullehrers Wittwe Kreszenz Müller zu 

Unteregg wurde wegen.Geistesschwäche unter die 
Cnrakel des dortigen Gemeinde-Vorstehers Martin 
Osterrieder gestellt, und kann dieselbe daher fortan 
ohne Wissen und Willen des letztern keinerlei Ver
träge mehr gültig abschließen, waS hiemit bekannt 
gemacht wird.

Ottobeuren, den 15ten Mai 1854.

Königliches Landgericht.
Graf, Landrichter.

Curatelbestellung über Raßo Satzger betr.

Curarelbestellung.
Durch diesamtlichen Beschluß vom Öfen Merz 

d. Jrö. wurde der Taglöhner Raßo Satzger von 
hier unter Curatel gestellt und ihm der Küfermei
ster Rupert Kühner von da als Curator beigege
ben, was mit dem Bemerken bekannt gemacht wird. 

daß Vertrage deö erstem ohne Wissen und Willen 
deö letztem abgeschlossen—null und nichtig seien. 

Ottobeuren, am 10ten Mai 1854.

Königliches Landgericht.
Graf, Landrichter.

Voruntersuchung wegen des in der Kirche zu Frechenriedeu 
verübten Diebstahlsverbrechens.

Bekanntmachung.
In der Kirche zu Frechenrieden wurde in der 

Zeit vom Freitag den I2ten dö. MtS.Abends bis 
Sonntags den 14ten dö. Mts. Früh 1J2 8 Uhr 
daS auf dem linken Seitenalkare im Tabernackel 
besindlich gewesene 1 1J2' hohe und g" breite 
Kreutz aus Kupfer und vergoldet, seiner am Fuße 
und am obern Theile mittelst silberner Schräufchen 
befestiget gewesenen Zierrathen von gutem 
Silber, und eines in der Mitte auf einer mes
singenen Platte mittelst zweier Schräufchen befe
stigt gewesenen M a r i a b i l d e S (halb erhaben. 
Von Silber und hohl) beraubt.

Dieses Manabild war circa 2 1J2 Zoll lang 
und circa 1" breit und stellte die h. Maria als 
schmerzhafte Mutter mit dem Dolche in der Brust 
vor.

Es wird ersucht, allenfallsige Aufschlüsse über 
diese entwendeten Gegenstände oder über die Per
son des Diebes (der Diebin) schleunigst dem unter
fertigten Gerichte mitzukheilen.

Ottobeuren, am löten Mai 1854.

Königliches Landgericht.
Graf, Landrichter.

Gant des Ludwig Friederich in Günzach betr.

Bekanntmachung.
Der Käufer des zur Ludwig Friederich'schen 

Gantmaße gehörigen Marter - Anwesens hat bis 
setzt den Kaufschilling nicht erlegt.

Eö wirb daher dasfelbe einem neuerlichen Ver
kaufe unterstellt, und hiezu

Dienstag, der 20te Juni l, Irs. Nachmittags
2 Ahr

bestimmt, an welchem Tage sich hiezu eine Land
gerichts-Commission im MrthShause zu Günzach 
einsinden wird. ....,Vl
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Daß Mürxer-Anwesen, Haus-Nro. 95 in Mit

telberg bestehl aus Wahn- und Oekonomie - Ge
bäude mit 47 Tagwerk Grundstücke.

Der Zuschlag erfolgt ohne Rücksicht auf den 
Schätzungswerth.

Die übrigen Kaufsbedingungen werden vor der 
Verkaufshandlung bekannt gegeben werden.

Obergünzburg, am 12ten Mai 1854.

Königliches Landgericht.
Stöger, Landrichter.

Gant des Ludwig Laminet zu Ronsberg betr.

Bekanntmachung.
Dem Anträge der Gläubiger entsprechend werden 

tie Gantrealitäten einem neuerlichen öffentlichen 
Verkaufe unterstellt, und hiezu
Samstag, der lüte Juni l. Irs. Nachmit

tags 2 Ahr
bestimmt.

Die Realitäten bestehen:
1) aus dem Söld-Anwesen Haus - Nro. 40 in 

Ronsberg mit realer Rothgerber-Gerechtsame, 
63 Dezimalen Grundstücken, und Gemeinde- 
recht zu einem ganzen Nutzantheil an den 
noch unvertheilten Gemeindegründen,

2) auö der Grundparzelle Plan Nro. 348 zu 
1 Tagwerk 45 Dezimalen daselbst.

Der Zuschlag erfolgt sogleich.
Die Kaufsbedingungen werden vor der Ver- 

kaufshsndlung bekannt gegeben werden,
Obergünzburg, am (Jten Mai 1854.

Königliches Landgericht.
Stöger, k. Landrichter.

Den Jahrtag dcS Gewerbsvereines der Schuhmacher- Weiß- 
und Rothgerbermeisters betr.

Bekanntmachung.
Am Pfingstdienstage,den 6len Inni ds. Irs. 

Vormittags 10 Uhr wird der Jahrtag des Ge- 
tverbßvereines der Schuhmacher- Weiß- und Roth- 
gerbermeister im Gasthause zum Adler dahier ab
gehalten werden.

Hiezu sind alle Dereinsmitglieder bei Meidung 
von 1 fl. 30 kr. für das Ausbleiben, eingeladen.

Die Gemeinde-Vorsteher werden ersucht, den 
beteiligten Vereinsmitgliedern in ihren Bezirken 
dieses zu eröffnen.

Ottobeuren, am loten Mai 1854.
Müller, k. Landgerichts Affeffor, 

als Vereins - Commiffär.
The od or B a y e r, ^Vereins- 
Joseph Hölzle, /Vorsteher.

München, 11. Mak. Heute haben wir wieder das trau
rige und blutige Schausteil einer öffentlichen Hinrichtung da
hier erlebt. Christian Hussendörfer hatvasan seinem 
Meister begangene Verbrechen des doppelt quaiificirlen Mor
des mit seinem Tode gesühnt. War schon in den Strassen, 
durch welche der traurige Zug fich bewegte, eine sehr große 
Menschenmenge versainmelt, so war vorauszusehe», daß die 
Zahl der Masse in der Nähe des SchaffotS eine ungeheure 
werden wird. Aber Niemand unter diesen vielen Tausenden 
hatte gedacht, daß dieser leider nothwendige Akt der sühne- 
fordernden Gerechtigkeit aus solch' gräßliche 2trt vollzogen 
werden würde. Erst der siebente Schwertschlag 
trennte das Haupt des Delinquenten von dem Rumpfe, so 
daß das beim ersten mißlungenen Schlag entstandene Ge
murmel bis zu einem lauten Schrei des Entsetzens im Publi
kum stch steigerte. 'Aller Gesichter waren erblaßt, und selbst 
der Scharfrichter Schellerer, welcher sonst fein trauriges 2lint 
mit der größten Schnelligkeit und Genauheit vollzog. eilte 
ganz erschreckt, erbleicht und von Blut bespritzt vom Schaf- 
fotte. Der erste Schlag war tief gegen die Schuller geführt 
und tvirv kaum das Rückgrat verletzt haben, so daß man 
allgemein annindint, der Delinquent habe noch beim zweiten 
Schlag gelebt;*) die Phantasie des Publikums will sogar 
einen Schrei des Delinquenten nach dem ersten erlittenen 
Schlag vernommen haben. Wir hörten Nichts und wollen 
auch nicht behaupten, welches Hinderniß die Ursache der 
verzögerten grausamen Erecution, deren Eindruck gar nicht 
geschildert werden kann, war. 'Aber das wiederholen wir, 
daß das Publikum von einer fernern öffentlichen Hinrich
tung verschont bleiben möge, und die StaatSregierung statt 
der Enthauptung durch das Schwert, welches von Menschen
hand geführt wird, die Enthauptung durch das Fallschwert 
anordnen wolle. —

* Wie wir eben aus sicher O-uelle vernehmen, war der erste 
Schlag absolut tödtlich und der Halswirbel völlig 
abgeschnitteu.

Die geschichtliche Darstellung des verbrechens 
des (Ebviftian Hufsendürfer von Siburg ist 
folgende: „Christian Hussendörfer, 19 Jahre alt, 
lediger Sattlergeselle von Siburg, kgl. Logs. Greding, führte 
seither kein tadelfreies Leben. Er neigte stch dem Trünke und 
der Nachtschwärmerei hin, war dem fremden Eigenthum ge-
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Brich und des Unterleibes mehrfach beschädigt waren,. — 
Verletzung«», welche uochweudig, uunritrelbar u.nc ihrer all- 
gemeinen Natur nach tödlich gewesen. Christian Hussen- 
dörser wvrdtz als derThat verdächtig alsbald in llnterstMunA 
gezogen und nach erfolgter Verweisung vor das Schumrgc- 
richt von DberbaychN in der Sitzung som 20. März l. I. 
äbgeurtheilt, Die Geschwvrnen erkannten ihn des Verbrc- 
chens deS doppelt gualisizkten Mordes für schuldig, worauf 
der Schwurgerichtshvf von - Oberbayern durch llrtheil vom 
20. desftlben Monats die Todesstrafe gegen ihn aussprach. 
Nachdem der oberste Gerichtshof, weichem die Prüfung des 
Nrtheils gemäß Art. 233; beä Strafprozeß-Gesetzes vom 10. 
Novbr. 1848 von Amtswegeu zustaiw, weder m rem gegen 
den -Angeklagten durchgcführieu Ltrafserfahre», noch in rem 
erlassenen Straf-llrtheile einen NichtigkeitSgrmtd gefunden 
hatte, haben Er. Was. der König am 1. Mai 1. I. zu cr- 
klären geruht, daß zur Begnadigung des Christian Hussen- 
dörfer kein zureichender Grunv vorliege. Demzufolge wurde 
heute DormriltagSi das Todes-Uriheil an Christian Husfeu- 
lürfer durch öffentliche Cnthatyrrung mit denr Schwerte voll

zogt." —

sthrlt'ch, nnd bestahh auch schon einen seiner früheren Meister. 
Im Monate Juli v. Jrs. trat Christian Hussendörfer bei dem 
Sattlermeister Jos. Lind ermaier von Eurasburg als Ge
selle gegen Kost und Lohn in Arbeit, und besä»?, sich int 
Sept. v. JrS. mit demselben bei einem Pauer in Hvlzburg 
aus der Störe. Ws sie am 20, desselben Monats die Arbeit 
dort vollendet hatten, begaben sie sich Nachts zwischen 10 
und 11 Uhr auf den Rückweg nach Eurasburg. Hussendörfer, 
welcher schön eitrige Tage vorher dep Entschluß gefaßt hatte, 
seinen Weister zu ermorden und ihm den vereinnahmten Ar
beitslohn, welcher in 13 st. 30 fr. bestand, abzunehmeu / 
überfiel irun plötzlich am Eiche eines. Waides drWlben 
södtet» ihn nach längerer vergeblicher Gegenwehr durch meh- 
.rere Schläge und Messerstiche, und nahm, sodann dessen Baar
schaft zu sich. In Eurasburg angekommen, rief Christian 
.Huffendörfer sogleich um Hilfe und sagte unter Vorzeigung 
seiner blutigen Hände, er und sein Meister seien, von Räu
bern überfallen worden, und dieser liege noch im Walde. 
Erst am anddru Tage wurde Jos. Lindermaier gräßlich ver- 
stümmelt und in einem Acker aus dem Rüchen liegend em-

gesunden, W der gerichtlichen BefiMigstug der Leiche 
ergab sich, daß. der Hirnschstdel gänzlich zerschmettert, das 
rechte Schläfenbein durchstoßen, und die edelsten Organe der

500 bis 300 fl sind auf erste Versicherung zu 4 auszuleihen. Das Uek 
(Auslösung der Charade in lllro. 10,: Haushalt.^

chranncn -Anzeige.
G etreid - O t t 0 b e u r e », M e m m i n Z - n.

- ------

K e m p t e n
den 18. Mar 1851. dm 16. Mak 185.4. den 16. Mai 1854.

Gattung.
höchster mitterer | niederster höchster | mitterrer [ niederster höchster mitterer niederster.

fl. kr. fl- Er. fl. Er fl. [fr. fl. kr. fl. kr. fl. Fr, fl. fr. fl. fr.
Kern. 33 7 32 14 31 18 31 59 31 36 3t 7 32 3 31 8 30 51
R 0 g g e n. 27 8 26 52 26 —. 26 (44 26 10 24 47 20 37 2-5 44 24 22
Gerste. 21 48 21 48 20 —• 22 54 21 49 20 56 20 41 20 9 19 48
Haber. 10 43 10 13 9 44 10 '■42 10 18 9 59 10 51 10 t) 9 31

Nach dem N7 irrer Preis:
’ Aufschlag: Kern — si. 40 Fr. Roggen 1 fl. 5 Fr. 

Abschlag: Kern — fl. — fr. Roggen -- fl. — Fr.
Gersten — fl. 48 kr. Haber — fl. 3 fr.
Gersten — fl. kr. Haber — fl. —, fr.

BkodtKlbe: Scmmelbrod zu 2 kr. tt tz2 Lrh. —• Weißbrov v. Kern - Mehl zu 2 kr. 8 1-14 Loth. 
Halbweißbrod zu2kr. 9 318 Lth. — Roggenbrod zu 2 kr. 10 Ij2 Lrh.

p V e j s e der nid) t 
Schmalz das Pfund , . 27 kr. — hl.
Butter „ „ . . 23 kr. — hl.
Seife „ „ . . 19 kr. — hl.
Kerzen „ „ Gegossene27kr. gezog.26 kr. — hl.

r axi r te n v i k r tt « l i e n.
11 Stück Eier . . .... 8 kr. — Hk.
Der Vierling Kartoffeln . .... 36 kr. — Hf-
Der Zeirrner gutes Heu . ,. . . 1 st. 3 kr. — h« 
Der Zentner Pferd-Heu ., ‘. fr.. 4» kr. — hs

cüedruckr und perlte vey Zdy. Bckpr, SMsex. yeranrw§Nlicher



LMbeurer - WocheMattr
Freitag M 21 dm 26. Mai 1854.

Amtliche Bekanntmachungeu.

Das Baden im Frehen, und dieNothhülft bei Ertrunkenen betr.

An sämmtliche Gememde-Vorsteher.
Bei dem Herannahen der Badezeit werden, in 

Folge ho!)er Regierun^S:Ausschreibung vom lOten 
d. Mts. nachstehende Weisungen erlassen :

1 .) Die Gemeinde - Verwaltungen haben in den 
ihre Bezirke durchftrömenden Flüsse oder in sonstiger 
zum Baden im Freym benützten Gewässern sichere 
Badftellen auszumitteln und abzuliecken, deren Tiefe 
dann von Zeit zu Zeit zu untersuchen ist.

2 .) Sobald dieß geschehen, ist die Badezeit festzu
setzen, für Errichtung von Schoppen zum Aus- und 
Ankleiden und zur Verwahrung der Kleider bei den 
Badeplätzcn und für deren gehörige Beaufsichtigung 
Sorge zu tragen.

3 .'5 Zugleich ist das Verbot, sich an einem anderen 
als an dem abgesteckten Badcplatze zu baden, oder an 
Len bestimmten Badeplatzen über den abgesteckten 
Raum sich hinaus zu begeben, bekannr machen zu 
lassen, insbesondere in den Sonn- und Werktags
schulen und gegen Uibertreter desselben mit acbtträrer 
Strafe unnachsichtlich einzuschreiten.
1 4.) Zur Wahrung der Schicklichkeit muß Tren
nung dec Geschlechter, Entfernung von besuchten 
öffentlichen Wegen und Wohnungen, oder wenn diese 
nicht möglich ist, Einfriedung des BadeplatzeS, dann 
jedenfalls anständige Baöekleidung vvrgeschrieben 
werden.

Zugleich wird für verkommende Unglücks- oder 
Unvorsichtigkeitsfälle jenes Verfahren bekannt ge
macht, welches bis zum Eintreffen ärztlicher Hilfe 
einzutreicn hat, und welches vorzunehmen Pflicht 
eines jeden Menschen ist.

Der im Wasser Verunglückte muß mit möglichster 
Behutsamkeit, damit er weder durch Fallen, noch 
durch^Anstoßen am Kopfe oder Halse, oder auch an 
Len übrigen Theilen des Körpers beschädigt werden 
kann, sobald als möglich aus dem Wasser gezogen, 
und die erste Hilfe, wenn kein Haus oder bedeckter 
Srt in der nächsten Nähe ist, gleich im Schiffe oder 

am Ufer vorgenommen werden, was um so leichter 
geschehen kann, wenn die Witterung günstig und daS 
Ufer trocken ist.

Sobald der Scheintodte an dem zur Wiederbele
bung bestimmten Orte, von welchem alle Zuschauer 
entfernt zu halten sind, und wohin der k. GerichtS- 
arzt oder ein anderer in der Nähe befindlicher Arzt, 
Wundarzt, Chirurg oder Lader sogleich zu rufen ist, 
angelangt ist, reiniget man vor allem die Mund- und 
Rachenhöhle mit den'Fingern oder mit einer Feder, 
einem Schwämmchen u. s. w., dann die Nasenlöcher 
vom emgedrungenem Schlamme und Sande, wo
rauf der Körper des Ertrunkenen so schnell alö mög
lich entkleidet, sorgfältig abgetrocknek, mit wollenen, 
wenn es möglich ist, gewärmten Tüchern, Pelzen u. 
dgl. umwickelt wird.

Könnte er in ein Haus gebracht werden, so legt 
man ihn in ein erwärmtes Bett, dessen Wärme man 
mit Wärmflaschen, heissen Krügen, Backsteinen, Zie
geln u. dgl. zu erhalten sucht.

Zm hohen Sommer dient auch der heiße trockene 
Sand am Ufer zur belebenden Erwärmung.

Jeden Falls ist aber darauf zu sehen, daß der 
Körper mehr auf die rechte Seite mit aufrecht gekehr
ter Brust und Kopf gelegt wird.

Das gewöhnliche Stürzen, indem man Len Er
trunkenen auf den Kopf stellt, damit das eingeschluckte 
Wasser wieder herauölaufen soll, ist nicht nur ganz 
wirkungslos, sondern auch sehr schädlich und geeig
net, den wirklichen Tod, wenn er nicht schon vorhan
den, erst herbei zuführen.

Ebenso ist das zu diesem Endzwecke verruchte Rol
len und gewaltsame Rütteln des Körpers als nach- 
theilig gänzlich zu vermeiden.

Um Wasser heraus zubefördern darfman höchstens 
Kopf und Brust des Verunglückten etwas vor- und 
abwärts neigen und einen nicht zu starken Druck auf 
die Brust und den Bauch anwenden.

Sodann ist mit dem Lufteinblasen zu beginnen, 
und zu den Reibungen, welche mit Elfer und Aus
dauer vorgenommen werden müssen, überzugehen.

Ersteres geschieht am heßken mit einem gewöhnlichen
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Blasebalg, minder zweckmäßig mittels Röhren oder 
unmittelbar mit Dem MunDe in Den Mund, oder wenn 
.solcher nicht geöffnet werden kann, in Die Nase des 
Scheintodten. ,

Lei geöffnetem Munde ist das öftere Ausspülen 
desselben mit Essig sehr zweckmässig.

Bläst man Lust durch den Mund ein, so muß zu
gleich die Nase zugehalten werden, und so umgekehrt. 
Damit die eingeblassene Luft nicht durch die andere 
Oeffnung wieder hervordrlngt.

Mit Dem Einblasen Der Luft regelmässig abwech
selndes gelinDesDrücken auf beidenWeiten des untern 
LheileS Der Brust und auf Den Unterleib be
zweckt das WieDerauStreten Der eingeblasenen Luft, 
und ist, das natürliche Athmen künstlich ersetzend, 
manchmal von der beßten Wirkung.

Die Reibungen sind an Den Fußsohlen, in der 
siachen Hand, an Der Innern Seite der Schenkel oder 
Arme, auf der Brust, in der Herzgrube längs deS 
Rückgrates, an Den Schläfen und so weiter mit bür
sten, gewärmten wollenen oder leinenen Tüchern, oder 
rvo man solche nicht bei Der Hand hat, mit Werg, zu
sammengewickeltem Heu oder Wtroh gegen Die oberen 
Theile zu, vorzunehmen, und kann deren Wirkung 
durch Anwendung von reizenden Dingen, wie Essig, 
Meerrettig und Zwiebeln verstärket werden.

Die Reibungen selbst müssen mit kurzen Unterbre
chungen sehr lange fortgesetzt werben, wenn sie wirk
sam seyn sollen.

Bemerkt man, daß die Stelle, wo man reibt, an
sängt roth zu werden, soist dieß eln Zeichen, daß noch 
einige LebenSthätigkeit, und daher Hoffnung zur 
Wiederbelebung vorhanden ist.

Wird aber Der Theil immer röther und empfind
lich, fo sind die Reibungen an einer andern Stelle 
fortzusetzen.

Man flöße ferner dem Scheintodten einige Tropfen 
Wein, Branntwein, Melissengeist u.s. w. ein, und 
lege Damit befeuchtete Conpressen in Die Herzgrube, 
an Den Hals, an die Schläfe, an den Unterleib.

Der Ertrunkene ist ferner mit einer Feder oder ei
nem Strohalme in der Nase oder im Halse zu kitzeln, 
zur Beförderung deS bei Der Wiederbelebung gewöhn
lichen entstehenden Erbrechens..

Man setze ihm warme Klystiers aus Chamillen 
oder sonsiigenaromatischen Kräutern, wozu man ent
weder e twaö Salz oder Seife, einen Kaffeelöffel voll 
Salmiakgeist oder einige Löffel-voll Wein mischt.

Fängt Der Wiederlebende an zu schlucken, so reicht 

man ihm etwas warme Fleischbrühe, Thee oder Wein, 
hüte sich aber ihm zu oft und viel geistiges Getränke 
zukommen zu lassen.

Die weitere Behandlung des wieder zum Leben 
Erweckten wird Dem herbei gerufenen Arzte über
lassen.

Bleiben alle Rettungsversuche, welche man, wenn 
der Ertrunkene nicht lange im Wasser gelegen hat, 
wenigstens 5 — 4 Stunden lang, und wenn sich ei; 
nige Spuren des Lebens zeigen, noch länger fortsetzen 
muß, ohne Erfolg, so wird der Körper im warme 
dicke Tücher gehüllt und in ein warmes Zimmer gelegt, 
wo er so lange chleibt, bis sich Leichengeruch zeigt.

Ottobeuren, am 22ten Mai 1854.
Königliches Landgericht.

Graf, Landrichter.

i
Die Bekiesung der Strassen und Wege betr.

An sämmtliche Gemeinde-Vorsteher.
Nachdem nunmehr Die Feldarbeiten beendigt 

sind, so werden Die Gemeinde - Vorsteher an das 
sofortige Bekiesen derStrassen undWege erinnert, und 
beauftragt. Die Gemeindewegmacher besonders zum 
Zerschlagen Der großen Steine mit dem Anhänge 
ernstlich anzuweisen, daß gegen hiemit laßige Weg- 
macher strafend eingeschritten würde.

Am 24ten Mai 1854.
Königliches Landgericht Ottobeuren.

Graf, Landrichter

Bekanntmachung.
In Der Nacht vom 1 Sten auf 1 (jten d. Mts. 

wurde aus Dem oberhalb Der Schupfe des ‘Sauren 
David Högg in Hawangen besinolichkN Kornboden, 
dessen gut verschlossene Tyüre v?rmutylich mittelst 
eines Diirichs oder nachgemachten Schlüssels ge
öffnet worDen war, circa 1 Schffl. Veesen ent
wendet und hievon Die Hälfte in einem Sacke 
ohne Kennzeichen in Der Schupfe vom Diebe zu
rückgelassen.

Die entwendete Veesen sind von mittlerer Qua- 
lffat, mehr weiß als roth und dürfte vielleicht vom 
Diebe auf einer Der umliegenden Mühlen des Ger
benswegen selbst oder durch andere Personen hin- 
terbracht werden.

Sollten sich verdachterregende Personen zu die
sem 'Zweck? eiiißnden, so wird ersucht die überq
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brachten Deesen abzunehmen und zu Gerichtöhanden 
zu übergeben, ferner womöglich genaue Aufschlüsse 
über die persönlichen Verhältnisse deS Veesenüberr 
bringerS zu erlangen zu suchen und anhec mitzu- 

Lheilen.
ES wird ersucht, allenfallsige Beschlüsse über 

die entwendeten Deesen, oder über die Person deS 
Diebes rc. rc. schleunigst dem unterfertigten Ge

richte mitzutheilen.
Ottobeuren, am 20ten Mai 1854«

Königliches Landgericht.
G r a f, Landrichter.

Die Viktualienpolizeh betr.

Bekanntmachung.
ES hat bisher Der Mißstand dahier Stattge

funden, daß von Bäcker schwarzes oder halbweißeö 
Brod, ohne daß solches Einen Tag alt geworden — 
frischgebacken verkauft wurde.

Da der Genoß deS frischgebackenen BrodeS der 
Gesundheit schädlich und auch zum finanziellen 
Nachtheile deö consumirenden ärmern Publikums 
ist, so warnt man hiemit die Bäckermeister vordem 
Verkaufe frischgebackenen BrodeS bei Mcidung der 
Eonstscation solchen BrodeS zum Beßten hiesiger 
Orksarmen und weiterer gesetzlichen Einschreitung.

Ottobeuren, am Ilten Mai 1854.

Königliches Landgericht.
Graf, Landrichter,

Die Verleitgabe des Sommerbicres um den Gantersatz betr.

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren.

Wird hiemit bekannt gemacht, daß nachstehende 
Brauer ihr selbst gebräutcS Sonimerbicr um den 
Ganterpreis, also um 7 kr. per Maaß verleit geben.

1) Michael Besch zu Movsmühle,
2) Wanner zu Schwaighausen.

Ottobeuren, den löten Mai 1854.

Graf, Landrichter.

l)r. Barth cs. Horbcr wegen Forderung.

B e k a U t m a ch u n n g.
Zm Executionswege werden am

Siamstag, den 171en Juni d.Irs. Früh 9 Uhr 
in Pier Bechausung derKrescenz Horber zu Erkheim 
gegen Baarzahlung öffentlich an den Meistbieten

den verkauft sechs Kühe, wozu K<mMkbßAbkk r'K- 
geladen sind.

Am Ilten Mai 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
G r a f, Landrichter.

Debitwesen des,Anton Riepp in Bühl betr.

Anwesens - Verkauf.
Nachdem bei frer atft 15 ten d. MtS. bethatigr 

ten Versteigerung Des Anton Riepp'fchen Anwesens 
in Bühl der Schatzungswerth von 3270 fl. nicht 
erzielt wurde, so steht zur wiederholten Versteige
rung desselben nunmehr TagSfahrk auf
Montag, den 26ten Juni d. Irs. Vormit

tags 9 Uhr
in loco Bühl an, wozu die Ladung an Kaufs- 
liebhaber und an die Gläubiger mit dem Bemerken 
ergeht, daß hiebei der Zuschlag ohne Rücksicht auf 
den Schätzungöwerth erfolgen werde, — Im Uib- 
rigen wird sich auf die Ausschreibung vom Ilten 
März d. JrS. bezogen.

Zugleich ergeht an alle Gläubiger deö Anton 
Riepp die Aufforderung, ihr Guthaben in soweit 
dasselbe dem Gerichte nicht schon bekannt ist, am 
Pienstag, den 27ten Juni d. Irs. Morgens

9 Uhr
um so gewißer hierorts anzumelden und nachzu
weisen, als außerdem der Kaufschilling für daS 
Riepp'sche Anwesen über Abzug der bekannten For
derungen an Anton Riepp sofort würde hinauSge- 
gebcn werden.

Ottobeuren, am 20ten Mai 1854.

Königliches Landgericht.
Graf, Landrichter.

Bekanntmachung.
Nachdem der OelmüllerSsohn Daniel Bichtelec 

von Ewismühle ungeachtet der vom unterfertigten 
Gerichte am 3ten Merz d. Irs. erlassenen Edik- 
talcitation innerhalb der prästgirten zweimonat
lichen Frist sich weder persönlich noch durch einen 
Bevollmächtigten hierorts gemeldet hat, so wurde 
nach dem Anträge des hiebey bctheiligten Joseph 
Bichteler vom unterfertigten Gerichte zur Verwirk
lichung des bey seiner Ediktalladuug angedrohten 
Prüfudrzeö heute beschloßen, die Derlaßenschaftder 
Eltern der vorerwähnten bey den Viechteler nun-
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mehr zu verhandeln und zum Vertreter Daniel 
BicchtelerS hiebey einen Curator absentis auf; 
zustellen, was den Letztern hiemit auf diesem Wege 
eröffnet wird.

Am löten Mai 1854»
Königliches Landgericht Grönenbach.

S t einer, Landrichter.

Straßenraub betr.

Bekanntmachung.
Bei einem gestern Nacht im Stadtbezirke ver

übten Raubanfall wurden einem Manne gegen 
350 ff. abgenommen.

Das Geld bestand aus
4. würtembergischen 35 st. Banknoten,
5. preuß. Thalern,
6. sog. Achtzehnbütznern,
einigen Zollvereinöthalern a 3 st. 30 kr., meh
reren Kronenthalern und im Uebrigen aus Gul
den, Vierundzwanzigern, Sechsern und Groschen. 
Alle Wahrnehmungen, weiche zur Entdeckung 

der bis jetzt unbekannten Thater führen können, 
sind der unterfertigten Behörde schleunigst anzu- 
zeigen.

Memmingen, den 17ten Mai 1854.
S t a d t m a g i st r a t.

Der rechtskundige Bürgermeister
v. S ch e l h o r n.

Bekanntmachung.
Am Pstngstdienstage, den 6ten Juni ds. Irö. 

Wird der Zahrtag der Schreiner, Schlosser, Glaser, 
Drechsler, Küfer, Uhrenmacher, Silberarbeiter,

Ottobeurer - Schrannenp

Kupferschmied, Flaschner, Bürstenbinder rc. ic. im 
Gasthause zum Adler dahier abgehalten, wobei sich 
alle Vereins-Mitglieder einzusiuden haben. Hiebei 
wird bemerkt, baß für die Ausbleibenden, unnach
sichtlich mit 1 st. 30 kr. Strafe eingefchritten wird.

Die Gemeinde-Vorsteher werden ersucht, den 
betheiligten Vereins-Mitgliedern in ihren Bezirken 
dieses zu eröffnen.

Ottobeuren, den 25ten Mai 1854.
Müller, königl. Landgerichts Assessor 

als Vereinskommissar.
Nepomuck Wiedemann,- Vereins- 
Martin Fritz, ^Vorsteher.

Versteigerung.
Montag, den 2gten d.Mtö. Nachmittags 1 Uhr 

werden im Zink'schen Baurenhofe im Böglins an 
die Meistbietenden versteigert:

20 Zentner Klee und Grummet— 150 Zentner 
ganz gutes Heu — 200 Zentner mittelgutes Heu —• 
100 Zentner Pferbheu und 20 Zentner Pferd
grummet.

Die Gemeinde - Vorsteher werden ersucht, diese 
Versteigerung in ihren Gemeinden zu eröffnen.

3EZO fL Vormundschafts-Kapital
sind auf gute Versicherung, zu 4 OjO verzinslich 

auözuleihen. Wo, sagt Verleger dieses Blattes.

Verloren wurde:
Eine Pincette oder chirurgisches Zünglein. 

Verleger dieses Blattes sagt, an Wen dasselbe 
gegen Belohnung abzugeben ist.

eise vom JGlen Mai LGAK.

Brodtare: Semmelbrod zu 2 kr. '6 1J2 Lch. — Weißbrod v. Kern - Mehl zu 2 kr. 8 — Loch.
Halbweißbrod zu2 kr. 9 — Lth.— Jchggenbrod zu 2 kr. 10 Lth.

tükorukkr uno t>ey jov. <5aniec, Vecankwormcher ttesakkkttrr Äart Ganter,

Kern höchster 33 st. 52 kr. mittlerer 33 st. 11 kr. niederster 32 fl. 36 kr.
Roggen höchster 2Q fl. — kr. mittlerer 28 fl. 26 kr. niederster 27 fl. g kr.
Gersten höchster 23 st. — kr. mittlerer 22 st. — kr. niederster 22 fl. — kr.
Haber höchster 11 fl. 18 kr. mittlerer 10 st. 51 kr. niederster 10 fl, 30 kr.

Nach d em Mitre r preis:
Aufschlag: Kern — fl. 57 kr. Roggen 1 fl. 34 kr. Gersten — fl. 12 kr. Haber — fl. 38 kr.
Abschlag: Kern — fl. — kr. Rogg«-n — fl. — fr. Gersten -- fl. — kr. Haber — fl. — fr<



Ottobeurer - Wochenblattr
Donnerstag JV. 22, den 1. Juni 1854.

T-J-J ---------S------—----- —•IT'Tr- '....'.Ml J ,"l '•''' II ri-T"' S I

Verzage nicht und laß den Mulh nicht schwinden, 
Ein großes Schicksal schreitet Hurch die Welt, 
Das Gute wird sich recht und freudig finden, . 
Aas Schlechte überlebt sich und zerfällt.

Neuffer.

Amtliche Bekanntmachungen.
Die Hebung des Nationalgefühles, insbesonders die Landes- 

trachten betr.

An fämmtliche Gemeinde-Vorsteher.
Seine Majestät der König beabsichtigen 

bei dem nächsten Oktoberfeste einige Gemeinden — 
etwa zweien oder dreien — welche sich nach amt
lichen Zengniffen zumeist, und mit Erfolg um Er
haltung und Wiedereinführung üblicher Landes
trachten bemüht haben, nahmhafte Geldpreise mit 
Denkmünzen zukommen zu lassen.

Es werden daher fämmtliche Gemeinde-Vorste
her beauftragt, bis zum I5ten d. Mtö. anzuzeir 
gen, wo» in dieser Beziehung in ihren Bezirken 
mit Erfolg gethan wurde, oder noch geschehen 
könnte.

Am Iten Juni 1854.
Königliches Landgericht Ottobeuren.

Graf, Landrichter.

Die Rückvergütung von Sprunggeldern betr,

.... Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren.

Werden fämmtliche Gemeinde-Vorsteher beauf
tragt, ungesäumt öffentlich bekannt zu machen, daß 
alle diejenigen Pferdbesitzer, welche eine Rückvergü
tung von Sprunggeldern ansprechen wollen, sich am 
/reiiag, den 23tm d. Mts, Vormittags 9

Ahr
hierorts zu melden, und:

1) Zeugniß der Beschallstation Memmingen, 
daß ihre Stute wirklich bedeckt worden seh,

2) «in Zeugniß der Gemeinde-Verwaltung, daß 
dieser Sprung erfolglos geblieben sey, nutz 
der Produzent sich noch im Besitze dieser Stute 
befinde mitzubringen haben.

Beigefügt wird, daß das Zeugniß der Gemeinde- 
Verwaltung nicht früher als im Monate Zuni 
ausgestellt sein darf.

Am 2ten Zuni 1854.
Graf, Landrichter.

Die Verleitgabe des Sommerbieres um den Ganterfatz betr.

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren.
Wird hiemit bekannt gemacht, daß der Bräuer 

Johann Keller von Amendingen sein selbst gebräuteS 
Sommerbier um den GanterpceiS, also um 7 kr. per 
Maaß verleit gebe.

Ottobeuren, den 30ten Mai 1854.
Königliches Landgericht.

Graf, Landrichter.

Voruntersuchung wegen Diebstahlsvergrhen zum Schaden des 
Bauren Joseph Brüchle von Lachen.

Bekanntmachung.
In der Nacht vom löten auf lyten dö. Mts. 

wurden dem Bauren Joseph Brüchle in Lachen 
gestohlen

a) auS der Schupfet ein Spritzleder von 
einem Wägelchen, werth 6 fl.,
drei große und fünf kleinere Bohret, Werth zusammen

S fl. 30 kr»,
drei Stemmeisen, Werth 1 fl., 
rrne Spänsage, werth 30 kr..



ein Schneidmesser, werth 50 kn,
eine Art, teertl; 30 kr.,
«in halbrundes Hohleisen, werth 6 kr.,
eine eiserne HolzraSpel, werth h kr.^

b) aus der W o h n st'u b e: ein Schuh fammt 
Leisten und der Hausschlüssel«

guter Bedienung eines zahlreichen Besuches sich beß- 
tens empfiehlt

Memmingen, den iten Juni 1854.
Joh: Georg Honold

zum Steinbogen.
ES wird ersucht, allenfaUsige Aufschlüsse bezüg-

lich der entwendeten Gegenstände oder der Diebe Zn Eisenburg ist ein gut gebautes
schleunigst anher mitzutheilen. WWzweistöckigeS mit Platten gedecktes Wohn-

Ottobeuren, am 27ten Mai 1854. Q||gg||||t)au6 bestehend in: Stube, 3 Kammern,

Königliches Landgericht» Küche un& 18 Dezimalen Garten beim Hans mit 
Graf fiAHbritfife, yUIen Obstbäumen besetzt ; ist täglich aus
Q a r, L,andnchker. verkaufen.

Nähere Auskunft hierüber ertheilt der Gemeinde-
Bekanntmachung. Pfleger in Eisenburg.

Da die Bauerötochter Veronika Sieber von 
Legau nach Nordamerika auswandern will, so 
werden diejenigen, welche Ansprüche an dieselbe zu 
haben vermeinen, aufgeforderk, solche 

binnen 14 2 « gen a dato 
bei unterfertigtem Gerichte bei Vermeidung der 
Nichtberücksichtigung geltend zu machen.

Am 20ten Mai 1854.

Königliches Landgericht Grönenbach.
Steiner, Landrichter.

B e k a u t m a ch u n n g.
Künftigen Donnerstag, den 8ten Juni Nachmit

tags 1 Uhr werden bey Guggenberg 15 Haufen 
Zimmerspahne und mehrere Klafter Brügel und 
Stecken öffentlich an den Meistbietenden versteigert.

Die Bezahlung kann sogleich oder bis Zakobi 
geschehen.

Ottobeuren, am iten Juni 1854.
Joseph Schropp, 

Zimmer-Meister.

Nindenbad - Gröffnuyg.
Der Unterzeichnete macht einem verehrlichen 

Publikum die ergebenste Anzeige, daß am 10., 
11., 17., 18., 24., 25.; 2g., 30 Juni; und 
vom 1., 2., 3., 4-, 8., 9v 15., 16., 22., 23., 
24., 25. Juli; dann vom 26., 27. August und 
vom 2., 3-, 8., g.,’ 10., 16, 17. September daS 
Nindenbad eröffnet wird; wozu unter Zusicherung 

v-- U Q .. ." ■; ' .

Zu kaufen werden verlangt:
Circa 20 Zentner Roggen- oder Veesen-Stroh. 

Von Wem, sagt Verleger dieses Blattes,

Beherzigungswerthes für Auswanderer.
Der „Staatsanzeiger für Württemberg" theilt das nach- 

. stehende Schreiben eines württembergischen Auswanderers mit, 
das wir seinem ganzen Wortlaute nach wiedergeben, obne an 

der fehlerhaften Sthlisirung etwas zu ändern. Vielleicht dürfte 
Einer oder der Andere, der über die Seligkeiten Amerikas, von 
denen ihm vorgelogen worden ist, der wahrhaften Wohlthaten 
und Vorzüge seiner Heimach unoankbar vergißt, stch nach auf
merksamer Lesung dieses Schreibens doch noch einmal ernstlich 
besinnens ob er sich und bie ©einigen dem mitunter so furcht
baren Spiele des Zufalls überlassen will. Das Schreiben 
kömmt aus Buffalo und lautet: „Die Witterung ist so wechsel- 
y!,tb temperaturfällig, daß ich, so alt ich bin, in meinem Leben 
noch nie so etwas gesehen; in einer Stunde kann ein Sturm 
kommen mit Schnee und Regen, daß man stch kaum getraut 

auszugeheu, und in ein paar Stunden kann Kälte eintreten, 
daß es kaum anSzuhalten ist, aufeinmai nun kann wieder Thau- 
wetter eintretten. Die schnelle WittervugsMe sind schuld, daß 
man mit Kopfschmerzen, Schnupfen, Halsweh u. s.w. belästigt 
wird. Amerika ist nicht so schön, wie man es beschreibt und 
bemalt, es hat seine Mängel und Roth weit größer als Deutsch--. 

' Inns. Jeder schreibt, es geht mir gut, er habe dieß und jenes, 
und mm S chluß, wenn sie, die Deutschen, nur das Fleisch und 
Brod hätten, welches.sie nicht essen mögen. Das sind die 
Deutsch-Amerikaner, welche dennoch oft nicht weiter Geldvor
rath haben, als für ein oder zwei Tage. Geht ihnen dann die 
MHKt aus, was »häufig der Fall ist, daß der Meister am 
Abend kommt, und sagt, ich brauche dich nicht mehr, dann 

kann man gehen und sich andepswp um, Arbeit umsehen, ftpas 
im Winter sehr schwer zu bekommen ist, indem da Tausende 
von Arbeitsuchenden herumlaufen, alsdann werden Schulden
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gemacht, wen« man Kredit hat, und hernach t;at man wieher 
solhuf zu thun, wenn man wieder Arbeit erhält, seiner 
Schulden los zu werden. Es gibt allerdings Ausnahmen, 
denn sonst würde ich in der nämliche» Kategorie stehen, was, 
Wott sey's gedankt, nicht der Fall ist. Ich habe am ersten Tage, 
als ich hieher kack, gleich Arbeit bekommen, aber blos bei 
einem Stohrtr Kaufmann Wolle gesackt. Zch habe dort in 
2 1)2 Tag 2 1J2 Thaler verdient; am andern Tage kam ich 
„in eine Maschinenfabrik zu Amerikanern, welche aber alle eng
lisch sprechen, es geschieht mir s-hr schwer, weil ich von ihrer 

'Sprache nichts verstand, und sie nichts von meiner; bloS 
durch ei» fleißiges Arbeiten behielt man mich und ich bekomme 
2 1)2 Thlr., em,schönes Geld für Deutschland, aber für Ame
rika iehr wenig. Ich würde sehr viel zu thün haben, wenn ich 
mit Dir (der Brief ist an seine Frau gerichtet) hier wohnen 
würde, warum? die Lebensmittel sind sehrtheuer, Fleisch kostet 
nach deutschem Geld pr.Pfd, 12, 15 bis 18 kr., 100 Pfd Mehl 
kostet 11 fl. 12— 15 kr., Kartoffeln verhältnißmäßig auch 
theurer, als in Deutschland, denn hier zu Land, kann mit 1 
Tblr. weniger gekauft werden, als in Deutschland für 40 kr. 
Bier kostet ein Glas 4 1)2 kr., von welchen 12 auf eine Maaß 
kommen, anderen Getränten frage ich nicht nach, weil ich sonst 
nichts trinke, als hie und da ein Glas Bier; nichts ist wohlfeiler, 
als Kaffee und Zucker, und doch trinkt man ihn schlechter, als in 
Deutschland. Was mich anbelangt, so verdiene ich ich ein fckw- 
nesGelv, es bleiben, dir in 7 bis 8Wochen 10.0 fl. freies Geld, 
wenn nichts besonders vorsällt. Wenn es mit meiner Gesund
heit so sortgeht, ist hier meines Bleibens nicht, und wenn ich 
jeden Tag 100 fl. verdienen könnte, will aber das Frühjahr und 
dm Sommer abwarten, vielleicht kommt eS besser, daß ich doch 
hier bleiben kann, jedenfalls bleibe ich bis Spätjahr, wenn 
nicht der Zufall oder die Vorsehung mir das Lebenslicht aus
bläst, und den'Weg in die alte Welt abschneidet, und zu einer 
noch neuer» bahnt! Bleibe ich hier, so sende ich Dir 4---
500 fl. auf einmal, da mau weniger davon liegen zu lassen hat;
150 fl. habe sch jetzt frei. Ich habe schon so vieles gesehen, 
Schönes und Gutes, Wüstes und Schlechtes. Nur 
um einen Begriff von der Verdorbenheit zu machen, füge ich 
hei, daß hier, wo ich bi», in der Woche zwei bis dreimal Feuer 
ausbricht,' doch ich bekümmere mich so wenig darum, daß ich, 
so lange die Wände, zwischen welchen ich stehe oder liege, nicht 
warm werden, .nicht umsehe. Unlängst brach Feuer bei meinem 
Nachbar aus, ich lag zu Bette und bin nicht einmal aufgestan
den, um nur hinauszuschauen, denn Stehlen, Rauben, Morden 
und Zürroen ist hier an der Tagesordnung. Ich wurde an den 
Weihrrachtsfeiertagen auch bestohlen, das Geld unter dem Kopf 
im Schlafzimmer hervorgezogen, mein Schlüssel zum Koffer, 
das Messer, welches ich mit habe, einen Spiegel, Kamm und 

'Wütst7l 'Mrd däzü'''F'Täge Nicht arbeiten, wodurch bei mir 39 ft 
Kerlopm gingen, schöne Weihnachten! Es ist hier in jederWerk- 
stätte die Manier, Laß einem die Hälfte vom Lohne inne be
halten wird. Beim Austritt oder wenn das Jahr herum ist, 
wird vollständig arMezahlt, wenn man das Glück hat, bei einem 
Nantee t ttmeril«ner).Lu arbeiten. sDie Deutsch-Amerikaner 
machen hierin, eine Ausnahme, nämlich sie betrügen einen, 
und wenn man Klage führt, so hat man keine Rechtshilfe zu ge

märten. So gehen die Dinge und der Lauf des.so viel gepriesenen 
Landes, wo alles auf Spuck, Lug und Trug .ausgeht, denn der 
Loffer das ist in Deutschland der Marktsteher oder derjenige, wel
cher in Kneipen herumliegt und Karten spielt. Diese und die 
Reichsten gehen Hand in Hand, um arme Emigranten hinzuhal» 
len, den letzten Heller ausder Tasche zu saugen, wenn sie die 
gefahrvolle Reise beendigt haben und vom Abgrund des Todes 
befreit, in der größtenHoffnung landen, glaubend, ihr Glück sei 
jetzt gewiß, während es erst jetzt recht angeht. Da kommen die 
LandSlcute, grüßen einen wie Bruder und Schwester, ohne sie 
nur einmal gesehen zu haben, drücken einem die Hand so warm, 
daß es einem in der Seele wohl thut, wenn man von einem Pack 
Kisten entlassen wird, in welchem man wie lebende Waare be
handelt wird, nämlich wie das Vieh. Ich möchte jedem Aus
wanderer empfohlen haben, es genau zu überlegen, was man 
thut oder thun will, nicht so leichtsinnig daran gehen und mei- 
nen„wenn man nur in Amerika sei, dann habe er Alles, gebra
tene Tauben kommen von selbst, Reh und Hirsch springen im 
Ueberfluß im Land herum, das ist alsdann nickst so. Land genug! 
Ab er das haben die Spekulanten, wenn sie keinen hohen Preis 
erzielen, angekauft; da das meiste Wald' ist, auch abgehauen, 
aber sämmtliche Stumpen liegen noch drauf; ich habe auf mei- 
uer Reise nicht 10 Farmen gesehen, wo das bebaute Land voll 
Waldstumpen rein ist. An Wild ist nicht zu denken, ich würde 
auf 800 Bieilen keinen Hasen sindeir. Kommt man weiter im 
Westen »sich Michigan, sindet man noch unvermessenes Land im 
Ueberfluß, welches aber vob den Indianern nicht geschützt ist 
erst kurz haben sie die Weißen überfallen, alles gemordet, was 
nicht fliehen konnte, ihr Vieh weggetrieben. Vorige Woche sind 
mehrere lausende in New-Orleans gelandet, um von dort aus 
auf Mississippistrom in das Innere Nordamerikas zu gehen, dort 
eingefroren, kurz indem sie unter freiem Himmel im Wald ohne 
Lebensmittel von Kälte und Hunger geplagt, und Überdieß noch 
von sein erbarmungsvollen Gast der Eholera heimgesucht, nach 
Berichten beinahe schon zur Hälfte den Entbehrungen unterle
gen. Eine Probe lehrt, daß man Geld braucht: Ein Mann von 
dort miethete einen Wagen mit Pferd, 70 Meilen weit zu fahren. 
Dieß kostete 70 Thlr., deshalb braucht man Geld nicht nur zur 
Ueberfahrt, sondern auch mm in das Innere zu reisen. Für die 
Kost kostet einTag 1 Thlr.,dann die Fahrkosten, welcheanch hoch 
imPreise stehen, eineProbe von mir selbst. Als ich in New Kork 
ankam, hatte ich noch 65 fl. nach viermaligem klebernachtenund 
800 Meile» Fahren 53 ft Da überlaufen einem die Äugen, 
ohne nur zu wollen. DerAmerikaner ist nicht derjenige, welcher 
nur einmal die Thüre umsonst' öffnet. Ick; 'und Sch. akkordir- 
tenbiS Clevland per Eisenbahn für den Mann zu 7 Thlr., 40 
Pfd. Uebergewicht 1 1)2 Thlr., in Buffalo angekommen wur
den wir auSgelaven, und auf ein Dampfboot gebracht, das machte 
mir 1 Thlr. Unkosten, während ich per Eisenbahn frei gewesen 
wäre, ich wollte 1 oder 2 Thaler verlieren unv hier bleiben, 
Uüiisviist. Do» in Clevelauv sänd-ichkeineArbeit, weil alles eng
lisch spricht und ich dieses nicht kann, so ging ich wieder240Mei- 
leu retour auf dem See, wo es schon mehr Schiffe gekostet hat, 
als aus der hoben See. Die Unterhaltung und das gesellige Le
ben ist so abgeschmackt und trocken, daß ich Sonntags vor Lau-- 
geiveile beinahe sterbe, denn an nichts kann ich Unterhaltung
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finden, als an Werktagen bei meinem Geschäft. DaS sind die 
Wortheile von dem gelobten Land, von welchem jeder so gut 
schreibt und noch mehr Leute hcrüberlockt, um sich blos von ihnen 
zubereichern und sie auszuziehen. Jetzt kommt ein Pröbchen von 
einem Württemberger,einemSchreiner ausNagold, schon SJahre 
im Land, hat ein Wohnhaus, schreibt seiner Mutter und 2 Ge
schwister, sie möchten kommen, daß sie es recht gut haben werden, 
statt gut zu haben, haben sie es schlecht, von dem wohlhabenden 
Sohn und Bruder nicht einmal ausgenommen, müssen sie int 
W irthshaus bleiben, bis sie aus Zufall Arbeit bekommen haben, 
und dieMutterjetztim Spital krank liegt. -Das ist der gute In
halt der amerikaner Briefe: Hilf Dir selbst."

Lotto.
In der Nürnberger Ziehung wurden gezogen:

rsr 1. 58. M- IT 50

Schneid erg esell. Aber, Meister, bas ist 
doch nicht recht, wie Ihr neulich dem Herrn Grafen 
den Mantel gemacht, habt Ihr zwei und eine Vier

telelle Tuch zunickbehalten, da müßet Ihr Euch doch 
ein Gewissen drauS machen. —

Meister. Ein Gewissen 3 Bist nicht gescheidt!
Ein Paar Hosen mache ich mir d'raus.

„WaS habt ihr denn heute für einen Streit 

und Getöse?" fragte ein Vater in die Kinderstube 
tretend. — „Ach nichts," antwortete der Knabe, 
„ich und Minchen spielen nur Mann und Frau."

Charade.
Die beide» Ersten voll und ohne Falten
Die beiden Andern, wenn sie Wort nur halten
Sind zu der Carneval die besten Zwei.
Doch hüte dich, daß nicht, von deinem Glanze
Gelockt, zu nah dir komme das Ganze: 
Nur gar zu gerne stellt sich's ein dabei.

(Auflösung folgt.)

Schrannen- Anzeige.

Getreide

Gattung.

Ottobeuren, 

den 1. Jnni 1854.

Memmingen, 

den 30. Mai 1854.

Kempten, 

den 24. Mai 1854.

höchster | mitterer | niederster höchster 1 mitterrer | niederster höchster 1 mitterer | niederster.

r-'l-J—,■__________________ Ill»"l> SS——M——— I....1 Ul'-------------- _j

fi. Fr. st- Fr. st. fr. st. fr. fl. fr. fl. fr. fl. fr. fl. fr. fl. fr.

Kern. 36 55 36 3 35 10 35 11 34 39 34 — 33 54 33 3 32 44
R 0 g g e n. 31 30 30 45 30 —• 30 35 29 59 28 15 28 51 28 10 27 14
Gerste. 23 15 23 15 23 15 24 48 24 8 23 41 22 25 21 31 20 44
Haber. 11 34 10 57 10 28 11 | 13 10 48 10 21 11 12 10 51 IC 7

Nach d e m ITr11 t e r p r e i S:
Aufschlag: Kern 2 fl. 5:> fr. Roggen 2 fl 19 fr. Gersten 1 fl- 15 fr. Haber — fl. 6 fr.
Abschlag: Kern — fl. - fr. Roggen — fl — fr. Gersten -- fl- — fr. Haber — st"- fr.

Brodtare: Semmelbrod zu 2 fr. 6 — Llh. — Weißbrod v. Kern - Mehl zu 2 fr. 7 1)2 Loch. 
Halbweißbrod zu2kr. 8 3)8 Lth. — Roggenbrot, zu 2 fr. 9 1)4 Lth.

preise der n i d? t
Schmalz das Psünd . . 26 fr.- — hl.
Butter ,z „ . , 24 fr. — hl.
Seife „ „ . . 19 fr. — hl.
Kerzen „ „Gegossene27fr. gezog.26 kr. — hl.

axi r te n v i k t u a l j e n.
I1 Stück Eier . .... 8 kr. — hl.
Der Vierling Kartoffeln . .... — kr. — hl.
Der Zentner gutes Heu . ,. . . 1 fl. 3 fr. — hl.
Der Zentner Pferd-Heu . '. . — fl..42 fr. —hh.

Gedruckt und verleg dry 39b. Bapr, Ganser. Veranlwdrrlichep Redakteur: Rarl Ganser,



Ottsbeurer - Wochenblatt
Donncrktag JW. 23. den 8. Juni 1854.

Amtliche Bekanntmachungen.
Vom

Königlichen Landgerichte Ottobeuren.
Wurde die unliebe Wahrnehmung gemacht, daß 

die Ruhebänke, Tischchen re. re., welche zur Annehm
lichkeit der Spaziergänger in dem freundlichen Bann- 
hölz'chen vem hiesigen VerschönerungSvereine herger 
richtet und unterhalten werden, nicht selten auf eint 
höchst muthwillige und rohe Weise zerstört werden, 
und eS ist die Dermuthung entstanden, daß dieser 
Frevel von jungen Leuten während deö vor-oder 
nachmittägigen Gottesdienstes ausgeübt wurde.

Da die Unterhaltung der so viele Annehmlichkeit 
gewährenden Spaziergänge dem Vcrschöneiungsver; 
ein viele Kosten verursacht, so kann eine solche ebenso 
rohe als undankbare Handlungsweise nicht ungeahn
det gelassen werden, und eS wird daher hiemit zur 
öffentlichen Kennrniß gebracht, daß die Wachsamkeit 
über die Anlagen im Bannholze von nun an ver
schärft, und die Gendarmerie zu deren Uiberwachung 
requirirt worden ist, endlich daß die muthwilligen Ber 
schädiger strenge Strafe nach Umständen selbst körper
liche Züchtigung zu erwarten haben, dem Anzeiger 
«ber eine Belohnung von 1 bis 2 st. zugesichert wird.

Die Gemeinde-Borsteher von hier und den umlie
genden Gemeinden haben diese Anordnung unge
säumt öffentlich bekannt zu machen.

Am 6teu Juni 1854.
Graf, Landrichter.

Die Verhältnisse des Auf-nthaltS m München betr,

. Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren.
Seit vielen Jahren verlegen unbemittelte Per

sonen, welche in München nicht heimathberechtiqt 
ind, insbesondere aus der Klaffe der Quieszenten 

vnd der Hinterlassenen von Staatsbedinsteten ihren 
SÄ not in der Meinung die

«nS.rewo ju finb.rr, Ihnlw-is, »uch in d-r Äoffnun«

Ä•*** *" **e

Inzwischen haben in München die Preise aller 
Lebensbedürfnisse, insbesondered er ^Löhnungen eitle 
Höhe erreicht, welche den Preisen in den meisten 
andern Orten des Landes nicht nachsteht, ja sie 
größtentheils übersteigt, und ebenso ist das Derhalt- 
niß der Enverbsuchenden zur Erwerbgelegenheit in 
München bei den meisten Geschäften vis! weniger 
günstig als anderwärts.

Damit nun diejenigen, welche ihren Wohnsitz 
nach München verlegen wollen sich nicht durch falsche 
Hoffnung zur Verwirklichung ihrer Absicht verleiten 
lassen, wird in Folge hoher RegierungSauSschrei- 
bung vom i8ten dieß auf die vorerwähnten Ver
hältnisse aufmerksam gemacht.

Dabei ist zu bemerken, daß Quiescenten und 
Hinterlassene von Staatsbedinsteten, welche ihren 
Wohnsitz in München nehmen, ohne daselbst heir 
mathberechtigt zu seyn, und dann um Unterstützung 
auö Staatsmitteln bitten, sich selbst beizstmessekr 
haben, wenn bei der Würdigung ihrer Unterstütz- 
ungsgesuche der Umstand nicht auffer Berücksichti» 
gung gelassen wird, daß sie sich freiwillig der Ge
legenheit eines billigern LebenSn-uterhaltS und einer 
bessern Erwerbsgelegenheit begeben haben.

Am 2?ten Mai 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter,

Die Abgabe der ArmmhSzcugnlffe zur Erlangung der Militär- 
Entlaffimgssch eine brr Mters--Klasft 1831 und 1832 beir.

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren.

Werden sammtliche Gemeinde - Vorsteher beauf
tragt, in ihren Gemeinden ungesäumt bekannt zK ma
chen, daß diejenige notorisch arme Csnseribirke/ wel
che aus der Altersklasse i 8Si zurückgestellt worden/ 
und jene, welche das Lo-oS nicht mehr traf, sodann die
jenigen der Altersklasse U52 welche als untauglich 
befunden wurden,zur Erlangung ihrer Militär - Enk- 
laffungöscheine bis längstens Samstag, deir r7terr d- 
MtS^ bttteffendeu FormllkgrieW p ArrMthM
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zeugmße dahier abzuholen, und ausgefüllt binnen 8 
Tagen wieder eiuzusenden haben.

Ottobeuren, den 5ten Juni 1854.
Der Königliche Landrichter:

Graf.

Daß Aufflnden einer unbekannten tobten Mannsperson im 
Saahlflusse betr,

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren.

Werden sämmtliche Gemeinde-Dorsteher beauf
tragt, ungesäumt in ihren Bezirken nachzuforschen, 
ob eine Person vermißt wird, aus welche die.Beschrei
bung in dem hohen Regierungö - Ausschreiben vom 
2yten ö. Mts. (Kreis - Amts - Blatt Nro. 45. S. 
60g) paßt, vermist wird, und eintrettenden Falles 
bis zum 24ten d. Mts. Anzeige anher zu erstatten.

Am öten Juni 1854.
Graf, Landrichter.

Erhärt er. Göser wegen Hypothek-Zinsen betr.
Bekanntmachung.
Im Exekutionswege werden am Dienstag 

fcttt 20ten ds. MkS. Vormittags g Uhr zwei zu 
106 st. geschätzte Pferde öffentlich gegen Baar- 
zahtung an den Meistbietenden in der Behausung 
LeS Januar Göser zu WolfertS verkauft, wozu 
Kaufsliebhaber hiemit eingeladen sind.

Ottobeuren, am Iten Juni 1854.

Königliches Landgericht.
Graf, Landrichter.

Bekanntmachung.
Der Söldnerssohn Johann Georg Hasel von 

Memmingerberg hat sich freiwillig der Curatel un
terworfen, und wurde für denselben der Gemeinde- 
Vorsteher Kutter von dort ausgestellt, ohne welchen 
keine rechtsverbindliche Handlungen mit Georg 
Hasel eingegangen werden können.

Ottobeuren, am Löten Mai 1854.

Königliches Landgericht.
Graf, Landrichter.

Fleiscbtarc für den Monat Zuni betr.
F l e i s ch s a tz.

Die hiesigen Metzger haben für den Monat Juni 
ckngLaeben : ' ' ■" : - -

Mastochsensieisch per Pfund . . 12 fr.
Rindfleisch „ „ . . io
Kalbfleisch „ „ . . 10 „
Schweinfleisch „ „ . . 16 „
Obige ^Taxen sind lediglich als Maximalpreife 

anzusehen, so, daß daö Fleisch auch um geringer« 
Preise unter der Voraussetzung verkauft werden 
darf, daß
1 .) dasselbe von ganz guter Qualität ist, und
2 .) die Anzeige des geringer» Preises rechtzeitig der 

Lokalpolizeibehörde gemacht wird, welche hie
rüber je nach Umständen der DiflnktSpolizei- 
Behörden zu beachten ist.

Die Gemeinde - Vorsteher werden beauftragt, 
obigen Fleischsatz bei den Metzgern ihres Bezirkes 
gnschreiben zu laffen, und dessen genaueste Ein
haltung zu überwachen.

Ottobeuren, am iten Juni 1854.

Königliches Landgericht.
Graf, Landrichter.

Vekautmachunng.
Der Nagelschmiedgeselle Jakob Streng von 

Attenhausen will nach Nordamerika auswandern.
Allenfallsige Ansprüche an denselben sind binnen 

14 Tagen a dato bey Vermeidung der Nichtbe- 
rücksichtigung diesseits anzumelden.

Ottobeuren, am Iten Juni 1854.

Königliches Landgericht.
Graf, Landrichter.

Anwesens - Verkauf.
Auf Antrag eines Hypathekgläubigers wird daS in 

einem Hause mit Hofraum, in einem Gärtchen und 
einer HauSbaindt bestehende, auf 550fl. geschätzte 
Anwesen der Söldnerseheleute Joseph und Magda
lena Wintergerst von Schrattenbach nach den Bestim
mungen des 64. des Hiphoteken Gesetzes vom 1 ten 
Juni 1822 und der §§. go — 102 der'Prozeß No
velle vom 17ten November 1838 gerichtlich verstei
gert, wozu hiemit auf

Wienstag, den 27 ten Juni d. Irs. Nachmit
tags 2 Ahr

m Schrattenbach Tagsfahrt anberaumt wird.
Kaufsliebhaberwerden hiezu mit dem Bemerkew 

emgeladen, daß dem Gerichte unbekannte Steigerer 
sich über Vermögen auszuweisen haben und tk



so
Kaufsbedingungen «m Versteigerungstage Werden 100 st. Vormtmdfchafts-Hajntal 
bekannt gegeben werden.

Am 29ten Mai 1854. t» 4 Prozent auf gute Versicherung auSzus
Königliches Landgericht Grönenbach. leihen. Wo, sagt Verleger dieses Blattes.

S t ein e r, Landrichter. 

Rente»-Anstalt, Lebens- und Leibrenten«Verficherungerr
d e r

Bayerischen Hypotheken- und Wechsel-Dank.
Einlagen zur IX. JabreS'Ge.scllschafr der Renten,Anstalt können bis zum Schluffe des Jahres 1854 sowohl bei 

der Bank selbst als bei den Agenten gemacht werden, und es erhalten die in den Monaten Mai und Juni Eintretenden 
noch die in der Bekanntmachung vom 30. Januar l. Js. ausgesprocheneZinsvergütung von 1 resp. 1)2 Prozent.

Die Lebensversicherungs-Anstalt der Bank bietet allen Lenen ihre Dienste an, welche durch Ersparung aus 
dem laufenden Einkommen, sei es zur Versorgung ihrer Angehörigen oder zu andern Zwecken, ein nach bem Tore verfüg
bares Kapital von einer bestimmten Größe ansammeln wollen. Nähere Auskunft über die Vorbedingungen wirr von den 
Agenten ertheilt, welche auch die Versicherungs-Anmeldungen entgegen nehmen unv ohne Kosten an die Bank einbefördern.

Die Leibrenlcnvorsicherungen können mit Recht denen empfohlen werden, welche stch der Sorge der eigenen 
Vermögens-Verwaltung überheben und zugleich einen möglichst hohen Rentengenuß erzielen möchten. Anträge zuLeibren- 
ten-Verstcherungen können mit dem zum Erwerb der Leibrente bestimmten Kapital gleich direkt an die Bank gesandt wer
den; auf besonderes Verlangen übernehmen jedoch auch die Agenten die Besorgung.

Die Grundbestimmungen der drei erwähnten Anstalten der Bank können sowohl von dieser selbst, als von den an 
allen bedeutenderen Orten in Bayern aufgestellten Agenten gratis bezogen werden.

München, am 8. Mai 1854.
Die Administration der bayerischen Hypotheken, und wechsel« Bank.

Ed. Brattler, Dirigent.
Mindelheim, den 26ten Mai 1854.

I. Rothenfelder, Bankagent.

Geburt-, Sterb-, und Trauungs- 
Anzeigen

in der Pfarrei Ottobeuren
im Mo na t M ar.

Geboren : Den 1., Philipp, d. V.: Joseph Ri-gg, Söld
ner in Gnggenberg. — Den 4., Crescentia, d. V.: GeorgJeh- 
le, Söldner von Ottobeuren.— Den 7., Michael, d.V.: Joseph 
Maurus, Sailermeister von Ottobeuren. — Deo 7., Johann 
Baptist, d. P.: Joseph Wespi, Schweitzer von Ottobeuren. — 
Den 12., Maria, d. 93.: Anton Schaber, Maurer v Schrullen. 
' Den 24., Franz SaleS, v. 93.: Michael Eichele, Bäckermei- 
ster von Ottobeuren. — Den 25.,Aloys, d. V,: GcorgSchalk, 
Söldner von Unterhaslach.

Gestorben,: Den 5., Crescentia, Kind des Bauers Joh. 
Clnmin von Guggenberg, 26 Wochen alt, an Gichtern. — Den 
v., Hildegard Grimm, Söldnersgattin von Ottobeuren, 70 
^ahre alt, an Unterleibsverhärtung. — Den 9., Joseph Welte, 
Pfründner von Stevhansried, 56 Jahre alt, an Unterleibs-Ent- 
zumung ■ Den 10., Rosina, Kind des Söldners Matth.Mar- 
m von Betzlüried, 11 Wochen alt, au Gichtern.— Den 11., Jo

seph, Kind des Söldners Joseph Wvlfle von Betzisried, 18 Wo
chenalt, anGlchrern — Den 11., Joseph Benedikt, Kind des 
Webermetsters Matthäus Rinderle von Ottobeuren, 7 Ihre, 5 
Senate a , an Abzehrung. — Den 12., Genovefa Benni, 
Heitersgattm von Ottobeuren, 51 Jahre alt, an Wassersucht.— 
^-n 14., Manz Xaver, Kind des Bauers Michael Schneider v. 
Langenberg, 23 Wochen alt. — Den 29., Maria, Kind deS 

SöldnerS Shlvest Abröll von Bctzisried, 1 Jahr, 7Monate alt, 
an Gichtern. — Den 29., Joseph, unehelich, 8 Wochen alt, 
an Abzehrung.

(Betraut: Den 1., Franz SaleS Koster, verwittw Söld
ner von Brüchlins mit Jungfrau Theresia Meßner von Lvbach, 
der Pfarrei Seeg bei Füssen.— Den 1., Michael Bartenschla
ger, Bauerssohn von Breitenbrunn mit Jungfrau Maria Zelt
ler, Bauerstochter von Eheim, angehende Bauersleute in Wim. 
>—Den 2., Tl. Hr. Dr. Thomas Götz, kgl. Gerichksarzt in 
Wertingen mit Fräulein Wilhelmine Deyerl, kgl. Rentbeam- 
tens Tochter von Ottobeuren. — Den 15., Leonard Mayr, an
gehender Bauer in Eheim mit Jungfrau Magdalena Albrecht, 
Bauerstochter von Oberhaslach.— Den 16., Joseph Maurus 
von Berg, der Pfarrei Böhen, angehender Söldner tu Leupolz 
mit Jungfrau Zäzilia Schmivutz von Bossarts. — Den 22., 
Franz Sales Königsberger, verwittw. Söldner in Guggenberg 
mit MariaAnnaHonnes,Bauerstochter von Gronau, der Pfar
rei Erisried.

u r Dklidtzereituttg.
München. Einige Versuche über Brodbereitung und 

Brodverbefferung, welche Herr Professor voit Liebig anstellte, 
haben zu dem Ergebniß geführtt, daß frisch bereiteres Kalkwasser 
das einzige wirksame und unschädliche Mittel ist, um die Beschaf
fenheit des Roggen-und gemischten Brvdes(Komißbrod,Haus- 
brod) auch bei geringen Mehlsorten zuverbessern. Auf 5 Pfund 
Mehlwird beim Einträgen ein Pfund oder Schoppen Kalk gesät-



ikgteS gainz klares Kalkwasser zugesetzt, zuerst das' Kalkwasser, 
dann das zur Taigbildung nöthige gewöhnliche Wasser, bei fri
schem Sauertaig nimmt man etwas weniger, bei altem etwas 
mehr Kalkwasser. Durch das Kalkwasser wich dieSaurebilduug 
in Brodtaig, und damit in Schwarzbrod, eine Hauptursache von 
Verdauungsstörungen bei empfindlichen Personen, und der ein
zige wahre Grund beseitigt den mau für die leichtere Verdaulich
keit des Weißbrvdes anführen kann.

Der bayevifcbe Hagelversicherungsverein.
München, den 25. Mai. In der jüngsten Landraths- 

sitzung von Oberbayern wurde die Ansicht ausgesprochen, 
daß derbayerischeHagelversichcruiigsverein in den letzten Jahren 
die bescheidensten Erwartungen weil hinter sich gelassen habe, 
überhaupt kein ersprießliches Gedeihen hoffer'lasse, ohne gro
ßen Zuschuß aus der kgl. Staatskasse, welcher wohl kaum ge
leistet werden dürste, und deshalb die Zulassung fremder Asse
kuranzen, welche mit einem Grundkapital? versehen sind, wie 
z. SB. die Gesellschaften zu Köln, Magdeburg, Erfurt, rc. zur 
Förderung der landwirthschaftlichen Interessen dringend ge
boten sei.

Diese Ansicht, welche nur auf die Resultate der Wirksam
keit des bayerischen Hagelverstcherungsvereins von 1852 und 
1853 gestützt ist, erfordert im Interesse dieses wohlthätigen 
Instituts eine Berichtigung, welche aus zuverlässigen Quellen 
geschöpft, hkemit gegeben wird.

Durch eine Vergleichung der Wirksamkeit des bayer. Ver
eins mit jener der fremden Gesellschaften wird die Unrichtig
keit der aufgestellten Behauptung am ehesten und sichersten 
augenfällig.

Der im Jahre 1833 für den damaligen bayer. Jsarkreis 
„gegründete Hagel-Asfecuranzverein zählte im genannten Jahre 
1529 Mitglieder. Im Jahre 1840 wurde diese Ansstrlt in 
einen Hagelversicherungsverein für das Königreich Bayern um* 
gewandelt, und hatte tu diesem Jahre 7879 Mitglieder.

Die damals bestehenden Statuten wurden verbessert, der in 
den Jahren 1840, 41 und 1842 von den Agenten emge- 
geschätzlen Schaden vollständig vergütet, und im Jahre 1843, 
»euiisig Prozente bezahlt.

.Das furchtbare Schauerjahr 1844, in welchem ein ein
ziges Hagelwetter (am 28. Junichen 14ten Theil von Bayerns 
Fluren to'al verwüstete, sowie die nicht minder argen Schauer
jahre 1846, 1848 und 1852, die einen Schaden von 
448,450 si. entzifferten, schlugen dem Verein allerdings tiefe 
Wunden, die um fo weniger so schnell schon vernarben konn
ten, da sich gerade in dem nachfolgenden Jahre 1853 nicht 
die vorausgesetzte und wünschenswerthe Theilnahme kund gab. 
vielmehr die Zahlseiner Mitglieder auf 4417 herabgesunken 
war. — Zu diesem ungünstigen Zahlenverhälrniß kam nun 
überdieß in dem erwähnten Jahre ein beträchtlicher Gefammt- 
scharen, der, sich auf 142,665 si. belief. Es war dieß fürden 
Verein das unglücklichsteund mißlichste Jahr seit feinem Bestehen.

Die Vereinsmittel reichten nun freilich nicht hin, einen 
solchen Schaden vollständig zu vergüten Der Verein hat je
doch die satzungsmäßige Vergütung geleistet, nämmlich die ein
gegangenen Versicherungsbeiträge, welche nach Abzug der Ver- 
ivaltugskosten vorhanden waren,hiezu verwendet,sohin 11,170,'si 
Entschädigungan die Betheiligten bezahlt, ein Ergebniß, welches 
bei einer so umfangreichen Beschädigung im Gegenhälte zu den 
geringen Beiträgen immer noch eine wohlthuende Hilfe für 
den geschlagenen Sandmann ausmachte, weßhalb denn gerade 
aus solchen Gegenden neuerdings die meisten Anmeldungen 
zum Beitritt erfolgen.

Erwägt mann nun, daß der seit 18353 bis 183 rnkl. kon- 
siatirte Schaden 1,668,744 si. beträgt, und daß der Verein 
797,668 si. als Entschädigung leistete, so ergicbr sich ein 
durchschnittliches Resultat von circa 50 Proz. bezahlter Ent
schädigung, immer fo viel, wie keine auswärtige Assekuranz 
unter gleichen ungünstigen Umständen bei gleicher Hagel- 
gefährkichkeit geleistet hat.

AuS denr mißlichen Verhältnisse des Jahres 1853 ist also 
fein gültiger Schluß auf den Werth und die Leistungsfähig
keit des Vereins im Allgemeinen zu ziehen.

(Fortsetzung folgt.)

100 fl, Kirchenftiftungs-Kaprlal
flrrd auf gute Versicherung zu 4 OjO' verzinslich 

auszuleihen. Wch fugt Verleger dieses BlattS.

Qttobeurer - Schrannenpreife vom 8tm Juni I8ZL-

Eodrucsic und veuleze be^ Job. Bapc. GanM. vecancworrUcher Redaktemt: Itarl Sanchp,

Kern 
Roggen 
Gersten 
Hader

Aufschlag: Kern 
Abschlag: Kern

höchster 40 fl. 
höchster 32 fl. 
höchster — fl. 
höchster 11 fl.

3 fl. 2 fr.
— fl. — fr.

2 fr. mittlerer 
30 fr. mittlerer 
— fr. mittlerer 
32 fr. mittlerer 

Roggen i fl. 15 fr. 
Roggen — fl. — fr.

3g fl. 5 fr, niederster 37 fl. 53 Er.
32 st. — fr. niederster 31 st, — fr..
— fl. — fr. 
10 fl. 54 fr 

. Gersten — fl. 
Gersten—- st.

niederster — st. — fr,
niederster 10 st. 20 fr,
— fr. Haber — fl. —fr, 
— fr. Haber — fl. 3 fr,

B r 0 & t a r e: Semmelbrov M 2 fr. 6: — Lth. — Weißbrod v. Kern- - MM zu 2 fr. 7 Loch.

V.................... ;........... .
Halbweißbrod zu 2 fr. 7 6J8 Lth. — Roggenbrod zu 2 fr, 8 5)8 Loch. »



Freitag M 24. den 16. Juni 1854.
Die Frau im Haus, fcic selber wacht, 
Aus einem Heller zehen macht.

Amtliche Bekanntmachungen.

Die allgemeine deutsche Industrie- und Gewerbe-Ausstellung 
zu München betr.
An sämmtliche Gemeinde-Vorsteher.

Zur Aufrcchthaltung uni) Förderung der öffent
lichen Sicherheit während der allgemeinen deut
schen Industrie- uno Gewerbe-Ausstellung zu Mün
chen vom ILten Juli bis 15ten Oktober l. Jr§. 
darf nach hoher RegierungS - Ausschreibung vom 
2)l2tend. Mtö. sicherheitSgcfahrlichen Individuen, 
Bettlern, Musikanten und allen denjenigen Perso
nen, von denen ein Mißbrauch zu besorgen stände 
die Reise nach München nicht gestattet, und densel
ben keine Reiselegitimation dahin ausgestellt werden.

Damit nun Personen nieder» Standes bei sonst 
ungetrübtem Leumund nicht in Gefahr kommen, dem 
landstreichenden Gesindel beigezählt, und als solches 
behandelt zu werden, haben sich dieselben während 
der Industrie - Ausstellung für die Reise nach Mün
chen jebeSmal mit Reisevorweisen zu versehen.

Die Gemeinde - Vorsteher werden beauftragt, 
diese Anordnung ungesäumt in ihren Bezirken öf
fentlich zu verkünden.

Am 14l-n Juni 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren.

Wird untenstehend. daS Ergebniß der für die Ab
gebrannten von Hammelburg von den Gemeinde- 
Dorstehern veranstalteten Hauskollekte zur öffentlichen 
Kenntniß gebracht, wodurch sich der MildthatigkeitSr 
sinn der AnttSunlergebrnen Ottobeurens wieder auf 
eine recht glänzende Weise bewährthat, waö wohl
gefällige Anerkennung verdient.

Am Löten Juni 1854.
Graf, Landrichters

1) Amendingen . . . . 3 fl. 9 kr.
2) ArleSricd . . • ♦ 7 rr 54
3) Altenhausen . . • • 3 99 6
4) Benningen . . « • 5 99 54 99

5) Böhen . . ♦ ♦ 13 H 18 1)2• n
6) BetziSried . . ♦ 4 1 U 45 99

7) Buxheim . . ♦ ♦ 5 99 12 99

8) Dax berg . . ♦ • 2 99 12 tr

g) Dietradried . . • « 4 99 —— 99

10) Egg ajG. . . • 4 4 99 42 99

11) Eijenburg . . e « 1 99 22 99

12) Engetriev . . • • 2 99 23 99

13) Erkheim . . ♦ • 5 99 43 99

14) Frechenrieden • • 5 99 14 99

15) Frikenharisen • • 3 99 9 99

16) Gottenau 2 99 —— 99

17) Guggenberg • 4 5 99 30 */,
18) Günz • 4 2 99 48 99

19) Haitzen 4 4 3 99 6 99

20) Hawangen 4 4 3 99 1 99

21) Holzgünz 4 4 3 99 —» 99

22) Lachen 4 | 7 99 29 99

23) Lannenberg 4 4 1 99 58 1J2 999

24) Lauben • 4 6 99 16 99

25) Memmingerberg 4 4 10 99 —— 99

26) Niederdorf 4 • 1 99 48 99

27) Oberegg 4 4 2 99 38 99

28) OUarzried 4 4 3 99 9 9

2Q) Ottobeuren 4 4 6 99 13 99

30) Rettenbach ♦ • 3 99 33 99

31) Schlegelsberg 4 4 2 99 15 1)2 99

32) Schwaighausen • • 1 H 12 99

33) Sontheim ♦ • 6 99 6 n

34) Steinheim • 4 10 99 18 99

35) Trunkelsberg 4 4 3 H 36 99

36) Ungerhausen • * 2 99 12 99

37) Unteregg • 4 8 —— 99

38) Westerheim • e 4 ft 9 99

39) Wieneden 4 4 —— H 42 99

40) Wolfertschwenden 4 4 6 99 48 „er

Snmm«; 177 fi, 4 kr.



Luratel - Bestellung über den ledigen Kupferschmiedgesellen 
Sebastian Eberle von hier beit.

Curatel - Bestellung.
Der ledige Kupferschmiedgeselle Sebastian 

Eberle von hier hat sich freiwillig unter die Cura- 
te! des WeinwirthS Max Lerner von da begeben, 
und kann daher ohne Wissen und Willen deS Letz
tem Einerlei Rechtsgeschäfte mehr gütig vorgehen.

Etwaige Gläubiger desselben haben ihre An
sprüche an Eberle am SamStag den Iten Juli 
d. JrS, Morgens 8 Uhr bei Vermeidung späterer 
Nichtberücksichtigung hierorts anzumelden.

Ottobeuren, am 7ten Juni 1854.
Königliches Landgericht.

Graf, Landrichter.

Dr. Barch ca, Horb er pcto. deserv.
Bekanntmachung.

Die in rubrizirter Sache durch Verfügung vom 
17ten v. Mts. auf den Uten ds. Mts. angesetzte 
DersteigerungötagSfahrt unterbleibt, waS hiemit 
bekannt gemacht wird.

Ottobeuren, am 8ten Juni 1854.

Königliches Landgericht.
Graf, Landrichter.

Bekanntmachung.
In Sachen des Privatier Johann Georg 

Vogler in Memmingen gegen den Lammwirth 
Joseph Küchler in Ottobeuren wegen Hypothek 
Kapitals-Zinsen werden im Exekutionswege am 
Freitag, Heu 7teil Juli d. Irs. Vormittags

9 Uhr
im Lammwicthshause zu Ottobeuren an den Meist
bietenden gegen Baarzahlung öffentlich versteigert 
werden verschiedene Brauerei- und Oekonomiege- 
rathe, ein Pferd, eine Kuh, circa 60 Zentner 
Heu, 14 Stück große Lagerfässer rc. rc. wozu 
Kaufsliebhaber hiemit eingeladen werden.
r Ottobeuren, am 7ten Juli 1854«

Königliches Landgericht.
Graf, Landrichter.

AW
.'?

Verschollenheitserklärung.
Nachdem auf die unterm 5ten September 1853 

erlaffmc..Ld1ksciU.i!dung weder der Bauernsohn Frgn;
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Xaver Waibel von MaggmannShofen noch eine 
Descendenz desselben sich gemeldet, und auch auf 
die am löten Jänner 1854. zur Vcrtheilung deS 
Vermögens des Franz Xaver Waibel erfolgt« 
Ediktalcitation deö Michael Waibel oder einer 
Descendenz desselben Niemand van der geladenen 
Partei erschienen ist, so hat das unterfertigte Ge
richt zur Verwirklichung der bei den beiden Edik- 
talladungen angedrohlen Rechtsfolgen beschlossen, 
den Franz Xaver Waibel als verschollen zu erklä
ren, und dessen Vermögen an die Seitenverwandten 
ohne Rücksicht auf Michael Waibel und eine allen- 
fallsige Deöcendenz desselben kautionsfrei zu ver
abfolgen, was hiemit eröffnet wird.

Grünenbach, am Ziten Mai 1854.

Königliches Landgericht.
Steiner, Landrichter.

Todeserklärung des vermißten Soldaten Joh. Michael Grauer 
von Ebelsbach betr.

C d i k t a l l a d u n g.
Der ledige Söldnerssohn Johann Michael 

Grauer von Ebersbach, geboren am 24ten April 
1786, welcher als Fuhrwesenösoldat des k. jen 
Artillerie - Regiments den russischen Feldzug mit; 
machte, wird seit dieser Zeit vermißt.

Auf Antrag seiner nächsten Verwandten wird 
derselbe oder seine allenfalls eheliche Deöcendenz 
hiemit aufgefordert, sich

binnen drei Monaten
bei dem unterfertigten Gerichte zu melden oder 
Nachricht von dem Aufenthalte zu geben, widri
genfalls Johann Michael Grauer nach den Bestim
mungen des hierorts geltenden Kempterstatutarrech- 
teS für todt erklärt, und das auf dem Anwesen 
seiner Geschwisterte versicherte Ellerngut im Hypo
thekenbuche gelöscht werde.

Am 2ten Juni 1854.

Königliches Landgericht Qbergünzburg.
Der Königliche Landrichter: 

Stöger.

Den Jahrtag des Gewerbs-Vereines der Schneivermeistcrbetr.

Bekanntmachung.
Am Montage, den igten Juni d. JrS. Vor

mittags 10 Uhr wird der Jahrtag des Gewerbs- 
Vereines der Schneidermeister im Gasthause zum 
Adler dahier abgehalken werden.

Hiezu sind alle Vereinsmitglieder bei Meldung
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von 1 fl. 30 kr. Strafe für das Ausbleiben ein- 
geladen.

Die Gemeinde - Vorsteher werden ersucht, den 
beteiligten V-reinSmitgliedern in ihren Bezirken 
dieses zu eröffnen.

Ottobeuren, am 8ten Juni 1854.
Müller, k. Landgerichts Assessor.

Bernard R a i chVereinst 
Bernard Held, ^Vorsteher.

Münchener und Aachener Mobiliar- 
Feuer-Versicherungs-Gesellschaft.

Rechnungs-Abschluß von 1833.
Grundkapital ...... Fl. 5,250,000. —
Prämien- und Zinsen-Einnahme für 1833

(excl, der Prämien für spätere Jahre „ 2,358,822. 7
Prämien - Reserven ..... „ 3,767,502. 36

Fl. 11,276,324. 43
Versicherungen in Kraft während des

Jahres 1853 . . . „ 1,120,841,939.—
Memmingen, den29ten Mai 1854.

Clauß,
Agent für Memmingen, dann die Landgerichte Babenhausen, 

Gröncnbacl^ Illertissen und Ottobeuren.

DaS Rindenlohfchwitzbad zur Dörrhätte dessen 
Wirksamkeit langst rühmlichst bekannt ist, wird 
an nachbenannten Tagen eröffnet sein : 
am 17., 18., 24., 25., 2g., 30. Juni; dann 
am 1., 2., 3., 4., 8., g., 15., 16., 22., 23., 
24., 25., 26. Juli.

Der Unterzeichnete gegenwärtige Besitzer des
selben, ließ die Räumlichkeiten kürzlich mit bedeu
tenden Kosten angemessen restauriren, ladet zu ge
neigtem Besuche höflichst ein, pünktliche, billige un
solide Bedienung versichernd.

Memmingen, den I5ten Juni 1854.
Bernhard Sigmund Heckel, 

Webermeister.

verlaufen hat sich:
Donnerstag, den Sten d. Mts. unweit dem Schweinwald 

ein 1)4 Jahr altes weisses Kuhkälble. Verleger dieses Blattes 
sagt, an Wen dasselbe gegen Belohnung abzugeben ist.

------------- x

Dank sagung
Dur die große und innige Theilnahme von nah und ferne, bei der Beerdigung wie 

Trauergottesdienste unserer theuren unvergeßlichen Tochter und Schwester
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Kaufmanns - Tochter, 
danken wirAIlen recht herzlich, und empfehlen die Verblichene deren frommen Gebete, unö 
aber fernerem gütigen Wohlwollen.

Dbergünzburg, den Gien Juni L8ZÄ.
Walburga Pruchle, Mutter, 
Veorg Prüchle, 
Kaspar Pnichle,

Prüder.
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Grundvermögen besitzt, mebr Vertrauen gewinnen kann, als ein 
Verein ohne solches Kapital.

Allein wenn wir diese Fonds der Magdeburger-, Kölner-, 
Berliner- rc. Versicherungsgesellschaften näher betrachten, so er
scheinen sie mehr nominell, als in Wirklichkeit bestehend.

So wurde;. B. der Fond der Berliner Anstalt zu 500,000 
Thlr. durch 500 Aktien, jede au 1000 Thlr. lautend, in der 
Art gegründet daß jeder Interessent beim Empfang der -Aktie 
200 Thaler baar zu zablen und für den Rest von 800 Tha- 
lern einen Sola-Wechsel an die Ordre der Direktion ausznstel- 
len hatte, folglich 4000,000 Tyaler in Papier ausgewiefen er
scheinen.

In ähnlicher Weise ist das nur mit20Proz. per Aktie ä 500 
Thlr. einbezahlte Grundkapital von 3 Millionen Tyaler der Mag
deburger- und Kölner-Gesellschaft fundin, und es dürfte in An
betracht dieser Verhältnisse sehr problemaiisch sein, ob bei argen 
Schauern 50 Proz. Entschädigung geleistet werden können.

Es ist hiebei auch nicht zu übersehen, daß sämmtliche auslän
dische Vereine die beliebige Ablehnung von Versicherungsbei
trägen sich Vorbehalten, und ihre Prämien für solche Gegenden, 
welche den Hagelwettern häufig ausgesetzt sind, wenn sie in den
selben überhauptVersickerungen einegehen, so hoch gestellt ha
ben, daß den Bewohnern dieser Geg enden der Beitritt fast un
möglich wird, und somit der Nutzen und die Wohlthat einer sol
chen Gesellschaft denjenigen, die sie am meisten bedürfen, am we
nigsten zukömmt.

Diese kurze Darstellung, nach der einen wie andern Seite hin 
auf Thatsachcn gegründet, zeigt, ob der behauptete Vorzug der 
auswärtigen Anstalten vor dem heimischen Institute Wahrheit 
oder Illusion sei.

(Schluß folgt.)

Der bayerische Hagelversicherungsverein.
(F o r t se tz u n g.)

Was nun dagegen die Wirksamkeit der angeführten aus- 
läudischen Vereine betrifft, so hat sich:

1) die Kölner-Hagel-VersicherungSgesellschaft erst im No
vember 1833 konstituirt, und muß sohin der Erfolg ihrer 
Thätigleit jedenfalls erst abgewartet werden.

2) Dasselbe gilt von der Magdeburger-Gesellschaft, deren 
Statuten erst im April dieses Jahrs fanktionirt wurden.

3) Der Erfurter Verein hat im Jahre 1853 eine volle für 
den Beitritt festgesetzte Prämie nacherhoben, und gleichwohl 
nur 50 1)4 Prozent vergütet.

4) Die Leipziger Hagelschäden - VerficherungSgesellsch a ft 
mußte in demselben Jahre, nm die statutenmäßige volle Ent
schädigung leisten zu können, einen Nachich'ch von nicht 
weniger als 214 Proz., d. i. 195,813 1)2 Thaler zu der 
bereits bezahlten einfachen Prämie von 91,020 Thlr. erheben, 
ungeachtet sie ihren Reservefond von 70,000 Thlr. bis aus 
17,000 Thlr. erschöpft hatte.

5) Die Saxonia in Bautzen vergütete nur 55 Proz. hatte 
aber hiezu einen Nachschuß von 200 Proz.

6) Die Württembergffche Hagel-Versicherungsanstalt hat 
seit 1840 durchschnittlich nur 23 113 Proz. und nach Hinweg- 
rechnung des Staatsbeitrages nur 19 Proz. !m Jahre 1853 
aber nur 6 2.13 Pro;, und refp. 5 1)2 Proz. vergütet.

7) Der ungarische wechselseitige Versicheruugöverein gegen 
Hagelschaden vergütete zwar 1853 50 Proz., war aber, um 
dieses thun zu können, genöthiget, seinen ganzen Reservefond 
zu erschöpfen.

8) Die Berliner Hagelversicherungsgesellschast gegründet mit 
einem Aktieukapitale von 500,000 Thlr. verlor dasselbe int 
Jahre 1853 bis auf 80,000 Thlr.

Mau verkennt nicht, daß eine Aktiengesellschaft, welche ein

Schrannen

Nach dem Mjlker preis:

G etreid-

Gattung.

Ottobeuren, 
den 16. Juni 1854.

Memmingen, 
den 13. Juni 1854.

K 
den

e m p t e n, 

7. Juni 1854.

höchster mitterer j niederster höchster | mitterrer | niederster höchster 1 mitterer snederster.

fl. fr. fl. fr. fl. fr. fl. fr. fl. fr. fl. fr. fl. fr. fl. fr. fl. fr/
Kern. 5CJ 27 38 31 37 37 38 24 37 53 37 1 39 27 38 53 37 41
R o g g, e n. 30 50 30 5 2g 15 32 50 31 37 30 58 33 3 32 3 31 15
Gerste. 22 — 22 — 22 — 25 3 24 33 24 9 24 16 23 14 22 47

a b e r. 11 41 11 8 10 29 12 23 11 30 11 — 11 51 11 23 10 47

Aufschlag: Kern — fl. — fr. Roggen —fl. — fr. Gersten — fl. — fr. Haber — fi. 1Z> fr.
Abschlag: Kern — fl. 34 fr. Roggen 1 fl. 55 fr. Gersten— fl. — fr. Haber — fl. — fr.

Brsdrare: Semmelbrod zu 2 fr. 51 j2 Llh. — Weißbrod v. Kern - Mehl zu 2 fr. 7 Loth.
Halbweißbrod zu2 fr. 7 6)8 Lth. — Roggenbrot» zu 2 fr. 8 5)8 Loth.

oororuckc und verlebt vry Iov. Bapr. Ganser, verantwortlicher Reoakleurr L»ari Ganser»



Ottobeurer • Wochenblatü
Donnerstag JW. 25. den 22. Juni 1854«

Es treib's ein jeder, wie er kann, 

Ein kleiner Mann ist auch ein Marin, 

Der Höh' stolzirt, der Kleine lacht,

So har's ein stver wohl gemacht.

G ö t h e.

Auszugaus dem königl-bayer. Kreis-Amtsblatt von Schwaben und Neuburg 1854.
Nro. 28.

Inbalr: Die Agenturen der älteren Lkipziger-Feuer-Versicherimgs-Anstalt. — Der Brand in Schonungen, kgl.Land
gerichts Schweinfurt. — Die Kollekte zur Erwerbung einer kath. Pfarrwohnung in Erlangen und zur Begründung einer 
Hülsopriesterstellc für die dortige katholische Pfarrei. — Das Ergebnis der Kollekte am ersten Adventfonntage 1853 zur 
Bildung eines Unterstützungsfonds für arme Geisteskranke von Schwaben und Neuburg. — Die Distriktskaffa - Rechnung 

des Landgerichts Zusmarshausen pro 1852)53. — - Die Stempelanwcndung der Quittungen über Verpflegung der 
Heimathlosen. — Erledigung der Pfarrei Kronburg, Dekanats Schwabach. — Den Zug der Binnen-Linie zwischen Sro- 
kenweiler und Opfenbach. — Untersuchung wegen Preßvergehens. — Verbotene Druckschrift.— Kreis-Notizen.

Nro. 2Q.
Inhalt; Der Hagel-Verficherungs-Verein für das Königreich Bayern. — Die Gründung einer allgemeinen Pflege- 

Anstalt für kranke und altersgebrechliche Priester im Kloster der barmherzigen Bruder in Neuburg a)D.— Agenturen der 
Lebensversicherungs-Gesellschaft in Leipzig. — Kollekte zur Restauration oer Liebfrauen-Kirche in Kobollzell bei Rothen
burg a,ir — Agenturen der Elberfelder-Mobiliar-Feuer Versicherungs-Gesellschaft.

Nro. 30.
Inhalt: Die Verleitgabc des Bieres unter dem Satze. — Die Bewilligung einer Kirchen-Kollekte für Erbauung ei- 

ner katholischen Kapelle in Neustädtles. — Die Verleihung der Kreis-Stipendien sirr das Jahr 1-853)54. •— Die Auf
sicht auf die in Pflege gegebenen Kinder. — Die Erledigung der Pfarrei Dnrach, Dekanats Memmingen. — Erledigung 
dee Prarrei Elperödorf, Dekanats Ansbach. — Zwei Untersuchungen wegen Preßvergehens.

Amtliche Bekanntmachungen.
Die Handhabung der Fremdenpokizey betr.

An sammtliche Gemeinde-Vorstehen
Mittelst hohen RegierunqS - AuSschreibenö vvm 

lOjlöten d. Mts. sind die kgl. DistriktSpolizeybe- 
hörden angewiesen, auf die pünktlichste Erfüllung der 
den Gastwirthen obliegenden Verpflichtung, die 
Fremdenbücher genau nach Vorschrift zu führen, 
von den Reiselegitimationen der ihnen unbekannten 
Personen Einsicht zu nehmen, und verdächtig schei
nende Fremde ohne allen Verzug der Polizeybehörde 
zur Anzeige zu bringen, mit nachsichtSloser Strenge 
zu bestehen, und in dem Falle, daß solche Gewerb- 
lreibende legitimationSlose oder verdächtige Reisende 
gänzlich verheimlichen, oder bezüglich derselben ab- 
sichtlich unrichtige Angaben machen, neben empstlidr 

sicher Strafeinschreitung nach Umständen auch in 
Erwägung zu ziehen, ob nicht auf Grund deS 
Artikels 6. deS GewerbSgesetzeS vom Ilten Sep
tember 1828 die GewerbSkonzession gänzlich einge
zogen, ober wenigstens zeitweise eingestellt werden 
soll.

Die Gemeinde - Vorsteher werden beauftragt, 
hievon die Gastwirthe ihres Bezirkes z»r genauesten 
Darnachachtung in Kenntniß zu setzen, übrigens 
aber darüber zu wachen, daß Ungebührlichkeiten ge
gen Reisende nicht vorkommen, indem hiewegen 
streng« ringeschritten würde.

Am 20ten Juni 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter,



— gs —
Die Skbentllche Ersatzwahlen in den Sememden pro 1854.157 

tetr,
An sämmtliche Gemeinde-Vorsteher.
AuS Anlaß eines hohen Regierungs-AuSschreibens 

vom 5ten d. Mts. in Nro. 48. des Kreis - Amts- 
DlatseS werden sämmtliche Gemeinde-Vorsteher be
auftragt, ungesäumt die Urwahllisten zu berichtigen, 
und selbe besonders mit dem Steuerbetrage pro 
1853J54 zu ergänzen, hieraus ein Derzeichniß 
sämmtlicher wirklicher Gemeindeglieder in dnplo 
und die Liste der 2J3M Höchstbefteuerten anzufer- 
tigen, und die Urwahllisten sammt einem Exemplare 
des Verzeichnisses der Gemeindeglieder, und der 
Liste der Höchstbesteuerten zur nächsten Ouartarver- 
sammlung am 5ten Juli mitzubringen.

Ebenso ergeht bezüglich der KirchenverwaltungS- 
wahltn der Auftrag zur Anfertiguug deö Verzeich
nisses der Kirchengemeindeglieder.

Am 20ten Juni 1854.
Königliches Landgericht Ottobeuren.

Graf, Landrichter.
»» 1 । r n ■»■■■!

Den Vollzug des Brandversichemngs-Gesetzes vom 28tw 
Mai 1832 betr.

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren 

erhalten diejenigen Gemeinde - Vorsteher und 
BrandversicherungS-Auöschüsse, welche der landge
richtlichen Weisung vom 23ten Marz und 6ten 
April l. Irs. bis'jetzt nicht nachgekommen sind, 

hiemit den Auftrag:
1) die Verzeichnisse über die in ihren Gemeinde

bezirken vorhandenen Gebäuden, deren M'.tej- 
genthum mehreren Personen angehört und 
folglich sich unter Einem Dache befinden,

2) die Verzeichnisse über die feuergefährlichen 

Anlagen, und
3) die Verzeichnisse über die Gebäude Ueberver- 

sicherungen bis längstens Ende dieß Monats 
vorzulegen, oder Fehlanzeigen zu erstatten.

.Ottobeuren, am lyten Juni 1854.

Königliches Landg ericht.
.Graf, Landrichter.

Eine ttn Landgerichte Wolfstein aufgegriffene blödsinnige, und 
eine in Weiffenhorn aufgegriffene stumme Mannsperson btr. 

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren.

Werden sämmtliche Gemeinde - Vorsteher be? 
auftratzt:

1) wegen der am 6ten Janer 1850 in Unter- 
höhenstetten, kgl. Landgerichts Wolfstein auf
gegriffenen blödsinnigen Mannsperson, und

2) wegen der am 28ken März l. Irs. in Weissen- 
Horn aufgegriffenen stummen Mannspersonen, 

von welchen die Erste in dem hohen Regierungs- 
Ausschreiben vom 13ten d., und die Andere in 
jenem vom 12hm d. in Nro. 4g. des Kreis- 
Amts-B!attes Seite 73Q und 740 signalisirt ist, 
ungesäumt nachzuforschen, ob nicht Personen auf 
welche diese Beschreibung paßen, in ihren Bezirken 
vermißt werden, und ein allenfallsiges Ergebniß bis 
zum 30ten d. Mts. anher auzuzeigen.

Am 20ten Juni 1854.
Graf, Landrichter.

Bekanntmachung.
ES ist in neuerer Zeit vorgekommen, daß sicher- 

heitsgefährliche Individuen, welche den Gemeinde
dienern zum Transporte an daß Landgericht über
geben worden waren, während des Transportes 
entsprangen, was leicht möglich war, wenn dee Va
gant stärker oder behender im Laufen war als dee 
mit dem Transport Beauftragte, oder wenn letz
terer ohne Begleitung war.

Nach Artikel 16. der allerhöchsten Verordnung 
die Bettler und Landstreicher betreffend vom 28. 
November 1816. obliegt die Aufspürung, Ver
haftung und Einbringung der Bettler und Land
streicher den Gemeinde-Borstehern, Gendarmen, 
Polizey- und Gerichtsdienern, ausserdem ist aber 
auch jeder Unterthan befugt, bettelndes und he- 
rumschweifendeS Gesindel anzuhalten und zu ver
wahren, mit der Verbindlichkeit jedoch, binnen 
längstens 24 Stunden der Obxigkell oder ihren 
Dienern und Wachen die Anzeige davon zu machen.

Polizey- und GerichtSdiener, welche bei der 
Spähe, Verfolgung und Lieferung des Gesin
dels fahrläßig sind, sollen nach Artikel 13. der er
wähnten Verordnung mit Arrest von 3 bis 8 Ta
gen, nach Umständen auch am Leibe bestraft und 
bei fortgesetzter Nachlässigkeit entlassen werden.

Zur Vermeidung von Zuwiderhandlungen und 
der obenerwähnten für Nachläßigkeit festgesetzten 
Strafen wird dies veröffentlichet und zugleich auf 
einen von Holzgünz und Ungerhausen nach Ha
wangen am 17ten d. MtS. tranSportirten und 
zwischen Hawangen und Ottobeuren entsprungenen 
sicherheitsgefährlichen Menschen, Namens Joseph
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Mayer von Göggingen, der ohne alle Legitimation 
umher vagirt, behufs dessen Altherlieferung auf
merksam gemacht.

Ottobeuren, am igttn Juni 1854.
Königliches Landgericht.

Graf, Landrichter.

Polizeiuntersuchung gegen I. Blum in Frankfurt afM. 
wegen verbotwidrigem auswärtigem Lottospiel betr.

Bekanntmachung.
Das auswärtige Lottospiel ist nach bekannten 

kgl. bayerischen Verordnungen verboten und nach 
Ziffer II. Nro. 2. der allerhöchsten Verordnung 
vom toten August 1810. S- 675. unterliegen 
auch die Ausländer, welche im Königreiche Bayern 
mit Collectiren für ausländische Lotterien oder mit 
Beförderung des Spielens in denselben betreten 
morden, einer Geldstrafe von 50 fl. oder bei 
Zahlungsunvermögenheit vierzehntägiger Gefang- 
nißstrafe.

Ein gewisser I. Blum, Lang- - Straße Nro. 
3g. in Frankfurt afM. ist in rubrizirter polizei
licher Untersuchung bringend verdächtig der Ueber- 
Iretung oben allegirter Verordnung durch Versen
dung von Loosen zur Stadtlotterie von Frankfurt 
ofM- nach Ottobeuren.

Daö Polizeiamt der freien Stadt Frankfurt 
Weigert sich laut Notifikation vom Iten pr<rs. 6ten 

Mnten-Anstalt, Lebens- und Leibrenten «Verstcherurigeu.

ds. Mts. der dießgerichtlichen Requisition um Der-r 
nehmung deö Angeschuldigten I. Blum zu entspre
chen, weßhalb I. Blum hiemit im Wege öffentlicher 
Bekanntmachung aufgefordert wird, seine Verant
wortung bezüglich erwähnter Anschuldigung binnen 
30 Tagen entweder schriftlich oder mündlich bei Mei- 
dung des Ausschlusses zu den Akten zu bringen.

Die bisher gepflogenen Verhandlungen kann I.' 
Blum inner der benannten Frist in der dießgericht
lichen Registratur einsehen.

Ottobeuren, am 14ten Juni 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Bekanntmachung.
Am Montag, den 5ten Juli l. Jrö., an wel

chem Vormittags die OuartalSversammlung statt- 
finbet, wird Nachmittags 1 Uhr eine landwirth- 
schaftliche Sitzung auf der hiesigen Post abgehal
ten, wozu alle Mitglieder deö landwirthschaftlichen 
Vereines, sowie alle Freunde der Landwirlhfchaft 
eingeladen werden.

Die Gemeinde-Vorsteher werden ersucht, diese 
Einladung in ihren Bezirken bekannt zu machen.

Am 20ten Juni 1854.
Die Vorstände

des landwirthschaftlichen Bezirkes 
Westgünz.

d e r
Pcryerischen Hypotheken- und Wechsel-Dank.

Umlagen zur IX. IahreS'Ges.llschafc der Renten.Anstalt können bis zum Schluffe des Jrchres 1854 sowohl ber 
der Bank selbst als bei den Agenten gemacht werden, und es erhalten die in den Monaten Mai und Juni Mrtretenden 
noch die .in der Bekanntmachung vom 30. Januar l. IS. ausgesprochene Zinsvergütung von 1 rcsp. Ij2 Prozent.

Die LevenöversicherungS'Ansralt der Bank bietet allen denen ihre Dienste an, welche durch Ersparung aus 
dem lauienven Einkommen, sei es zur Versorgung ihrer Angehörigen oder zu andern Zwecken, ein nach 6ein Tode verfüg
bares Kapital von einer bestimmten Größe ansammeln wollen. Nähere Auskunft über die Vorbedingungen wird von den 
Agenten ertheilt, welche auch die Verstcherungs-Anmelvungen entgegen nehmen und ohne Kosten an die Bank einbefördern.

Die Leibrenlonv-rsicd-rungen können mit Recht denen empfohlen werden, welche sich der Sorge der eigenen 
Vermögens-Verwaltung überheben und zugleich einen möglichst hohen Rentengenuß erzielen möchten. Anträge zuLeibren- 
ten-Versicherungen können mit dem zum Erwerb der Leibrente bestimmten Kapital gleich direkt an die Bank gesandt wer- 
denz ans besonderes Verlangen übernehmen jedoch auch die Agenten die Besorgung.

Die Grundbestimmungen der drei erwähnten Anstalten der Bank können sowohl von dieser selbst, als von den an 
allen bedeutenderen Orten in Bayern ausgestellten Agenten gratis bezogen werden.

München, am 8. Mai 1854.
Die Administration der bayerischen Hypotheken, und Wechsel-Bank.

Ed. Bratrler, Dirigent, 
Mindelheim, den 26ten Mai 1354.

I» Rothenfelder, Bankagent.
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Gras-Versteigerung.
Der Unterzeichnete versteigert Morgen, Freitag 

Len 23ten d. Mts. Nachmittags 4 Uhr im Gast- 
Hause zum Hirsch dahier, sein auf circa g Tag
werk stehendes gedüngtes Graö theilweise, unter 
Vorbehalt der Ratification gegen baare Bezahlung, 
weitere Bedingungen werden am Steigerungö- 
tage bekannt gegeben werden.

Ottobeuren, am 20ten Juni 1854.
Maurns Vr egg,

Schrannen-Meister.

Kegelschieben - Einladung.
Samstag, den 24ten Juni d. Jrö. Kegelschie

ben auf freier Wiese bei Unterzeichnetem.
Ende den gten Juli 1854.

Michael Besch, 
Wiith zur Mooömühle.

Lotto.
In der 1171ten Regensburger Ziehung wurden gezogen:

2. 71. 46- 20 66

Der bayerische Hagclver sicherungsvercin.
Schluß.

Wir enthalten uns mehr zu sagen, unferm Zweck genügt 
das hier Angeführte.

Schrannen

Wir haben nicht das Wort genommen, um die gepriefene 
Wirtsamkei der fremden Gesellschaften nach ihrem Werth oder 
Unwerth zu beleuchten, sondern um einem vaterländischen 
Vereine, der trotz vielseitiger Anfeindung, Verkennung und 
ander» Mißgeschick schon sovielen Tausenden im Unglück Un
terstützung und Hilfe gegiftet hat, vor der Oeffeutlichkeii die 
wohlverdiente Rechtfertigung zu verschaffen.

Die Zukunft dieses Vereines wird sich bald noch freudiger 
und hoffnungsreicher gestalten, toenii die kgl. Staatsregierung 
wie bisher demselben ihre wohlwollende und thälige Aufmerk- 
samkeit zuwendet, wenn an die Stelle der jetzigen, allerdings 
nicht über jeden Tadel erhabenen Satzungen gedie
gene, auf Erfahrung gegründete Statuten treten' werden, 
und wenn endlich durch die Gnade Seiner M a j e stak. 
Alle r h ochsten welche m die Hebung und Forderung 
dieses gemeinnützigen nationalen Institutes so wann am Her
zen liegt, der Anstalt zur kräftigen Ausbesserung ihres Vermö- 
geusstandes ein Zuschuß aus Staatsmitteln zu Theil werden 
wird.

Freilich bleibt es auch dann noch unerläßlich, daß nainentlich 
der hohe Adel und die größer» Gutsbesitzer hier mit wackerem 
Beispiele des Grmeinsinnes vorangehen, daß ferner die hochwür
digen HH. Pfarrer, Lehrer und Vorsteher der Gemeinden, die 
Landleute rechtzeitig auf diese» für ihre Interessen so wichtigen 
Gegenstand Hinweisen,und so allmählig eine allgemeine Bethei- 
ligung der vaterländischen Oekonomen erzielt wird. Das ver
ständige und patriotische Benehmen mehrerer Vorstände der 
kgl. Landgerichte und Rentämter, welche, wie wir hören, selber 
ihre Steuer-Gemeinden mit dem besten Erfolge zum Beitritt 
flufgemuiilert haben, kann in dieser Beziehung nicht genug ge
lobt werden, und verdient inderThat die eifrigste Nachahmung.

Anzeige.

G e treid-

G attu ng.

Ottobeuren,

1 den 22. Juni 1854.

Memmingen, 

den 20. Juni 1854.

Kempten, 

den 14. Juni 1854.

höchster untrerer | niederster höchster | mitterrer | niederster höchster 1 mitterer ! nederster.

fl. kr. fl. kr. fl. fr. fl. fr. fl. fr. fl. fr. fl. fr. fl. fr. fl. fr.
Kern. 37 23 36 37 35 40 36 29 36 18 35 53 39 27 39 - 37 59
Roggen. 28 st0 20 50 25 10 29 30 28 20 27 1 32 10 31 17 30 16
Gerste. 21 30 20 42 20 3Ö 24 25 23 55 23 20 24 2 23 13 22 23
Haber. 11 35 11 5 10 19 11 29 11 3 10 39 11 54 11 18 10 41

n « ck dem m irrer Preis:
Aufschlag: Kern — fl. — fr. Roggen — fl. — fr. Gersten — fl. — fr. Haber — fl. fr. 
Abschlag: Kern 1 fl. 5st fr. Roggen 3 fl. 15 fr. Gersten 1 fl. 18 Fr. Haber — fl. 3 fr<

Brodtare: Semmelbrod zu 2 fr. 6 — Lth. — Weißbrod v. Kern - Mehl zu 2 kr. 7 1J4 Loch. 
Halkweißbrod ;u2 kr^ 8 3)8 Lth. — Roggenbrod zu 2 kr. 9 1)2 Loch.

Eedrvckk und verlöt bey Jod. Bckpk, Ver^mworMchep RkdEkrerrrr Äart GEnser,



Ottobeurer - Wochenblatt.
Freitag . 26. dm 30. Ium 1854*

Dummheit — ja, fürwahr — sie kann verletzen; 
Doch — sie kann auch oft gar sehr ergötzen.
Dieses Spruches Wahrheit — wie vor Jahren — 
Kannst tu auch noch heute ost erfahren.

Auszugaus dem königl. bayer. Kreis-Amtsblatt von Schwaben und Neuburg 1854.
Nro. 31.

Inhalt: Die Zulassung zu den Prüfungen für den Staatsbaudienst. — Die Abführung von Leichen, besonders in ent
fernte Orre. — Beitritt der definitiven Schullehrer, Schulverweser und Gehülfeu zur Unterstützungs-Anstalt. — Der Festungs- 
unt Eisenbahnbau bei Ulm. — Untersuchung wegen Presivergehens durch die Flugschrift'. ,politische Kontureil .aus dem 
Jahre 1853 vom Standpunkte des westlichen Deutschlands." — Kreis-Notizen.

Nro. 32.
Inhalt: Das dem kgl. Oberbaurath Panzer ertbeilte Kommissorium. Behufs der diesjährigen Kreisbereisung, — Die 

Heeresergänzung für 1854 ter Eonscribirten aus der Altersklasse 1832, hier die Nachstellung. — Die Concursprüfung 
für den Staatsforst-Verwaltungsdienst im Jahr 1854.— Die DiftriklSkafsa-Rechnung der Distrikts-Gemeinde Günzburg pro 
1851.152 und 1852J53. — Gesuch des Scidenzeug-Fabrikanlen K. A. von Brentano in Augsburg um Bewilligung dec 
Uebernahme einer Agentur für die Schiffsrheder Lüdering und Comp. in Bremen zur Vermittlung von Schiffahrls - Ver
trägen mit Auswanderern aus dem Regierungsbezirk von Schwaben und Neuburg. — Die erledigte Dekanats- und I. 
Pfarrstelle in Bayreuth. — Die diesjährige theolog. Anstellungsprüfung. — Kreis-Notiz. Bikiualien-Preise und Schran- 
nenauzeige.

Nro. 33.
Inhalt : Der Getreidhandel, hier der Verkauf des Getreides auf dem Halme oder Wuzel. — Die Distriktskassa Rech

nung der Distrikts-Gemeinde Monheim pro 1852)53. — Das Aufsindeu eines männlichen Leichnams im Mainstuße unter
halb Gädheim. — Die Resultate der Couturs-Prüftmg für die Erlangung wirklicher Schuldienste vom Jahr 1852. — 
Die Erledigung der Pfarrcurati.e Tiefenbach kgl. Landgericht Illertissen. — Die erledigte Dekanats- und I. Pfarrstelle in 
Berneck. — Die Erledigung ter Uebergangsscheine im Königreiche Hannover für dahin übergehende einer inner« Abgabe 
unterwoneue Gegeuftänte.

Amtliche Bekanntmachungen.
Das Freudenschießen aus dem Lande bei feierlichen Gelegen* 

heiten betr.

Im Namen
Seiner Majestät des Königs.

Seine Majestät der König haben fn 
Rüchrcht auf die vielen Unglücköfalle, welche bei 
dem sogenannten Frcudenschießen bei feierlichen Ge
legenheiten auf dem Lande bisher vorgrkommen 
sind, vorbehaltlich anderweitiger Verfügung, aller
höchst zu genehmigen geruht, daß unter Aufhebung 
der Ziffer 2 deS Ministertal - AuöfchreibenS vom 
16. Mai 1836, Num. 11332,
1) das in den altern Mandaten und Veroxd- 

nungen begründete unbedingte Verbot LeS 
sogenannten Freudenschießens Einzelner in 
Städten, Markten und Dörfern wieder her- 
gestellt werde, daß

2) jedoch in Orten ohne Landwehr, wo das Ab
feuern von Schüssen bei der Frohnleichnams- 
Prozession hergebracht ist, so wie da, wo sol
ches bei besondern, politischen und sonstigen 
allgemeinen Festlichkeiten bisher Volkssitte 
war, dieses Abfeuern statlßnden dürfe, wenn 
die politische oder Kirchengemeinde um die 
Erlaubniß hiezu beider einschlägigenDiftriks- 
Polizeibehörde ausdrücklich nachgesucht und» 
diese nach genauer Würdigung, ob hiegegea be
züglich der anzuwendenden Schußw. sftn, der 
zum Schießen bestimmten Individuen, dek
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Zeit und deS OrfeS oder in sonstiger Bezie
hung ein gegründetes Bedenken nicht obwalte, 
die Bewilligung ertheilt hat.

Indem Ließ zur allgemeinen Kenntniß gebracht 
wird, erhalten sämmtliche Polizeibehörden unter 
Hinweisung auf daS Regierungs-AuSschrciven vom 
5. Dezember 1847, das Schießen bei feierlichen 
Gelegenheiten betr. (Kr -Jntellig-Blatt S. 
dm Auftrag, gegen Uedertletungen mit Kraft und 
Nachdruck einzuschreiten.

Augsburg, den 15. Juni 1854.

Königliche Regierung von Schwaben 
und Neuburg,

Kammer des Jirn ern.
In dienstlicher Abwesenheit des k. Rcgierungs - Präsidenten, 

V. Brand, kgl. Regierungs-Direktor.
Stubenbeck, coli.

Das Freudenschreßen auf dem Lande Lei feierlichen Gelegen

heiten betr.
An sämmtliche Gemeinde »Vorsteher.

Unter Bezugnahme ouf vorstehendes hohes 
Ausschreiben wurde in einem nachträglichen Reft 
Lripte bemerkt, daß eS der ausdrücklich ausgespro
chene allerhöchste Wille Seiner Majestät des 
Königs ist, daß die kgl. DisinktSpolizeybehörden 
beim Vollzüge dieser Bestimmungen innerhalb ge
höriger Grenzen sich bewogen, und wurden diesel
ben angewiesen, Die Fälle zu erheben und ftst- 
Justeüen:

w welchen auf Grund der bestehenden Gewöhn-. 
Heiken und üblichen Festlichkeiten das Abfeuern 
Non sogenannten Freudenschüsscn unter den be
zeichneten Bedingungen und Voraussetzungen 
künftighin zu gestatten sey, und die Genehmi
gung "der kgl. Regierung cinzuhollm.

Demzufolge erhalten sömmtliche Gemeinde- 
Borsteher den Auftrag, binnen 14 Tagen die An
zeigen hierüber einzusenden.

Am 27ten Juni 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landnchtex.

Den Haustrhandel mit Kirchenparamenten betr.

An sämmtliche Kirchenverwaltungen.
Gemäß hohen RegierungZ - AuSschreibenS vom 

15j'27ten d. MtS. soll dafür gesorgt werden, Laß 
die Kirchenverwaltungen nicht durch Abnahme ihres 
Bedarfes von Kirchenparamenten von Haufirhänd- 
lern den derartigen unerlaubten Handel unter
stützen, sondern vielmehr mit Ausschluß des An
kaufes auf dem Hausirwege die benöthigten An
schaffungen von solchen Produzenten oder Verkäu
fern beziehen, welche zugleich hinsichtlich der Qua
lität der Maaren die erforderliche Derlassigkeit 
gewähren.

Hiernach haben sich die Kirchenverwaltungen 
genauest zu richten, und dießseitS wird Liese hohe 
Anordnung sorgfältig überwacht werden.

Am 28ten Juni 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Die Auffindung eines männlichen Leichnams in der Zller 
bei Untermeng.

An sämmtliche Gemeinde-Vorsteher.
Unter Bezugnahme auf die hohe Regierungs- 

Ausschreibung vom 12ten d. in Nro. 51. des 
KrsiS-AmtS-Blattes S. 757. werden die Gemeinde- 
Vorsteher beauftragt, ungesäumt die genauesten 
Nachforschungen anzustkllen, und ein allenfullsiges 
Ergebniß bis zum täten Juli l. JrS. anher an
zuzeigen.

Am 27ten Juni 1854*

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Bekanntmachung.

Die Söldneröeheleute Johann und Josepha 
Zauber von Frechenrieden wollen mit ihren F Kin
dern Karolina, Xaver und Franz Joseph nach 
Nordamerika auswandern.

Allenfallsige Ansprüche an dieselben sind binnen 
14 Tagen a dato bey Vermeidung Der Nichrbe- 
rücksichtigung hierorts anzubringen.

Ottobeuren, am 27ten Juni 1854.

Königliches Landgericht.
Graf, Landrichter.
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Bekanntmachung.
Der Svldnerssohn Johann Baptist Forster 

von Wieneden will nach Nordamerika auswandern.
AlleiifaUslge Forderungen an denselben sind 

binnen 14 Tagen a dato bey Vermeidung der 
Nichtberücksichtigung hierorts anzubringen.

Ottobeuren, am L7ten Juni 1854.

Königliches Landgericht.
Graf, Landrichter.

Bekanntmachung.
Für das Ziel Jakobii 1354. können bey der 

Spar-Cassa-Anstalr Ottobeuren DienStag den 25teN 
und Mittwoch den Löten Juli L Jrs. Einlagen 
bey den unterzeichneten Cassieren in dem Hause des 
WeinwirthS Lerner gemacht werden, was mit dem 
Bemerken, Laß nur kassamaßigen Münzen ange
nommen und für die frühem Einlagen vom Ziels 
Jakobii die Jahreszinse erhoben werden können, 
zur Kenntniß bringen.

Ottobeuren, den 30ten Juni 1854.

I o h. N a t t e r e r. 
Max Lerner.

Versteigerung.
Der Unterzeichnete versteigert Samstag den 

Ifcn Juli d. Jrö. Abends ? Uhr im Gasthause zur 
Krons dahier daS auf Fröhlinser Magd von 5 
Tagwerk 46 Dezimalen stehende Gras unter Vor
behalt der Ratifikation gegen baare Bezahlung.

Zugleich wird obiges Maad an den Mcistbie- 
thenden auf 10 Jahre verpachtet, und weitere Be
dingungen am Steigerungstage bekannt gegeben 
werden.

Antsn Eich eie,
Kronenwirthschaftspachter.

Gras- Versteigerung.
Der Unterzeichnete versteigert Dienstag, den 

4ten Juli d. Jrs. Nachmittags 4 Uhr zu 'Moos- 
mühle daS auf circa 12 Tagwerk TLiesen stehende 
GraS von beßter Dualität. Die Verkaufsbedin
gungen werden am Steigerungs-Tage bekannt ge
geben werden, und Kaufsliebhaber eingeladen.

Daxberg, den Ilten Juni 1854.
Pfiffner, Vorsteher 

als Bevollmächtigter.

MeNteK-Anstalt, Lebens- und Lerbrenten-Werffcheeungen.
d e x

Bayerischen Hypotheken- und Wechsel - Pank.
’ Einlagen zur IX. Jabres-Gesellschaft der Nenten,Anstalt können bis zum Schlüsse des Jahres 1854 sowohl bei 
der Bank selbst als bei den Agenten gemacht werden, und es erhalten die in den Monaten Mai und Juni Eintretenden 
noch die in der Bekanntmachung vom 30. Januar l. 38. ausgesprocheneZinsvergütung von 1 resp. Ij2 Prozent.

Die LevensversicherunaS'2lnstatc der Bank bietet allen denen ihre Dienste an, welche durch Ersparung aus 
dem laufenden Einkommen, sei eS zur Versorgung ihrer Angehörigen oder zu andern Zwecken, ein nach dem Tode verfüg
bares Kapital von einer bestimmten Erbse ansammeln wollen. Nähere Auskunft über die Vorbedingungen wird von den 
Agenten ertheilt, welche auch die Versicherungs-Anmeldungen entgegen nehmen und ohne Kosten an die Bank einbefördern.

Die Leib renken vcrsicbeuungen können mit Recht denen empfohlen werden, welche sich der Sorge der eigenen 
WermögenS-Verwaltung überheben und zugleich einen möglichst hohen Rentengenuß erzielen möchten. Anträge zu Lelbren- 
ten-Verficherungen können mit Sem zum Erwerb der Leibrente bestimmten Kapital gleich direkt au die Bank gesandt wer
den; auf besonderes Verlangen übernehmen jedoch auch die Agenten die Besorgung.

Die Grundbestimmungen der drei erwähnten Anstalten bet Bank können sowohl von dieser selbst, als von den mt 
aßen bedeutenderen Orten in Bayern aufgestellten Agenten gratis bezogen werden.

München, am 5. Mai 1854.

Die Administratisn der bayerischen Hypotheken- und Wechsel-Bank.
Ed. Brattler, Dirigent.

Mindelheim, den 26ten Mai 1854.

5» Rothenfelder, Bmkagmt.
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Empfehlung.
Der Unterzeichnete besitzt eine bedeutende 

Quantität vorzüglich guter Sensen und auch selbst 
verfertigte Sicheln zum Verkaufe und empfiehlt 
dieselben sammtlichen Gutsbesitzern der -Umgegend 
zur geneigten Abnahme unter Zusicherung mög
lichst billiger Preise.

Holzgünz, den rr ten Zuni 1854.

Franz Joseph S ippl e,
Hammerschmicdte - Pächter.

200— u. st. Vormundschafro-Blipitlil 
sind auf gute Versicherung zu 4 0.10 verzinslich 

auszuleihen. Wo, sagt Verleger dieses Blattes.

700 st.
sind aus erste doppelte Versicherung zu 4 ojo 

verzinslich anSzuleiheu. Wo, sagt Verleger dieses 
Blatteö.

150 und 100 fl.
werden auf erste Versicherung zu 4 OjO ver

zinslich aufzunehmen gesucht. Don Wem, sagt 
Verleger dieses Blattes.

VerlarifrN hat sich: ein weißgelber Bärenbeiser-Hund, männlichen Geschlechts. Verleger dieses Blattes sagt, an 
Wen derselbe gegen Belohnung zu behändigen ist.

£§=* Auf dem Wege von Ottobeuren nach Un
gerhausen wurde ein goldener Uhrschlüssel verloren. 
Derselbe wolle gegen Erkenntlichkeit in der Epp. 
d. Bl. abgegeben werden.

Zu verkaufen ist:
ein eiserner Ofen mit Aufsatz und eiserner 

Nisohr. Wo, sagt Verleger dieses Blattes.

Stehen geblieben:
Am eisernen Gatter in der Kirche ein grünes 

Regendach mit rothen Streifchen. Verleger dieses 
Blattes sagt, an Wen dasselbe abzugeben ist.

Lotto.
In der 510tcn Nürnberger Ziehung wurden gezogen:

15. o. 70 24- 7Z.

Charade.
Als roher Mensch erscheint das Wort; 

Doch nimm das erste Zeichen fort, 
Dann ist ein körperloses Wesen, 

Das überall dich schützt, zu lesen.
Das erste ist ein grober Lümmel, 

Des Zweiten Aufenthalt der Himmel, 
So schweige doch du Plappermaul !

Die Leser werden sonst zu faul.

S ch r a n n e n - A n z e i g e.
Getreid-

Gattu ng.

Ottobeuren, 
den 30. Juni 1854.

höchster | mitterer | niederster

Memmingen, 
den 27. Juni 1854.

höchster s mitten er [ niederster

Kempten, 
den 21. Juni 1854. 

höchster 1 mitterer nederstex.

Abschlag: Kern — fl. — fr. Roggen 1 si. 50 Fr. Gersten— fl. — fr. Haber — fl. — fr.

ft- fr. fl- fr. ft. fr. fl. kr. fl- kr. fl. kr. fl- kr. fl. kr. fl. kr.
Kern. 37 53 37 3 36 40 37 15 36 50 36 15 39 20 38 17 37 25
Roggen. 25 58 25 . — 24 »45 26 23 25 59 25 14 31 22 30 8 29 7
Gerste. — — — — — --- - 23 iy 22 47 22 18 22 28 21 59 20 39
Haber. 11 58 11 20 11 42 1 t 33 11 7 10 58 12 1 11 11 10 34

n i cb d e n M t t e r V> r e i s:
Aufschlag: Kern fl. 26 fr. Roggen — fl" - kr. Gersten -fl — kr. Habe r — fl. 15 kr.

8 r ff H « t n -Senrmelbrod zu 2 kr. 6 — Lrh. — Weißbrvd' v. Kern - Mehl zu 2 kr. 7 — Loth. 
Hakbweißbrod zu 2 ke. 8 314 Lth. — Roggenbrod zu 2 fr. 10 518 Solch.

rtwcewc*. uuo «?erlebt i>ev -J»ö. Äap>4, Mauser. ' vecÄniivöttisc zveeumut; ; xvwt. «saurer.



Ottobeurer * Wochenblatt.
Donnerötag -M 27. den 6. Juli 1854.

© n o m e.
Zu weit getrieben, verfehlt die Strenge ihres weisen Zweck'S, 
Und allzu straff gespannt, zerspringt der Bogen. .

Schiller.
„ .............- -...

Auszugaus dem kömgl. bayer. Kreis-Amtsblatt von Schwaben und Neuburg 1854.
Nro. 54. ,

Inhalt: Der Vollzug des §. 47 und 48 der Instruktion zum Gewerbsgesetze vom 17ten Dezember 1853. — 
Die Vorräthlghaltuiig von Veratrum Sabadilla gegen Hundswuth und von Eisenorydrat gegen Arsenik-Vergiftung in 
den Apotheken. — Die Prüfung der ausgestellten Hebammen. — DaS Gesuch Les Dr. Phil. E. Förster zu München um 
die Erlaubniß zur Sammlung freiivilliger Beiträge behufs der Errichtung von Denkmälern für Göthe, Schiller und Wie
land in Weimar. — Anbau der Riesenmöhre. — Kreis-Notiz.

Nro. 35.
Inhalt: Die Taren für die Legalisation der Urkunden. — Die Ueberhandnahme von Feuersbrünsten. — Die Ur

laubsgesuche der Beamten der innern Verwaltung. — Den Brand in Hammelburg. Die Erledigung des ärztliche Distrikts 
Weiden, kgl. Landgerichts Zusmarshausen. — Die Erledigung des Kantons-Phystkat Pirmasens. — Die Rechnung der 
Distrikts-Gemeinde Nördlingen pro 1852J53. — Untersuchung gegen Ludwig? Schönchen, Redacleur der Augsburger Post« 
zcitung wegen Preßvergehens. — Untersuchung gegen den verantwortlichen Redacteur der Ulnier Schnellpost, Friedrich 
Albrecht, wegen Preßvergehens. — Nachträgliches Verzeichniß der licenzirten Gaureiter.— Kreis-Notizen. ■

Amtliche Bekanntmachungen.
Das dießjährige Central Laudwirthschafls - Fest betr.

An sammtliche Gemeinde-Vorsteher.
Nach $. VI. des Programmes zum heurigen 

Central LandwirthschaftöFest müssen die Einsen
dungen aller Bewerber spätestens bis zum 15ten 
August I. Jrs. in den Händen der betreffenden 
Kreit - ComittcsS sich befinden, damit sie gleich
falls spätestens bis zum iten September in den 
Einlauf des General-Komittesö gelangen können, 
da später einlaufende durchaus nicht mehr berück
sichtigt werden.

Die Gemeinde - Vorsteher werden beauftragt, 
diese Anordnung ungesäumt öffentlich bekannt zrt 
machen, und tiejenigenOekonomen, oderDienstboten, 
welche Einsendungen zum heurigen landwirth. Cent- 
ralfeste beabsichtigen besonders darauf aufmerksam 
i", wachen, baß sie ihre Zeugniß zuvor rechtzeitig 
bei dem Itcn Vereinsvorstand Herrn Pfarrer 
Wachtel in Niederrieden bestattiaen lassen.

Am 6ten Juli 1854-

Konigliches Landgericht Ottobeuren.
G r« f, Landrichter.

Den GctreiLhaiidel, hier bis Veröffentlichung der LeßfaUfigcn 
allerhö chsteü Vorschriftcn b e tr.

An sammtliche Gemeinde-Vorsteher.
Zu Folg» einer hohen Regierungs-Verfügung 

vom 22ren v. Mtö. in Nro. 53. deö KrcisamtS- 
BlatteS müssen auf den Grund eines allerhöchsten 
Befehles S e i n e r M a j e st ä t des Königs die 
auf den Gctreidhandel bezüglichen Verordnungen, 
inSbesonders:
1) jene 4om I3ten Juni 1817, den Verkauf deö 

Getreides auf dem Halme oder der Wurzel 
(im Kreis-Amtö-Vlatt 1854« Nro. 33. S. 
410) sodann

2) jene vom Ilten November 1845 (im KreiSr 
Blatte von 1846 Nro. 75. S. 1024) endlich

3) jene vom 23ten Oktober 1846, den Getreidr 
handel betreffend (im Kreiö-Blatte von 1846 
Nro. 75. Seite 1022)

tviederhollt gleich jetzt, und fortan stets mit Ein
tritt deö Monatö Mai jeden Jahres in den Ge
meinden öffentlich bekannt gemacht, und überhaupt 
Sorge getragen werden, daß diese Vorschriften 
und refpec. Verbokhe möglichst zur allgemeinen 
Kevntniß gelang,a,
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Es werden daher sammtliche Gemeinde-Vor

steher beauftragt, Liese allerhöchste« Verordnungen 
sctzleich öffentlich zu verkünden und die Vollzugs
anzeige hierüber bis zum 20ten L. Mts. anher 
einzusenden, in Zukunft aber diele Verkündung 
jedesmal am Anfänge deS Monats Mai vorzu
nehmen.

Am 4ten Juli 1854.
Königliches Landgericht Ottobeuren.

Graf Landrichter»

Die ordentliche Ersatzwahlen betr.
An sammtliche Kirchenverwaltungen.

Nachträglich zur dießseitigen Ausschreibung 
'Vom 20ken v. MtS. wird zufolge hoher Regie- 
rungö - Entschließung vom 20J30ten v. Mts. be
kannt gemacht, daß eS in jenen Fallen, wo die 
Kirchen- und die politische Gemeinde dieselben Glier 
der^umfaßt, keiner Anfertigung eines Verzeichnisses 
der Kirchengemeindeglieder bedarf, und eine Hin
weisung auf das zu den Gemeindewahlakten an- 
gefertigken Verzeichniß der Gemeindeglieder genügt.

Am 4ten Juli 1854-
Königliches Landgericht Ottobeuren.

Graf, Landrichter.

Die Kollekte für die durch Brand verunglückten Hammel- 
buraer betr.

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren 

wird die Dankeserstattung des HüifS-Comites 
zu Hammelburg für die übersandten Kollekten- 
gelder zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Am 4ten Juli 1854.
/, ■ - ■ Graf, Landrichter.

Das Hülfs - Komite Hammelburg 
: an

das Königliche Landgericht Ottobeuren.
Wir beehren unö den Empfang, der mit ver- - - - - _

ehrlichen Schreiben vom löten l. Mts. Nro. Änwesen^des So^,^s^ Georg Auer von^Kloster- 

5411, übersendeten Hauökollecke für die hiesigen 
Abbrändler im Betrage zu 177 fl. 4 kr. ergebenst au' • 
anzuzeigen, und finden uns angenehm verpflichtet Freitag, den 28ten d. Mts. Vormittags
im Namen der Unglücklichen .ergebenst zu danken. — 10 Nffr

Hochachtungövollst jm Gasthause zu Klosterbeuren Tagsfahrt anberaumt,

p »L* Das Anwesen besteht in Wohnhaus, Stadel
r. R-M. 1 'M Klafter §-rstr,ch,h°!j, ®«

Bekanntmachung.
Die in Sachen Vogler contra Lammwirth 

Joseph Kichler von Ottobeuren auf den 7ken ds. 
Mts. angesetzt gewesene Mobiliarversteigerungs
tagsfahrt unterbleibt vorläufig, was hiemit be
kannt gemacht wird.

Ottobeuren, am 4ten Juli 1854.

Königliches Landgericht.
Graf, Landrichter.

Fleisch Tare für den Monat Juli betr,

Fleischsatz, / /
Die hiesigen Metzger haben für den Monat 

Juli folgende Fleischpreise angegeben:
Mastochsenfleisch per Pfund ... 12 kr.
Rindfleisch „ „ ... 1G „
Kalbfleisch „ „ ... 10 „
Schweinfleisch „ „ . . . 16 „

Obige Taxen sind lediglich als Maximaiprcise 
anzusehen, so, daß das Fleisch auch um geringere 
Preise unter der Voraussetzung verkauft werden 
darf, daß
1) dasselbe von ganz guter Qualität ist, und
2) die Anzeige des geringer« Preises rechtzeitig der

Lokalpvlizeibehörde gemacht wird, welche hie
rüber je nach Umstanden der Diflriktßpolizeir 
Behörden zu beachten ist.
Die Gemeinde - Vorsteher werden beauftragt, 

obigen Fleischsatz bei den Metzgern ihres Bezirkes 
anschreiben zu lassen, und dessen genaueste Ein
haltung zu überwachen.

Ottobeuren, den 2ten Juli 1854.

Königliches Landgericht.
Graf, Landrichter.

Bekanntm a ch u n g.
Im Wege der Hilfsvollstreckung wird daS

teuren dem öffentlichen Verkaufe unterstellt und
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meu.derecht und 4 Tagwerk42 Dezimalen Grund
stücken, welche Objekte zusammen auf 124t fl.
gerichtlich eingewerthet worden sind.

Der Hjnschlag erfolgt nach §. 64. deS Hypo- 
theken-GesetzeS vorbehaltlich der Bestimmungender

Q8 — 101 deS jüngsten Proz-ßgefetzeö vom 

Zähre 1837.
Auswärtige und dem Gerichte unbekannte 

Käufer haben sich über Leumund und Vermögen 

legal auszuweisen.
Schätzungsprotokoll, Grundsteuerkatasterauszug 

und die betreffenden Spezialakten liegen bis zur 
Versteigerungstagsfahrt zu Jedermanns Einsicht 

tu dießgerichtlicher ädanzlei offen.
Bavenhausen, den 3ten Juli 1854«

Königliches Landgericht Babenhausen.
B a ch e r le, Landrichter.

Bekanntmachung.
Am Donnerstag, den 24ten August l. JrS. 

(am Bartholomaus - Tage) wird dahier gelegent
lich des abzuhaltenden landwirthschaftlichen Festes 

Tauch ein außerordentlicher Diehmarkt statt finden.
Indem man dieses zur öffentlichen Kenntniß

bringt, ladet man zu recht zahlreichem Besuche ein. Sohn.
Kempten, am 23ten Juni 1854. t

(S t ftb t m a a i st r a t. Vater.
Der AmtSverwestr verhindert

W o t f a r t, Magistrats-Rath
coU. Thomann. Sohn.

I ,t l
I fAuszuleih en:

SCO fl. VormuudschaftS - Gelder, welche 
Seite deS Darleihers nicht gekündet werden.

Auskunft darüber gibt
Pfarrer Wachter 

in DickenrciShausen.

Verloren wurde
am Sonntag, den 2ten d. Mts. eine goldene 

Stecknadel. Verleger dieses Blattes sagt, an 
Wen dieselbe gegen Belohnung abzugeben ist.

Gebuus-, Sterb-, und Trauungs- 
Anzeigen

Dfarrei Ollobeuren
. im Monat Lun i.

Geboren: Dm 11,, Franz SaleS, d. V: Joseph

Zeltler, Bauer tit Schelleyberg. ■—' Den 16., Heinrich, d.
3).: Benedikt Eichele, Lindenwirth in Ottobeuren. —
20., Mathilde, d. V.: Joseph Anton Passauer, Mechger in 
Ottobeurm. — Den 26., Franz Salas, v. '!<• Fraisz SaleS 
Sreivele, Sölvner von Halbersberg. — Den 28., Johann 
Michael, d. ,93.: Georg Immer;, Söldner von Stephans- 
ried. — Den 28., todlgebornes Kintz, männlich, d. V.: 
Matthäus Rinderte, Weber in Ottobeu-en. __ Den 29.,
Maria Anna, d. B.: Magnus Wagner, Bauer von Guth.

Gesto r b en: Den 3., Sabina Locher, Tagiüh- 
nerin von Ottobeuren, 36 Jahre alt, an Abzehrung. — 
Den 26., Maria, Walburga, unehelich, 1J4 Jahr alt, an 
Entkräftuüg. Den 28. Todtgebornes Kind, männlich, tzes 
Webers Matthäus Rinoerleckn Ottobeuren.

Getraut: Den 12., Johann Nepomuck Mayer 
von Rufen, der Pfarrei Ober-Kamlach mir Jungfrau The
resia Brack.von Ottobeuren, angehender Sölryer. — Den 
25., der ledige Anton Eichele, Kronenmirthschastspächter.da
hier mit der ledigen Theresia Jedelhauser, Bauerstochter von 
Burlasingen, kgl. Landgerichts Reuulm.

Die zwei Cigarrenraucher.
Vater. Was kostet denn das Stück von Deinen Ci 

garren? —
Das Tausend 50 Thaler, im Einzelnen sind sie 
theurer, ■ '-;
Fünfzig Thaler! Um Gotteswillen, ich bin zu- 
freieden, wenn ich das Hundert zu einem halben 
Thaler rauchen kann.
Ja, das glaube ich ! wenn sich so diele Kinder 
harte, wie'Sie Vater, da würde Hch gar keine 
rauchen. i ■. j , .1 .

von » s- j 7 i ° P* 1 "
Ein Maicktschreier verkauftej gerieben Faulholz für 

Pulver wieder die Flöhe; und als er sehr viel davon 
verkauft hatte, fragte ihn-ein altes Weib, wie man 
daö Pulver gebrauchen sollte?,,Ihr müßt, sprach! er 
dem Flohe den Mund astfmachen, und etwas von 
dem Pulver hinein schütten, so sticht er. ganz gewiß.

Hier werden Zahne ohne Schmerz ausgerissen. 
Ehe noch das Chloroform erfunden wurde, um 
die armen Zahnleidenden in sanften Schlummer 
zu wiegen, laö man in großen Buchstaben obige 
Aufschrift auf der Thür eines New - Nolker Zahn
arztes. — Ein Patient tritt ein. „Bitte Platz zu 
Nehmen." Der Zahnkürstler nimmt gravitätisch 
seine Zastge zur Hand.und setzt am — Ruck und 
auf fährt der arme Patsent und schreit wie besessen.
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^,Sitid Sie ruhig, sind Sie rührig, ich machte 
Ihnen absichtlich diesen kleinen Scherz, um ihnen 
MiUerö Methode zu zeigen. Nicht wahr, die ge
fällt Ihnen nicht? Setzen Sie sich." Und wieder 
setzt der Quacksalber die Zange an. „Gott und 
alle Heiligen!" schreit das unglückliche Opfer. 
„Sehen Sie, das ist meines Nachbars Methode, 
Zahne auSzureißen. Ist daö nicht eine schändliche 
Methode?" Und wieder setzt er daö Instrument an 
Weh!" schreit der Gemattete. „Sehen Sie, daö 
ist Seemannömethode, die schlechteste, die ich kenne." 
(Nun hängt der Zahn nur noch an einem Faden.) 
„Nun beobachten Sie meine Methode; hier ist 
der Zahn. Nun werden Sic doch von der Vor
trefflichkeit meiner Methode überzeugt fein. Bitte 
mich zu rekommandiren.

Auflösung der Charade in Nro. 26.: H i m m e l.

Dom Katzenbuckel berichtet die „bad. Ldztg." 
von einem schauderhaften Morde, den ein zwölfjäh
riger Bettelknabe an seinem neunjährigen Bruder 
beging, der vor ihm in einem cinzelstehenven Hause 
betteln wollte. Ein dritter Bettelknabe stand dabei 
und half gegen das Versprechen eines Stück Bro- 
deö den Leichnam verbergen; als aber neuerdings 
Streit entstand, zeigte er die Sache an. Der 
Mörder hat bereits eingestanden. —

Cbarade.
Die beßte Gabe von der Welt, 
Wenn sie der Schöpfer uns erhält, 
Bezeichnet Dir das erste Wort, 

.Doch nimmst du diese Gabe fort, 
Und steht das Zweite ganz allein, 
Co kann nichts haffenswerther sehn. 
Sind beide endlich gar vereint. 
Dann seht, ob nicht die Menschheit weinhz

Schrannen-Anzeige.

G streid-

Gattung,

Ottobeuren, 
den 6. Juli 1854.

Memmingen, 
den 3. Juli 1854.

1 Kempten, 

den 38. Juni 1854.

höchster | mitterer | niederster höchster | mitterrer | niederster höchster | mittetet lnederster.

fl. fr. fl. fr. fl. fr. fl. fr. fl. fr. fl. fr. fl. fr. fl. fr. fl. fr.
K e r n. 34 59 34 3 33 4 35 38 35 1 34 21 37 30 36 13 35 18
Roggen. 22 55 21 50 21 10 25 2 24 27 23 5Y 29 16 27 37 25 54
Gerste. 18 — 18 — 18 — 22 58 22 16 22 — 21 47 20 51 19 56
Haber. 11 19 11 — 10 19 11 36 11 15 11 1 11 23 10 56 9 51

Nack dem $17 i 11 er Preis:
Aufschlag: Kern — fl. — fr. Roggen — fl.— fr. Gersten — fl. — fr. Haber — st. — fr», 
Abschlag: Kern 3 fl. — fr. Roggen 3 fl. 10 fr. Gersten— fl. — fr. Habcr — fl. 20 kr.

Brsdtare: Semmclbrod zu 2 fr. 6 — 

Halbweißbrod ju 2 fr. 9 1J 

Roggmbrod zu 2 fr. 11 l.l

Preise der nickt
Schmalz daS Pfund . . 27 fr. — hl.
Butter „ „ . . 24 fr. — hl.
Seife „ „ . . 20 fr. — hl.
Kerzen „ „ Gegossene 28kr. gezog. 27kr. — hl.

Lth. — Weißbrod v. Kern » Mehl zu 2 fr. 7 1J2 Loth.

4 Lth. — zu 4 fr. 18 5j8 Lth. —■

5 Lth. — zu 4 fr. 22 1J4 Lth. —

taxieren vikruatien.
9 Stück Eier . . » . » 8 fr. — hl.

Der Vierling Kartoffeln , .... — kr. — hl,
Der Zentner gutes Heu . . . . 1 fl. 3 kr. — bl,
DerZentner Pferd-Heu . . . . — fl.. 42 fr, — hl.

Gedruckt und verlezt bey Bapr. Sansex. Vepantw-Mcher Redakteur; Raps Ganser,



OttoSsurer < Wochenblatt.
Donnerstag Jfö 28. den 13. Juli 1854.

Amtliche Bekanntmachungen
Die allmählige Kultivirang und Bewirthschastung der Ge-> 

meindegründe Betr.

An sämmtliche Gemeinde-Vorsteher.
Das Generalkommittee des landwirthschaft

lichen Vereines wünscht jene Gemeinden zu wissen. 
Welche die bessere Kultur ihrer Gemeindegründe durch 
Bewässerung oder Entwässerung durch Wald
anlagen oder Baumpflanzungen gerne in die 
Hano nehmen würden, wenn ihnen einige Sa
men zur Unterstützung, begreiflich nur im Kleinern, 
verabreicht würden. —<• »----- « , , - „ „ . .

Es ergeht daher an sämmtliche Gemeinde-Verwal« ^£nd ^Dm 28te.n V1 ^t6, beauftragt, die in 
tungen, welche sich zu derlcy Kultivirungen ihrer Ger *^nn etlüa aufhaltenden >n den Jahren
meindegründe gegen zu erwartende Unterstützungen 1832 und 1833 gebornen Tiroler oder Vorarlberger

■ ................. - - - - sofort auf ihre Loosungs- und Mlltkärpflicht aufmerk
sam zu machen, und dieselben unter Bezug aufdie gea 
setzlichen Renitenzstrafen zur Rückkehr in ihre Heimat 
anzuweisen, zugleich aber von einem solchen Falle 
hierorts Anzeige zu machen.

Am 12ten Juli 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf Landrichter.

vom Generalkvmmittse deö landwirthschaftlichcn 
Vereines herbei lassen wollen, hievon biö zum 24ten 
d. Mtö. Anzeige anher zu erstatten.

Am I l ten Juli 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
G raf, Landrichter.

Die neuen Grundetats der Gemeinden betr.

An sämmtliche Gemeinde-Verwaltungen.
Nachdem nun beinahe alle GrundekatS der Ge

meinden von der kgl. Regierung superrevisorisch fest- 
gestellt, und an die Pfleger bereits hinaus gegeben 
sind, sy ergeht der Auftrag, dieselben von nun an auf 
daS genaueste um so gewisser einzuhalten, als jede 
ungerechtfertigte Ueberschreitung unnachsichtlich ge
strichen würde.

Die Pfleger werden noch besonders aufmerksam 
gemacht in den Rechnungen auch die Etatspositionen 
gehörigen Ortes vorzulragen.

Am 12ten Juli 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter*

Die Rückkehr der militärpflichtigen, in Bayern sich befinden» 
den Tiroler und Vorarlberger in ihre Heimat Bett, 

An sämmtliche Gemeinde-Vorsteher.
Seine Majestät der Kaiser von Oesterreich 

haben mit Allerhöchstem Kabinetsschreiben vom 15. 
vorigen Monatö eine weitere Rekrutenstellung ange
ordnet, welche noch im Laufe dieses Monatö zu er
folgen hat.

Da sich viele militärpflichtige^ Oesterreicher, die 
durch jene Rekrutenstellung betroffen werden, selbst 
mit legalen Ausweisen von ihrer Heimat abwesend 
in Bayern beflnden so werden sämmtliche Gemeinde- 
Vorsteher in Folge eines hohen RegierungSuSschrei-

Dke Etatsöarianten pro 1S54J53 betx.

An sämmtliche Gemeinde- Kirchen- und 
Stiftungs-Verwaltungen.

Da der Termin zur Einsendung der EtatSvari- 
anten pro 1854J55 bereits begonnen hat, so werden 
die Gemeinde- Kirchen- und Stiftungs-Verwaltun
gen an dessen genaue Einhaltung erinnert, und be
sonders die Kirchenpflegen gewarnt, aus Bequemlich
keit Fehlanzeigen einzusenden, da das Nichtbestehrn 
eines Etatövarianten solchen Stiftungen, welche Kon
kurrenzpflichtig sind, nachthrilig ist.

Am 12ten Juli 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, LandrichUr«
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'Die Anfertigung neuer Grunb-EtatS für die Kulms und 

Wohlrhäligkeus-Stiftungeii betr.

An sammtliche Kirchen- und Stiftungs- 
Verwaltungen.

Da sich bei der vorjährigen Herstellung einer 
finanziellen Statistik der vom Jahre 1835 herrüh
renden Grund-EtatS der Kultus- und Wohlthalig- 
keitS - Stiftungen als ganz unbrauchbar gezeigt 
haben, so ist von der königl. Regierung von Schwa
ben der Auftrag zur Anfertigung neuer GrundetatS 
ergangen.

In Folge Ließ werden sammtliche Kirchen- und 
Stiftungs-Verwaltungen hiemit aufgefordert, unge
säumt diese.Grund-Etats nach den in der allerhöchsten 
Ministerin! - Ausschreibung vom 6ten April. 1835. 
(Beilage zum Kreis-Blatt 1835 Nro. 31) enthal
tenen Vorschriften anzufertigen, und dieselben jammt 
den lOjahrigen Durchschnitts berechn ungen der un
ständigen Einnahm und Ausgaben von den Jahren 
1844)4 5— 53)54 so wie dem umständlichen Be- 
rathungsprotokolle, welches jede Einnahms- und 
Ausgaböpost berühren, und begründen muß, mit den 
Rechnungen pro 1853)54 im Laufe LeS MonatS 
Dezember l. JrS. in duplo einzusenden.

Am 12ten Juli 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Bekanntmachung, 

die in das.Mgenthum.geistlicher Pfründe-, oder anderer Stif- 
1ung.en, dann Kirchen-,, und Schul - und politischer Gc- 
nremveri übergangenen Staats-Obligalivnensu porrsurbtr. 

Durch höchste Entschließung des kgl. Staats- 
MinisteriumS der.Finanzen vom 21. dieses Monats 
Nr. p352 rubrizirten Betreffs wurde die unter
fertigte Stelle ermächtiget, sammtliche zur Zeit 
im Besitze der geistlichen Pfründe- oder anderer 
Stiftungen, dann der Kirchen-, Schul - und po
litischen Gemeinden.befindliche bayerische StaatS- 
Obligationen au pörreur zur Sicherung der Be- 
theiligten auf die N a men der betreffenden geist
lichen Pfründe - oder anderer Stiftungen, dann 
Kirchen-, Schul - und politischer Gemeinden zu 
V i n c u l i r e n. ■

Zur Vorlage Lieser bayerischen Staats-Obli
gationen au porteur und resp. Stellung der Vin- 

curlirungs - Anträge bei der unterfertigten Stelle 
wird hiemit, gleichfalls auf den Grund der Ein
gangs allegierten höchsten Entschließung des kgl. 
Staatsministeriums der Finanzen ein praklusi- 
v e r T e r m i n von

vier Monaten
mit der Beifügung festgesetzt, daß nach Ablauf 
dieser mit dem letzten Oktober l. Js. endigenden 
Frist dergleichen Vinculirungs- oder blmschreibunaö- 
Anträge, insoferne dieselben nicht durch den Nach
weis schankungs- oder vermachtnißweiser Erwer
bung von bayerischen Staats - Obligationen au 
porteur begründet werden können, die Zurück
weisung zu gewärtigen haben.

München, Len 28 Juni 1854.

Köngliche Staats - Schulden - Tilgungs- 
Kommission.

v. S u t n c r.
v. Appsll, Sekri

Die Vllte Verlosung der 4 0)0 Grundrenten AblofungS- 
Schuldbriefe betr.

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren.

Werden sammtliche Herren Pfarrvvrstande und 
Stiftungen, welche sich im Besitze von Grunkren- 
l.en-AblösungS Obligationen befinden, auf die Be
kanntmachung der kgl. SlaatSfchuldentilgungs Kom
mission vom 26ten v. MtS. in Nro. 54 des Kreis- 
Amts-Blattes S. 800. zur geeigneten Darnach
achtung aufmerksam gemacht.

Am i2ten Juli 1854.
G r a f, Landrichter.

. ... .g . — jg... ;
Gant der Reichardschew SchwesternJrt Bovenwalz betr.

G antau ss ch reibun g.
Nachdem im Debitwesen der Josepha und 

Theres Reichhgrd, ledigen vormaligen Anwesens- 
besitzerinnen zu Bödeffwalz das dießgerichtliche Er- 
kenntns ß-'äNf" G'wnte r öffnung vom lOtett Januar 
d. Jrs. nunmehr die Rechtskraft beschritten hat, 
so werden die gesetzlichen Ediktstage ausgeschrieben, 
wje foigtch i 's- Ps- . |3 HZ- . s

I. Zur An,Meldung und Nachweisung der For- 
ttrnn^rn auf
Montag, den 3Hen Juli d. Jrs.
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11. Zur Vorbringung der Einreden gegen die an; 

gemeldeten Forderungen auf
Montag, Len 28tcn August 1854.

III. Zu den Schlußverhandlungen (Replik und 
Duplik) auf

Mittwoch, de» 27tcu September d. Irs. 

jedeSma! Vormittags g Uhr.
Hiezu werden die sämmtlichen dem Gerichte 

bekannten und unbekannten Gläubiger der Reich; 
ardschen Schwestern unter dem Rechtönachtheile 
vorgeladen, daß daS Nichterscheinen am iten 
Ediktstage den Ausschluß der Forderungen aus 
der Ganlmassa, daS Nichterscheinen an den übrigen 
Ediktstagen aber den Ausschluß mit den an diesen 
Tagen vorzunehmenden Handlungen zur Folge hat.

Zugleich werden alle jene, welche von dem 
Vermögen der Gemeinschuldnerinen etwas in Han; 
den haben, ausgefordert, solches unter dem Vor; 
behalte ihrer Rechte vey Vermeidung LeS doppelten 
Ersatzes bey Gericht zu übergeben, und es wird 
zugleich öffentlich bekannt gemacht, daß die bisher 
bekannten Schulden 3440 fl. 41 1J2 fr. betragen, 
der Aklivstand dagegen in circa 22Q7 fl. 45 kr. 
besteht, sohin eine beträchtliche Ueberschuldung vor; 
liegt, bey welcher die KurreatPen gegenwärtig 
schon aus §. 33. der Pr. ; Ordnung aufmerksam 
gemacht werden.

UebrigenS wird man am Iten-' Ediktstage mit 
allem Fleiße bemüht siyn, ein gütliches Arrange; 
nent in dieser Gantsache zu Stande zu bringen.

Am 26ten Juni 1854. ;

Köriigliches..Laydgericht Grönenbach.
.)S t e i n e r, Landrichter.

Gant - Edikt.
Die Söldners - Wittwe Viktoria Sulzgruber 

von Klosterbeuren hat sich freiwillig dem Gantver
fahren unterworfen:

ES werden daher die .gesetzlichen. Ediktstage - VerstesgeryngStage bekannt gemacht werden, bis 
festgesetzt wie folgt: * !i' ;;; L y*» z * " r "

1. Zur Anmeldung der Forderungen und deren 
gehöriger Nachweisung Wf:, 

Plenstag, Len Iten August d. Iro.

II. Zur Vorbringung der Einreden auf: 

Freilcig, den Iten September d. Ars.

Hl. Zur Schlußverhandlung auf:

Freitag, Len 15ten September d. Irs.
jedesmal Vormittags g Uhr.

Am Iten EdiktStage wird ein Vergleich ver; 
sucht werden.

DaS Nichterscheinen am Iten Edikts tage hat 
den Ausschluß der Forderungen auS der Ganlmassa, 
das Ausbleiben an den übrigen Ediktstagen aber 
die Präklusion mit den betreffenden Rechtshand; 
lungen zur Folge. t

Wer von der Schuldnerin irgend etwas in 
Händen hat, wird aufgesvrdert, dasselbe bei Ver; 
Nieidung des doppelten Ersatzes vorbehaltlich jedoch 
aller Rechte dem Gantgerichte zu Übergeben.

Zugleich wird zum Verkaufe deö GantanwesenS
<wf - , ,L

Freitag, den 2lten d. Mts. Varmittags
9 illjr

im Gasthause zu Klvsterbeuren Tagsfahrt angesetzt, 
wozu Steigerungslustige mit dem Bemerken vor
geladen werden, daß der Hinschlag nach H. 64 deS 
Hypotheken Gesetzes vorbehaltlich der Bestimmun; 
gen der $.$. Q8 — 101 der Prozeß-Novelle vom 
Jahre 1837 erfolge.

DaS G.antgut besteht in Wohnhaus mit Scheune, 
Hofraum, neugebautem Viehstall, i Klafter Forst; 
rechtholz, 0,52 Dezimalen Garten, und 2,73 De
zimalen Grundstücken in einem Gesammtschatzungs; 
werth von 110g fl.'

Die Hypothekschulden betragen ohne die Zinse 
1383 fl-, die Currentposten 20g fl., so daß sich
eine sjeberschuldung. von 483 fl. ergibt.

Etwaige Erinnerungen gegen die Schätzung 
sind binnen 8 Tagen bei Vermeidung der Nichtbe
rücksichtigung hierorts vorzubringen.

Auswärtige und dem Gerichte unbekannte 
Gläubiger haben sich über Vermögen und Leumund 
gesetzlich auszuweisen.

Die näheren Kaufsbedingungen werden am

''"'wohin Dad' Schätzungs-Protokoll, sammt Kataster- 
Auszug -.sind Akten zu Jedermanns Einsicht in 
hiesiger Ger>chtskanzlei offen. steht.

Babenhausen, den 6ten Juli 1854-

Königliches.Landgericht Babenhausen.
Bache r U, Landrichter.
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Abhaltung 

des Jahrtags bei dem Gewerbsoereine der Maurer- und- 

Zimmer-Meister betr.

Bekanntmachung.
Der Iahrtag des Gewerbsvereines der Mau

rer- und Zimmer-Meister wird am Dienstag, Len 
25ten Juli d. JrS. im Gasthause zum Adler 
Vormittags 11 Uhr dahier abgehalten werden.

Hiebei haben sämmtliche Vereinömitglieder bei 
Meidung einer Strafe von 1 fl. 30 fr. zu er
scheinen.

Die Gemeinde-Vorsteherwerden ersucht, dieses 
Len beteiligten Vereinsmitgliedern in ihren Be
zirken zu eröffnen.

Ottobeuren, am 12ten Juli 1854.
Müller, k. Landgerichts-Assessor 

als Vereins-Kommissär.
Sch r o p p,/ DereinS- 
Wiest, ) Vorsteher.

'■ Jahrtag 
des Gewerbsvereines der Schmid- und Wagner-Meister btr. 

Bekanntmachung.
Der Jahrtag des Gewerbsvereines der Schmid- 

und Wagner-Meister wird am Dienstag, Len 25. 
d. MtS. im Gasthause zum Adler dahier, Vor
mittags 10 Uhr abgehalten werden.

Hiebei haben sämmtliche Dereinsmitglieder bei 
Meldung von 1 fl. 30 fr. Strafe zu erscheinen.

Die Gemeinde-Vorsteher werden ersucht, den 
beteiligten Vereinsmitgliedern in ihren Bezirken 
dieses zu eröffnen.

Ottobeuren, am Ilten Juli 1854.

Müller, kgl. Landgerichts-Affeffor 
als Gewerbs-Kommissar.

H ö l z l e, \ VereinS-
Haupeltshofer,/ Vorsteher.

Programm
für Sie

Preifevertheilung bei dem landwirthschaftlicheu Distriktsfeste 
zu Grone «buch,

am Htm September L8SL
........... ....  —,r—^riürr-r—---------------

In Folge der Bestimmungen des Kreis - Comit&S des landwirtschaftlichen Vereins für 
Schwaben und Neuburg vom 10ten Februar I. Js. wird nach Uebereinkunft der beteiligten Be
zirks Comites im Festdistrikte Memmingen, bestehend auö der Stadt Memmingen und ^etl 
Landgerichtsbezirken Ottobeuren, Grünenbach, Illertissen, Babenhausen und Roggenburg am

Mittwoch/ de» (Sten September I8I4-« zu Grdnenbach 
ein landwirtschaftliches Distriktsfest abgehalten und cs werden dabei für folgende ausgezeichnete 
Leistungen in der Landwirtschaft die nachbezeichneten Preise verliehen.

1.
Für die Viehzucht.

A .) Pferde - Zucht:
1) Für die schönsten selbst gezogenen 3 —Hährigen Zttchlhengstkr

Erster Preis: 24 fl. mit Fahne,
Zweiter Preis: 18 fl. mit Fahne,
Dritter Preis; rr fl. mit Fahne.
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2) Für die schönsten 3 — Zgahrigen Fuchlstuten:
Erster Preis: 24 fl. mit Fahne,
Zweiter Preis: 18 fl. mit Fahne, 
Dritter Preis: 12 fl. mit Fahne.

B.) Nind - Vieh - Zuchtt
Mit Peruckstchtigung des Vcsammtvichstandes des IreisbeWerber»;
1) Für die schönsten l — Hührigen Zuchtstiere:

Erster Preis: ein junger Zuchtstier mit Fahne,
Zweiter Preis: ein flandrischer Pflug mit eisernem Untergestell nebst Fahne, 
Dritter Preis: eine brabanter Egge mit Eisen beschlagen nebst Fahne.

2) Für die schönsten mit dem ersten Kalbe, oder welche MM erstenmal tracht!- stnd;
Erster Preis: ein junges Rind nebst Fahne, 
Zweiter Preis: ein flandrischer Pflug mit Fahne, 
Dritter Preis: eine belgische Egge mit Fahne.

11.
Für die Vervollkommnung der Lanöwirthfchaft

im enger» Sinne.

v2.) Acker - Bau. v.
Für Vervollkommnung einer namhaften Flache Ackerlandes mit Berücksichtigung der richtige» 

Erkennung der Boden - Arten und der ihnen zusagenden Gewächse.
Erster Preis: eine Hohenhnmer einreihige Reps-Sämaschine mit Fahne, 
Zweiter Preis: eine Reihcnegge a!S Ersatz für den Felg - Pflug nebst Fahne, 
Dritter Preis: eine brabanter Egg» nebst Fahne.

B?) Wiesen - Kultur:
Für Umwandlung von Sumpf- und Moorland oder Oedungen in gute Wiesen, dann für die 

Bodenenlwässerung mit Thonrvhren, Drainage, oder auf andere erfolgreiche Weise, sowie auch für 
zweckmäßig« Anlage zur Wiesenbewässerung:

Erster Preis: ein junger Stier nebst Fahne,
Zweiter Preis: die vollständigen Werkzeuge zur Drainage-Anlage nebst Fahne, 
Dritter Preis: eine Garnitur Wiestnkultur - Geräthe nebst Fahne.

C.) Künstlicher Futter • Bau:
Für den zweckmäßigsten und besten Bracheinbau mit Futters Gewächsen, alSr Rothkkee, Wicken, 

Runkeln, Bodenrüben, Kartoffeln ic. auf wenigstens ijg des Acker - Areals, sowie für Anlegung 
von Luzern- und Esperfeldern:

Erster Preis: ein junges Rind nebst Fahne,
Zweiter Preis: ein junger Stier nebst Fahne, 
Dritter Preis: eine brabanter Egge nebst Fahne.

D.) Flachs - Batt:
Für den Anbau einer ansehnlichen Flache mit Rigar- oder Tyroler - Lei« Mit durch vorlegead- 

Muster geeignet nachzuweisenden entsprechenden Erfolg:
Erster Preis: vier Geschichtöthaler nebst Fahne,
Zweiter Preis: zwei GefchichtSthaler nebst Fahtte,
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E.) Hopfen - Ban:

Für diejenigen, welche die Anlagen von Hopfengärten verbessert, die Hrpfenpflanznngen nach 
neuerem Verfahren zweckmäßig behandelt und überhaupt durch HopfenkulturPlch hervorgethan haben;

Erster Preis: zwei VereinSthaler nebst Fahne,
Zweiter Preis: einen VereinSthaler nebst Fahne,
Dritter Preise, Or. Fraas Schule. LeF, Land.baueS nebst Fahne.

F.) F ü r den b cft e än g eriA t s t en Tnmmslplah^
von minliestens 2ji EugMk rk /iächs nraum;

Erster Preis: zwei bayerische Geschichtsthaler nebst Fahne, 
Zweiter Preis: ein bayerischer GefchichtSthalcr.

7- 'u - (?) 91 eps - Bau:
Für diejenigen, welche sich mit Repöbau überhaupt und durch zweckmäßige Kultur desselben 

hervorgethan: *
Erster Preis: zwei bayerische Geschichtöthuler mit Fahne,
Zweiter Preis: ein VereinSthaler.

(B ch l u ß folgt.)

Ich nehme alle ehrenrührenv« Ae.ifl-rungen . - QJßX lOVCft ♦
r^ück, welche ich mir gegen die Freiherr v. Pßu- Markte Ottobeuren ein goldener Siegek- 
mergchm Familie auf Egenburg .erlaubt habe. Mng. Der redliche Finder erhalt bei Zurückgabe 

? *■ Ke kü e n b e r g er, desselben einen Kronenthalcr.
Schullehrer in Eisenburg, -z ---------=----- -
(Auflösung der Charrde in Nro, 27.: Kor » w uch e

S chr an n en - A n z e i g e.

Aufschlag; Kern —- st, — kr. Roggen — ft. — fr. Gersten — st. — kr, Haber — st. jo kr- 
Abschlag: Kern 2 fl. 6 kr. Roggen — st. /,2 kr. Gersten - 1 fl. 30 kr. Haber — st. — fr.

:-1v iv’ nnr'ch j
:.G etreid - O tj oben r e r M em m i n g s r 

den fl. Zull 1854.
r. Kempten,

Sen 5. Zulk 1854,den 13. Juli 1854
Gattung.^

* 1 höchster | mitterer niederster \ höchster | mitterrer f niederster höchster i mitterer ! neverster.
1 fl. fr. st. fr [ fl- fr. ä fl. kr. fl. kr. : fl. Fr. fl, kr. fl. kr. fl. kr.

Kern. 32 54 ; 31 .57 50 56 32 17 31 M) 30 58 36 6 i 35 "16 34 37
Roggen. 22 50 21 ; 8 20 23 ■ 22. X) 2 1 44 20 40 26 35 25 i 3 i 24 : g.
Mer st e. = 16 50 16 30 16 30 10 -r 18 43 18 —** 21 40 20 ii 6 19 2 z
H ab e r. H 50 11 10 10t 142 11 27 11 7 10 45 [ 11429 1 10 t 9l3>

n a ch dem ITT irrer p t e i s;

y ’-L- "-L. .. ■_ ... .. ... ■ M _■ . _ ________ J

B k » 5* t <t v e; Seimnelbrod zu 2,kr. 6 1)2’ ,&[()> — Weißbrod o. Kmr -- Mehl za 2 kr, & Loch, —
v’ 1; '/• 'HaUweiPbrsb zq-2 fr.40 tj8Äh, — za 4 kr. .20 lj4 Lch. —' . - '

Roggenbrod zu 2 kr. 12 lj-1 Uh, — za 4 kr. .2'4 M. Lch. — ch'-M

evedruchc rr°>ö »etcU »t bev Ist). B.rpt. Runter. Ver^ntwsrtiicher Redakteuwr R.arl Senser»
;i"V - 4’’ '■ •' ' s! Illg Wh.«ä
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Ottobeurer * Wochenblatt.
Donnerstag M ZA. den 20. Juli 1854.

Amtliche Bekanntmachurrgen.
Die Konscribirung der Altersklasse 1833, hier die Anferti

gung der Special Listen betr.

An sämmtliche Gemeinde-Vorsteher.
Unterm heutigen sind die Formularien zu den 

Speciallisten sammt einer Anweisung, wie Letztere 
«»gefertigt werden müssen, an sämmtliche Gemeinde- 
Vvrfteher hinausgeschlossen worden.

Um den bisher hiebei noch immer vorgekom- 
Menen Mangeln abzuhelfen, ergehen noch folgende 
Aufträge:j
1) Die Speciallisten sind durchgängig von den 

Gemeindeschreibern anzufertigen.
2) Die Konscribirte sind alphabetisch vorzutragen.
3) Die Ausscheidung der Konscribirten in die 

zwei Hauptabtheilungen ist auf das genaueste 
zu bewerkstelligen, es sind daher:
in die Abkheilung I. nur diejenigen, welche 
noch dem Bezirke angehören, sie mögen da 
geboren, oder dahin eingewandert fein, 
in die tl. Abtheilung aber alle jene KonS- 
Cribirten, welche ausgewandert oder weggezo
gen sind, sowie diejenigen, welche sich nur 
temporär in der Gemeinde aufhalten, einzu
tragen.

4) In der Rubrik »Familiennahme«, darf unten 
bei der AUegation: Abtheilung der Kon- 
scriplionöliste nichts beigesetzt werden, weil 
dieß von der Konscriptionöbehörde, dem kgl. 
Landgerichte geschieht.

5) In der Rubrik »Vermögen« ist auch das be
wegliche Vermögen, nähmlich der Werth der 
Haus- und Laumannsfahrnisse genau anzu- 
geben.
Der Unterfertigte Amtsvorstand versieht sich 

um so mehr einer sorgfältigen Anfertigung der 
Speciallisten, als die ertheilten Anleitungen gar 
keinen Zweifel übrig lassen, und wird nicht vor- 
schristmaßig Angefertigte ohne weiterö zur Umar
beitung zurückschiken.

Sollten die mitgeff)eilten Formularien nicht 
hinreichen, so ist schleunigste Anzeige zu machen.

Am 18ten Juli 1854.

Königliches Landgericht.
Graf, Landrichter.

Den Urlaub deS königl. Lanbgerichtssvorstandes betr.

An sämmtliche Gemeinde- und Kirchen- 
Verwaltungen.

Am Mittivoch, den 2Öten d. Mts. tritt der 
unterfertigte Amisvorstand den ihm gnadigst be
willigten 3 wöchentlichen Urlaub an, während 
welchem Termine alle nicht besonders dringende 
Gemeinde- und Stiftungs-Angelegenheiten, und 
die sonstigen seinem Ressorte vorbehaltenen Ge
schäfte zu ruhen haben.

Die Gemeinde - Vorsteher werden beauftragt, 
hievon ehre Gemeindeangehörigen geeignet zu ver
ständigen.

Am Uten Juli 1854.
Graf, Landrichter.

Dad Curssren falscher Münzen betr.

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren

wird vor Annahme nachbeschriebener falscher 
Münzen gewarnet.

Am taten Juli 1854.
Graf, Landrichter.

Auf der jüngst vergangenen Bamberger Messe 
wurden am tgten v. Mts. zwei falsche Guldenr 
stücke mit bayerischem Gepräge an die Stadtkräm- 
merei auszugeben versucht, wovon das eine mit 
der Jahreszahl 1840 aus Zinn, das andere mit 
der Jahreszahl 1844 aus einer der Glockenspeise 
ähnlichen Metallmischung besteht und versilbert ist.

Indem vor Annahme solcher Münzen allgemei
ne Warnung ergeht, ergeht zugleich an sämmtliche



Distrikts s Polizeibehörden von Oberfranken die 
Weisung, wegen Verfertigung und Verbreitung 
geeignete Spähe zu verfügen und im EntdeckuugS- 
falie vorschriftsmäßig zu verfahren«

B a y r e ut h, den igten Juni 1854.

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren 

wird nachstehend die Ordnung bekannt gemacht, 
in welcher der Gerichtöveterinar Thierarzt Gero- 
MÜUer die Hundevisttation für das Ute Semester 
1854 vörnimmt, und werden sammtliche Gemeinde- 
Dorsteher beauftragt, die Hundebesitzer ihres Bezirkes 
hievon in Kenntniß zu setzen, und sie zur unfehlbaren 
Vorführung ihrer Hunde unter Androhung unnach- 
sichtlicher Strafe aufzufordern.

Ottobeuren, am 17ten Zull 1854.

Königliches Landgericht.
Graf, Landrichter.

1) Am 21ten Zuli Vormittags 7 Uhr für Amen- 
fcingen beim Wirth daselbst, um halb g Uhr für El
fenburg und Trunkelsberg beim Wirth in Amendin- 
gen; um 11 Uhr Mittags für Steinheim beim 
Wirth daselbst; Nachmittags 1 Uhr für Buxheim 
beim Wirth.

2) Am 22ten Zuli Vormittags 8 Uhr für Egg 
an der Günz beim Wirth in Lauben, um halb 10 
Uhr für Frickenhausen beim Wirth in Lauben um 11 
Uhr für Lauben beim Wirth; Nachmittags 2 Uhr 
für Günz und Rumeltshausen beim Wirth in Ru- 
»neltshausen.

3) Am 24ten Zuli Vormittags 7 Uhr für Ben
ningen beim Wirth, um g Uhr für Memmingerberg 
beim Wirth, um 11 Uhr Mittags für Schwaighau- 
sen und Holzgünz beim Wirth in Holzgünz; Nach- 
rnittagS 1 Uhr für Westerheim beim Wirth in Holz
günz.

4) Am 2öten Juli Vormittags g Uhr für Lachen 
beim Wirth, Nachmittags 1 Uhr für Ungerhausen 
und Hawangen beim Wirth in Hawangen.

5) Am 28ken Zuli Vormittags g Uhr für Erk
heim beim Posthalter, um 11 Uhr Mittags für Dax
berg beim Posthalter in Erkheim; Nachmittags 1 
Uhr für ArleSried und Schlegelsberg beim Postalter 
in Erkheim.

6) Am 2yten Zuli Vormittags g Uhr für Fre
chenrieden beim Wirth, um 12 Uhr Mittags für 
Sontheim beim Wirth; Nachmittags 2 Uhr für Sih 
len hausen beim Wirth. . . ■ •, < in

7) Am Ziten Juli Vormittags g Uhr für Unker
und Oberegg beim Wirth in Unteregg; Nachmittags 
1 Uhr für Windeberg beim Aolerwirth in Retten
bach, um 2 Uhr für Gottenau beim Adlerwitth in 
Rettenbach, um 3 Uhr für Rettenbach beim Adlers ' 
roirth. ... . .......... ,.... .

8) Am 2tert August Vormittags 8 Uhr für Betzr 
isried beim Scraßwirth in Eheim, um 10 Uhr für 
Enge trieb und Wieneden beim Wirth in Engetried; 
Nachmittags 2 Uhr für Oilarzried beim Wirth.

g) Am 4ten August Vormittags g Uhr für 
Böhen beim Wirth, um 12 Uhr Mittags für Wol
fertschwenden beim Posthalter ; Nachmittags 2 Uhr 
für Dittratried und Niederdorf beim Wirth in Nie
derdorf.

10) Am 5ten August Vormittags 8 Uhr für Leu
polz, um 10 Uhr für Lang en berg beim Kronenwirth 
dahier; Nachmittags 1 Uhr für den Markt Ottobeu
ren beim Kronenwirth dahier. r : 1

Gant der Engelbert und Theres Merk'schen Sölduerschelerüe 
in Grönenbach betr.

B e k a n n t m - ch u n g.
Das in rubricirter Gant erlassene Prioritatsr 

Erkenntniß wird am

Montag, Sen ITtrn Juli d. Irs.
an die hiestge Gerichtstafel angeschlagen, was mit 
dem Bemerken zur Kenntniß der Znterfsfenten ge
bracht wird, daß die ZCttägige Berufungsfrist von 
diesem Tage zu laufen anfänat.

Am loten Zuli 1854.

Königliches Landgericht Grönenbach.
Steiner, Landrichter.

Abhaltung 
des Jahrtags bei dem Gewerbsvereme -dir Weber-Meister 
Setr... 's

Bekanntmachung.
Die Vereinsversammlung deS GewerhövereineS 

der Weber wird am Mittwoch, den Löten Zuli 
d. Zrö. im Gast Hause zum Adler Vormittags 11 
Uhr dahier abgehalten werden.

Hiebei haben sammtliche VeremSmitglieder bei 
Meldung einer Strafe von 1 fl. 30 fr. zu er
scheinen.



Die Gemeinde-Vorsteher werden ersucht, dieses 7) Kinder werden nur unter Aufsicht von Erwachsenen und

8) Hunde mitzunehmen ist untersagt.
Spazierstöcke, Schirme, Mäntel, Körbe u. dgl. sind in der Gar- 
Lerchembzulegeut NürdereuAnfbewchrung,ist,eisß GtbührvsiN 
drei Kreuzern der der Ablage zu entrichten. ’ *

9) Ick Innern der Ausstellungsräume und in den anstoßenden 
botanischen Gärten ist ras Lavakrauchen verboten. Ebenso 
in diesen Orten und ftn den Außenseilender Gebäude die Erzeu
gung von Feuer durch Zündhölzchen u. s. w.

10) die ausgestellten Gegenstände dürfen nicht 
b-erüdrc werden.

den detheiligten BereinSmitgliedern ist ihren Per', Segen EchchichkUNg des wollen Eintrittsgeldes zugelassen, 
zirken zu eröffnen.

Ortobeuren, am löten Zull 1854«

M st l i er, k. Landgenchts-Affefför 
als VereinS-Kommiffär. , ?

Franz Sales Schalbe r,t Vereins-
Lorenz Huber, J Borfteher.

'n

Bekanntmachung.
Am Sonntag, den 2Zten d. Mts. Nachmit

tags 1 Nhr wird auf der Post dahier das stehende 
GraS auf der Spitalwiese im R-glinS per 8 Tag
werk 15 Dezimalen öffentlich an den Meistbie- 
rhenden versteigert, wozu Kaufsliedhader einladet 

Ottobeuren, am 18ten Juli 1854.

Johann Raith,
StiftungS-Pfieger.

Vorschriften
für den Gesuch der Industrie - Ausstellung.
1) Das Ausstellungs-Gebäude wird an dem Sonntagen 

uno Feiertagen von Vormittag 11 Uhr, an den JAontagM und 
Freitagen von Mittag 12 Uhr, an allen übrigen. Wochentagen 
Vormittags 10 Uhr dem Besuche geöffnet. 'Der Schluß erfolgt 
täglich um 5 Uhr Nachmittags auf ein mit der Glocke gegebenes 
Zeichen..

2) Die Anfahrt findet nur durch die Arcisstraße rmd die ! 
Abfahri nur durch die Sophimstraße und die neu angelegte 
Abfahrtsflraße statt.

3) Der Eintritt erfolgt bei dem an der Nordseite des Gebäu
des in der Sophienstraße gelegene» Haupteingange., Zum 'Aus
tritt köiinendie verschiedenen auf derRorv- und Südseitebetrnd- 
lichen 'AuSgünge benützt werden. Ein- und 'Ausgauge sind als 
solche kenntlich bezeichnet. Die Eingänge können nicht zum 
Austritte und die AuSgaNge nicht zum Eintritte benützt werden.

4) Der Eintritt ist mir gegen Bezahlungdes Eintrittsgeldes 
oder gegen Vorzeigung einer Eintrittskarte zuläßig.

5) Das Eintrittsgeld beträgt an jedem Tage in der Woche 
mit Ausnahme dcs Montags und Freitags zwölf Breuzer, 
achdrn Montagen und Freitagen dreißig Dreutzer für die 
Person, und ist bei den am Haupteingange befindlichen Kassen 
in gangbarer Münze zu bezahlen.

.6 ) Eintrittskarten können fürdie ganzeDauerder Ausstellung 
gegen Zahlung von sechs Gulden gelöst wttreli. Dieselbe« 
werden auf den Namen ausgestellt und find nur für die darauf 
benannte Person giftig. Mißbrauch hat die Abnahme der 
Karte ohne Entschädigung zur Folge, '

Dieser Bestimmung haben sich auch die Eigenthümer solcher 
Gegenstände zu fügen. Ausnahmen setzen die spezielle Bewil
ligung der Ausstellungs- Commission voraus.

. .. hl) Die Beschädigung von AusstellungS-Gegenständen ver- 
siflichtet zum sofortigen Ersätze des Schadens.,

12) Das Abzeichneu und Abbllden der ausgestellten Gegen
stände ist untersagt.

. . 13 )DaS Aufsichispcrsouakeist verpflichtet, unb darum berech- 
ligt iu allen Ausstellungsräumen die Auftechthaltung der Ord
nung, Ruhe unv Sicherheit zu handhaben.

Dasselbe hat die Weisung sich gegen Jedermann gefällig, be
scheiden und anständig zu benehmen. Mmr nährt dagegen die 
gegründete Hoffnung, daß die Besuchenden das bestellte Perso- 
uale tu der Wahrnehmung seiner Obttegechetten beDeirwilliz 
unterMtzen werden.

14) Verlangte Aufschlüße u. s w. gibt das im Gebäude be- 
finvlicheAufsichro-und Anfrage Bureau. Dahin wolle 
man auch die Anzeigen über die im Gebäude verlornen und ge- 
sündenen Sachen abgeben.

15) Bacaloge sind im Gebäude selbst um den Preis von 
24 Kreuzern käuflich zu haben.

16) Erfrischungen werden daselbstindendafürbestimm- 
ten Räumen um feste Preise verabreicht.

R^nrgliche Industrie Ausstellungs-Commission«

Maatsrath w. F i sch e r.

LZ'L sl. Stiftungs-Kapital
sind zu 4 Prodeur verzinslich auf gute Ver

sicherung auszulechen» Wo, sagt Verleger dieses 
Blattes.

-» M Eingestellt hat sich:
Donnerötag, den 13len d. Mts. eilt 

schwarzer Hund» Verleger dieses BlatteS 
sagt, wo seiber abgehvlt werden kann.
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Pro g rrntt m
für die

Preisevertheilung bei dem landwirthfchaftlichen Distriktsfeste 
zu Gröne ubach,

am ßkn September 183Ä.
—---------~——VSia&fSSr----- —---------------- - ■ •

t (S ch l u ß.)

. ; III. ■ -
Für Schullehrer,

»eiche in Ertheilung des landwirthschaftlichen Unterrichts oder in Anlage und Pflege der Schuls 
gärten sich ausgezeichnet haben:

Erster Preis: ein Etui mit Baumveredlungswerkzeugen,
Zweiter Preis; ein Lehrbuch über Obstbaumzucht mit einem Veredlungs-Messer und einer 

Baumscheere.

. IV.
Für Landwirthschaftliche Dionstboten, 

welche mindestens zehn Jahre bei einer Dienstherrschaft zurückgelegr haben und sich in dieser Zeit 
durch Sittlichkeit, Treue, Fleiß und Sparsamkeit auszeichnelen ohne Unterschied des Geschlechtes: 

fünfzehn Sparkassa - Dücher,
wovon die ersten drei 6 fl., die zweiten drei 5 fl., die dritten drei 4 fl. und die übrigen sechs 
Ist. — Einlage betragen.

Jeder belohnte Dienstbote erhalt hiezu ein Ehrendiplom.
Diese Sparkassaeinlagen dürfen mit Ausnahme der Verehelichung unter fünf Jahren nicht zur 

rückgenommen werden.

Allgemeiue Bestimmungen.
j) Nur Angehörige des FestdistrikteS Memmingen können zur Preisbewerbung zugelafsen werden.
2) Nur die Züchter des concurrirenden DieheS können sich um Preise bewerben, daher muß durch 

legale Zeugnisse nachgewiesen werden, daß von dem Bewerber daS vorgeführke Vieh von Ge
burt her erzogen oder doch die Aufzucht schon im ersten Vierteljahr übernommen und ununter
brochen fortgesetzt worden sei,

55) Da erfahrungsgemäß das Rindvieh der Allgäuer und der verbesserten Land-Race fürdieLandr 
wirthe des dießseitigen FestdistrikteS im Vergleiche mit der Montafoner-Race großem Vortheil 
hak, so wird bei der Preiskonkurrenz den erstern der Vorzug gegeben.

4) Ein Preisbewerber kann für dieselbe Vieh - Gattung nicht mehr als Einen Preis erhalten, und 
wenn er mit derselben Diehgattung in den Vorjahren schon einen Preis empfangen hat, so wird di« 
Preiswürdigkeit zwar ausgesprochen, der Preis aber den Nachfolgenden zugetheilt werben.

5) Ein Schiedsgericht von fünf Sachverständigen entscheidet über die Preiswürdigkeit der vorgrführtm 
Thiere und erkennt die Preise zu.
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6) Ein Schiedsrichter kann in seinem Zweige als Preisbewerber nicht austreten.
7) Die Zeugnisse für die Preisbewerbungen sollen nach den Formularien auf Seite 366. UN- WZ. 

des Kreis - JntelligenzblakteS 1851 angefertigt und bei dem treffenden Distrikts - Vorstand bis 
längstens den 6ten August eingereicht werden.
Der Gesammtgrundbesitz und Wirthschaftsbetrieb deS PreiSbewerberS ifijn der Rubrik »Demerkuur 
gen« kurz, aber getreu zu beschreiben.

8) Zeugnisse, welche die zur Preisbewerbung erforderlichen Bedingungen nicht bestimmt und vollständig 
nachweisen, oder bis zu dem festgesetzten Termin nicht zugesenbet sind, werden nicht berücksichtigt.

g) Am Festtage nernlich Mittwoch den 6ten September müssen sammtliche Preisbewerber mit den Sons' 
currirenden Viehstücken Vormittags g Uhrauf dem Festplatze sich einsinden, wo die Preiswürdigkeit 
untersucht und die Klassistcirung vvrgenommen wird.

10) Zur Bewerbung um Schullehrerprejse sind Zeugnisse von der Lokal- und DistkikkS-Schul-JttsMtioa 
und der königl. Distriktspolizeibehörde erforderlich, die darthun, was der Bewerber in dem tknttkkicht» 
über Landwirthschast und Herrichtung der Schulgarten Ausgezeichnetes geleistet hat.

11) Zur Bewerbung der Dienstboten-Preise ift cin Zeugniß erforderlich, welches darkhut:
a) daß der Bewerber, Knecht oder Magd, zehn Jahre bei einer Dienstherrschaft gestanden,
b) daß er wahrend dieser Zeit lediglich zu landwirthschafllichen Dienstleistungen verwendet worden sei, 
c) daß er sich durch Treue, Fleiß, Sittlichkeit, Verträglichkeit und Sparsamkeit ausgezeichnet habe.

12) Die Bedacht werdenden Dienstboten haben sich zur Empfangnahme der Preise gleichfalls rechtzeitig 
auf dem Festplatze einzufinden.

13) Die Vertheilung der Preise erfolgt am Festtage Nachmittags 3 Uhr auf dem Festplatze.
Die Preisträger erhalten Nummern nach denen sie sich zu ordnen und aufzustellen Haven, und wer# 
den aufdcn Namensaufruf, wo möglich mit ihrenViehstückenzurEmpfangnayme desPreijeSvortreken.

14) Sollten nicht so viele Anmeldungen in dem einen oder andern Zweige der Lanbwirihschaft preiSwürs 
dig erkannt werden, als Preise ausgesetzt sind, so werden nicht alle Preise vergeben, und deren Heber# 
tragung auf andere Zweige nicht gestaltet.

Schlüßlich werden die Gutsbesitzer deS Festdistrikteö eingeladen, besonders schöne ViehgatttMgekbund 
seltene Erzeugnisse deö Garten- und Feldbaues auch ohne PreiSdewervung zur Ausstellung auf -en Fest# 
platz zu brtngen.

Mit Abhaltung des landwirkhschaftlichen Festes wird ein Mehmarkk verbunden werden. Weiter auf 
vvrauögegangene Bekanntmachung in össentluchen Blättern den Landwirkhenvortheilhafte Verkehrs - Ges 
legenheit bieten wirb, und ebenso wird für angemessene Volksbelustigungm dabei geeignete Sorge getragen 
werben.

S v ö n e n b a ck), am 31. Mar 1854.

Das Bezirks Committe Mittel-Iller.
Der Ite Vereins - Vorstand @ t e i n H,

Bekanntmachung.
J'm Markte Babenhausen dem Sitze mehrerer 

Behörbcn wird ein Anwesen bestehend in einem 
neuerbauten WvhkihauS mit Stall, Stadel und 
Hofraum, Gemeinbcrecht zu ganzem Antheil an 
den ttnyktthkitten Eemkmdebksitzgngen, dann jllM

Bezug von 3 Klafter Forsthol; vntz A Tagwerk 
34 Dezimalen Aecker und Wiesen auS freier Han^ 
verkauft. —*

Auf diesem Anwesen wird feit vielen Zähren 
eine Gold- Siibekarbtfttt- Md GmlllWlftchtig- 
klit MöZM,
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Kaufsliebhaber wollen sich an die Eigenlhü- 
merin des Anwesens, die Wittwe Mari» Anna 
Lamprecht in Babenhausen wenden.

Babenhausen, den 18ten Juli 1854.
Maria Anna Lamprecht, 

Gold- und Silberarbeiterin. 

Zu verkaufen:
In der Flur Hawangen von 10 1)2 Zauchert 

Wiesen das sichende Gras, auf der sogenannten 
Benai als Futter sowohl für Vieh und Pferde, 
als Schafe geeignet. Das Nähere ist beim Ver
leger dieses Blattes zu erfragen. 

(S chwaben und Neuburg.) Am 5. 65. 
Abend'ö halb g Uhr fuhren 10 am Wasserbau des 
Wertachflusfes bei Ettringen beschäftigte Taglöhner

Schranner  

in einem Nachen von dem rechten nach dem lin
ken Ufer der Werkach. Noch nicht ganz am Ufer 
angelangt, sprangen g dieser Personen vom Nachen 
aus nach dem nahen Ufer, glitschten jedoch auS 
und kamen in den Fluß, wo sich 8 derselben durch 
Schwimmen und schnelle Hilfe des im Nachen ge
bliebenen Führers AloiS Schreiber auS Ettringen 
retteten, allein die von sihrem Ehemanne geschie
dene Taglöhnerin Maria Meßmer aus Ettringen, 
Gerichts Türkheim, wurde von den Wellen veS 
ohnehin sehr hochgehenden WertachflusseS verschlun
gen und isi die Leiche derselben bis jetzt noch nicht 
aufgefunden worden. — f

R ä t hse l.
Häßlich ist alsThier, und mit dem häßlichen Namen
Spracht die Mutter doch zärtlich dem Töchterlein zu.

(Auflösung folgt.)

-Anzeige.

Getreids

Gattung.

Ottobeuren, 
den 20. Juli 1854.

Memmingen, 

den 18. Juli 1854.

 

Kempten, 
den 12. Juli 1854.

höchster | mitierer nieverster höchster | mitterrer f niederster höchster | mittcrer i neverster.
fl. fr. fl. fr. fl. fr. fl. 1 kr. fl. fr. fl. fr. fl. fr. fl. kr. fl. kr.

Kern. 37 35 30 40 35 12 34 58 34 28 33 42 32 ig 31 31 30 38
Roggen. 27 4g 27 22 25 56 25 £J 24 16 23 3g 24 1 23 2 22 2z
Gerste. ——— --- - --- - —— --- — ig 4g ig 10 18 46 ig 3g 18 42 17 46
Haber. 11 45 11 25 11 5 11 58 11 31 IC 1 14 ii ig 10 37 g 3i

n a cb dem M i t r e r p reis:
Aufschlag; Kern 4 4 g kr. Roggen 6 fl. i/ kr. Gersten — fl. — fr. Haber — fl. 15 fr.
Abschlag; Kem — fl . — kr. Roggen -- fl. — kr, Gersten -- fl. — kr. Haber — fl. — kr.
-E—W> ---------------- - ------------------ ------------------------------------------------------------------ i_. . j 

B r $ H A C Ci Semmelbrod zu 2 fr. 6 — Llh. . —- Weißbrod v. Kern - Mehl zu 2 fr. 71(2 Loch. —
Halbweißbrod zu 2 fr. 9 1)4 Lth. — zu 4 fr. 18 5j8 Lth. —
Roggenbrov zu 2 fr. 11 1J8 Lth. — zu 4 fr. 22 1J4 Lth. —

 

pfeife »er nicht t « fj r t e » Viktualien-
Schmalz das PfünV . 25 fr. — hl.
BM-r „ „ . , 22 fr. - hl.
Seife , 20 fr. — hl.
Kerzen „ „ Gegossene 2Sfr. gezoch27kr. — hl.

9 Stück Eier . .... 8 Fr. — hl.
Der Werling Kartoffeln . .... — fr. — hl.
Der Zentner gutes Heu . . . . 1 fl. 3 kr. — bl-
DerZentner Pferd-Heu . . . . — fl..42 kr. — hl.

««ArUar«. bev (Sanfte. Veran txvoc tUd?et: Redakteur r Lark Sansek'



Ottobeurer - Wochenblatt.
Donnerötag x. 30. dm 27. Zull 1854.

m- 0 t r 0.
ij Die Ehe ist das' Grab der' Lieste'

und das- Weib das' Kreuz' darauf!'

Auszug aus dem köntzl. bayer. Kreis-Amtsblatt Schwaben und Neuburg 1854.1
Nro? /i 2.

Inhalt % Verhältnisse' des Aufenthalts in München.—. Dir Nniversitäts-Stipmdim auf Rechnung des Neuburger-' 
Seminarfouds. — Die Distr-lklskassa-Rechnungeii der kgl. Landgerichte Burgau- und Lindau >r» 1852j53. — Tarerh»-« 
Lung bei For-strechts-Ablöstingen.- — Die Beseitigung, einiger Mißstände in der Advokaten -Praris.- Die allgemeine- 
deutsche Industrie-Ausstellung, in München im Jähre 1854. — Kreis-Notizen.-

Nro. 45.
Inhalt x Agenturen' der k. k. privilegirten ersten österreichischen FeuerversichmMgs-'Gesellschaft. Die Rechnungen

der Distrikts-Genn-inds Höchstädt- pro 185.1j.52 und 1852153. —- Die Rechnungen der Distrikts - GeWinde Donauwörth 
pro 1-85-1 j.52-. — Handels- und Schiffahrts-Verkehr nach und von Ländern kriegführender Machtet- — Die Erledigung 
des Frühmeß-Benesizi.ums in Neuburg asK. ---- Erbauung eures protestantischen Bethaufts für die Filial-Gemeinde Neu-' 
städtles. — Untersuchung' gegen- Dr. Anton ©trete!, Benestziums-Verweser und Buchhändler Friedrich. Pustet zu Regens» 
bürg- wegen Preßdergehen. — Kreis-Notizen. —- Schrannen-Anzeigen,

Nro. 44.
Inhalt x Die Fortsetzung der Eiseubahn-Anlrhen'.. — Die AufnahmSpküfurtg in' das protestantische Schult«hrer-Ss» 

nriuar zu Schwabach für ras Jahr 185*4)55. — Die Erledigung des Kurat-Benefiziumö Schönstetren.- — Ei ist er Rech» 
nungs-Abfchlliß des Ve-rstcherungs - Vereines gegen- Schaden- an Pferden- und Rindern- für das Königreich Bayern. — 
Kreis-Notizen.-

Amtliche Bekannhiiachungen.

Mo iw das- Eigcmhunr W Pfarreien- BmefizkMj. und ande
rer Stiftungen,, de» Gemeinden übergegangenen Staats- 
Obligationen au porteur,. refp'. ddrcn' Wnfchreiöüng in- 
Nominal« ObligaÄonum- betr.-

An die Besitzer geistlicher Pfründe- und 
an fätnmlliche Kirchen- Stiftungs- und 
Ge m ein d e- Verwaltungen.

Auf Vie m Anregung gebrachte Umschreibung. 
Ser im Besitz von geistlichen Pfründe- und anderen' 
Stiftungen, bann von Kirchen- Schul-' und pcliti? 
sch en Gemeinden befindlichen kg!. StaatSobligatio- 
nen au porteur in solche auf Namen hat daS kgl.- 
Staa'tsmimsicrium der Finanzen im Einverständnisse' 
mit den kgl. Staatsministerien des Innern und des 
Innern für Kirchen--und Schulamgekgenheiten durch 
höchste Entschließung'vom 21-ton Juni d, JrS. Lid' 
W- StMöschllKm-LilA.ullL.S-CpmmWvll ermächs 

Ägt, sämmtlrche zur zeit im Besitze der geistlicher 
Pfründen und der übrigen' Stiftungen-, sowie Lei 
Eommunen befindlichen Staats--Obligationen au 
den Jichaber laut-end auf die trefienden Stiftungen 
und Gemeinden vinclllirell zll lassen', Nachdem dk» 
bemerkte Umschreibung theils, wie bei den 4 0j0 tiger 
Grundrenten - Abl-ösungS- Schuldbriefen, sowie Vk» 
Len 5 OMigcn Snbseriptionsr und den 5 OjO und 
4- 1J2 0s0 tagen Eisenbahn - AnlehenS - Obligationer, 
unz-uläßig ist, theils aber bei Len übrigen Obligatio* 
wen wegen der hiermit verbindenden Störung Le».- 
Kassa- und RechnungSdienstes nicht ausführbar tu» 
scheint, dagegen aber der au8 dem Besitze »orr au 
porteur Obligationen für die bezeichneten Stiftunr, 
gen und Gemeinden bei genauer Behandlung oder tq 
Unglücksfällen möglicher Weise hervorgchenden Ge- 
fährdung Lurch die von der königl. Staatsschulden^ 
Tilgungs - Commission vorgeschlagene Vincullrutiz 
der im Besitze von Stiftungen und Gemeinden beo 
finLlichenau porKUS ObliMliynetrgllf dll belleh
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fenben Stiftungen und Communen nach Art der als 
Militar-Heiraths-Cautionen unterstellten Obligatio
nen genügend vorgebeugt werden kann. Zn Berück
sichtigung des Umstandes jedoch, daß durch spater 
vereinzelte Wiederkehr derartiger VineulirungS-'An- 
Lrage der Dienst der Kassen manigfach gestört und 
die Evidenthaltung der Kataster und Rechnungen 
wesentlich erschwert würde, hat das kgl. Finanz^Mi- 
visterium die Verfügung erlassen, daß zur Anmeldung 
aller dieser Vinculirungs - Anträge ein praclusiver 
Termin von vier Monaten mit dem Beifügen 
festgesetzt werde, daß nach Ablauf dieser Fiist jeder 
weitere derartige VinculirungS- oder Umschreibungs- 
Antrag, insoferne derselbe nicht durch den Nachweis 
schankungS- oder vermachtnißweiser Erwerbungsvvn 
Obligationen au porteur begründet werden kann, 
die Zurückweisung zu gewärtigen habe.

JnFvlge hohen Regierungs-Ansschreibens vom 
15(en L MtS. in Nro. 58 des KreiS-AmtS-Blat- 
teS werden die Besitzer geistlicher Pfründen- die 
Kirchen- StiftungS- und Gemeinde-Verwaltungen, 
welche Staatöobligationen au porteur besitzen, 
lhiemit aufgefordert, dieselben bis zum 30ten Au
gust anher einzusenden, um deren Viculirung be
werkstelligen zu können, und für alle Verluste und 
Nachthcrle aus unterlassener Anordnung ausdrück
lich verantwortlich erklärt.

Am 25ten Zuli 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf Landrichter.

Dm Urlaub des Landgerichtsborstandes.

An sämmtliche Gemeinde- und Kirchen- 
Verwaltungen.

Unvorgesehencr Hindernisse wegen kann der un
terfertigte Amtsvorstand seinen S wöchentlichen Ur
laub erst am Donnerstag, den 10. August antret- 
ten, was unter Bezugnahme auf das Ausschreiben 
vom I8ten d. MtS. bekannt gemacht wird.

Am 25ten Zuli 1854.

Graf, Landrichter.

Die Gemeinde-Wahlen bekr.

An sämmtliche Gemeinde-Vorsteher.
Nachdem noch mehrere UrwahUisten abgängig 

sind, so wird zu deren Einsendung noch «in Ter- 
' bis zum

Stell August l. Irs.
gewahrt, nach dessen Verstuß aber der Gerichts- 
diener zur Abholung der noch fehlenden abgeord
net werden.

Am 27ten Juli 1854.

Königliches Landgericht Ottobebeuren.
Graf, Landrichter.

DaS Mltnehmen der Hunde aufs Feld betr.

Bekanntmachung.
Inhaltlich eines höchsten Regierungs-RescripkS 

vom 5t-n d. Mts. besteht ein allgemeines Verbot 
des Milnehmens von Hunden auf Felder und 
Wiesen nicht. Dagegen ist gegen solche Hunde
besitzer, deren Hunde im Freien j a g e n und da
durch die Jagdbesitzer beeinträchtigen, strafend ein
zuschreiten.

Dies wird hiemit zur allgemeinen Kenntniß 
gebracht, und hiernach die diesamiliche Ausschrei
bung gleichen Betreffs vom 5ten November vor. 
ZrS. modificirt.

Ottobeuren, den 24ten Juli 1854.

Königliches Landgericht.
Graf, Landrichter.

Bekanntmachung
In der Derlassenschaft deS Frühmeßbenesiciaten 

Alois Göppinger von Loos werden am 

Mittwoch, den 2ten August l. <Irs. Vormit
tags JJ2 9 Ahr

Mehrere Mvbiliargegenstände, als Meubelö, Weiß
zeug, Betten, Kleidungsstücke, Bücher, meisten» 
theologischen Inhaltes, Haus- und Oekonvmieger 
räthschaften, acht silberne Eßlöffel nebst silberbe
schlagenen Meßern und Gabeln, Sackuhr, Schuh- 
schnallen, fernerS auf dem Felde stehendes Getreide, 
nämlich Roggen, Beesen und Haber durch eine 
landgerichtliche Commission im Benesiciaten Hause 
zu Boos gegen gleich baare Bezahlung an den 
Meistbietenden öffentlich versteigert.

Kaufsliebhaber werden hiezu ««durch eiuger 
laden.

Babenhausen, den 24ten Juli 1854.

Königliches Landgericht.
B ach e r l e, Landrichter.
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Ediktalladung.
Da der Wirthjohn Franz hinten Ziesel von 

Legau schon seit dem rußischen Feldzuge von 1812 
vermißt ist, so wird derselbe und wenn er selbst 
gestorben seyn sollte, dessen allenfallsige Descen- 
denz hiemit vorgeladen, innerhalb I Monaten von 
heute an sich bey unterfertigtem Gerichte zu mel
den, widrigenfalls die bei) HinauSgabe des Ver
mögens des Ersteren an seine Seitenverwandten 
bestellte Kaution aufgehoben wurde.

Am lyten Juli 1854.

Königliches Landgericht Grönenbach.
Steiner, Landichter.

Vaterländische Feuer - Versiche- 
rurrgö - Gesellschaft in Elveefeld.

Der Unterzeichnete bringt hiemit zur öffentlichen 
Kenntniß, daß Herr Christian Gufer in Mem
mingen für die Stadt Memmingen und denLand- 
gerichlSbezirk Ottobeuren als Agent die allerhöchste 
Genehmigung von, königl. Staatsministerium des 
Handels und der öffentlichen Arbeiten bereits 
erhalten hat.

München, den ig. Juli 1854.
Die Haupt-Agentur.
Carl B r o n b e r g e r.

Unter Bezugnahme auf vorstehende Bekrnnk- 
machung erlaubt sich der Unterzeichnete seine Dienste 
zur Vermittlung von Versicherungen gegen FeuerS: 
gefahr auf Mobiliar-Vvrrathe, Waarenlager, Ma
schinen, Oekonvmie- und sonstige bewegliche Gegen
stände gegen billige Prämien auf die kürzeste Zeit 
bis zu sieben Jahren, ergebenst anzubieten.

Bei Vorausbezahlung sder Prämie auf vier 
Jahre, wird das fünfte Jahr als Freijahr gewährt.

Nähere Aufschlüsse werden mit Vergnügen er- 
kheilt mit der Versicherung promptester Bedienung.

Memmingen, den 21ten Juli 1854.

-Christian Gufer, Agent.

Gefunden wurder
Ein Leihhauöschein. Verleger dieftö MätkrS 

sagt, wo selber abgehvlr werden kann.

Lotto.
An der 1177ten Regensburger Ziehung wurden gezogen:

Ws3 SS 51 15. 34. 1.

Per Arbeitsviel) vermeide man übermäßige 
Anstrengungen.

Ein ausgezeichneter Landwirth sagt: So wie der
jenige Mensch viel ausrichtet und zu Stande bringt, 
der Ausdauer und Beständigkeit zeigt, so werden auch 
mit den Gespannen einer Wirthschaft nur dann viele 
Arbeiten vollbracht, wenn sie alle Tage in den bestürm
ten Arbeitsstunden in einer zwar lebhaften, aber 
mäßigen Thaligkeit erhalten werden. Sind die.Thiere 
erst daran gewöhnt, so bleiben sie (versteht sich, bei 
einer angemessenen Nahrung) bei Fleisch und, Kräf
ten und können viele Jahre gebraucht werden. Aber 
einzelne Anstrengungen wirken nachtheilig auf ihre 
Gesundheit, wie auf die Dauer ihrer Brauchbarkeit.

Das Ziehen schwerer Lasten, wenn eö die Kräfte 
der Thiere nicht übersteigt,ist nie nachtheilig, wohl aber 
das Jagen mit leerem Wagen. Von zehn Pferden, 
die in Folge des Gebrauchs zu Grunde gehen, werdeir 
neun zu Tode gejagt, wenn eins in Folge der An
strengung beim Lastziehen stirbt. In einigen Gegen
den herrscht bei den Aufsehern ein Widerwille gegen 
ernstliches Arbeiten und gute Ladung ; dagegen seheir 
sie leichtsinnig dem AuSbruch der muthwilligen Roh
heit zu, wenn die Viehwärter mit leerm Wagen um 
die Wette jagen.

Wer seine Thiere lange gesund und brauchbar er-< 
halten will, muß diese und ähnliche Anstrengung ver
meiden; dagegen kann er darauf halten, daß bei, 
mäßigen Ladungen mit Pferden in einem raschen 
Schritte und leer in einem kurzen Trabe gefahren 
werde, und daß in den eigentlichen Arbeitsstunden bei

ßn gewöhnlichen Arbeiten keine Pausen erentreten. Hier-
«0 si. Mtrchensilstnngs- und bei können Pferde 5 bis 6 Stunden recht gut auShal:
30 fl. Armenfonds-Klijntal ten, ohne daß ein Auöruhen oder Verschnaufen nöthig,

sind zu 4 Prorent verzinslich auf gute Ver- ist. Aber diese Arbeitsstunden müssen regelmäßig in- 
sicherung auözuleihen. Wo, sagt Verleger dieses ne gehalten werden. Die Thiere gewöhnen sich so

—«ww—w- daran, vorzüglich Ochsen, daß sie durch mancherlei
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Zeichen ihren Unmuts ausdrücken, wenn die Zeit 
des AusspannenS überschritten wird.

(Aus: Allg. Zeit, sstrdemsche Lund- und Forstwirthe.)

Vermischtes.
Am Samstag Abends 4 Uhr ereignete sich in 

Augsburg ein schauderhaftes Unglück. Beim Baue 
des neuen Schulhanses bei St. Ulrich waren die 
Maurer im Afrawalde beschäftigt, die vom Ab
bruche kommenden Backsteine vom Mörtel zu rei
nigen und sie in den gegenüberliegenden Garten an 
der inner» Seite der Mauer desselben aufzubeugen. 
Zu einer bedeutenden Höhe über die Mauer hin
aus war dieß bereits geschehen, als durch den 
starken Druck der Steine veranlaßt, die Mauer 
einstürzte, die ohnehin keine große Festigkeit dar
bot, da eine Oeffnung unter derselben zu einer 
Dunggrube ihre Haltbarkeit beeinträchtigte. Fünf 
Maurer und 2 vorübergehende Personen wurden 
verschüttet und gräßlich verstümmelt unter den 
Steinen hervorgebracht. Drei der Getroffenen 
waren todt und wurden auf den Gottesacker ge-
bracht, vier Schwerverwundete 
KramkenhauS. —

Auö Mahren vernimmt man, daff daselbst, so
wie in Oesterreich, die Grnte in vollem Gange sei, 
und daß das, was von Roggen und Gerste schon 
eingebracht ist, sich äußerst befriedigend zeige. —

Schweiz. Furchtbare Hagelwetter haben in 
den letzten Tagen mehrere ausgedehnte Landstriche 
heimgesucht, namentlich den Gemeinvebezirk Jn- 
gelbohl im Kanton Schwyz und die Aemter Dors* 
neck und Thierstein im Kanton Solothurn. Zn 
dem ersten wurden alle Saaten und Stanzungen 
zerstört, ackeö Obst von den Baumen geschlagen 
und alle Fensterscheiben zerschmettert. Am nächsten 
Morgen fand man noch Hagelkörner von g bis 
14 Linien im Durchmesser. Der Boden war 
mehrere Zoll hoch davon bedeckt gewesen. Zm 
Kanton Solothurn zog das Wetter von Maria- 
stein bis gegen die hohe Winde, und von da hin
unter in das Mämliswyler Thal. Der Hagel 
lag so dicht, daß die ganze Gegend anderthalb 
Stunden lang ein weites Schneefeld zu sein 
schien. —

Zu verkaufen find:
8 — g Klafter alte Dach land ei n. Wo, sagt

trug Man MS Verleger dieses Blattes.
(Auflösung des RüthsAS iw N«r 2Su Spinne.)

und verkehr bry Job» Bapc. Eans-ep. vkLemttvsrtUchek Aesetkreuc r ,L»art Sansek»

S ch kann e n - A n ; (: i g

G etveidr

G a ttu ng.

O t to b e u 

dm 27. Juli'

r e n , 

1854-.

M em m i n g e n, 
den 25; Juck 1854.

Kem pM- e n, 

den 19. Juck 1854.

höchster | nütterer | niederster höchster mitterrer j niederster höckster 1 mitterer 1 ne'verster.

fl. fr. fl. fr. ' fl. kr. fl. kr. fl. kr. ' fl. fr. fl- kr. f fl. fr. fl. kr. '
K e v n. 32 ' 4 ' 31 7 2Q 28 31 2-7 • 30 55 t 2g 59 . 3f> 41 35

■ 26
•47 ' 34 .28

R o g g ' 22 ! 3 21 18 ’ 20 53 22 24 21 45 f 21 13 27 19 42 . 25 55
G e r ff e. 16 . — 16 ■ — 16 — ig : 7 ■ 18 - 35 l 18 9 21 45 i 20 - 8 - ig ,31
H w b e v. 11 3g 11

i
' 5
71 a

' 10 53 
ckr d s rr

11
t m

55
i t

| 11 30 
t r r D

• 11 
r t

. 4
: s r

12 .29 11 .37 10 38

Aufschlag: Kern -- ff.- kr. Roggen -- fl. — kr. Gersten —-ff. — kr . Haber — ff. — fr.
Abschlag: Kern 5 ff. 39 fr. Roggen 6. st. 4 fr. Gersten — ff. - kr. Haber - fll. 20 fr.

B v o ö5 t«r c : Seminelbrod zu 2 fr. 6- lj2 Äh- 
HalLweiffbrotz zu 2 fr. 1'0 318' Lth, 
Aöggenörod zu 2 fr. 12 f|4 Lth,

— Weißbrad v: Kem 
— zm 4 kr, 2'0i
— zw 4 fr: 24 '

- Mehl zu 2 fr. 8 li2 Lotb. — 
3M Lth, —
g2 Lth-, —



Ottoüemer«Wochenblatt.
Donnerstag M 31. den 3. August 1854.
- - . - ■ ft ; . s« ' ■ bi.: ■,< .

Merkt's Euch!
Wer heute Men g iebt geht als gerühmter Weiser zu Bette; wenn er 
aber morgen etwas verlangt, steht er übermorgen als Narr auf.

Auszug aus dem königl. bayer. Kreis-Amtsblatt von Schwaben und Neuburg 1854.
Nro. 45.

Inhalt: Theurungsznlagen für die gering.besoldeten Bediensteten.— Der Gothaer-Vertrag wegen gegenseitigerUcber- 
nähme von Ausgewiesenen. — Die Verunglückung Les Joseph Kraus von Biburg und Konsorten. —' Erledigung der 
kath. Pfarrei Bittenbrunn, kgl. Landgerichts Neuburg HD.- — Das Gesuch des Mechaniküs Alois Stallmayer «tS Pas
sau um die Bewilligung zur Ausstellung seines panoptique.------Die Rechnung der Distrikts-Gemeinde Rog
genburg pro 1852J53. — Das Aufstnven einer unbekannten todten Mannsperson im Saalflnffe. — Die Funktion des 
Untersuchungsrichters am kgl. Kreis- und Stadtgerichte Kemxtey, — Untersuchung gegen Dr. Karl Haas, Redakteur der 
ueuen Sion, wegen Preßvergehens. — Kreis-Notizen.

T Nro. 46.
Inhalt: Der' Vollzug des Forstgesetzes vom 28. März i852. — Der erledikste ärztliche Distrikt Pfaffenhausen, kgl. 

Landgerichts Mindelheim. — Erledigung der Pfarrei Senckendorf, Dekanats Zirndorf. — Untersuchung wegen Mißbrauch 
der Presse. — Kreis-Notizen.— Viktualien-Taren. ...

rFf... Nro. 47.
Inhalt: Programm zu dem Central.Landwirthschafts-Feste in München. — Die Herstellung des Budgets für die 

VH. Finanzperiode 1355J61, hier die Errichtung neuer Schulen. — Agenturen der Elberfelder Mobiliar.-Feuerverflche- 
rungs-GeseUschast. — Die Rechnung der Distriktsgemeind»,Lauingen pro 1852J53. — Der erledigte ärztliche Distrikt 
Günzburg. — Erledigung der Pfarrei Schotnweisach, Dekanats Uehlfeld. — Die Erledigung dec IV. Protestant. Psarr- 
stelle in Culmbacv. — Untersuchung gegen Gustav'Dietzel,s Literat in Hamburg, wegen Mißbrauchs der Presse. — Unter
suchung gegen Professor Dr. Hengstenbcrg von Berlin, wegen Preßvergehen«. — Die Ausstellung von Zucht-Stieren.— 
Kreis-Notizen. 1 ■ - . ’lt

Nro. 48.
Inhalt: Das homöopathische Heilverfahren. — Die zweckmässige Anbringung der Uhren und Glocken auf Kirchen» 

thürmen. — Die Rechnung der Distriktsgemeinde Kaufbeuren. — Die ordentlicheu Ersatzwahlen in den Gemeinden pro 
1854j37.

Amtliche Bekanntmachungen.

Die Abgabe des Armenholzes pro 1854(55 üesttz

An sämmtliche Gemelnde-Vorsteher.
Da der Termin zur Einsendung der Derzeich, 

Klsse über die Armenholz-Bedürftigen dem Abflüsse 
Nahe ist, so werden die Gemeinde» Vorsteher zur 
schleunigsten Einsendung derselben mildem Anhang« 
hiemit aufgefordert, bei Anfertigung dieser Ver
zeichnisse mit aller Umsicht und Genauigkeit zu 
verfahren, und nur ganz unbemittelte ko n s- 
cribirte Arme in dieselbe aufzunehmen, und 
bei jedem: Wohnort, Stand, Erwerb, ob verheir 

ralhet oder ledig, und bei Pfründner noch beizur 
setzen, ob nicht dem Anwesensbesitzer die Verbind- 
lichkeit zur Herbeischaffung deS erforderlichen Be» 
heitzungSMaterials obliegt.

Beigefügt wird, daß jene Gemeindeglieder, 
welche einenBrennholzbezug auö demGemeindewald 
geniessen, auch wenn sie ganz arm sind, ferner 
Gemeindediener von solchen Gemeinden, welche er
giebige Gemeindewaldungen besitzen, keinen Anspruch 
auf Armenholz aus Staats - Waldungen machen 
dürfen.

Endlich wird noch darauf aufmerksam gemacht, 
diesen Armenholzverzeichnissen jedeSmal ausdrück
lich beizusetzen, daß der Lvdalarmenpflegschaftörath
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für die rechtzeitige Bezahlung des abgegebenen 
ArmenhvlzeS hafte.

Am itcn August 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf Landrichter.

Die Etatsvarianten pro 1854(55 ketr.

An sämmtliche Gemeinde- Stiftungs
und Kirchen - Verwaltungen.

Da ungeachtet der diesseitigen Aufforderung 
Dom 12ten vor. Mts. in Nro. 28. des Wochen
blattes noch viele Stiftungen und Gemeinde mit 
ihren Etatsvarianten pro 1854J55 oder Fehlanzei
gen im Rückstand sind, so werden dieselbe hiemit 
beauftragt, solche bis zum 8ten d. Mtö. zuver- 
laßig einzusenden.

Bezüglich der Form wirklicher Etatsvarianten 
Wird auf die hohe RegierungS-Ausschreibung vom 
28ten Juli 1836. Seite 971 aufmerksam gemacht.

Am iten August 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Die Beschlüsse der Kirchen - Verwaltungen ketr.

An sämmtliche Kirchen - Verwaltungen.
Es kommt häufig vor, daß die Beschlüsse dec 

Mrchen-Verwaltungen über Annahme von Schan
kungen, Jahresstiftungen rc. rc. häufig nur von 
dem Vorstände und den Kirchenpsteger unterzeich
net sind, während sie von allen Mitgliedern der 
Kirchen-Verwaltung unterschrieben, und auch mit 
dem Siegel versehen sein sollen, wegen welchen 
Mangels schon mehrmal solche Beschlüsse von der 
kgl. Regierung zur Ergänzung zurückgeschlossen 
Worden sind.

Es werden daher die Kirchen - Verwaltungen 
auf dieses nothwendige Erforderniß eines gültigen 
Beschlusses aufmerksam gemacht.

Am 2ten August 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Den Mehlveikauf durch die Müller betr.

An sämmtliche Gemeinde-Vorsteher.
Nachdem Beschwerden erhoben wurden, daß die 

Müller bei dem Verkaufe des Mehleö wiUkühiliche 
Preise setzen, inSbesonders ungeachtet deS seitherigen 
nicht unbedeutenden Fallens der Getreidprejse noch 
immer daS Mehl zu Preisen wie zur Zeit der höchsten 
Theuerung verkaufen, so werden die Gemeinde-Vor-
steher beauftragt, den in ihren Bezirken befindlichen 
Müllern unverzüglich zu eröffnen, daß sie sich dey 
VermeidungfirengsterSlrafe an den in fedemWochenr 
blatl ersch-iaendenMehltarifgenaueÜ zu halten haben.

AUenfallsige Dawiderhandlungen sind schleunigst 
anzuzeigen.

Am 2ten August 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Die allmählige Knltivlrung und bessere wirkhschaftliche Ve» 
Nützung der Gemeindegründe betr. ■

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren.

Werden diejenigen Gemeinde-Vorsteher, welche 
die in der dießseiligen Ausschreibung vom 10ten 
April [. Jrs. in Nro. 15. des Wochenblattes an
befohlene Anzeige noch nicht erstattet haben, hie
mit aufgefvrdert, dieselbe binnen 8 Tagen bei Ver
meidung eines Warthbothen zuverläßlig einzusenden.

Am 2ten August 1854. V
Graf, Landrichter.

Die Baareperaturen an der Pfarrkirche und der Riedkapelle 
zu Benningen betr,

B e k a n n t m a ch u n g.
An der Pfarrkirche zu Benningen, und dec 

dortigen Riedkapelle sind mehrere Baureperaturen 
vorzunehmen, welche nach dem von der königlichen 
Bauinspektivn Mindelheim geprüften Kostenvorau- 
schlag auf 1381 st. 9 kr. festgesetzt sind, deren 
Wendung nach dem von der kgl. Regierung ge
nehmigten Anträge der Gemeinde in 3 aufeinander 
folgenden Jahren geschehen darf, so daß

pro 1853154 458 st. 57 kr.
„ 1854J55 523 „ 30 „

und „ 1855J56 398 „ 4 „
verbaut werden müssen.
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Zur Versteigerung dieser Baureperaturen an 
den Wenigstnehmenden vorbehaltlich hoher Regier 
rungSgenehmigung wird hiemit Tagsfahrk auf 

Freitag, den 18t<ri August I. Lrs. Vormit
tags 9 Nhr

hierorts angesetzt, und werden befähigte Werkmei
ster hiezu mit dem Beifügen eingeladen, daß Plan 
und Kostenveranschlag in hiesiger Registratur ein- 
Hesehen werden können.

Am ziren Juli 185/t.
Königliches Landgericht Ottobeuren.

Graf, Landrichter.

Die Preiset, erthciluug des allgemeine» Landgestüts zur Be-° 
sörderuug der Pferdezucht betr.

Bekanntmachung.
Sn Gemäßheit der allerhöchsten Verordnung vom 25. No- 

tzember 1851 wird wegen der dießjährigeu Preise-Vertheilung 
des allgemeMenLandgestütos Nachstehens zur öffenllichen Kennt- 
rllß gebracht.

; 1.
Die Beschälstationen im Regierungs-Bezirke Schwaben und 

Neuburg bilven für das heurige Jahr 3 Bezirke.
Zum 1. Bezirke gehöre«: 1. Memmingen, 2. Hiltenfingen,

k. Landgerichts Türkheim, 3. Bertoldshofen, k. Landgerichts 
Oberverf, 4. Sonthofen und 5. PeterZtahl,f. Ldg. Sonthofen.

Zum zweiten Bezirke gehören: 1. Aichach, 2. Bruck, 3. Dach
au, 4. Schrobenhausen und 5. Rain im RegierungsbezirkeOber- 
bahern, Bann 6. Augsburg,

Zum 3‘ Bezirke gehören: 1. Neuburg, 2.Lauingen, 3. Wer
tingen und 4. Buchdorf, k, Lauvgerichts Donauwörth, dann 
L. Ingolstadt im Regierungsbezirke Oberbah.rn.

11.
Die Preise-Vertheilungen finden statt:

Jm 1. Bezirke am 18; August in Memmingen,
Im 2. „ „ 24. August in Aichach,
Im 3. „ „ 28. August in Nenburz ajD.

111.
Preise werden nur für Stuten ausgesetzt, und zwar sirr solche, 

welche .
a)-son einem Landgestüts-Beschäler und einer »approbirten 

Stute abstammen, was entweder durch Vorzeigung des 
ApprobatiousscheinkS oder durch ein besonderes amtliches 
Zenguiß nachzuweiscn ist;

b) daS »ritte Lebensjahr vollständig zurückgelegt und das sie-, 
bents Lebensjahr noch nicht überschritten haben.

Stuten vom vollendeten 5. bis zum 7. Jahre einschüßlich 
^tben nur dann auf Preise Anspruch,wenn sie Mutterstuten sind, 
und nicht nur das Fohlen bei sich haben, sondern auch erweislich 
von einem Landgestütsbeschäler wieder belegt sind.

Jeder Pferdebesitzerbann mit mehreren Stuten zugleich kon- 
kurriren, und auch Preise dafür erhalten.

Früher erworbene Preise schließen ein Pferd von der Mitbe- 
Werbung nicht aus.

V .
Die zu vertheilenden Preise werden nach der Anzahl der zur 

Preisbewerbung vorgeführten Stuten mit Rücksicht auf die für 
den betreffenden Bezirk repartirte Summe bestimmt, und bestehen 
dieselben für ein Pferd in 10 bis 20 bayerischen Tyalern, welche 
sogleich baar ausbezahlt werden.

Zu, jedem Preis wird eine Fahne gegeben.
Das preiswürdige Pferd erhält das Brandzeichen deS Land-- 

gestütes auf den Hinterschenkel.
.Die Namen der Preiseträger werden, unter Bezeichnung der 

betreffenden Pferde durch das einschlägigeKreis-AmtSblatt öffent
lich bekannt gemacht,

V I.
Auch denjenigen Pferdezüchtern, welche sich durch besondem 

Fleiß und durch AuSdauer in der Zucht auszeichnen, insbesouver» 
von einerund derselben approbirten Stute schon mehrere Fohlen 
gezogen haben, wenn auch die vorgeführte Stute nicht mehr als 
preiswüroig erscheint, werden Preise bis zu 10 bayer. Thalern 
zuerkannt werden.

V II.
Diejenigen Pferdezüchter, welchen tnben Vorjahren Prämien 

zugesprochen worden sind, und von daher noch Forderungen zu 
machen haben, werden zugleich hiemit aufgerufen, dieselben bei 
der Preise-Vertheilung ihres Bezirkes auf die bisher üblich ge
wesene Art geltend zn machen, und den betreffenden Betrag von 
dem Vorstände der kgl. Landgeftüts-Verwaliung in Empfang 
zu nehmen.

München, den 28. Juni 1854.

Die kgl. bayer. Lemdgestürs • Verwaltung.
Wegen Beurlaubung des Vorstandes, 

Graf von Jenison, Rittmeister.
Weiß,

Regimeiiis-Qnartiermeister.

Fleischtare für den Monat Anglist betr.

F l e i s ch s a tz.
Die hiesigen Metzger hüben für den Monat 

August folgende Fleischpreise angegeben:
Mastochsensteisch per Pfund . . 12 kr.
Rindfleisch „ „ . . 10 „
Kalbfleisch 10 „
Schweinfleisch _ „ „ . . iö „
Obige Taxen sind lediglich als Maximalpreise 

anzusrhen, so, daß daS Fleisch auch um geringere 
Preise unter der Voraussetzung verkauft werden 
darf, daß
1) dasselbe von ganz guter Qualität ist, und
2) die Anzeige des geringem Preises rechtzeitig der 

Lokalpolizeidehörde gemacht wird, welche hier 
rüber je nach Umstanden der Distnktspvlizei- 
Brhvrdin zu beachten ist.
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Dis Gemeinde - Vorsteher werden beauftragt, 

xbigcn Fleischsatz bei den Metzgern ihres Bezirkes 
anschreiben zu lassen, und dessen genaueste Ein
haltung zu überwachen.'

Ottobeuren, am 2ten August 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Gras, Landrichter»

" m ti aai-- _---

Zn Eisenburg ist ein gut gebautes 
zweistöckiges mit Platten gedecktes Wohn
haus bestehend in: Stube, 3 Kammern,

Küche und 18 Dezimalen Garten beim Haus mit 
vielen veredelte» Obstbäumen besetzt; täglich auö 
freier Hand zu verkaufen.

Nähere Auskunft hierüber ertheilt der Gemeinde- 
Pfleger in Eisenburg.

166 fl. Stiftungskapital zu 4 Procent verzins
lich sind beim Stiftungspfleger David Högg in 
Hawangen gegen hinreichende Versicherung auSzu- 
leihen.

Verloren wurde: Von der Kirche bis zum Kauf
mann Hiemer ein Augenglas. Verleger dieses Blattes sagt, 
an Wen dasselbe abzugeben ist.

Geburts-, Sterb- und Trauungs- 
Anzeigen

in der Pfarrej Ottobeuren 
im Monat Juli.

Geboren: Den 7., Joh. Baptist, d. V.: Joseph Ruef, 
Bauer in-Dtenneberg. — Den 13., Maria, Josepha, d. V.: 
Georg Achilles, Söldner in Stephansried.— Den 26., Joh. 
Michael, d. V.: Magnus Schalk, Bauer in Reute. — Den 
30., Anna, d. P.: Lader Send, Söldner in Guggenberg.

Gestorben: .Den 1., Maria, Anna Reiter, verw. Söld
nerin von Hoss, 6'3 Jahre alt, an Abzehrung. — Den 1., 
Viktoria, unehel., 13 Wochen, 3 Tage alt, an Gichtern.— 
Den'1., RvsinaMahr.Sölonerstochrer v.Oitobeuren,49J. alt, an 
Epilepsie. — Den 1b., Joh. Michael, Kind des SöldnerS 
Joh. Georg Immer; von Srephansricd, 3 Wochen alt, an 
Schwäche. •— Den 16., Maria, Anna, unehelich, 2 3jlJahr 
alt, an Gichtern. — Den 22., Wilibald Rues, Bauersso.hu 
von Denneberg, 33 Jahre alt, an nervöser Abzehrung. 
Den 31., Magdalena, Kind des Oelmüllers Andreas Roth- 
ach von Glderu, 4 Wochen alt.

S ch r a n n e n - A n z e i g e.
Ge treib - 

Gattung.

Ottobeuren, 

den 3. August 1854.

Memmingen, 

den 1. August 1854.

Kempten, 

den 26. Juli 1854.

höchster | mitterer | niederster höchster | mitterrer |, niederster höchster s mitterer | neverster.

fl. kr. fl- kr. fl. kr. fl. kr. fl. kr. fl. fr. fl. kr. fl. fr. fl. fr.
Kern. 36 49 35 41 34 2 33 51 33 11 32 25 33 31 32 10 31 3
Roggen. 25 12 24 33 22 12 24 15 23 14 22 29 24 41 23 34 22 17
Gerste. ■--- —— — —- —— 21 10 20 7 J9 32 20 12 18 34 17 38
Haber. 11 47 11 18 11 5 11 48 11 18 10 41 11 20 10 35 9 30

Nach dem Mi er er Preis:
Aufschlag: Kern 4 fl. 4 kr. Roggen 3 fl. 15 fr. Gersten — fl. — fr. Haber — fl. 13 Fr» 
Abschlag: Kern — fl. — kr. Roggen — fl. — fr. Gersten— fl. — fr. Haber — fl. — kr.

B r 0 d t a x e:
Seminelbrod zu 2 kr.
Weißbrot» v. Kern - Mehl zu 2 kr.
Halbweißbrod zu 2 kr.

- n zu 4 kr.
Roggenbrot» zu 2 kr.

1. H zu 4 kr.

Pf. Loch.
6 1)2
7 3j4
9 1J2

19 1)8
11 3J8
22 3j4

Mehlpreise:
Der Metzen Mundmehl „ „
„ n Semmelmehl „
„ „ Mittelmehl „ y
,, Nachmehl ,, „
„ „ Roggenmehl „ „

ft/

5
4
3

2

kr.
18
16
10
47

8

—
Gedruckt Und verlegt bey Jod. Bapr. Ganser. Verantwortlicher Reoakreur: ixacl Ganser,

Bauersso.hu


OWbeurer * WocheMlatt.
Donnerstag M 32 den 10. August 1854.

Amtlich e Bekanntmachurrge».

Die Ueberstcht der Gemeinde- Stiftungs- und Körperschafts-- 
Waloungen betr.

An sämmtliche Gemeinde-Vorsteher.
Zu der anbefohlenen neuen Uibcrsichk der Ge

meinde- Stiftungs- und Korporations-Waldungen 
hat man die spezielle Benennung derselben mit 
Beifügung des Flächenraumeö und der Kataster- 
Nro. nothwcndig.

Es ergeht daher der Auftrag an jene Gemeinde, 
Vorsteher, in deren Bezirken sich Waldungen von 
Land- oder Orts-Gemeinden oder Stiftungen be
finden, bis längstens zum 24ten d. Mts. ein spe
zielles Verzcichmß derselben mit Angabe des Fla- 
rhenraumeö und der Plan - Nummern zuverlässig 
anher einzusenden.

Am 8ken August 1854. ,

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Die distriktiven Bedürfnisse pro 1S.53J54 betk.

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren.

Werden fammiliche Gemeinde-Vorsteher beauf
tragt, die Ute Rate der Distriktönmlagen wie 
solche in der dießseikigen Ausschreibung vom 21tenl 
November vor. Jrs. in Nro. 47. des vorjährigen 
Wochenblattes für jede Gemeinde berechnet ist,wd
rnöglich noch im Laufe dieses Monats an den 
Distrikts Kassier, Maiktögemeinde-Vorsteher Mahler, 
dahier abzuliefern.

Am 8ten August 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren. .
Gra f, Landrichter.

. r»ua ,;;,f M Sris <

Das Freudenschieffen auf dem Lande bei feierliche Wegen- 
beiten betr.

- < V0M . . .. f< ?(a 
Königlichen Landgerichte OttobemeN.

Werden diejenigen Gemeinde-Vorstsher, welche 
die in rubrizirtem Betreffe unterm .2.7 hn Juni k. 
Jrs. abgefotderken Anzeigen üo,H nicht eingesendet 
haben, unter VorsetzUng eines letzten Termins von 
14 Tagen hieran erinnert.

Am 8ten August 1854.
Graf, Landrichter.

Voruntersuchung wegen DrebstahlsverzehenS - |unr Schaden 
des Banren Anton Schmalholz in Neuburg Gemeinde 
Lannenberg. n, . ■ ..

Bekann t m a ch u n g.-
1 In der Nacht vorn 2Zten auf 24ten v. MkS. 
wurden dem Bauren Anton Schmalholz auf der 
Einöde Neuburg auS dessen Pfrünthänöchen fünf 
Stücke bereits ausgebleichte wirkene Leinwand, 
jedes zu 14 Esten und die Este 15 fr. werch^ 
dann vom Grasboden vor dem Pfründhanschen 
hinweg 4 Stränge flächsenen Fadenö, ä g fr., 
ferner aus der Waschküche zwei Laibe Roggenbrot 
ä 3'0 kr. entwendet.

Es wird ersucht astenfallsige Aufschlüsse übet 
die entwendeten Gegenstände oder dem Dieb 
schleunigst anher mitzutheilen. :

Ottobeuren, am 5ten August 1854.

Königliches Landgericht.
Graf, Landrichter.

-Voruntersuchung wegen Diebstahls zum Schaden des Fuhr- 
knechtesi Pauk'-Schwägle et Cdnsort. in Wolfert- 
schwenden. . ., ... . .

B e k a n ntmachun g.
In d^r Nacht vom 24ten auf 25ten v. MtS. 

wurden aus dem Poststalle, der feg. Futterkammer 
und der Wagenremise des PofthaltttS Johann 

Podtll zu Wvlfkrtschwendrn r
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1.) ein noch ganz gutes Spritzleder von Kalbs
leber, für ein Cyaischen im Werthe von 4 fl-,

2') f4"/ W'"' „ \
^.) sieben baumwollene ( *

jedes unten an der Öeffnung für die Brust 
mit den Buchstaben: P. Sch. (Paul Schwagle) 
gemerkt und jedes zu 42 kr. geschätzt,

4,) ein Paar bis über die Kniee reichende Stie
fel, deren Absätze mit Stiften und deren 
Sohlen mit Nägel beschlagen waren, werlh 

4 fl-, 
5.) ein nicht mehr neuer graukuchener Pallekot 

mit grünem Unterfutter, werth 4 st.,
6.) ein alter grautuchener Mantel, werth 3 st., 

«in rothtuchenes Gilet mit blauem Unterfulter 
und weiß metallenen am Rande mit kleinen, 
halbkreisförmigen Erhöhungen versehenen Knö
pfen, werth 1 st. 24 fr.,

ß.) ein schwarz manchesterner Spenzer auf jeder 
Vorderseite mit schwarzen Schnüren statt der 
Knöpfe, werth 1 fl. 12 fr.,

H.) ein noch neuer leinerner Vchurz, in einem 
der obern Ecken mit den Buchstaben : S. E. 
roth gemarkt, werth 24 fr.,

10.) vier baumwollene Wacktücher von braunem 
Grunde mit weißen Blumen, werth ä 15 fr., 

gl,) ein rokhlederneS Cigarrenetuts nebst einem 
Deckel, werth 15 fr.
ES wird ersucht allenfallstge Aufschlüsse be

züglich dec entwendeten Gegenstände oder der 
Diebe schleunigst dem unterfertigten Gerichte mit; 
zutheilen.

Ottobeuren, am 5ten August 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Doruntersuchung wegen Diebstahlsvergehen zum Schaden 
des UhrenmachermeisterS Nikolaus Barth in Schwäbisch
gmünd betr.

Bekanntmachung.
Dem Uhrmachermeister Nikolaus Barth aus 

Schwäbischgmünd wurde in der Nacht vom 25ten 
auf 2Üten v. Mts. auS einer Seitentasche seines 
Wägelchens, mit welchem er Abends g Uhr beim 
Wirthshause in Ungerhausen zum Uibernachten an
gekommen war, ein Meerschaumpfeifen - Kopf von 
mittlerer Größe, türkischer Form, schon schön an- 

geraucht und auf beiden Seiten mit Silber be
schlagen, dessen Deckel die Form eines kleinen Hu- 
teö hatte, und zerbrochen war, entwendet.

Als besonderes Kennzeichen dieses Meerschaum- 
Kopfes wird angeführt, daß derselbe an dem Wasser- 
Sacke einen rothen Punkt wie ein Nadelstich, des
sen Öeffnung mit Siegellack ausgeftillt ist, hatte.

Dieser Pfeifen-Kvpf ist sammt Beschlag auf 
12 st. gewerthet.

Es wird ersucht allenfallstge Aufschlüsse bezüg
lich dieses Pfeifen-Kopfes ober des Diebes schleu
nigst dem unterfertigtem Gerichte mitzutheilen.

Ottobeuren, am 5ten August 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter»

Gant deS Söldners Johann Hansum »on Oberegg betr.

Gantproklama und Anwesens-Verkauf.,
Der Söldner Johann Hansum in Oberegg 

hat am 15ten dö. MtS. feine Insolvenz bei Ge
richt angezeigt und sich freiwillig dem Gantver
fahren unterworfen. ES werden daher folgende 
Ediktstage angesetzt:

1, zur Anmeldung und Nachweisung der Forde
rungen

Mittwoch, der 30te August —
II. zur Vorbringung 6er Einreden und zugleich 

zu den Schlußverhandlungen (Replik und 
Duplik)

Samstag, der 30te September d. Irs. 
jedesmal Vormittags g Uhr.

Hiezu werden sämmtliche bekannte und unbe
kannte Gläubiger mit dem Bemerken hieher vor- 
geladen, daß das Ausbleiben am ersten Ebittstage 
den Ausschluß von der Gantaktivmasse, das Aus
bleiben am Ilten Ediktötage aber den Ausschluß 
mit den Einreden und Schlußerinnerungen zur 
Folge haben würde.

Am Ilten Ediktstage wird der Versuch gemach! 
werden, die Gant im gütlichen Wege zu berei
nigen, und wird von den an diesem Tage nicht er
scheinenden Gläubigern weiter angenommen werden, 
daß sie sich dem etwa zu Stande kommenden 
Vergleiche anschließen.

Wer etwas von dem Vermögen des Johann 
Hansum in Händen hat, oder demselben etwas 
schuldet, wird bei Meldung nochmaligen Ersatzes
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aufgefordert, solches — vorbehaltlich seiner Rechte 
— hier abzugeben resp. zu bezahlen.

Das Anwesen deS Gantircrö, bestehend in 
Wohnhaus mit Stall und Stadel, dann Hof- 
raum und Gärtchen, ferner in 8 Tagwerk, 84 
Dezimalen Uecker, 13 Tagwerk, 8 Dezimalen 
Wiesen und dem Gemeinderechle zum jährlichen 
Bezüge von ursprünglich 2 1J2 zur Zeit aber nur 
1 lj'2 Klafter Scheitholz aus dem Gemeindewalde, 
zusammen geschätzt zu 2755 fl. wird am 
Montag, den 28len August d. Irs. Mor

gens 9 Uhr
im Wirths hause zu Ob-regg öffentlich versteigert 
werden, wozu an Kaufsliebhaber und die Gläu
biger die Einladung mit dem Bemerken ergeht, 
daß dem Gerichte nicht bekannt- Steigerer sich 
über entsprechendes Vermögen legal auszuweisen 
haben, und daß die Bedingungen vor der Verstei
gerung werden bekannt gegeben werden.

Ottobeuren, am 25ten Juli 1854.
Königliches Landgericht.

Graf, Landrichter.

Gant deS Johann Hansum zu Oberegg ketr.

Gerreideversteigerung.
Am Freitag, den Ilten August d. JrS. Vor

mittags 10 Uhr werden die auf 2 Aeckern des 
Johann Hansum zu Oberegg stehenden Veesrn auf 
dem Halme durch eine GerichtSkvmmission gegen 
Baarzahlung im dortigen WirthShause an den 
Meistbietenden öffentlich versteigert werden, wozu 
hiemit an Kaufsliebhaber die Einladung ergeht.

Ottobeuren, den 25ten Juli 1854.
Königliches Landgericht.

G r a f, Landrichter. 

Schuldenwcsm des Lammwirths Joseph Kichler in Otto
beuren betr.

Bekanntmachung.
Auf kreditorschaftlichen Antrag und nach Ge

richtsbeschluß vom heutigen wird das Anwesen deS 
Lammwirths Joseph Kichler in Ottobeuren, beste
hend in dem neugebauten Wohn- und Wirth- 
schaftsgebaude auf dem Markt - Platze, Neben
gebäude sammt Hofraum, dann realer Tafern- 
Brau- und Branntweingerechtigkeit, ganzem Ge- 
lnernde - Rechte, Sommer - Keller, Wagenschupfe, 
7,55 Dezimalen Acker und 4,64 Dezimalen Wie

sen, welche Immobilien und Rechte zusammen auf 
17,461 fl. gerichtlich geschätzt wurden, dem öf
fentlichen Verkaufe unterstellt, und ist hiezu Tert 
min im Lammwirthöhause dahier auf
Mittwoch, dm 13tm September d. Ars. Vor

mittags 9 Uhr
angesetzt.

Dec Hinschlag geschieht nach §. 64 des Hypü- 
theken-Gesetzes resp. H.§. 98 — löl der Prozeß- 
Novelle von 1837.

Bemerkt wird, daß von dem Steigerungs- 
Preis- ein Dritttheil vier Wochen nach der Ad- 
judication bezahlt werden muß, wogegen die andere 
zwei Dritttheile in erster Hypothek gegen 4 1J2 OjO 
Verzinsung und vierteljährige Aufkündung auf dem 
Kaufsobjekte liegen bleiben können, daß ferner der 
Meistbietende erst nach Erläge deS bemerkten 
DritttheilrS deS Steigerungs - Preises in daS 
Kauföobjekt immittirt werden wird.

Die nähere Beschreibung und Belastung deS 
Gutes, daS Schatzungs - Protokoll liegt den 
Kaufölustigen bis zum VersteigerungS - Tage bei 
Gericht zur Einsicht offen, und haben gerichröunbe- 
kannte Käufer am Termine, an welchem zugleich die 
weitern Kaufsbedingungen bekannt gegeben werden, 
sich über entsprechendeöVrrmögensund guten Leumund 
legal auszuweisen.

Ottobeuren, am 2ten August 1854.
Königliches Landgericht Ottobeuren.

© rr fl f Landrichter»

Das Cursiren falscher Münzen betr.

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren

wird vor Annahme nachbefchriebmer falscher 
Münzen gewarnet.

Am 8ten August 1854«
Gra f , Landrichter.

Bel dem kgl.Landgerickste Oettingen wurdenrmterden Brand«^ 
assekuranz-Geldern 2 falsche Einhalbgulvenstücke eingenommen, 
bon denen das Eine mit der Jahreszahl 1833 aus Reusilber be
steht, mitsalschen Stempeln geprägt mib mit einer mechanischen 
Vorrichtung gerändert ist, das Andere aber mit der Jahreszahl 
1844 aus einerLegirung von Zinn und Knpfergefertigt, unv in 
Formen gegossen ist, die nach «nein ächten Stücke hergestellt 
wurden.

Das Erstere wird leicht als falsch erkannt an der schmutziL 
gelben Farbe, besonders aber am Gepräge, indem Mund unv 
Kinn des KopfeS auffallend weit hervorstehen, Ein weiteres
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Merkmal flictt ^ic ktwas-unregele Stellung der ^Buchstaben i:t 
der Unischrist.

Das Zweite wird irt sei n er Wisch h e i t dur ch sein Gußansehen, 
b. h. durch das stumpft Gepräge und die vielen Gußporeu leicht 
erkannt. ———- - «-

Dif Pfeisßverthejluygdes affgemeinen HgndKestütes zur Beför
derung der Pferdezucht betr. . y . .. .

Vom
Königlichen Landgerichte Httobeüren 

werden sammtliche Gemeinde r Vorsteher beauff 
tragt, ungesäumt öffentlich bekannt zu machen, daß am 

Freitag, den 18teil d. Mts. j« Memmingen 
die Landgestüte Preisvertheilung statt findet.

Am gten August 1854, 
Graf, Landrichter.

Einett m der Iller aufgefundsnen mämillchen Leichnam bfr, 
Bekanntmachung.

Am 27ten d. Mts. wurde in der Iller bey 
Haldenmühle ein männlicher Leichnam gefunden.

Dieser Mann mag in einem Alter von circa 

60 Jahren gestanden haben, hatte eine Größe 
von 6 Schuh, war korpulent, ohne GesichtSbark 
und ohne Kopfhaare.

Am Leib trug er ein zerrissenes Hemd ohne 
Merkzeichen, ein schwarzseideneK altes Halsiuch, 

ein brauntuchencS altes Gilet zum Uebereinanderr 
schlagen mit 2 Reihen schwarzveincrnen Knöpfen, 
eine lange graue Hose mit schwarzen Streifen von 
Baumwellenzeug, garnene Strümpfe und kalble
dernen Halbstiefel.

Die sämmtlichen Distriktöpolffey - Behörden 
werden ersucht. Spähe wegen Entdeckung diefeK 
wahrscheinlich verunglückten Mannes anzuordNezr 
und das Resultat hieher bekannt zu geben,

Am ZOten Juli 185'4.

Königliches Landgericht Grönenbach.
Steiner, Landrichter.

Die Euratel der Schmkedschen Eheleute vom Diipersried btr.

Bekannt m a cv u n g
Die Benedikt und Antonia Schmidschen Sökd- 

nerSeheleute von DilperSried haben sich freiwillig 
der Euratel unterstellt, und es können daher von 
ihnen vnenrose Rechtsgeschäfte nur mit Zustimmung 
ihrer Kuratoren Joseph Anton Riedmüller von 
Lautrach, und Georg Albrecht von DilperSried 

eingegangen werden.
Am 2ten August 1854.

Königliches Landgericht Grönenbach.
Steiner, Landrichter«

Sch r a n n e n - An z e i g c.
B^SSäSä

Getreid- 0' t t o b e yr en. Memmingen, Kempten,

Gattung.
dm 10. August 1854. den 8. August 1854, den 2. August 1854.
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OttsSeurer * Wochenblatt.
Donnerstag M 33. den iz. August 1854#

fll 0 t t 0,
Der Bürgerrock gilt mehr als Uniform
Und mehr als Kriegesruhm die Eürgerehre.

Cicero-

Amtliche Bekanntmachungen.
Die Handhabung der Nahrungs-und Reinlichkeitspolizei betr.

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren.

Nachdem man wahrgenommen, daß die Nah- 
kungS- und RcknlichkeitSpolizei von den Gemeinde- 
Vorstehern nicht mit der erforderlichen Strenge 
gehandhabt wird, so werden dieselben hiezu ernst
lich aufgefordert und insbesondere beauftragt:

1 .) eine rücksichtslose Aufsicht auf den Zustand 
der zum Verkaufe gebrachten LebenSmiltel zu 
führen,

2 .) für unnachsichtliches Fernhalten unreifen Ob
stes und unreifer Kartoffel zu sorgen,

3 .) auf Verleitgabe von tarifmäßigem und gesun
dem Bier, sowie

4 .) auf die Reinigung der Straßen und Ablei
tung stehender Abwasser bedacht zu sein.
Etwaige Wahrnehmungen von Verleitgabe 

geringhaltigen, verdorbenen oder ungesunden DiereS 
sind schleunigst anzuzeigcn.

Ottobeuren, den 14ten August 1854.

Königliches Landgericht.
Vorst, beurl.

May er, Iter Aff-ssor.

Gant des Maurers und LeerhäuslerS Kasimir Maugg von 
Ottobeuren betr.

Bekanntmachung.
Der Maurer und Leerhausler Kasimir Maugg 

von Ottobeuren hat seine Insolvenz bei Gericht 
angezeigt, und haben sich die Maugg'schen EheleutS 
freiwillig dem Gantverfahren unterworfen.

Nach Sem unkerm öten SS, MtS. aufgenomme; 

nen Inventare ist das Maugg'sche Wohnhaus, 
vssikurirt um 700 ft, sammt Gemeinderecht ja 
einem ganzen Nutzantheil und 0,02 Dezimalen 
Krautgarten, geschätzt zu 550 ff., und es ruhen auf 
diesem Anwesen 500 si. Hypothek-Kapitalien.

Zum öffentlichen Verkaufe dieses Anwesens 
gemäß §. 64- des Hypotheken - Gesetzes und der 

g8 — 101. der Prozeß - Novelle von 1837. 
ist Tagsfahrt in der Behausung deS Schuldners 
Kasimir Maugg auf
Pienslag, Len I9lm September d. Jrs. Vor

mittags 9 Uhr

angesetzt, wozu Kaufsliebhaber eingeladen sind.
Zur Liquidation der Forderungen an die 

fchuldnerschen Eheleute und zur gütlichen Beiles! 
gung des vorliegenden SchuldenwesenS ist TagS- 
fahrt auf

Mittwoch, den 20ten September d° Jrs.
Vormillags 9 Ahr

hierorts anberaumt, und ergeht hiezu dis Ladung 
an alle bekannte wie unbekannte Gläubiger des 
Maugg'schen Eheleute mit dem Bemerken, daß dir 
nichterscheinenden Gläubiger als den Beschlüssen 
der Erschienenen beiftimmenö würden erachtet, und 
Saß der Erlös auS dem Maugg'schen Anwesen 
ohne Berücksichtigung der unbekannten Gläubiger 
sofort nach Maßgabe der Prioritäts - Ordnung 
unter Sie betreffenden Gläubiger würde vertheilt 
Werden.

Ottobeuren, am 7ten August 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Vorstand beurlaubt:

Mayer, Iter Assessor.
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Tuswanderungsgesuch btt Magdalena Altenried von Trun

kelsberg btr.
Bekanntmachung.

Die ledige Magdalena Altenrievrr von Trun
kelsberg beabsichtiget nach Nordamerika auözu- 
tvandern.

Wer immer an dieselbe Ansprüche zu machen 
hat, wird hiemitaufgefordert, dieselben binnen 14 La
gen a dato bei Vermeidung der Nichtbcrücksichligung 
hierorts geltend za machen.

Ottobeuren, am lOren August 1854.
Königliches Landgericht.

Vorstand beurlaubt:
Mayer, Iter Affessor.

Steinbach
(Vräuerei- und Gutsverpachtung.)

DaS pachtheimfällige — in diesem sehr fre
quenten Wallfahrtsort neben der Kirche gelegen, 
dieß herrschaftliche Lräuhaus mit dem Oekonomie- 
gut und dazu erforderlichen Gebäuden wird auf 
weitere g Jahre

Donnerstag, den 2Iten d. ^!ts. I^torgens
9 Mhr

im Adlerwirthöhaufe zu Steinbach 
Einzeln oder Miteinander, je nachdem sich Lieb
haber zeigen — an den Meistbietenden verpachtet 
werden. c

Zu dem Brauhaus wird das nothige Inventar 
mit in Pacht gegeben, und bemerkt, daß der vor
zügliche Sommerbierkeller ganz nahe an dem 
Brauhaus gelegen ist, und Raum für mehr denn 
50,000 bayerische Maas Sommerbier hat.

Das arrondirte Guth besteht aus:
15 Tagw. 10 Dezim. Baindlen und Wiesen, und 
AÖ Tagw. 42 Dezim. Aecker
beßter Qualität, und stoßt an die Bräuhaus- und 
Oekonomiegebäude.

Pachtliebhaber, welche sich über, Gewerbstuch- 
tigkeit und über angemessenes Vermögen ausweisen 
können, werden zur Pacht-Verhandlung eingeladen, 
pnb die betreffenden Herren Ottö - Vorsteher UM 
gehörige Bekanntmachung derselben ersucht.

Roth, am I2ten August 1854.

Gräflich Erbach Erbach und Wartenber- 
gifches Rentamt Steinbach.

Frey.

Ad Nurn. 42590. praes. 29j7 54.
(Den Vollzug der Bekanntmachung über die Verehelichung der 
Staatsdienst-Aospiranten uno der nur widerruflich m Staats
dienste verwendeten Individuen v. 14. 3luu TB 54 betr.)

Im n.’.mcn Seiner ttiaj stat des Königs.
Das kgl. Staatsministerium des Innern findet sich zufolge 

Reftrivts vom 26.,d. Mts. Behufs der Erzielung eines gleich
förmigen Vollzuges der Bekanntmachung vom 14. Juni l.Is. 
(Regierungs-Blatt Nr. 23) insoweit dieselbe auf das im Dienste 
der inner» Verwaltung und im Landgerichts-Dienste verwendete 
oder zur Anstellung in jenem Dienste vorgemerkte Personal 
Anwendung findet, zu nachstehenden Anordnungen und Er
läuterungen veranlaßt:

1) Nach Ziff. 1 der allcgirten Bekanntmachung haben alle 
nur auf Ruf unv Widerruf im Staatsdienste verwendeten oder 
für denselben sich vorbereitenden Individuen vor Stellung 
eines Verehelichungs- oder Wiederverehelichungs-Gesuchesdem 
Vorstande der k. Stelle oder -Behörde, bei weicher sie verwen
det oder als Staatsrlenst-Adspiranten borgemerkt find, eine 
schriftliche Anzeige zu machen.

Diese Vorschrift erstreckt sich auf alle Individuen der be
zeichneten Categorie, welche bei irgend einer k. Stelle oder 
Behörde der iunerii Verwaliung oder im landgorichtlichen 
Dienste auf Ruf und Widerruf angestellt, oder als Prakii- 
kanten, Accesgsten, Funktionäre, Schreiber, Boten, Gehilfen 
u. dgl. verwendet sind; ferner findet dieselbe auch Anwendung 
auf jene Individuen, welche zwar zur Zeit der beabsichtigten 
Verehelichung oder Wiververehelichung bei einer k, Stelle 
oder Behörde nicht verwendet, aber als Bewerber um eine 
Anstellung im Dienste der innern Verwaltung oder im Land- 
gerichtsdienste oder als Advokaten vorgemerkt sind.

2) Die Würdigung der fraglichen Anzeigen kommt, wenn 
es sich um die Verehelichung oderWiderverehelichung von Schrei
bern, Gehilfen, Boten u. dgl. handelt, dem Vorstands der be
treffenden kgl. Stelle oder Behörde, bei welcher dieselben ver
wendet, wenn aber die Verehelichung von auf Ruf und Wi
derruf Angestellten oder von Praktikanten, Accessisten und 
Funktionären in Frage steht der vorgesetzten Dienstesstelle des
jenigen Verwaltungs-Zweiges zu, in welchem dieselben zur 
Anstellung vorgemerki oder verwendet sind.

Wenn es sich um die Verehelichung von Staatsdienst-Ad- 
spiranten handelt, welche im lanvgerichtlicheu Dienste 
verwendet orer zur Anstellung in diesem Dienste vorgemerkr 
sind, hat die Würdigung der vorgeschriebenen Anzeigen von 
der einschlägigen Kreisregierung, Kammer des Innern, im 
Benehmen mir dem kgl. sAppellationsgerichke auszugehen.

3) Bei der Würdigung der eingekommenen Anzeigen ist 
vorzugsweise darauf Rücksicht zu nehmen, daß nicht durch die 
Eingehung der beabsichtigten Verehelichung oder Wiedcrver- 
ehelichuug der gute Ruf oder die Integrität oder das staudes- 
mäßige Auskommen der Bittsteller und somit das Ansehen uns 
die Interessen des Dienstes gefährdet werden.

Hiebei ist wohl zu beachten, daß die den Praktikanten, Funl4 
tionären und Schreibern bewilligten Diurnien in der Regst 
picht genügen, um eine Famielie zu ernähren und daß der Re«



gierung keine Mittel zu Gebote stehen, bedrängten Familiendie- 
ser Kategorie beizustehen.

4) Jede Behörde, welche einem Individuum der hier in 
Frage stehenden Kategorie die Bewilligung zur Verehelichung 
oder Wiederverehelichung ertheilte, hat hievon, wenn dasselbe 
bei einer anderen Behörde oder Stelle verwendet oder als 
Bewerberum eine Anstellung vorgemerkt ist, dorthin Nach
richt .zu geben, beziehungsweise.berichtliche Anzeige zu erstatten.

5. ) In den sub. Ziff. 3 der allegirten Bekanntmachung er
wähnten Fällen ist durch die einschlägige Kreis-Regierung 
Kammer des Innern berichtliche Anzeige an das kgl. Staats- 
ntinisterjum zu erstatten, damit feiert die Entfernung des be
treffenden JndividuuinS von jeder dienstlichen Verwendung 
und dst Streichung vou der Liste der Bewerber um Anstel
lung im Staatsdienst ungeleitet iverde.

6) . Wenn gleich nach der angeführten Bekanntmachung, 
die Anzeigen über die. vorhabliche Verehelichung oder Wie- 
dcrverchelichung bei dem Vorstande der kgl. Stelle oder Be
hörde eiugereicht werden müssen, bei welcher die Bittsteller 
verwendet oder als Staatsdienst-Adspirantrn vorgemerkt sind, 
so sind doch die hieraus ergehenden Entschließungen im Namen 
der betreffenden Stelle oder Behörde auszufertigen.

7) Gegen die nach Ziff. 2. bieiit. b. der öfter erwähnten Be
kanntmachung erfolgenden Verfügungen steht den Bittstellern 
das Recht der Beschwerdeführung an die unmittelbar vorgesetzte 
Dienstesstelle zu.

8) Nachdem die Bekanntmachung vom 14. Juni I. Zs. die 
Vorschriften über die Zuständigkeit zur Verehelichungs-Be
willigung für Individuen der dort bezeichneten Kategorien 
sowie die hieraus entspringende Verpstichiung zur Alimen
tation nicht berührt: fo folgt hieraus, . daß durch die nach 
Ziff. 2 lit. a. feuer Bekanntmachung ergehenden Eiitschließun- 
gen weder der Erklärung der betreffenden Gemeinden über 
solche Werehelichungsgesuche, nnch dem Urthetle der zur Be- 
schlußfaßung zuständigen Behörden oder Stellen irgendwie vor
gegriffen werden soll.

-Hierauf sind die Gemeinden in jedem einzelnen Falle mit 
dem Beifügen besonders aufmerksam zu machen, daß sie, wenn 
auch vom dienstpvlizeilichen Standpunkte aus eine Erinnerung 
nicht erhoben worden sei, beifter Würdigung solcher Berehe- 
lichungsgesuche, insofernees sich zugleich um die Begründung 
der Ansäßigmachung handelt, dennoch die Frage deoRahrungs- 
staitdes einer umsichtigen Prüfung zu unterwerfen haben, dadie 
gesetzlich begründete eventuelle Verpsiichtung derHeimatgemeine 
de zur Alimentation ihrer unterstützungsbedürftigen Angehö
rigen durch die von Seite der Dienstbehörden erfolgte Ein
willigung zur Verehelichung der hier in Frage stehenden In
dividuen nicht aufgehoben werde, und bajjine gewissenhafte 
Beachtung dieser Verhältnisse im Interesse der Gemeinden 
um so mehr geboten sei, je ungewisser oder entfernter die Aus
sicht auf eine Anstellung int Staatsdienste und je zweifelhafter 
die Begründtuig eines nachhaltig geficherlen NahrungsstandeS 
erscheine.

Indem diese Anordnungen hiemit öffentlich bekannt gemacht 
werden, haben sich die Betheiligten hiernach zu achten,und 
nicht eher zur Verehelichung und Ansäßigmachung zu schreiten, 
bis nach der allerhöchsten Verordnung vom 14, Juni eure. 

fcte schriftliche Errössnung erfolgt ist, wenn sie nicht die in 
Nr. 3 derselben ausgesprochenen Nachtheile treffen sollen 

Augsburg, den 27. Juli 1854.

Kgl. Regierung von Schwaben und Neuburg,
Kammer des Innern.

Bei Beurlaubung des kgl. Regierungs - Präsidenten, 
v. Brand, kgl. Regierungs-Direktor.

 Stubenbeck, coli.

Einladung.
Mit polizeilicher Bewilligung 

Ö€r Unterzeichnete auf freiem 
Piütze ein Kegelschieben auf 

---  Kegel, welches Len 20ten 
August Nachmittags 3 Uhr beginnt und Sonntag 
den 27ten August Nachmittags Jcklhr endet, wo
rauf gerittert wird.

Das Nähere hierüber sagt der Anschlagzettel. 
Eheim, de« gte« August 1S54.

Anton Feit h er, 
Straßwirth.

Einladung.
i! Der Unterzeichnete gibt mit po-
il-Js 9 lizetlicher Genehmigung und unter 

Leitung der Ottobeurer Schützen- 
Direktion am Sonntag, den 27ten August 1854 eilt

Scheiben - Schiessen.
Die Beßten bestehen:

L Auf dem Haupt 2 fl. 42 fr. nebst Fahne.
I! » n Glück 2 ,, 42 tf do.
Die Einlage beträgt 1 fl. 12 fr.
Das Schiesse« beginnt Sonntag, den 27tew 

August Vormittags 10 Uhr und endet am selbe« 
Tage Abends.

Auf dem Haupt wird nach Zetteln, auf dem 
Glück nach Kreisen geschossen, und können auf 
letzterm 100 Schüsse zu je 6 fr. gekauft werden. 

Das Nähere sagt der besondere Anschlag» 
Zahlreicher Theilnahme steht entgegen

Eheim, den 16te» August 1854.
Anton Leith er,

Straßwirth.

1O@0 fl.
sind auf gute Versicherung auszuleihen. Wo, 

sagt Verleger dieses LlatteS.
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Danksagung.
Für die eben so ehrende als 

/R zahlreiche Begleitung der Leiche 
ML, unserer innigst geliebten Mutter 

unD Schwiegermutter:

ij Maria Anna Waldman», H
$ zu ihrer Ruhestätte, so wie für die All- W 
$) wohnuog hei den Trauergotteödiensteu so- KI 

gen wir allen hiesigen und auswärtigen
>x Anverwandten, Bürgern und Freunden den 

herzlichsten, innigsten Dank, die Seele der M
W Hingeschiedenen der frommen Fürbitte em- W 
D pfehlend.
M Ottobeuren, den 5ten August 1854. 2Kj 
ax Karolina Hebel, Tochter.
jK Heinrich Hebel, Schwiegersohn. MV K

C3” Am letzten Montag ging ein blauseidenes 
Geloveutelchen vom Kloster bis zum Spitals 
verloren. Man bittet den redlichen Finder um 
Rückgabe in der Epped. v, B.

Stehen geblieben:
Verstossene Woche in der Kirche ein grüneS 

Regendach. Verleger dieses Blattes sagt, an Wen 
dasselbe gegen Belohnung abzugeben ist.

Lotto.
In der 1552ten Münchener Ziehung wurden gezogen

W 6S. 37- LÄ- 32. 8L.

Bei Verleger dieses Blattes sind zu haben:

Gesänge
zum Gebrauche bei der Mission und beim 

össenUichcn Gollesöiensie in Wllobeuren.

Preis: 1 kr.

Schrannen-Anzeige.

Getreid-

Gattung.

Ottobeuren,

dm 17. August 1854.

höchster | mittersr | niederster

Memmingen,

den 15. August 1854)

höchster f mitlerrer | niederster

Kempten, 
den 9. August 1854,

höchster i mittetet I nederster
fl. kr. fl- kr. fl- kr fl. kr. fl- fr. fl. kr. fl. kr. fl- kr. fl- kr.

K e r n. 30 IC) 26 58 23 10 29 9 23 10 20 45 40 4 38 56 35 21
R o g g e n. 22 30 IC) 45 17 8 20 28 19 15 18 2 29 48 28 5 27 20
G erste. 13 29 12 12 11 12 21 41 20 15 18 4)

44H aber. 10 30 9 36 9 — 12 27 11 42 11 — 13 16 12 140 11
n a d? dem Mi rre r Preis:

Aufschlag: Kern — fl. —- kr. Roggen — st. — kr.
Abschlag: Kern 11 fl. 14 kr. Roggen 7 fl. 1 kr.

Gersten — fl. — kr. Haber — fl. — kr.
Gersten — fl. — kr. Haber 2 fl. 7 kr.

Brodtaxe:
Sermnelbrod zu 2 kr. .

Pf. Loch.
8 — Der

M e h lp r e j s e:
ff ff

ft.
6

kr.
19Metzen Mundmehl

Weißbrod ö. Kern - Mehl zu 2 kr. 9 314 // ff Semmelmehl .7 ft 5 i
Hathweißbrov zu 2 kr. —- 11 3)8 ff ff Mittelmehl ff Ft 3 49

„ „ zu 4 kr. — 22 7)8 tf ff Nachmehl tf FF < — 58
Möggmbrov zu 2 kr.

„ ,, zu 4 kr.
—— 13 1)8

26 1)4
FF ff Roggenmehl FF FF 2 30

Secrucktr und »esu-js t>ey Bapc. Sainsex, vecanrrvortlicher Reoakreur: L4ael Sanier,



Ottobeurer < Wochenblatt.
Dommstaz X 34. den 24. August 1854.

Zwei Mensch enarten meide sorglich wo du bist: 
Tie, die zu'viehts,'und die zu-Allem fähig ist.

Amtliche Bskanütttrachungen.

Den drohenden^ AuSbruch der Brechrubr- betr.

x An fämmtliche Gemeinde»Vorsteher.
ES fantl' Len AmtSuntergebenen des diesseiti-- 

gen' GerichtsbezirkS nicht mehr unbekannt sein, 
daß die Brechruhrkeankhest, reiche schon- in- frür 
Hern Jahren unser Varerland heimgesucht hat, nun 
an mehreren Städten des Königreiches, nament
lich «Her in der Haupt- und Residenzstadt-München 
und der- Kreishaupkstadt Augsburg einer, belracht- 
lichen- Grad Der- Heftigkeit' und Ausdehnung ge
wonnen habe.

Obgleich man sich in Berücksichtigung der allen 
epidemischen Krankheiten weniger gäinstigen Lebenö: 
Vechälkniße auf dem Lande und besonders in un- 
serm schmüblfch-en Hochland der Hoffnung hingeben 
darf, es werde die fragliche Krankheit sich nicht in 
unsere Gegend verbreiten, so erscheint' es doch nothr 
wendig, die Amtsuntergebenen vor jenen Eiuflüssen 
und Einwirkungen zu warnen,- welche- bei nur we- 

' Niger Anlage die Brech ruh rkrgnkhe-it herovrzurusen 
stm St-ande sind. .

Um sich daher gesmid ZU' erhalten,- fei' die Le-' 
LenSweise vor Allem nüchtern, regelmäßig und 

reinlich. . _ '
Man vermeide jede U-eberladvng deS MagenS 

mit Speisen und Getränken, halte seine Wohnung, 
sowie Kleidung und den eigenen Körper so rem 
als möglich, stärke den Körper durch tägliche an
gemessene Bewegung und Mäßige Arbeit, vermeide 
aber sorgfälii'gErkältuttg nach eingetretenemSchweiß^ 
UNd Ernäffung der' Füße.

Da Gemüthsruhe und Heiterkeit von Man* 
denn Vorth eil ist, so vermeide man jede Aufre
gung durch Zorn rind' andere Leidenschaften,- und 
suche durch Vertrauen auf Gott ustyttN'ttnftige 
Imcht fern' zu hatten.

Bezüglich der Speisen- und' Getränk« fei man 
vorsichtig, vermeide alle rohen unreifen und küh- 
lenden Obstsorten (deren «'S ohnedieß nicht viel 
geben wird) alle' säuerlichen sehr gesalzenen, und 
sehr fetten Speisen, besonders aber sogenannte 
Cuc'uiNnlern- (Gürken) Salat,- fette Würste, 
schlechter, selten und alten Käse, schwere Mehl
speisen, Unreife Kartdsftln, saure Milch, schiechte- 
Und sauergewordenes Weißbier.

Gebackene Speisen sollen niemals warm, son
dern abgekühlt und daher mehr-alkgebacken gegessen 
werden.

Mäßiger Genuß von gutem Braunbier, gutem 
Wein, sehr mäßige Portionen- guten- Branntweins 
sind zuträglich.

Bei eintretendem Durchfall (Lariren) lege man 
sich zu Bette, trinke EdamiUenthee, esse etwa 
Brenn- oder Gerstensuppe, und suche durch 6im 
wlcklun-g des Körpers- besonders der Füße bal# 
möglichst in Schweiß zu kommen. Wirb es hie- 
nach chichk besser, st ist ärztlicher Beistand dringend 
Nothröendig. ES ist daher rathstm-, daß im Hause 
wenigstens etwas ChamiUeu- und Mellssenthee stet» 
vorräthig gehalten werde. Wenigstens ist Ließ in 
sogenannten Einöden und von Hauptortew rntsernr 
ten Weilern sehr zu empfehlen,

Schlüßlich wird in Beziehung auf 8aS Vers- 
Halten bei drohendem Ausbruch der Br'chrshr auf 
die besondere Beilage zum Kreis-J-nkelÜKenzbla-tte? 
Mo. 77. vom Jahre 18'ig hingewstfen> und zu
gleich die neu erschienene Schrift drs Dr. Pfensex 
als seh« belehrend empfohlen, und' Vs-bei, bemerkt^ 
daß selbe in aller? großevr,- Lckchhsndlungen R« 
1'2 fr. zu haben sei.-

Die Gemeinde - Vorsteher' werdsK besufkragch 
diese Belehrung und Warnung- m den GermiMsW 
geeignet bekannt zu machen, wobei dieselben M- 
zleich an die rechtzeitM BefoltzUNK rrS MtzvMM-
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Mrten Auftrags vom 14fett b. Mts. .erinnert 

Melden.
Ottobeuren, den L5ten August 1854.

KönigLiches Lanogericht»
Vorstand, beurlaubt:

M a y e r, Iker Assessox.

Die Wiederverwendung von Aufschüttbier betr.

Bekanntmachung.
Den dießgerichtlichen Gewerbsvereinen der 

Bierbrauer und Brerwirthe wird hiemtt in Vollzug 
hohen RegiemngsentschiusseS vom 7ten LS. MtS. 

eröffnet,
Saß das sogenannte Aufschuttbier nicht 
ferner mit dem ordentlichen Ltere v e r m e n g t 
Md verleitgegeben werten darf und 
jede Contravention ebenso bestraft wird, wie 
die Verleitgabe von alterirtem und verdorbe
nem Biere.

Bei der Vecleitgabe -des BiereS darf auch dessen 
Quantität durch dessen Ei nsch e n Een nicht des 
elntcachtigt werden, indem baS Publikum daS 
Recht hat, daß ihm für Len festgesetzten Preis auch 
das entsprechende Quantum verabreicht wird.

Auf Beschwerde wird sowohl hiegegen als gegen 
jene Wirthe strafend eingeschci.lten werden, welche 
aus Bequemlichkeit ein Fäßchen Bier in einem 
sogenannten S ch e nk st ü b ch e n aufheben, in 
welchem, zumal wenn der Verbrauch eine 6 
Fäßchens sich über mehrere Tage hinauözieht, 
daS Bier ganz schaal wird.

Ottobeuren, am löten 'August 1854»

X Königliches Landgericht.
Vorst, beurl.

Mayer,!ter Assessor.

Wölste c. Rohrmaler p. d.

Vekann t m a ch u n g.
Am Montag, den 2ten Vktober d. JkS.

Nachmittag» 3 Ahr
wird LaS Anwesen deS LeerhänslerS Joseph Rohrr 
maier von Dietradried, bestehend

gl) in Wohnhaus, affekurirt um 460 fl. mit
0,05 Dez. Hvfraum, geschätzt zu 500 fl. und

2) Wurzgarten zu 0,07 Dezimalen geschätzt zu 
25 fl. nach §. Ö4. Les Hypotheken Gesetzes 
Von 1837- öffentlich an den Meistvieienbeir 
versteigert, wozu Kauflievhabec rmgeladW 
werden.

Am Löten August 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Der. Löiiigliche.Larivrichyr Beurlaubt:

M a y e r, Iler Assessor.

Vortmtersuchung wegen.Diebstahls zum Schaden des. Georg 
Gregg, Solmierssoyns in Guggenberg betr.,

Beka n u t m achu n g.
Am gten Ls. Mts. Nachmittags 3 Uhr wur

den dem Söldnerssohne Georg Gregg in Guggen- 
berg durch Etnschleichen in dessen Wohnung und 
Erbrechen eines Kleiderkastens entwendet.:

1) eine .silberbeschlagene Tavackspfeife ein soge
nannter Ulmerkopf, gewölbtem Beschläge, bei- 
Nernem, ganz dünnen Rohre, in dessen Mitte 

.eine silberne Zwmge angebracht ist; an dem 
Rohre hing eine silberne zweifache svgenannts 
Erbfenkelte, werth 3 fl.,

,,L) ein silberner Reisring,
3) an baarem Gelde in 6 kr. Md 3 ,fr. Stü« 

ken sammt einem ledernen Geldbeutel 1 fl. i2kr. 
Der Dieb circa .5 lj3' groß, welcher nicht 

naher beschrieben werden kann, floh Lurch den 
.Sommer.-Oefch . in nördlicher Richtung und ließ 
auf der Flucht ein mit einem roty baumwollenen, 

.schwarz und weißgeblümten Sacktuch zugcbundeneS 
Bündel und einen oben gekrümmten Stock (vor! 
geschalter Bachweide) zurück.

Es wird ersucht, allenfast.sige Aufschlüsse über 
die gestohlenen Gegenstände oder über den Died 
schleunigst anher mitzuthetien.

Ottobeuren, am tüten August 1854.

Dxr Höuigliche.Landrichter beurlaubt:
M a y e r, Iter Assessor.

Untersuchung wegen des im Klostergebäude zu Klosterwaltz 
verübten Diebstahles betr.

B e kann t m a ch u n g.
In der Nacht vom 14ten auf den 1 Sten dS. 

Mts. wurden zuKlosterwald entwendet zwei Maaß



schleunigst anher mtlzulhetlen.
Ottobeuren, am Llten August 1854« 

Königliches Landgericht. 
Der. Königliche Landrichter beurlaubt.

- [35 -
Schnaps in steinernen Flaschen, zwei Laibe Brod, Herrn Pfarrers Joseph Reiser — bestehend fit 
ein dunkelblu.tttüchener und ein dlautüchetler Spen- Meudeln, Uhren, Silvergerath, mehrere Letten, 
ser, ein Paar -Halbstiefel, eine schwarzseidene Zj- Wasche, Leinwand, Kleider, Schießgewehre, kupe 
pfelhaube, ein rotheS Saktuch, gcm-rkt mit den ferne und eisene Küchengeschirre, ein kupferner 
Buchstaben : J. A., ein Schurz -von wikkener Wasser-Kessel, Blatten und Teller von Parrellain 
Leinwand. und Zinn, Schoppengläser, Halb- und Maaß-

Eö wird ersucht, allenfallsige Aufschlüsse bezug- Flaschen von Glas und Stein, Bücher, »ine em: 
lich der entwendeten Sachen oder des Diebes spannige Chaise, ein Bernerwagele und ein kleiner 

Dekonomiewagen nebst Oekonomiegeräthen, Z Kühe, 
1 trächtige Kalbel, 1 Schumpen rc. gegen gleich 
Kaare Bezahlung öffentlich versteigert, wozu Kaufs- 

>!iebhaber eingeladen werden.
Die Küche- und Oekonomiegegenstande werden

W a y e r, lter Assessor, «m ersten BersteigerungStage Nachmittags zum 
------- -— .Verkaufe ausgeboten werden. -

B e k a n n t m a ch u n g. Boss, am 2kten August 1854.

Am Mittwoch, den FOten dies MtS. Vormitt Die T k st g M t Nt s- ErekUtorsch Ä ft. 
rLagö von Z bi-s 12 Uhr und Nachmittags von 2
.bis 6 Uhr und den darauf folgenden Tag wird fr ***«q) i L  
im Pfarrhofe zu BooS der Mobiliar-Nachlaß des ------

München.,- -20 Zull. ,II. KK. MajestStm der König tmb die Königin von Bayern haben, bei Allerhöchst 
Ihrem Besuch- der Industrie-Ausstellung aus der -Hand des Herrn H. Underberg-Albcechr in Rheinberg am^ Nie« 
.derrhein, alle.img.eW Destillateur des.:

BOONEKAMP OF maag - bitter,
bekannt unter der Divise: Occidit, qui non servar,

.-eine Drobe dieses, feiner -vortheiihaft magenstärkenden EigenschLften wegen bereits weltberühmten und ebenso cheliebt-n Li» 
„qur's (ter mit Zuckerwasser sowohl von Herren, Damen und Kindern, vom Orient bis zum -Occi-dent genossen wird) mit 
.Beifalls-Bezeugungen entgegengenommen.

Die Allerhöchsten Besucher haben Avreßkarten und Gebrauchsanweisungen zu sich zu nehmen geruht.
Als am gestrigen Tage Ihre Majestät die Königin von Bayern neuerdings die Industrie-Ausstellung mit Allerhöchst 

.Ihrem Besuche wieder beehrten, hatte obengenannter Herr H. Nn Verberg Albrecht die Gnade aus Allerhöchst Eigenem 
Munde der Königin, in Gegenwart Bieler die erfreulichen Worten zu hören :

„Mir ist ihr Doonekamp sehr wohl, ganz besonders auch Sc. Majestät dem König- bekommen, der' Wegendes 
guten Geschmackes und der angenehmen Wirkungen schon öfters davon genossen. — Ich (Ihre Majestät die Kö- 
ntgtit) werde mich dessen ferner mit Znckerwaffer bedimen/' — i;

Das Dchlom hierüber ist dem Herrn <5- Underberg-AU'Uockt bereits durchs Cabinet.zugestellt. In Folge dessen, 
list denn auf Befehl Sr. Majestät ans Veranlassung Allerhöchstdessen Leibarzt, deS Herrn Geheime--Rath von Giert l, 
ffofart.noch -eine .kleine Quantität des genannten Liqueurs in der Industrie-Ausstellung angekauft, und »em Herr« .<£>. ttiir 
derb er g ?llt»eechk ein größerer Auftrag zur recht schleunigen Effeklmrung durch das Oberstiwf.narschalls-Amt ertl'silt.

Möchten dieses alle Pressen, von der Adria, bis zu den Belten verkünden, damit die anerkannt gute Sache zum Nu
tzen Aller, die Ausdehnung erhalte, die sie mit Recht verdient; und siv bald das Wort eines mit Dank erfüllten Ver
ehrers verwirklicht: Boonekamp of Maag-Bitker von H Unverb ecg * 211 brecht darr ftn keiner gere
gelten Haushaltung fehlen:"

Occidit, qui non servar. - .

2Ä st. Ichulfnnd-Kapital Verlaufen hat sich:
sind zu -Prozent verzinslich auszuleihtN, Wo- W^T Samstag, den igten v. Mtö. ein 

sagt Verleger dieses Blattes. großer schwarzer Hund, männlichen Ge-
 schlecht-, weißer Kehle, hängenden Ohren und lan-
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z»m ßeht auf dm Ruf: Blaß. Drrlesirr
2kfe6- MatteS fagV an Wen er zu behändigen ist.

2hr» der Pfaly. Mir dem am 1’5. April b. JrSp im 
Sturm« rmtergangenen Schiffe „Powhatton^ haben 311 
Personen dem T»d in. den Wellen ses Meeres- geftutoen, Ls- 
rimt:"E,. wie wir bereits gemeldet siele Pfälzer. Die von den 
Wehöseu gemachlew Erhebungen. haben nun ergeben, daß 
alle Lieft auf dem ,, Powhnttau." zu Grunde gegangeiren 
Pfälzer,, miter denen zwei junge L'eute, welche- als Konstri- 
birre der diesjährigen Alterskkast« 1'832’ sich pstichtwidrig 
und feige- der vaterländischen. Korrscrlptiorr entziehen wollten, 
eine heimliche Ausivanderimg- beabsichtigten.. Sie schlossen 
darum mit Winkel agenten, viele- von- ihnm mir- schon längst 
al», gewiffenlose Subjekte bekennten. Zndividuen ans Bitsch, 
Schiffsv-ertvrrg ab mW wnrdew nun. von diesen Seelenverkäu
fern auf das- alte, gebrechliche, keinem- Sturme mehr gewach
sene Schiff gebracht, das rem Srpeditenhause Woodr, Pä- 
Siet,. Csureevill« uns Bille Veld zu Havre, welches inBahem, 
weil es die entsprechenden Garamierr nicht bietet, nicht ctm- 
«essionirt ist, gehörte,, und wo raut siedamr dem schrecklichsten 
und gräßitchsten Tode entg-egenWführk- wurden. Wahrlich' 
ein mahneneeres Beispiel für unsere Auswanderer, willig die 
Wortchrifren-.der8kegiermigchic.nur in ihrem-eigenenmohlgemein- 
tru Interesse gegeben smch.zi» befolgen-. gibt es i, immer, als diesen.

Untergang de-„Puwhattan" und daS Todesgeschrei seiner un
glücklichen Passagiere. Möchte man: doch endlich einsehen 
lernen, daß alle Mrsugnngen, welche dirNegiernng über die 
Auswanderung und daS- Recken nach Amerika- erlassen Hal, 
absolut nvlhwendig sind, wenn die Betheilrgten nicht des 
amtlichen Schutzes, der ihnen doch, überall so Nvth thnt, 
gänzlich baar sein wollen, uns darum dankend und pünklichst 
«-stillt werben müffen. Bor allen Winkelagenten im In» 
und Auslande, wie sie immer heißen mögen, kann nicht ge
nug gewarnet werden. Schließe man doch' nur Verträge 
mit wirklich von der Regierung concefjronirteir A genken ab.

Anekdote»?.

D i e Zeit en- ä-ir-d-er n fi ch. Jenmnd wurde in. einer Ge
sellschaft gefragt; was er vom heutigen Prophctenwet'en halte? 
— ,,Mrin Gott!" antwortete er, „wie sehr äncmi sich die 
Zeiten! Saut ging Eftl zu suchen uns fand Propheten, jetzt 
geht nun und sucht Propheten, imd man fmdeb Esel!"

Fran- von R..., die epkArtc Eftliebte des Herzogs von 
***, verlangte einst von dem Hofprediger £L, zu St... d. 
sie nebst dem Herzoge in das- Kirchengebet einzuschließen. 
„Das wäre'ein Uebersiuß!^ versetzte-der Hostrediger, „denn 
dies geschieht schon." Wie fy? fragte Fran von G:., „In: Va
ter Unser!" da sind Sie schon mitbegrisfen,. wenn es heißt: 
„Erlöse uns vom- Uebel!"

S ch r L n n e n - A n z e i g e.
GetreiLr

G a t tu n g.

■ £> t t o b eure- n, 

den LT. August 185 4. 

höchster | micherer ( niederster

: M e m m i n g e n, 

den 22. August 1854;

höchster I mittcrrer niederster

Mindelheim, 

den 19. August 1854'.

-höchster | untrerer I nederster

fl.- ■ fr. f fl. fr. F st. fr. fl- 'ft. fl. fr. • st- fr. fl. fr. . fl. -fr. fl- sfr.
K t r tr» 26 50 i 26 1 : 24 20 i 24 26 25 10 ■ 22 3 4 * 25’ 13 20 525 i 18 57
R v g g e ‘ 22: ' r8 2'1

U
i C/J ; 19 *24 21' 5-1 20 31 - W 10 : 19' 2-3< ' 18 19 15 40

G e" v st e. 11 30 10 : 10 — 13 —— ' 12 ■' ' 11 2 10 22 ’ 10 ' 9 34
Habe x. 9 IT st 9 5 ; 8- 25 8- 58< 8 V 12 i T 4.3 9- 39. 8 L 40 7 36

VI a d e nr !77 t t r e v Preß s
Aufschlag r Kevn- — fL — Br. Roggen 1 st. 18 fr. Gersten — fl. — ff. Hader — st. — fr.
Abschlag: Kern — fl. 3-7 fr. Roggen — fl. — fr. Gersten-- fl. — fr. Haber — st. 31 fr.

.. .....           IIP.-.-.................. ..

B r s L> r
Semmelbrod 2

er x e 
fr. .

*- - Pf- . Loth-
8 114 ' Der

n? e b l p V e t s er 
ff' ff

st.
3

fr.
35Metzen Mundmehk

Weißbrod v. Kern - Mehl r» r°kr.. .-------- 10 Jj4 ff n Semmelnrehl f ff 2 53
Halbweißbrod zu 2 ko. . —Sm 11 112 ff' tf Mittelmehl ff ff ,2 10

<r zu 4 fr. o i — 23 M ff ir Nachmehl- ff ff — .32
Roggrnbrod zu 2 fr.

4 fr.
*■ - -------- 12 7M

25 1J4
'..... ff ff

Roggenmehs ff' ff ! 1 57

tSedruckr und verles? t>ey Ash. Ällpc, L<udsxx. Vec^nrwvrruch«: Neoakrruc? Luvt, urunses»



Ottobeurer * Wochenblatt
Donnerstag 35. 35. den 51. August 1854*

Die Menschen sind jetzt oft, wie ihre Fabrikate; 
Solides fehlt; es ist um's schöne Ansel/n Schade.

Auszugaus dem königl bayer. Kreis-Amtsblattvon Schwaben und Neuburg 1854.
Nro. 4 g

Inhnlc: Der Gothaer-Vertrag wegen gegenseitiger Uebernahme von Ausgewiesenen. — Eine im Landgerichte Wolf
stein aufgegriffene 6 (ön finnige Mannsperson. —■ Tie Anfgreifung einer stummen Mannsperson in Weißenhorn. — Ablie
ferung einer Banknote von 100 ft. — Die Aufstellung eines Lehrers des technischen unv industriellen Zeichnens undMo- 
dellirens an der Kreis-Landwirthschafts- und Gewerbschule in Würzburg. — Bekanntmachung, die Verloosung der 4pro-> 
centigen Grundrenten-Ablösungs-Schulrbriefe betr. — Bekanntmachung, das 11. Subscriptions -> Anlehen ä 5 O.l0 vonr 
Jahre 1850. — Kreiö-Rotizen.

Nro. 50.
Inhalt: Die in der Keyser'schen Buchhandlung in Erfurt im Verlage erschienene Druckschrift über Vegräbnißkassen-- 

Vereine. — DaS Freudenschießen auf dem Lande bei feierlichen Gelegenheiten. — Die von dem Brandversicherungs-Rech« 
Nungs-Commissär Siillkrauth bearbeitete Hilfstabelle zur Berechnung der BrandLerficherungs-Beiträge. — Unanbringliche 
und herrenlose Sachen bei den k. Verkehrs-Anstalten. — Die Erledigung des Frühmeß- und Schulbeneffziums Nordendorf«

Nro. 51.
Inh alt: Die Auffindung eines männlichen Leichnams in der Iller bei Unterwang. — Die Rechnung der Distrikts- 

Gemeinden Grünenbach, Babenhausen und Krumbach pro 1852j53. — Die Erledigung von Freistellen im k. Eentral- 
Laubstummen-Jnstitute in München pro 18Ö4j55. — Der erledigte ärztliche Distrikt Dirlewang, k. Landgerichts Mindel
heim. —- Die Verloosung der altern k. k. österreichischen Staatsschulden. —'Untersuchung wegen Mißbrauchs der Presse 
durch die^Druckschrift: „Denkschrift über die Eingriffe der k. bayer. Militärbehörden in die Eigenihumsrechte der Würz
burger Gnisbefitzer zum Zwecke einer amtlichen Eingabe, verfaßt von Doctor Eiseumann. Würzburg, Commisfion der Eta- 
helischeu Buchhandlung pro 1853. — Kreis-Rotizen.

NTro. 5 2.
Inhalt: Concurrenzbeiträge der kath. CultuSstiftungen der Diözese Augsburg pro 1853J54. — Die Rechnung dep 

Distriktsgemeinde Wertingen pro 1852j53. — Übertretung des Preßgesetzes. — Kreis-Notiz.

Nro. 53.
Inhalt: Der Getreidehandel, hier die Veröffentlichung der deßfallsigcn Allerhöchsten Vorschriften.— Die Rechnung 

her Distrikts-Gemeinde Türkheim pro 1852J53. — Die Einziehung der k. preußischen Darlehens-Kassascheine. — Schratt» 
nen-Anzelgen.

Nro. 54.
Inhalt: Auszug aus dem Finanz-Gesetz vom 28. Dez. 183 1, —Bekanntmachung, die 7. Verloosung der Iprocentigen 

Gründrenten-Ablösuiigs-Schuldbricfe. — Feuergefährliche Anlagen in den Gebäuden. — Die von dem BrandverstcherungS- 
Rechnungs-Komissär Stillkaut bearbeitete Hilfstabelle zur Berechnung der Branrverstcherungs-Beiträge. —- Agenturen der k. k. 
priv. ersten Österreich. Feuerverfichernngsgesellschaft. Die Eiledigung der kath. Pfarrei Mohren, k. Ldg. Monheim, der kath. 
Pfarrei Heimenkirch, k. Ldg. Weiler und der Pfarrei Bußbach, Dekanats Bayreuth. — Kreisnotizen.

Amtliche Bekanntmachungen.

Die Gant des Johann Hansum von Oberegg hetr.

Anwesens - Verkauf.
Nachdem bei der gestern betbätigtcn Verstei

gerung des Johann Hansum'schen GantAnwesenö zu 

Oberegg der Schätzungswerth von 2755 fl. nicht 
erzielt wurde, so steht zur wiederholten Versteiger 
rung dieses Anwesens neuerlich Tagsfahrt auf
Montag, den 25k» September d. Irs. Mor

gens 9 Uhr

in loco Oberegg an, wozu die Ladung an Kaufsr 
lielHaber und die Gläubiger mit dem Bemerkm
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«rgeht, daß hiebei der Zuschlag ohne Rücksicht auf 
den Schätzungswert!) et feigen wird.

Ottobeuren, am 2gten August 1854.

Königliches Landgericht.
Der Königliche Landrichter krank.

May er, Assessor I.

Berlassenfchaft der Joseph und Kreszenz Frehncrschen Ehe
leute betr.

Aufforderung.
Am Lgten Juni d. Jrs. starb die Ehefrau 

deS Bauers Joseph Frehner von Hawangen, und 
am 12ten d. Mts. auch letzterer selbst. --

Etwaige, dem Mitvormunbe der hinterlassenen 
Kinder, Gemeinde-Vorsteher Seeberger in Hawan
gen nicht bekannte Gläubiger dieser verlebten Bau- 
eröeheleute werden daher aufgefordert, ihre Forde

rungen am

Pienstag, den 26ten September d.Irs. Mor
gens 9 Uhr

hierorts um so gewisser anzumelden und nachzu
weisen, als außerdem bei Ertrabition deS Rück- 
msseS an die Erben keine Rücksicht auf dieselben 
genommen werden könnte.

Ottobeuren, am 2gten August 1854.

Königliches Landgericht.
Der Königliche Landrichter krank.

Mayer, Assessor!.

Untersuchung wegen Diebstahls zum Schaden der Wittwe 
Viktoria Rottach von Ottobeuren beir.

Spaheverfügung.
Am 24ten August d. Jrs. Nachmittags gegen 

5 Uhr wurden der Wittwe Viktoria Rottach von 
hier und deren Sohne, als beide aus dem Zim
mer entfernt waren, folgendes entwendet:

1 .) aus einer in dem Wandkästchen befindlichen 
hölzernen Kistchen mittels Erbrechens deS 
letzkern an baarem Gelde circa 11 fl. beste
hend in Sechsern und vielleicht einigen Gro
schen.

2 .) Eine mit Silber beschlagene Tabackopfeife, 
ein sogenannter Ulmerkopf mit einer doppelten 
Erbsenkette, werth 3 fl..

3 ) eine silberner Cigarrenspitze, werth 1 fl.,'
4 .) ein silbergesaßter Rosenkranz von Korallen, 

werth 5 fl.
Dleseö Diebstahls dringend verdächtig ist ein 

Bursche, welcher während der Abwesenheit der 
Wittwe Rottach und ihres Sohnes in der Stube 
zurückblieb und sich gleich nach der erstern Zurück
kunst entfernte und auch im hiesigen Markte nicht 
mehr gesunden werden konnte.

Derselbe gab an er sei auö Lauingen und 
heiße Max Maier.

Dieser Bursche ist ungefähr 28 —• 30 Jahrs 
alt, von mittlerer Statur, hat schwarze Haare und 
einen kleinen Schnurr- und Knebelbart von der
selben Farbe, trug am Leibe einen hellgrauen 
Rock und vine schwarze Hose und hatte eine gelb- 
lederne Tasche mit einer grünen Gurte um der! 
Leib hängen. Er führte einen schlangenförmigeir 
Stock an dessen obern Ende ein geschnitzter Kopf 
angebracht war.

Es ergeht daher an sammtliche Gerichts- und 
Polizeybehörden das Ansinnen, auf dieses Indi
viduum und das Entwendete Spähe zu verfügen, 
und ersteren im Betretungsfalle aufzugreifen und 
hieher liefern zu lassen.

Ottobeuren, am 2t)ten August 1854.

Königliches Landgericht.
k$er Königliche Landrichter krank.

Mayer, Assessor I.

Bekanntmachung.
Da der Söldnerösohn Konrad Rnchart von 

Strobels dieß Gerichts nach Nordamerika auS- 
wandern will, so werden diejenigen, welche recht
liche Einsprüche gegen denselben haben anfgefordert, 
binnen 14 Tagen von heute angerechnet dieselben bei 
Vermeidung der Nichtbeiücksichtigung hierorts anzu
melden.

Grönenbach, am 23ten August 1854.

Königliches Landgericht.
Der Königliche Landrichter beurlaubt:

Weiß, Assessor.

Publikation 
wegen Holzverkaufs.

Auf Samstag, den gten September 1854
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wird in dem köniql. Forstrevier Ottobeuren, Wald- 
distrikt: FröhlinS- und Weiherwald folgendes 
Hvlzmaterial öffentlich versteigert:

ig Stück weiche Sagbaume,
21 Stück weiche Bauhölzer,

161 Klafter Fichtenscheitholz,
12 „ „ Prügelholz,
ig ,, weiche Stecken.

Kaufslustige, welche dieses Material vorher 
einsehen wollen, haben sich deßhalb an Len Unter
zeichneten zu wenden, und übrigens am obigen 
Tag in Ottobeuren auf der Poft Früh bis g Uhr

zu erscheinen, wo mit dem Verkaufe ang,fangen
wird.

Ottobeuren, den sottn August 1854. 1

Königliches Forstrevier Ottobeuren.
F r i m m e r, 

kgl. Nevierförster,'

100 (L Stiftungs-Kapital 
sind zu 4 Prozent verzinslich auözuleihen. Wo, 

sagt Verleger dieses Blattes.

vjiSseK

SW

Mür die zahlreiche und herzliche Theilnahme bei der Beerdigung und 
dem Trauergotteödienste der Frau

geborne Alteggee 
Gaftwirthin ;vr „Eichel" 

dahier, sagen innigen Dank und empfehlen die Selige dem frommen 
Andenken, und ferneren gütigem Wohlwollen.

Ottobeuren, den 2”ten August Z8ZL.
Valentin Koset, Wittwer. 
A'avcr Kösel, Sohn. 
Walburga Köftl, Tochter.

SÄ
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Sott o.
Kn der512ten Nürnberger Ziehung wurden gezogen:

48. IT 15 33 4s

Anekdoten.
Ein Wirth fragte seine Kellnerin, ob sie den Gästen äusser 

den Speisen und dem Weine, auch das Bier angeschrieben 
habe. Sie besann sich ein- wenig,, und gab dann zur Ant
wort. Wenn tu es nicht recht weißt, sagte der Wirth, so 
.schreib es. lieber nochmal an.

Zur Zelt des letzten französischen Feldzugs erhielt eine 
kinderlose Familie in I. einen Soldaten ins Quartier. In 
der Angst vor den berüchtigten Quälereien der Franzosen 
wurden die beiden Eheleute einig, ihrem Soldaten zu geben 
was er verlange, damit er nicht zornig werde. Vor seiner 
Ankunft besorgte die Frau gute Speisen in hinreichender 
Oaumität. Ais der Soldat, ein junger, sehr ordentlicher 
Mensch, ankam, nahm er durch seine freundliche Miene ein 
gut Theil Angst weg. Während des Essens wurde er im
mer freundlicher, sah seine Wirthin öfters an, und sagte: 
C’est bon ! — was will er jetzt? fragte die Frau. Der 
Mann antwortete: Heirscho jo, Säubohna! Aber hier ka 
wer eaba kvine kriega! —- Nach dem Essen-war Alles still,

136 —
was dem Franzosen nicht angenehm war, da er gerne einer 
deutschen Unterhaltung zugehört hätte; er sah also die Frau 
an und f«gte: Mutter, doueement ? Die Fraü aber,welche 
glaubte, er wolle ihres „Ma's Dusa" erwiederte freundlich 
kopfschüttelnd: „Mei Ma schnupft net!

Charade«
I. A n r e d e.

Da bin ich, Weibchen! frisch an's Letzte, 
Die Schürze vor! du fragst woher? — 
Vom Ganzen, wo ich mich ergötzte, 
Die Taschen, siehst Du, sind nicht leer; 
Ich bringe Dir der ersten Beiden 
Ein ganzes Duzend, groß und schön, 
Gewiß läßt kein's von uns sie stelstn; 
Wirst, Meist rin Du, sie zubereiten. —

II. A ii tw o r t. 
Die Schürze ist schon vorgcbnnden, 
Und daß die Ersten recht uns munden 
So sollen Aepfel und Rosinen, 
Durch meine letzte Silb' erweicht; 
Beim Mahle uns statt Salats dienen; 
Doch lange bleibst Du! —- ist vielleicht 
Durchs Ganze, von den Ersten allen 
Dir jeder.einzelne nur gefallen? —-

Schrannen-Anzeige.
Getreide

Gattung.

Ottobeuren, Memmingen, 
den 29. August 1854.

M i n d e l h 
den 26. August

e i m, 
1854.den 31. August 1854.

höchster | mitterer | niederster höchster 1 mitterrer | niederster höchster 1 mitterer I nederster

fl. kr. fl. kr. ft. kr. fl. kr. fl. kr. fl. kr. fl. kr. fl. kr. fl. kr.
Kern» 27 35 25 55 24 25 27 40 2b 41 25 10 27 17 24 43 23 5
Roggen. 22 18 20 21 ig 54 23 3 22 10 21 14 23 — 20 17 18 30
Gerste. 10 — Q 30 g 30 12 45 12 7 11 39 12 10 11 13 10 —
Haber. 8 38 8 4 7 44 8 11 7 44 7 21 8 15 7 32 6 53

n <x d) d e m Mi tr e r Preis t
Aufschlag: Kern — fl kr. Roggen — fl. ~ kr. Gersten — fl. — kr. Haber — fl. — fr.
Abschlag: Kern — fl. 6 kr. Roggen - fl. 42 kr. Gersten 1 fl. 15 kr. Haber 1 fl. 1 kr.

B rodr
Semmelbrod zu 2 
Weißbrot v. Kern

a x e;
kr. .

- Mehl zu 2 kr.

M. Loth.
7 1)2
9 114

Der
ff

M e h lP r e i ser
tf 

n

'fl.

4 
3

kr. 
13
26

Metzen 
ff

Mundmehl 
Semmelmehl

fl

Hatbweißbrod zu 2 ft. —— 10 1J2 ff ff Mittelmehl tl ft • 2 34
» » zu 4 kr. 2t fj8 ff Nachmehl — 38

Roggenbrot zu
» » M

2 fr.
4 kr.

11 7j8
23 3j4

n* ft Roggenmehl P ff 2 8
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Ottobeurer - Wochenblatt
Donnerstag X 36. den 7. September 1854.

Wohl ist es schön zu flehen für Mgeschied'ner Ruh', 
Doch tecft mit kühler Decke sie längst die Erve zu,' 
Drum wollet lieber sorgen, die ihr noch auf der Erde, 
Daß Fried' einmal und Rithe bei den Lebcnd'gen werde.

Amtliche Betau?.itmachbingen.

Den drohenden Ausbruch der Brechruhr betr.

An die fämmtltchen Pfarrämter Md 
Gemeinde-Vorsteher des Bezirks.

Nachdem dieser Tage im diesftitigen Amtsbe
zirke »in paar Brechruhrfälle voikamen, welche le
diglich durch Vernachlaßigung den Tod zur Folge 
hatten, so sieht sich das kgl. Landgericht veranlaßt, 
nachstehend wiederholt eine Warnung an die Amts- 
Untergebenen zu erlassen und die sammllichen Pfarr
ämter zu ersuchen, dieselbe von der Kanzel unter ent
sprechender Belehrung ihrer Pfarrangchöngen be
kannt zu machen.

An die Gemeinde-Vorsteher ergeht der Auftrag, 
Len Verkauf von sogenannten Kriechen (gelben und 
blauen Pflaumen) von nun an nicht mehr zu dulden, 
dies den Odstverkaufern zu eröffnen, etwaige Zuwi
derhandlungen hieher anzuzeigen, das Bier, insbeson
dere das weiße, genau zu untersuchen, und endlich ihre 
Gemeind rang-hörig en dringendst zu ermahnen, daß 
sie die Kinder nicht mit bloßen Füssen zum Austrei
ben des DieheS oder zu sonstigen Arbeiten im Freien 
gehen lassen.

Jene Vorsteher, welche dem dießamtlichen lito- 
graphirten Auftrage vom 14Un v. Mts. nicht ent
sprochen haben, werden hieran wiederholt erinnert. 
u Ottobeuren, d-n 5ten September 1854,

Königliches Landgericht»
Der. Königliche Landrichter krank:

Mayer, Assessor I.

Bekanntmachung.
In Folge der neuesten Beobachtungen ist man 

veranlaßt, die diesseitigen Amtöuntergebenrn auf- 
dringendste vor Vernachlässigung einiretender Diarr
hoe (Laxiren) zu warnen, da gerade bieß gewöhn
lich der Anfang der jetzt in vielen Gegenden herr
schenden Brechruhr ist, und da schon die Versäu
mung weniger Stunden die gefährlichsten Folgen 
herbeiführen kann.

Sobald daher jemand von Diarrhoe oder auch 
von Erbrechen befallen wird, so lege man sich so
gleich zu Bette, trinke warmen ChamiUenthee, und 
suche in Schweiß zu kommen. Es darf daher dieser 
Thce jetzt in keinem Hause fehlen. Dann aber schirke 
man unverzüglich, wenn die Sache sich nicht schnell 
bessert zum nächsten Arzt, welcher daS weitere Ver
fahren einleiten wird.

Die Warnung von Ueberladung deS Magenö, 
vor Genuß von sauren, fetten Speisen, besonders 
aber beö Obstes, nicht reifer Kartoffel rc. wird wie
derholt dringend anö Herz gelegt.

Ottobeuren, am 4ten September 1854.

Königliches Landgericht.
Der Königliche Landrichter krank.

Mayer, Assessor I.

Den Michael Mitterhuber aus Waidhofen, Gerichts Schro
benhausen betr.

Bekanntmachung.
In der Nacht vom 14ten auf den löten vor. 

MtS. ist Michael Mitterhuber auf Waidhofen, 
dessen Personalbeschreibung unten beigedruckt ist, 
dem landgerichtlichen Gefängnisse zu Schrobenhau
sen entwichen und treibt sich als Vagant und Stö
rer., der öffentlichen Sicherheit umher.

Es werden daher in Folge hoher Regierungsr
Weijung die Gerichtsdiener, Gemeinde; Borsteher
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VNd Gemeindediener beauftragt, dieses Individuum 
im Betretretensfalle wohl verwahrt hteher einju; 
liefern.

Michael Mitrerhubec
ist 30 Jahre alt, 6 Schuh groß, bat schwarz- 
braune Haare, hohe Stirne, graue Augen, ge
wöhnlichen Mund und Detto Nase, kleines Kinn, 
svales Gesicht, gesunde Gesichtsfarbe, schlanke 
Statur und trug bei seiner Entweichung ein schwar- 
jks Schnurrbärtchen.

Seine bermaligen Kleider sind unbekannt. 
Ottobeuren, den löten August 1854. 

Königliches Landgericht.
Der Königliche Landrichter krank.

Mayer, Assessor L

Dufßnden eines unbekannten Leichnams in Racherkrng kgl. 
Landgerichts Erring betr.

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren

werden sämmliche Gemeinde-Dorsteher des Be
zirks aufgefordert, in ihren Gemeinden nachzufor
schen und gegebenen Falls binnen 14 Tagen a 
dato anzuzeigen, ob in der Gemeinde eine Person 
Vermißt werde, auf welche die im Kreis - Amts - 
Blatte vom Iten d. Mts. Nco. 72. S. 1045. 
enthaltene Beschreibung paßt.

Fehlanzeigen sind erlassen.
Ottobeuren, am 4ten September 1854.

Königliches Landgericht.
Der Königliche Landrichter krank.

May er, Assessor 1.

Fleischtare für den Monat September betr.

Fleischsatz.
Die hiesigen Metzger haben für den Monat 

September folgende Fleischpreise angegeben ;

Mastochsenfleisch per Pfund ... 12 kr.
Rindfleisch „ „ ... 10 „
Kalbfleisch „ „ ... 11 „
Schweinfleisch „ „ ... 16 „
Obige Taxen sind lediglich als Maximalpreise 

anzusehen, so, daß daS Fl-isch auch um geringere 
Preise unter der Voraussetzung verkauft werden 
darf, daß

1) dasselbe von ganz guter Qualität ist, und 
2) die Anzeige des geringem Preises rechtzeitig der

Lckalpobzeibehöroe gemacht wi d, weiche hie
rüber je nach Umstanden der Dtstrtktöpoltzei- 
Behörden zu beachten ist.
Dte Gemeinde - Vorsteher werden beauftragt, 

obigen Flciichsatz bei den Metzgern ihres Bezirkes 
anjchrelben zu lass n, und dessen genaueste Ein
haltung zu überwachen.

Ottobeuren, den iten September 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Ter Königliche Landrichter krank'

Mayer, Assessor I.'

Untersuchung wegen ausgezeichneten Diebstahls bei der Witt« 
We,Viktoria Rottach zu Ottobeuren betr.

Vom
Königlichen Landgericht Ottobeuren.

Der diesseitige Spähebrief rubricirten Betreffs 
vom Ziten v. MlS. wird hiemit zurückgenommen, 
da der in demselben signalffirte Bursche in dec 
Person des Johann März von KriegShaber bereits 
aufgegriffen und bei dem kgl. Landgerichte Kauf
beuren verhaftet ist.

Ottobeuren, den 6ten September 1854.^

Der Königliche Lanvrichter

Graf.

Bekanntmachung.
Für das Ziel Michaeli 1854 können bei der 

Sparkassa-Anstatt Ottobeuren Freytag den Ltztetl 
und Samstag den Zvten September t.1 Jrs. Ein
lagen bey den unterzeichneten Cassieren in dem 
Hause deS WeinwirthS Lerner gemacht werden. 
Was mit dem Bemerken, daß nur kassamaßigen 
Münzen angenommen und für die früheren Ein
lagen vom Ziele Michaeli die Iahreßzinse erhoben 
Werben können, zur Kenntniß bringen.

Ottobeuren, den Öfen September 1854.

L o 1). Kälterer. 
Mur Lerner.

Öffentlicher - Widerruf.
UM? Der Unterzeichnete wijderru ft hiemitdievon 

ihm am g, August h. IrS. unbedachtsamer Weis«
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und lediglich in der Hitze des ZornS gegen den 
Söldner Fran; Joseph Tahl-r von Frechenrieden 
ausgeftoßenen Schimpfwort- „Lump, Spitzbube 
und schlechter Kerl" mit dem Beifügen, daß eö ihm 
leid lhue, hierdurch ohne allen rechtlichen Grund 
bis Ehre des Genannten gekrankt zu haben.

Ottobeuren am 0. September 1854.

Johan Haiti),
Flaschner-Meister.

Oh mal - Verkauf.
Nächsten Sonntag präzis 11 Uhr wird bei 

dem neuen Forsterhaufe dahier die heurige Obmat 
Nutzung von 6 Tagwerk guten Wiesen in 2 Par- 
thien oder im Ganzen, jedoch Ratifikation vorbe- 
haltcnd, gegen Baarzahlung versteigert. ■

Auszuleihen:
bey der Sparkassa-Anstalt Ottobeuren 2000sl.

tö3" lÖDG st. zu 4 Prozent verzinslich werden 
auf erste dreifache Versicherung —> 800 fl. auf 
erste doppelte Versicherung aufzuuehmen gesucht. 
Von Wem, sagt Verleger dieses Blattes.

Verlaufen hat sich:
Den 5ten d. Mtö. ein stockhaariger 

Fanghnnd mit weisser Kehle, vier weissen 
Pfotten, gestutzte Ohren, langem Schweif' und le
dernem Halsband an welchem.ein eiserner Ring be
findlich. Verleger dieses Blattes sagt, an Wen der
selbe zu behändigen ist.

D a rr k s a g u n g»
Für die vielseitige, herzliche 

Theilnahme geehrter Gönner, 
Freunde und Bekannten an dem 
uns tiefbeugenden Verluste unserS 
innigst geliebten, dahingeschiedenen

Vaters

Aornmkst'er, 

welche sich durch Li-vielen Besuche wah
rend seinem Krankenlager, wie auch Lurch 
die zahlreiche, ehrenvolle Leichenbegleitung 
und Anwohnung der Trauergokteödienste 
eben so augenscheinlich, als tröstlich kund 
gab, fühlen wir unS verpflichtet, den auf
richtigsten wärmsten Dank hiemir öffentlich 
auszudrücken und zu bitten, Leö V-rbli- 
chenen in Ihrem Gebete zu gedenken, 
und unS der Fortdauer Ihres schätzbaren 
Wohlwollens zu würdigen.

Ottobeuren, am iten S-Ptbr. 1854.

| Pie lief trauernd Hinterbliebenen.

Geburts-, Sterb- und Trauungs- 
Anzeigen

in der Pfarrei Ottobeuren
im M oir at A ug ust.

G-bsren: Dm 8., Maria, d. V.: Joseph Kichler, Lamm» 
I wirth in Ottobeuren. — Den 18., Walburga, d. Vn And-
। reas Utz, Söldner in Unterwolfers. — Den 22., Viktor, 

d. V : Beda Witter, Bauer von Reute. — Den 27.,sTheodor, 
| unehelich. —• Den 27., Anton, d. V.! Johann Burkhart,
। Söldner in Ottobeuren.— Den 28., Mar Joseph, t. 23.: 
' Hr. Joh. Muller, kgl. Bezirksgeometer in Ottobeuren.
f Getraut: Herr August' Ganghofer, kgl. ..Forstaktuar in 
j Kaufbeuren mit Fräulein Carolina Louis, kgl. Professors

tochter von. Aschaffenburgs

Gestorben: Den 1.,Josepha, Kind des Söldners Joh. 
I Georg Achilles von Stephansried, 18 Tage alt, an Gichtern.

—: Den 2., Regina Zeltler, geb. Schwelgbart, Taglöhner,in 
von Ottobeuren, 60 Jahre all, an Wassersucht. — Drn 3., 
Maria, Josepha, Kino res Söldners Joseph Rietzler in Unter
wolferts, 10 Monate alt, an G.ichtern. — Den 4., Genovesa 
Hölzle, Söldnerin von Brüchiins, 68 Jahre alt, an Rncken- 

i markslähnrung in Folge eines Falles. — Den 5., Aiaria, 
" Anna Waldmann, verwiet. Engelwirthin von hier, 75 Jahre 

| ult, an Altersschwäche. — Den 20., Ludwig Dörner von
ä Stetten, der Pfarrei Oberkammlach, ertrunken. — Den 24.,
f Barbara Koset, geb Altegger, Cichelewirthm von Ottobeuren, 
| B0 Jahre alt, an Gelb- und Wassersucht. — Ten 30.,Raphael 
i Weiß, Kornmesser von Ottobeureir, 76 Jahre alt, an Alters- 
t schwäche. — Ten 31., 2lnna, Kind des Söldners Laver 

-- Send von Guggenberg, 1 Monat alt, an Gichtern,
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A n e k d o t f

Ein Knabe sah, Laß sein Vater tie Mutter alle Tage 

prügelte und glaubte zuletzt, Ließ gehör« mit zur Tagesar

beit. Ais nun einmal der Vater des Abends, che er zu 

Bette ging, fragte' „Es ist doch Alles verrichtet worden, 

waS heute hat geschehen sollen?" antwortete der Knabe: 

„Nein Vater, die Mutter hat noch keine Schlägebekommen."

„Na, was eS aber doch für ung'schickte Leut' gibt," sag

te ein Zcitungsieser zu sich selbst, „ da schickt der Adniiral 

der türkischem Flotte drei Kreutz e r zur Verstärkung. 

Wenn ihnen mit so wenig gedient ist, da geh ich auch in 

d'Türkei; da muß's enorm billig unten sein?"

Ein Hausknecht der schnupft und raucht, sucht eine Herr

schaft, Er sieht mehr auf gute Behandlung und großen 

Lohn, als auf daS übrige.

Wohl aufgehoben! Die Redaktion eines 

Antwerbener Journals sandte einen Berichterstatter nach 

Brüssel wegen der Eröffnungsrede der Kammern und mit 

demselben 2 Brieftauben, die das Dokument zuruckbringen 

tollten. In Brüssel gab derselbe die Tauben einem Kellner 

zur Bewahrung und verlangte ein Frühstück. Er mußte 

darauf ziemlich lange warten, wurde aber durch delikateS 

Fricassee für seine Geduld entschädiget. Nach dem Früh« 

stücke bezahlte er seine Rechnung und verlangte seine Brief

tauben zurück. „ Tauben," ries der Kellner erstaunt, „die 

haben Sie ja soeben verzehrt. "

Es wird vergangenes Jakobi-Ziels am Vorarlberg eine 

Bande türkischer Musikanten versteigert, wozu man höflichst 

einladet.

Auflösung der Charade in Nro, 35.: 

1. Vogelheerd. II. Vogeldunst.

Schrannen-Anzeige.

Getreid-

G attu ng.

O t t 0 b e u
dm 7. September 

höchster | mitterer \

r e n,

1854, 

niederster

Memmingen, 
den 5. September 1854. 

höchster | niitterrer | niederster

Mindelheim, 

den 2. September 1854.

höchster 1 mitlerer | nederster

Kern.
Roggen.

Gerste.
Haber.

st- 

27 

22 
12
6

kr.

4 

IQ

51

st-

25

20

11
6

fr.

52

20

21

fl-

23
18

10
6

kr

22

12

45
5

st.

27
22

12
7

kr.
6

17
55

37

fl.
26 

21
12 

7

fr.

1
22

27

4

fl. 

25 
20 

1 1
6

fr.

8

13
49
40

fl.

25

22

12
7

fr.

41

53

40
Ö

fl.

24

21

11
6

fr.
3b

4

57
27

fl.

22

17

10
6

fr.

35
40
47

3

VT « cb dem tn irrer Preis:
Afschlag: Kern — fl. — kr. Roggen — fl. — fr. Gersten 1 fl. 12 fr. Haber — fl. — kr« 

Abschlag: Kern — st. 3 kr. Roggen — fl. 21 kr, Gersten— st. — fr. Haber 1 st. 43 fr.

Brod t a x e:
Semmelbrod zu 2 kr. .
Weißbrod v. Kern - Mehl zu 2 kr.
Halbweißbrod zu 2 kr.

m " n zu 4 kr.
Roggknbrod zu 2 kr.

>. zu 4 kr.

W. Loth.
7 112
9 114

10 7J 8
21 3J4
12 1J4 
?4 11?

NIehlpreife:
Der Metzen Mundmehk „ „
„ „ Semmelmehl -, „
„ „ Mittelmehl ,, „
„ „ Nachmehl „ „
„ „ Roggcmnehl „ „

fl.
4
3
2

2

kr.
18
26
34
38
10

Gedruckt und verle-r bey Job. Bapr. Ganser. Verantwortlicher Redakteur: Rarl Ganser.



Ottobeurer«Wochenblatt.
Donncrtag M 37. den 14. September 1354«
_........................._ ...................... '-____ -... - - ■" .....

Stark ist des Menschen Wüllen 
Zevoch die Jahre rollen 
Und mit den Jahren rollt 
Dahin, was er gewollt.

Die UeberhanLnahme der Feldmäuse betr.

An sammtliche Gemeinde-Vorsteher.
Unter Bezugnahme auf die dießseitigt Aus

schreibung vom 4teii April I. JrS. in Nro. 14. 
Les Wochenblattes ergeht der Auftrag, Nachdem 
sich aller Orten Feldmäuse in ungemeiner Zahl 
zeigen, und nunmehr nach abgeraumien Feldern 
der geeignete Zeitpunkt zu deren Vertilgung ein; 
getreten ist, mit vereinten Kräften darüber herzu- 
gehen, um dieser überhand nehmenden Landplage 
los zu werden.

Sollten sich einige Grundbesitzer säumig zeigen, 
so ist schleunigste Anzeige zu erstatten, um gegen 
dieselben mit Exekution einschreiteti zu können.

Am 12ten September 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Den Genuß und die Verleitgabe des weissen Bieres betr.

An sammtliche Gemeinde-Vorsteher.
Die königl. Regierung von Schwaben und 

Neuburg hat sich veranlaßt gesehen, daS Publikum 
vor dem Genüsse deS weissen Biereö wegen seiner 
zur jetzigen ^Z-it nachtheiligen Einwirkungen zu 
warnen, und darauf aufmerksam zu wachen, daß 
solches am schädlichsten dann ist, wenn Diarrhoe 
berritS vorhanden ist.

Es werden daher sammtliche Gemeinde-Vor
steher beauftragt, diese Warnung sogleich öffent
lich bekannt zu machen, diese Verkündung öfters 
zu wiederholten, zugleich aber die Verleitgabe des 
weissen BiereS in ihren Bezirken schärfstenS zu be
aufsichtigen, und wenn ungesundes, trübeö, oder 
den angezeigtkn Preisen nicht entsprechendes Ge

tränke verleit gegeben werden sollte, schleunigste 
Anzeige zu erstatten.

Am I2ten September 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.

Die epidemische Vrechruhr, -hier den Verkauf von Gurken 
und Kriechen bett.

An sammtliche Gemeinde - Vorsteher.
Nach hoher RegierUngö - Ausschreibung vom 

2gten v. Mts. ist der Verkauf der Gurken und 
Kriechen (gelben und blauen Pflaumen) auf den 
Markten von München und Augsburg so wie aüf 
Letzterm auch der Verkauf von Melonen verbothett, 
waS zur Wahrung der Zufuhr nach Augsburg 
und München ungesäumt bekannt zu machen iß.

Am 12ten September 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Die Bewilligung einer Kollekte für die von der Cholera 
heimgesuchten armen ©ernennen betr.

An sammtliche Gemeinde »Vorsteher.
Die kgl. Regierung von Schwaben und Neu

burg hat sich mittelst hoher Ausschreibung vom 8. 
d. Mts. veranlaßt gesehen nachdem sich in einigen 
armen Gemeinden des Regierungs - Bezirkes dis 
Brechruhr gezeigt hat, und zu befürchten ist, daß 
die Seuche daselbst einen fruchtbaren Boden finden 
werde, wegen der Mittellosigkeit der Gemeinden 
die von der kgl. StaatS-Regierung aNgeordneten, 
wohlthätigen, vorbeugenden Maßregeln nicht aus- ■ 
geführt werden können, die Veranstaltung einer 
Sammlung freiwilliger'Gaben «n Geld, Natura-



142

lren, Kleidungsstücken, Bettfournituren in ollen 
.Gemeinden des Regierungs-Bezirkes zu bewilligen, 
Damit den betreffenden Gemeinden in ihrer sehr 
bedrängten Lage Hilfe g-mubrt werden kann.

Es werden daher sämmtirche Gemeinde - Vor- 
steher beauftragt, diese Sammlung ungesäumt zu 
bewerkstelligen, und das Ergebniß zur nächsten 
Quartalsversammlung, Mittwoch, den 4ien Oktober 
1. Jrs. mitzubringen.

Am 12ten September 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
G ras, Landrichter.

Das Freudenschieffen auf dem Lande bcy ftyerlrchm Gele» 
tz genheiien betr.
An sämmiliche Gemeinde-Vorsteher.

Ungeachtet des dießseitigen Monitoriums vom 
gten v. Mts. in Nro. 32. des Wochenblattes 
And noch immer mehrere Gemeinde-Vorsteher mit 
ihren mittelst Ausschreiben vom 27ten Juni l. IrS. 
in Nro. 26. des Wochenblattes abgcforderten An
zeigen rubricirten Betreffs im Rückstände.

Dieselben werden hiemit beauftragt, diese An
zeige nunmehr bis zum 24ten d. MtS. bey Ver
meidung eines Wartbothen einzusenden.

Am 12ten September 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren

werden die Gemeinde-Vorsteher an die schleu
nigste Entrichtung der in der dießseitigen Ausschrei
bung vom 8ten v. Mts. bezeichneten DistnktSUM- 
lagen erinnert.

Am 12ten September 1854.

Graf, Landrichter.

Cursiren falscher Münzen betr.

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren

wird vor Annahme nachbeschriebener falschen 
Münzen gewarnet.

Am 12ten September 1854.

Graf, Landrichter.

Unterm yten l. Mts. wurden bei dem kom'gl. 
Landgerichte Cyan, einem gewissen Andreas Straßer, 
ledigen Inwohner aus Stern, konigl. Landgerichts 
Naavburg, drei falsche Geldstücke avgenommen, 
welche derselbe schon lange, ohne davon Gebrauch 
gemacht zu haben, besessen haben will.

Dieselben bestehen in
1) einem Kronenthaler aus dem Jahre 178g,
2) einem französischen Tbaler, aus dem Iahte 

1 7l)8, mir dem Bildnisse des Königs Louis 
XVI. und der Umschrift: Benedictum sic 
nomihl domini, ■ welche beide Geldstücks 
durch ihre röthliche Farbe, letzteres auch durch 
Verwischtheit des Gepräges kenntlich sind,

3) einem französischen 5 Frankenthalerstücke mit 
dem Bilde König Louis Philipp's, Vesser? 
Contouren und Inschrift fast gänzlich unkennt
lich sind, und in Verbindung mit seiner dun
klen Farbe und todtem Klange, sowie mit 
dem Mangel aller Randerung denselben als 
unzweifelhaft falsch und zwar in rohen For
men den ächten nachgegoffen erkennen lassen.

Die Konscrrblrung der Alters-Klaffe 1833.

Bekanntmachung.
Gemäß $. 5. deö Heer - Ergänzungs - Gesetzes 

vom 15 August 1828 sind die im Jahre 1835 
g'bornen Jünglinge der Militär Konskription un
terworfen.

Jeder Konscriplionspflichtige, d. h. jeder hti 
Jahre 1833 gevorne Jüngling des.hiesigen Land- 
Zerichtsbezirkes ist verbunden am

Samstag, den De» November l.
Jrs. BoeWittags U Uhr

als an dem nach $. 20 des Gesetzes zur Herstel
lung der Konscriptionölisten über die Jünglinge 
dieser AlterS-Klasse festgesetzten Tage persönlich 
oder durch einen Levollmächtigten hierorts zu er
scheinen, und sich zum Einträgen in die Konscrip- 
lionö - Listen um so gewisser zu melden, als dieje
nigen Konscriplionspflichkigen, welche an dem fest
gesetzten Anmeldungstermin weder persönlich erschei
nen, noch sich durch ihre Eltern, Vormünder, 
oder sonstige Bevollmächtigte verlreten lassen, nach 
$. 25. des Gesetzes von AmtSwegen in die Kon- 
scripkionsliste eingetragen, und nach $. 68 als Un
gehorsam behandelt, sonach nicht nur der Vartheile
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der Zurückstellung, und des LooSnummerntaufcheS 
verlustig erklärt, sondern auch in die durch ihre 
Pflichtverletzung sich allenfalls ergebenden Kosten, 
und in eine Geldstrafe von 10 — 20 fl. verur- 
thcilt würden.

Auch den Kvnscriprionspflichkigen von auswärti
gen KonscriptionSbezirksn der Alters - Klasse 1 833, 
welche sich nur temporär im Ließseitigen Bezirke 
aufhalten, ist gestattet, daß sie sich beim hiesigen 
Landgerichte zur Erfüllung ihrer Militär Konscrip- 
tionspflicht stellen können, welches jedoch 14 Ta
ge vor dem oben bestimmten Normaltermine, also 
längstens bis zum 21 Oktober l. ZrS. zu gesche
hen hat.

Am iLten September 1854.
Königliches Landgericht.

Graf, Landrichter.

Die Berlassenschaft der SöldnerswittweGenovefa Vobonvou 
Benningen betr.

Bekanntmachung.
Wer immer zu rubricirteti Verlassenschaft 

irgend eine Forderung zu machen hat, wird hie- 
mit aufgefordert, dieselbe binnen 30 Tagen a dato 
bey Vermeidung der Nichtberücksichtigung hierorts 
«nzubringen.

Ottobeuren, am yten September 1854.
Königliches Landgericht.

Graf, Landrichter.

Späheverfügung.
In der Zeit vom Mittwoch den 30ten v. MkS. 

<auf Sonntag den 3ten d. Mts. wurden der Pfründ- 
uerSwiktwe Theresia Albrecht in Frechenriedcn nach
stehende Gegenstände entwendet ;
! ,) zwei schwarze und 2 gefärbte seidene Hals

tücher, wovon 3 mit Franzen und eines mit 
ganz kleinen goldenen Spitzen eingefaßt war, 
im Gesammlwerthe von 4 fl. 30 Er.,

2 .) ein Sacktuch von rother Farbe noch ganz 
neu, werth 24 Er.,

3 .) ein weißeö Halstuch, werth 15 fr.,
4 .) 2 gefärbte Schürzen von Halbseidenzeug, 

werth 2 fl.,
5 .) eine schwarz seidene Schürze, werth 1 fl.,
6 .) 3 Laintücher, werth 3 fl.,
7 .) 2 flach sc ne und ein w erggenes Tischtuch, 

werth 45 fr.,

8 -) «'ne Bettzieche Von gewürfeltem flachsenett
Stoffe, werth 2 fl.,

9 -) eine Kopfkissenzieche, werth 18 fr.,
10.) ein Taufzeug bestehend aus einer weißen, 

Decke, einem Windeltuch und Kisftnzieche, 
werth 1 fl.,

11.) eine Baarschaft von 21 fr., bestehend auS 
3 Sechsern und 1 Groschen, 21 fr.

Summa: 15 fl. 33 Er.
Wegen dieses Diebstahles besteht zur Zeit 

auf Niemanden Verdacht.
Wir ersuchen sämmtliche Gerichts- und Polizei- 

Behörden um geeignete Spähe und M'Uheilung 
der Relevate.

Ottobeuren, den 7ten September 1854.

Königliches Landgericht.
Graf, Landrichter.

Späheverfügung.
In der Nacht vom Samötag den 2ten auf 

Sonntag den 3ten d. MtS. wurden dem Söldner 
Laser Schiller in Benningen folgende Gegenstände 
entwendet:

1 .) 6 Laibe Brod, werth 18 fr.,
2 .) 7 Pfund Rindschmalz a 27 fr., werth 3 fl. 9 Fr.,
3 .) ein Schmalzkübel von Eichenholz mit 8 Rei

fen gebunden; auf dem Deckel ist einge
schnitten 16 Pfund, werth 18 Fr.,

4 .) sechs Stück Ofen-Nudeln, superfein, werth
18 fr., 

5.) ein Halbviertel Kornmehl, werth 1 fl. 3'0 fr.

Summa: 6 fl. 45 fr.
Don dem Damniflkatcn wird wegen dieses 

Diebstahles kein Verdacht auf irgend eine Person 
geworfen.

Wir ersuchen sämmtliche Gerichts- und Polizei- 
Behörden um geeignete Spähe und Mitlheilung 
eines allenfallsigen Ergebnisses.

Ottobeuren, den 7ten September 1854.

Königliches Landgericht.
Graf, Landrichter.
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Bekanntmachung.
Da der am i?teti d. MtS. dahier abzuhal

tende Krämmer-Markt irrig in dem Kempter-Kalen- 
der auf den 24tetr d. MtS. ausgeschrieben wurde, 
so wird hiemit bekannt gemacht, daß der Kram- 
Mer-Markt am Ilten und der Vieh-Markt den 
48ten d. Mts. abgehalten wird.

Rettenbach, den gten September 1854»
Die

Marktsgemeinde*Verwaltung.
K orntheuer, Vorsteher.

C3P Auf 12 Tagw. stehendes Grummet ist täg
lich zu verkaufen beim Vorsteher in Daxberg.

Versteigerung.
Donnerstag, den 21ten d. MtS. Abends 6 

Uhr wird gegen baare Bezahlung i Iauchert L3 
Dezimalen Ackerfeld in der Flur Ottobeuren beim 
Toiiettenbaum liegend an den Meistbietenden im

Gasthause zum Adler dahier versteigert, wozu
Kaufsliebhaber eingeladcn werben.

Einladung.
;um Vllobeurer Scheibenschiessen,

welches Sonntag den 2Lten d. Mts.
feinen Anfang nimmt, und am Montag Abends 
sich endet.

Hiebei werden als
Iles Dostes aus dem Haupt: 5 st. 24 kr.
Iltes „ „ n „ 2 „ 42 „
Iles Destes ans dem Vlück: 5 st, 21 kr. 
lites ,, ,, „ 11 2 ,) 42 „

mit jedesmal einer Fahne ausgesetzt.
Bei diesem Schiessen werden wieder die gewöhn

liche volksbelustigenbe Spiele gehalten, wozu hie
mit Einladung geschieht.

Ottobeuren, den 10ten September 1854.

Die Schützen-Dircctian.

S ch r a n n e n - A n z e i g e.
Verloren : Vom Langenberg bis zum Gerber Ripfel eine 4kache silberne Erbjenkette an welcher ein silbernes Stieleichen 

und Schlaurohr befindlich. — Von BetziSrieo nach Ottobeuren eine Brille.

Getreide

Gattung.

Ottobeuren, 
den 14. September 1854. 

höchster | mitterer | niederster

Memmingen, 
den 12. September 1854.

höchster I mitterrer \ niederster

Mindelheim, 

den 9. September 1854. 

höchster ! mitterer 1 nederster.

Afschlag : Kern 1 fl. 15 kr. Roggen — fl. 5 kr. Gersten — fl. 40 kr. Haber — fl. 3 kx. 
Abschlag: Kern — fl. — kr. Roggen — fl. — kr. Gersten — fl. — kr. Haber — fl. — kr.

st- kr. fl- kr. fl. kr. fl. kr. fl. kr. fl. kr. 1 fl- kr. fl- kr. fl- kr.

Kern. » 28 6 27 7 25 34 27 ig. 26 54 26 13 28 26 27 7 25 53
Roggen. 20 50 20 5 ig 10 22 5g 22 15 21 46 25 4 23 10 21 32
Gerste. 12 50 12 —- 10 45 13 3 12 41 12 12 13 18 13 — 12 7
Habe r. 6 48 6 24 6 — 7 16 6 59 6 24 7 6 6 23 6 7

n a ch dem HT i t t e r D r i 0

und verlor vey jpp. ra-u>»,ev. p-eounowooerrcyek moAtuue i ax*ia

Brodtaxe;
Semmelbrod zu 2 kr. .
Weißbrod m Kern - Mehl zu 2 kr.
HalbweiHrod zu 2 kr.

„ . zn 4 kr.
Roggmbmd- zu 2 kr, 

„ „ ' zu 4 kr.
—

Loch
7 112
9 1 j 2

10 5j8
21 3)8
11 7)8

' 23 3)4.

Ndehlpreise:
Der Metzen Mundmehl ,, „
„ „ Semmelmehl :r „
„ „ Mittelmehl „ „

t „ Nachmehl „ „
„ „ Roggenmehl „ „

fl.
4-
3
2

2

fr. 
38
40 
45
41 
24



Ottobeurer - Wochenblatt.
Donnerstag 38. den 21. September 1854.

Thöricht wähnst du, o Mensch! a!S stechle der Weltenregierer, 
Zu Las Gewebe vcr Zeit, Leinen phatitastischen Wunsch.

Platten.

Amtliche Bekanntmachungen.
Vertilgung der Felvmäuse betr.

An sämmtiiche Gemeinde-Vorsteher.
Nachdem die tießseitige Ausschreibung vom 

12ten d. wegen Vertilgung der üverhanvnehmen- 

den Feldmäuse bis jetzt nur wenige Leachlung ge
funden zu haben scheint, so werden die Gemeinde- 

Vorsteher ernstlichst und bey Vermeidung unnach- 
fichtlicher Einschreilung aufgefordert, ungesäumt die 

geeignete Vorkehrungen Hierwegen zu treffen und 

die Säumigen schleunigst anzuzeigen.
Zugleich wird auf den unten folgenden Aufsatz 

eines bewahrten Oekonvmen über die Mausever- 
tilaung aufmerksam gemacht.

Am 20ten September 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf Landrichter.

Cin Wort über Vertilgung der 
Feldmäuse.

In dem (Centralblatt pro Dezember 1853, Seite 603.) 
ist von Len Beschädigungen, ja selbst Verheerungen 
der Fe.dmäuse auf den Feldern, namentlich den Kleeschlägen 
und Winterweizenfelrern die Rede, und zugleich angeführt, 
wie sehr sich hin und wider im verflossenen Herbste bei man
chen Fluren dieser Scharen zeigte, und auf welche Art man 
dieser Landplage am leichtesten im nächsten Frühjahre Vor
beugen, wo nicht gar entgegenkommen kann. Es ist ferner 
erwähnt, wie leicht Ulid in welchem Grade sich bei günstiger 
Jahreszeit dieses llngeziefer vermehrt, wie nothwendig es ist, 
demtclten bei solchem Vorkommen Schranken zu setzen, 
welcher Dienst dem Einzelnen sowie einer ganzen Or sflur 
Liedurch geschehe, unv welches Mittel unter neun Angeführ
ten am Praktischsten und Erfolgreichsten sei, ohne dabei der 
oftmals gütigenNamr ganz zu vergessen, welche wie bekannt 
am Leichtesten und Schnellsten durch ihre geänderten Ein
flüße tem behagliche» Tumulte dieser Thicre schnell ein 
Eure machen kann-

" -- - .........—
Es ist nämlich das Legen von Gift in tote Maith- 

loch er nach der genau im angeführten Hefte beschriebenen 
Art, wo selbst auch das leichte Verfahren der Zubereitung 
erörtert wird, weichet höchst einfach und ungemein wohlfeil 
im Verhältniß zur Wirkung erscheint.

Der Unterzeichnete hat mit Vergnügen diese Bekanmgabr 
des gedachten Mittels gelesen, da er selbst schon praktische 
Ueberzeugung von der Nützlichkeit desselben geschöpft hat, 
weßhalb er es wiederholt zuin sichern GebraucheJedermann, 
anzurathen sich erlaubt und zu diesem Behüte kurz anführt 
mit welch überraschendem Erchige er solches in Anwendung 
gesehen.

Es war Späiherbste 1846, als auf dem Gute des kgl. 
Kämmerers und RrichsrathS re. re. Herrn Grafen v. 
Arco-Bally zu St. Martin (in Oberösterreich), wo
selbst Schreiber dieses als Praktikant fungirte r— nicht allein 
auf ven Dortigen Feldern, sondern in einer großen Umgebung 
die Feldmäuse in Massa vorhanden waren, und vorzugswei
se an den Winterweizensaaten großen Schaden anrichteren, so 
daß ganze Flecke (oft zu einachkel Tagwerk groß) an einan
der hin abgefreffen sich zeigten, Etn Mäuseloch an das ande
re erschien und die Thiere beim Begehen der Felder von 
einem Loch aus in das andere mit ihrem eigenthümlichem 
Pfiff liefen und hüpften, so daß man sich aus eine Wiest 

mit Heuschrecken versetzt glaubte.

Die Bauern und damals noch vorhandenen herrschasklh- 
chen Parzellenpächter dachten und berieihen sich schon ernst
lich, wie diesen Beschädigungen vorzubeigen sei, kamen aber 
nur zu geringen Resultaten, wie gewöhnlich. Nur Einem 
der Letztem, welcher mehrere (östreichische) Joche Wintersaat- 
weizen hatte, wurde dieß zu viel, er machte sich lj? Putzend 
Mäusefallen nach bekannter Art mit Löchern und Zwirns
fäden, die durch Weidenbögen gespannt,'mid hinter welcher» 
Speck gesteckt war, wo dann zu dessen .Erlangung der Fa
den abgenagt und so der Kopf der Mays zwischen dem 
Bogenviaht und dem Loche in der Falle seflgehälken und 
diese dann erstickt oder gehängt wurde. Der Erfolg dieser 
Manipulation war schon am ersten Tage von der Asst, daß 
der Mann (ein Fleischhacker im Orte) nicht von der Stelle 
gehen und genug Fallen auslöfen, unv wieder einrichten konn
te, so daß er Nachahmer fand.

Allein für größere Strecken, wie. sich dit ^Ms^rrliche 
Olkmiousir noch hatte, war rftchs Geschäft dennoch zu uöv-
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MMkch, weßhal? nach ein paar Tagen der grasiiche Güter- 
Oberinspekivr Hr. Zager Hu b er eini ,e Flaschen oieses er
wähnten GrsieS tommchi ließ uns selbes auf Die nämliche 
Weise, wie au^egesien, zur -Anwendung brachte. Alles war 
Neugierig hieraus und ver Erfolg bewunvernswerih;, renn 
aiS etliche Pers tu» mit so.ch getränkten Strohhalmen ein 
Weizenfeld neben einem Luzerneschlag gelegen) auf und ab 
passineir, und die ihnen unter die Augeti gekommenen Löcher 
damit (je einem Halm) beihellt harte >, — was ungefähr 3J l 
Siunven dauerte — ging man nach, und man konnte sich 
rines erfreulichen Lächelns nicht enthalten, als man sah, wie 
die Strohhalme fast alle in die Löcher verzogen und ein zicnr- 
kicher Toeii Mäuse theils schon rort, — theils in Convu si- 
onen demselben ganz nahe, — auf dem Fe,de umherlagen, so 
daß man diese Cadaver in Schürzen und Körben wegtrage» 
und vergraben lassen mußte.

Man setzte dieses Geschäft dann aus allen Feldern und län
gere Zeit f rtl viele Nachbarn ahmten nach, die Bauren ver
schafften sich gleichfalls hin und wieder dieses Gift, bis endlich 
die vorgerückte Jahreszeit und die frostige Witterung ohnehin 
dasselbe einstellen, und den Muth und das Leben der Mäuse 
finken machte.

Dirß ist nun kurz die Erfahrung, welche der Gefertigte 
von dicsenl VertilgüngSmittel machte, und welche er demnach 
zur Bestättlgnng der angcrnhmten Wirkung * lemit veröffentli
chen zu müssen glaubt, weil bei herrschendem Mänsefraß und 
Gebrauch desselben hiemit ni t t allein, wie gesagt, 'Einzelnen, 
sondern ganzen Ortsfluren Nutzen durch dessen Abhaltung 
zugeht.

Daher mein lieber Landwirts) und Bauersmann, wenn die 
Mäuse auf deinen Feldern wieder aufziehen und ihnen die Wit
terung günstig ist, so befolge diesen wohlgemeinten Rath hin- 
fichtlich eines Feldzuges gegen dieselben mit den Waffen dieser 
Giftmischung, weil er, wie gesagt, sicher und erfolgreich ich küm
mere dich dabei jedoch weniger um die schlüßlich erwähnten C.).ur- 
een der Turbanntäuner und des russischen Büren, als um Nie- 
tzerlage deiner Feldmäuse.

Die Erhaltung des Flurschutzes ketr.

An samuultche Gemeinde.Vorsteher.
Dem Vernehmen nach kommen mehrer Flur- 

polizeylichen Anordnungen beinahe ganz äusser Acht, 
inddesonderS sollen:
j) Schaafe und anderes Vieh in Waldungen ja 

sogar in junge Schläge und Anflügen ge
trieben werden,

2) das Diehhüten zur Nachtzeit, an späten Ab
enden, oder am frühesten Morgen, und unter 
dem sonn- und feiertäglichen Gottesdienste 
wieder über Hand nehmen, endlich

3) Tguben während der Saatzeit stiegen, sowie

Hühner, Enten und Gänse auf die Felder
laufen gelassen werten.

Da du-ch diese Uufüge den Grundbesitzern 
großer Nachlheji zugepr, so erg.ht an sammUiche 
Gemeinde-Vorsteher der Auftrag, alsogieich öffentr 
lich bekannt zu machen, daß dieselben nicht mehr 
statistkiten dürfen, und die U-bertretler zur em- 
pstntltchen Strafe gezogen wüiden.

Die Gemeinde - Vorsteher haben ferner die 
Flurwächter zur Wachsamkeit auf derley Uibertretr 
langen mit dem Bemerken anzuchoren, daß gegetr 
Pstichlvernachläfslftungen strenge eingeschrilten würde.

Am I7len September 185/,.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Die in das Eigenthm berPfarreun, Benesizien rc. re. überge-- 
gangciieu Staalsobligationeii au potteur reip, bereu Um« 
schreibuitg in Nominal-Obtigationm betr.

An die Besitzer geistlicher Pfründen, 
Gemeinde- Kirchen- und Stiftungs- 

Verwaltungen.
Mit Rücksicht auf die im Kreis-Amts - Blatte 

Nro. 58. Seite 875 am loten Juli bekannt ge
gebenen höchsten Finanz.Ministerial-Enlschließung 
vom 2 i ten Juni dies Jahrs bezeichneten Betreffs 
hat das königliche StaatSminjstertum deS Innern 
durch höchstes Reftrlpt vom 25M1 dies MonatS 
unter Hinweisung auf die Bekanntmachungen der 
kgl. Staats-Ichulden-Tilgungö-Komm sston vom 
28ten Juni und Kjten Juli heurigen Jahrö (Re
gierungsblatt St. 25 und 2Q.) angeordnet, sämmt- 
liche CurateleBehörden zu beauftragen, geeignete 
Sorge zu tragen, daß die Vinkulnungs - Anträge 
hinsichtlich der dermalen im C'igenthume der 
Gemeinden und Stiftungen sich bestndenden ItaatS- 
Odligationen au porteur noch rechtzeitig, d. i. 
Vor Ablauf des letzten Oktobers heurigen JahrS 
bei den betreffenden Kaffen gestellt werden, mit 
dem Bemerken, daß waS die künftigen Erwerbun
gen von Staats-Obligationen au porteur durch 
Gemeinden und Stiftungen betrifft äusser den 
Fallen der Schenkung und des Vermächtnisses, 
auf deren Vinkulirung nur dann eingegatigen wer
den könne, wenn dies mit Rücksicht auf die Be
schaffenheit der Verhältniße vom Curatel - Stand« 
punkte aus zu bevorworten ist.
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In Folge einer hohen R-gierungsweisung vom 
2Qtcn v. praf. lOien d. Mts. werten die be; 
sitzer geistlicher Pfründen, sowie die Gemeinde- 
Kirchen- und AtislungSseiwallungin mit der wie- 
verholten Aufforderung hievon in Kenntniß gesetzt, 
längstens dis zum 30len d. Mts. ihre Vmkulie- 
rungSanträge unter Vorlage der betreffenden Blaats- 
Odligalionen au purteur zu stellen, oder bis da
hin anzuzeigen:

aus welchen Gründen sie hievon keinen Gebrauch 
machen wollen, und was für Obligationen au 

i portevr sie besitztn.
Am I5len September 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
G ras, Landrichter.

Die Sonntagsfeier betr.
Bekanntmachung.
Die Gemeinde - Verwaltungen werden hiemit 

n tchdrucksamst beauftragt, die zum Zwecke der wür
digen Feier der Sonn: und Festtage bestehenden und 
im KreiS-AmtS-Blatt Nro. 75. durch die hohe Regie
rungs-Ausschreibung vom Iten dieß MonatS zusam
mengestellten allerhöchsten Verordnungen, soweit eS 
in ihrem Wirkungskreise lie^t, zum genauesten Voll
züge zu bringen, und alle Störungen der allseitigen 
0)e,ligha!tui>g der Sonn- und Fasttage mit allen- 
ihnen zu Gebote stehenden Mitteln gleich zu besei
tigen, oder zur weitern Einschreitung der DistrikS- 
poiizeibehörde stets ungesäumt anzuzeigen.

Ottobeuren, den Ilten September 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Eursirm falscher Münze« Mr.
K')nglich:n Lauogerrchle Ottobeuren 

wiid vor 'Annahme nachoeichnedener falschen 
Münzen gewarnet.

Am 1 ytert September 1854.
Graf, Landrichter.

Beim kgl. Landgerichte Neumarkt in Oberbayr 
ern wurden zwei falsche österreichische Kronenthaler 
zur Einleitung der Untersuchung übergeben.

Beide tragen die Jahreszahl 17iJÖ und auf 
der andern Seite taS Brustbild des Kaisers Franz 
II. mit der Umschrift: Franc. II. D. <3. R. 1. 
S. A. Ger. Hic. Hun B )h. Rex, auf der an
dern Seite drei Kronen mit Scepter und Um
schrift : Arch. Aust. Dux. Burg;. Loth. Brak. 
Com. Finn.

Sie bestehen aus Zinn und sind durch den 
schlecht hergestellten Rund, den matten Klang, und 
den Mangel des gewöhnlichen GeldklangeS er- 
kenntlich.

Bekanntmachung.
Am Mittwoch, den Aten Oktober l. Irs. an 

welchem Vormittags die Omartalversammlung statt- 
sindet, wird Nachmittags 2 Uhr eine landwirth- 
schaftiiche Sitzung auf der hiesigen Post abgehalr 
ten, wozu alle Mitglieder deö landwirthschaftlichen 
Vereines, sowie alle Freunde der Landwirthschaft 
eingeladen werden.

Die Gemeinde-Borsteher werden ersucht diese 
Einladung in ihren Bezirken bekannt zu machen.

Am listen September 1854.

Die Vorstände des landwirthschaftlichen 
Bezirkes Westgünz.

Einladung.
Mit hoher obrigkeitlicher Bewilligung gibt der Unterzeichnete auf freiem Platze ein Kegelschie

ben auf 3 Kegel, wobei 2. Kugeln zusammen gezählt werden.
Die Gewinnste hiefür sind folgende:

1 ter Gewinnst an Geld 50 fl. sammt Fahne Werth 5 st. 6 e 55 fl.
2ter // ,, 30 ,, ,, ff ff 5 „ e o 35 ,,
Ster ff tt 20 ,, ff ff ff 4 ,, « • 24 „
Ater ff h 15 „ tf ff ff 3 „ « 18 „
Ster ff „ io w ♦ » N w „
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6 fff ff ff 8 Ä • a G a a 8

, 7ter ff ff ' 7 a a ■ fis 7
, 8 t«

,// 6 6 • a e 6
9ker ze ff 4 .9 & • m A 4

rorek ff ff 3 w 9 • • a « 3

S u m W n: 170 fl.
Bemerkt Mrd hiebek, daß das Keqekfchiek'm mit dem ifen Oktober künftigen Monats Mi t- 

k s g s 12 Uhr beginnt, und mit 1 Ören selben Monats eiltet; während welcher Zeit rägr 
!>ch bis zu Sonnenuntergang gejchoben werben kann.

WaS die weitere Betingniße betreffen, weisen die Handr und 2lnschlags;ettel nach.

Für Ordnung wie gute Bedienung wird Unterzeichneter die beste Vorsorge treffen, daher rin<5 
zahlreichen Besuches entgegen sieht

Obergünjburg, den Uten September 1854.

Joseph Wölfl-,
Liößlcwirlh.

Zu verkaufen find:
8 — 10 Klafter Dachlandern. Wo, sagtVerr 

leger dieses Blattes.

Da im Aempker Kalender der Dabenhaufcr 
Galli Markt irrig aus den töten Oktober l. JrS. 
eingetragen ist, so wird hiemit bekannt gemacht, 
daß derselbe nicht am töten, sondern am t)ten 
Oktober d. ZrS. abgehalten wird.

Gchrannen-Anzeige.
G« treid-

Gattung.

Ottobeuren, 

den 21. September 1854.

Memmingen, 

den 19. September 1854.

Mindelheim, 

den 16. September 1854.
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Ottobeurer < Wochenblatt.
Donnerstag M den 28. September 1654.

»Amtliche Bekanntmachungen.
Die Brechruhrkrankheit betr.

An
sämmtliche Gemeinde--Verwaltungen.

Leider wird die Beobachtung gemacht, daß auf 
dem Lande die Gewohnheit, Kinder mit blossen 
Füssen, selbst bei naßkaltem Wetter ins Freye gehen 
zu lassen, ungeachtetaller Belehrung noch fortbesteht, 
und überhaupt die anempfohlenen diätischen Vor
schriften häufig mißachtet weiden, wodurch mancher 
Brechruhr Anfall veranlaßt wird.

Die Gemeinde-Verwaltungen erhalten daher den 
Auftrag, hierauf ein wachsames Auge zu richten, und 
da, wo fie Kinder baarfuß laufen sehen, die Eltern 
zur Anschaffung warmer Schuhe anzuhalten, wann 
diese aber mittellos sein sollten, solche aus dem Arr 
menfond anzuschaffen, und ihre Gemeindeglieder zn 
einem diäten Lebenswandel, inSbesonderS zur Ver
meidung aller schädlichen Speisen und Getränke, 
wenn sich aber einmal Diarrhoe eingestellt haben 
sollte, zur schleunigsten Herbeirufnng eineS Arztes 
eindringlichst zu ermahnen.

Am Löten September 1854.
Königliches Landgericht Ottobeuren.

Graf Landrichter.

An die königlichen Pfarrämter.
Auf Requisition des königl. LandgerichtSarztes 

ergeht an sämmtliche königl. Pfarrämter daS An
suchen, ihre GeburlS-, Trauungs- und Sterbelisten 
rechtzeitig behufs der Anfertigung deS Jahresbe
richtes an denselben einzusenden.

Am Löten September 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

DaS Verzeichniß der vorhandenen militärdiensttauglichen 
Pferde b-ir.

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren

werden die Gemeinde-Vorsteher beauftragt, die 

Anzeigen über die in ihren Bezirken vorhandenen 
militärdiensttauglichen Pferde in den vorgeschrieber 
neu Formularen zur nächsten Ouartalversammlung 
mitzubringen.

Am 27len September 1854.
G ras, Landrichter.

Einladung.
Mit Bewilligung des königl. Landgerichts Otto

beuren, gibt Unterzeichneter auf freiem Platze und 
Grasboden ein

Kegelfch Leben,
welches den 2ten Oktober seinen Anfang nimmt
und Montag den löten Oktober 1854 beendet
werden wird.

Gcwinnste find;

1. Baares Geld und Fahne . 50 st.
2. ,, ff . 45 „
3» tf „ tf * * 40 ff
4. tf ff tt * * 3Ö ff

5. Baares Geld . . . 32 „
6» // et • < • ff

7. tf ff ... 24 tf

8. tf tt . • 1 ft

9 • tr tr • • » 18 „
10. „ ft • . « 15,,
11. „ „ ... 12 „
12» ,, „ • .. • 10 „
13 • tr tt ... 8 ff
14• „ „ • • .* 6 tf

15. „ „ • • • 4 „
16. ,, ff . • • 3 ,,
17. tf lf . • « 2 ,,
18. UH ... 1 „

' Summa: 355 fl.

Vom 2ten Oktober bis 7ten Oktober kostet daS 
Loos 4 kr; vom Ster. Oktober bis löten Oktober 
1854 Abends 4 Uhr kostet das LooS 6 kr; wo 
alsdann das Kegelschieben beendigt ist und sogleich 
gerittert wird.



154
Die Kugeln sind von Lignum s a n c t n m.

* DaS Sood, geschoben von zwei Kugeln auf drei 
Kegel, kostet, wie oben schon angefühlt ist.

Die weitern Bedingungen wird der Anschlag- 
zettel weisen.

Hiezu ladet höflich ein.

Fachen, den 25len September 1854.
Engelbert Hügg,

Gastgeber.

a Ginladung.
Sonntag, den Iten Oktober

E>. Jrs. wird ein Nachschießen abge- 
|| Wf halten wozu die Herren Schützen rin- 

afeea»» geladen werden.
DaS Nähere zeugt der Anschlag.
Zugleich werden auch die herkömmlichen Volks

belustigungen statlflnden. —
Ottobeuren, den 28ten September 1854.

Die Schützen - Direktion»

_ g Circa IOO
| Stück Tauben 

werden angrkaufl,
I wo, sagt Verleger 

dieses Plattes.

100 fl. StiftungS - Kapital sind zu 4 Pro-cent 
Verzinslich auf gute Versicherung auözuleihen. Wo, 
sagt Verleger dieses BlatteS.

V e r z e i ch n i ß
der

Preis-Träger
Sei dem landwirthschaftlichen Distrikts - Feste zu 

Grönenbach am 6ten September 1854.

1. ( L A.) des Programms.
Für die Hengstpferde.

tter Preis: 2-1 fl. mit Fahne. Munding Josepha 
don Heimertingen.

2ter Preis: 18 fl. mit Fahne. Steinhäuser Moriz 
von Geba.

- 3ter Preis: 12 fl. mit Fahne Schön Job. Georg 
von Dietradried.

11. ( I. A. )

Für die ^achlstnken.

Her Preis: 24 fl. mit Fahne. Maier Raspar von 
Bronnen.

2ter Preis: 18 fl. mit Fahne. Endrcß Bartholomä 
von Schnllerlo.p.

3ter Preis: 12 fl. mit Fahne. Becherer Ulrich 
Loy M.

Hl. (I. B.)
Für die Juchlstiere.

Iter Preis: ein jnnger Zuchtstier mit Fahne.
Her; Gotthard, Bauer von Frecheyrieden.

2ter Preis: eiu flandrischer Pflug mit eisernem UmergestcÄ 
nebst Fahne
Dodel Johann, Posthalter von Wolfertschwenden.

3Ur Preis: eine brrbanter Egge mit Kisen.beschlagen nebst 
Fahne. Schärte Joseph, von Steinbach.

IV.
Für die Kühe und Kaibei.

Iter Preis: ein junges Rind mit Fahne.
Engel Johann Georg von Zell.

2tcr Preis: ein flandrischer Pflug mit Fahne.
Dorn Sebastian von Au.

Ster Preis: eine belgische Egge mit Fahne.
Halder Ignatz von Legay.

V. (11. A. ) 
Ackerbau.

Iter Preis: ein Hohenheiiuer einreihige Reps-SümaWn» 
mit Fahne.

Baumann Matbäus von Kühstaig.
2ter Preis: eine Reihenege mit Fahne.

Bet tele Siegmund, Muller von der Gansmühle.
Äter Preis: eine brabanter Egge nebst Fahne.

Wolf Loren; von Unterroth.

V.
Ferner Ackerbau.

Diplome. 1.) Riesel Martha von Z^etmanSried.
2 .) Schindele Io bann von Zell.
3 .) Rubel MarZell von Keeser resp.

Schorenmoos.

V L (II. B.) 
WiesenKuItur.

iter Preis: ein junger Stier nebst Fahne.
Glaser Iobann von Babenhauseit.

2ter Preis: die vollständige Werkzeuge zur Dratnageanlage 
riebst Fahne.
Schneider Joseph, Söldner von Hawangen.
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Stet Preis" eine Garmtikr Wieseirkulturgerat^Nebst oahnr.

Halder Ignatz/ Lorsteher von Legau.
Diplome. 1) Rabiis, Vorsteher Mu Volkrats- 

hoftu.
2) Kreiß Ronrad von Illertissen.
3, Ulrich MahrlevonTafertshofeu.

VII. (II. C.)
^Futterda».

Iter Preis: ein junges Rind nebst Fahne.
Nerler Johann von Zllerfeld.

2ter Preis : ein junger Stiers nebst Fahne.
Ixempter 21 nton von Jlleriissen.

Ster Preis: eine brabanter Egge ndbst gsayne.
Hicmer -Johann von Lausers.

VIII. (U. D.)
Flachsbau.

lief Preis: l Geschichtsthaler nebst Fahne.
Kaiser Matthaus, Bäck-r von Woringen.

2ter Preis: 2 Geschichtsthaler nebst Fahne.

IX. (11. E.
Hopse ndau, 

Iter Preis: 2 Vereinsthaler nebst Fahne.
Hummel Georg, Mezger von Memmingen.

2ter Preis: 1 Vereiusihaler nebst Fahne.
Xi eit Georg, Taglöhneer von dort. ,

Stet Preis: Dr. Fraas Schule des Landbaues nebst Fahne.

Meyeler Christian, Metzler von dort.
Diplome. 1) Schmidt Simon, Schuhmacher 

von Memmingen.
2) Mt-tzeler Martin, KäshLndler 

von dort.
X. ( 11. G.)

Arpsbau.
Itcr Preis: 2 bayerische Geschichtsthaler nebst Fahne. 

Rehm Mathäuo, Oekonom von Woringen,
2ter Preis- 1 bayerischer Geschichtsthaler nebst d^hne.

XL (111.)
FÜrlandwirrhschastlichcLeistungenLerSchnllehrer.

Iter Preis: ein Etui mit Veredlungs-Werkzeugen.
Korsin er 2llois zu Hawangen, Landgericht Ottobeuren.

2ter Preis : Dr. Fraas Schule des Landbaues mit einem
Veredlungsmesser und einer Baumscherre.
Bauer Balthasar von Weinried, Landg. Babenhausen.

D i v l 0 M e n» 1) Fcverlein R°rl von Mohren
hausen, Landger. Babenhaußen.

2) Höß Fran; Anton von Baben
hausen.

3) Madel Joseph von Lachen, 
Landger. Ottobeuren,

4) Rös!e Ben^drkt ton Reiten« 
buch, Landger. Ottobeuren.

5) Enerle Poilipp Jacob von 
Frechenrieden, Ldgr. Ottobeuren.

•6) Herb Ignay non TaferlS^ofen, 
Landger. Roggenburg.

G b st b a u m ; u ch t, 7) Einsiedler Anton, sen, 
von Au, Gemeinde Legau.

XII. (IV.)
Von dm angemeldeten 40 Dienstboten erhielten 

Spar Kassa büch er:
Iter Preis: 6 st. — Mahler Rrescen;"vou Grub, 

Dienstmagd bei dem Bauern Hiemer in Schwenden, 41 
Dienstjahre.

Ster Preis: 6 st. — Bufler Johann Georg von Jl- 
lerb euren, Dienstknecht bei Franz Joseph Bufler daselbst, 34 
Dienstjahre,

Ster Preis: 6 st. — Göppinger Rrescentia von 
Binswangen, Gerichts Wertingen, im Dienste zu Tafertshofen, 
Gerichts Roggenburg, 31 Dienstjahre.

4ter Preis : ä st. weder Franziska von Wellenberg, 
Dienstmagd bei Amon Schneider zu Tiefenbach, Gerichts Iller- 
jissen, 29 l.|2 Dienstjahre.

Ster Preis: 5 fl. — Miller Loren; von Fischen, 
Schweitzer bei Ulrich Weder in Jttelsburg, 29 Dienstjahre.

6ter Preis: 5 st. — Hartmann Zäzil von Ried, 
Dienstmagd bei Martin Einstedler von Streifen, 28 Dienstjahre.

7ter Poe iß : 4 fl. — Fackler Josep» von Westerheim, 
Dienstknecht bei Thomas Kustermann in Frechenrieden, 25 
Dienstjahre.

Stet Preis: 4 fl. — Mahler Adelheid von Altus
ried, Dienstmagd bei Math. Dorn vou Ziegelberg, 24 Dienjahre.

Äter Preis: 4 st. .— Klucker Anton von Kronburg, 
Hausknecht bei Freifrau von Westernach auf Kronburg, 24 
Dienstjahre.

lOter Preis: 3 st. — Mack Johann von Dietmanns-
ried, Dienstknecht bei Franz Joseph Pstster irl Rothenstein, 22 
Dienstjahre.

11 ter Preis: 3 fl. — Ulrich Mikael von Tasertsho- 
fen, Dienstknecht bei Walburga Ulrich daselbst, Landger. Rog
genburg, 22 Dienstjahre.

12ter Preis: 3 fl. — Glazmeier Ursula von Bu
benhausen, Dienstmagd bei Johannes Hvrmann daselbst, Land
gericht Roggenburg, 22 Dienstjahre.

13ter Preis: 3 fl. — Heckelsmüllex Zlnton von 
Oberegg, Dienstknecht bei Alois Göggler von Legau, 21 
Dienstjahre.

14ter Preis: 3 fl.— Kocb Heinrich vonMuthmanns- 
hofen, Dienstknecht bei Johann Weh in Landras, 21 Dienstj.

15ier Preis : 3 fl. —Herd Leonhard von Wagegg, 
Dienstmagd bei Anna Maria Lernhart in Benningen, 20 
Dienstjahre.

Diplome:
1) Röck Walburga, Dienstmagd zu Altusried bei Xa- 

bkt Maier, 20 Dienstjahre.
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Z) Adtbermel Genovefa, Dienstmagd zu Ehmanns 
bei Nikolaus Rothermel, 19 1)2 Dienstjahre.

3) Derer Theresia, Dienstmagd zu Steinbach bei Joh 
Nepumuck Schmöger, 19 Dienstjahre.

4) 5'orlier Joseph, Dienstknecht zu Volkrathshofen 
bei Lehrer Unold, 13 Dienstjahre.

5) tliHler Tioftna, Dienstmagd zu Diesenbach bei dem 
Beuren Xaver Einsiedler, 17 Dienstjahre.

6) U)ölZ Alote, Dienstknecht bei Johann Huber zu 
Dietradried, 17 Dienstjahre.

7) oebofrat'a Anna Maria, Dienstmagd zu Wol
fertschwenden bei Gabriel Epple, 15 1)2 Dienstjahre.

8) 6tein le 'Josepha, Dienstmagd zu Gannerlshofen 
bei Anton Dieimann, 15 1)2 Dienstjahre.

ö) Maier Ldrlsting, Dienstmagd bei Johann Weh 
in Landras, 15 Dienstjahre.

10) Rapp Xaver, Dienstknecht hei Georg Schön in 
Dietradried, 15 Dienstjahre.

11) Tllnzel Maria Zinna, Dienstmagd bei Xaver 
Leichtle in der Schlottermühle, Landgericht Ottobeuren, 15 
Tienstjahre.

Lotto.
In der 1174ten Regensburger Ziehung wurden gezogen:

79. 68. 80. 69. 87.

Zu verkaufen sind:
8 — 10 Klafter neue Dachlanrern. Wo, sagt 

Verleger dieses Blattes.

C ft a r a d e.

Die erste ist bey allen Menschen sehr beliebt, 
Und unentbehrlich bald geworden,
Weil Nutzen sie allseitig, und Vergnügen giebt 
In lieblich tönenden Akorren.
Sie schützt vor Regen, Schnee und Wind, 
Verstärkt der Sonne warme Strahlen, 
Hülst Augen, welche schwächlich find, 
Und läßt sich nur als blind bezahlen: 
Sie dient dir noch als Trinkgeschirr, 
Und wie du bist, das sagt sie dir
Die letzten zweh sind oft der Sitz des Glückes 
In dunkler Abgeschiedenheit,
Und geben, fremder Laune des Geschickes, 
Erquickende Zufriedenheit.
Und willst du nach der Ersteren Geburtsort fragen; 
So wird dir, merk es, jeder gleich das Ganze sagen.

(Auflösung folgt.)

Schrannen -Anzeige.
Getreide

Gattung.

O t t o b e u r 

den 28. September

e n, 

1854.

Memmingen, 

den 26. September 1854.

Mindelheim, 

den 23. September 1854.

höchster | mitterer | niederster höchster | mitterrer niederster höchster mitterer I nederster

st. kr. fl. kr. fl- kr fl. kr. fl. kr. st. kr. fl- fr. fl. kr. fl. kr.
Kern. 27 31 26 44 25 38 27 52 27 2 26 14 27 38 26 23 25 12
Roggen. 21 — 21 — 20 15 22 28 21 39 20 56 24 5 21 44 19 20
Gerste. 13 30 13 — 12 15 14 11 13 37 13 9 13 4 g 13 11 11 5g
Haber. 6 55 6 20 6 — 6 43 6 2LJ 6 1 5 58 5 30 5 12

a eb dem M i r t e r £»reis:
Aufschlag: Kern — fl. — r. Rogo en -- fl.- kr. Gerst en 1 fl. — kr Haber — f l. — kr.
Abschlag: Kern 2 fl. 36 kr. Aogg en -- fl. 30 kr. Gersten — fl. — kr Haber — fl. 8 kr.

B r o d r a x e: Ps. Lolh Me h lp r e i f e: fll kr.
Semmelbrod zu 2 fr. . 7 112 Der LHetzen Mundmehl >ff M 4 33
Weißbrod v. Kern - Mehl zu 2 kr. —— ! 9 1)4 ff , Semmelmehl ff 3 37
Halbwechbrod zu 2 kr. • —- 10 5)8 f „ Mittelmehl f ff 2 42

" n zu 4 kr. . — ; 21 3)8 • f ,, Nachmehl ff ff - 40
Roggenbrod zu 2 kr. • — 12 1)8 / „ Roggenmehl „ ff 2 16

n n zu 4 kr. • — 24 114

Gedruckt und verlest t>ey Zoh. Bapr. G»nser. Verantwortlicher Reoakteurr Äarl Ganser,



Ottobeurer - Wschenblatt.
Donnerstag 40. den 5. Oktober 1654.

Die Gemeinde- und Kirchenverwaltungswahlen pro 1854)37 
betr.

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren.
Wird untenstehend eine Uiberslcht des Ergebnisses 

der neuesten Gemeinde- und KirchenverwaltungS- 
zahlen zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Am Iten Oktober 1854.
Graf, Landrichter.

1. Gemeinde Amendingen.
Vorsteher: Nauer Wilibald. Gemeindepfleger: 

Beck, Joseph Anton. Iter Bevmächttarer: Roth Mich
ael. 2ier WaivelJgnatz. 3ter Dreier Michael.

2. Gemeinde Arlesried.
Vorsteber: Sonnner Tobias. Gemeindepfleger: 

Güthler Johann. Iter Bevollmächtigter: Güthler Georg, 
2ter Rehklau Samuel, 3ter ZettlerJakob.

3. Gemeinde Attenhausen.
Vorsteher : Huber Klemens. GememdepflegertMaier 

Franz Joseph. Sttfrungspfieger: Albrecht Johann. Iter 
Bevollmächtigter: Gaßnep Xaver, 2ter Lieger Leonharv, 
Ltec Eichmann Anton.

4. G e IN e i n d e B c n i n g e n.
Vorsteher: Abröll Theodor. Gemeindepfleger: 

Sauter Alois. Stiftungspfleger: Schiller Xaver. Iter 
Bevollmächtigter: MaierJohann, 2ier Heuschmid Joh., 
Ster Diebolder AloiS.

5. Gemeinde BetziSried.
Vorsteher: SuiterAlois. Gemeindepfleger: Hölzle 

Roman. Iter Bevollmächtigterr Henkel Anton, 2tcr 
Schmölz Benedikt, 3ter Albrecht Leonhard.

6. G emeinde Böhen.
Vorsteher: Harzenetter Benedikt. Gemeindepfleger: 

Harzenetter Joseph. Sristungspfleger: Ohneberg, Xaver. 
Iter Bevollmächriger : Egelhof Sebastian, 2ter NeherJo- 
seph. Ster Zettlet Joseph.

7. Gemeinde Buxheim.
Vorsteher: Maier Xaver. Gemeindepfleger: Ruf 

Joh. IterBivollmächtigrer: Ktezz Johann, 2ter Danner 
Johann, 3ter Weiß Alois.

8. Gemeinde Daxberg.
Vorsteher: Huber Joseph. Gemeindepfleger: Wörj 

Alexander. IterBevollmächtigter: SingerJosePh, Ster 
Streitet Michael, 3ter Moser Xaver.

g. Gemeinde Dietradried.
Vorsteher: Kille Anton. Gemeindepfleger: Holder» 

rieb Johann. Iter Bevollmächtigter: Geiger Johann, 2tor 
Wölste Johann, 3ter Graf Joseph.

10. Gemeinde Egg asGünz.
Vorsteher: Schütz Johann. Gemeindepfleger: 

Mayet Georg. Stiftungspfleger: Rampp Georg, Iter 
Bevollmächtigter: BerteleJoseph, 2ter Schmid Anton, 
Ster Notz Michael.

11. Gemeinde Eisenburg.
Vorsteher: Frehner Johann. Gemeindepfleger: 

Walchner Alois. Iter Bevollmächkierter: Degenhart Jo
hann, 2ter Rolli Alois, 3ter Frei Jakob.

12. Gemeinde Engetried.
Vorsteher: Schmid Blast. Gemeindepfleger : Fink 

Joseph Anton. Stiftungspfleger: Schratt Kaspar. IteV 
Bevollmächtigter: Haring Georg, 2ter Fröhlich Georg, 
Ster Häring Leonhard.

13. ® emeinbe Erkheim.
Vorsteher: Steuer Joseph. Gemeindepfleger r Herz 

Alois. Stiftungspfleger: kath. Rauh Xaver, prst Miller 
Michael. Iter Bevollmächtigter: Huith Paul, 2terZettler 
Ignatz, 3ter Näher Thomas, her Gawatz Willibald.

14. Gemeinde Frechenrieden.
Vorsteher: Königsberger Epimach. Gemeindepfleger: 

Hengeler Bernhard. Stiftungspfleger: Hölzle Franz Jo
seph. her Bevollmächtigter: Mörk Martin, 2ter Hafner 
Math., 3ter Kustermann Thomas,

15. Gemeinde Frickenhausen.
Vorsteher: Schellhorn Michael. Gemeindepfleger: 

Wahl Michael, her Bevollmächtigter: Rauh Joh. Georg, 
2ter Häring Christian, Ster Häring Johann.

16. Gemeinde Gottenau.
Vorsteher: Lederle Leonhard. Gemeindepfleger: 

Schlecht Georg. Stiftung-Pfleger: Heisch Johann, her 
Bevollmächtigter: AnerbacherFranz Joseph, 2ter Rogg 
Xaver, Ster Lederle Joseph.

17. Gemeinde Guggenberg.
Vorsteher: Schalk Joseph. Gemeindepfleger: 

Brüchle Michael. Iter Bevollmächtigter: Müll»Martin, 
2ter Mäher Joseph, 3m Marpe; Alois-
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18. Gemeinde G ü n z.
Vorsteher» Schedel Joseph. Gemeindevfleger: Ried- 

Ntilstx Franz Joseph. @tif ungopfleger : Harseuetter Jo
seph Anton. Iter Bevollmächtigter: Mayer Joh., 2ter 
Misch Johann, Zier Kornes Laoer,

IQ. Gemeinde Haitzeni
Vorsteher: Schwank Johann. Gemcindepfleger: 

Schalk Matth. Iter Bevollmächtigter; Kille Michael, 2ter 
Zkttler Georg, LterLögele Leonhard.

20. Gemeinde Hawangen.
Vorsteher: Seeberger Anton, Söldner, Gemeinde. 

Pfleger : Seeberger Anton, Bauer. Snflungspfleger : 
Fikler Johann Georg. Iter Bevollmächtigter: Drpprich 
Martin, Ster Schlegel Johann. 3ter Schneider Joseph.

21. Gemeinde Holzgünz.
Vorsteher: Hefele Jakob. Gemcindepfleger: Schlich- 

ting Johann, (Sein, uns StisttMgopflegcr für Oberholzgünz. 
Stiftungspsteger: Gerum Joseph Gern, und Stifkungs- 
pflegerfür Unterhoizgünz. iter Bevollmächtigter; Dem- 
rueler Joseph, 2ter Rothärmel Ignatz, 3ter Brauchle Michael.

22. GemeindeLachen.
Vorsteher; Grimm Lorenz. Gemcindepfleger: 

Dreyer Johann. Iter Bevollmächtigter: Stotter Johann, 
■ 2ter Hörrmann Johann, 3ter Fischer Anton.

23. Gemeinde Lannenberg.
Vorsteher r Müller Jeremias. Gemcindepfleger : 

Schilling Michael, Iter Bevollmächtigter : Musch Augu
stin, 2ter Kessler Konrad, 3ter Grim Johann,

24. Gemeinde Lauben.
Vorsteher: Moser Mathias, Gemeindepfleger: 

Wassermann Johann Georg, iter BevollmächtigterrHor- 
nung Tobias, 2ter Wassermann Kaspar, 3ter Kichle Mathias.

25. Gemeinde Memmingerberg.
' Vorsteher: Kutter Michael. Gemeindepfleger : Slot- 
ter Veit, iter Bevollmächtiget: Gedger Jakob, 2ter Braun 
Heinrich, 3 ter Kutter Mäthäus.

26. Gemeinde Niederdorf.
Vorsteher: "HermannGabriel. Gemcindepfleger: 

TrenkleLeonhard, iter Bevollmächtigter: Haugg Damian, 
2terWisemann Wilhelm, 3ter Enderle Johann.

27. Gemeinde O b e r e g g.
Vorsteher' Joseph Schvrex. Gemeindepfleger: 

Schwank Gottsr. Iter Bevollmächtigter: Fröhlich Mich..
LterMaier Franz Josep, Ster Fröhlich I,

28. Gemeinde Ollarzried.
Vorsteher: Kessler Sebastian. Gemeindepfleger: 

Böh Franz. IterBevollmächtigter: KusttermannMathias, 
Lter Wiedemann Georg, Ster Hengeler Joseph.

2t) . Gemeinde Ottobeuren.
Vorsteher: Mahler Georg. Gemeindepfleyer: Hur

ter Joseph, Stiftungopfleger: .Madlener Ambros, iter.

Bevollmächtigter: Steigleder Rupert, 2ter Gregg Mau
rus 3 ter Wals mann Michael, 4ter Kümmerte Joseph, 5ter 
Abröll Anton.

30. Gemeinde Rettenbach.
Vorsteher: Korntheuer Rup. Gemci-dctflcger: 

Schindele Wendelin. Stiftungopflegcr: Schtopp Franz 
Joseph. .Iter Bevollmächtigter : Schilling Franz Joseph, 
2ter Wölfle Franz, 3ter Kramer Lader.

ZI. Gemeinde Schlegelsberg.
Vorsteher: Weirstr Konrad. Gemcindepfleger: 

Häfele Franz Joseph iter Bevollmächtigter: WillerAn-- 
ton, Lter Reih Dominikus, 3ter Schweikhart.

32. S ch w a i g h a u s e n.
Vorsteher: Bauer. Johann.Gemeindepfleger: Mül

ler Jos pH, Iter Bevollmächtigter : Klugger Thomas, 
Lter Poppeler Joseph Anion, 3ter Jutz Martin,

33. Gemeinde Sontheim.
Vorsteher: MerkJohann. Gemcindepfleger: Wölfle 

Joseph, Stiftungspfleger: MaierJoseph. iter Bevoll» 
mächtigter: Siedele Benedikt, 2ter Schütz Joseph, Zier 
Kutz Georg, 4ter Siedele Johann.

34. Gemeinde Steinheim.
Vorsteher: Rauh Johann G-orz. Gemeindepfleger: 

Rauh Johann. Gtiftungspfleger:Rauh Georg. IterBe» 
vollmächtigker' HonoldGevrg, 2terRulan Martin, 3iec 
3ter Hvnold Michael,

35. G emeindeTrunkelsberg.
Vorsteher: Brikel Johann, Gemcindepfleger: Man- 

cherMartin. Iter BevoUnlächtigter:Hermann Georg, 2tec 
Berchtold Georg, 3ter Hörnst Anton.

36. Gemeinde Ungerhausen.
Vorsteher: Ruf Franz Joseph. Gemeindepfleger: 

Schütz Johann. Iter Bcvollinächttgter : Silier Georg, 
Lter MillerJosePh, 3ter Fikler Laver.

37. Gemein de Unteregg.

Vorsteher: Djierrie'oer Martin. Gemeindepfleyer: 
Osterriever Gottlieb,SttftU"gspfleger: Mayerous Georg, 
lterBevollmächtigter: Osterrieder Joseph, 2ter Bader 
Joseph, Ster Schorer Heinrich.

38. Gemeinde W esterheim.

Vorsteher: Näher Karl, Gemeind-Pfleger: Eber
hart FranzJoseph Stiftungspfleger: Weißenhorn Bene
dikt. lter Bevollmächtigter : Bauer Georg, 2ter Bräun 
Klement, Ster Rogg Joseph.

39. Gemeinde Wien» eben.

Vorsteher: Krismar Lader. Gemeindcpfleger:Bauer 
Johann, iter Bevollniächrigter- Städele Joseph, 2ter 
Mayer Mang,. SterZeberle Gottlieb.

40. G emeinde Wolfer tsch w end en.
Vorsteher; Eppst Gabriel. Gemeindepfleger: Sin^



ner Joseph. Iter Bevollmächtigter: LangJoseph, 2ttr 
Epplc Johann^ 3ta Bagiel Fidel.

Am 30tm Sext-ruber 1854.
Uönigllcheo Landgerrcht Ottobeuren.

Graf, Landrichter.

Nebersicht des Ergebnisses derKirchenverwaltnngs-Wahle» pro- 
1854)57 folgt im nächsten Blatte.

An 
sammtliche Gemeinde- und Kirchen» 

Verwaltungen.
Nach hoher Anordnung der königl. Regierung 

muß über die Bestattigung einer jeden Gemeinde- 
odec Kirchenverwaltungswahl von dem kgl. Ortsvor- 
stande Beschluß gefaßt und sonach die Verpflichtung 
und Einweisung der gewählten Gemeinde- und Kir
chenverwaltungsmitglieder vollzöge« werden.

Diese Beschlüsse sind nun sämmtlich gefaßt, und 
machten di- Gemeinde-Vorsteher bereits beider heu
rigen Luartalversammlung hievon verständigt, ver
pflichtet und eivgewiesen worden sind, so werden zu 
demselben Zwecke:
1) für dl« G-meindepfleger,
2) „ „ StiflungSpfleger,^
3) n „ Gemeindevevollmächtigto,
A) „ „ gewählten Kirchenverwaltungsmitglieder 

und Ersatzmänner
nachstehende Tage bestimmt, und zwar:

1) für jene der Gemeinden: Amendingen, Arles- 
rred, Attenhausen, Beningen, Böhen, Buxheim, 
Günz, Egg asG , Eisenburg, Frickenhausen, Hawan
gen, Holzgünz, Ichwaighaufen, Lauben, Memmin
gerberg, Engetried, Erkheim, Daxberg, SchlegelS- 
berg und Weflerhtim
Montag, den gten d. MtS. Vormittags 9 Uhr.

2) für jene der Gemeinden: Frechenrieden, OI- 
larzried, Ottobeuren, Guggenberg, Betzisried, Hai- 
tzen, Rettenbach, Gottenau, Lanenberg, Winneden, 
Unteregg, Oderegg, Niederdorf, Wolfertschwenden, 
Dietradried, Lachen mit HerbiShofen, Sontheim, 
Steinheim, TrunkelSbcra, Ungerhausen
Mittwoch, den Ilten Oktober Vormittags 9 Uhr 
an welchen Tagen obigeGewahlten pünktlich hierorts 
ru erscheinen haben.

Zn jenen Gemeinden, wo neue Gemeinde-Vorste
her gewählt worden sind, har ungesäumt die E.rtradi- 
tion de: Siegel,des Amtszeichens, der Konstitutions
münze, der Gesetz- und KreiSamtSblätter und der üb
rigen Akten und Registraturgegenstände auf den 
Grund des angefertigten Inventars vor der Ge

meindeverwaltung zu geschehen, worüber derGemsmr 
deschreiber ein Protokoll aufzunehmen, .und hievon 2 
Abschriften zu fertigen hat, wovon eine hieher einger 
sendet, die Andere dem abtrektenden Vorsteher be
händigt, das Original aber'in der Gemeinderegistratur 
medcrgelegt wird.

Jnjenen Gemeinden, wo neue Gemeinde- Stif- 
tungö- und Kirchenpfleger gewählt worden sind, kann 
vor der Rechnungslegung, welche möglichst zu be
schleunigen ist, zwar noch keine Extraditivn gepflogen 
werden, die Pfleger haben aber bereits vom lten d. 
MtS. ordentliche Tagbücher anzulegen und solche 
fortzusetzen.

Wenn aber die Rechnungen pro 1853)54 gelegt 
sind, so muß die Ertradition der Kassabaarschaften, 
des Grundetats, der allenfallsigen Etatsvarianten pro 
1854)55, das Hebregisier und eines Verzeichnisses 
der Restanten vom Vorsteher vorgenommen, und von 
den hiebei durch den Gemeindeschreiber aufgenom- 
meuen Protokoll ebenfalls wieder eine Abschrift anher 
eingesendet, und die Andern dem abtrettendea Pfle- 
Zer zugestellt werben.

Am 4ten Oktober 1854.
Der königliche LandgerlchksbmstMd

Graf.

DaS von der königl. Bank, in Nürnberg nezozirte Eisen« 
bahn-Anlehm betreffend.

An
sämmtliche Kirchen - Stifmngs und 

Gemeindeverwaltungen.
Die k. Bank zu Nürnberg hat für die Städte 

gemeinde Bayreuth zur Dekung der Baukosten 
der Bayreuth — Neumarkter Eisenbahn ein 'An
lehen von 800,000 fl. negozirt, und im Wege 
der Partialisirung dieses Anlehens Obligationen 
au porteur zu dem Betrage von 500 fl, krcirt.

Der Betrieb der erwähnten Bahn ist in Fol
ge der Bestimmung des allerhöchsten Landtags- 
Abschiedeö vom 25. Juli 1850. Absch. I §.21. 
Nro. 6. an den Staat verpachtet, und es wird 
der zur Verzinsung undvertragsmäßigen Tilgung beS 
AnlehenS erforderliche Bettag von der CeNtral- 
Kaffa der k. Verkehrs-Anstalten jährlich gleich 
unmittelbar an die f. Bank in conto der zu zah
lenden Pachtrente abgeliefert.

Die k. Bank, für welche der Staat nach § 5. 
der aAerhvchsten Verordnung vom 4, Oktober 1850.
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),Die Formation und den Wirkungskreis der k. 
Bankbetr:" Rggs. Bl. 1850 S. 78g. — Die 
vollkommene Garantie übernommen hat, leistet für 
die richtige Zinsenzahlung und Einhaltung Les 
Tilgungs-Planeö Gewährschaft und es ist nebst
dem für dieses Anlehen auch noch eine specielle Hy
pothek auf der betreffenden Eisenbahn, die wegen 
der succefiven Heimzahlung von Jahr zu Jahr 
besser wird, bestellt.

Nachdem hiernach bezüglich dieser Obligationen, 
die überdies noch den Vortheil gewahren, daß 
ihre 4 1J2 prvzentigen Zinsen halbjährig bezahlt 
werden, eine Gefährde um so weniger besteht als 
die k. Hauptban? zu Nürnberg sich verbindlich 
gemacht, aus Antrag ver Betheiligten die an por- 
teur lautenden Obligationen durch Namens-Bin- 
kulirung in Nominal-Obligationen umzuwandeln, 
und Deviakulirungen uur mit Einwilligung und 
Genehmigung der betreffenden Gemeinde- und 
Stiftunqs-Curatel vorzunehmen, so hat daö k.r 
StaalS-Ministerium des Innern mittelst höchster 
Entschließung vow 11. d. MtS. bezüglich der, de- 
obersten Curatel desselben untergebenen Gemein, 
den und Stiftungen die Ermächtigung erlheilt- 
Kapitalien derselben in solchen Partial-Obligatio- 
nen deö durch die k. Bank zu Nürnberg nego, 
zirken Eisenbahn Anlehens der Stadt-Gemeinde 
Bayreuth anzulegen.

In Folge hohen Regierungsauftrages vom 20ten 
pr$s. 2ken d. MtS. werden sämmtliche Kirchen- 
Stiftungö- und Gemeinde - Verwaltungen hievon 
zu dem Ende in Kenntniß, von Lieser vortheilhafken 
Gelegenheit ihre disponieblen Gelder sicher und vor- 
thcilhaft anzulegen, möglichsten Gebrauch zu machen.

Am 3. Oktober 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Die Vertilgung der Feldmäuse betreffend.

Am sämmtliche Gememdevorsiehr.
In mehreren Gemeinden deö Amtsbezirkes geht 

die Vertilgung der Feldmäuse mit Arsenik mit 
sehr gutem Erfolge vor sich, daher sämmtliche Ger 
Meindevorsteher aufgefordert werden, in diesem 
gemeinnützigen Unternehmen eifrigst fortzufahren, 
dabei aber anzuordnen, daß die gstödteten Mause 
m die Löcher tMeingeschodm werden, weit, wevk» 

dieselben heraussen liegen bleiben, von Dohlen, 
Katzen und andern Thieren aufgczehrt werden, 
welche sodann umkommen.

Am 4ten Oktober 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf Landrichter.

Die Vornahme der Feuerschau betreffend.

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren. 

Wird die Eintheilung derdießjährigen Feuerschau 
zur Darnachachtung hiemit zür öffentlichen Kcnnt- 
niß gebracht.

Am 3. Oktober 1854.
Graf, Landrichter.

A. Kaminkehrers Distcickt Ottobeuren.

1. Maurermeister Spigel von Buxheim, und 
Zimmermeister Schrupp in Ottobeuren haben die 
Gemeinden Betzisried, Böhen, Benningen, Diet- 
ried, Guggenberg, Hawangen, Lachen, Niederdorf, 
Ottobeuren und Wolfertschwenden zur Feuerstädten 
Besichtigung vvrzunehmen.

2. Mauermeister Wüst von Ottobeuren und 
Zimmermeister Himmer in Erkheim haben die 
Feuerschau in den Gemeinden OUarzried, Enget- 
ried, Rettenbach, Oberegg, Unteregg, Weneden, 
Lanenberg, Gottenau, Frechenrieden, Attenhausen 
und Sontheim vorzunehmen.

8. Kaminkehrers Distrikt Memmingerberg.

1. Maurermeister Mayrok in Sontheim und 
Zimmermeister Flejchhut in Wolfertschwenden haben 
die Gemeinden, Amendigen, Buxheim, Eisenburg, 
Steinhei m, Memmingerberg, Schwaighausen, Holz
günz, Trunkelsberg und Ungerhausen zur Feuerbe
schau zu nehmen.

2. Maurermeister Keller in Rettenbach, und 
Zimmermeister Geymann in Holzgünz haben die 
FeuerschauVornahme an den Gemeinden Egg an 
der Günz, Günz, ArleSried, Lauben, Erkheim, 
Frikenhausen, Daxberg, Westerheim und SchlegeS- 
berg.
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Den vermißten Lorenz Osterrieb vonFMenberg, kgl. Lantzge-
kichts Füsse» bett.

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren.

Werden fammkliche Gemeindevorsteher beauf
tragt, nach dem in der hohen Regierungs-Aus
schreibung vvm 23« 9. MtS. in Nro. 81 des Kreiö- 
AmtSblaltes S. 1144 signalisirien Söldner Franz 
Ofterried von Frödenberg Forschungen anzustel
len und denselben (m BetreffungSsalle, sofort 
anher liefern zu lassen«

Am Zten Oktober 1854«

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter«

Die DlstriktsfonLsrechnllng pro 1853)34 bett«

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren«

Werden alle Diejenigen, welche an den Di
striktsfond Ottobeuren Forderungen wegen'geliefer- 
ter Arbeit rc. tc. zu machen haben, aufgefordert, 
dieselben längstens bis zum Samstag, den l4ten 
d. Mts. um so gewisser beim DistuktSfondö Kas- 
ster, Marktsgemeinde-Vorsteher Mahler von hier 
anzubringen, widrigenfalls die Rechnung geschlossen, 
und pro ! 853)54 hierauf keine Rücksicht mehr ge
klommen werden könnte.

Am 4t-n Oktober 1854.
Graf, Landrichter.

Fleifchtare für dm Monat Oktober bett.

F l e i s ch s a tz.
Di- hiesigen Metzger haben für den Monat 

Oktober folgende Fleischpreise angegeben i

Mastochsenfleisch per Pfund « .■ . 12 fr«
Rindfleisch „ „ ... 10 „
Kalbfleisch „ „ * « « 12 ,,
Schaaffleisch „ „ • • • 9 „
Schweinfleisch „ „ ... 16 „

Obige Taxen sind lediglich als Maximalpreise 
snzuseheti, so, daß das Fleisch auch um geringere 
Preise, unter der Voraussetzung verkauft werdet» 
darf, daß

1) dasselbe von ganz guter Qualität ist, und

2) die Anzeige deS gerlkigertt Preises rechtzeitig tzek 
Lokalpoltznbehöröe gemacht wird, welche hie
rüber je nach Umstanden der DistriktSpoltzei- 
Behörden zu beachten ist.

Die Gemeinde - Vorsteher werden beauftragt, 
obigen Fleisch,atz bei den Metzgern ihres Bezirkes 
anschreiben zu lassen, und dessen genaueste Ein! 
Haltung zu überwachen.

Oltvbeuren, den Zten Oktober 1 854«

Königliches Landgericht Ottobeuren«
Graf, Landrichter«

Diebstahlsderbrechens zum Schaben des BaurensohneZ Chrl« 
ftickn Rehm ec Cons. in Erkheim bett'

B e k a n n t m a ch u n g«
In der Zeit vom Ilten bis 15ten d. Mts. 

Wurden aus der Mittlern Kammer im Hause deS 
Bauren Paulus Rehm in Erkheim entwendet dem 
Sohne Christian Rehm

1. an baarem Gelds 40 fl« bestehend aus 4 
Kronenthalern, 3 zwei Guldenstücke und das Uebrigr^ 
in verschiedenen Münzsorten,

2. eine silberne eingehausige Sackuhr Mik gelben 
Zeigern und römischen Zistern, dleselbr wird von 
vornen aufgezogen, werty 3 fl«

3. eine an der Uhr btfludliche silberne Kette, 
mit drei Gangen, an welcher sich ein Halbgulden 
und ein zehn Kreuzer Stück mit Verzierungen al§ 
Schlüssel befinden, werth 5 fl. 24 kr,

4. eine silberbeschlagene Tabakspfeife mit einet 
silbernen einfachen s. g. Erbsenkette, Der Deckel 
ist flach hat aber in der Mitte eine Kopf ähnliche 
Erhöhung ; an der Seite ist die Pfeife mit gelbert 
Stiften beschlagen, Werth 4 fl.,

5. ein mit Silber beschlagenes Messerbesteck, 
werth 3 fl.

Ferner wurden dem Dienstknecht Alois Hofs 
mann am 8ten d. Mtö. entwendet circa L fl« 
sammt ledernem Geldbeutel und eine mit silberne» 
Groschenknöpfen besetzte halbseidene Weste.

Es wird ersucht, allenfallsige Aufschlüsse übet 
den Dieb oder über die entwendeten Gegenstände 
schleunigst dem unterfertigten Gerichte mitzutheileN, 

Ottobeuren, dm 28teN September 1854«

Königliches Landgericht.
Graf, Lgudkichitte
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Schafw«kde- Verpachtung.
Die Weide der Gemeinde Erkheim wird Mitt- 

»och den 18. dß. Nachmittags 2 Uhr im Hause 
des unterzeichneten Gemeinde-VorsteherS für das 
AaHr 1855 an den Meistbietenden verpachtet. 
Die naheren Bedingungen werden am SteigerungS- 
taze bekannt gegeben und Liebhaber höflich einr 
geladen. Erkheim, den 4. Okt. 1854.

Vorsteher S teuer.

Zu verpachten ist:
1 Tagwerk 24 Dezimalen Wieö- und Acker

grund in der Kelle.

300 ft. Stiftungs-Kapital un-t
50 ft Vormundschafts-Kapital

zu 4 Prodent verzinslich, sind suSzuIeihen. Wo, 
faßt Verleger dieses Blattes.

Schafweide.• Verpachtung.
Die Weide der Gemeinde Schwaighausen, 

Idelche mit 150 — 160 Stück begangen werden 
kann, wird Samötag den 14. Okt. Nachmittags 
2 Uhr im Wirthshause daselbst für das Jahr 1855 
an den Meistbietenden verpachtet. Die näheren 
Bedingungen werden am Sleigerungötage bekannt 
gegeben und Liebhaber höflichst eingeladen.

Schwaighausen den z. Okt. 1854.

Mülle r, Gemeindepfleger.

Verloren wurde:
Den 4ten Oktober d. JrS. von Memmingen 

bis nach Ottobeuren ein lederner Geldbeutel an 
welchem ein Schlüsselchen und circa 7. tl. in 
Münze befindt. Verleger diesesBlatteS sagt, an Wen 
dasselbe gegen gute Belohnung abzugeben ist.

300 fl. sind auf gute Versicherung zu 4 Prod. 
verzinslich auszuleihen. Wo, sagt Verleger dieses 
Blattes.

(Auflösungder Charade in Nro. 39.: Glashütte.)

Getreidr
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Ottobeurer < Wochenblatt.
DvNMMg X 41. dm 15. CM« 1854.

Amtliche BekanntmachunAe«.

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren.

Werden sämmtliche Gemeinde - Vorsteher in 
Folge hohen NegierungsbefehleS beauftragt, die 
dießftitige Ausschreibung vom gten May I. Jrs. 
in Nro. IQ. dcS Wochenblattes i die Uiberhand- 
nehmung der Feuersbrünste betr. ungesäumt aber
mals und mit dem Anhangs bekannt zu machen, 
daß jeder Dawiderhandelnde unnachsichtlich bestraft 
werden wird.

Zugleich wird gewärtigt, daß die Gemeinde- 
Vorsteher sich die Handhabung der Feuerpolizey 
angelegen sein lassen, und auch die Bkandvcrsiche- 
rungsauSschußmitglieder zur gewissenhaften Erfül
lung ihrer Pflichten veranlassen werden.

Am roten Oktober 1854.
Graf, Landrichter.

Len prsslsorifchen. Winterbierfatz prs 1854 tzetk.

Bekanntmachung.
Nach hoher Regierungs - Ausschreibung Som 

Lten b. MtS. in Nro. 82. des KrciSamts-Bkattes 
wurde der provisorische Wlnterdiersatz bis zum 2Oken 
Dezember l. Zrs. im Iten Distrikte zu welchem 
Ottobeuren gehört st-if

fünf Kreuzer, einen Pfennig, 
vom Ganter per Maaß festgesetzt, so daß sich bei 
der Derletigabe durch die Wirkhe der SchenkxreiS 
Mittelst Beischlag von 2 Pfennigen auf

fünf Kreuzer, Lrey Pfennig«
per Maaß ergiebt»

Den Brauern als solchen, d. h. wenn sie keine 
Schenkgerechts«ne besitzen, ist auf den Grund der 
allerhöchsten Entschliessung vom 18. Dezember 1847 
nur gestattet von jenem selbstrrzeugten Biere der, 
SchenkpreiS zu erheben, welches sie an die ihre 
Zech- und Wirthschaftslocalitäten befuchendm 

Gaste, in minuto abgsben, nicht aber auch vo« 
jenem, welches sie. über die Gasse verleitgebsn.

Die Gemeindevorsteher werden beauftragt, die
sen Biersatz alsogleich in allen Schenklvkalitaten 
ihres Bezirkes anzuschreiben, für dessen Einhaltung 
und Verleitgabe eines gesunden tarifmäßigen 
Wirfterbierss genaueste Sorge zu tragen, und Da
widerhandlungen schleunigst zur Anzeige zu bringen.

Nachdem übrigens der Biersatz auf einen unge
raden Pfennig ausgeht, so haben sich die Bräuer und 
Wirkhe ungesäumt mit einem hinreichenden Vor
rats» von Hellermünzen zu versehen, wenn sie nicht 
vorziehen, entweder auf eiben Pfennig Les Schenk
preises zu verzichten, oder ihr Bier für die erste 
Hälfte, also bis Mitte November um einen Pfennig 
theurer, und für die zweite Halste um einen Pfennig 
wohlfeiler zu geben, worüber die Erklärungen bis 
zum 31. dß. Mts. entweder beiden betreffenden 
Gemeindeverwaltungen, oder dahier unmittelbar 
abgegeben werden können.

Am 5ten Oktober 1854«
Königliches Landgericht Ottobeuren.

Graf, Landrichter,

Eine zu Weiltingen, kgl. Landgerichts Dünkelsbühl sufgN 
griffen« taubstumme Mannsperson bett.

Vom
Königlichen Landgerichts Ottobeuren.

Werden sämmtliche Gemeinde-Vorsteher beauf
tragt, nach der Heimakh deS in dem hohen Aegie- 
rungZ-AuSschrci'oen vom Tten d. Mrs. Nro. 84. G. 
1177 M Kreis-Amts - Blattes signalisirten taub
stummen JndividuuMS ungesäumt genaue Nachfor
schungen in ihren Bezirken anzustellen, und ein 
allensallsiges Ergebniß längstens bis zum 24tett S, 
MtS. anher anzuzeigen.

Am lOttn Oktober 1854«
Graf, Landrichter,
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Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren.

Werden in der dießseitigen Ausschreibung über 
das Ergebniß der Gemeindewahlen vom 30ten 
September l. Jrs. folgende Druckfehler berichtigt.

1.) bei der Gemeinde Attenhausen muß es 
heissen: statt 2ter Bevollmächtigter Lieger Leonhard: 
Singer Leonhard.

2.) Bei der Gemeindeverwaltung Memminger
berg: statt iter Bevollmächtigter: Gedger Jakob: 
Geiger Jakob.
I .) Bei der Gemeinde Unteregg: statt Stif

tungspfleger: Mayeronö Georg: Mayrock Georg.
Am 1 Iten Oktober 1854.

Der Königliche Landrichter:

Graf. '

Voruntersuchung wegen Diebstahls zum Schaden des Franz 
Horber & Jakob Engel von Wolfertschwenoen.

Bekanntmachung.
In der Nacht vom 30. auf den 1. dß. Mts. 

wurden in Wolfertschwenden folgende Gegenstände 
entwendet:

1 .) ein weißwollener Kotzen mit rothen, blauen 
und schwarzen Streifen, geschätzt auf 4 fl.

2 .) zwei weiße leinene Schürze, -werth 36 fr.
3 .) ein Spenser von grauem weißgestreiften 

Sommerzeug mit schwarzen Hornknvpfen 
und kurzer Schössen sog. HundStanzer, 
werth 1 fl. 30 fr.

4 -) ein Gilet von grauem Kasimir mit kleinen 
metallenen, blauen u. gelbmoilirten Knöpfen, 
werth 48 fr.

5 .) ein Tabaksbeutel von rothem Sammet mit 
gelben Schnüren, zum Auf- und Zuziehen 
eingerichtet, am Ende eines jeden ZugS 
eine schwarzumsponnene kleine Eichel, ge
schätzt auf 6 fr.

6 .) eine Tabakspfeife mit Saftsack und Kopfe 
von Porzellan, auf dem Kopfe ward ein 
Mannökvpf mit der Unterschrift „Socrater" 

gemalt, daS Rohr war von schwarz polierten 
Holze mit einem Schlauche und kurzen Spi
tze, werth i fl. 30 fr.

7 .) eine Tabakspfeife mit hölzernem Kopfe und 
Weichselrohre, werth 24 fr.

Beide Pfeifenköpfe hatten neusilberne, flachen 
Deckel.

Es wird vor dem Ankäufe dieser Gegenstän
de mit der Aufforderung gewarnt, allenfallsige 
Entdeckungen sofort zur Anzeige zu bringen.

Am 5ten Oktober 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf Landrichter.

Voruntersuchung wegen Diebstahls zum Schaden des Bau
ern Mang Behler in Speckerei.

Bekanntmachung.
In der Nacht vom g. auf den io. Septem

ber dß. Jrs. wurden auS dem Knochenstampfe 
des Bauern Mang Behler von Spekrei Gemein- 
Engetried, mittelst Einbruches 4 Zentner Kno
chenmehl entwendet.

Es wird ersucht, allenfallsige Aufschlüsse über 
den Dieb oder des entwendeten Knochenmehl 
schleunigst dem unterfertigten Gerichte mitzutheilen.

Am 4ten Oktober 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Voruntersuchung wegen Diebstahls zum Schaden des Söld
ners und Maurers Thomas Wölfle in Attenhausen betr.

Bekanntmachung.
Am 25ten v. Mts. Nachmittags zwischen 1 —• 

3 Uhr wurden dem Söldner Thomas Wölfle in 
Attenhausen mittelst Einbruches in dessen unteren 
Wohnstube entwendet:

1.) eine zweigehäusige Taschenuhr, daS äussere 
Gehäuö von Messing und braun lakirt, in dessen 
Mitte das Messing schon etwas hervorschaut, daS 
innere GehäuS von Silber, die Uhr wird vorn 
aufgezogen, Hal römische Ziffer, gelbe Zeiger, daS 
Glas hat einen ovalen Sprung von Ziffer V bis 
zu VL

An der Uhr hing eine stählerne Kette 6 bis 
8" lang, und eine zweite von Bronce mit runden 
Gleichen, an dieser hing ein gelber Uhrschiüsscl, in 
Lessen Mitte eine Pferdfigur angebracht ist, werth 
der Uhr und Kettefi 8 fl.

2.) drei TabackSpfejfen mit porzellanenen Köpr 
fen und Wassersäcken, Weichselrohren und Schlau-
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chen an denselben; die Kopfe sind bemalt und ist 
auf einem derselben Las Brustbild eines Frauen
zimmers; auf dem zweiten ist ein Jagdstück; 
auf dem dritten ist in runder Form ein Blu
menkranz gemalt, in dessen Mitte die Worte: 
„Jeden Morgen ohne Sorgen" mit deutschen Buch
staben geschrieben stehen. Alle drei waren mit gel
ben Beschlägen versehen, werkh zusammen 1 fl. 30 fr.

3.) ein Terzerol mit eisernem Laufe und Schlosse, 
der Cylender hat ein kleines Löchchen, derLaufist 
glatt, vorne etwas geeckt, der Schaft ist ganz kurz 
und bis an das Schloß reichend, werth i fl. 30 fr.

4.) eine neusilberne Erbsenkette, schon ganz gelb 
und 1 lj4 Elle lang, werth 12 fr.

Es wird ersucht, allensallsige Aufschlüsse bezüg
lich der entwendeten Gegenstände oderdeS DiebeS 
schleunigst dem unterfertigten Gerichte mikzutheilen.

Am 4ten Oktober 1854.
Königliches Landgericht Ottobeuren.

Graf, Landrichter.

Die distriktiven Bedürfnisse pro 1851]55 beir.

An sämmtliche Gemeinde-Vorsteher.
Die Versammlung deS DistriktSrathes pro 

1854J55 sindet am
Montag, Den 23ten d. Mts. Vormittags g Uhr 
im Gasthause zur Post dahier statt, wozu die Ge
meinde-Dorsteher die Vertretkcr ihrer Gemeinden 
unter Hinweisung auf die gesetzliche Nachlheile für 
den Fall des Nichterscheinens mit der Eröfnung 
zu laden haben, baß folgende Gegenstände zur Ber 
rathung kommen werden:

1) die Rechnungen über die Distrikksstrasse und 
die distriktiven Bedürfnisse pro 1853J54;

2) die Etats voran sch läge hiefür pro 1854J55/ 
endlich

3) die Errichtung von Getreidemagazinen und 
Gründung von DistciktShülfekassen.

Am 6teil Oktober 1854.
Königliches Landgericht Ottobeuren.

Graf, Landrichter.

Womntersachung gegen' Christian Weitmann von Waller-- 
stellen, kgl. Log. Neu-Ulm wegen Diebstahls.

B e k a n n t m a ch u n g.
Am Sonntag, den io. v. MlS. bot ein da

hier Verhafteter in der Stadt Memmingen ein Paar 

hohe, lederne, vorne spitzige, an den Sohlen mit 
Nägeln beschlagene Stiefel, wie selbe die Weibs
personen aus dem Lande zu tragen pflegen, zum 
Kaufe an, welche Stiefel anher eingeliefert wor
den sind.

Allensallsige Aufschlüsse über jene Person, 
welcher diese Stiefel abhanden gekommen sind, 
ersucht man schleunigst anher mitzutheilen.

Am 4ten Oktober 1854.
Königliches Landgericht Ottobeuren.

Graf, Landrichter,

Henkel gegen Zinck p. alim.

Bekanntmachung.
Auf den Antrag deö klägerischen KindeSkurateS 

vom 30ten v. MtS. und 3ten d. Mts. in rubri- 
cirter Alimentationösache wird der Beklagte Zink 
Franz Joseph, Schmidgeselle von Probstried hier 
mit aufgefordert, gegen die klägersche Replik bin
nen dreißig Tagen bey Vermeidung des Aus
schlusses mit seiner Duplick einzukvmmen, sowie sich 
binnen 14 Tagen über den beantragten Arrest zu 
erklären, wobei bemerkt wird, daß ihm die Ein
sichtnahme der Replik dahier bey Gericht offen 
stehe und daß nach Ablauf obiger Fristen in der 
Sache erklärt werden wird, waS Rechtes ist.

Am 4ten Oktober 1854.
Königliches Landgericht Grönenbach.

Steiner, Landrichter.

Schaafweide« 
Verpachtung.

Am Samstag, den Ilten November d. Jrs. 
wird die Schafweide der Gemeinde Daxberg für 
das Jahr 1855 in der Wohnung des Gemeinde- 
Dorstehers Nachmittags 1 Uhr an den Meistbie
tenden versteigert.

Die näheren Bedingungen werden am 23 er# 
steigerungötage bekannt gegeben, und Pachtlieb
haber höflich eingeladen.

Daxberg, den I2ten Oktober 1854.
Joseph Huber, 

Gemeinde-Vorsteher,
■ . »4 -------- -
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Schaaf - Weide- 
Verpachtung.

Am Samstag, den 28ten Oktober dß. Jrs. 
Nachmittags 2 Uhr wird die Schafweide der Ge
meinde Ungerhausen für das Jahr 1855 in dem 
Wirthshause dahier an den Meistbietenden ver
weigert. ‘ •

Die näheren Bedingungen werden am Verstei- 
Zerungötage bekannt gegeben, und Pachtliebhaber 
höflich eingeladen.

Ungerhausen, am 12tsn Oktober 1854.
Ruf, Gemeinde-Vorsteher.

Auszuleihen:
bey der Spar - Lasse - Anstalt Ottobeuren 

fl. 2500. zu 4 OjO verzinslich.

6000 fl. Vormundschafts-Kapital sind zu 4 OjO 
verzinslich im Ganzen oder in mehreren Posten 
«USzuleihen. Wo, sagt Verleger dieses MatteS.

! I
Danksagung. !

Für die liebvoUe Theilnahme, ! 
welche sowohl während deS Kranr f 
kenlagerö,ials besonders bei der | 
Beerdigung unsers innigst gelieb- i 

i ten VaterS \

! Kranz Sales Gichele, !
Wacker - Meister "

« durch die zahlreiche Begleitung seiner Leiche f 
f und Anwvhnung bei den Trauergotteödien- | 
i diensten gezeigt wurde, sagen wir allen hie- i 
i sigen und auswärtigen Freundm und Be- » 
f kannten unfern wärmsten aufrichtigsten f 
f Dank, mit der Bitte des Verblichenen im f 
i Gebets zu gedenken und uns der Fortdauer i 
i Ihres schatzbarenWohlwollenS zu würdigen. \ 
r Ottobeuren, den 2ten Oktober 1854. f 
I Pie treftranerndenHinterbliebenen. I

fr-Wte. W» «W. ■<»» f >^. ■ «fci >WW. ^t>

S ch r a n u e n - A n z e i g e.
Getreidr 

G attu ng.

Ottobe uren, 

den 12. Oktober 1834.

Memm in ge n, 
den 10. Oktober 1854.

Mindelheim, 

den 7. Oktober 1854.

höchster | mltterer | niederster höchster | müterrer s niederster höchster | Mitterer | ned erster

fl. fr. fl. kr. fl. kr. fl. kr. fl. kr. fl. kr. fl. kr. fl- kr. fl. kr.
Kern. 29 8 28 15 27 36 28 31 L7 57 h 26 A4 27 27 26 48 25 1t
Roggen. 22 • —- 21 23 20 21 58 2k 13 20 36 22 30 20 50 18 43
Gerste. 13 58 13 42 13 25 14 20 13 54 13 23 14 33 13 41 12 42
Haber. 7 22 6 57 0 34 7 11 6 51 6 28 6 19 6 1 5 52

Nach dem Mir ke r Pes t S
Aufschlag: Kern -- fl. 31-kr. Roggen 1 fl. 23 kr. Gersten — fl. >5 kr . Haber ™ fl. 14 kr.
Abschlag: Kern —'fl. — kr. Roggen —- fl. — kr. Gersten — fl.-- kr. Haber - fll. — kr.

Brodra x er 
Semmelbrod zu 2 kr. . 
Weißbrod s. Kern - Mehl zu 2 kr.

Pf. , Lot H- 
7 1J2 
9 -

Der
rr

M e h k p r e j s er fl.
4
3

kr. 
ps 
40

Metzen 

/•

Mundmehl
Semmelmehl

. ff
:r

09
tr

Halbweißbrod zu 2 kr. — : 10 SM rr rr Mittelmehl fr rr 2 45
ft 1 rr za 4 kr. .

Moggenbrod zu 2 kr.
Vf ff zu 4 kr.

—• 21 lj4 ff rr Nachmehl rr rf — 41
—* 12 lli

24 112
vr rr Roggenmehl rr tr 2 10

Geveuek? und verlezr bey Joy. Bapr. Ganser, verantworttlcher Redakteur r Rarl Ganser.



Ottobeurer - Wochenblatt.
Donnerstag 42. den iy. Oktober 1854*

— Wer aus dem begeisternden, 
Dem ciutg rollen Becher der Natur 
Nie Muth und Kraft, und Lieb' und Freude trank, 
Der lebte nie.

H ö l d e r l e i n.

Auszugaus dem königl. bayer. Kreis-Amtsblatt von Schwaben und Neuburg 1854.
Nro. 55.

Inhalt: Bekanntmachung, die in das Eigenthuin geistlicher Pfründe- oder anderer Stiftungen, dann Kirchen- Schul- und 
politischer Gemeinden übergegangenen Siaais-Obtigalionen au porteur betr. —■ Die Prüfung der kath. Schullehrlinge für 
die Aufnahme >n das Schullehrer-Seminar zu Lauingen für das Schuljahr 1854)55. — Den Gothaer-Vertrag wegen gegen
seitiger llebernahme von Ausgewiesenen. — Den Stand der Sparkassen im Jahre 1853. — Die erledigte Stelle eines prakte 
Arztes in Wasserburg, Ldg. Lindau. — Die Erledigung des kgl. Stadtgerichts-Phhsikats Nürnberg. — Die Gesuche um 
^instchtSuahme der Steuer-LiquidationS-Verhandlungen. —■ Die Viktualien-Taren. — Schrannen-Anzeige. —

Nro. 56.
Inhalt: Sicherheits-Maßregeln bei der Anlage und dem Gebrauche von Dampfkesseln, hier die Reguliruiig der Gebühre» 

für die Prüfung derselben. — Die Erneuerung der Arm pflcgschaftS-Räthe. — Agenturen der Elberfelder Mobiliar-Feuer- 
verstcherungs-Gesellschast. — Agenturen der Eiseubahnv erstcherungs - ^Gesellschaft Thuringia. — Die bisherige theologische 
Aufnahmsprüfung. — Die Erleb igung der 11. Pfarrstelle Fürth, Dekanats Zirndorf.

Amtliche Bekautttmachungett.
Ad Num. 127Ö. pr$s. QjlO 54.
Das landwirthschaftliche Kreis-Stipendium für das Schuljahr 

1854)55 betr.)

Im Namen
Seiner Majestät des Königs.

Zur Bewerbung um das landwirthschaftüche 
KreiS-Stipeudium von Schwaben und Neuburg für 
das Schuljahr 1854)55 ad 1 50 fl. wird der Termin 
bis zum 1 Men November I. ZrS. unter nachfolgenden 
Vorbedingungen anberaumt;

1) der Bewerber muß fdie Ausbildung als ratio
neller Landwirlh in der lanbwirthfchaftlichcn Central- 
schule zu Wechenstephan beabsichtigen, und die ger 
Niaß Abschnitt 111. §■ 5 der allerhöchsten Verordnung 
vom iBteti September 185'2 (Reggsbl. 185'2. 
Stück 48. S. 1013) vorgeschriebenen Nachweise 
beibringen.

2) derselbe muß seine Heimat im Regierungsbe
zirke Schwaben und Neuburg haben, und

3) nach den für Stipendiaten bestehenden Vor

schriften einer Unterstützung würdig und bedürftig 
sein.

Die mit den erforderlichen Belegen versehene» 
Gesuche sind bei der Direktion obiger Schule recht
zeitig einzureichen.

Augsburg, den 7ten Oktober 1854.

Königliche Regierung von Schwaden 
und Neubnrg,

Kammer des Innern.
Frhr. v. Weiden, kgl. Regierungs - Präsident.

Hagen, coli»

Die Hebung der Fischzucht betr.

An sämmtliche Gemeinde'Vorsteher.
Nach hoher RegierungS - Ausschreibung vom 

1 Sten v. prses. 2ten d. MtS.ssollen die noch gelten
den und anwendbaren Bestimmungcnder bestehenden 
Fischordnungen zusammengestellt, und eine neue 
Flschvrdnung entworfen werden.
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Sammtliche Gemeinde-Vorsteher, in deren Be
zirken Fischwasser vorhanden sind, werden hiemit be
auftragt, die Fffchberechrigten hievvn mit dem Bei
fügen in Kenntniß zu setzen, daß dieselben am 
Freitag, den Lten November VonmUags 9 Uhr 
hierorts zu erscheinen, und ihre allenfalls besitzenden 
Fischordnungen mitzubringen, oder geeignete Vor
schläge und Anträge in Bezug der zu entwerfenden 
neuen Fischordnung zu stellen Haden.

Am löten Oktober 1854.
Königliches Landgericht Ottobeuren.

Graf, Landrichter.

Die Einsendung der Armenrechnungen pro 1853)54 Bete.

An sämmtliche Localarmenpflegen.
Nachdem das Etatsjahr 1853)54 verstrichen 

ist, so ergeht der Auftrag, längstens bis zum 30ten 
d. Mts. bep Vermeidung eines Wartbothen einzu
senden :
1) die Armenrechnungen pro 1853)54 sammt 

jener pro 1852)53, l
2) die Verwaltungsübersichten pro 1853)54, end

lich
3) die Armenbeschriebe und Etats pro 1854)55.

Am löten Oktober 1854.
Königliches Landgericht Ottobeuren.

Graf, Landrichter.

Vogler en. Kiechler Kaufschilliugsrest Per 8000 fl. resp, 
Debitwesen betr.

Bekanntmachung.
Bei der ersten Versteigerungstagsfahrt wurde 

der SchätzungSwerlh nicht erreicht, weßhalb die 
in der dießgerichtlichen Bekanntmachung vom 2. 
August erwähnten Realitäten am
Montag, den 30ken dsi, Mls. Vormittags

9 Ahr.
in der Kanzlei des unterfertigten Gerichtes wie
derholt öffentlich versteigert werben, was mit dem 
Anhänge bekannt gemacht wird, daß dießmal der 
Zuschlag ohne Rücksicht auf den Schätzungswert 
erfolgt.

Ottobeuren, am 13ken Oktober 1854.
Königliches Landgericht.

Graf, Landrichter.

Schuldenwesen deS Maurers und Leerhäuslers Kasimir 
Maugg von Ottobeuren betr.

B e k a n n t m ach un g.
Zur zweitmaligen Versteigerung des in diesiger 

richrlichec Ausschreibung vom ?t<n August cß. JrS. 
beschriebenen Anwesens des Kasimir Maugg in 
Ottobeuren ist Tagsfahrt auf
/reilag, den 3ten November dß. Jrs. Vor

mittags i 0 Nhr.
im Geschäftszimmer des k. Ilten Assessors angesetzt, 
wobei bemerkt wird, daß dießmal der Zuschlag 
um daS gelegte Meistgebot ohne Rücksicht auf 
den Schätzungswerth erfolgt.

Ottobeuren, am Ölen Oktober 1854.

Königliches Landgericht.
Graf, Landrichter.

Die Verlassenschaft der Takernwirthswittwe Maria Anna 
Fickler von Ungerhausen betr

Bekanntmachung.
Alle diejenigen, welche in rubricirter Verlassen- 

schäft Ansprüche zu machen haben, werden hiemit 
aufgefordert, dieselben binnen 30 Tagen a dato 
um so sicherer hierorts anzumelden, als sonst bei 
der ErwerbsauSeinandersetzung keine Rücksicht hie
rauf genommen würde.

Ottobeuren, am 13ten Oktober 1854.

Königliches Landgericht.
Graf, Landrichter.

Untersuchung wegen des dem Joseph Abröll zu Hal- 
bersberg zugegangenen Diebstahls betr.

S p ä h e v e r f ü g u n g.
Im Laufe des gestrigen Nachmittags wurden 

aus dem Hause des Bauern Joseph Abröll zu 
HalberSberg folgende Gegenstände entwendet:

1 .) Eine zweigehäusige, große Sackuhr mit ei
nem an einem Bändel angeknüpften Uhrschlüssel. 
Das Gehäuse der Uhr ist von Silber das äussere 
Gehäuse von Messing und braun lakirt. Auf der 
Uhrplatte befinden sich .römische große Ziffer, 
rverth 6 fl.

2 .) Ein paar ganz neu vorgeschuhte noch nicht 
getragene Halbstiefel von Rindleder, Werth 4 fl.

3 >) circa 4 1)2 Ellen lange silberne Erbsenket-
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te mit etnem silbernen Stifte welcher oben einen 
starken Knopf hat und unten spitzig zuläuft, 
werth 5 st.

4 .) Eine Baarschaft von 4 fl. 20 fr. in ver
schiedener Münze.

5 .) Ein kleiner goldener Ring auf welchem der 
Buchstabe M. eingraphirt ist, werth L fl.

6 .) Ein Regenschirm von braunem Zeuge mit 
Staden aus Fischbein, einen hölzernen Stiefel, 
einen geraden mit einem Knopf versehenen Griffe, 
werth 2 fl.

Es wird vor dem Ankauf dieser Gegenstände ge
warnt und ersucht Erhebliches hieher mitzutheilen.

Am IZlen Oktober 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Bekanntmachung.
Von dem Unterzeichneten werden auf dem 

fürstl. Pachtgute
Freitag, den 27ten dß Mts.

dahier in loco Früh g Uhr öffentlich an den 
Meistbiethenden gegen baare Bezahlung ver
steigert :

30 Schober Deesen,
16 „ Gerste,
16 „ Haber,

circa 400 bis 500 Zentner Heu und Grummet 
nebst mehreren dem Bauersmann dienende Fahr- 
niße und Geräthschaften, wozu Kaufsliebhaber 
einladet, und die Vorsteher um öffentliche Be
kanntmachung bittet.

Rettenbach, am löten Oktober 1854.
Joseph Walz, Pächter.

W- Schafweide-
Verpachtung.

Am Samstag, den 28ten Oktober dß. JrS' 
Nachmittags 1 Uhr wird die Schafweide der Ge
meinde Oberwesteiheim für daö Jahr 1855 indem 
Wirthöhauft zu Oberwesterhcim versteigert.

Die näheren Bedingungen werden am Steir 
gerungö-Tage bekannt gemacht und Steigerungör 
lustige hiezu höflichst eingeladen.

Oberwesterheim, am Wen Oktober 1854.
Naher, Vorsteher.

Schafweiöe- 
Verpachtung.

Am Montag, den 6ten November d. JrS. 
wird die Schasweide der Gemeinde Uuterholzgünz 
beim Wirth Marguard Schneider daselbst Nach
mittags 1 Uhr im Dersteigerungswkge verpachtet. 
-7 Die näheren Bedingnisse werden am Versteige- 
rungstage bekannt gegeben, und Steigerungslu
stige hiezu eingeladen.

Holzgünz, den Wen Oktober 1854.
Häfele, Vorsteher.

Schafweide - Verpachtung.
Die Gemeinde Hawangen verpachtet ihre Schaf

weide für das Jahr 1855 am Montag den 25ken 
Oktober d. JrS. Nachmittags 1 Uhr im Wirths- 
hause daselbst.

Die Bedingungen werden vor der Versteige
rung öffentlich bekannt gemacht, und Pachtliebhabec 
höflichst eingeladen.

Hawangen, am Wen Oktober 1854.
S e e b e r g e r, Gemeindevorsteher.

* Zu verkaufen find:
ein eiserner Ofen mit Aufsatz und Nische. — 

Mehrere Blech- und Streichinstrumente. Wo, 
sagt Verleger dieses Blattes.

2GO fl. Vormundschafts-Kapital
sind zu 4 Procent verzinslich auf gute Ver

sicherung auszuleihen. Wo, sagt Verleger dieses 
Blattes.

Am Mittwoch, den Ilten b. Mtö wurde 
auf der Straße von Beningen hieher ein blauscir 
dener Regenschirm verloren. Der redliche Finder 
wird ersucht, denselben gegen BclvhnungHem Ver
leger dieses Blattes zu übergeben.

Verloren wurde:
Samstag, den Viten d. Mtö. vom Zinngieftr 

bis in die Kirche eine blaue woUmouselinene Weibs
bilder Schurz. Verleger dieses Blattes sagt, an 
Wen dieselbe gegen Belohnung abzugeben ist.



2500 st.
sind zu 4 Procent verzinslich auf gute Versiche

rung auSzuleihen. Wo, sagt Verleger dieses Blattes.

125 st Kirchensiiflungs-Kapital
sind zu 4 Procent verzinslich gegen gesetzliche 

Versicherung auszule ihm bei der Kirchenstjflung 
OUarzried.

Stehen geblieben:
ein grüner Regenschirm. Verleger diese S Blattes 

sagt, wo selber abgeholt werden kann.

Lotto.
In der 1564ten Müchener Ziehung wurden gezogen:

T 80. 15- 80- 24-

Den stluöwanderungslustigen nach Amerika 
diene folgendes Schreiben zur Beherzigung, daß 
ein im Staate Indiana seit 15 Jahren angestell- 
ter Geistlicher an seine Verwandten in Europa ge
richtet hat r

Die Vereinigten Staaten sind in diesem Jahre 
mit so großer Dürre heimgesuchk worden, daß die 
Haupternten an Wclschkorn und Kartoffeln gänzlich 
verloren sind. Einer solchen Dürre kann ich mich 
weder in Deutschland, noch seit 15 Jahren in Ame
rika erinnern. Das Vieh verschmachret wegen Was
sermangels und die Bewohner blicken mit trüben 
Augen in die Zukunft. Die Folge davon ist, 
daß alle Geschäfte ins Stocken gerathen, und we
nig, oder gar keine Beschäftigung für den Arbeiter 
zu sinden ist. Die Brod- und Frachtpreise sind 
schon sehr hoch, und steigen täglich. Kommen nun 
in dieser Zeit Leute aus dem deutschen Vaterlands 
herüber, so müssen sie in grosse Noth und Elend 
gerathen, zumal wenn sie kein Kapttal mehr haben, 
was bei den Wenigsten der Fall ist. So stehen 
sie bann arm, verlassen, hülfloS und ohne Mittel 
da, ohne Kenntniß des Landes und der Sprache, 
ohne Arbeit und Brod, und sind dem schrecklich
sten Elend« Preis gegeben. Vordem Herbst 1855 
rathe rch Niemand seine Heimatd zu verlassen, denn 
er ist dort unter den schlimmsten Verhältnissen 
besser daran, als hier, —

S ch r a n n e n - A n z e i g e.

^edkuckr und verlebt bey Jod. Bapt. Ganser, veranrworrlicher Redakteur: Rarl Ganieo.

Get reid-

Gattung.

Ottobeuren, 
den 19. Oktober 1834.

Memmingen, 

den 17. Oktober 1854.

Mindelheim, 

den 14. Oktober 1854.

höchster | mitterer niederster höchster 1 mitterrer | niederster höchster | mitterer ned erster.

ft- kr. ft- kr. ft- kr. fl- kr. fl- "fr. fl. kr. fl- kr. fl. fr. fl. kr.
Kern. 30 5 28 40 27 32 29 40 28 37 27 34 28 27 27 48 26 —
Roggen. 22 15 21 5 UJ 22 22 37 22 11 21 47 ; 23 45 22 6 20 33
Gerste. 14 33 14 7 13 41 15 ---* 14 25 13 55 14 4 13 31 12 40
Haber. 8 14 7 32 7 Q 7 38 7 15 6 55 6 48 6 31 I 6 15

n a cd b e in M r t t r Preis »
Aufschlag: Kern — fl. 25 kr . Roggen .— fl-'- fr ersten — f . 25 kr. Haber - 35 kr.
Abschlag: Kern — ft--- kr. Roggen fl. 18 kr Gersten — fl. — kr. Haber ------- kr.

B rod t a P e: Pf. Loitz. N7 c h l p r e i se: fl. fr.
Semmelbrod zu 2 kr. . • — ! 7 Der Metzen Mundmehl pp rr 4 48
Weißbrod v. Kern - Nehl zu 2 kr. — 8 314 ff „ Senimelmehl^ pp pp 3 44
Halbweißbrod zu 2 kr. —. 10 ij8 pp „ Mitteimehl! fr pp 2 50

ff ff zu 4 fr. . — 20 1'J5 pp „ Nachmehl p pp - 42
Roggenbrod zu 2 kr. ♦ — 12 IjS „ Roggenmehl fp pp 2 16

tf n zu 4 kr. — 24 J4



Ottobeurer»Wochenblatts
Donnerstag J^s. 43. 26. Oktober 1854.

Amtliche Bekanntmachungen.

Zustand der Brücken in Bayern betr.
An süinmrliche Gemeinde-Vorsteher.

Die königl. Regierung von Schwaben und Neu
burg Hal eine Abschrift des in rubrictrten ergangenen 
allerhöchsten Rescriptes des kgl. Staatsministeriums 
Les Handels und der öffentlichen Arbeikenvom löten 
Dezember 1852 mit der Aufforderung anher ge
schloffen, auch bei den Brücken und Durchlässen, deren 
Dau und Unterhaltung einer Land- oder OrtSge- 
Nieinde obliegt, auf möglichst solide Herstellung bei
gegebenen Veranlassung, und soweit es die Verhält
nisse gestatten, Bedacht zu erheben, und hienach an 
die Gemeinden daS Entsprechende zu verfügen.

Dem zufolge wird untenstehend ein Abdruck 
dieses allerhöchsten Rescriptes zur Notiz und genaue
ren Darnachachtung bekannt gemacht.

Am 24ten Oktober 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Die vielen hölzernen Brücken und Durchlässe in 
den älteren Gebietstheilen Bayerns nehmen die 
StaatSbaufondS in auffallender Weise in Anspruch, 
Und demungeachtet ereignen sich von Zeit zu Zeit 
durch das Durchbrechen verfaulter Fahrbahnen Un
glücksfälle, für welche daS Staatß-Aerar einzustehen 
hat; eS ist daher dringend nöthig, eine solidere Bau
weise anzuwendcn, namentlich die vielen hölzernen 
Durchlässe nach und nach durch steinerne in richtiger 
Construktion zu ersetzen, bei größern Brücken wenig
stens die Widerlager und Pfeiler aus haltbaren 
Steinen zu erbauen, und die unvermeidlichen Holz- 
rheile der Tragsysteme und Fahrbahnen aus gesun
den, vollständig ausgewachsenen, rechtzeitig gefällten 
und vor der Verwendung wohl auögetrockneten Höl
zern so zusammen zu setzen, und gegen nachtheihige 
Einwirkungen der Nässe von Oven und von den 
Seiten zu sichern, daß sie nicht nur das größte Trag
vermögen, sonderu auch die längste Dauer gewahren.

Es muß hiervor Allem auf das häustg vorkomr 
wende, das Tragvermögen schwächende und Laö Ein
treten der Fäulniß befördernde Auszupfen der Brü
ckengeländer auf die äußeren Strafsenträq-r kleine
rer Brücken und auf das Verlochen und Verbohren 
solcher Holzthesle aufmerksam gemacht werden, welch« 
statt der Schrauben durch Brüchen zusammenZthaftm 
werden sollten.

Auch das in neuerer Zeit angewendete Bemalen 
und Faß-n der Außenflächen der hölzernen Brücken 
mit Oelsarbe hat sich als holzkonservirend Nicht Zes 
zeigt, dagegen haben sorgfältig adgedeckte und ver
schalte Brücken da, wo die Luft freien Zugang zu den 
avgedeckcen Holzkheilen bedielt, chre Brauchbarkeit 
und Dauerhaftigkeit weit über dis gewöhnliche Zeit 
bewährt.

Die königliche Regierung, Kammer deSZnnrrn, 
wird daher sorgfältig Bedacht nehmen, daß die höl
zernen 'Strassendurchlässe allmählig durch steinerne 
ersetzt, bei größeren Holzbrücken nachtheilige Versatz- 
Ungen und Verzapfungen vermieden, und alle 
Schwellen, Büge, Streben, Träger, Kurven und 
Engbäume auS gesundem, wohlausgerrocknetem Hol
ze genügender Stärke angeferkrgt und gegen SaS 
Eindringen der Nässe von Oden und von der Seit« 
in der Art genau abgedeckt, und beziehungsweise 
verschalt werden, daß diese Schutzmittel nur auf 
schmale Leisten sufgenagelt Werden und den Luftzug 
um das Holz nicht hemmen.

München, am 16un Dezember 1852.
Auf

Seiner König!. Majestät allerh. Befehl» 
Zn Verhindg. des kgl. StaatSmimsters 
grz. Frihr. von Psikhofen-.

Dke Verlaffenschast der Tafernwlrthswltws Maria Anna 
Flckler bou Ungerhausen bttr.

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren.

Werden alle diesen,gen, welche Inventarstücks 
vom Wirth Fickler oder dessen Ehefrau in Haue



dkkSaHtN hlemit üufgefordrrt, dieselben bey Vermei
dung gerichtlicher Emschreiiung binnen 8 Tagen 
GN ven Baumeistee zurückzustellen.

Ferner wird denjenigen, welche noch für Zechen 
oder abgenommeneg Bier etwaS schuldig |inb, ge
stattet, ihre dießfallsigen Rückstände an den Be
vollmächtigten der BräuerSwitrwe Fesenmaier, den 
Handelsmann Schorrer von Rettenbach oder den 
Vormund der minderjährigen Kreszenz Fesenmaier 
den Mohrenwirth Mar Durocher v. h. zu bezahlen.

Am 2Zten Oktober 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Eine km Landgerichtsbezirk Schrobenhausen aufgegriffene 
laubstumme Mannsperson betr.

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren.

Werden sämmtliche Gemeinde-Dorsteher beauf; 
fraßt, über die Heimath der am 12ten August l. Jrs. 
gm Landgerichtöbezirke Schrobenhausen aufgegriffene 
Mannsperson, welche in dem hohen Regierungsaus
schreiben vom 1 Sten d. MtS. (Kreis-Blatt Nro. 8Y. 
S. 1224) näher beschrieben ist, ungesäumt Nach
forschungen anzustellen, und ein allenfallsiges Ergeb- 
Kiß bis zum 4ten November l. JrS. anzuzeigen.

Am 2Ötcn Oktober 1854.
Graf, Landrichter.

Den problsorlschen Wiuterbiersatz betr.

Vom 
Königlichen Landgerichte Ottobeuren. 
Wird hiemit bekannt gemacht, daß nachstehenden 

Brauer ihr Winterbier per Maaß um 5 lj2 fr. bis 
Hum Eintreffen des definitiven Winterbiersatzes ver- 
feit geben wollen, nehmlich :

1) sämmtliche Bierbrauer von Ottobeuren und 
Rettenbach,

2) das herrschaftliche Brauhaus in Buxheim,
3) die 'Bierbrauerei in Ungerhausen.

Die Bierbräuerep des Hm. v. Schütz in Günz 
gibt aber das Winterbier per Maaß die erste Hälfte 
Zeit um 1 Pfennig theurer, also um 6 fr., und dis 
setzte Zeit um 1 Pfennig wohlfeiler, also UM 5 1)2 fr.

Am 25ten Oktober 1854.

Graf, Landrichter.

Voruntersuchung wegen Diebstahlsverbrechen zum Schaden 
des ledigen DienstkiiechteS Stephan Rueß von Holzgünz 
betr.

Bekanntmachung.
Am 27ten v. MtS. zwischen 7 und 11 Uhr 

Dor mittags wurde dem Knechte des hiesigen 
HirschwlithS Jakob Hvlzle — St'phan Rueß von 
Holzgünz die unten bezeichnete Sackuhr aus dem 
unverschlossenen Brennftübchen entwendet.

Es wird vor dem Ankäufe dieser Uhr gewarnt 
und ersucht, allenfallsige Aufschlüsse über die Uhr 
oder den Dieb schleunigst anher mitzutheilen.

Die Sackuhr ist zweigehäusig, das äussere 
Gehäus von Messing, braunlackirt, hat in der 
Mitte einen Druck und sieht da der Lack schon 
abgetragen ist, das Messing hervor, das innere 
Gehauö ist von Stlber, die Uhr hat ein weisses 
Zifferblatt, römische Zahlen, gelbe Zeiger und 
wird von hinten aufgezogen ; das Ziffer-Blatt hat 
auch einen kleinen Sprung.

Ottobeuren, am 17ten Oktober 1854.

Königliches Landgericht.
Graf, Landrichter.

Untersuchung wegen Diebstublsverbrechens zum Schaden des 
Sölvners Leonhard Losch von Arlisberg betr.

S p ä h e v e r f ü g u n g.
Am Dienstag, den loten d. Mts. Morgens 

ungefähr zwischen 7 und 8 Uhr wurtedem Söld
ner Leonhard Losch von Arlisberg auö einem in 
seiner Schlaffammer befindlichen Kleiderkasten eine 
Baarschaft 150 fl., bestehend in 17 Fünffranken- 
thalern, 11 — 13 Kronenthaler, circa 8 — 12 
Zweiguldenstücken, ungefähr 14 Guldcnstücken, der 
Rest in Halbguldenstücken und Dierundzwanzigern 
entwendet und konnte der Thäter^biSher nicht er

mittelt werden.
Es ergeht daher an sämmtliche Gemeinde-Vor

steher deS Bezirks der Auftrag Hierwegen Spähe 
zu verfügen und Sachdienliches schleunigst mitzu
theilen.

Ottobeuren, am 20ten Oktober 1854.

Königliches Landgericht.
Der Königliche Landrichter: •

Graf.



171

Jagd - Verpachtung.
Donnerstag, den 2ten November dß. Jrs. 

Nachmittags 2 Uhr wird der Jagdbezirk der Ge
meinde Arlesried im Wirthshause daselbst öffentlich 
an den Meistbietenden versteigert, wozu pachtsahige 
Jagdliebhaber eingeladen werden.

Die nähern Bedingungen werden am Verstei- 
gerungStag bekannt gegeben.

ArleSried, Len 2Zten Oktober 1854.
Die Gemeinde - Verwaltung.

Sommer, Gemeinde-Vorsteher.

Schafweide-
Verpachtung.

Donnerstag, Len stten November d. Jrs, wird 
die Schafweide der Gemeinde Arlesried im Wirths- 
hause daselbst Nachmittags 2 Uhr für das Jahr 
1855 im Versteigerungswege verpachtet.

Die nähern Bedingnisse werden am Derstei- 
gerungstage bekannt gegeben, und Steigerungslu
stige hiezu eingeladen.

‘ ArleSried, den 2Ztcn Oktober 1854.
S o mHn e r, Gemeinde-Vorsteher. 

MM Zu verkaufen isi:
’tr‘ s^ai^te Ottobeuren ein gut gebau

tes Wohnhaus nebst Stallung und Oekonomie - 
Gebäude, sowie Gras- und Wurzgarten am Hause mit 
1 Tagwerk 30 Dezimalen.

Zugleich befinden sich ganz in der Nahe dieses An
wesens noch weitere 8 Tagwerk 70 Dezimalen der 
beßten Aecker und Wiesen, welche auf Verlangen 
im Ganzen oder auch parzellenweis« verkauft 
werden.

Bemerkt wird, daß auch eine vollständige 
Oekonomie-Einrichtung sowie die Heu- und Stroh- 
Erndte vom heurigen Jahre nebst 3 bis 4 Stück 
Rindvieh abqegcbeHwerden können.

Nähere Auskunft hierüber ertheilt Verleger 
dieses Blattes. 

Wiesen Verpachtung.
Am Sonntag, deu 2gten d. Mtö. MiteagS 11 

Uhr werden circa 4 Tagwerk gute Wiesen zunächst 
Ottobeuren auf 3 ober mehrere Jahre vorbehaltlich

der Ratifikation an den Meistbietenden verpachtet 
Zusammenkunft bcym Ulrichs Brunnen.

250 ft Stiftung--Kapital 
find zu 4 Procent verzinslich gegen gesetzliche 

Versicherung auszuleihen. Wo, sagt Verleger 
dieses Blattes.

Freunde der Landwirthschaft ladet zur 
Legung von Drainröhren (Entwässerung) auf seinen 
Grundbesitz in Wolferts —auf Samstag,den 28ten 
d. Mtö. Nachmittags 2 Uhr ein.

M. Witturer.

Zu verkaufen ist:
ein schön geschufteter Scheiben-Stutzen, sammt 

Ranzen, Ladung re. Wo, sagt Verleger dieses 
Blattes.

Auf mehr als doppelte Hypothek- werden in ei
nem angrenzenden k.Landgerichte 2500 oder 3000 fl. 
gesucht. Das Nähere sagt Verleger dieses Blattes.

Lotto.
In der 1174ten Regensburger Ziehung wurden gezogen:

W* 42- 54. 35. 32. 23»
(ßT Bei uns ist eingetroffen und werden Beste!» 
langen angenommen auf

Drt Caspar Erhard'»
weiland Decan und Pfarrer zu Paar in Bayern, 

Großes Lebe» und Leiden Christi, 
,»,*>■ mit

ausführlichen, kräftigen und andächtigen 
Betrachtungen, Erzählungen undGebeten 

Zur Erklärung und Verehrung
des sterblichen und glorwürdigen Lebens unserS 

Herrn und Erlösers
Jesu C h e i s t i.

Mit einem Zusätze von den vier letzten Pingm.
Vierzehnte, neu verbesserte Auflage 

von
Simon Buchfelner.

Mit drei .oberhlrtlichen Approbationen.

Zn 2 Quartbänden ( 175 Bogen ) mit 13 Bildern 
aus der heiligen Geschichte in feinen Holzschnitten, 
in großem Druck auf schönem weißen Papier.
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In 12 Monatsheften fedeS ju 14 — 15 Bogen ä 

6 sgr. oter 20 fr. R.-M-, wonach daS Ganze im 
Subleriptionö-Preise 2 Thlr. 12 sgr. efcer 4 fl. 
kommt, während der frühere Preis, welcher nach 
Vollendung wieder eintritt, 3 Thlr. oder 5fl ist. 

Zu geneigten Aufträgen dcS obigen Werkes, 
so wie zu allen andern literarischen Bedürfnissen em; 
xstehtt sich

die Defcmseider'fche Duchhandlung 
in Memmingen.

Ein Bauer holte in einem Kramladen Etwas und wurde 
auf seinem Kratzfuß mit einem Serviteur verabschiedet. Don 
da gieng er in die Schenke und verlangte vom Wirth die 
Bedeutung des Wortes Serviteur. Tiefer ein lustiger 
Mann, erklärte ihm, daß es ein in der Revolution gangbar 
gewesenes französisches Wort fei), und im ikeutschen so viel 
als Teopf, Schlingel rc. bedeute. Vier und Wurst ver
gessend, eilte der Bauer wieder zum Laden, rieß vonr Zorn 
entbrannt die Thüre auf und rief hinein: „Ich brauche mich 
nicht schänden z'lassen, selbst Serviteur,. Serviteur, uns noch
mal Serviteur. Jetzt geh' er hin und verklag er mich."

CH a r a d e.
Gleichbenannt in vielerlei Gestalten,

Siehst ras Erste du bald spitz bald rund,,
Bald oval, hier farbenlos, dort bunt, 

Eckig und voll graphiiät'scher Falten.
Es ernährt
Und verzehrt,

Speiet Asche, Rauch und Flammen, 
Eint das Herrlichste zusammen

In sich, mit dem nieder» Hang, 
Mit der Bosheit schwarzer Tücke. 
Adlern ist's und schwacher Mücke, 

Starr und eisenfest und — bang'.
Ein Chamäl'son ist die strenge Zw eite,

Bald im Herzen wohnt sie, bald int Blut, 
Winterfrost gibt sie und MittagSgluth, 

Leben da, und dort den Tor als Beute.
Sie vergällt
Und erhallt.

Schaffet Omas und Lust und Leiden, 
Ach, vereinen sich die Beiden

Nun zum Ganzen, wehe dir!
Wenn in bösen, trüben Stunden 
Du es klagend schon empfunden. 

Gibst auch wahrlich Recht du yrir.

Schrannen- Anzeige.

Ge treid- 

Gattung.

Ottobeuren, 
den 26. Oktober 1854. 

höchster | mitterer | niederster

Memmingen, 
den 24. Oktober 1854.

höchster | mitterrer | niederster

Mindelheim, 

den 21. Oktober 1854.

höchster | mitterer I nederster.
fl. fr. fl. fr. fl- fr fl. fr. fl. fr. fl. fr. fl- fr. fl- fr. fl- fr.

Kern. 31 14 30 37 29 14 31 1 30 5 | 2(J 8 30 23 29 29 28 12
Roggen. 23 41 22 15 20 15 22 53 22 8 21 33 23 42 22 30 20 .25
Gerste. 16 18 15 32 15 — 16 25 15 35 15 4 14 39 14 3 13 2 t
Haber. 8 26 7 53 7 23 8 4 7 45 7 8 33 7 8 6 48

n r ch d e nt M ! t t e r P r 2 i s
Aufschlag: Kern 1 fl. 57 fr. Roggen 1 fl. 10 fr. Gersten 1 fl. 25 fr. Haber — 9 1 fr.

D j l ü ♦ Kern fl. -- fr. Roggen — fl. -- fr. Gersten ■— j L — fr. Haber - fr.

Brodtaxe: Pf. Loih N7 e pro t s er fl. fr.
Semmllbrod zu 2 fr. . — 6 1J2 Der Wetzen Mund mehl ff ff 5 23
Weißbrod v. Kern = Mehl zu 2 fr. —. 8 112 < ff Semmelmehl ff ff 4 18
Halbweißbrod zu 2 fr. — 1 10 ijl

ff „ Mittelmehl ff ff 3 13
,, „ zu 4 fr. » 20 5)8 ff Nachmehl ff ff —=» 48

Roggenbrod zu 2 fr. 12- 1J8 r* Roggenmehl ff ff 2 18
„ zu 4 fr. —- ff 24 114 !

«Looruckc und verlest t>ey Jod. 2äapt. GÄnsex. vecernrrvorMcher Reoakrenr r Ganser»



Ottobeurer - Wochenblatt
Donnerstag N 44. dm 2. November 1854

Eine schmerzliche Trauerkunde aus München vom Löten Oktober erfüllt ganz Bayern mit 

innigster und aufrichtigster Theilnahme. Ihre Majestät die Königin Therese vor einigen 
Tagen von einem leichten Unwohlsein befallen, das gar keine Gefahr zu bieten schien, leider aber 

sich gestern verschlimmerte und zur raschen Abnahme der Kräfte führte, ist heute Morgens um 3 
Uhr 54 Minuten in dem Herrn selig entschlafen! Dieser schwere Schlag, der so unvermuthek das 
ganze Königliche Haus und Bayern betroffen, wird in allen Kreisen des Landes mit gleich tiefer 
Theilnahme vernommen werden, und namentlich werden die Armen überall, deren unermüdliche 
Helferin, Wohlthätenn Und wahre Mutter die Allerhöchstverlebte gewesen, diesen für sie so unersetz

lichen Verlust mit heißen Thränen betrauern! — Ihre Majestät die höchstselige Königin Therese 
war geboren am 8. Juli 1792, vermahlt seit dem 12. Oktober 1810 mit Seiner Majestät dem 
König Ludwig von Bayern, und hatte sonach daö öllste Lebensjahr überschritten.

Im tiefsten Schmerzgefühle haben Seine Majestät der König eine Hof- und ^Landestrauer 
von 5 Monaten, vom 27ten Oktober beginnend, und bis zum Löten Janer 1855 einschlüssig al
lerhöchst anzuordnen geruht, in Folge dessen in allen Kirchen 6 Wochen hindurch das Trauergeläuts 
täglich Mittags von 12 — 1 Uhr vollzogen, in allen Kanzleien schwarz gestegelt, und alle Musiken 
und Schauspiele eine Woche lang eingestellt werden.

| Amtliche Bekanntmachungen

g Die Vornahme der Leicheubeschau betr.

I An samnuliche, Gemeinde-Vorsteher.
| Nach Artikel I V. der Leichenbeschauordnung vom 
Z 6ten August I 839 ist jede Leiche einer zweimaligen 
ä Beschau, der ersten sogleich nach erfolgtem Tode, 
8 und der zweiten kurz vor der Beerdigung zu unter: 
R werfen, und nur in AusnahmSfällen darf von der 
V Zweiten Umgang genommen werden. Nachdem nun 
K diese Bestimmung nicht strenge beobachtet zu werden 
8 scheint, so ergeht auf Requisition des kgl. Landge- 
K richlöa.rzteS Or. Forster der Auftrag an sammtliche 
g Gemeinde-Vorsteher ihren Gemeindegliedern zu be- 
8 Leuten, daß sie die Gebühren für die Todlenbeschau 

" .......

erst nach Vornahme der Lten Beschau zu entrichten 
haben.

Am 31 ten Oktober 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Die Bewilligung einer Kollekte für die von der Cholera 
heüugesuchlen armen Gemeinven betr.

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren.

Wird unten stehend das Ergebniß der in rubricir- 
tem Betreffe angeordnete Kollekte hiemit mit dem 
Beifügen bekannt gegeben, daß zufolge hohen Re- 
gierungs-RescripteS am 2 3j Löten d. hievon ein Be
trag von 40 st. 32 kr. an das kgl. Landgericht Krum-
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kach und der Rest mit 100 fl. an das kgl. Landgericht 
Neuburg aj ID. für Cie dort an der Brechruhr heimger 
Uchten armen Gemeinden übersendet wurden sei.

Am 31ten Oktober lb54.
Graf, Landrichter.

1) Amendingen - . . 3 fl. 12 fr.
2) ArlcSried .... 3 „ 12 //
3) Attenhausen .... 3 „ 24 ff
4) Benningen .... 6 tf 6 ff
5) Betzisried ...» 2 ,, 11 ff
6) Böhen . . ., . 5 „ 9 ff
7) Burheim .... 4 „ 33 ff
6) Daxderg .... 1 H 33 ff
Q) Dietradried .. . 1 „ 18 ff

10) Egg ajG............................ 3 „ 24 ff
11) Eisenburg .... 1 h 30 ff
12) Engetrieb «... 3 tf 3 ff
13) Erkheim .... 11 „ 36 ff
14) Frechenrieden . . . 1 tt 15 ff
15) Frickenhausen r . . 2 ft —

ft
16) Gottenau .... 2 „ 9 ff
17) Günz ......................... 2 ,, 30 tt
18) Guggenberg .... ö ,, —• ff
IQ) Haitzen ..... 2 „ 18 tf
20) Hawangen .... 2 ff 48 tf
21) H»lzgünz .... 3 „ —. ft
22) Lachen ..... 5 ,, 18 tt
23) Lanenberg .... 2 ft 48 tt
24) Lauben ........................ 4 „ 1 ff
25) Memmingerberg . . 3 ,, 24 ff
26) Niederdorf .... 3 ,, 48 ft
27) Oberegg ..... 2 „ 3 tt
28) Ollarzned .... 2 „ 33 ft
2g) Ottobeuren .... 4 ,, 53 3J4 n
30) Rettenbach .... 3 ,, 38 tt
31) Schlegelsberg . . ., 2 ff 54 tt
32) Schwaighausen . . . 2 ff 1 1 *" tt
33) Sontheim ...» 5 „ 51 ft
34) Steinheim .... 4 „ 24 tt
35) Trunkelsberg ... 2 „ 3 ft
36) Ungerhausen , . . 2 „ — ff
37) Unteregg . . . . 3 „ 6 tt
38) Westerheim. . . . 4 ff 6 tt
3g) Winneden .... ' ~ ff 43 tt
40) Wolfertschwenden . . 3 „ 48 Ij2„

Summa: 140 fl. 32 fr.

Eine im Landgerichtsbezirke Kemnath aufgegriffene taubstum
me Mannsperson berr.

B e k a n n t m a ch u n g.
Nach einem hohen Regierungs-Auöschreiben vom 

20j31 ten d. MlS. wurde am ZOteti Junil. Jrs. bei 
dem kgi. Landgerichte Kemnath eine taubstumme 
Mannsperson, deren Signalement unten folgt, eins 
geliefert, welche auf die schriftlich vvrgelegteu Fragen 
ziemlich unkorrekt mederschrieb, daß sie Leopold Weiß 
heiße, in Frankfurt uj-JJL, nach einer spätern Nieder; 
schceibung in München geboren, 3g Jahre alt und 
feiner Profession kundig sei, der jüdischen Consefsion 
angehöre. Sein Dater wäre als armer Tandler in 
München gestorben, die Mutter mit dem Bornamen 
Theresia stamme aus Cöln am Rhein, der Vater auö 
Frankfurt ajM.

Er selbst sei schon vor 20 Jahren a'us München 
fort, mit einem Fuhrmann nach Böhmen, von da 
nach Pesth, wo er bei seinem Onkel Abraham Weiß 
auf dem Weiimarkt Haus-Nro. 231.; nach dessen 
Tod bei dem Sohne de» Letzter», welcher in der 
Wiegnerstrasse Haus-Nro. 153 ein Eisengewölbe 
besaß, gewohnt habe.

Von dort sei er nach Jankowaz und nach Ojahr 
tigern Aufenthalte dortselbst zur Zeit der ungarischen 
Jnsurektion nach Komorn bei Gran gekommen und 
in Cvmorn habe er bei dem neuen Festungsbau ger
arbeitet, sei hiebei von einem Steine über die Mauer 
geworfen worden und deßhalo 4 Monate im Spirale 
gelegen. Hierauf habe er sich nach Pandowitz in 
Böhmen zu dem dortigen Gastwirthe Joh. Fleisch
mann zum goldenen Adler Herrnstrasse Nro. 28., 
spater nach der Glashütte bei Reichenau in Böhmen 
begeben, von welcher er jetzt Herkommen und nach 
München, wo fein Vater Eduard Weiß vor 22 
Jahren, seine Mutter vor 18 Jahren gestorben, habe 
reisen wollen. Der angebliche Leopold Weiß hatte 
keine Legitimation bei ssich, gab sich schriftlich alS 
Stummer aus, wollte indessen mündliche Fragen 
nicht verstehen, und das Schreiben in der Armenr 
schule in München bei einem LehrerKohn oder Mai- 
mont gelernt haben.

Sämmtliche Recherchen über seine Derhaltniße 
in den von ihm benannten Orten bleiben ohne Erfolg, 
und es ist zu vermuthen daß der Ergriffene ein höchst 
gefährlicher Vagant sei, welcher sich taubstumme 
stellt.
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Es werden daher sammtliche Gemeinde-Vorsteher 

beauftragt genaue Nachforschungen nach der Herkunft 
dleseS angeblichen Leonhard Wetß besten Signale
ment unten beige fügt! wird, anzustesten, und ein 
aUenfallftges Ergediuß bis zum 15ten November l. 
3rS. anzuzeigen.

Am 31ten Oktober 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Signalement.
Alter: beiläufig 3g Jahre; Größe 5^ 7" 3" 
Körperconstttukion : mittelmäßig stark, 
Haare : schwarz; Stirne: nieder, 
Augenbraunen: schwarz ; Augen : schwarzbraun, 
Nase: stark; Mund: proportianirt;
Gefichtöform unj), Kinn : oval; Bart: dunkel.

^Kleidung:
Eine alle manchefterne Schildkappe, eine lange 

Halsbinde aus roth, grün, gelb und schwarz gemo
delten Wollrnzeua; eine alte Weste von röthlich und 
schwarz gedruckter Wolle mit umgelegten Kragen und 
Knöpfen mit demselben Zeuge überzogen, einen alten 
zerrissenen Rock aus blaugrünem wollenen Sommer
zeug, eine alte lange Hose auö grauem mit langen 
blauen Streifen versehenen Baumwollenzeug, ein 
zerrissenes schmutziges Hemd von Leinenzeug; ein 
Paar alte zerrissene Pantofel als Fußbekleidung.

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren.

Wird hiemit bekannt gemacht, daß nachste
hende Bierbrauer ihr Winterbier per Maaß um 
5 ftZ2 kr. bij zum Erscheinen des definitiven 
Winterbiersaßeö geben wollen, nähmlich:

1. Hatzeimann von Frechenrieden.
2. Wahl von Steinheim.
Am 31 ten Oktober 1854. '

Königliches Landgericht.
Der Königliche Landrichter:

Graf.

Den Getreidhandel betr.

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren.

Werden sämmtliche Gemeindevorsteher in 

Folge hohen Regierungsausschreibens vom I8ten 
Juli l. ZrS. beauftragt, die allerhöchste Verord
nungen vom Ilten November 1845 und 23ten 
Oktober 1846 den Getreidhandel betr. welche sich 
in Nro. 5g S. 887 des heurigen KreiSamtSvlatteS 
abgedruckt befinden, zu Anfang des Monats No
vember abermals öffentlich zu verkünden. Die 
Vvllzugsanzeige hierüber bis zum i5ten k. MonatS 
einzusenden und über Aufrechthaltung dieser An
ordnung sorgfältig zu wachen, so wie allenfalls 
wahrgenommenes, wucherisches und ordnungswi
driges Getriebe sogleich anzuzeigen.

Am 31ten Oktober 1854.

Königliches Landgericht.
Graf, Landrichter.

Voruntersuchung wegen Diebstahls zum Schaden des Bauern 

Anton Moser in Windenberg betr.

Bekanntmachung.
In der Nacht vom 23ten auf den 24ten dS. 

MtS. wurde dem Bauren Anton Moser in Win
denberg bei Rettenbach ein ungefähr 2 lJ2' hoher, 
15" breiter Mit 3 eisernen Reifen beschlagener, 
auf der Handhebe, an einer Seite und auf einer 
dritten Stelle mit dem eingebrannten Mark X. 
D. (Xaver Döbler), (über beiden Buchstaben 
eine Art Krone) versehenen Kübel von Eichenholz, 
gefüllt mit ca. 48 Pfund Schmalz, ferner ein 
Kretzen mit circa 20 Eier durch Einstetgen in den 
Gaden (Speisekammer) gestohlen.

Es wird ersucht, oUenfaUfige Aufschlüsse über 
die entwendeten Gegenstände oder über den Dieb, 
der eine Beißzange nächst dem Moser'schen Hause 
liegen ließ, schleunigst anher mitzutheilen. ?

Ottobeuren, am 26ten Oktober 1854.

Königliches Landgericht.
Graf, Landrichter.

Jagd » Verpachtung.
Samötag, den 1 iten November dß. JrS. 

Vormittags 10 Uhr wird der Jagdbezirk 6er_®e; 
meinte Engetried im Wirthshause daselbst öffent
lich an den Meistbietenden versteigert, wozu pacht- 
fähige Zagdliebhaber eingeladen werdeli.
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Dir näheren Bedingungen werden am Verstei- 
gerungStage bekannt gegeben.

Engetried, den 2ten November 1854.

S ch m i d, Gemeinde-Vorsteher.

Jagd - Verpachtung.
Samstag, den Ilten November d. Jrs. 

Nachmittags 12. Uhr wird der Jagdbezirk der Ge
meinde Eisenburg im Gemcindehause daselbst öf
fentlich an den Meistbietenden versteigert, wozu 
pachtfähige Jagdliebhabcr eingeladen werden.

Eisenburg, den 2ten November 1854.

Prohner, Gemeinde-Vorsteher.

Anzeige.
Der Verleger dieses Blattes sind zu haben: 

Neue SeHeeib - Ktrlendee 
auf das Jahr 1855.

Daö Stuck 7 fr.

# 
f 
# 
# 
I 
♦ 
I 
I 
I 
# 
♦ 
I 
f 
I 
I
I 
I

S ch r,a n n e n - A n z e i g e.

«■! * *»i <*111 '«fcl -W»

t
Daaksaguag. ।
Für die liebevolle Theilnahme * 

welche sowohl während deö Kran- T 
kenlagerS, als besonders bei der f 
Beerdigung unsrer innigst geliebr | 

ten Gattin und Mutter |

Barbara Schmid, ।
geb. Mattner |

durch die zahlreich Begleitung ihrer Leiche 1 
und Anwvhnung bei den Trauergottesdien- . 
sten gezeigt wurde, sagen wir allen hie- ’ 
sigen und auswärtigen Freunden und Be- | 
kannten unfern wärmsten aufrichtigsten £ 
Dank, mit der Bitte der Verblichenen im » 
Gebete zu gedenken und uns der Fortdauer < 
Ihres schatzbarenWohlwollenö zu würdigen, f 

Ottobeuren, den 2s)ten Oktober 1854. A

Mathias Schmid, Vater, i 

Joseph Schmid, Sohn. |

-n_ ->i_ ~1U -m —1 -j-

Getreid-

G attu ng.

Ottobeuren, 

dm 2. November 1854.

Memmingen, 

den 31. Oktober 1854.

Mindelheim, 

den 28. Oktober 1854,

höchster I mitterer | niederster höchster 1 mitterrer | niederster höchster I mitterer 1 nederstsr.

K e r n.
ft.
31

fr.
39

st.
30

fr.
58

st-
30

fr
30

st.
31

fr. fl.
30

fr.
7

st.
29

fr.
13

fl.
30

fr.
33

fl-
29

fr.
41

fl-
28

fr.
22

R o g g - n. 23 54 23 15 ' 22 45 23 20 22 49 22 5 23 29 22 21 20 22
G erste. 16 10 15 39 15 — 16 19 15 57 15 10 15 7 14 44 13 43
H aber. 9 11 8 27 8 7 8 14 7 54 7 12 7 32 7 12 6 53

n a eb ,d e m 117 r t t e V P r e i s •
Aufschlag: Kern — fr. 2 1 fr Roggen 1 fl.-- fr. Gersten — fl. 7 fr. Haber — 34 fr.
2Abschlag: Kern — fl. -- fr. Roggen — fl. -- fr. Gersten — fl- - fr. Haber - fr.

Brodtaxe:
Semmelbrod zu 2 kr. .
Weißbrod v. Kern - Mehl zu 2 kr.
Halbweißbrod zu 2 kr.

„ „ zu 4 kr. .
Roggenbrot» zu 2 kr.

/, n zu 4 kr. 1 1 1 
1 1 1

__
__

- '• —
 ll Loih

6 1)2
8 1)2

10 1)4
20 5j8
12 1)8
24 114

Mehrpreise:
Der Metzen Mnndmehl „ „
„ „ Senimelmehl „ „
„ „ Mittelmchl „ „
„ „ .Nachmehl „ „
,. „ Roggenmehl „ „

5
4
3

2

n-e» 
kr.
23
18
13
48
18

Gevrtttkc irnd veriezd pey -^sh. Hapr> Sansex. veranrworrUcher Neoakreuc r Ganser»



Ottsheurer - Wochenblatt.
Donnerstag M 45. ken 9. November 1854,
Amtliche Bekanntmachungen.

Die erneuerte Wahl der Einquartirungs - Commissionen betr.
An sämmtliche Gemeinde-Vorsteher.

Nach Artikel 13. Absatz 2. deS Gesetzes vom 
25trn Juli 1850 über die Einquartirungs- und 
Voripannölasten in Friedenszetten sind die Einquar- 
tirungs-Commissionen alljährlich neu ju wählen, und 
soll die Wahl nach $. 22. Die Vvllzugöinstrukiion in 
Der 2ten Halste des Monats November vorgenomr 
nun werben.

In Folge hoher Regierungs-Entschliessung vom 
2lten v. Mts. erhalten sämmiliche Gemeinde-Bor
steher Den Auftrag, Die Wahl einer neuen Ein
quartirüngö-Commission für DaS kommende Jahr 

8 bestehend aus 5 quartirpflichtigen im Gemeinde-
bezirke wohnenden Mitgliedern von Der gesummten 
Gemeinde vornehmen zu lassen, und DaS Ergebmß 
bis:

Samstag, den 25ten d. Mts.
mit Beiziehung des Vorstandes und des Schrift
führers, welche Beiden Die Einquartirungs - Com
mission aus ihrer Mitte zu wählen hat, zuverlässig 
anher anzuzeigen.

Die Wähler sind vor Der Wahlhandlung auf; 
werklam zu machen, Daß eö Den Zweck Der Einquar- 
tirungs-Cvmmisjion wesentlich fördert und ihr Wir
ken erleichtert würde, wenn in derselben Die verschie
denen steuerpflichtigen Stände vertretlen sind, und 
überhaupt Männer gewählt werden, welche Durch 
ihre anerkannte Redlichkeit die Gewähr Darbiethen, 
daß sie Die einzelnen Ouartirpflichligen weder be
günstigen noch benachtbeiligen wollen.

Bei Dieser Gelegenheit ist zugleich die Einquar- 
tiriingSIiste einer genauen Revision zu unterwerfen, 
eine allenfalls nothwendige Berichtigung Derselben 
vorzunehmen, und Den Vollzug mit anzuzeigen.

Am 7ien November 185',.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
r a t , Landrichter.

Dle Einsendung der Armenfonds-Rechnungen pro 1833J54 
betr.

An sämmtliche Armenpfleger.
Nachdem noch mehrere Armenpsieger mit ihren 

Rechnungen DerBerwalkungSübersichten pro 1 853)54, 
sowie Der Armenbeschriebe und EtatS pro 1854J55 
im Rückstände sind, jo wird an Deren ungesäumte 
Elnsendung wiederhoUt und mit dem Anhänge ge
macht, daß diejenigen, welche bis zum 18ten d. 
nicht in Einlauf gebracht sind, mittelst Watthbo- 
then erhallt würden.

Am 7ten November 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter,

Die Aufsicht auf die landeSverwiefene Taglöhuerin Katharina 
Haindel aus Gübitzen in Böhmen uns

das Ableben der Theres Joseph aus Falzkotten betr.

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren.

Werden sämmtliche Gemeinde-Vorsteher be
auftragt :

1) Die ledige Taqlöhnerin Katharina Haindel von» 
Gubitzkn IN Böhmen, welche Wegen Diebstahls-1 
verbrechens verurtheilt, und nach erstandener Strafe V 
Des Landes verwiesen worden ifl, und deren Signa-8 
lement in der hohen Regierungs-Ausschreibung vom| 
27ten Oktober I. JrS. in Nro. 05. S. 1271. | 
des Kreis.Amts-Llatteö enthalten ist, auf Betreffen | 

sofort arretiren, und anher liefern zu lassen,
2) wegen der in Brüssel in einem Alter von 4^H 

Jahren verstorbenen Theres Joseph, Ehefrau deS | 
Handelsmannes Simon Mayer angeblich auS Falz- 
teilen Recherche anzuftellen, ob sie nicht ihren Bezir-Z 
ken angehört habe, und ein allensallsigeS Ergebniß I 
bis zum 24ten d. MtS. »nzuzeigen.

Am 7len November 1854.
Graf, Landrichter. |
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Das Armenwesen nach dem Stande des Jahres 1853j54tetr.
Vom

Königlichen Landgerichte Ottobeuren.
Wird die Plenarversammlung beö DistriktSar- 

Menpflegschastöratheö pro 1853J34 auf
Mittwoch, den 29tni d. Mts. Vormittags 9 

Uhr
im Gasthause zur Post dahier anberaumt, wozu die 
Till. Hrn. Vorstände der Lokalarmenpslegen hiemit 
eingeladen werden.

An sämmtliche Gemeinde-Vorsteher ergeht dec 
Auftrag, za dieser Versammlung rechtzeitig zu er
scheinen.

AUenfallsige Hindernisse sind vorher schriftlich 
Snzuzeigen.

Am 7ten November 1854.

Graf, Landrichter.

Dm provisorischen Winterbiersatz betr.

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren.

Wird hiemit bekannt gemacht, daß nachstehende 
Wirth« ihr Winterbier per Maaß in der iten Hälfte 
also bis Mitte November um 6 Er., und in der tlten 
Hälfte bis 20ten Dezember um 5 1J2 Er. verleit 
geben woU n, nämlich:

1) Wirch in Amendingen und Grünefuckh.
2) Die Biäuerei in Obereqg.
3) Der Wirth in Egg aj®.
Am 7ten November 1854.

Gras, Landrichter.

Nelsch-Tare für den Monat November tetr.
Fleischsatz.

Die hiesigen Metzger haben für den Monat 
November folgende Fleischpreise angegeben:

Mastochsensteisch per Pfund . . . 12 Er.
Rindfleisch „ „ ... 10 „
Kalbfleisch „ „ ... 11 „
Schaffleisch „ „ ... 9 „
Schweinfleisch „ „ . . . l6 „

Obige Taxen sind lediglich als Maximaipreise 
Lnzusehen, so, daß bas Fleisch auch um geringere 
Preise, untex der Vocaussetzung verkauft werden 
darf, daß

1) dasselbe von guter Qualität ist, und
2) die Anzeige d.s geringem Preises rechtzeitig der 

Lokalpvllzeibehörde gemacht wirb, welche hie
rüber je nach Umständen der DistriktSpolizei- 
Behörben zu beachten ist.
Die Gemeinde - Vorsteher Werden beauftragt, 

obigen Fleischsatz bei den Metzgern ihres Bezirkes 
anschreiven zu lassen, und dessen genaueste Einr 
Haltung zu überwachen.

Oltobeuren, am 3ten November 1854.

Königliches Landgericht.
Graf, Landrichter.

Den Entwurf einer Fischordmmg tetr.
Vom

Königlichen Landgerichte Ottobeuren.
Wird der in Folge hoher Auslchreibung vom 

18ten September l. JrS. im Elnverstänbmsse mit 
dem größten Theile der dießgerichtlichen Fischerei- 
berechtigten angefertigte Entwurf zu einer neuen 
Fischordnung für den Amtsbezirk zu tem Ende zur 
öffentlichen Kenntlich gebracht, damit hiedurch Je
dermann, welcher hiebei ein Interesse hat, inSbe- 
sonders auch Sachverständige seine Ansichten hie
rüber abgeben, und allenfallsige Zusätze oder Ab
änderungen beantragen kann, wozu hiemit ein Termin 
bis zum 24len d. Mts. vorgesetzt wird.

Am 7ten November 1854.
Graf, Landrichter.

Entwurf
einer neuen /ifchardnung für den Amtsbezirk 

Gltobeuren.
1) Die Fischer und Fischereiberechtigten haben 

sich die Hebung der Fischzucht, wo es sein kann, auch 
der künstlichrn, eifrigst angelegen sein zu lassen, 
hiegegen aber den möglichsten Schutz in ihren Be
fugnissen anzusprechen.

Zu diesem Behufe wird;
a) die Einführung unenigeldlicher Fischkarten de

ren Vertheilung ihnen frei steht, verfügt, unß
b) ihnen das Recht eingeraumt, jeden ausFischen 

oder Frvschsangen Betroffenen untersuchen zu dürfen.
2) Binsen, Schilfgewachse und andere Wasser

pflanzen ti'ufen aus Fischwassern zur Laichzeit nicht, 
und nur in dem Monate August, Septemer biS
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Mitte Oktober durch die Fischwasserbesitzer, oder mit 
deren Einwilligung herauSgeräumt oder geschlämt 
Werden.

5.) Die Wassergräser an den Rinnsalen derBache 
dürfen nicht zur Zeit des Laiches abgemäht, und über
haupt die Gesträuche an den Ufern nicht entfernt auch 
kein Vieh in den mit Schilf und sonstigen Gräbern 
besetzten Gewässern geweidet und die Krümmungen 
(Ränke) derselben nicht zu sehr abgegraben werden.

4) Das Fischwasser darf nicht durch Substanzen, 
Welche den Fischen schädlich find, z. B. durch Abfälle 
von Mühlen, Färbereien, durch ausgelaugte Asche, 
Kalk, Kohlenstaub, Sägspäne, gebrauchte Gerber
lohe re. rc. verunreiniget werden.

5) Flachs und Hanfrösten dürfen nicht im Fisch
wasser angelegt werden.

6) Steine dürfen aus Fischwassern nicht ausge
hoben und

g) Badeplätze in Fischwassern nur mit Einwil
ligung der Fisch erbberechtigten auögesteckt werden ; 
auffcr denselben ist das Baden gänzlich verbothen.

8) Zahme Enten und Ganse sollen'stels nur 
mit Einwilligung der Fischereiverechtigten in Fisch- 
Wassern eingelassen werden.

g) Wenn die Fischer nicht berechtigt sind, die 
Fischotter, den gefährlichsten Feind der Fische, welche 
Von jeher zu den Fischen gerechnet wurde, zu erle- 
gen, so soll bis solches durch ein Gesetz geregelt ist, 
den Jagdberechtigten zur Pflicht gemacht werden, 
sich die Vertilgung derselben, sowie der andern Ver
folger der Fische nämlich der Reiher, Tukenten rc. re. 
eifrigst angelegen sein zu lassen.

10) DaS Holzflössen, oder das Fahren mit Flös
sen auf Bachen und Wiyer ist ohne Einwilligung der 
Fischerehberechtigten verbothen.

11) Bäche und Fffchwasser darf man ohne Noth- 
wendigkeit nie gänzlich abzapfen oder auslaufen 
lassen.

Wollen Mühlenbesitzer ihre Mühlen theilweise 
Massen, oder sollen Wasserbauten vorgenommen 
werden, so müßen die Fischberechtigten wenigstens 8 
Tage ehevor in Kenntniß gesetzt werden ; in der Re
gel sollen solche Unternehmungen während der Laich
zeit nicht geschehen.

12) Wird das Fischwasser zur Wässerung der an- 
gränzenden Wiesen verwendet, so müssen die Fallen 
mit engen Gittern versehen sein.

13) Lachen und Pfützen, welche den Fischen wäh- 
reno der Laichzeit zum Aufenthalte dienen, oder den 

jungen Fischenden Durchgang auö den gedachten 
Wasser in den Fluß abschneiden, dürfen nicht ge
sperrt werden.

14) Die Beunruhigung und das Hervorziehen der 
Fische unter den Wurzeln, Bachweiden, Löchern, 
Brückenbögen, und sonstigen Aufenthaltsorten Mit 
Störstangen, Rührschaufeln oder Fischkrampen ist 
verbothen.

15) Zu Laich-und Streichzeit darf nicht gefischt 
werden, auch

16) dürfen keine zu jungen, unausgewachsenen 
Fische gefangen werden; lnSbesonders sollen die 
Hechte nicht unter 11, und die Forellen, Karpfen, 
Barben, Brachsen, Rutten und Aeschen nicht unter 
6 ij> Zoll lang sein, und was das Gewicht betrifft, 
so sollen die Forellen und Birftling wenigstens ist» 
Piund, die Alen, Aeschen, Barben, Droschen wenig
stens 1J2 Pfund", die Hechten wenigstens 3J4 Pfund, 
und die Karpfen und Nasen wenigsten 1 Pfund 
schwer sein.

17) Die Stellnetzen dürfen nur Maschen von 1 
Quadratzoll haben; Fische, welche durch diese Oeff- 
nungen hindurchgehen, oder stecken bleiben, müssen 
wieder in das Waffer geworfen werden.

Nur sogenannte Köderfischen dürfen mit engem 
Netzen gefangen werden.

18) Das Fischfängen mit der Hand in den Löch
ern oder unter den Steinen oder während der Laich
zeit mit Fischerkörben, ober Fischreusen von Weiden 
auf Stangen ist verbothen.

ig) Bei Nachtzeit darf mit Hülfe von Laternen, 
Fackeln oder Brander nicht gefischt werden, und eben
so im Winter, wann die Bäche gefroren sind, nach 
Anschauung von Löchern im Eise der Fackeln oder 
Feuren.

20) Mit giftigen und betäubenden Köder, ; B« 
mit Krachmücken, Kalk rc. darf nicht gefischt werden-

21) Wahrend des sonn- und feyertägigen Gottes
dienstes bleibt das Fffchen verbothen.

22) Da im Markte Ottobeuren wegen Ermang
lung eineö passenden Fischbrunnens kein Fischmarkk 
abgehalten werden kann, so beschränken sich die Vor
kehrungen bezüglich des Fischverkaufes darauf, daß

a) keine Fische zur Laichzeit oder zu kleine und zu 
leichte, auch keine lodte Fische den Abnehmern ge
bracht werden.

b) jeder Fischverkäufer als Fischwafferbesitzer 
Pachter oder deren Dienstbothe oder über den recht
lichen Erwerb seiner Waare auSzuweisen haben.
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25) lTt6#rfreftrber der einen oder der andern der 

obigen Bestimmungen und besonders Diejenigen, 
welche ohne Fischkarte betreten werden, unterliegen 
einer polizeilichen Strafe von i — 25 st.

Am fiten November 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Curatelbestellung.
Laut rechtskräftigem Beschlüsse vom 1 fen Au

gust d. Jrs. wurde der Färbermeister Thomas 
Eichele von Rettenbach unter Curatel gestellt und 
sind daher Rechtsgeschäfte aller Art — von ihm 
ohne Wissen und Willen seines CuratvrS, des 
Glasermeisters Wunibald Negele von dort abge
schlossen — null und nicht.

Ottobeuren, den 28ten Oktober 1854.

Königliches Landgericht.
G raf, Landrichter.

Spqheverfügung.
In der Nacht vom Dienstag den 31 fen v. 

MtS. auf Mittwoch den iten dß. Mts. wurden 
aus dem Hause des Bauern Matthäus Schalk von 
R-uthen folgende Effekten mittels Einbruchs ent
wendet :

1. Ein Paar vorgeschuhte, noch guterhaltene 
Stiefel von Rindleder, ohne besondere Kennzei
chen, werth 3 fl.

2. Ein Paar Bundschuhe von .Nindleder, im 
Werthe von 2 fl.

3. Goffine'S Evangelienbuch, am Rücken und 
an den Ecken in Leder, sonst in Pappendeckel ge
bunden, ein Werth von 1 fl.

4. Ein Paar alte Stiefel von Rindleder, werth 
1 fl. 30 kr.

In derselben Nacht wurde auch bei dem Bauer 
Aloys Schregle in Eldern ein Einbruchs-Versuch 
gemacht.

Bezüglich dieser beiden Verbrechen besteht zur 
Zeit auf Niemanden Verdacht.

Eö wird vor dem Ankäufe dieser Gegenstände 
gewarnt und aufgefordert, Erhebliches mitzutheilen.

Ottobeuren, den Sten November 1354-

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Bekanntmachung.
Künftigen Montag, den IZten d. Mts. wird 

aus dem Walddistrikt Brandhvlz bei Gottenau 
von den Unterzeichneten Vormittags g Uhr im 
Wirtbshauje zu Gottenau folgendes Holzmaterial 
öffentlich versteuert:

a) 535 Stück Sägklötze, 4
b) 24 Klafter Dtecken, und *
c) 45 Haufen DaaS.

Kaufsliebhaber, welche das Material vorher 
einsehen wollen, haben sich d eßhalb zu wenden dß

Veorg Häfele, 
Hammerschmidte-Besitzer in F echenrieden oder

Johann Waidel,
in Gottenau. |

____ _____ ■ t

Versteigerung.
Mittwoch, den 15fen d. MtS. Vormittags 8 

Uhr werden in dem Hause des Johann Schräg 
in HetzlinShofen, Gemeinde Lachen folgende Ges 
genstünde an den Meistbietenden aus freier Hand, 
gegen gleich baare Bezahlung versteigert :

Circa 100 Zentner Heu und Grummets
10 — 12 Stück Rindvieh,
3 — 4 Pferde;
go Stück Schafe

und sonstige Haus- und Baumannöfahrnisse; wozu 
Kaufsliebhaber höflich eingeladen werden.

Die Gemeinde-Vorsteher werden ersucht, diese 
Versteigerung in ihren Gemeinden bekannt zrr 
machen. ________

Erklärung.
Der Unterzeichnete erklärt, daß er die beler- 

digenden Aeußerungen, welche er am 2fiten August 
1854 gegen die Krammeröehefrau Viktoria Döst 
auS Erkheim gebraucht hat, indem er sie eins 
Hexe und eine schlechte Person hieß, — wieder- 
rufe und dieselbe für eine rechtschaffene und un
bescholtene Frau hiemit bezeichne. —

Erkheim, den 2?ten Oktober 1854.

Zacharias Haug.
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Anwesens-Verkauf.
In Guggenberg, Pfarrei Ottobeuren 

ist ein massiv gemauertes, zweistöckiges Wohnhaus 
mit Platten gedeckt, täglich zu verkaufen. ° 

Dasselbe besteht in : -Stube, zwei Kammern, 
Küche, Werkstätte, Wtall, Lennen ; 7 1J2 Zau: 
chert Felder, 1J2 Jauchert stehendes Holz.

Nähere Auskunft hierüber erlheilt Verleger 
dieses Blattes.

a Anwesens - Verkauf.
Die Unterzeichnete verkauft ihr vahier 

besitzendes, massivgedaules zweistöckiges Wohnhaus 
bestehens in 3 heitz- uns 3 unheitzbaren Zimmern 
und L Wurzgärten beim HauS. Der Verkauf 
kann täßlid) geschehen.

Monicka Retter, 

SchreiberS-Witlwe.

Zu verkaufen ist:
Ein Wohnhaus, bestehend in Eingang, Stube, 

Küche/ Speis, Stall, Tenne und Wagenschupfe, 
Hofstatt und Wurzgarten g Dezimalen, Ackerfeld 
und Wiesen, Gemeinderecht zu einem ganzen Nutz- 
antheil am unvertheilten Gemeindegut. Nähere 
Auskunft hierüber ertheill Verleger dieses BlatteS.

Es wird hiemit be
kannt gemacht, daß 
jedenDonnerstag bis 
m die Fasten ein Tau
benmarkt dahier ab
gehalten wird.

Liegen geblieben:
Am 1 ten November in der Kirche ein Gebet

buch. Verleger dieses Blattes sagt, an Wen das
selbe gegen Belohnung avzugeben ist.

Dienten - Anstalt, Lebens- und Leibrente» -Berst chorun ze»
der

Payerischen Hypotheken- un- Wechsel - Pank.

Den bei der Vcnten-Anftalt Betheiligten diene zur Ncchricht, daß der Rechenschaftsbericht ftlr das Jahr 1853 im 
Druck erschienen ist und bei der.Bank selbst oder den betreffenden Agenten in Empfang genommen werden kann. Einlagen zur 
IX. Jahresgesellschast, sowie Nachzahlungen zur Vervollständigung theilweiser Einlagen in.de» acht älteren Gesellschaften finden 
bis zum Jahresschluß Annahme.

Die mit der Bank verbundene Lebcnsversicherungs - Anstalt bietet das geeignetste Mittel,'um durch Ersparung 
aus dem laufenden Einkommen den Angehörigen ein nach dem Tode des Familienhauptes zahlbares Kapital von einer bestimm
ten Größe zu sichern. Ob der Tod erst nach einer Reihe von Jahren oder unmittelbar nach erfolgter Versicherung eintntt, macht 
dabei keinen Unterschied und es kann diese Anstalt daher vorzüglich in Zeiten, wo verheernde Krankheiten das Leben selbst der 
Gesundesten und Kräftigsten bedrohen, zur Benützung empfohlen werden. Nähere Auskunft ertheilen d» Agenten, welche «uch 
die Verstcherungs Anmeldungen entgegen nehmen und ohne Kosten an die Bank einbefördern.

Die Leibrenten-Versicherungen eignen sich vorzüglich für Solche, welch« sich der Sorge der eigenen Vermögens
verwaltung entheben und zugleich eine möglichst hohe Rente von ihrem Kapital ziehen wollen. Anträge zu Leihrentenoersiche- 
rungen können mit der zum Rentenkauf bestimmten Summe gleich direkt an die Bank gesandt werden; auf besonderes Ver
langen übernehmen jedoch auch die Agenten die Besorgung.

Die Grundbestimmungen der drei genannten Anstalten können sowohl bei der Bank selbst, als den Agenteil bezogt» 
werden.

München, 2ten Oktober 1854.

Wie Administration der bayerischen Hypotheken- und Wechsel - Pank.
Ed. Bratrler, Dirigent.

Mindelheim, den 20ten Oktober 1854.
I. Rsthenfclder, Bankagent.
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Lotto»
In der 514ten Münchener Ziehung wurden gezogen:

VL" ZL. LL. I®. 21. LS.

Anekdote.
Einst fragte man einen Bedienten, wie sich sein Herr befände, 

,,Seit einigen Tagen nichtsehrwohl." gab er zur Antwort 
ist ihm ein Fluß auf das Gewissen gefallen."

Der Hagestolze.
Schweigt mir vom Frauennehmen, 
Es ist lauter Ungemach 
Geld ausgeben, Wiegen, Grämen, 
Einmal Zuch, und dreimal Ach!

A ä t l) s e k.
Die Liebe nimmt's und läßt es von sich nehmen, 

Allein sie gießt es nie;
Es trennt die Körper, bindet neu die Geister 

Mit Trauer - Harmonie.
Es öffnet über Freundeswerth dein Auge, 

Und lächelt durch den Schmerz;
Hat viel zu bitten, manches zu gewähren. 

Und greift dir an das Herz.
Es läßt die zarte Freundin dir zurückc.
Die immer fort mit dir,
Zn andre Himmelsräume fliegen möchte, 

Doch Fliegel fehlen ihr.

/„es

5 ch ranne n - A n z t i g e.
Ge treib; 1 t t o b e u r e n, M em m i n g e n, Dfinde

----- —-----—
I h e i m?

den 9. November 1854. den 7. November 1854. den 4. November 1854.
Gattu na. S

höchster | mitlerer niederster | höchster 1 mitterrer | niederster höchster | mitterer | nederster-
l fr. st. fr. ff. fr j st. fr. fl. fr. st. fr. fl. fr. fl- fr. | fl. fr.

Kern. | 31 8 30 31 2g 46 30 41 30 8 28 26 30 48 30 — 28 23
N o gge n.| 26 13 25 26 23 54 25 28 24 55 24 10 24 58 22 56 ig 6
G erfte.z i6 13 15 56 15 5 16 18 15 56 15 18 15 40 15 l 1 I 14 37
H a b e r. g 8 8 hl 8 8 8 40 8 20 7 47 8 2 7 528 7 28

n a cb dem .Kitts r P r e i s ♦

: Aufschlag : Kern — fl. -- fr Roggen 2 fl. 11 fr. Gersten — fl. 17 fr. Haber — 14 fr.
Abschlag: Kern — fl. 27 fr. Roggen — fl. — fr. Gersten — fl- -- fr. Haber — — fr.

D V 0 d c a V c: Pf. Loch. m e b l p r e i f fl. fr.
Semmftbrod zu 2 fr. . « — 7 — Der Metzen M und mehl ff „ ö 28

. Weißbrod v. Kern - Mehl zu 2 fr. — 8 1)2 . ff ft Seinmelmehl ff „ 4 22
Halbweißbrod zu 2 fr. — 9 ff ff Mittelmehl ff „ 3 18

ff zu 4 fr. . - 19 3)8 ff .. ff Nachmehl ff „ — 48
Roggmbrod ;u 2 fr. • — 10 7)8 !* ff Roggenmehl ff „ 2 21

n ff zu 4 fr. ♦ 21 314

= P V e i s e o e r n i d? t r a x i v t e n V i k r u a l i n.
Schmalz daS P und • 27 — hl. 7 Stück Eier • • o ». A 8 fr. — hl.
Butter „ „ • 24 fr. hl. Dec ?Piecting Kartoffeln . •- - 24 fr. — hl
Seife „ „ 20 fr. — hl. Der Zeniner gutes Heu . » • » 1 fl. 12 fr. — 61
Kerz n „/Gegossene 9 3fr. gezo 1.2 "fr. — hl. Der Znitner Pferd 5-'u • • . - ff. 51 fr. — hl.

Zos. ÄtteMk. i.'ec>inrwvt letcher L > & i- trur ♦ u Qjüiger.



.Oitobeurer - WochmiblE 
I Donnerstag 46. den 16. November 1854.

I AmtLiche Bekanntmachungen.
I" Die Musterung der Zuchtfluten und Gaureiterhengste betr. 

I An sämmtliche Gemeinde - Vorsteher. 
| Zufolge buhen RegierungS - Ausschreibens vom 
8 Ziten v. Mts. in Nro. «)4 deö KreiSamts - Blattes 
8 wird die Musterung der Zuchtstutten und der Gau- 
| reiterhengste am Igten Dezember l. Jrs. zu Mmdel- 
I heim und am 20ten Dezember !. JrS. zu Memmin

gen durch den kgl. GestütSinspektorS Offizier mit Zu
ziehung des betreffenden Bezirks - ThierarzteS Vorge
nommen werden.

Die Gemeinde-Vorsteher werden beauftragt 
dieses ungesäumt in ihren Bezirken öffentlich bekannt 
zu machen, damit alle Pferdebesitzer, welche ihre 
Zuchtstutten im Jahre 1855 durch Beschälhengste des 
allgemeinen Landgestükeö bedecken lassen wollen, oder 
weiche durch Hengste das Privatbeschälgeschäft ge
werbsmäßig auszuüben bcabsichkigsn, ihre Pferde an 
den bezeichneten Tagen entweder in Mindelheim oder 
Memmingen zur Approbation vorführen könnem

Zugleich werden die Pferdebesitzer und zwar be
züglich der Stuten auf §. 13. und 14. der aller
höchsten Verordnung vom 25ten November 1851, 
wornach dieselben über 3 Jahre alt sein müssen, nicht 
durch Alter gebrechlich, dabei gut gebaut, vollkommen 
gesund, auch sonstvonFehlern, welche leicht fvrterben, 
frei sein sollen, und bezüglich der Hengste auf §. 15. 
dieser Verordnung, wornach die vorzuführenden 
Hengste hinsichtlich des Alters, schönen Wuchses, 
guten Ganges, körperlichen Stärke und der Reinheit 

von wesentlichen Fehlern die für eine gute Zucht er
forderlichen Eigenschaften besitzen sollen, besonders 
und mit dem Bedeuten aufmerksam gemacht, daß 
Liese Bestimmungen zum strengen Vollzug kommen, 
weil durch diese Musterung Gelegenheit zur Approbi- 
rung ihrer Pferde ohne grossen Aufwand von Zeit, 
Mühe und Kosten gebothen wird.

I Am täten November 1854.

I Königliches Landgericht Ottobeuren.
I Graf, Landrichter.

Den Ankauf von Pferden für die Militär-Fohlenhofs-Anstalt 
betr.

An sämmtliche Gemeinde-Vorsteher.
Inhaltlich einer hohen Ausschreibung der kgl. 

Regierung von Schwaben :c. vom 2ten d. Mtö. wird 
von der kgl. Administrations-Kommission der Mili-^ 
tärfvhlenhöfe auch in diesem Jahrewieder eine größere I 
Anzahl 3 1j2 und 4 IjLjahrigen Pferde, schweren ri 
und leichten Reitschlages für die kgl. Militär-Fohlen-8 
hof-sAnstalt angekauft, sind in unsrer Nachbarschaft:V

Memmingen und Grönenbach g
als Aufkaufsstationen bestimmt, und Werden dieKom-ß 
Missionen demnächst cintreffen.

Die Gemeinde-Vorsteher erhalten den Auftrag, 
dieß sogleich in ihren Gemeindebezirken bekannt zu 
machen, um den Pferdezüchtern die Veranlassung zu 
geben, sich mit ihren jungen Pferden recht zahlreich 
einzufinden, und diese Gelegenheit benützen, solche 
gut und um der Dualität derselben gewiß entspre
chende Preise zu verkaufen.

Der Tag deS Eintreffens der Kommissionen wird, 8 
sobald er bekannt ist, noch besonders veröffentlicht 8 
werden.

Am täten November 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Die Aufsicht auf Landes Verwiesene betr.

An sämmtliche Gemeinde-Vorsteher.
Nachdem bisher nicht selten Ausländer, welche 

durch strafrechtliches Erkenntniß des Landes verwie
sen wurden, kurze Zeit hierauf die Gränzen des Kö
nigreiches wieder überschritten, sich jahrelang im 
Lande Herumgetrieben, und selbst Dienst genommen 
haben, bis endlich ihr Aufentdalk entdeckt wurde, so 
hat die kgl. Regierung, um solchen Vorkommnissen 
für die Zukunft möglichst vorzubeugeu, mittelst boven 
Ausschreibens v. 27 v. M. angevrdnct, daß von jedem 
Gemeinde - Vorsteher ein alphabetisches Namensver-



zelchniß aller des Zandesverwlefenen angelegt, und 
«Vident gehalten wird,damit derley Individuen sogleich 
Sntdekt und arretirt werden können.

Es ergeht nun an sämmtliche Gemeinde-Vorsteher 
der Auftrag, unverzüglich ein solches alphabetisches 
Derzeichniß durch den Gew.einoeschreiber anfertigen 
zu lassen und in dasselbe alle deS Landes Verwiesene, 
»velchedurch VasWochendlatk bekanntgemacht werden, 
jedesmal einzutragen, und vorkommenden Falles 
gegen derley Individuen schleunigst einzuschreiten.

Am 14ten November 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Gras, Landrichter.

Die Erhollung von Fichtenpffanzunaen zu Anpflanzungen betr.

An sämmtliche Gemeinde-Vorsiehe?.
Nachdem ein Fall vorgekommen ist, daß in einer 

Gemeinde zu einerAufforstung einige tausend FichtkNZ 
pflanzen von einem Privatwaldbesitzer um ttzeures 
Geld gekauft wurden, während dieselben vom kg!. 
Forstamke in geeigneter Größe und Qualität rment- 
geldlich zu erhalten gewesen waren, so werden sämmt- 
Uch§ Gemeinde-Vorsteher beauftragt, sich in einem 
solchen Fall an den betreffenden Betriebsleiter zu 
Wenden.

Am l4ten November 1854=

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter. 

Das Ausflecken von Schneezeichen betr.

An sämmtliche Gemeinde-Vorsteher.
Nachdem nunmehr völlige Winterwitterung ein- 

getretten ist, so erhalten sämmtliche Gemeinde-Dor- 
steher den Auftrag, ungesäumt an den Strassen leicht 
erkennbare Schneezeichen in paffenden Entfernungen 
aufzustecken, und für deren Erhaltung Sorge zu 
tragen.

Am l4ten November 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Die landwirthschaftliche Kreiserziehungs-Anstalt zu Lichtenhof 
betr.

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren.

Wird auf die unten folgende Ankündigung der

kgl. Inspektion der landwirthschaftlichen Kreis - Er
ziehungsanstalt zu Lichtenhof bei Nürnberg wegen 
Aufnahme von Jünglingen und deren Statuten zur 
geeigneten Benützung aufmerksam^gemacht.

Am 14ten November 1854.
Graf, Landrichter.

Aufnahme
der Mgimge in die landWirthschasUiche Kreis» 
Erzrehungs»Anstalr zu Lichtenhof bei Nürnberg,

Der Unterricht für Vas Wintersemester 185^55 der dies, 
seifigen Königl. Lehranstalt beginnt.

Donnerstag den 2. November, 
bis zu welchem Termin Schüler, welche in dieselbe ausge
nommen werden sollen, bei der unterfertigten Inspektion an» 
zumelden find und deren Aufnahme zu bewirken ist. Diese»' 
wird Mit dem Bemerken bekannt gemacht, daß durch dir 
3 W »Heilungen der Anstalt nämlich:

den Vocbereitungsklassen mit 2 Zurlen,
der Ackerbauschule mir 2 Cursen und
der Kreislandwirthschafisschule mit 3 Cursen,

die Einrichtung getroffen ist, daß Schüler vom 12 LebenS« 
fahre bis zum 20. nur darüber ausgenommen werden können, 
und daß neben den theoretischen und practischen Unterricht 
tu der Landwirthschait und deren Hülsswissenschasten. in der 
Kre-slandwirthschaftsschuze ein vorzüglich vorbereitender Un. 
tericht zur Aufnahme für die Königliche Central-Th ierarz» 
»eischule ertheil wird, wozu das Absolutorium der Anstalt, 
neben den Besitz des Classenzeugniffes der I. und li. Ciasse 
einer lateinischen Schule, unbedingt berechtigt, wenn den 
übrigen Anforderungen hinsichtlich des Leumunds und Alter» 
entsprochen werden kann.

Im übrigen verweisen wir auf die Statuten der An
stalt, welche auf Verlangen unentgeltlich abgeben werden.

Zugleich muß, um falschen Gerüchten zu begegnen, be
kannt gegeben werden, daß während der Dauer der epidemi
schen Brechruhr in und um Nürnberg, in diesseitiger An
stalt, wofür Gott gepriesen sei, kein Erkrankungsfall 
weder an dieser, noch an einer ander n Krankheit vorge- 
kommen ist.

Lichtenhof, den 16. Oktober 1834:

Königliche Inspecnon der landw'rthschaftlichen 
Kreis - ErziehungS - Anstalt.

Dr. Fr. Weidenkeller.

DaS Cursiren falscher Münzen betr.

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren

wird vor Annahme nachbeschriebener falscher 
Münzen gewarnet.

Am 14ten November 1854.
G raf, Landrichter.
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Im Monate Februar L Irs. wurden im Landge- 

richlSvezirke Bischofsheim zwei falsche Halbguldenr 
stücke bayerischen Gepräges mit der Jahrzahl 1846 
in Umlauf gesetzt.

Dieselben bestehen aus einer leichtflüssigen Metal- 
liegirung, deren Hauptbestandtheil Zum ist, und sind 
in Formen gegossen, die nach achten Stücken Herges 
stellt worden sind ; sie haben auffallenden Glanz aber 
Nur geringen jtlang, die Jahrzahlen auf denselben 
sind nicht vollständig ausgeprägt.

Am 24. August h. Jrö. wurde zu Gefrees ein 
falsches aus einer bronceahnlichen Metallmischung 
bestehendes und in einer nach einem ächten Stücks 
abgediuckien Form gegossenes 24 kr. Stück Zu ver
ausgaben gesucht.

Dasselbe trägt das k k. vfterrsiche Gspräge mit 
der Jahreszshff 3786 und auf der Reversseite das 
Brustbild des Kaiser Josephs 1., obschon zu jener Zeit 
Kaiser Joseph 11. regierte.

Ferner wurden unterm 27., September h. Irs. 
zu Berneck zwei wertere falsche 24 kr. Stücke, von 
Lenen DaSeine Die Jahreszahl 3 778, mit Sem Brust
bilds Der Kaiserin Maria Theresia, daS andere dsges 
gen die Jahreszahl 3841 und DaS Brustbild des Kai- 
fersFeroinand 1. trägt und weiche, aus LompositisnS- 
artiger Masse bestehend, sich schmierig anfühlen, ver- 
«innahmt und zu Gerichtshandrn übergeben.

Barbara Schlegel ca. Joseph Schlegel Aufhebung der aÜ- 
gememen Gütergemeinschaft bekr.

Bekanntmachung.
Die Joseph und Barbara Schlegel'schen Ehe

leute von Trunkelsberg haben Lurch Vergleich vom 
heutigen die bisher unter ihnen bestandene allge
meine Gütergemeinschaft wieder aufgehoben, waS 
«ndurch zur Veröffentlichung gebracht wird.

Ottobeuren, den 6ten November 1854* 
Der Königliche Landrichter: 

Graf.

Kohn ea. Steigleder wegen hqpothek Kapital Zinsen

Anwesensverkauf.
Auf Andringen eines Hypothekar-Gläubigers 

wird am
Mittwoch, dm 27tm Pezember d.^rs. Vor

mittags 10 Uhr

das Anwesen des Fuhrmanns Joseph Steigleder 
von hier im Geschäftszimmer des kgl. 1. Assessors 
dahisr im Wege der öffentlichen Versteigerung »er; 
äussert werden, wozu an Kaufsliebhaber die Ein
ladung mit dem Bemerken ergeht, daß das Anwe
sen in dem Wohnhaus, Haus Nro. 146 b. und 
aus 0,11 GraSgartchen hinkerm Hause, zusammen 
auf 1866 fl. geschätzt, bestehe. Der Zuschlag rich
tet sich nach §. 64 deS Hypotheken Gesetzes, be- 
ziehuugsweise Den K §. t)8 — 101 der Prozeß 
Novelle vom 3 7ten November 1837, erfolgt sohin, 
sobald her Schätzungswerth erreicht ist, in welchem 
Falle auch kein Einlösungsrecht mehr stattsindel. 
Zugleich wird bemerkt, daß dem Gerichte unbekannte 
Kaufsliebhaber sich über entsprechendes Vermögen 
auszuweisen haben, und baß die nähere Beschreibung 
und Belastung des Anwesens inzwischen hierorts ein
gesehen werden können.

Ottobeuren, Len yten November 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichten

Aufforderung.
Die 2 OjO StaatSobligation Kataster - Nro. 

191J1238 per 100 fl. — lautend auf Ursula 
Rehm ungeebelichte Poppel, Bauersfrau von Mem
mingerberg ist zu Verlust gegangen.

Auf Antrag der Eigenthümmerin wird der ge
genwärtige Jnnhaber hiemit aufgefordert, Dieselbe 
binnen eines halben Jahres a dato hierorts zu 
produziren und seine Rechte hierauf Darzukhun, 
widrigenfalls sie als kraftlos erklärt würbe.

Ottobeuren, am 2ten November 1854.
Königlich es Landgericht.

Graf, Landrichter.

Dogler ca. Kichler Kaufschlllmgsrest per 8000 si. betr.

Bekanntmachung.
Gemäß Gerichtsbeschluß vom heutigen findet sm

Montag, den 20kn ds. Mts. Vormittags
8 Uhr

die öffentliche Versteigerung fammtlicher zur Brau
erei und zum Wirthfchaftöanwefcn des Lamm- 
WirtheS Joseph Kichler in Ottobeuren gehörigen 
Mobilien, Getreid und Futtervorrathe, Dich, Der 
Vräurreigerathe, Lagersässer re. gegen sofortig
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Baarzahlung durch den Meistbietenden im Lamms 
Wirthshause Statt.

Wied die Versteigerung am 20ten d. Mts. 
richt vollendet, so wird am folgenden Tage damit 
svrtgefahren.

Am 4ten November 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter,

Versteigerung.
Montag, den 20ten ds. Mts. Vormittag g 

Uhr werden im Pfarrhofe zu Böhen nebst vers 
scbiedenen kleinern, hölzernen, gläsernen und kup
fernen HauSgerathschaften gegen Baarzahlung noch 
versteigert: ein Küchenkasten, eine Mehltruhe, ein 
Hühnerstall, einige stchtene, mit eisernen Reiten 
gebundene, biö 16 Maaß haltende Bicrfaßchen,—■ 
vier schwere Immen, denen für Heuer noch kein 
Honig genommen wurde, ein mit Tuch auögeschla- 
gener, dreisitziger Kastenschlitten, — circa 150 
Zentner sehr gut gewittertes Pferdheu, beßter

Qualität und Steigerungslustige hremit höflichst 
eingcladcn.

Böhen, den löten November 1854.
M a y e r, Pfarrer.

Samstag, den 25ten d. MtS. werden im 
Baderhvlz bei StephanSried an Qrt und Stelle 
Vormittags Q Uhr 15 1J2 Klafter buchene und 
tannene Stöcke gegen Baarzahlung an den Meist
bietenden versteigert. Kaufsliebhaber ladet ein

Franz Joseph Köhle 
in Hawangen,

~ 213 st. Mrch enstislungs-Kapital
sind zu 4 Procent verzinslich gegen gesetzliche 

Versicherung auözuleihen. Wo, sagt Verleger dieses 
Blattes.

Eingestellt hat sich: Ein kleiner, schwarzer Pommerhund 
ander vordem Füßen etwas weiß, männlichen Geschlechts.

Verlegerduses Blattes sagt, wo selber abgeholt werden kann.

(Auslosung des Räthsels in Rro. 45,: Abschied.)

Schrannen-Anzeige.

yssftegr bey Va^r. Ganser» verantwortlicher Redakteur r.Rael Ganzer.

Getreide

Gattung,!

Qttobeuren, 

dm 16. November 1951.

Memmingen, 

den 14. November 1854.

Mindelheim, 
den 11. November 1854.

höchster | mktterer niederster höchster | mitterrer f niederster höchster 1 mittetet I neoerster.

| kr. st. kr. st- fr. st- kr. fl. fr. si. kr. fl- kr. st. fr. fl. kr.
Kern. 31 45 31 8 30 33 31 32 30 52 1 2Y 43 30 22 29 41 28 20
R vagen. 1 8 27 24 26 39 27 54 27 8 20 33 25 18 24 8 20 7
Gerste. 16 4 15 41 15 13 16 23 16 2 15 48 15 57 15 26 14 3g
Haber. 1 9 10 8 30 8 14 8 59 8 32 8 17 8 4 7 52 7 28

n a ck d e m 117 t r r e r Preis:
Aufschlag: Kern — fL 23 kr. Roggen 1 st. 58 kr. Gersten — sl. — kr. Haber — — kr.
Abschlag: Kem —— fi. — kr. Roggen ff. -- kr. Gersten —- fl. 15 kr. Haber -- 2 kr.

ul. -------------.... _ .

B ro d t a F e: Pst. Loch-. M e h ! p reife; st. kr.
Semutelbrod zu 2fr.. 6 112 Der Metzen Mundmeht ff Ff 5 28
Weißbrod v. Kern - Wchl zu 2 ■ r. - - " ! 8 1)2 „ „ Senimelmelfl „ „ 4 22
Halbweißbrod zu 2 fr. -- - ! 9 1)8 „ „ Mittelmchl „ „ 3 16

„ zu 4 kr. , -- . 19 3)8 „ „ Nachm chl Ff FF - 48
Roggerrbrod zu 2 fc. --- , 10 1)8 „ Rogge nmeht „ „ 2 27

,r zu 4 fr. —- 20 114
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OMdeurer - Wschenbiatt.! 
Donnerstag M 47. den 23. November 1854.
MmSliche Bekanntmachungen.

Die Aufsicht auf Landesverwiesene betr.

!
An sämmtliche Gemeinde-Vorsteher.
Unter Hinweisung aufdie nnterm 14ken d. in Nro. 

46. des Wochenblattes in rubricirtem Betreffe erlas
sene Ausschreibung ergeht der Auftrag, in die Ver
zeichnisse der Landesverwiesenen

1) den Tobias Schennach von Ehewald f. k. Be- 
izirksgerichls Reutli in Tyrvl, welcher wegen Ver- 

brechen deS Betruges durch Urkundenfälschung zu 
tzjähriger Arbeitshausstrafe und Landesverweisung 
verurtheilt, und dessen Signalement in der hohen 
Regierungs-Ausschreibung vom 4ten d. in Nro. gö. 
S. 1304 des Kreisamts-Blattes enthalten ist, und

2 ) den Bartholomä Ederegger (Niederegger) 
von Angerberg, k. k. Bezirksgerichts Rettenberg, 
welcher wegen DiebstahlSverbrechen zu ! Ij2jähriqen 
Arbeitshausstrafe verurtheilt, und dessen Signale
ment in der hohen Regierungs-Ausschreibung vom 8. 
d. Mts. in Nro. Y7° S. 13IY. deS Kreisamts- 
Blattes enthalten ist, — sofort einzukragen, und die
selben im FaUe seinerzeitigen Betreltens unverzüglich 
arretiren, und anher liefern zu lassen.

Am 2lten November 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Den Ankauf von Pferden für die Militär Fohlenhofs - Anstal; 
bett.
An sämmtliche Gemeinde-Vorsteher»

| Unter Bezugnahme auf die dießseite Ausschreibung 
vom i4ten d. MtS. in Nro. 46. deö Wochendlstkes 
wird hiemitzur öffentlichen Kenntmß gebracht, daß 
nach einer ZuschristdeS SkadtmagistrateS Memmin
gen vom 18j20teri d. MtS. die kgl. Remvnten An
kaufs Kommission sich am lten und 2ten Dezember 
[. Zrs. dortselbst mit dem Ankäufe 3 lj2 und 4 1J2 
jähriger Remontepferde beschäftigen, und die Muste

rung an den genannten Tagen von Vormittags g 
Uhr auf dem Platze vordem Gasthose zum bayer. 
Hofe vorgenommen wird.

Die Gemeinde-Vorsteher erhalten den Auftrag, 
dieses sogleich zu verkünden, und noch besonders den 
Pferdezüchtrrn zu eröffnen.

Am 2lten November 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

----------- 2
Die Derleltgabe des Winterbieres bett.

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren.
Wird hiemit bekannt gemacht, daß die Brauerö- 

wittwe Koronata Weiffenhorn in Gottenau die Maaß 
Winterdier für die Dauer Les provisorischen Winter
diersatzes um 5 1}2 fr. zu geben eiklärt hat.

Am 2lten November 1854.
Graf, Landrichter.

Voruntersuchung wegen ausgezeichneten Diebstahls zum Scha
den des ledigen Baurenkncchtes Anion Moser in Hochstetten 
Gemeinde Sontheim 6etr.

Bekanntmachung.
Am Dienstag Len 7ten d. Mts. Nachmittags 

wurde dem ledigen 2lnkon Moser in Hochstetten (Ein
ödhof der Gemeinde Sontheim) mittelst Einschleichen 
in das HauS und Erdrechen eines Kleiderkasten ent
wendet.

1 .) ein blautuchener Mantel mit langem Kragen, 
werth 20 fL,

2 .) ein halbseidenes Gilet mit 14 Stück hohen sil
bernen Knöpfen a 30 fr., werth Q fL, —

Z .) ein geblümeltes Gilet mit 13 Stück Zwölfer- 
kn vpfe, werth 3 fl.,

4 .) ein Regenschirm von gestreiftem Baumwollzeug 
mit meßingnem Griff, werth 2 fl.,

5 .) eine silberne Uhrkette mit silbernen Prtschirstsck
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Kvf bemMen bie Buchstaben A. M. gravirk, 
dann ein gekranzelter Vierundzwanziger und 
Zwölfer, werth 5 fl-,

6 «) ein silberner Fingerring auf dem Platchen die 
Buchstaben A. M., werth I fl ,

? .) ein silbcrgefaßter Rosenkranz, werth 5 fl.,
8 .) an baarem Geld 5 st. 43 fr.,
g .) eine blautuchene Hose, werth 3 st-,

10 .) eine sogenannte Pelzhaude ohne Schirm, 
werth 2 fl-,

11 .) ein halbseidenes Halstuch 30 fr. werth.
Es wird vor dem Ankäufe dieser Gegenstände ge- 

Warner, und ersucht allenfallsige Aufschlüsse bezüglich 
Lieser Gegenstände oder des Diebes schleunigst anher 
mitzutheilen.

Ottobeuren, den 13ten November 1854-

Königliches Landgericht.
Graf, Landrichter.

Das Cursiren falscher Münzen betr.

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren
wird vor Annahme nachbeschrMener falscher

Münzen gewarnet.
Am Ziten November 1854.

Graf, Landrichter.
Nach vorliegender Anzeige wurden am 6ten 

September l. Jrs. im Gasthause zur Post in Füßen 
2 falsche bayerische Kronenthaler mit der Jahres
zahl 178g verausgabt, weiche aus Zinn bestehend 
rind in nach achten Stücken hergestellken Formen 
gegossen sich ausweisen. Im Laufe der eingeleite- 
ken Untersuchung wurden noch 8 Stück falsche 
Kronenthaler gleicher Art zu Amtöhandcn gebracht.

Auf dem Viehmarkte zu Kemnath wurde;m 
Laufe des Monats Juli h. Js. ein falscher Laub- 
thaler, k. französischen Gepräges, aus dem Jahre 
1784, verausgabt,

Derselbe besteht aus fünflvthigem Silber, und 
ist, wie die vielen Gußporen an den beiden Fla
chen und die stumpfen Conturen zeigen, in For
men gegossen die nach einem achten Stücke herge
stellt wurden.

Sein Silberwerth betragt.nur 45 fr. Seine 
Farbe ist bläulich, und derselbe hiedurch, wie an 
vdigen Merkmalen, bei etwas genauer Besichtir 
gung, sogleich als »nacht erkenntlich.

Mahr c. Lutz p. debiti.

V e k a n n t m a ch u n g.
Auf gläuberisches Andringen wirb das Anwe

sen der Franziska Lutz zu Weltenau dem öffentli
chen Verkauf ausgesetzt.

Das Anwesen besteht in:
Wohnhaus Nro. 76. mit Hofraum geschätzt auf 

500 fl.
Garten per 6 Ruthen, geschätzt auf 20 fl. 
QO Dezimalen Acker am Berg, geschätzt auf 100 fl. 
auf dem Anwesen ruht eine reale Schuh
machergerechtsame, welche auf 100 fl.
geschätzt wurde. —• >

Genannte Realitäten stehen mit Ausnahme 
dcö Gartens im Hypothekenverbanbe und sind mit 
555 fl. Schulden belastet. —•

Subhastations Tagöfahrt wird auf
Donnerstag, den 2tten Dezember d. Irs. Nach

mittags 1J2 2 llljr in loco Weitenan 
snberaumt, wozu Kaufslustige mit dem Bemerken 
eingeladen werden, daß der Verkauf gemäß der 
Bestimmungen des Prozeß Gesetzes vom 17ten 
November 1837 §. gz. und $. 64. des Hypoth. 
Gesetzes vorbehaltlich der Bestimmungen der jüng
sten Prozeßnovelle $. gs — 101 zu geschehen 
habe, und die Kaufsbedingungen bei der TagS- 
fahrt selbst werden bekannt gegeben werden.

Am 4ten November 1854.

Königliches Landgericht Grönenbach.
Steiner, Landrichter.

HolzverfteLgseung
l m

Koni gl. Forstrevier Payersried.
I m D i st r i k t H o l z e r w a l d.

5 Stück Fichten - Sagklötze, 
650 „ „ Stangen 4" mittl. Durchm.
450 „ ,, „ 3" „ „
250 ,, „ er 2 IjZ „ ,,

1 Klafter Fohren-Scheiter
30 1J2„ Fichten „
31 Ij2„ ft n entrindet,
32 lj2„ rr -Prügel

1 „ „ entrindet,
61J2„ „ Stecken

12 Normal-Haufen Nabelholz-Aeste.



2 n den Di strikten 
St^incrwald und Ried Holz.

3 Stück Ulmen - Nutzholz,
35 ,, u d) e n ff

2 ,, Fichten-Bauholz,
206 „ ,, Sägklötze,

21 1J2 Klafter Buchen - Scheiter, 
43 ff Fichten- „
51J2 „ „ Prügel,
8 „ Harle Stecken,

11 1J2 „ weiche „
15 Normal-Haufen Daaö.

Die Versteigerung sindet am 27ten Novem
ber d. Js. im Wirthöhaufe zu Engetried 
statt, und fängt Fr üh halb 10 Uhr mit Be- 
kanntgebung der Verkauföbedingungen an.

Kaufslustige, welche das Material vorher ein
zusehen wünschen, wallen sich an den kgl. Forst- 
wart Gentner in Engetried wenden. —

Bayersried, am löten November 1854*
Der kgl. Revierfächer:

v. D i t t e r i ch.
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Daher nehmen wir schon jetzt Veranlassung, die 

Aufnahme derAnmeldungen zu eröffnen, und ersuchen 
die sämmtlichen Bezirks-Comiss, diests zur Kenntniß 
der Mitglieder und Landwirthe ihrer Bezirke zu brin
gen, mit dem Anfügen, Laß die Bestellungen außer 
den Leinarten ans alle Gattungen von Getreide, von 
Hülsenfrüchten, Kartoffeln, Klee und Futterkräuter 
wie Rübenfamen re. ausgedehnt werden, daß wir uns 
jedoch mit Gemüse- und Gartensämereien nicht befas
sen können, und alle Bestellungen nur durch die Be- 
zirks-ComitsS und zwar bis zum Schluffe künftigen 
Monats erwarten müssen.

Als Aufmunterung zum vermehrten Anbau des 
Flachses dürfte die Nachricht dienen, daß eö der Um
sicht und Tätigkeit deö Herrn Großhändlers Hein- 
z e l m a n n in Kaufbeuren gelungen ist, daselbst eine 
Warmwaffer-Flachö-Röst-Anstalt zu errichten, welche 
Jahr aus Jahr ein ein schone, gesunde und dürre 
^lachSstengel, ungedrvfchen, geriffelt oder mit dem 
Warnen von den stachSbauenden Landwirthen an- 
nimmt, und hiefür nach dem Werthe der Stengel 
Preise anlegt,— wie es bereits bis jetzt geschehen— 
nämlich größtentheils von 2 fl. 24 kr. bis 2 fl. 48 fr. 
für den bayer. Zentner, und selbst 2 fl. 54 kr. bis 
3 fl., wenn die Fiachsstengel ganz fein, gleich lang, 
und ohne alles Unkraut sind.

e Zugleich wird bekannt gegeben, daß di« FlachS- 
röst-Anstalt zu Kaufbeuren im nächsten Herbste Flachs 
und namentlich auch Werg vorzugsweise an jene Oe- 
kdlwmen zu billigen Preisen verkaufen wird, welche 
derselben regelmäßig Flachsstengel liefern, von dieser 
Anstalt auch für ächten Rigaer-Lein von der besten 
und reinsten Sorte Sorge getragen ist, und jene 
flachsbauenden Landwirthe, die davon für die nächste 
Aussaat wünschen, sich jetzt schon bei derselben an
melden konnten.

Wir ersuchen die verehrliche Bezirks-ComitsS, die 
ausübenden Landwirthe auf dieses Unternehmen be
sonders aufmerksam zu machen.

Augsburg, den 13. November 1854.

Das
Kreis - Comite des landwirthschaftlichm 
Vereins für' Schwaben und Neuburg.

Der 1. Vereins-Vorstand:

Frhr. v. W e ld e n, kgl. Regierungs-Präsident.
Gebhardt, VereinS-Sekr.

Die Vermittlung von Rigaer Saatlein und anderen Säme

reien für das Jahr 1855 betr.

Bekanntmachung.
Das unterfertigte Kreis-Counts beabsichtiget, sich 

der Vemittlung von Sämereien zum Bedarf der 
Landwirthe des Kreises und insbesondere der Mit
glieder des Vereins auch für das kommende Jahr 
wieder zu unterziehen, und auch alle Spesen für die 
bestellten Samen von den Bezugsquellen bis hieher 
wiederauf eigene Kosten zu übernehmen, so daß die 
Besteller nur die Verpackungskosten und die Fracht 
von hiersab zu übernehmen, stei dem Riga er-Lein 
überdieß auch noch den Vortheil einer P r e i S er
maß i g u n g haben, die wir zur Beförderung des 
Anbaues eintreten lassen, und hiefür in unferm Bud
get Vorsorge treffen werden.

Die bisherige Erfahrung hat gezeigt, daß die Be
stellungen zeitig gemacht werden müssen, wenn auf 
ihre Ausführung mit Sicherheit gerechnet werden 
will, denn nur die verspätete Anmeldung war die Ur
sache, daß im letzten Frühjahre mehrere Gesuche gar 
nicht, oder nicht vollständig mehr befriediget werden 
konnten.
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chunds - Verlauf.
Am vorigen Montag, Mittags, kam mir m der 

Hameröderger Halde ein kleines schwarzes Jagd- 
hüntchen mit halbbrauner Zeichnung abhanden.

Man ersucht um Zurückgabe desselben, oder 
Kenntnißgabe wo derselbe sich befinde — gegen 
angemessene Belohnung.

Ottobeuren, am 22ten November 1854.
Gang Hofer, Forstmeister.

Dachsschwarte.
Eine besonders schöne Dachsschwarte und 10 Pfd. 

Dachsschmalz sind zu verkaufen. Wo, sagt Verleger 
dieseS BlatteS.

I2OG und HAO fL Vormundfchaftsgelder
sind ganz oder in kleinern Beträgen gegen gute

Hypothek zu 4 OfllZinfe auszuleihen. Wo? sagt 
der Verleger dieses BlatteS.

IO® ft. Vormundschafts-Kapltal 
zu 4 Proccnt verzinslich sind gegen gesetzliche

Versicherung auszuleihen. Ws 3 sagt Verleger
dieses Llalleö.

Gefunden wurde:
ein Säckchen in welchem Hufnagel befindlich» 

Verleger dieses BlatteS sagt, wo selbe abgehvlt 
werden können.  

Verloren wurde:
Freitag, den Uten d. Mts. vom OeylbrechtS bis 

Nach Rettenbach ein weisser Ful)rmamiskotz«n, auf 
welchem die Buchstaben : L. B. befindlich. Verleger 
dieses BlatteS sagt, an Wen ber^lbe abzugeben ist.

Eingestellt hat sich:
Den Ilten November d, Jrö. ein stockhaari; 

ger Halbhund männlichen Geschlechts. Wo, sagt 
Verleger dieses BlatteS.

Anzeige.
Bei Verleger dieses BlatteS find zu hadenr

Ablaßbüchleiu»
Das Exemplar 4 kr.

Schrannen-Anzeige.
Getreid- | Ottobeuren, 

den 23. November 1834.

Memmingen, 

den 21. November 1854.

Mindelheim, 
den 18. November 1854.

Gattung.
। höchster | mitterer j niederster höchster ! mitterrer s niederster | höchster 1 mitterer 1 nererster.

Kern.
Roggen. 
Gerste.
Haber.

fl. 
31 
26 
16

8

kr. 
51
13

0
44

fl.
31
25
15

L

kr.
3 

23 
55
10

fl.
30
24
15

■ 7

fr. 
28 
26 
11 
42

ft.
30
26
16

8

kr. 
50 
23 
24 
26

ft.
30
25
15 

L

kr.
21
25
50

2

ft. 
29 
24 
15

7

fr.
29
36

9
43

fl.
30
26
15
8

kr.
12
20
53

2

fl.
29
25
15

7

fr.
12
9

16
37

fl.
27
23
14

7

fr.
45
25
36
20

VI a dem Mittel.' Preis:
Aufschlag : Kern — fl. — kr. Roggen — fl. — fr. Gersten — 1. 14 kr. Haber — — kr-
Abschlag: Kern — fl. 5 kr. Roggen 2 fl. 1 kr. Gersten — fl. — kr. Haber — 2h kr.

Brod t a V c: Pf. Loch S17 e h l P r e i se: ' fl. fr.
Seminelbrod zu 2 kr. . • — b 112 Der Metzen Mundmehl ff tr 5 23
Weißbrod v. Kern - Mehl zu 2 kr. — 8 112 // tr Seiumelmehk ff et 4 19
Halbweißbrod zu 2 kr. » —- 9 1J2 tt tr Mittelmehl tr rr 3 13

i ff zu 4 kr. . — 19 118 tif ft Nach mehl tr tr — 47
RoMnbrod h 2 fr. • — 10 5J8 ft Roggenmehl tr tt 2 33

// V zu 4 kr. — 21 1J4

Gedsuckr und vertegt: bey Job- Bapt, S«nfer. vecanrwortUcher Reoakreur: ääcI <5anfer.



öchenblatt.Ottobeurer
Donnerstag jg, 48, dM Zo. November 1854-

■ Amtliche Bekanntmachuugen.
L Unterstützungsweftn von StaatSdienern und deren -Hcnter-
■ lassen en aus ver Klasse der KreiSvienerschaft betr.

Zm Namen Seiner »JJtajefiat des Königs» 
| Seine Majestät ver König haben Vie 
i' Vermalige Einrichtung deö Unterftützungswesens 

bezüglich der im Staatsdienste verwenveken Indi:
■ vibuen und ihrer Hinterlassenen einer Revision unter: 
' werfen lassen m deren Vollzüge auf den Grund eines 
Ihöchsten RescripteS aus dem kgl. Staatö-Ministerium

des Innern vom 9. dies Folgendes bekannt gemacht 
wird:

2) Hilfsbedürftige aus der Klasse der Kreis: 
StaatSdienerschast, nämlich:

a) hilfsbedürftige Beamte der kgl. Kreis: Regie: 
rungen beider Kammern, der königl. AppellationSge- 
richte, dann der diesen KreiSsteUen untergeordneten 
Behörden und Anstalten, sowie der Staatsanwalt: 
schäft in den Kreisen,

b) hilfsbedürftige Quiescenten dieser Beamten-
s Kategorie,

■ c) hilfsbedürftige Hinterlassene von Beamten der: 
selben Kategorie haben sich mit Gesuchen um vorüber:

• gehende Unterstützung auö Staatsmitteln von nun 
an nur an die kgl. KreiSregierungen, Kammern des 

Innern.zu wenden;
' 2) diejenigen DuieScenten, Wittwen und Waisen

der vorbezeichneten Kategorie, welche ihren Wohnsitz 
in einem andern Kreise wählen, als in welchem sie, 

i; eziehungsweise ihre Ehemänner und Väter, die letzte
Anstellung hatten, gehören bezüglich der Unterstütz: 
ung denjenigen Kreisen, in welchen sie beziehungsweise 
ihre Gallen und Väter, zvletzt angestellt waren ;

3). hilfsbedürftige active und guieseirte Beamte 
■lenen, Centralstellen und Central: 

: Unterbehörden der CentralftellenJ 
ige Hinterlassene solcher Beamten 
$ um vorübergehende Unterstützun- 
itteln an die vorgesetzten Staats- 
^ungsweise waS di« Hinterlassenen

betrifft, an diejenigen Staats-Ministerien zu stellen, 
in deren Geschäftskreisen ihre Gatten oder Vater zu
letzt angestellt waren;

4) die Behandlung der Gesuche von StaatSdie: 
Kern und Hintertaffenen derselben um fortlaufende 
Unterstützungen aus Staatsmitteln richtet sich auch 
fortan nach den bisherigen Vorschriften,

Augsburg, den 18. November 1 854.
Kgl.Regierungv. Schwabe^. Neuburg,

M a m m e r des 3 n n er n.
Frhr. v. W e l d e n k. Regierungö - Präsident. 

 Hagen, coll.

Die Verbreitung einer Subskription zur Theilnahiue an einer 
Schrift, der sogenannten enthüllten G.eheüuuiffe .au& der 
Oekonomie und der Landwirthschaft betr.

Au sammtlrche Gemeniüs - Vorsteher.
Ein gewisser S. F. Dürr zu Kempten läßt sich 

beigehen, an Gemeinde: Vorsteher eins SuvsLripti- 
onsliste zur Theilnahme andern Werke der sogenann
ten enthüllten Geheimnisse auS der O-konomie und 
der Landwirthschaft mit dem Gesinnen zu übersenden, 
durch den Gemeindediener die Subseriptivn eröffnen 
zu lassen.

In Folge eines hohen Regierungs - AusschrribenS- 
vom 17j23trn d. Mts. ergeht an sämmtliche Ge
meinde : Vorsteher der Auftrag, bei Vermeidung 
strenger Strafeinschreitung weder sich selbst ver frag
lichen an sie gerichteten Bitte zu unterziehen, noch, 
zum Vollzüge derselben den Gemeindedieuer sd«T 
eine andere Person zu verwenden.

Am 2gtett November 1854.
Königliches Landgericht Ottodeuren.

Graf, Landrichter.

See Revision der SlistungS- und Semetee - RschmWgm 
vro 1853J.54, betr.

An sämmMche Gememde-und Stistungs- 
Psieger»

Nachdem daS Rechnungsjahr 1853)54 langst abs 
gelaufen ist, fo werden die Gemeinde- und StrfttMgSs
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Pfleger an die ungesäumte Einsendung der Ge- 
gntir.ee: unv Stiftungen Rechnungen pro i 353J54 
sammt Belegen und Vorgangorechnungen ausgesor- 
Derk, unv eine Vorlage bi6 zum 15ten Dezember zu- 
verlässlg entgegen gesehen.

Dieselben werden hiebei an die genaue Befolgung 
der vorjährigen RevifionSbescheide ermner!, widri
genfalls strafend eingefchrttten werden müßte.

Am 2Qten November 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Die heimliche Entfernung des blödsinnigen Bauernsohns 
Stephan Lang von Obmrach Petr.

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren.
Werden die TemeindeeVorsteher beauftragt, auf 

den in der hohen RegierungS - Ausschreibung vom 
20ten d. in Nro. gg. des Kreis-Amtö - Blattes sig- 
nafifirten Burschen Stephan Lang Spähe zu verfü
gen, und denselben im BelrettungSfaUe sofort anher 
liefern zu lassen.

Am 2gten November 1854.
Graf, Landrichter.

Vom
ssKöniglichen Landgerichte Ottobeuren 

erhallen sämmtliche Gememde - Vorsteher den 
Auftrag, die Brandassekuranz Hebe - Register zur 
Berichtigung ungesäumt anher vorzulegen.

Ottobeuren, am 2gten November 1854«

Der Königliche Landrichter:
Graf.

Doruntersuchung wegen ausgezeichneten Diebstahls zum 
Schaden des Sauren Mang Behler in Spekerei betr.

Bekanntmachung.
Am Samstag, den löten ds. Mts. wurden 

durch Einschleichen in die Behausung des Vauren 
Mang Behler in Spekerei mittelst Einbruches 
entwendet:
1 .) 1 Paar goldene Ohrenringe, glatt und fo 

groß, wie der Mnd eines Sechsers, wertth 
2 fl. 30 fr.,

2 .) eine silberne Denkmünze, ein Pathen - Ge
schenk in einem ledernen Gesäße, auf der 
einen Seite war der heil. Geist in Gestalt 
einer Taube, und auf der andern eine Inn- 
schrist mit lat. Buchstaben, wetth 1 fl.,

3 .) eine Halsperlenkette von weißen Glasperlen 
mit einem gelben Schlößchen, werth 40 kr.,

4 >) circa l/i Ellen flächsene Leinwand, werth 
5 fl. 36 kr.,

5 .) eine Winkerhaube mit roth seidenen Bändern 
und von schwarzem Atlas,

6 .) ein Regenschirm von schwarzgrünem Baum." 
wollzeug mit Staben von spannischen Rohr, 
Stiel und Handhebe von schwarzen .glatten 
Holze, werth 2 fl.,

7 .) ein neuer halbseidener Schurz von grünem 
Grundemit weißen Streifen, werih 1 fl. 10 kr.,

8 .) ein rothseidenes Halstuch mit violetten Blu
men und weissen und grünen Streifen.

ES wird vor dem Ankäufe dieser Gegenstände 
gewarnt und ersucht, aUenfallsige Aufschlüsse über 
die entwendete Gegenstände oder den Dieb schleu
nigst anher anzuzeigen.

Am 23ten November 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Curatcl über Joseph Halder junior von Burheim betr.
E u r a t e l l b e st e l l u n g.

Der Söldner und Maurer Joseph Halder 
junior von Buxheim hat sich auf Antrag der dor
tigen Gemeinde - Verwaltung freiwillig unter die 
Guratel des Maurermeisters Johann Baptist 
Spiegel von dort begeben, und kann sohin ohne 
Wissen und Willen des letztem kein Rechtsge
schäft mehr gültig abschließen, was zur Warnung 
deö Publikums andurch veröffentlicht wird.

Ottobeuren, den 22ten November 1854.

Königliches Landgericht.
Graf, Landrichter.

Die Aulsteckung der Schneezeichen betr.

An sämmtliche Gemeinde-Vorsteher.
Nachdem der königl. Kreisbaurath bei seiner 

jüngsten Durchreise die Bemerkung machte, daß die 
Schneezeichen in einigen Gemeinden jenseits der

gntir.ee


— 191 —

Strassengräben gesteckt worden sind, wodurch die 
Passanten, welche sich bis an diese Zeichen hin ge
sichert glauben, offenbar irre, und direkte in den zu
geschneiten Strassengräben geführt werden müssen, 
fo ergeht an sammtliche Gemeinde - Vorsteher der 
Auftrag solche Schneezejchen alsvgleich an den Straff 
senrand zu versetzen.

Am 2ytcn November 1854.
Königliches Landgericht Ottobeuren.

Graf, Landrichter.

B e k a n n t m a ch u n g.
Die Kuratel über die Bauerswittwe Maria 

Anna Reiner von HerblSried dieß Gerichts ist 
wieder aufgehoben, sie daher in ihrer selbstständi
gen Vermögensverwaltung und Eingehung von 
Rechtsgeschäften einer Beschränkung nicht mehr 
unterliege.

Gröuenbach, am löten November 1854.
Königliches Landgericht.

Steiner, Landrichter.

Bekanntmachung.
Mit Beziehung auf die im vor achttägigen 

Wochenblatts abgedruckts Ausschreibung des land- 
Wirthschaftlichen Kreis-Comits — die Bermitlung 
des Rigaer-Saatleins betreffend, werden die Land- 
«nrthe des dießseitigen Bezirkes «ingeladen, die 
etwaigen Bestellungen von Rigaer- oder anderen 
Leinarten, von Getreide, Kartoffeln rc. für daS 
Jahr 1855 bis zum loten Dezember l. Jrs. bei 
den Vorständen deS Bezirks - Comits in Ottobeu
ren oder in Niederrieden schriftlich anzuzeigen.

Am 2yten November 1854.
Die Vorstände des landwirtschaftlichen 

Bezirks Westgünz.
$rci3 für erfolgreiche und verdienstliche Bestrebungen zur 

Emporhcbung unv Förderung der Landwirthschaft nach 
II. des Festprogrammes.

Die kleine silberne Preiömedaille mit Ehrendip- 
lom und Preisbuch erhielt: Madel, Joseph, Schul
lehrer zu Lachen, kgl. Landgerichts Ottobeuren.

Anwesens - Verkauf.
| In Ottobeuren ist ein massiv gebautes 

zweistöckiges Wohnhaus bestehend in Stube, Küche,

2 Kammern, Tennen, Stall, Schupf, Brunnen, 
10 Dezimalen Grasgarten beim HauS, besitzt mit 
^tragbaren Odstbäumen, 5 Iauchert Felder, Kraut- 
strängen täglich aus freier Hand zu verkaufen. 
Auf diesem Anwesen können gOO ft. auf erste Hy
pothek stehen bleiben. Nähere Auskunft hierüber 
ertheilt Verleger dieses BlatteS.

SOOfT. Vormundschafts-Kapital zu 4 Prozent sind^ gegen 
gesetzliche Versicherung auszuleihen. Wo? sagt Verleger 
dieses Blattes.

Am 22ten November wurde auf dem Wege vom Mohren- 
wirthe bis zu den Amtsgebäuden eine Broche, mit einem Ge
mälde, ein mit einem Hündchen spielendes Mädchen vorstel- 
Ient>, verloren. Der Finder wird .ersucht, dieselbe gegen an
gemeßene Belohnung bei der Redaktion abzugeben.

M. G. Saphir in Wien widmet der edlen Königin Therese in 
seinem „Humoristen" einen gemüthvollen Nachruf, auS welchem 
wir nachfohgende Züge entnehmen: „Es gewährt rem Schreiber 
dieser Zeilen eine befriedigendeWehmuth, eine wesentliche Be
friedigung, in den großen Kranz, der Lebens-Erinnerungen, 
welcher jetzt aus edlen Zügen des Lebens dieser engelsgleichen 
Fürstin von allen Seiten gewunden wird, auch ein kleines Zmeig- 
lein zu flechten, nnd es voll tiefster Rührung mit in die Ver
gangenheit gerichteter Wehmuth niederzulegen. Im Jahre 1832. 
wurde ich in München von einem todesgefährlichen Nervenfleber 
befallen. Um mich war mit aufopfernder Hingebung Tag und 
Nacht mein Freund Ed. Jerrmann, der auch mein Journal 
inzwischen besorgte. Ich war beinahe sechs Wochen ohne 
Besinnung; Se.. Maj. der König Ludwig war so gütig, 
mir seinen Leibarzt, den Doktor Wenzel zu schicken, dem ich 
aber, wie mir nachher erzählt wurde, keine Antwort gab. 
Als ich nach zwei Monaten in voller Rekunvaleszenz von 
Jerrmann wieder zuerst den Schlüssel von meinem Schreibe- 
Sekretär empsiug, öffnete ich denselben, sing an die Sachen 
wieder zu ordnen u. s. w. Als ich ein Seitenfach öffnete, 
siel mir eine versiegelte Geldrolle in die Augen, welche auf 
einem großen Brief lag. Der Briet war noch unerbrochen, 
ich öffnete ihn, er kam von Seite Ihrer Maj. der Königin 
Therese, die mit der zartesten Wendung mir eine Summe 
Geldes schickte, da es möglich wäre, daß ich durch längere 
Krankheit in Verlegenheit kommen könnte. Freund Jerrmann 
ließ Brief und Rolle unentsiegelt bis zu meiner völligen 
Wievergenesung. Es bedarf weiter keine Lobpreisung einer 
solchen echt königlichen und echt weiblichen Hochherzigkeit und 
Zartheit! Aber noch rührender und unvergeßlicher ist folgender 
edle Herzenszug der hohen Verklärten. Es war Allerseelen-Tag 
und ich besuchte wie immer den Münchener Kirchhof. Nur wenige 
Gottesäcker können sich an Schönheit und Anordnung mit demzn 
München messen. Es ist ein wahrer Friedhof, jedes Grab ein 
Blumenbeet, jeder Grabstein eine Säule mit Festons. — Der 
M-chhof nwgelängt voll, alle Gräber voll Blumen, Laternen,
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Trennender Kerzen u. s. w. Ich wandelte einige Zeit lang im 
Gedränge herum und suchte endlich auch links Len weniger be
suchten Theil des Gottesacker auf. Cs wurde in dieser Gegend 
immer einsamer, die geputzten Gräber immer seltener. Ganz 
an der Kirchhofwand lag ein verfallenes oder kaum erst 
errichtetes Grab, blos ein aufgehäufeltes Erd-Parallelogram. 
An diesem Erdhäufiein -saß ein Knabe von 8— 9 Jahren, 
er hatte aus dünnen Stübchen ein Kreuzchen zu Stande 
gebracht und es in das Grab gesteckt. Ich beobachtete dieses 
arme, blasse, halbentblößte Kind lange. Es stand zuweilen 
auf und sammelte Blättchen und Zweiglein, welche in den 
Gängen von den andern üppigen Blumenzufuhren abfielen, 
brachte ste auf das Grab, steckte die Zweiglein hie und da 
in die Erde und ordnete die wenigen Blätter, die er fand. 
Ich trat innig gerührt an den Knabe:: heran und begann 
ein Gespräch mit ihm. Er erzählte mir, ries sei das Grab 
seiner Mutter, die erst vor 2 —3 Monaten gestorben, sein 
Vater sei auch todt, er selbst habe Niemand und wurde von 
einer selbst höchst nothleidenden armen Familie angenommen 
u. s. w., er sei nun gekommen, um seiner Mutter sein 'Elend 
zu klagen, aber — dabei tröpfelten ihm dicke Thränchen über 
das abgemagerte Gesichtchen — eS thäte ihm am meisten 
wehe, daß er seiner Mutter heute nicht einmal einen Kranz 
oder „ Rosenstock" bringen könnte, „und nicht einmal ein 
grünes Lichtel kann ich ihr anzünden;" Ich gab LemKiraben 
einige Geldstücke und sagte: „Da kauf dir ein Kränzlein 
und grüne Lichtel/' Der Knabe sprang freudig auf und 
rannte davon. Ich war neugierig, zu sehen, ob er wirklich 

und wie viel er vom Selbe dazu verwenden werde. Ich folgte 
ihm unbemerkt und sah mit Rührung, daß der Knabe für 
die ganze kleine Summe, die ich ihm gab, Taxus, Todten- 
blumen, bunte Kerzen u. s. w. kaufte! er lief dann zurück, 
ich folgte ihm. Er schmückte unn zehn Minuten lang das 
Grab, zündete die Kerzchen an und dann fnieete er sich an , 
das Grab hin, faltete die Händchen und schien zu beten. 
Ich sprach das Kind noch einmal an, ließ mir dieWohnung 
der armen Familie noch einmal sagen, bei welcher es zu finden 
seh und gab ihm,noch ein 'Geldstück. Am andern Tag er
zählte ich diese kleine „Allerseelentag-Episode'' in meinem 
Münchener Journal und hoffte im Kreise meiner Bekannten 
vielleicht etwas für meinen kleinen Ärab-Findling thun zu 
können. Aber am selben Tage noch f.Dpfte, es an meine 
Thüre und ein Kammerlakei Ihrer Mas. der Königin Therese 
trat herein mit dem Bedeuten, Ihre Majestät habe heute 
mein Blatt gelesen und wünsche zu wissen, ob ich nichts 
Näheres anzugeben wüßte, wo dieser Knabe zu finden wäre. 
Es war mir in diesem Augenblicke, als füllte sich mein 
Zimmer mit Engelschaaren und mein Herz mit^ süßer Rüh
rung. — Ich gab die gewünschte Kunde. — Die hohe, 
hochherzige, milde, segenreiche Frau hat den Knaben sogleich 
aufsuchenTassen und sich seiner Zukunft angenommen! — 
Die Thräne, die eben jetzt, indem ich diese Zeilen nieLerschrei- 
be, an meiner Wimper hängt, ist der würdigste Schlußpunkt 
dieser Zeilen, diedem huldigenden Andenken einer unvergleich-- 
licheu und unvergeßlichen Fürstin geweiht find."

G etr eid-
• !

Gattung.

Ottobeuren, 
den 30. November 1854.

Memmingen, 

den 28. November 1854.

Mindelheim, 

den 25. November 1854.

höchster | mitterer niederster 1 höchster 1 mitten et | niederster hock stet mitterer 1 nederster.

ft- fr. st. fr, fl. Fr fl- fr. st. fr. fl. Fr. fl. h. fl. fr. fl. fr.
Kern. 31 38 31 7 30 14 30 3Q 29 56 28 41 29 38 28 ■ 48 27 23
R o a g e n. 24 51 23 45 22 48 24 51 24 8 23 40 25 3 23 50 21 5
Gerste. 15 4.0) 15 15 14 55 15 47 15 27 i 14 42 15 36 15 1 14 25
Haber. | 8 51 8 9 7 36 8 6 7 51 7 31 7 |40 7 19 j 6 57n a cb ö e m M t tt e t kreiß’
Aufschlag: Kern — fl. 4 fr. Rogge» — fl.-— fr. Gerste n — fl. — fr. Haber ------- fr.
Abschlag: Kern fl. — fr. Roggen 1 fl. 38 fr. Gersten — fl. 40 fr. Haber — 1 fr.

B rod t a p e: % Loth. M e h l p reif e: fl. fr.
Semmelbrod zu 2 fr. 7 Der Metzen Mund mehl H ff 5 18
Weißbrot) o. Kern - Mehl zu 2 fc — 8 1.2 ff ff . Semmelmehl ff ff 4 14
Halbweißbrod zw 2 fr. . -r— 9 7j8: ff ff Mittelmehl ff ff' 3 10

f, ff ff. zu. 4 fr. . , , -- 19 3j4 ff ff Mächmehl ff f-f - . 47
Roggenbrod jn 2 fr. — " » 11 114 . , ff Koggenmehl

ff ff 2 27
/ff zu 4 fr. ' -- 22 lj2

Gedruckt und vecirgr hey Isd. Bast. Gunter verantwortlicher RedakteurRart Ganser,
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dm 7. Dezember 1354Donnerstag

Waö Fliegen locke, das lockt auch Freunde her.
Wer hat und kann geben
Mit dem wollen die Freunde leben. 
Wenn ihm dann wird der Beutel schlicht. 
Gehen sie vorüber und kennen ihn nicht-

Amtliche Bekanntmachungen»

Die Herstellungen von Kohlengewölben bei den Schmied» 
Werkstätten betr.
An sammtliche Gemeinde-Vorsteher.

Nachdem zur Anzeige gekommen ist, daß sich 
bei mehreren Huf- Ketten- und Hammerschmieden 
keine gewölbten Kohlenbehäitnisse, Kohlengewölbe 
besinden, so werben sammtliche Gemeinde-Vorsteher 
beauftragt, ungesäumt bei den Schmieden ihres 
Bezirkes Nachsicht zu pflegen, und im Falle keine 
solchen Kohlengewölbe vorhanden fein sollten, bin? 
»en 14 Tagen hierüber Anzeige anher zu erstatten.

Am 5t,n Dezember 1854.
Königliches Landgericht Ottobeuren.

Graf, Landrichter,

Das Aufkäufen von Getreide betr.
Bekanntmachung.

Seit langer Zeit wurde keine Person wegen Auf? 
kaufens von Getreide dahier zur Anzeige gebracht, 
während vermuthlich noch in manchen OrtSgemein- 
den sich solche Aufkäufer, welche den Gemeindevor
stehern und übrigen Gemcindcgliedern bekannt feilt 
können, befinden dürften.

An die Gemeindevorsteher ergeht hiemit der Auf
trag, binnen 8 Tagen die ihnen bekannten Getreide- 
auf laufet anher anzuzeigen oder Fehlanzeige zu er
statten.

Zugleich wird Jedermann airSdem Publikum auf
gefordert, solche Aufkäufer und Zwischenhändler, 

fernerS auch Solche, welche angeblich „gegen Lohn" 
aus Dörfern Getreide zur Schranne führen, be
hufs der geeigneten strengen Bestrafung resp. 
scharfer Ueberwachung anher namhaft zu machen, 
wobei der Name des Angebers verschwiegen bleche» 
feil.

Schließlich werden die Artikel V. und VL der 
allerhöchsten Verordnung vom IZteu Juni 1817. 
(Regg. Bit. 1817. S. 587 ff) „den Verkauf des 
Getreides auf dem Halme oder der Wurzel betr." 
aus Anlaß eines Handels mit un gedroschenen 
Getreide (Deesen) in Erinnerung gebracht.

Ottobeuren, am 50ten November 1854»
Köntgkichrs Landgericht OttobeWM.

Graf, Landrichter.
A r t i k t l V,

Der ganze Werth der verbotswidrig s»f 
Halm oder Wurzel oder auch ungedrvfchen verhsn- 
Velten Früchte, nach den zur Zeit des Vertrages 
bestehenden Mitkelpreisen u n d der ganze Be
trag der dafür geleisteten oder bedungenen KaufS- 
und Anlehens-Summen, Darangaben, UuteHawd- 
lungökostea u. s. w. welcher, wenn er durch Ver
trag selbst nicht ausdrücklich bestimmt worden ist, 
dem eben erwähnten Werthe der Früchte d»rcha»K 
gleich bemessen werde» M, Verfallen dem Armrir- 
foirde

mit Vorbehalt von 2)3 für die Angeber, 
wen» sie die Entdeckung und tteberführMA der 
SchllldigeK veranlafferr.

A r t i k - r vr.
Käufer, Darleiher und Unterhändler sollen
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< rs sserd em «och tnif Polizeiarrest von 14 Ta
ge« -iS 4 Wochen bestraft und im zweiten U'ber- 
tretungSfaüe nebst der verdoppelten Arrestftrafe 
durch die Kreis-Zntelligenz-Llätler öffentlich nam- 
Haft gemacht werden.

Die Vorsteher sind beauftragt,diese allerhöchste 
Verordnung vom 13ten Mai 1817. öffentlich zu 
verlesen und wie geschehen, mit obenerwähnter An
zeige anher zu benchten.

Daruntersachrmg treten des dem Bauern "Zkaver Schaute in 
Altisrted zugefügim Diebstahlsverbrechens betr.

Bekanntmachung.
Inder Zeit vom Sonntag den igten ds. 

Mts. bis Sonntag den 26ren ds. Mrs. wurde 
dem Bauern JEavir Schaute in AktiSried durch 
Oeffnen der in seiner obern Schlafkammcr besindr 
lichrn Truhe mit dem zu diesem gehörigen Schlüs
sel ein Geld ranzen von gelbem Leder, mit 
einer messingenen Schnall,, grüner Naht, roth u. 
Iveißgeflecktem Bandel zam Zuknüpfen — sammt 
dem Inhalte des GeldranzenS, nämlich 118 — 
120 st. meistens Kronenthaler und etlichen zwei 
Gulden und Einguldenstücken gestohlen.

Wer über diesen sonderbaren Diebstahl Auf
schlüsse zu ertheilen vermag, wird ersucht, solche 
schleunigst anher mitzutheilen.

Am 30t,n November 1854.
Königliches Landgericht Ottobeuren.

Graf, Landrichter.

Diebstahl zum Schaben des Bauern AnvreaS Saitner bo« 
Guggenhirle Gemeinde Rettenbach betr.

Bekanntmachung.
Am iZten d. MtS. wurde aus mehreren Kamee 

ren im Hause des Bauren Andreas Saitner zu 
Guggenhirle (Einödhof bei Rettenbach) entwendet.

1 .) an baarem Geld <) st. 12 fr.,
2 .) zwei silbergefaßte Rosenkranz mit rethen Per

len, 4 st. 30 fr. werth,
3 .) einen goldenen Fingerring mit den Buchsta

ben : B. W., 4 st. werth,
4 .) eine silberne Uhrkette s. g. Erbsenfette circa 

3 Ellen lang, 5 st. werth.

5 .) «in schwarz seidenes Halstuch mit rothem 
Streife, 2 st. werth,

6 .) drei weisse baumwollene Sacktücher, ä 6 —
9 fr. werth.

Es wird vor dem Ankauf dieser Gegenstände 
gewarnt und ersucht, allenfallsige Aufschlüße schleu
nigst dem unterfertigten Gerichte mitzutheilen.

Ottobeuren, den 25ten November 1854.
Königliches Landgericht.

Gras, Landrichter.

Voruntersuchung wegen DiebstahlSvergehens zum Schabe» 
des Bauren Melchior Merk in Alrisried betr.

Bekanntmachung.
In der Nacht vom 2gten auf 30ten v. Mts. 

wurden dem Bauren Melchior Merk in Altiöried 
aus der Speisekammer entwendet:

1 .) zwei Kübel mit Rindschmale circa 36 — 
58 Pfund enthaltend, die Kübel sind von Eichen
holz und mit hölzernen Reifen beschlagen, werth 
17 fl-,

2 .) eine kleine messingene Pfanne, werth 2 fl.,
3 .) ein weißer Laibbrod, werth 24 fr.,
4 ) 4 Stück Ofennudeln ä 2 fr. zus. 8 fr.

ES wird ersucht, allenfallsige Aufschlüsse über 
den Dieb und die entwendeten Sachen schleunigst 
anher mitzutheilen.

Am 5len Dezember 1854.
Königliches Landgericht Ottobeuren.

Graf, Landrichter.

Fleisch « Taxe für den Monat Dezember betr.

F l e i s ch s a tz.
Die hiesigen Metzger haben für den Monat 

Dezember folgende Flrischpreise angegeben:
Mastochsenfieisch per Pfund ... 12 fr.
Rindfleisch „ „ ... 10 „
Kalbfleisch „ „ . . , io „
Schweinfleisch „ „ ... 16 „

Obige Taxen sind lediglich als Maximalpreise 
anzusehen, so, daß das Fleisch auch um geringere 
Preise, unter der Voraussetzung verkauft werden 
darf, daß
1) dasselbe von guter Qualität ist, und
Ä) die Anzeige deö geringerr Preises rechtzeitig -er
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Lokalpolizibehörde gemacht Wird, welche hie
rüber je nach Umständen der DistriktSpolizeir 
Behörden zu beachten ist.
Die Gemeinde - Vorsteher werden beauftragt, 

obigen Fleischsatz bei den Metzgern ihres Bezirkes 
anschtiiben zu lassen, und dessen genaueste Ein
haltung zu überwachen.

Ottobeuren, am 5ten Dezember 1854.
Königliches Landgericht.

Graf, Landrichter.

Lungenseuche unter dem Hornvieh zu Irrste betr.

Bekanntmachung.
Der Handelsverkehr mit Hornvieh von und 

nach der Ortschaft Jrrsee dieß Gerichts wird hie- 
mit unter Androhung strenger Strafe gegen die 
Zuwiderhandelnden verboten.

Kaufbeuren, den 23ten November 1854.
Königliches Landgericht.

Der Königliche Landrichter:

Wolff.

Stipmbleneröffnung für Zöglinge der Privat-Ackerbau-Schulk 
bti Gutachters Johann Kerler von Jllerfeld betr.

Bekanntmachung.
Gemäß hoher RegierungSweifung vom 30ten 

Oktober, präs. t4ten November l. IrS. hat das kö
nigliche Staats - Ministerium des Handels und der 
öffentlichen Arbeiten ä Conto der Centralfonds für 
Cultur pro 1854J55 versuchsweise den Gesammtbe- 
trag von 24v fl. zu Stipendien ä 120 jL — für 
zwei, wo möglich auS dem Bauernstände zu wählen
der Zöglinge protestantischer Konfession von der Pri
vatackerbauschule deS Gutöpachters Johannes Ker
ler zu Jllerfeld unter der Voraussetzung bewilligt, 
und der königlichen Regierung von Schwaben und 
Neuburg, Kammer deö Innern behufs der Verlei
hung zur Verfügung gestellt, daß daS landwirth- 
schaftliche BezirkS-Comits Mittel-Iller wahrend deS 
Aufenthalts der Zöglinge an der Anstalt zur beliebi
gen Einsicht der letzteren und zur steten Uederwachung 
der Zöglinge beauftragt ist. —

Bewerber um die so eröffneten Stipendien haben 
ihre Gesuche binnen längstens 14. Tagen dahier rin» 
zureichen, und dieselben mit folZenden Nachweisen zu 
versehen:

1 .) GeburtS-Zeugniß, und «S wird bemerkt, daß 
ein Alter der Zöglinge von 14 — 18 Jahren sich 
bedingt.

2 .) Religionö- Sitten- und Schul-Zeugniß,
3 .) gerichtsärztliches Zeugniß über Gesundheit 

und körperliche Tüchtigkeit zur Uebung in dem jugend
lichen Alter angemessenen landwirihschaftlichen Ver
richtungen.

4 >) legales Attest über Zustimmung zum Auf- 
nahmsgesuche von Seite der Eltern oder Vormünder 
der Eintritt der Zöglinge wird für daS Jahr 1855, 
auf den 2ten Jänner beantragt.

Grönenbach, am 27ten November 1854.
Königliches Landgericht.

Steiner, Landrichter.

300 fL Varmundschafto-Küpital
sind auf gute Versicherung zu 4 Procent ver

zinslich auözuleihen. Wo, sagt Verleger dieses 
Blattes.

Lott o.
In der 3löten Nürnberger Ziehung wurden gezogen:

20 37. SO- S3 U8-

Geburtö-, Sterb- und Trauungs- 
Anzeigen

im Monat S ep tember.

Geboren: Den 8,, Rupert, b. V.: Matthä Specht/ 
Krammer in Ottobeuren. — Den 19., Franziska, Romana, 
b. V.: Karl Beckeler, Söldner von Adern. — Den 22. 
Edmund, unehelich. — Den 28., M. Anna, b. 23.: And
reas Jmmerz, Söldner von Stephansried.

Gestorben: Den 4., Franz Laver Kneipp, Söldner 
und Weber von Stephansried, ,56 Jahre alt, an der Brech
ruhr — Den 13., Anton, Kind des Sölvners Johann 
Burkhart in Ottobeuren, 17 Tage« a!t, an Gichtern. — 
Den 18., Joh. Baptist, Kind des Schweizers Joseph Wespi 
in Ottobeuren, 4 Monat alt, an Gichtern. -— Den 21., 
Sebastian Lochbronner, lediger Tagwerker von Ottobeuren, 
24 Jahre all, au Abzehrung. — Den 24., Cäzilia Ret
tensberger, lediger Tagwerker -von Ottobeuren, 65 Jahre alt, 
an Wassersucht.

Getraut: Den 4., Tl. Herr Wilhelm Müller, kgl. 
Ilter LandgerichtSaffessor in Ottobeuren mit Fräulein C«. 
totitiß Stoll, SkeuerligütLätiöns-Commissärs-Tochiel von 
Wssttenhauseu,
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Z ® H f chen l a A d. Athest, D4» November. 
Die Cholera ist rasch auf ihrer, wie man glaubt, 
größten Höhe angekommen. Die Sterblichkeit ist 
sehr bedeutend — zwei Drittheile der Befalle
nen — der Verlauf entsetzlich rasch. Die letzten 
Tage galt eS den Garnisonötruppen, in Folg» 
dessen wurde die Cavalleri» sogleich nach dem deut
schen Dorf verlegt, aber auch dort hat die Seuche 
schon Opfer gefordert. Ein Theil Infanterie wird 
die Stadt heute verlaffen. Der Schrecken ist 
groß die Flucht allgemein. II. MM. der König 
«nd die Königin besinden sich wohl. Der ehr
würdige, auch in Deutschland in den weitesten 
Kreisen wohlbekannte Gymnastarch G. GennodioS 
ist am 24. Nov. gestorben. Die ' Occupations- 
truppen betragen nach verlässtgrn Nachrichten an 
2400 Mann; 1600 Franzosen, und die übrigen 
Engländer. —

Gute Belohnung.
„Was thäten Sie demr, wenn ,Sie 50,000 Gulden ch 

Gold fänden?"
„Ich — würde dem guten Manne, der sie verloren,, 

.500 Gulden Belohnung geben !"

Bettler: „Herd! Eine arme blinde Frau bittet Euch 
um ein Almosen!" -^-.'Hewr: „Eurer Mann !: Ihr scheint 
mir ja mehr wahnsinnig als blind, und mehr ein Mann 
als. eine Frau zu sein?" — Bettler: „Za, wissen.'-, Herr! 
Wie meine Schwester, Gott hab' sie selig, gestorben ist, mch 
die war blind, — da hab' ich ihr Geschäft übernommen.

Charade.
Dreisilbig,

Das Ganze war ich wohl in meinen ZüngllngSjahren, 
Kem Baum zu hoch für mich, kein Sprung für mich zu weit; 
Kein lust'gerStreichzu schwer-kein Fluß, fchwanrnr ich,zu. breit. 
Ein lächerliche? Ding, Gedanken an Gefahren.
Ob gut, d6'' minder gut da meine Schritte waren
Zu prüfen, hielt ich die zwei Ersten nie bereit,'
Und einerlei war mir's, ob gar wodl mit derZeit
Der Bruch der Dritten konnte alles mir ersparen.
Da sah mich Lina so,in meinem tollen Treiben,
Und rief mir ängstlich zu:.--.Fürwahr, ich hasse Dich, 
Wirst künftig Du nicht still und sitrig bei mir bleiben."' 
O Liebesallgewalt! wie änderte ich mich!.
D ie Er st en sollen jetzt nur dazu mich ermuthen, 
Zu stiegen an d ie Dritte dieser Schönen, Guten.

> ch r an ne n - n b e i e._ _ _ _ >
G etreld- t t » b e u r » 3f M e m m

- ; •
i n 3 e ff, M r n d e lh e t m.

bett 7. Dezember 1854. den 5, Dezember 1854. deu 2 Dezember 1854.
G a tt tt n a. ■ ”

. höchster. | mitterer niederster höchster 1 mitterrer | niederster höchster I mitterer 1 nedcrster.

st- . kr. : st. i kr. st- kr. st. kr. . st. kr. st. kr. st. kr. st. kr. fL kr.
K t t n. 31 !-* - 29 56 ! 28 ZK ; 50 .24 ■ . 35 i 28 i 40 30 i 15 , 2g i 17 27 17
R o a g e w.' 24 24 : 24 10 i 25 - 5 ' 24 25 - 25 ■ 50 : 22 3t 25 i 4 .24 15 21 54
G » rst e. 15 53 L 15 • 2 14 25 15 55 : 15 ; .32 15 K 15 50 15 14 14 23
H » i» e r. 8 : 5 ; T '54 T 50 8 ' '7 V 7 i 56 i 7 32 7 50 , 7 2 7 . 10

dem t17 1 t te . § preis:
Ausschlag r Kerir -ft.-■- kr. Roggeli -- st. 25 kr. Gersten — st. — kr. Haber — fl.—kr.
Abschlag:: Ksrw 1 st. IX kr. Roggen — \ I. — kr. Gersten — st. 13 kr. Habet — st,15kr.

V- c V Hf e -Pst. Loch: M e h? X preTfe: fl. kr.
• Semmelbroo zu 2 kr. ' — 7 Der Metzert Wundmehl ff fr 5 23»

Weißbrod v.. Kew » Mehl' z u 2' kr: |: 8 M, i //' ff Semmelmehl tf ff~ 4 1K
HalbweMrod zu 2 kr. ; —" ! 9 7)8 ff ff Mittelmehl fr fr 3 13

M 4 kr, . — 19 7i8 ; ff Nächmehk tf tr — 4'7'
RdWuLrod' zm 2! Er, ! —J 11 3.8 ; !*■ ff Woggenmehl tr ff 2 - 30

» zu 4 kr: — 22 3)4 ■ 11;.

M«Lk«MtUiro Ntftgg Hess' JsyüBuyrr. Gan^ep. VeranttvsrUjcher Reverkrem: r Rael Genfer»



B e i l a g e
zu Nro. LK. des Qttobeurer-Wochenblattes denken Dezember L88Ä-

Renten - Anstalt/ Lebens- und Leibrenten-Verstchernuge»
der

bayerischen Hypotheken- und Wechsel - Dank.

Den bet der Nenten-Anstttlr BethMgten diene zur lllachricht, daß der Rechenschaftsbericht für das Jahr 1853 im 
Druck erschienen ist und bei der Bank selbst oder den betreffenden Agenden in Empfang genommen werden kann. Einlagen fug 
IX. Zahresgesellschaft, sowie Nachzahlungen zur Vervollständigung theilweiser Einlagen in den acht älteren Gesellschaftenstiideir 
bis zum Jahrcsschluß Annahme.

Die mit der Bank verbundene flebenevevficbertings ° Anstnlr bietet das geeignetste Mittel, um durch Ersparung 
aus dem laufenden Einkommen den Angehörigen ein nachdem Tode des Familienhauptes zahlbares Kapital von einer bestimin-- 
ten Große zu sichern. Ob der Tod erst nach einer Reihe von Jahren oder unmittelbar nach erfolgter Versicherung eintritt, macht 
dabei keinen Unterschied und es kann diese Anstalt daher vorzüglich in Zeiten, wo verheernde Krankheiten das Leben selbst der 
Gesündesten und Kräftigsten bedrohen, zur Benützung empfohlen werden. Nähere Auskunft ertheileu die Agenten, welche auch 
die Versicherungs-Anmeldungen entgegen nehmen und ohne Kosten an die Bank einbefördern.

Die Lelbrenten-Versicherungen eignen sich vorzüglich für Solche, welche sich der Sorge der eigenenVermögens- 
verwaltung entheben und zugleich eine möglichst hohe Rente von ihrem Kapital ziehen wollen. Anträge zu Leibrentensersiche- 
rungen können mit der zum Rentenkaus bestimmten Summe gleich direkt an die Bank gesandt werdens auf besonderes Ber-- 
langen übernehmen jedoch auch die Agenten die Besorgung.

Die Grundbestimmungen der drei genannten Anstalten können sowohl bei der Bank selbst, als den Agenten bezöge« 
werden.

München, 2ten Oktober 1854.
Pie Adminiftralion der bayerischen Hypotheken- und Wechsel - Wank.

Ed. Brattler, Dirigent.
Mindelheim, den 20ten Oktober 1854.

I. Rokhenfelder, Bankagent.

Ans Franken, 1. Nov. Die große Herzensgüte der 
höchstseligen Königin Tderesie war, als sie mit ihrem 
edlen Gemahl von dessen Thronbesteigung in Würzburg re- 
sidirie, dort allgemein bekannt, kein ai ummererfüllter ging un- 
getröstet, keinHilfesuchender ohne Unterstützung aus dein schönen 
Schlosse. Die irdische Hülle, welche einen so edlen Geist barg, 
ist in kalter Gruft den ili euren Reliquien des durchlauchtigsten 
Wittelsbacher Hauses beigesellt, aber das Andenken an das für 
die leidende Menschbeit-so warm schlagende Herz wird im 
Munde des Volkes sonleben. Wir erlauben uns einen Zug der 
wohwoltenden Güte der nun dahingeschiedenen hohen Frau 
mitzutheilzn der lauter spricht als alle Lobpreisungen. Es 
war-einige Jahre vor der Thronbesteigung Sr. Majestät des 
Königs Ludwig, als um w Mittagsstunde im k. Hof
garten zu Würzburg ein junger, kaum den Knabenjahren ent
wachsener Mensch in den einsamen Partien desselben umher- 
wandette. I» seinem Gesichte mochte wohl etwas liegen, das 
ansdrückie, sein Inneres werde von einem bangen Gefühle 
beängstigt, denn als er an einer Dame, welche sehr einfach 
gekleidet mit einigen Kindern in einer Seitenlaube saß, vor- 
beigegangen war, höstich grüßend, kam ihm ein Kind nach, 
ein hübsches blauäugiges Mädchen, das ihm bedeutete, er solle 
zur Mama komme». Der junge Mensch wendete sofort um, 
und die Mütze ziehend fragte er nach dem Begehren der Dame; 

auf deren näheres Eingehen in' seine Verhältnisse erzählte er 
denn mit aller Unbefangenheit der Wabrheii, er sek nach 
Wurzburg gekommen, um auf dem Gymnasium weiter zu 
studiren, habe aber gar keine Bekannte hier. Gleich nach feiner 
Ankunft sei er mit Schrecken inne geworden, daß er 20 fi., 
die ihm sein Vater daheim ertra mitgegeben, entweder ver
loren habe oder diese ihm unterwegs abhanden gekommen 
seien. Er fei nun in größ-er Verlegenheit und habe gemeint, 
er wolle die Frau Kronprinzessin, von deren Güte er schon 
auf dem Herwege- gehört, bitten, ihm einiges Geld zu leihen, 
bis er solches von der Heimat nachgefchickk erhalte und dann 
das Geliehene wieder zurückgebeu könne. Da lachte denn die 
Dame hoch auf und forschte, warum er denn sein Vorhaben 
nicht ausgefuhrr? Der junge Mensch versetzte etwas betroffen, 
das sei eben sein Anliegen, er wäre oben im Schlosse gewe
sen, aber man habe ihn gar nicht hör die Frau Kroaprin- 
zessin gelassen, weil er nicht jedem so ohne weiters sage» 
wollte, welche Bitte er an $jefe habe. Die Dame rief Sie 
Kinder, welche mittlerweile sich etwas im Spiele entfernt 
hatten, herbei, und sagte zu dem Bittsteller, er solle auf rem 
freien Platze Himer dem Schlosse warten, sie wolle sehen, 
ob die Frau Kronprinzessin geneigt wäre, ihm Geld zu -leihen. 
Sie lächelte freundlich, als der junge Mensch sie fragte, ob 
sie biettticht tl«»s bsi Host sei, wenn bas sei, s» möge



die Güt« haben, sich "für ihn zu verwenden, et werde be
stimmt das Geld wieder bringen. Die Dame entfernte sich 
mii den Kindern, der SublikaM ging langsam, der erhaltenen 
Weisung. gemäß, zum Sehloßplatz, wartete auch gar nicht lange 
dort, als eine Frau aus dem Schlosse zu ihm iral und ihm 
ein schweres Päckchen einhändigie, mit dem Bemerken, Lies 
sei von der.Frau Kronprinzessin. Der junge Mensch nahm 
dieses freundlich in Empfang und sagte, er wolle sich bei der 
Fran, welche rie Kinder beaufsichtigt habe, schon selbst noch 
bedanken, weil sie so gut für ivn gesprochen. Die lieber - 
bringerin woll e, jetzt neugierig geworden, weiter forschen, 
doch in dem Augenblicke klirrte oben ein Fenster und wurde 
ibr Namen gerufen; sie eilte dem Schlosse zu und der Supp
likant fort. Nach wenigen Tagen kam er wieder, glücklicher 
Weise begegnete er auf der Stiege schon der Frau, welche 
ihm das Geld übergeben, und sagte, sie möchte der Frau 

Kronprinzessin sagen, er bringe sein Darlehen wieder, La er 
Geld nachgeschickt erhalten habe, und wolle auch der Frau, 
welche rie Kinder im Hofgarten beaufsichtigt und für ihn ein 
gutes Wort eingelegt habe, noch besonders ranken. Die An
gesprochene sah ihn anfangs etwaZ seltsam an, dann eiltesie 
voran, kam aber bald wieder zurück und führte den etwas 
Befangenen durch mehrere Zimmer in ein größeres, wo er, 
wie sie sagte, die Frau Kronprinzessin selbst finden werde. 
Der arme Junge erschrack aber nicht wenig, als er gewahr 
wurde, wer die ihm freundlich zulächelnde Dame sei, welche 
allein im Zimmer auf einem Tabourel saß, während einige 
andere reichgekleidete Damen ehrfurchtsvoll vor ihr stunden. 
Er war keines Wortes mächtig, Ins die huldvollen Worten 
ihn ermunterten. Einiges zu seiner Entschuldigung wegen des 
gemachten Versehens zu stottern. Die Fräu Kronprinzessin 
bedeutete dem Sublikanten, als er verwirrt, wie er war, aus 
der Tasche das vermeintliche.Darlehen zog, er möge sich nicht 
bemühen, es freue sie einen wackcrn Menschen für den Au
genblick der Verlegenheit entrissen zu haben und er möge ihr 
stets ein freundliches Andenken bewahren. Der junge Lian» 
erholte sich von seinerlle'berraschungerst, als erwieder draußen in 
den Vorzimmern war, und die Kammerfrau ihn fragte, ob 
er die Frau Kronprinzessin wieder erkannt habe. Der ange- 
hende Musensohn machte sich eiligst davon und gelobte, von 
dem erlebten Begegnisseir Niemand elwas zu erzählen, denn 
er fürchtete, wegen seiner Unwissenheit, seine künftige ixQni, 
ein nicht erkannt zu haben, schief angesehen zu Werren 
Erst in reifem Jahren, gelegentlich einer Tour nach der 
RöbN, enthüllte er sich dem Schreiber dieses und sprach 
mit Begeisterung von der hohen Frau, die seine Unschick
lichkeit übersehend, ihn aufgerichtet habe, ohne, was ihm 
damals zum großen Tröste gereichte, nach seinem Namen 
zu fragen. Noch ftüher als seine hohe Wohlihäterin raffte 
ihn der Tos hinweg, sie war ihm der leuchtende Stern 
seineL Lebens gewesen.

Handlungen solcher Art sind bei dem vortrefflichen Cla- 
xakter der hohen Verblichenen nichts Seltenes gewesen, ver
dienen jedoch gerade in unserer Zeit Uns Licht gezogen zu 
werde». — Schreiber dieses befand sich' gegen Ende der 
Dreißiger Jahre zu München an der Hochschule, und auch 
ihm war einst das Geld von zu Hause amigeblleben. Statt 

.des se^tsty erwarteten Geldes kam ein Brief, der ihm den 
in zwischen Tod der Müller tüst i rm Bemerk^

anzeigte, daß es nicht möglich wäre, ihm unter diesen Um- 
ständen Geld zu schicken; wenn ex sich nicht selbst zu.helfen 
wüß'e, so sollte er lieber Las Studiren aufgeben und nach 
Hause kehren. — Der Schmerz über den zeitlichen Verlust 
derjenigen, rie bisher allein für ihn gesorgt, dann der Um
stand, daß er seit Monaten sehr kümmerlich gelebt hatte und 
am Ende doch seine Lebensrichtung ausgeben sollt«, brachten 
ihn der Verzweislung nahe. Seit zehn Tagen hatte er nichts 
Warmes genossen, und sich täglich mit einem Kreuzerlaibel 
und Wasser begnügen müssen. Da brach er eines Tages, 
uus Dem Colleg heimgehend, auf der Straße ohnmächtig zu
sammen. Vorübergehende trugen ihn in einenahe Krastsuvpen- 
Anstalt. Hier wieder zu sich gekommen, wurde er, fieberkrank, 
von zwei fremden Herrn in sein Logie geleitet.^ Beim Weg
gehen erführen die beiden Menschenfreunde von der Hausfrau 
die muthmaßliche Ursache des Unwohlseins ihres Zimmerherrn. 
Des andern Morgens erschien ein Hofiacsuai an deö Kran
ken Bette, überreichte diesem eine Fünfziggulden-Rolle mit 
den Worten: Ihre Majestät.die Königin lasse ihm sagen, er 
möge einen Arzt rufen lassen und sich ordentlich Pflegen; 
wenn die Summe nicht hinreiche, so könne, wo diese her
komme, noch Mehreres erfolgen. — Und in der That kam 
nach acht Lagen derselbe Hosoiener wieder, erkundigte sich 
nach des Kranken Befinden (dessen Verhältnisse sich inzwischen 
dadurch auch gebessert hatten, daß ihm von anderer Seite 
der Antrag zu einer Verwendung gemacht wurde, wodurch 
sein Studium keinen Eintrag erlitt) und überreichte aber
mals die gleiche Summe. — Wenn nun auch diese an's 
Wunderbare grenzende Schickung von dem freudig Genesen
den als ein Akt der göttlichen Vorsehung mit dankbarer 
Pietät hingenommen wurde, so nahm doch von jetzt an die 
königl. Landesmniier in seinem Herzen diejenige Stelle ein, 
welche die eigene Muiier einst eingenommen halte; und auch 
ihm wurde die milde hohe Frau seines Lebens Stern, 
der ihn auch in den verhängnißvoUen Jahren 18-48 und 
1849 auf der Bahn der Pflicht uns des Rechtes leitete. 
Der Himmel sei darum der schönen Seele Lohn, ihrer Asche 
aber sei der Friede!

Der S tiefmops. „Wenn du mich ärgerst," sprach 
die Mama zur Tochter, die ihren Mops schlug, „io kränke 
ich mich und sterbe, und du bekommst eine Stiefmutter." —- 
Die Kleine ward plötzlich still und nachvenkeno, uns sagte 
dann: „Mütterchen, wenn die Bella stirbt, krieg ich wohl 
auch einen Stiefmops."

ja- .—t..1., ■■a.-.ajjaafia —Batgaaa

R ä t v s e l.
Wir sind lustig kleine Kreaturen, 
Verschied'uen Klangs, verschied'ner Naturen ; 
3m Glas der eine von uns thront, 
Im Eck der andre steckt und wohnt, 
Im Zinn da muß der dritte sehn. 
Es schließt das Schloß den vierten ein;
Suchst du den fünften, so greif' zu
Sie hat ihn nicht, er nicht, aber dir.
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Dummheit — ja, fürwahr — sie kann verletzenz 
Doch — sie kann auch oft gar sehr ergötzen. 
Dieses Spruches Wahrheit — wie vor Jahren — 
Kannst tu auch noch heute oft erfahren.

Auszug aus dem königl . bayer. Kreis-Amtsblatt von Schwaben und Neuburg isu.
Nro. 7Q.

| Inhalt: Die ordentlichen Gemeinde-Ersatzwahlen in den Statten Memmingen, Neuburg und Günzburg fürdie Wahl- 
s Periode 1854J57. — Agenturen der k. k. prioiiegirten oster. Feuerversicherungs-Gesellschaft. — Die Vereine ter Gustav-» 
i Adolph-Stiftung. — Die erledigte 11. protestantische Pfarrstelle in Bayreuth. — Schranen-Anzeige — Beilage.

Nro. 80.
e Inhalt: Die Herausgabe eines neuen Niederlage-Regulativs. — Die epidemische Brechruhr, hier die Eröffnung des 
Z Schuljahres pro 1854J55. — Die Abhaltung des diesjährigen Central-Lantwirths- (Oktober ) Festes. — Die epitemi- 
I BÄechmhr, hier die Eröffnung des Schuljahres in Neuburg pro 1854)55. — Die Erledigung des Schuldienstes in Mödin- 

Z gen, kgl, paudgerichts Dillingen. — Die freiwillige» Ersatzmannstellungen. — Die Erledigung des I. und 11 pumpert'sitzen 
l Manual-Kaplanei'Benesiziums bei der Kirche zum heil. Kreuz in Augsburg. — Kreisnotiz. — Beilage.
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Ad Nu tu. 8248 Praes. 2)12 34.
i An fammtlicbe Distrikto- Polizeibehörden von

Schwaden und Vteubuvg,
pDa5 Verfahren in Polizei-Strafsachen, hier die Begnadigungs- 

Gcszche bctr.

ImNanen Seiner Majestät des Rönigs.
Das kgl. Staalsmiiiisterinm des Innern hat behufs der 

Vereinfachung und Beschleinigung der Geschäftserledigung im 
bezeichneten Betreffe nachstehende Anordnungen getroffen:

Begnadignngsgesnche in Polizeistraffachen, 
welche nicht unmittelbar an Seine Majestät den König 
vorgelegt werden wollen, sind immek bei der einschlä
gigen Unterbehördeeinzureichen oder zu Protokoll an- 
zubringen. Hiernach sind dieselben, wenn sie nicht zu einer 
Beanstangung in formeller Beziehung, insbesondere nach den 
Bestimmungen der generälifirten Minifteral- Entschließung 
vom 22. Dezember 1852 Nr. 21305 „die Zulassung von 
Advokaten und von schriftlichen Eingaben betr. (Döll. Vdg. 
Slg. neue Folge Xll. Band Seite 267 §. 2187) Veran
lassung geben, beziehungsweise nach Berichtigung des Voll- 
machtpunkles und nach Erschöpfung der etwa noch erforder
lichen Erhebungen auf dem vvrgeschriebenen Wege mit gut
achtlichem Berichte unter Beilegung der einschlägigen Akten 
an das kgl. Staatsministerium des Innern einzufenten, der 
Vollzug der fraglichen Strafe aber ist bi» auf Weiteres zu 
sistiren.

Nach Maßgabe der allerhöchsten Entschließungen vom 25. 
November 1852 und 2. Februar 1826, dann der Entschließ
ung des kgl. Staatsministeriums der Finanzen vom Hst. 
August 1824 (Doll. Vdg. Slg. Bd. XVIil, S. 257. yyd 
259 §§. 1763 und 1764 dann B». XIX Abth. XX, ch. 
197 §. 18) und nachdem Begnadigungsgesuche weder 
unter den in Absch. IV. des Stempelgesetzes vom 18. De
zember 1812 aufgeführten Ausnahmen begriffen sind, noch 
nach Art. 2 des Gesetzes vom 28. Mai 1852 über bas 
Tarregulativ von der Taxe befreit erscheinen, haben, sowohl 
die betreffenden Vorstellungen als Verhandlungen, Berichte ic. 
der Tar- und Stempel-Anwendungzu unterliegen,wenn 
nicht besondere Bestimmungen hinsichtlich ter Gattungen 
der in Rete stehenden Strafsache oder besondere 
persönliche Verhältnisse der Betheili.gten eine 
Ausnahme hievon bedingen.

Die Einreichung von Begnadigungsgesuchen bei dem kgl. 
Staatsminifierium des Innern hat hinfort nicht mehr statt
zufinden und werden die demungeachtet mrmittelbar tingerelch- 
tcn Gesuch lediglich zu den Akten genommen, und hiefür 
Empfangsbescheinigungen nicht mehr ausgestellt werden Nach 
dem bisher nicht allein auf Vorzeigung solcher Empfangs
bescheinigungen, sondern auch auf Grund protuzirter P o st
au! gab sch eine der Vollzug der betreffenden Strafe sistirt 
wurde, so wird bemerkt, daß eine solche Sistirung in Zukunft 
auf Protuzirung von Postaufgabscheinen, soferne dieft die 
Eingabe eines Benadigungsgesuches an das kgl. Sraats- 
mstnisteriums bestättigen, nicht mehr bewilligt werten
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Gleiches bet bezüglich derjenigen Begnadigungsgesuche 

|U gelten, welche bei der betreffende« LreiSregierung einge- 
reicht werden, ausgenommen jene Fälle, in welchen tiefe 
Meisstelle in -L Znstauz judäzkte-

Dorstehenve Verordnung hm mit dem 1. Iaimar 1'855 in 
Wirksamkeit zu treten.

Augsburg, ven 29ten Aovember 1854.

Aönrgi. Regierung von Schwaben K Neuburg.
Kammer des Inner-u»

Frhr. V.,W elden, kgch Regierungs-Präsident.
Hagen. colL

Vorstehende hohe Regterungs - Ausschreibung 
Haben die Gemeinde-Vorsteher schleunigst bekannt 
Zu machen.

Am 121 en Dezember 1854»

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf., Landrichter.

-Dw Verleihung -von landwirthschaftlichen Stipendien für da? 
Schuljahr 1854155 betr.

Bekanntmachung.
Das unterfertigte Kreis-Comits wird für das Schuljahr 

S851J55 an Zöglinge der landwirthschaftlichen Centrai- 
Schule zu Weihenstephan und Ackerbauschnlen aus dem Re
gierungsbezirke von Schwaben und Neuburg sechs Stipen
dien zu je 50 si. verleihen.

Die Bewerber um diese Stipendien haben ihre Gesuche 
mit den erforderlichen Studien-, Sitten- und VermögenS- 
Zmgniffen bis zmn 20le« Dezember l. Is. bei dem unter- 
fertigten Kreis-Comite einzureichen.

Augsburg, den 26. November 1834.

Rreio-LomirL
landwirthschaftlichen Vereins für Schwaben a. Neuburg- 

Der L Vereins-Vorstand:

.Frhr. v. Weiden, kgl. Regierungs-Pröstdeni.
Gebhardt, VereinS-Sekr.

Die Verwendung von Luftziegeln der Hochbauten betr.
Im Namen Seiner Majestät des Bönigs»
Die kgl. Staaisminlsterien des Innern, dann des Handels 

und der öffentlichen Arbeiten haben in einer höchsten E nschlies- 
sung vom 20. d. Wts. ausgesprochen, daß die Anwenvung der 
Luftziegel unter günstigen Verhältniffen insbesondere zn Ban- 
sührungen ans dem Lande zugestattm ist.indem dadurchdasBauen 
weniger vermögender Landbewohner erleichtert und der Holzbau 
vermindert wird.

Cs versteht sich von selbst, daß, wie die Fabrikation der 
Backsteine, so auch die Bereitung tüchtiger Luftziegel sorg' 
sällig überwacht werden nmß.

Die Bauenden haben übrigens das Vorhaben, Luftziegel 
anznwenrm, in dem Baugesuche zu erklären, so wie die 
Art uns Weise der Verwendung anzugeben; sie Baubehör
den aber sich über die Anwendbarkeit unter den gegebenen 
Verhältnissen auszusprechen, woraus die baupolizeiliche Ge
nehmigung oder Verweigerung erfocht.

Für die Anwendung der Luftziegel gilt als Vorschrist, 
daß das Gebäude, welches in der Regel nur einstöckig her
gestellt werden darf, einen von hart gebrannten Back' oder 
Bruchsteinen gemauerten Sockel und ein weit vorspringew» 
des schützendes Dach erhalte, und daß ferner ein gehöriger 
Verputz der Manern, vornehmlich deren Aussenseiten herg»- 
stellt werden muß.

Diese Vorschriften sind pünktlich zu beachten.

Augsburg, den 29ten November 1354

Rgl. Negierung v. Schwaben und Neuburg»
Kammer des Innern.

Frhr. v. Melden, kgl. Regierungs-Präsident.
Hagen, coli.

Die Bitte der Maria Barbara Walder um Auskunft über 
ihre Verwandten in Bayern uns über allensallsig» Erb
schaftsansprüche betr.

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren.

Werden sammUiche Gemeinde - Vorsteher beauf« 
tragt, zufolge hoher Regierungs-Ausschreibung vom 
25ten v. WkS. in Nro. 100 des KretS-AmtSblatteS 
beauftragt, nach denVerwandten einer gewiessen Ms« 
ria Barbara Walder, geboren am stten Juni 1778 
zu Weissensteigen, Tochter des Jakob und Ursula 
Hörnen, und ob derselben etwa eine Erbschaft zuges 
fallen ist, Nachforschungen anzustellcn, und ein allen« 
saUfsgeS Ergebmß bis zum 24ten d. Mts. anher am 
zuzeigen.

Am 12ten Dezember 1851.
Graf, Landrichter.

Lutz gegen Mayer wegen Forderung.

Bekanntmachung.
Unter Bezugnahme auf die dießgerichtliche Aus« 

schreibung vom 4ten vor. Mts. wird bekannt ge« 
geben, daß die auf Donnerstag, den 21 ten dieS 
Mts. anberaumte Taasfahrt zur Versteigerung deS 
Lutz'schenAnwesenö zuWeitenau suspendirt worden sei.

Grünenbach, am fiten Dezember 1854.

Königliches Landgericht.
Steiner, Landrichter,'
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Nie Herstellung einer Ueberflcht der mit Legltimailonsscheinen zum Getreidbanbel versehenen Individuen bet». 
An sämmtliche Gemeinde - Vorsteher.

In Folge eines hohen Regierungö-AusschreibenS erhalten sämmtliche Gemeinde - Vorsteher den 
Auftrag, liier die in ihren Bezirken vorhandenen mit Legitimationsscheine zum Getreidehandel ver
sehene Individuen ein Verzeichniß nach beigefüglem Formular bis zum Samölag den 25ten rs. an
her einzusenden.'

Da der von der kgl. Regierung zur Vorlage dieser Ueberstchr vorgestekte Termin sehr beengt ist, 
so gewärtigt man Die pünktlichste Einhaltung, widrigenfalls Exekutionsmsßregeln verfügt werben müßten.

Am I2ten Dezember 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren»
Graf, Landrichter.

^Linien, Stand 
Lauf- und Aller reS 
Num. Gctreibhänslers

Wohnort nut'1 
Angabe le;
Gemeinde.

Titel derAnsslaigkeit 
nttt näherer Bezeich
nung des Bssitz- 

thuins.

Vermögens- 
und Familien- 

verhältniffe
Leumund

Bemertungen, insbefondere 
über llmfang des Getreive- 

. Hames uni die Art des 
Belriebes

Den Stand der Sparkasse betr.

Vom Königlichen Landgerichte Ottobeuren.
Wird eine Uebersicht des Standes der Sparkasse am Schluffe des ElatSjahreg 1833)54, wo- 

rau5 das fortwährend wachsende Zutrauen zu dieser gemeinnützigen Anstalt auf eine höchst erfreuliche 
Weise hervorgeht, mit dem Beifügen zur öffentlichen Kmntniß gebracht, daß seither die Kassabarschaft 
größtrntheilö wieder verzinslich angelegt worden ist.

An den Einlagen per 44052 st. 36 1)2 kr.
Nahmen Theil
186 Dienftdothen mit 17564 fl. Ist kr.
148 Kinder mit 11023 fl. 1 1J2 kr.
48 Handwerksgesellen
And Näherinen mit 5600 fl. — 3j4 kr.
3 7 Unbemittelt und
Pfründner mit 13Q4 fl. 30 kr.
72 Vormundschaften
ANd Curateln mit 4311 fl. 20 3)4 kr.
73 Stiftungen, Armen-
funite u.'pfarrpfrünben ic. 415g fl. 24 1)2 kr.

Für obige: 44052 fl. 36 1)2 kr.

Uebersicht des Standes der Sparkassa Ottobeuren am Iten Oktober 1854.

SUMW» 
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Einzelnen- 
einlagrn

Vorjähriger 
Eiulagen- 

stand.

Heuriger 
Zuwachs

Zurückge- 
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Einlagen.

Gegenwärti
ger Einlage- 

stanv.

a.) Hypothe- 
cirtes Vermö

gen

t>.) Kassabaar 
schäft.

Darunter 
Jtiftitus.
Erübrigun, 
gen.

Activrest »er 
Rechnungen 

Pro.
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i 3467o | 2
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I13491

1854.

tr.
54

<

st-
4109

fr.
19 2)4

Vraf

st. I tr. 
440521-36 2)4.

Landrichter.

st-
a.

43385 
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Mehr gegen das 
Vorjahr um 
133 fl. 29 fr?

st. 1 kr.
1111 1 IS
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Die Konscribirung der Altersklasse 1833 betr«.

An sämmtliche Gemeinde-Vorsteher.
Am Montag, den I sjten dö. Mts. Vormittags 

y Uhk werden die Beschlüsse über die ZurückstellungS- 
gesuche und die Untauglichkeitscrklärungen in diesiger 
Gerichtskanzlei in Gegenwart deS kontroUirenben 
Ausschusses eröffnet.

Die Gemeinde-Vorsteher werden beauftragt, hie
zu jene Konscribirte ihres Bezirkes, welche reklamirk, 
sowie jene, welche sich als untauglich erklärt haben, 
hiezu vorzuladen, und den übrigen Konscribirten zu 
eröffnen, baß eö ihnen frei stehe diesem Akte beizu- 
Ivohnen.

Am 12ten Dezember 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Das Viehhüten durch werktagsschulpflichtige Kinder betr.

An sämmtliche Gemeinde-Vorsteher.
Esist zur Anzeige gekommen, daß werktagsschul- 

pstichkige Kinder zum Viehhüten verwendet, und 
feyertagSschulpflichtige Hirten vom Besuche deS Got
tesdienstes und der Christenlehr abgehalten werben.

Wann auch hie und da in besondern Fallen daS 
Wiehhüten durch schulpstichtige Kinder nicht wohl 
verhindert werden kann, so muß doch darauf bestanden 
Werden, daß dieselben die Schule, den sonn- und fey- 
«rlichen Gottesdienst und die Christenlehre fleissig 
besuchen.

ES ergeht daher an die Gemeinde - Vorsteher der 
katholischen Gemeinden der Auftrag, hierüber sorg
fältig zu wachen, und die dawiderhandelnde Dienst- 
Herrn anzuzeigen, um selbe zur Strafe ziehen zu 
können.

Am 12ten Dezember 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Me Bitte des Franziskaner Konventes auf dem Lechfelde nm 
Bewilligung einer Kollekte zur Vollendung der Reperatur 
des dortigen Kalvarienberges betr.

An sämmtliche Gemeinde-Vorsteher.
Von dem Franeiskaner - Convente auf dem 

Lechfelde wurde die Wiederherstellung eines schon 
früher daselbst bestandenen Kalvarienberges mit den 

Kreuzwegstationen, rmd einer Rotunda die eine 
Grotte, ähnlich der des hl. Grabes in Jerusalem 
enthalt, aus freiwilligen Beiträgen unternommen.

Diese Letzern reichen jedoch zur Vollendung 
des begonnenen Werkes nicht hin, und daö be
reits Hergestellte würde in kurzer Zeit gänzlich 
zerfallen, wenn nicht eine dauerhafte Vollendung 
der fraglichen Restaurations-Arbeiten in Bälde 
siattstndet, namentlich ist eine solide Eindecknng 
der Rotunda, die Anbringung fester steinener 
Aufgangöstufen zum Kalvarienberge und zur Ver
meidung von Unglücksfällen die Umfriedung mit 
einem eisernen Gitter nörhig.

Zur Aufbringung der fehlenden Mittel wurde 
daher mittelst hoher Regierungsen schliessung vom 
1. bß. Mts. aus daö von dem Konvente gestellt« 
Bitte gestaltet, eine Kollekte in unfern Landge
richtsbezirken, und unter diesen auch in dem hw- 
sigen, jedoch nur bei Wohlhabenden, und soweit 
daselbst nicht von den Kapuzinern kollectirt wird, 
während der ersten 6 Monaten deS kommenden 
Jahres vornehmen zu dürfen.

Die Gemeindevorsteher werben hievon mit dem 
Auftrage in Kenntniß gesetzt, dieser Sammlung 
kein Hinderniß in den Weg zu legen, vielmehr 
selbe nach Möglichkeit zu fördern.

Am 12ten Dezember 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Bekanntmachung.
Von den beiden in der Späheverfügung deö kgl. 

Landgerichts Oberdorf vom 2 4ken Oktober d. JrS. 
(siehe Sväheblatk Nro. 54. Seite 2.) erwähnten 
sicherheitSgefährlichen Personen wurde die eine näm
lich Franziska Dreer, auch Mayer genannt, am 
Ilten ds. MlS. in Sontheimd. G. im Hause der 
ledigen Maria Horn arretirt und dem kgl. Landge
richte Oberdorf überliefert.

Deren Zuhalter Silvest Wurmann aus Rieden, 
welcher auch mehrerer in dießgerichtlichem Bezirke 
mittelst Einschleichen und Einbruches verübter Dieb
stähle dringend verdächtig ist, entfernte sich am 5ten 
dö. Mtö. aus der Wohnung der Maria Horn in 
Sontheim und treibt sich noch im Lande umher.

Wurmann ist von mehr als mittlerer Größe, hat 
dunkle Augew und Haare, war vermuthlich mit
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schwarztuchener Pelzkappe, dunkelfarbigen Spenser 
unO solcher Hose befleißet.

Alle Gerichts- und Polizeibehörden werden er: 
sucht, eifrigst die Spähe auf dieses gefährliche Sub
jekt fortzusetzen und den Wurmann tm Betretenöfalle 
wohlverwahrt an das kg!. Landgericht Oberdorf lie
fern zu lassen.

Ottobeuren, den 1 Zten Dezember 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Voruntersuchung wegen ausgezeichnetem Diebstahls zum 
Schaden res Leonhard Singer und Anton Leichtle in 
Attenhausen.

Bekanntmachung.
Durch Einsteigen in die Küche wurde in der 

Nacht vom Zoten auf iten dö. MtS. dem Söld
ner Leonhard Singer u Attenhausen circa 1J2 
Metzen Schönmehl, 
ein Paar kalblederne Bundschuhe und ein Butter- 
weggen von 1 1J2 Pfund, 
Und dem Söldner Anton Leichtle von dort circa 
2 Pfund Winterschmalz sammt Hafen, 2 Pfund 
Butter sammt Schüssel, eine kupferne Pfanne und 
sechs Kücheln gestohlen.

Am iten ds. MtS. Früh 4 Uhr soll eine ver
dächtige große Mannsperson mit langen Hosen und 
Svenser gekleidet, in den Händen Stiefel und 
einen Sack, auf der Achsel eine Pfanne tragend 
von Attenhausen nach Sontheim gehend gesehen 
worden sein.

Wer über den Dieb oder die gestohlenen Ge
genstände Auskunft geben kann,Zwolle solche schleu
nigst dem unterfertigten Gerichte mittheilen.

Am Öfen Dezember 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Publikation 
wegen H o l z v e r k a u f.

Auf Samstag, den 2Zten Dezember 1854 
wird in dem Walddistrikle Attenhauferwald (Licht- 
Hardt) folgendes Hulzwaterial öffentlich versteigert.

180 totiicf Fichten und Tannene Sägbaume.
5 „ Fichten Bauhölzer.

1 Klafter Erlen i ~ . ... ,76 „ Fich,,»f Schnitz.

2 ,, Erlen \ . ,, .
6 „ Flchl.n f

ig ,, weiche Stecken.
7 Partie welches Reisig.

48 Normalhaufen DaaS.
Kaufslustige, welche dieses Material noch vor

her einsehen wollen, haben sich deßhalb an daS- 
Revierpersonal in Ottobeuren zu wenden, und 
Übrigens am obigen Tage in loco Attenhausen 
beim Wirth bis g Uhr zu erscheinen, wo mildem 
Verkaufe angefangen wird. Hiebei wird noch be
merkt, daß die mit einem rothen Kreuz bezeichneten 
Stamme und Klafter Nummern bereits abgegeben 
sind.

Ottobeuren, den Ilten Dezember 1854.

Königliches Forstrevier 
Ottobeuren.

F r i m m e r, königl. Revierförster,

S ch afw eide-
Verpachtung.

Mittwoch, den 27ten ds. Mts. Mittags 12 
Uhr verpachtet die Gemeinde Gottenau in der 
Wohnung des Unterzeichneten ihre Schafweide, 
auf welcher circa 130 Stück Schafe ernährt 
werden können. Kaufslustige werden eingeladen.

Gottenau, den lOten Dezember 1854.

Lederle, Vorsteher-

Versteigerung.
Der Unterzeichnete ist gesonnen, Mittwoch, den 

LOten ds. MtS. Vormittags g Uhr in Hetzlins
hofen aus freier Hand, unter Leitung des Orts- 
Vorstandes daselbst folgende Gegenstände gegen 
gleich baare Bezahlung an den Meistbietenden zu 
versteigern.

1 Pferd, 2 Kühe, 6 Schober Veesenstroh, 500 
Haberbuscheln, einige Hundert Veesen- und Gersten
buscheln und sonstige Fahrnfffe, wozu Kaufslustige 
einladet

HetziinShofen, den 8ten Dezember 1854.
Johannes S ch rag.

Die Gemeinde-Vorsteher werden ersucht, kiese 
Versteigerung in ihrenGemeindenbekanntzu machen.
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V e r ft e i g e r u n g.
Mittwoch,- fcftv 20tcn Dezember ds. JrS. Vorr- 

mittagö" T. Ui):r werden in Dickreußhausen, kvnigl. 
Landgerichts Grünenbach im Hause des Unterzeillr 
neten folgende Gegenstände aus freyec Hand ge
gen- Baarzahlung öffentlich versteigert, als 5 Pferde, 
23> Stück Hornvieh, i()0 Zentner Heu und Oh- 
mad, 36 Schober Roggen- und Veefenstroh, 11 
bis 1200 Buscheln und 80 Sckeub Habcrstroh, 
37- Buscheln Erbsenstroh nebst verschiedenen Bau
mannsfahrnissen aller Art. Näheres wird am Ver- 
fteigirungötage bekannt gegeben, und Steigerungö- 
l listige höflich eingeladen.

Dickreißhausen, den izten Dezember 1354.

Z o h. Georg Pfalzer.

W » zeig e.
Im Colleg-Brauhause dahier ist gutes Gersten- 

Malz aus der von Meyer'schen- Malzfabrik in 
München zu festgesetztem Preise und sogleich baare 
Bezahlung jederzeit zu haben.

Mindelheim, den 2. Dezember 1854.

150- fl. Dormundschafts-Kapital sind zu 4 Pro
zent verzinslich gegen gute Versicherung auszuleihen. 
Wo, sagt Verleger dieses Blattes.

150 fl. Kirch,nstiftungS - Kapital und 125 fl. 
sind zu 4 Prozent verzinslich gegen gesetzliche Ver
sicherung auszuleihen. Wo, sagt Verleger dieses 
Blattes.

Lotto.
Sn der 1556ttn Münchener Ziehung wurden gezogen:

VS- 1. 18. S2. «2 417.  

Der StlefmopS. „Wenn du-mich ärgerst," sprach 
die Mama zur Tochter, die ihren Mops schlug, „so kränks 
ich mich und sterbe,.und du bekommst eine Stiefmutter."—» 
Die Kleine ward Plötzlich still und nachvenkend, und sagte 
dann: „Mütterchen, wenn die Bella stirbt, krieg ich wohl 
auch einen Sliefmvps."

Auflösung der Charade in Nro. 49.: Wagehals.

G eflvdädr

 Schrannen - Anze i g e. 

® a ttun g.v
höchster | mitterer | niederster höchster I mitterrer | niederster höchster I mitterer I nederster.

---------------------------------—■_

Q t tob e u r e n, Memmingen, Mindelheim,

den 14: Dezember 1854. den 12. Dezember 1854. den 9. Dezember- 1854.

ft- kr. ft. fr. st- fr. ft. fr. ft. fr. ft- fr. ft- fr. fl- ' fr. fl- kr.
Ke - r-n;. :29 35 28- 43 ■27 • 4 30 2 29 16 28 10 29 47 28 31 26 27
R o a g e m 23 52 ?-"> >9 21 49 . 23 16 2'2 58 -21 12 24 20 23 41 20 12
G e r st e. 15 41 15 i ö 14 4.0 15 51 15 . 7 : 14 3Ö 15 12 14 41 13 24
K. a-: b e r. 8 24- 7 5 9 7- - - 8 9 7 54 7 9 ; 7 35 i 7 22 7 2

VZ a cb dem IN t-t l e r Preis:
Aufschlag s Kern--—-ff.'.—- kr.- Roggen — fl.— fr. Gersten — fl. 14 kr. Habet'— fl.—kr..
Ao schlag: Kern ; fl. iZfkr. Roggen — fl. 51 kn Gersten — fl,------ kr. Huber — fl.z zkr,.

B r o d t a jr e: ; M. Loch. N7' e h l pi w e- i . f r fl. kr.'-
S'emMerbroddzst 2 kr. , i-—- r Derr MetzeN" Mundmehl „, 5 14
Weißbr ob v. Kern - Mehl- zu"2' kr.-' '—-- 8 1)2 ’ i Semmelmehl „ ,r 4
Halbweißbrod zu 2 kr. t_- < 10 IM j ir ' n" 9)« itt-ßlnicfyl * „. ft ,3 10

„ „ zu- 4 kr.-.- i-—— ; 20 3)8" \ ,r Nächmehl 4b
R -oggenbrvd^ zu 2 kr.-- • —— ■ i 11 7)8 ,v ,r Roggenmehl- „, „ '2: ' 27/

/, zu 4 kr. 5— I 23 3)4'

«Ledrmkr MH. oerleZr btsf, Jod. B-app. Sanseri verantwortlicher Redakteur: Rarl Gansers-
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Oltobcurer - Wochendkatt.
Donnerstag den 21. Dezember 1854

In Stürmen, nicht zu guter Zeit, 
.Erprobt sich eines Schiffes Güte j 
So wird in Widerwärtigkeit 
Erforscht Les edlen Manns Gemüthe.

Auszug aus dem königl. bayer. Kreis-Amtsblatt von Schwaben und Neuburg IBM*
Nro. 81.

3 n ha t t: Legitimatmns-Urkmrden für.Handlungs-Reisende von und nach der Schweiz. — DieErledigung der katholischen 
Pfarrei Ofterschwang, kgl. Landgerichts Juimenstadt. — Die Erledigung dcS Hölderich'schen Familien - Stipendiums. — Der 
vermißte Franz Osterried von Frödenberg. — Die Verloosung der älter» k. k. österreicheischen Staatsschuld. — Die theoreti
sche Prüfung der zum Staatsdienste adspirirenden Rechts-Kandidaten an der Universität München. — Die ordentlichen Gemein
de-Ersatzwahlen in den Städten Lindau, Dillingen, Füßen, Lauingen und Mindelheim für die Wahlperiode 18Ö4j57. — Zwei 
Erkenntnisse in Untersuchungen wegen Mißbrauchs der Presse. — Kreis,Notizen. — Schraunen-Anjeigen. — Beilagen.

Nro. 82.
Inhalt: Der provisorische Winterbiersatz pro 1851. — Die Bestellung und Bezahlung der Regierungsblätterpro-1855. 

— Die ordentlichen Gemeinde-Ersatzwahlen ie den Städten Donauwörth, Oeltingen undLeipheim fürrieWahlperiode 4854}57. 
— Kreis-Nvlitzrn. — Ohne Beilage.

Amtliche Bekaniitmachungen

Die von Her i. 'Bank in Nürnberg negozirten Eisenbahn- 
Anlehen betr.

An sämmtliche Gemeinde- dann Kirchen- 
Stiftungs- und Schulfonds- Verwal

tungen.
Die k. Bank zu Nürnberg hat für die Stadtge- 

meinde Bayreuth zur Deckung der Baukosten der 
Bayreulh-Neumarkter Eisenbahn rin Anlehen von 
800,000 fl. negozirt, und im Wege der Partialisirung 
dieses Anlehens Obligationen au porteur zu dem 
Betrage von 500 fl. kreirt.

Der Betrieb der erwähnten Bahn ist in Folgeder 
Bestimmung Les allerhöchsten Landtags - Abschiedes 
vom Löten July 1850. Abschnitt I. $.21. Nro. 6. 
an den Staat verpachtet, und cs wird der zur Ver
zinsung und vertragsmäßigen Tilgung deö AnlehenS 
erforderliche Betrag von der Centralkasse der königl.

Die k. Bank, für welche der Staat nach $. 5. 
der allerhöchsten Verordnung vom silenOkbr. 1850. 
,,die Formation und den Wirkungskreis der kgl. 
Bank betr." —Reggö. Blt. 1850. S. 78Q die 
vollkommene Garantie übernommen hat, leistet für 
die richtige Zinsenzahlung und Einhaltung des Til
gungs-Planes Gewährschaft und es ist nebstdem für 
diese« Anlehen auch noch eine fpecielle Hypothek auf 
der betreffenden Eisenbahn, die wegen der successlven 
Heimzahlung von Jahr zu Jahr leisten wird, bestellt.

Nachdem hiernach bezüglich dieser Obligationen, 
die überdieß noch den Vortheil gewahren, daß ihre 
4 1J2 proccntigen Zinsen halbjährig bezahlt werden, 
eine Gefährde um so weniger besteht, als bi« königl. 
Hauptbank zu Nürnberg sich verbindlich gemacht, auf 
Antrag der Bctheiligten die au porteur lautenden 
Obligationen durch Namens-Vinkulirung in Nomi
nal-Obligationen umzuwandeln, und^Aevinkulirun- 
gen nur mit Einwilligung und Genehmigung der be- 
reffenden Gemeinde- und Stistungö-Curaiel vorzur 

^erkehrS-Änstalte^jähftich unmitttlbar gleichän die nehmen, so Hal bas kgl. Staats - Ministerium beS 
k. Bank ä conto der zu zahlenden Pachtrenle ab- 3'wern für Kirchen- und Schul - Angelegenheiten 
geliefert- durch höchste Entschliessung vom Lgten v. MtS. UN-
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Len bezeichneten Betreffs bezüglich der der obersten 
Euratel Desselben untergebenen Kultus- uni) Unter/ 
richtS-Stiftungen Cie Ermächtigung ertheilt, Kaplta- 
lien Dfrfeloen in solchen Partial - Kollationen Ces 
Durch Cie kgl. Bank zu Nürnberg negocirteit Effen- 
Dahn-Anlehens Cer StadtgemeinDe Bayreuth anzu
legen, uuo hiezu noch bemerkt, Daß Cie auf Cie frag; 
liche Art zu erwerbenCen Partial - Obligationen au 
porteur curch RamenS-Dinkulirung auf Cie krediti- 
renden Stiftungen in Rominal-Ooligativnen bei Cer 
kgl. Hauptdank in Nürnberg umwanCeln zu lassen 
sind, waS nach Mittheilung Ces fgl. Staats - Mmi- 
steriuWs der Frnanzen ohne Kosten für Cie sich be- 
theiligenden Stiftungen vorgenommen werben wirb.

Hievon werben Cie Gemeinde- Kirchen- Stif« 
tungs- unc Schulfonds-Verwaltungen zu Cem Zweke 
in Kenntniß gefetzt, diese Gelegenheit ihre allenfalls 
Disponibel vorliebenben Kapitalien ober Rentenüver- 
schüsse auf eine vortheilhaste und was Cie Ziusen- 
perzeption betrifft, auf bequeme Weise unterbringen, 
Lach Möglichkeit zu benützen.

Am i2ten Dezember 1854

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Dl« definitive Berichtigung der Conseripilonsllsten der "Al
tersklasse 183 3,.

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren.

Wird in Folge einer hohen Negierungs - Aus
schreibung vom loten d. MtS. in Nro. 106. CeS 
Kreis-Amts-Llattes zur öffentlichen Kenntniß ger 
Dracht, daß

1) Cie Sitzungen des kgl. obersten RekrutirungS- 
Rathes zur Definitiven Berichtigung Cer Kons- 
CriptionSlisten Der Altersklasse 1833 und zur 
Bescheidung Der angebrachten Reklamationen 
für den Amtsbezirk Ottobeuren am Donners
tag, den 23ten Dezember 1. JrS. statt fttlDe, 

2) die Reklamationen Derjenigen Individuen, 
welche sich für dienstuntauglich halten, aber 
von Der Untervisitations - Commission für mi- 
litärdiensttauglich erklärt worden sind, erst bei 
Der im Monate Jäner 1855 beginnenden 
Aushebung nicht aber an obigem 
Tage .beachtet werden können, endlich

§) daß Der Zutritt zu Den Satzungen Des kgl. 
sbersten Rekmtirungs ; Rathes, welche im

Saale der kgl. Residenz stattfinden, und ji- 
' desmal Vormittags g Uhr beginnen, den 

Konscribirten, ihren Eltern, Dorniünbern und 
SteUvertreitern zwar gestattet, aber nicht zur 
Pflicht gemacht ist.

Die Gemeinde - Vorsteher werden beauftragt, 
dieses ungesäumt in ihren Bezirken bekannt zu 
machen, und den Ksnscribirten noch besonders mit 
dem Anhänge zu eröffnen, daß allenfallsige Ein- 
standSverhanClungen nunmehr an jedem Amtstage 
aufgenommen werden.

Am 20ten Dezember 1854.

Gras, Landrichter.

Den definitiven Winterdierfatz pro 185-1J55 betr.

Bekanntmachung.
Nach hoher Regierungs-Ausschreibung vom 16. 

d. Mts. in Nro. 107. CeS Kreis - AmtS - Blattes 
ist Der definitive Winterbiersatz für de« hiesigen 
Amtsbezirk mit

5 fr. 1 pf.
vom Ganter, und der Schenkpreis auf

5 fr. 3 pf.
per Maaß festgesetzt.

Da sonach gegen den provisorischen Winterbier
satz keine Aenderung eingetretten ist, so gelten alle 
unterm 5ten Oktober l. Jrs. in Nro. 41. deS 
Wochenblattes ausgeschriebenen Anordnungen noch 
fort, und werden insbesvnders

1) die Gemeinde - Vorsteher beauftragt, diesen 
Biersatz ungesäumt in allen Schenklokalitäten 
ihres Bezirkes anzuschreiben, und dafür zu 
sorgen, daß nur tarifmäßiaeS, völlig auSge- 
gohrenes Bier verleit gegeben wird, und 
die Bräuer, sich mit einem hinreichenden Hel
lervorrath zu versehen, wenn sie nicht vor
ziehen, entweder auf einen Pfennig des 
SchenkpreiseS zu verzichten, oder ihr Bier für 
die Ite Hälfte, also bis Ende Februar um 
einen Pfennig kheurer, und für Die !Ite Hälfte 
um einen Pfennig wohlfeiler zu geben, wo
rüber die Erklärungen entweder an Die be
treffenden Gemeinde - Vorsteher, oder dahier 
unmittelbar bis Ende dieses Monats abzu
geben sind.

Am ZOten Dezember 1854.
Graf, Landrichter.
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An wesens verkauf.
Auf Andringen eines HypotheS^läubigerS wird 

das Anwesen des Maurers Valentin Humpeneder 
von Unterhaslach, bestehend auS einem ziemlich 
baufälligen Wohnhauschen und Garten per 0 Tag
werk 11 Dezim. fammkliches geschätzt auf 158 fl. 
dem gerichtlichen Verkaufe unterstellt und hiezu 
TagSfahrt auf Montag, den 2stten Jäner 1855 
Nachmittags 2 Uhr in loco Unterhaslach ange- 
setzt, wozu Besitz- und zahlungsfähige Kaufslieb- 
haver mit dem Beifügen eingeladen werden, daß 
sich der Hinschlag nach 64. des Hypotheken- 
GesetzeS vorbehaltlich der Bestimmungen der §. $. 
68 — 101 der Novelle vom 17ten Novbr. 1837 
richtet und die nähere KaufSbedingungen vor dem 
Steigerungstermine bekannt gemacht werden.

Da der Aufenthalt des Schuldners unbekannt 
ist, so wird derselbe von dem beschlossenen Anwe
sensverkaufe auf diesem Wege mit der Aufforde
rung in Kenntniß gesetzt, binnen 30 Tagen ent
weder hierorts persönlich zu erscheinen oder einen 
Mandatar zu bestellen, widrigenfalls alle Auöser- 
ligungen an ihn als insinuirt erachtet würde.

Ottobeuren, am 14ten Dezember 1854.

Königliches Landgericht.
Graf, Landrichter^

Das Schlachten und den Fleischöerkauf betr.

Bekanntmachung.
Veranlaßt durch Zuwiderhandlungen in neben- 

bemerktem Betreffe werden zur Darnachachtung 
und Vermeidung der gesetzlichen Strafen nachste
hende höchsten Vorschriften bekannt gemacht:

1.) Wer für seinen Haushalt schlachtet, kann, 
was er nicht bedarf, in Vierteln auf öffentli
chem Markte feil halten oder auf Bestellung ab
setzen.

2.) In allen Fällen de§ Schlachtens hat dis 
Fleischbeschau durch die ausgestellten Fleischbeschauer 
vorschriftsmäßig Statt zu sinden.

Das heimliche Schlachten, sowie das Schlachten 
und Verkaufen des ungesunden Viehes ist aufs 
schärfste verboten.

Hienach ist sich zu achten.
Ottobeuren, «am 20ten Dezember 1854.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter«

Bekanntmachung.
Die unterfertigte Expedition hat den Franz 

Joseph Götzfried von Engishausen, kgl. Landge
richts Babenhausen auf Grund feines ausgezeich
neten Leumunds und auf Stellung einer genü
genden Caution als Rural - Postbote für den Be- 
stellungö-Bezirk Erkheim in den Ortschaften 

a) 1. Tour: »Schlegelsberg, Sontheim, Atten
hausen, Westerheim, Ungerhausen, 
Holzgünz, Rummelköhausen und 
Günz« dannr

b.) II. Tour. »Lauben, Egg, Wesbach, Fricken
hausen , Daxberg, Arlesried und 

Dankelsried
ausgenommen, was dem correspondirenden Publi
kum Mit dem Beifügen bekannt gegeben wird, daß 
derselbe als gerichtlich verpflichtet für Bestellung an 
Adreßaten in Besorgung zur Weiterbefördeuna 
sämmtlicher Postgegenstände auf die Post, — sofort 
berechtigt seye.

Am 15ten Dezember 1854.

Königliche Posmpedition Erkheim.
Maier.

cholzversteigerung.
Donnerstag, den 28ten Dezember d. IrS. Früh 

9 Ur wird in der Wald-Parzell Kapellenwald bei 
Rettenbach folgendes Holzmaterial öffentlich ver
steigert.

252 1J2 Klafter Scheitholz,
55 ff Prügel,
53 1J2 „ Stecken,
38 Fuder Daas.

391 Stück Sägbäume,
625 // Hopfenstangen,
225 H Zaunstangen.

Kaufslustigs werden eingeladen am oben festge
setzten Tage und Stunde beim Batzen-Wirth in 
Rettenbach zu erscheinen, wo mit dem Verkaufe 
angefangen wird.

Mindelheim, den I8ten Dezember 1854.
Andreas Scheu 

& Consorten.
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An Herrn V. V. m Dl
Zum Christkindlein wird Feder, Dinte und 

Papier ankvmmen.
Wie Gesellschaft

in Ki. und R.

Geburts-, Sterb- und Trauungs- 
Anzeigen

im Monat O k t ober.

(Geboren: Den 5., M. Sabina, d. 23.: Joseph Anton 
Mröll, Schuhmacher-Meister von Ottobeuren. — Den 1'6,, 
Theresia, uneheliches Kind der ledigen M. Anna Keidlcr von 
Ottobeuren. —■ Den 19., Franz Joseph, d. V.: Baptist 
Grimm, Bauer von Guggenberg. — Den 22., M. Anna, 
d. 23.: Franz Sales Welte, Söldner von Stephansricd.

Gestorben: Den 2., Franz Sales Eichele, Bäckermei
ster von Ottobeuren, 72 Jahre alt, an Schlaganfällen. — 
Den 10,, Eduard, unehelich, 18 Tage alt, an Gichtern. — 
Den 11., Walburga Petrich, Pfründnerin von Ottobeuren, 
73 Jahre ält, an Altersschwäche. — Den 23., Joseph 
Herz, Säckler von Ottobeuren, 61 Jahre alt, an Nerven- 
schlag. — Den 23., Rupert, Kind des Krämers Mathias 
Specht von -Ottobeuren, 6 Wochen alt, an Schwäche. —

Schrannen

Den 27., Bachara SchiNid, 'Rechenmachersgattin von Otto
beuren, st 1 Jaere alt, an Abzehrung. — Den 27., Ale- 
rander Schvieringer, Schweinhäudler von Oitobeuren, 57 
Jahre alt. -- Den 31., Walburga, Kind des Söldner? 
Andreas Utz von Unterwolferts, 10 Wochen alt, an Gichtern,

I m L7 o v e m b c r.
Geboren: Den 2., Joh. Georg, d B.: Joh. Nepomuck 

Filgis, Zimmermann von Ottobeuren. — Den 13., Wil
helmine, d.B.: Martin Freuding, Schmid von Ottobeuren. 
— Den 15., Michael, d.B.: Michael Wölfle, Söldnervon 
Brüchlins — Den 15., Theresia, d. V.: Michael Herz, 
Nagelschmied von Ottobeuren. — Den 20., Franz Joseph, 
d. 23.: Martin Buchmair, Schreinenncister von Ottobeuren. 
— Den 21., Joh. Baptist, b. 23.: Martin Fink, Söldner 
von Ottobeuren.— Den 21., Joseph, d. 23.: Xaver Dö
ring, Bäckermeister von Ottobeuren. — Den 22., Karolina, 
d. 23.: Ambros Madlener, Maurermeister von Ottobeuren.— 
Den 30., David, d. 23.: Joseph Zeltler, Söldner v. Schel» 
lenberg.

Gestokben: Den 9.,Theresia Schwank, Büchsenmachers- 
gattin von Ottobeuren, -47 Jahre alt, an Schltimfieber. — 
Den 22., Jgfr. Barbara Rothärmel,, Bauerstochter von Ste- 
phansried, 44 Jähre alt, an Abzehrung. — Den 30., M. 
Anna, Kind des Glaser-Meisters Joseph Wegmann von Ot
tobeuren, 11 Monat ält, an Abzehrung und Gichtern,

- Ä n -z e t g e.
G etreid-

Gattung.

Ottobeuren, 
den 21. Dezember 1854.

Memmingen, * 

den 19. Dezember 185-4.

—- __________Jti-a

Mindelheim,
den 16. Dezember 1854.

höchster mitterer | niederster ' höchster I mitterrer | niederster höchster i milrerer 1 n cd erster.

fl- fr. fi. fr. fi. kr fi. fr. fl. fr. fl. i fr. fl. fr. fl. fr. fi. fr.
Kern. 31 5 30 12 2Q 8 29 37 28 48 27 4G i 28 41 27 2 8 25 9
Roggen. •24 8 23 38 22 15 23 l 1 22 37 21 55 23 50 22 39 20, 10
Gerste. 15 11 14 30 13 53 15 39 15 3 14 35 15 12 14 39 13 30
Haber. 8 53 7 54 7 g 8 — 7 34 7 16 7 21 7 — 6 43

N a ch d e m «7 i t t e r p r eie-
Aufschlag: Kern r fl 20 kr. Roggen — fl. 19 fr. Gersten -fl. — fr. Haber - fl. 15 fr.
Abschlag: Kern — fi. — fr. Roggen — fl. -- kr. Gersten -fl . 46 fr. Haber fl—kr.

B r o d t «re: Pf. Loch. M e h I p r e i s e: fl. kr.
Semmelbrod zr 2 kr. i ___ Der Metzen Mundmehl ff ff 4 43
Weißbr od v. Kern - Mehl zu 2 ■fr. — 8 3M ff ff Sennnelmehl ff ff 3 42
Halbweißbrod zu 2 kr. — 10 IM ff ff Mittelmehl ff ff 2 48

,, >u 4 kr. . — 20 5)8 ff ff Nachmehl ff ff — 41
Roggenbrod zu -2'Tc. — 11 7)8 r ff

Roggenmchk ff ff 2 21
ff ff zu 4 kr. —— 23 3M

Gedruckt vMezt t>ey Joh, Bapr. Ganser. Verantwortlicher Redakteur: Rarl Ganser.
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Dir Schnelligkeit der Zeit.
. Noch während du denkest entfliehet dir der Sinn, 
Noch während du schauest, dein Blick!
Was einmal entflohen, ist ewig dahin, 
Die Zukunft giebt’8 nie mehr zurück.

Die Quartalverfammlung betreffend.

An sämmtliche Gemeinde-Vorsteher.
Wegen Unpäßlichkeit des Amtsvorstandes wird 

die nächste Quartalverfammlung auf
Mittwoch, den Ilten Jänner 1855 

verlegt, wonach die Gemeinde-Vorsteher sich ZU 
achten Haden.

Nachmittags 1 Uhr findet im Gasthause zur 
Post wieder eine landwirthschaftliche Sitzung statt, 
wozu alle Mitglieder des landwirthschaftlichen Ver
eines und alle Freunde der Landwirlhschast einge
laden werden.

Ottobeuren, den 27ten Dezember 1854.

Königliches Landgericht.
83. k.

M«yr,I. Assessor.

Zufolge Entschließung der hohen Genera! - 
Direktion der kgl. Verkehrs-Anstalten hat der Un
terzeichnete die Postomnibuöfahrten zwischen Mem
mingen, Ottobeuren und Günzach vom Nen Janer 
an, allein zu übernehmen, und empfiehlt deßhalb 
den auf das bequemst eingerichteten Wagen allen 
Reisenden zur Benützung.

Ottobeuren, den 28ten Dezember 1854.
Wittwer, 

kgl. Posthalter.

Da für die kgl. Postexpeditionen die regel
mäßige Aufgabszeit auf 8 — 12 Uhr Vormit- 
raas und 2 — 6 Uhr Nachmittags festgesetzt ist, 

so werden in Zukunft nur zu dieser Zeit Briefe 
und Fahrpvststücke angenommen werden. Dieß 
bringt zur Wissenschaft

Ottobeuren, den 27ten Dezember 1854. -

die kgl. PoftexpeditioK»
Wittwer.

VerzeLchnLß.
derjenigen Personen, welche sich gegen eine 
Gebühr zum Localarmenfund der Neujahrs-, Na
mens- und Geburtstags-Gratulationen entbunden 
haben.
Gras, Landrichter.
Maier, Assessor. 
Müller, Assessor. 
Gang Hoffer, Forstmeister. 
D eh erl, Renkbeamtcr. 
Ganghofer, Major.
Dr. Forst er
Flimmer, Revierförster.
Knuffert, Landarzt.
S. Gender.
Ostenriever, Rechtspraktikant.
Deherl.
Klotz, Ohsrschmber.
Altegger.
Durach.
Specht.
Zugschwert.
Walchner, pens. Re dierförster. 
Convent.
Dr. Wittwr Kneusel.
Wagenhäuser, Gerichtsdiener. 
Mahler, Markts-Vorstand. 
Hurter, Gemeindepfleger.

Madlener, Stiftungspfleger.
Steigleder.
Gregg.
Kümmerte.
Waldmann.
Abrötz.
Berchtold, Wegmeister.
Müller, Geometter.
Beck, Apothecker.
Wittwer, Posterpdt.
Trieb, Lehrer, 
Mar Lerner.
Florian Geiger.
Huith.
Joh. Hiemer.
Weiß, Wachszieher. ’
Zillenbiller.
Geromiller.
Beckler.
Joseph Zuqschwert.
Jakob Hölzle.
Heinrich Hobel.
Valentin Kösel.
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Zoh. Natterer.
Joseph Kiechler.
Georg Mayer, Gerber.
Aerdiuaus Büizer.
Lorenz Wüst.
Mar Vollmar.
Franz Anton Wiedemann.
Benedikt Leonhard.
Benedikt Eichele. 
Buchbinder Bader. 
Buchdrucker Ganser.
Gottfried Waldmann.
Mathias Schmid.
Michael Herz.
Joseph Waldmann.
Mikael Eichele.
Anton Eichele.
Joseph Schropp.
Kochs Wittwe.
Philipp Schölhorn.
Josepha Baur.
Lader Maurus, junior.
Marti» Fritz.
Narzis Albrecht.
Frz. Joseph Miller.

Kaspar Holzheu.
Sales Hiemer.
Philipp Schwarz.
Benedikta Eichele.
Grambihler.
M. A. Hafner.
Mar Durochcr.
Joseph Anion Maier.
Theodor Bayer.
Jakobi.
Georg Riprel.
Anton Mayer.
Wagner, Müller.
Joseph Anton B.ack.
Johann Weishaupt.
Joh. Ncpomuck Stiegeler.
Lader Herz.
Raub Sattler.
Anion Rochärmel.
Katharina Hölzle.
Georg Beni.
Josepo Eichele.
Engelbert Maier.
Joseph Lieb.
Kasimir Maier.

Voruntersuchung gegen Silvest Wurmann von Rieden 
Franziska Dreer sMayerj von Schwaighausen, Maria 
Horn von Sontheim ec Complicen wegen mehrerer 
Diebstähle.

Bekanntmachung.
Gemäß Gend. Anzeige vom löten ds. MtS. 

ward in voriger Woche auch Silvest Wurmann 
in Kaufoeuren arretirt und an das kgl. Landge
richt Operdorf abgeliefert, was unter Bezug auf 
die dießgerichtliche Bekanntmachung vom 13t»n ds. 
MlS. ylemit veröffentlicht wird.

Ottobeuren, am 20teu Dezember 1854. 

Königliches Landgericht Ottobeuren.
V. k.

M a y r r, I. Assessor.

Lotto.
In der 5taten Nürnberger Ziehung wurden gezogen: 

8^ 80 T3. S7 63. 61.

Renten - Anstalt/ Lebens- und Leibrenten - Versicherungen
der

Bayerischen Hypotheken« und wechsel • Bank.
Einlagen zu der in der Bildung begriffene» IX. Jahresgesellschaft der Renten-Anstalt, sowie Nachzahlungen zur 

Vervollständigung theilweiser Einlage» in den acht älteren Gesellschaften, können biS zum Jahresschlüsse, sowobl bei der 
Bank selbst, als bei den Agenten gemacht werden.

Die mit der Baak verbuitdene LebensvorffcherungS-Anstalt bietet das geeignetste Mittel, nm durch Erspa
rung aus dem lausenden Einkommen den Angehörigen ein nach dem Tove des Familienhauptes zahlbares Kapital von ei
ner bestimmten Größe zu sichern. Ob der Tod erst nach einer Reihe von Jahren oder unmistelbar nach erfolgter Ber- 
jrcheruiig eintriit, macht dabei keinen Unterschied, und es kann diese Anstalt daher vorzüglich in Zeiten, wo verheerende 
Krankheiten das Leben selbst der Gesündesten und Kräftigsten bedrohen, zur Benützung empfohlen werden. Nähere Auskunft 
rrthellen die Agenten, welche auch die Berficherungs-Anmelduiigen entgegennehmen uns ohne Kosten an die Bank einbe- 
sördern.

München, 4. Dezember 1854,

Die Administration der bayerischen Hypotheken, und wechsel • Bank.
Ed. B r a ttle r, Dirigent.

Mindelheim, den 15. Dezember 1854.
,1 I. R o t h e n f e l d e r., Bank» Agent.

1000 st. Verloren wurde:
fittb auf erste doppelte Versicherung zu 4 oJO vom untern Markt bis zum 'Kaufmann Brack 

verzinslich quszuleihen. Wo, sagt Verleger dieses «in Geldbeulelchen sammt darin befindlichem Geld. 
Blattes. Der redliche Finder wird um Zurückgabe ersucht»
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Einladung. f
Am Neujahr-Vorabende — Sonn- । 

Zd tag den 31. b. Mts. Abends 6Uhr — ' 
, _2„ wird Der hiesige Gesangverein im Gast- f 
\ hause zur Post eine musikalische Unterhaltung f 
\ mit daraufvlgendem Tanz veranstalten, wozu 
I an fammiliche Musikfreunde Ottobeurens und 
i der Umgegend hiemit die freundliche Einladung 
\ ergeht.

I Ottobeuren, 28. Dezember 1854. #
| Wer Ausschuß. j

i ... -■ sss '-SS
Aufmunterung

zur gewissenhaften Anwendung unserer dahin 
eilenden Lebens-Tage.

(Am Schlüsse des Iahreö 1854.)
Blick' oft auf die verfloß'nen Zeiten

Mit weisem Ernst und Fleiß zurück;
Und leg' auf überstand'ne Leiden, 

Den Grund zu deinem innern Glück;
Dann wird der Trübsal köstlich Heil 

Auch dir von GotteS Huld zu Theil.
Preis' Gott für jede gute Stunde, 

Die Gottes Güte dir gewährt,
Doch, dank auch ihm mit frohem Munde, 

Wenn er durch Leiden dich bewahrt;
Ihr Zweck bleibt für dich groß und gut 

Wie alles, was der Ew'ge thut.
Denk dankbar stets der guten Stunden, 

Die Gottes Huld dir öfters gab;
Hat ihren Werth dein Herz empfunden. 

Dann fürchte weder Tod noch Grab!
Du lebtest dann mit Fruchtbarkeit 

Schon hier für Gottes Ewigkeit.
Doch! manche Stunde laßt auch Reue

Bei Herzens-Prüfungen zurück;
Ist dies, so stärke dich auf'S neue 

Zum Kampf im schwächern Augenblick!
Dann werden Schwachen, die dich reu'n.

Zu deinem höhrrn Wohl gedeih'«.

Benutz den Werth der Augenblicke
Für dich, für Gott und Ewigkeit;

Nie kommt ein Augenblick zurücke. 
Er eilt dahin im Strom der Zeit;

Nütz' darum jeden Augenblick 
Für deiner Seele ew'geo Glück.

Bestrede dich, dein Thun und Leben 
Gott und der Tugend still zu weih'n.

Zu deinem Wohl i'stS dir gegeben, 
Ihr Würken bleibe dein Erfreu'n!

Damit kein Augenblick dich reut. 
Und jede Prüfung dich erfreut.

Sey eingedenk der Todes-Stunde, 
Sie kommt gewiß, früh oder fpat;

Heil! wenn dein Herz mit Gott im Bunde, 
Voll Ruhe ihr entgegen geht;

Dann trittst du einst in Den Verein, 
Der Himmels Bürger fnedllch ein.

Denk' oft an diese letzte Stunde, 
Nütz weise sie zu deinem Glück!

Der Tod gibt öfters keine Kunde, 
Erwart' ihn jeden Augenblick;

Und handle so, daß keine Reu 
Gefährtin deines Todes sey.

ES leite dich bei jedem Sinne, 
Bei jeder That die Möglichkeit, 

Daß sie die Letzte werden könne. 
Die Letzte vor der Ewigkeit.

Dann wird sich menschlich, gut und rem 
Von Irrungen und Fehlern seyn.

Dann kannst du einst im Tod und Scheiden 
Mit Ruhe auf dein Leben seh'n.

Und schwingst dich auf zu jenen Freuden, 
Die ewig bleiben, nie vergehn. 

Und wo gewiß die Thränen-Saat 
Der Erde Himmels-Segen hat.

Die Fragen im verschiedenen Alter veiHeirarhs- 
Vorschlägen

Vor Zwanzig, da prüfen die Augen die Wahl, 
DaS Herz nur entscheidet, getroffen vom Strahl; 
Da kommt nicht zu Worte der kalte Verstand, 
Nur männlich und schön sei der junge Amand — 
Da fragt sie mit süßem Geflüster.: 
„Wie ist er?"

Zu Zwanzig, da gilt schon des Standes Gewicht, 
Da thut's nicht allein mehr ein hübsches Gesicht, 
Mmgm und Titel.sind Tinge von Werth,-
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Sie will eine Fra« sein, geachtet, geehrt —
Da fragt sie die Eltern, Geschwister:
„Was ist er?"

Zu D re ißi g , erfahren und ganz majorenn, 
Da spielt bei dem Wahlakt das Aber und Wenn ™ 
Da schwanken und wanken sie zweifel erregt 
Und fragen, wenn Alles geprüft und erwägt, 
Mit schlauem Blick aufs Register: 
„Welcher ist er?"

Zu Vierzig und d'rüber, da greifen sie zu, 
Vor Ungeduld bebend, bis nieder zum Schuh; 
Da fragen sie nickt mehr, wie, was, wer er ist — 
Ein Mann nur und zwar in der kürzesten Frist — 
Da fragt sie und schicke nach dem Küster: 
„Wo, — wo ist er?"

Gnome.

So lang' als int Beutel der Heller noch klingt, 

GibtJeder dir gerne Quartier;

Doch ist er geleert, ei Lieber, so bringt

Dich Jeder behende zur Thür.

Der geliebte Ehemann.
Der Spruch ist wohl recht falsch ersonnen: 

Mir aus dem Äug' und aus dem Sinn : 

Mein Weib hat mich erst liebgewonnen, 

Wenn ich ihr aus dem Auge bin.

(Neujabressitte-) 
Seht löblich ist die Sitte und gar fein, 

Begrüßt wird's neue Jahr bei Bier und Wein, 

Mit Hergekrähe ein'ger Liederstanzen, 

Mit Essen, Trinken, Schwärmenund mit Tanzen!

Ligen geblieben
in der Kirche ein Regendach mit roth- grün

weissen Streife». Verleger dieses Blutes sagt, an wer 

abzugeben ist.

ch r a n ri e ti! - A n z e i g e.
G etreid- Ö f 1 o b u r i n, M e m m i n g e n, sylinde l h e i m

den 28. Dezember 1834. den 19. Dezember 1854. den 23. Dezember 1854.
Gattung.

r höchster | mitterer niederster höchster I mitterrer | niederster höchster 1 mitterer I nedest

fl. kr. st- kr. fl. kr fl- fr. fl. Fr, fl. fr. st. kr. fl- fr. fl.
Kern. 30 56 29 40 28 33 29 37 28 48 27 4G 28 47 2 7 44 25
Roggen. 24 2 23 47 23 — 23 1 1 22 37 21 55 22 58 22 16 1g
Gerste. 15 30 15 5 14 15 15 39 15 3 14 35 15 3 14 24 13
Haber. 7 52 7 28 7 3 8 7 34 V 7 16 7 22 7 4 6

Nach dem M * teer p t e i s:
Aufschlag: Kern -IL — kr. Roggen ~ fll. 5 kr. Gersten — fl. 35 kr. Haber — fl.—
Abschlag: Kern -— fl. 32 kr. Roggen — fl. -- kr. Gersten — fl. — kr. Haber — fl.2

Bro d t ax e ♦ Pf. Loch. M e h l p r e i f er fl.
Semmelbrod zu 2 kr. — 7 Der Metzen Mundmchl ff „ 4 L
Weißbr ob v. Kern - Mehl zu 2 kr. — 8 314 ff ff Semmelmehl ff // 3
Halbweißbrod zu 2 kr. • — 10 114 ff ff Mittelmehl f

„ 2 !

" ,, zu 4 kr. . 20 5j8 ff ff Nachmehl f n
Roggenbrod zu 2 kr. ♦ — 11 718 f* ff Roggenmehl f „ 2

zu 4 kr. • — 23 114

Gedruckt und veriezr bey Hov. Bapr. Ganser. Vecanrrvortlickec Redakteur: Rari Gansel
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